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Annalen
Der

Rosjtockschen Academie.
Ir 3anb. 'I. Stück,

Den 1 Juny 1802,

lo

Ueber. die Verfassung und Verwaltung deutscher Unisversitäten , von C. Meiners, Königl. Großbrits
tannischen Hofrath und ordentlichen Lehrer der
Weltweisheit in Göttingen. Erster Band. Göttin-
gen , bey Johann Friedrich Röver, 1802. x Alph,
1 Bogen in Ockayv.

$9 habe diese Schrift mit großen Erwartungen
A zu lesen angefangen. Sie ist von einem Manne

abgefaßt, der sich schon vormals durch eine Uns
tersuchung des anfänglichen Zustandes der ersten Uni»
versitäten (6 B. S. 233) zu dieser Arbeit nützlich vors
bereitete , und dem die reiche Bivliothek seines Aufent»
haltgortes alle Hülfsmittel dazu darbot, indem bes
kanntlich auch das Fehlende , wenn es nur nv&lt; zu
haben ist, auf Verlangen der Professoren angeschafft
wird, sobald sie es zu litterarischem Gebrauche wün:
schen. Der Herr Verfasser ist ferner , wenn ich auchie kurzen Besuche anderer Academien, die nicht immer
große Ausbeute geben, gar nicht in Anschlag bringen
will, auf einer der blühendsten hoben Schulen , wo
Verbesserungs - Vorschläge aus Mangel des Fonds
nicht leicht zurd&amp;&gt;gelegt werden dürfen, viele Jahre
Lehrer gewesen , und haf zuleßt als beständiger Bey»
" des academischen Gerichts an einem Theile dererwaltung einen thätigen Antheil genommen ; mit»
hin manche Erfahrungen gesammelt. Meine Erwareungen
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fungen sind auch nicht unbefriedigt geblieben ; aber
doch nicht in dem Grade, auf den ich rechnete, erfüllet
worden. Der Hr. . Verf. hat einestheils: nicht" alle
Gegenstände genau und sorgfältig ' genug. bargeficllct,
find nicht alle Hülfsmittel denußt; die dabey zu be
nußen waren *). Er nimmt also nichteinmal auf alles,
was in den leßteren' Zeiten gedruckt in Anrege gekom-
menist, 'genugsame Rücksicht. Anderntheils8 aber erhebt
der Hr. Verfasser, so wie manche. seiner Collegen,
Göttingen zu schr, und schäßt dagegen manche an»dere Universitäten zu geringe: sfatt a T oru
stellungen und statt prüfender Vergleichungen der Ver-
fassung und Verwaltung mehrerer Univerütäten führter zuweilen bloß die göttingischen Einrichtungen an;
rühmt sie wohl einmal, one zutreffende Gründe an
zuführen , und scheint einiges mit Vorbedacht zu um-
gehen , wo eine offene Darstellung vielleicht einzelnen
gNännern , deren Meinnng zufälliges Gewicht hat,
mißfällig geworden wäre. Freylich wird kein“ ver»
nünftiger Mann verkennen, daß SG. durch Münch:
baufene Betrieb und die fortgesekte Begänftigung derbannöverschen Regierung mancherleyz- zum Theil
schr wichtige Vorzüge vor andern protestantischen Acg-
demien erhalten habe; und ich seibst würde thdrigt
handeln, wenn ich nicht unbediagt zugesehen wollte;
daß es in allen den Dingen - welche“: sich durch Geids

ver:

*) Wie es scheint , ist das am Ende angehängte Verzeich-
niß der in diesem Buche angesährten Schriften,
auch das Verzeidniß derer, die bey ber Ausarbeitung
gebraucht sind. Darin fehlen aber mehrere - wel&lt;e ans

pa werden sollen : einige hätten dagegen ganz fügsich übergangen werden können, Voyn der Verfassung
der hiesizen Academie ist auch eine. Schrift darunter?
und zwar, == wer sollte es wohl errathen ? == der
kurze Bericht von der alten und neuen Verfassung
der Academie mit Anmerkungen. Warum uicht wesnigstens die urkundliche Bestätigung 2c. des Verse
der Anmerkungen, und der neue Lrbvertrag, den dex
Hr. Verf. in Reuß Staatekanzley , (3 B. G. 194)
finden konnte.
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pertoenbumg wab S5egüuffigung ber Siegterumg eytvitTea
lafeny einen - sehr großen Vorzug vor der hiesigen
Universität habe. Allein daraus folgt denn doch nicht;
daß der academische Unterricht in gleichem Grade dort
vorzüglicher sey , als er dem Staate kostbarer ist, und
daß auch nicht auf andern Universitäten gleichfalls
brauchbare Geschäftsmänner und gründliche Gelehrte
gebildet werden könnten , ;wie manche Aceußerungen indiesem Buche zu insinuiren scheinen. Und selbst die
Bildung berer, die dort siudirten, kann ich G. doch
nicht allein zueignen, wie mau nach den gewählten
Qusdrücken bisweilen glauben muß, da die Schulen,
deren Unterricht sie genossen, und die andern Univer»
sitäten, welche viele von ihnen außerdem noh besuchten
billig mit in Anschlag zu bringen sind. Dies abyes
gerechnet bleibt indeß das vorliegende Buch immer
ein nüßliches Bn&lt; , und es ist zu wünschen , daß es
von allen denen gelesen und erwogen werde , welche
fiber academische Angelegenheiten urtheilen müssen.
So viel ich vermag / - will ich durch einen, nach den
sonst beobachteten Grundsäßen gemachten umständlichen
Yuezug biezu beytragen: und theils einige andere
Stellen dieser Blätter nachweisen , deren Vergleichung
nüßlich seyn möchte , un. über eben die Gegenstände
anch andere Meinungen zu vergleichen, theils noc&lt;
einige kurze Bemerkungen hinzufügen. | |

Erster Abschnitt. Ueber den Zweck der Uni
versitäten , Unterschied von Universitäten und
Academien, von großen und kleinen Univers
fitäten. Ueber die Verfassung und Verwal!
tung bober Schulen. Diejenigen, welche den
Zweck der Universitäten bestimmen , sind darfber einig,
daßauf denselben die Haupttheile der Goktesgelahrtheit,
der Rechtsgelehrsamkeit , .der Arzneykünde , der Welti
weisheit und Geschichte, sammt den vornehmsien dazu
gehörigen Hälfswissenschaften, wenigstens alle Jahre
einmal vorgetragen werden müssen 3 und daß es erfö»
derlich sey, daß man äuf Verlangen in jedem andern;
auch dem sektensen (2). Fache der wissenschaftlichen
is K 2 Kennt
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Kenntniß Unterricht erhalten könne. Von prackischen
Anweisungen gehört hingegen nur wenig für die Vni
versität, und ungleich weniger, als man gewöhnlich
fodert. Auch kann man daselbst keinen solchen Unter
richt in den schönen und nüßlichen Künsten erwarten,
daß dadurch Künstler gebiidet würden. Von Sprachen
müssen wenigstens die lateinische und“ griechische, die
hebräische , die franzdsische , englische und italiänische,
jede in ihrer Art zweckmäßig gelehrt werden. Für die
sittliche Bildung kann sie uur durch Besörderung des
Fleißes , durch das Beyspiel der Lehrer, durch eine
gute Disciplin, und durch die Censur, weiche die Stu
direnden seibst über einander ausüben, wirken. Man
wird hiernach leicht beürtheilen kdunen ,; ob eine Uni-
versität gut oder jchlecht ist. ==“ Groß und klein nennt
man sie nach der Zahl der Studirendenz jest, ba bit
größten protestantischen Universitäten Deutschlands
nicht mehr als 500 -700 Gtudirenden aufweisen, so
sollten diejenigen, die unter 250 haben , klein genannf
werben, Vollständige , gut eingerichtete und gut ver-
waltete Universitäten können unmödglicß klein werden,
und wenn daher große Universitäten zur Zahl derkleiney
binabsinken , so liegt die Schuld an dem verschlechter
fen Unterricht oder an dem Berderben der Sitten.
(Sollten nicht Kriege und andere äußere Zufälle eben
das bewirken? Die 1760 veranstaltete Trennung un-
serer. Academie, zumal aus den damaligen Gründen;
zeigt ihre Wirkungen sicher durch ein ganzes Jahr-
hundert.) Manche große Universitäten waren vormals
so schieht und unvollständig, als es jekt die kleinsten
nicht sind. - Auf großen Universitäten waren und sind
die Sitten nicht selten äußerst schle&lt;ßt: auf kleinen
Universitäten waren sie von jeher fast ohne Ausnahme
verdorben. (Ein sonderbarer Saß, für den gar keine
Sründe, nicht einmat eine Auetorität, angefährt
worden. Die geringere Zahl der Zuhdrer erschwert
freylich mande Vorlesungen , und hindert den Fleiß
einzelner Studirenden : aber auf die Sitten kann sie
Feinen großen Einfluß haben , wie auch im Ganzeng
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das Beyspfel unserer Academie seit 1763 mad) meiner
Erfahrung bewiesen hat.) Nachdem die Reformation
die Zahl der Geistlichen ahminderte, nachdem in der
Folge die jährlichen Vorlesungen in halbjährliche vero
ändert worden, und nachdem die meisten Studirenden
schon nicht mehr die gewöhnlichen drey Jahre aushalten,
gicht es in Deutschland der protestantischen Universi
käten allerdings zu viele, und mehrere derselben haben
keinen zureichenden Fond, um sich zu heifen. Wenn
also mehrere Universitäten im Lande sind , verbinde
mnan diejenige , die am meisien gesunken ist, mit einer
andern: ist nur eine im Lande , so verwandle man fie
in eine Academie, (6 B. S- 1 Anm.) das ist eine
Lehranstalt , wo einzeine Hayptwissenschaften mit allen
Hülfswissenschaften und deny erfoderlichen Sprach
kenntnissen gelehret werden. (Was wäre denn hiemit
gebessert ?). =- An allen privilegirten hohen Schulen,
sie seyen Universitäten oder Academien, muß man übri-
gens Verfassung und Verwaltung unterscheiden. Dieerfassung begreist alle Geseke und Einrichtungen,
wodurch 1) die Verwaltung und Verwendung der
Fonds; 2) die Freyheiten und Privilegien, 3) die Ark
der Erneunung und Entlassung, der Belohnung und
Bestrafung der Lehrer, ihre Klassen, Pflichten und
Rechte , 4) die Freyheit oder Beschränktheit der Sty-
direnden, die Erweungen und Belohnungen des
Fleißes und guter Sitten, die Hindernisse und Bes
strafungen des Unfleißes und böser Sitten , enblid)
5% die Administration der dsffentlichen Anstalten bes
stimmt werden. Die Verwaltung von Universitäten
ist noch viel zusammengesekter als ihre Verfassung, und
ihr Wohl hängt mebr voa jener, als von dieser ab.
Die beste Verfassung isi fruchtlos, wenn die Verwal-
tung schlecht ist , und eine schlechte Verfassung kann
durch eine gute Verwaltung sehr verbessert werden.
Man muß. die Verwaltung einer Universität in die
höbere und niedere eintheilen. Die obere Verwaltung
umfaßt x) die oberste Aufsicht, 2) eine weise Erhal-
tung; Bermehtung und Anwendung des Fonds, 3) Et
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Ernennung , Erweckung, Zurechtweisung, Belohnungund Entlassung der Lehrer, 4). die Bestättigung bit
Milderung der höchsten Strafen ,- die vom academts-
schen Gerichte erkannt werden - 5) die Untersuchgng
und Entscheidung der Klagen, die sowohl von den
Mitgliedern und Collegiis, als gegen die Mitglieder
und Collegia der Universität erhoben werden , 6) Ber
schüßung und'Vermehrung der Privilegien und Freyhel-
ten, inwiefern sie sowohl den hohen Schulen selbsy
als dem gemeinen Wesen ersprießlich sind. Zur niedern
Administration der Universitäten rechnet man ,. x) die
Augßübung der Gerichtsbarkeit, -2) die academische
Policey, 3) die Communication mit' andern Behörden,
die Aufbewahrung der Acten, Urkunden und Depo-
fiten, 4) bie Anstellung der Unterbedienten und die
Aufficht über dieselben, imgleichen die Verwaitung des
academischen Fiscus , 5) die Direction der acädemhb
schen Anstalten , und die Anfsicht über die 'bffentlicpen
Gebäude, 6) die Abstellung eingeshlichener Misbräuche
und Vorschlagung mögiicher Verbesserungen. Die nie
dere Verwaltung ist auf alten Universitäten in zu vielen
Händen. (Die Fortsekung folgt.) :

2.

Mecklenburgische gemeinnüßige Blätter, fünften Bas
des, ersies und Zweytes Heft, oder mecklenburgischeProvinzial » Blätter, dritten . Bandes erstes und
zweytes Heft. Herausgegeben von I. C. 117. Web»
nert. Parchim :c. 9 Bogen in Oztay.

halt: 3): Gegenerinnerung für den Herrn Präp.
Üranzel, in Rücksicht des Vorschlags, dem Staate

gute Extra-Schullebrer ohne alle Kosten zu verschaffen,
von Hrn. P. 'Voß zu Rieth. (10 B..S. 160.)-- Da
dieser Gegenstand in. der Monatsschrift v. u. f. M,
(3 B. S. 189.: 279. 4B. S. 8. 5.B.G. 370.
6 $5. O. 142) schon so oft in Anrege gekommen ist,
und auf unser Land eigentlich. keinen besondern Bezug

t, so ist: es mir unerwartet gewesen, darüber einenn weitschweifigen und unbedeutenden Aufsalz hier sev,
iu
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ztfinden.- Der anempsohlne Vorschlag, der unter
mehreren Beschränkungen immer anwendli&lt;, und
dem Berufe des Predigers sebr angemessen ist, wird mit
einer Uüpassendeu Heftigkeit ganz abgelehnt do&lt; wohl
niht / damit der Prediger zum Güter-Negoce (8 B.
S. 190. 9 B. S. 104) und ähnlichen Beschäftigunegen Zeit behalte?-2)LandesherrlichbestättigteImstruction bey Einführung: einer Steuer in dem Markt-
ficken LZudwigslust für den Steuereinnehmer alls
dort. +- Ist uoch nicht beendigt. 5), Beobachtung einex
werkwürdigen-Lufterscheinung,, vow- Hru. Pr. Boll in
Lreubrandenburg. 4) Geschichte und neuerliche
merkwürdige Feyerlichfeit der Schützen - Compagnie zu
Cieuftvelig. — Die .Kdnigin Sophia. Charlotte
von England gab 1761 Veranlassung zu deren Ere
Gtr und scheukte ihr jeßt eine neue Fahne. 5) Diebahe. Burg im Shlemminer Walde unweit Rübn,
voit:Hry, 8. Bauer. =&gt; Außer demjenigen , was ich
sehon aus einem andern:Buche (8 B. S, 207) ange-
führt habe ,-wird-Hier bemerkt ; baf fi ín tem 25e
zirk des innern Walles* eine jekt mit Blättern ausges
füllte Vertiefung finde, weiche der Eselsbrunnen ges
naunt wird, daß nicht weit von der Burg im Walde
ein Sce sey, den man den schwarzen Sce nennet, daß
man aber von den Mauern nichts mehr. vorfinde, viele
mehr die Steine der Sage nach zu Erbauung der Kir-
&lt;en zu Bernitt und Moisall vewandt seyn sollen.
Die Gleichheit dieser Gegend und der Nahmen des
Brunnens und Sees mit der Herthaburg auf Rt]
gen giebt dem Hrn. Verf. Gelegenheit zu vermuthen,aß dies ein Tempel der Hertha gewesen, wohin sie
nach des Tacitus Bericht bisweilen gebracht worden.
6) und 7) Listen der im Jahr 180r Gebofruen, Ge
storbenen 2c. , aus beyden Staatscalendern. 8) Vae
terländische Geseßgebung. 9) Vaterländische Litteratur,
== Dab die Stadt Rosto&gt; zur Theilnahme an dem
enftitute zur Verheyrathuug unverheyratheter Töchter
eingeladen sey, wie in der Anzeige des Staatskalen-
ders gesagt wird , bezweifle ich. Denn, marum sollte
man diese Theiluahme abgelehnt haben? (Nr. xo u.

II
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xx fehlen.) 12) Schöne Künste« =- Nichts als Lieb-
habertheater. 13) Chronik der Regierhäuser. 14) Chro»nik des Landes, A) Authentische Nachrichten von den
1301 (m den schwerinschen Doinanial - Aemtern vor-
gefommenen anmerfungswerthen. Vorfällen, Verände»
rungen und von dem derzeitigen Zustande der Aemter.
7. Dienstveränderungen, 11. Todesfälle herzogl. Diener.
LIT. Plötzliche Todesfälle. 1V, Inquisitionen, Die
Fortsetzung wird folgen. 8) Veränderte Besiter ritter-
sHaftlicher Güter im Jahr 1801. C) Jimmatriculirte
Üdvocaten , Procuratoren und Notarien.  D) Neue
Aerzte. E) Pfarrbesezungen. E) Pfarrerledigungen.
8) Shulveränderungen. . H) Mel. landwirthschafte:
liche Gesellschaft. 1) Edle Handlungen. K) Unglücks:
fälle. L) Beförderungen. M) Ertheilte Charactere.
N) Ehrenbezeugungen. ==“ Der Proviso; Hr. ArügetHieselbst ist von der correspondirenden Gesellschaft. des
Pharmacie und ärztlichen Naturkunde zum Mitglied
erwählt. Die theologische Facultät zu SZSalle bat dem
Hry. €. 90. Masch auf Veranlassung seiner Amts
jubelfeyer die theologische Doctorwürde ertheilt.
O) Vermischte Anzeigen. LF) Todesfälle. Q) Preis
tabelle des Getreides, 2c. vom Januar 1802.

3.

$wn bet Ge(didbte Guftave YOafa, Rönigs
von Schweden , von J.,W. v. Archenholz,

b 1801, fibt ich im zweyten Bande, S, 78 f.
eine Stelle, auf welche ich hier aufmerksam zu machen
nicht undienlich finde. Darnach ist nämlich der Aufe
rübrer Jöns nach Rostock entflohen , ' wohin ihm
der König seinen Secretair yler nadgeidjidt, um
ihn förmtich anzüklagen. I. ift also hier vetbaftet,
und vor Gericht gezogen ; und obgleich der Hochver-
rath bey diesem Processe absichtlich nicht zur Sprache
gekommen, doch von dem Stadtrichter in Rostock wes
gen eines in Schweden begangenen Diebstals von 40
Mark zum Tode verurtheilet, und in SG. Gegenwart
enthauptet. Sollte man hier dardber no&lt; wohl Rache
richten auffinden können?
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Det

Rostockschen Academie.
II, Band, 2. Stü,

Den 8. Juny 1802.

le

Index ptaelectionum in Academia Roftochienfí pei
femeftre aeftiüum a die IV. Maii MDGCCiL. ha-
bendarum, Litteris Ádlerianis, 1 Bog. in Quark.

nser Leetionscatalog erscheint no&lt; in der gewöhn,
lichen Form, und ich wenigstens wütde nicht

| rathen, davon abzugehen, Er enthält freylich
nur die gewöhnlichen HauptrcoJegia , und unter diesen
eines und das andere, weiches nicht zu Stande kommt:
er enthält aber auch dagegen eine und die andere Vor»
lesung nicht, welche nach dem Abdruk erst verabredet
wird. Zweckmäßiger, könnte er alsdann zwar noch
werden, wenn die in; folgenden halben Jahre noch
bier bleibenden Studirenden schon vor seinem Addruck
diejenigen Vorlesungen desprächen, welche fie nachhin
zu hören wünschen : aber eine solche regelmäßige Eit
richtung des academischen Aufenthalts scheint in dieser
besten Welt vor der Hand nicht möglich, und alle Bets
änderung der äußern Formführt nicht zu diesem Zweck,
Se Vorlesungen sind diesmal in Vorschlaggebracht.

von ben Professoren, |
1, &amp; der theologischen Sacultät. 1) VotnHrn. C. R. Martini, die &lt;riftliche Moral nach

Ammon, um 7 U., das Evangelium des Johannes
und die Apostelgeschichte, um 8 U. , und eine Einlei«
tung ins alte Tessament nac) Baner um xx U., auch

B dffento
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öffentlich dieHomiletik verbunden mit den Uebungen
der Seminaristen, und privatissime die Oden des
Pindar. 2) Vom Hrn. Prof. Ziegler , die Briefe
des Paullus an die Römer und Coriuthier um 9 U,,
und der erste Theil der Kirchengeschichte um 10 U.,
auch auf Verlangen dieDogmatik, und öffentlich die
Verbesserungen der &lt;ristlichen Religion , (historia
emendationis religionis cbristianae,) 3) Vom Hrny.
Prof. Petersen , die Pastoraltheologie um 7 U., und
die practische Homiletik in Grundlage der gewöhnlichen
Pericopen. 4) Vom Hrn. Prof. Lange, die theo-
logische Moral um 11 U., die Homitenik um 2 1I,
und das Evangelium des Johannes.
. 11. In der juristischen .Sacultät. 1) Vom

Hru. Dir. Martini, das mel. Staatsrecht nach
Hagemeister , das mel. Privatrecht nach eigenen
Grundsäßen , und das gemeine und mel. Lehnrecht
nach Böhmer. 2) Vom Hrnu. Prof, Wiese , practi:
sche Anleitungen nach Pütter um 9 1. xx U, und der
Neichsproceß nag Danz um 2 U. 3) Vom Prof.
Eschenbach, das Criminalrecht nach Meister um 7 U.,
und eine Auswahl der vorzüglichsten Gegenstände derPandecten nach Hellfeld um 8 U. 4) Vom Hrn, Prof.
Weber, das Criminalrecht nach Meister um 8 U.,
ein Eraminatorinm über die Pandecten nach Hellfeld
um 9 U., und die Institutionen nach Höpfner um
31 U. 5) Vom Hrn. Prof. Posse , das canonische
Recht nach Böhmer um 8 U,, das deutsche Privatrecht
nach Runde um 9 U. , und die juristische Encyclopädie
nach Hufeland um 10 Uhr.

IL ^jn oer meoicinifben Sácultát. 1) Vom
$n. H. R. Vogel, der Schluß der Pharmacglogie.
2) Vom Hrn. Prof. Weber, die Pathogenie mit
den Anfangsgründen der Diagnostik und Diacritik der
Krankhriten um 9 U., die Therapeutik um 3 1L , und
die gerichtliche Arzneykunde um 5 U, -3,) VomHruy,
Prof. Josephi, die Physiologie , imgleichen dffentlich
die Entbindungskunft , der zweyte Theil der Chirurgie
wub bie Fortsekung der «linischen Hebungen. &gt; 3. * n
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1V, In der philosophischen Sacultát. 1) Vom

Hrn. H. R. Tychsen, die Unfangsgründe derjenigen
orientalischen Sprachen , weiche die Zuhörer wählen
werden, um 9 U., die orientalische Münzkunde an
3 Tagen um 11 U. und die Erklärung der phdnicischen
Münzen und Denkmäler an den andern 3 Tagen in

eben der Stunde. 2) Vom Hrn. H. R. Rönnbergs,die philosophische Moral naß Darts und den Grund-
sägen der critischen Philosophie um 8 U., das
mel. Staatsricht nach Hagemeister um x1 U., die
neuere Reichsgeschichte nach Pütter um '2 U, und das
Zeitungscollegium um 5 1. 3) Vom Hrn, H R.
Witte, das Naturrecht nach Kant um 9 U., die Ane
thrsopolvgie nach ebendemselben um 10 U. und die Lo-
gif auch nach demselben um 3 U. 4) Vom Hrn. Prof.
Schadelook , die reine Mathematik nach Karsten/
die practische Geometrie nach Fischer, und die
bürgerliche Baukunst nac&lt; Sutkow. 5) Vom Hrü«
Prof. Hecker ,- die angewandte Mathematik nach
Karsten ,/- die politische Rechenkuust, und» die Fort»
seßung der Analysis nach Käsiner, auch dffentlich
die Buchstabenrechnung und Algebra naß Euler,
6) Vom Hrn, Prof. Rarsten, die Lacdwirthichaft
nach seinem Lehrbuche ym 8 U, und die Encyclopädie
ber Cameralwissenschaften um 10 U., auch privatissime
die Fortsezung der Cameralwisseuschaftten und der
Baukunst. 7) Vom Hru.? H, R. Vorrmann, die
Staatengeschichte nach Sprengel um 7 U., und die
Universatgeschichte nach Schlözer um 8 U., imgleichen
dffentlich die Geschichte und Statistik der Schweiz
Sonnabends um 8 U., und privatissime entweder die
Geographie nach Gatterer, oder die wichtigsten neue-
xen Welthändel nach Bösch. 8) Vom Hrn. Prof-
Link, die Botanik und mit derselben die Geschichte
unsers botanischen Gartens und der. umlicgenden Ges
gend um 4 U., die Mineralogie um 4 U , und dssent«
lich die Naturgeschichte um 5 U. 9) Vom Hruy. Prof.
Bek , die reine Mathematik um 6 U., die Logik um
7 U- und die Astronomie nach Kästner um 1x U.

$52 Von
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Don ben. Drivatoocenten.

I, Theologische Vorlesungen. Vom Hry,
Mag. Tarnow, die populaire Theologie , und dit
auf Predigtentwürfe angewandte Erklärung des neuen
Testaments.

11, Juristische Vorlesungen. 1) Vom Hrn.
Doct. Burchard, d. A., die mel. Geschichte,
2) Vom Hrn. Dect. Roppe, privatissime, die juri-
stische Litteratur, und die Litteratur der me&gt;l. Ge-
schichte und des meckl. Rechts.

111. Philosophische Vorlesungen. 1) Vom
Hrn, Mag. Plagemann, die Aesthetik in zwey Stun
den auf die Woche. 2) Vom Hrn. Mag, Ludwig,
Reichsgeschichte und englische Sprache. 3) Vom
Hrn, Mag. Tarnow, das Naturrecht. 4) Vom
Hrn. Mag Westphal, Sophokles Trauerspiele,
und Anweisungen zum lateinischen Style. 5) Yom
Hrn, Mag. Siemssen, die Oeconomie nach Nau und
die Technologie nach Lamprecht. 6) Vom Hrn, Mag.
Dahl, Ciceros Abhandlung von den Pflichten - Pins
dars Oden , und ausgesuchte Cteten des alten Lesta-
ments mit vorzüglichen Bezug auf die Grammattik,
ferner öffentlich die römischen Alterthimer nach Heyne,
ynd privgtissime philologische Anweisungen. -

2.
Patriokisches Archiv der Herzogthümer Mecklenburg,

zur Aufbewahrung der Geschichte und Denkwürdig-
leiten terfelben, unb zur Verbreitung gemeinnüßi-
ger Kenntnisse. Zweyter Jahrgang, 1802. DrittenBandes erstes Stä&gt;k, Rosto&gt;, bey Karl Christoph
Stiller, 133 Bogen in Octav.

sque A) Abhandlungen, Aufsäte und Vorschläge.D Meberfigt der me&gt;l. Geschichte im 18 Jahr,
hundert, 'vom rn, $3. Ofepinue. Sottfebung.
2) Bemerkungen beym practischen Versuch des Pise-
daues, oder beym Auffähren eines Gebäudes mit qo
siampften Lehmziegeln. Von A. IJ, Heukendorf/
Amtsverwalter zu Dobberan, == Der erste Versuch

19
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(ro B. S. 99.) gieng glücklich von Statten, und
bewirkte eine nicht erhebliche Kostenersparurg. 3) Ueber
die nothwendige Verminderuug der Sperlinge.
4) Ueber die Hegung der Sperlinge. =- Beyde Aufs
säge rathen , die Anstalten zu? Vertilgung der Sper»-
singe wieder einzuführen, da sie ia der Regel keine
Raupen und Insecten, sondern Getreide und Säme-
reyen essen. Die erste Abhandlung berechnet den
Werth desjenigen , was sie in einem wohifeilen Jahre
verzehren , über 20000 Rthlr. 5) Vorstellung der
Directoren und Deputirten der-Kaufmanns-Compagnie
zu Rosto&gt; an die Herzog!. Regierung wegen des Come
missionshandels. =- Die hiesige Kausmanns-Compagnie
nahm bekanntlich 1735 laut des gedruckten Reglements
damit den Anfang, daß die gesammten Kaufleute durch
ein Conventional - Statut zusammentraten, und dessen
in manchen Puncten nicht ganz zweckmäßiger Fassung
Ungeachtet die Bestättigung E. E. Raths erhielten. Daß
der Fall nicht nach einer allgemeinen Regel behandelt
sev , zeigt das Beyspiel der hiesigen Stublmacher , die
eine ähnliche Vereinbarung machten, und um deren
Bestättiguno baten, damit aber abgewiesen wurden,
Nach der jetzt abgedruckten Vorstellung hat die Kaufe
manns - Compagnie im Novy. x200 eine abermalige
Vereinbarung wegen des Commisstonshandels gemacht,
welche , insoweit sie über das schon bestehende Rechk
(10 B. S. 342.) hinausgeht, in der Maaße schwerlich
der Gegenstand eines Conventional- Statuts werden
Fonnte, sondern ein ordentliches Gesel erfoderte Ver-
muthlic&lt; muß sie Hoffnung gehabt haben, dessen Be-
ftättigung wiederum zu erhalten : denn es isi die' Bee
ftättigung durch ein Regierungs- Rescript untersaget/
Und diese Vorstellung hat den Zwe, die Aufhebung
des Jnhibitorii zu bewirken. Weder der Gegenstand
noch der Gang der Sache ist daraus vdllig zu dberses
Den: daß die Regierung hierüber das Erachten des
Engern Ausschüsses erfoderte, und diesem auf vorigen
Landtage aufgetragen sey, sein Erachten nicht beyfältig
abzugeben, ist aus andern - gedruckten Nachrichten

e
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bekannt, . 6) Ueber mecklenburgische Lehne , auf Ver-
anlassung des Constitutionsprojects auf dem Landtage,
7802. Vom Hrn. Landrath v. Slotow auf Repplin.
=“ Ein auf dem Landtage abgefaßter Aufsaß- aus
welchem zum Dockrinal» Behuf der Saß zu bemerken
ist, daß durch bestättigte Usance auch der stillschwei-
geade Consens der Agnaten in dem Verkauf eines Lehn»
guts genüge , vorausgeseßt, daß die solchergestalt Con-
sentirende hätten reden können und müssen, und daß
das Lehnsproxlama zur Docirung dieses siillschweigen»
den Consenses diene. (10 B, S. 322 ) 7) Sind in
Mecklenburg Spuren der: Ueberschwemmung vorhag
den. Vom Hru. 8. Bauer. -- Ein. Gegenstand, von
dem der. Verf. keine zutreffende Begriffe zu haben
scheint. Die am Strande und-auf dem Müählendamm
jekt noch befindlichen Zeichen von der Höhe der lezten
rosfto&gt;schea Fluth und das Stillschweigen der Geschichte
ba denselben doc&lt; überzeugen können , daß dieseluth einen Arm der Warnow, der angeblich von
Schwaan aus bey Dobberan vorbengegangen, nid)t
verschlemmet, und' schwerlich auch din Bienensee beyAlten» Gaarz veranlasset haben kdune- B) Herzogl,
Landesverordnnugen, . Die Einrichtung eines neuen
Fuhramts zu Srevismühlen isi wohl die bemerk-
lichste, C) Standeserhöbungen, Dienstbeförderungen,
Entlassungen, u. s. w. = Hr. Maj. v. Bonin in
Strelitz ist zum Obersien ernannt.“ D) Tagesges
fdidte. 1) Schreiben aus Strelitz. =- Hr. C. R.
VI?asch feyerte am 24 Jan. sein Amtsjubitäum. Nach
geendigtem Gottesdienste erhielt er von vem Durchl,
Herzog das ihm von der theol. Facultät zu Halle
ausgefertigte Diplom eines Doctors der Theoiogie.
Hr. P. 8. L. Reinbold zu Wolde&gt; gratulirte ihm
äm Namen seines Synods durch ein Programm über
dle Wahrheit, daß ein thätiges Leben uns ein glück
liches Alter verblrge. Von seinem Sohne, dem Dee
diger zu Schlagstorf und seinem Schwiegersohne,
dem Hrn. P, Rudolphi in Sriedland, sind bep bie:
ser Gelegenheit kleine Schriften im Druck erschienen,2 0
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2) Sobeéfálle. 3) 2Bobltbátige Danblumgen. 4) Sbeas
ter - Nachrichten. E) Anzeige von neuen Schriften
vaterländischer Schriftsteller. Fx) Vermischte Nacho
richten. ==&gt; Anzeige, daß Hr. H. R. Schröder in
Schwerin auf den Verlag einer Sammlung der neue»
sten einheimischen Gesetze , die er füvjlid) angefünbigt
bat, ein autschließendes Privilegium erhalten: und
drey Anzeigen von Hrü. 8. 8. Rosegarten. G) Hand«
lungs» und Schiffahrts - Nachrichten. =- Summari-
sches Verzeichniß der zu Warnemünde 1801 ange»
kommenen und abgegangenen Schiffe. Gollten 221
mehr angekommen als abgegangen seyn?. HN) Ueber»
sicht der Witterung im October, November und De-
cember. 1) Publicandum der Deputirten und Reprä-
sentanten der ersten veichenbeytrags - Gesellschaft in
Schwerin. =- Die Gesellschaft, welche gegen einen
Beytrag von 24 ßl. für« jede Leiche 100 Rthir. versie
&lt;ert, wenn der Interessent das achte Jahr über
lebt, vom zweyten Jahre an aber 40 Rthir. u. [. w.
bezahlt, bat zu ihrem ersien Grundprincip gemacht,
n taf die Zahl von 204 Mitgliedern und darüber siets
41 vollständig. seyn müsse 3 und wie leicht ist diese nicht
5,1 aus ganz Üfecklenburg zu erwarten, da die beyden
zz andern Gesellschaften zu ihrer Ergänzung das Triplum
u verlangen." Sollten die Deputirte und Repräsen-
tanten nicht wissen, daß cs außerhalb Schwerin in
unserm Lande noc) mehr dergleichen Gesellschaften giebt?

3.

Nermuthlich wird in diesem Jabre die Universitätzu Dorpat wirklich und mit Erfolg eröfnet
werden. Was man nach den mancherley abstimmigen
Nachrichten als wahrscheintich annehmen kann, ist fol-
gendes: Sie bleibt in Dorpat, und wird nicht nacß
Üritat verlegt. Der erste Plan (9 B. S. 337) und
insbesondere der darin bestimmte Etat von 56050 Rüs
bel (9.95. &amp;. 38:1) (n. San -9f(fignationen, ift bes
stättigt. Zur Errichtung der Univerfitätsgebäude sind
ioc Pläße, der sogenannte Dom und die geweseneme
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schwedische Kirche bestimmet ; und zu deren Einrichtung
25000 Rubel angewiesen. Der Rector soll nicht nach
der Reihe (9 B. S. 351.) sondern durch jedesmaliges
Ballottiren erwählet werden. Die Einrichtung der
theologischen Facultät (9 B. S. 363. ) bleibt der
Üniversität mit Zuziehung der Consistorien überlassen.
ville Lieffländer und Estibländer, welche in Diens

sien angestellt seyn wollen, müssen zwey Jahre daselbstudiren.

4.
olgende Ankündigung entlehneich aus dem 28 Stücke

der schwerinschen Intelligenzblätter. „Unter der
edaction des Hrn. &amp;r. 8r. Rosegarten werden ver»

schiedene Gelehrte in Mecklenburg und Pommern
ein Taschenbuch oerfertigen , das vorzüglich ben Iüng-
lingen und Mädchen im Vgterlande gewidmet seyn,
und. Ideale zum Object haben soll, welche Ideale aber
wahre Geistescultur und reine Sittlichkeit in Form der
Dichtung und klarer Thatsachen bezielen werden, Man
fodert das Vaterland zur Theilnahme auf, deshalb die
Weranstaltung getroffen ist, daß sowohl in den Buche
handlungen als bey den Herren Buchbindern des Lan-
des, wie auch bey dem Hrn. Hofbuchdruer Bären-
sprung in Schwerin , das besondere Ankündigungs»-tatt gelesen, und subscribirt werden kann. Wer außer»
dem sammelu will, darf sich nur an den Hrn, Redac-
teur wenden - und des Rabatts von 12 pCt. oder des
gten Exemplars erfreuen. Preis der Subscription ist
äbrigens 40 bl. = 1 Rthlr. M. V. Von wegen
der Redaction des Taschenbuchs.'

5.

up 4 April erklärte die pbilosophische mariden Hrn. Johann Rudberg, aus Gothemw
burg in Schweden , zum Magister.



9mm bed
bet

Rostockschen Academie.
11, Band. 3. Stück,

Den 22 Juny 7802.

I.

5/65. Vogel, Herzogl. Leibarzt und Professor ber
Mediein/ bestättigt mit einigen Erfahrungen deningen oer newerrentzündungswidrigen Heilart durch
Quecksilber / und empfiehlt als jeßiger Rector der
Academie die würdige Feyer des Osterfestes, Rostock,
1802, Gedruckt in der Adkerscheu Öfficin. 3 Bo-
gen in Quart.

wsnige allgemeine Bemerkungen über die Schwie,
: rigkeiten , welche sich bey der Anwendung medi»
vy"-einischer'Brandsäte und: bey der Prüfung cin«

zelner Krankbeitsgeschichten finden , gehen voran; unb
die auf dem Titel angeführten Erfahrungen folgen
demnächst-

3.

Erk: Sortserzung des Auszugs aus Üfeiners-„- Schrift über die Verfasjung und Verwal:
tung deutscher Universitäten. =- Zweyter Ab-
sc&lt;nitt. Ueber die 8onds der Universitäten,
und - deren Perwendung, Verwaltung und
Vermehrung; übcr Stipendien , Sreytische,
Collegia, . Seminarien und Wittwenkassen,
Wem. man erleuchtete Regierungen überzeugt hat, daß
keine andere dsfentliche Anstalt ihre. Unterstüzung [o
sebr verdient, feine. auf das Wohl. und „Wehe der
Beherischer cune. ver Beherrschten.einen so wichtigenar Ft.
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Einfluß haf, als hohe Schulen ; fo ift nichts noth-
wendizer , als den Vätern der Völker vier traurige
Thatsachen ans Herz zu legen , damit sie so baid ud
so kräftig als möglich, helfen mögen. 1: Die mei-
sten Universitäten haben nicht Fonds genug y mm. Die
unentbehrlichsten Bedürfnisse gehdrig bestreiten-zu kön»
nen. Die Fonds einer Universität sind nur alsdann
hinreichend, wenn man 1) die erfoderiichen Lehrer nach
Verdienst belohnen, 2)-die öffentlichen Gebäude und Ans
stalten nach Würden errichten und unterhalten, 3) dürfe
tige Mitglieder, besonders Studirende, unterstüßen,
und 4) den Wittwen und Kindern der: Professoren eine
Versorgung schaffen kann. 11. Mehrere Universitäten
baben hbinlängliche Fonds : allein diese werden dadurch
unzulänglich , daß sie niht gehörig angewandt werden,
und nicht den benannten vier vornehmsten Bedürsnissen
hoher Schulen in richtigem Verhältniß abhelfen.
111, Die Fonds mancher hohen Schulen sind nicht
allein unzulänglich , und werden nicht allein unzweik-
mäßig verwendet, sondern sie werden auch schlecht
verwaltet. IV. Die Bedürfnisse der Universitäten ver-
grödßern sich beständig, weil die Erweiterung der Wik:
senschaften immer mehr Lehrer und Hülfsmittel noth-
wendig macht. Eine der ersten Sorgen der Erhatter
der hohen Schulen ist daher , daß mit den Bedürsnis-
sen der Universitäten auch ihre Fonds vermehrt were
den. Eine Universität, welche man jetzt auf einen
binlänglichen aber unveränderlichen Fond seßte, würde
in wenigen Menschenaltern unvermeidlich rüwärts
gehen. Dies veranlaßt die Fragen : wie werden die
ünzureichenden Fonds am besten vermehrt? wie die
übel angewandten zweckmäßiger verwendet? wie die
Mängel und Mißbräuche in der Verwaltung am be-
sten gehoben ? = Die erste Frage ist, wenn auch nicht
die schwerste, doch wenigstens die interessanteste. Die
ältesten Universitäten hatten ursprünglich gar keine
Fonds ; die später errichteten erhielten Fonds, und
zwar desto reichere, je- später sie errichtet wurden: aber
nod) im Anfangs des vorigen Jahrhunderts konnte

man
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man nicht voraussehen , daß die Wissenschaften sich jo
unglaublich erweitern ,- so viele kostbare Hülfsmittel
und Anstalten erfodern würden. Der Etat von Halle
betrug anfangs nicht mehr als jährlich 5000 Nebhir.
nachbin ward er auf 7000 Rthir. erhdhet: erst 1786
ward er verdoppelt. Gieichwohl macht dieses noch
wicht den dritten Theil der-Summe aus / welche jetzt
auf Göttingen verwandt wird 3; und selbst mit dieser
Cuuime fbnnen bcp ber weisesten Verwendung manche
Bedärfnisie nicht früh oder nicht reichlich genvg. befiie-
digt werden. Eine kurze Anzeige der Quellen, "aus
welchen man bisher die Fonds hoher Schulen schöpfte,
führt am ersten auf die Quellen hin, -aus welchen
man für die Zukunft s&lt;dpfen kann.“ Einige Univexsie
täten verdanken 1) ihre Fonds ganz poder meistens der
Freygebigkeit ihrer Stister , dtr.. einen Theil ihrer
Kamtnergüfer oder Ersparungen dazuhergaben. Häls
fact find: 2) ganze Klösier und Stifter oder einzelnerfinden dazu eingezogen. 3) Bißweilen wurde die
Geistlichkeit in Güte vermogt - oder durch päbsiliche
Bullen gendthigt ;* einen Theit ihrer-Einkünfte an die
Universitätskasse abzugeben. 4) Vermächtnisse , vder
5) -Froywillige Beyträge lebender Wohlthäter vers
möhrten:den Fond. 6) Eine neue Quelle eröfnete in
den letzteren Zeiten die IWeigheit der aufgeklärten Land»
stände. Bey Errichtung der Universität S. stifteten
fie nicht aur eine gewisse Zahl von Freytischen , sons
dern aaben auch den ersten Fond zur WittwenkassE
her. In der Folge trugen sie große Summen zu Bau-
prämien und zur Aussüährung des Accouchirhautes
bey. 7) Alles übrige kann wan als zufäll'ge Einflüsse
zusammennehmen. Manche Bedürfnisse' von S welche
aus der eigentlichen Universitätskasie. nicht bestritten
werden konaten, wurden aus der Lotterie oder, der
Manyfactur - oder der Kasse irgend einer milden Stifse
tung zestritten; Auf die erste dieser Quelten it noch
vorzdgtich zu rechnca. Ie aufgeklärter. die. Fürsten
und ihre Räthe werden, desto haushälterischer werden
fie mit dem Ertrage der Kommer + und Chatonll-Güter2 um-
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umgehen, und desto mehr werden sie im Stande und
geneigt seyn, daraus den Fond der Universitäten zu
vermehren. . Die reichsten Ad«rn der zweyten Quelle
sind, -so wie die dritte ganz, für die protestantischen
Universitäten vertroc&gt;uet. Auch die vierte und fünfte
isi: ziemlich versiegt. Dagegen ist die sechste Quelle
fiber und ergiebig. Wie denn auch die legte erhebliche
Beyträge liefern kann , wenn Landesherren, Land»
stände und Räthe sich von der Wichtigkeit. gut. einge
richteter hoher Scuten überteugt haben; Sollte
ihnen z B. nicht: ein erledigtes Lehn ertheilt werden
können? -. Einige Univerätäten haben hinreichende
Fonds, und darben nichts desto weniger , weil ihre
Einkünfte nicht zweFmäßig angewandt werden. Sie
wenden zu viel aff die Unterstüßnag, armer. Studiren-
den, einige auch: 'auf die .Besoldungen der Lehrer, zu
wenig hingegen 'auf dffentliche. Anstalten und auf div.
Versorgung der Wittwen und Wassen, Das daWohl boher Schuleit verlangt, daß man seine Aufs
merksanikeit mehr auf die dffentlichen Anstalten, als auf
die Besoidungen der Lehrer, mehr auf die Versorgung
der Wittweo und Waisen, als auf dieUnterstüzung
der -Studirenden richtet. :. Die Lehrer. müssen nach
dem Verhältniß ihrer Verdienste / ihrer Unentbehrlich»
keit und ihrer ganzen Lage besoldet werden, so daß
bescheidene Männer weder muthlos noch „unzufrieden
werden. Auf neu errichteren Universttäten müssen höhere
Besoldungen als auf älteren berühmten hoben Schulen
gegeben werden 3 weil man nicht darauf rechnen kann,
auf jenen durch Vorlesungen und gelehrte Arbeiten
so viel zu erwerben, als bey einer sichern. Frequenz bcr
Zuhörer und bey hinreichenden Hülfsmitteln.:- Unibet
sitäten, die an gelehrten Anstalten und“ Hülfsmitteln
Mangel leiden, mössen ihre Lehrer stärker desolden,
D:e Bibliorhet zu iS. erspart :ver..Universitätskasse
mehr an Besoldungen , gls ihre jährliche Ergänzung
kostet. Es ist nur in äußerst seltnen Fällen rathsam,
einen .außerordentlichen Mann, der “als Schriftsteller
und Lehrer sehr berühmt ist, mit einer anzewöhnlat
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starken Besoldung.'auf eine bohe Schult;izy ziehen 3
da. dies allmälig eine Erhdhung der-übrigen: Besol-
dungen. zur Folge hat. Kanu und will man freygebig
seyn /-so ist es-besser , diese Freygebigfeit an den ge
lehrten Anstalten zu heweisen Die Vortreflichkeit
dsfentlicher Anstalten und. der Reichthum von Hülfs-
mitieln ziehen Männer von Kopf siärker. an, und Dal
tet (ic fefler,- olg Übermäßige Besoidyngen;- Junge
hoffngungsvolle. Männer büden. sich. da, wo sie allcs
finden , was sis brauchen und wünjcheny sehr bald zu
großen und berühmtes: Männern aus... Man muß fer-
ner. nicht zu viele Lehrer ausielten ; da..dies aufer an

dern Rachtheilen dem; Fond eine, zu große .Bärde- aufelegt. UÜeberdem werden die Besoldangen je: tänger je
mehr erhöhet werden müssen, weil sowohl die. Bedürf
nisse sich vermehren als die Preise: der Dinge steigen:
Ju .GS. machen die Besoldungen der Lehrer etwa drey
Fünstel der Summe aus welche auf. die Universität
verwandt wird. (Wenn. die für Halle bestimmten.
24900. Rthir. nod) nidt teft Drítten Sbeil von dem.
ausmachen, was 5. foffet,. fo mu$ die, ganze jähre.
liche :Summe etwa 45099-Rthir. betragen. Davon,
würden also etwa 27090 Rthlr. zu Salarien vers
braucht: ) = Keine. Universtät. kaun. ohne öffentliche,
Gebäude bestehen: ihre. Zahl sollte, aher wegen bet
großen Kosien möglichst eingeschränkt-seyn. Die noth»
wendigen müssen ihrer Bestimmung entsprechen , fie-
müsen "nicht zu enge oder zu dunkel ,/ nicht an unbe-
quemen Plätzen errichtet seyn, auch: das Ayge des
Kenners weder durch Mißvyerhältnisse noch durc&lt;, Bau-
fätligkeit beleidigen. Sie müssen sich aber auf das
Nützliche. beschränken : ihre größte Zierde ist Zwek«
mäßigfeit und. anständige Einfalt , nicht Pracht und,
äußerer Glanz, - dadurch. andern. nüßlichen- Ansjalten,
ewas entzogen wird. Für “einige Universitäten .ist estine große Last, daß. sie vielen Profeisopen Frepe Wohs
Rüngen geben, die höchstens für „den Professor der
Botanik; „Entbindungsküvst- Astronomie und Chemie
im botanischen Garten , im Enthindungöhause, beym

: doble
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Observatorio'und im Hemischen Theater nothwendigsind.“ (Sollten auch diese nicht- entbehrlich seyn ?) Die
Professoren wohnea in solchen Häusern schlecht : und
doch kostet deren Unterhalt eben so viel und no&lt;M mehr,
als wofür die Lehrer sich bequeme Wohnungen anschafs
fen können. Bey den übrigen Austalten muß der Fond
nach Maaßgabe ihres Nutzens vertheilt werden. Keine
ist allen so unentbehrlich, als eine gute Bibliothek?
sie ist so wichtig , dat man viel- eher die meisten übris
gen gelehrfen Anstalten entbehren kann , als diest.
Sie muß also allen vorgehen. Nie wär eine Bibliothek
vollständiger und besser eingerichtet, als in G., ihre
Ergänzung erfodert aber auch beynahe deu zehnten
Theit der Summe, welche auf die ganze Universität ver»
wendet wird. (Das wären vemnach gegen 4562 Rihli:)
Die Naturgeschihte und Naturiehre sind allgemeit
interessantere Wissenschaften als die Astronomie und
practische Mathematik; es miro vaber billig auf. bie
Sammlung von pbvfcali(cper - Synfeumenten mehr
verwandt, als auf die Mödellkammer und das Obser-
vatorimu. Die Botanik ist wichtiger als bie fennts
niß der dconomischen Pflanzen : daber ist der botani«
(de Garten allenthalben reicher dotirt, als der dcvnv-
mische. Gute mediceinische und &lt;irurgische Ciinika
und Hospitäler sind mehreren Studirenden nasals eine Entbindungsanstalt: auf jene sollte alfo mehr
verwendet werden, als auf diese, wenn nict die Ratur
der Sache es mit sich brächte daßeine gute Entbin-
dungsanstalt mehr kostete, als ein verhältnißmäßig
gutes Hospital. (Findet denn diese letztere &amp;imitattom
nicht auch in den andern Fällen ihre Annendung?)
Die Anatomie ist unentbehrlicher als die Chemit, ein
philologisches Seminarinm-nothwendiger /- als Predi-
ger- oder katechetische Juftikute , gut beschte Societäs
ten der Wissenschaften ftiften unstreitig mehr Nußen
als Collegia von theologischen Repetenten. Die Unker-
Haltung der dffentlihen Gebäude und alle Übrige
dffentliche Anstalten erfodern. in S. ungefähr eine
zweymal größere Summe als die Bibliothek. - (Aiss
ungefähr 9090 3itblt-) 3.
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Tables gencalogiques de mille. vingt „quatre Quar«
tiers.de leurs, Altesfses Royalles les Princes de
Prae, perits Ris du Koi Frederic Guillaume 1ile; bien aimé, Ouvrage divifé en quatre Parcies,
La 1 contiendta les 256 Quartiers du Rai Frederic
Guillaume M, La 2 tonriendra les 256 Qaartierg
de. la^ Reiaefa. 2 Epoufe, La, 3 contiendrá. lés 256
Quartiers "de Charles .Louis Frederic, . Due
regoant de Mecklenibourg - Strelitz, *La“4 edas

„tjegdra Jes 256 Quartiers de Ja Ducheffe fa T
Epouf, Avec une gíayure en táille douce à
£baquc. partie, A lin, imprimé chez Geofrog1528 NDCCEX XXVI. X Alpb. „in “Soli

a (Prix deuz ecus,. Chez Belitz es Pitra mm
- 586 Hayn » Imprimeut,) . de

ees und: funfiig' gekealogische Tabelien. Aber: dip;: "Verwandtschaft dev auf dem Titel benannten
Fürsten) “deren mühsame Abarbeitung wenigstens nicht
zm vitkennen ist. 'Der Verf. fagt Über: deaf: Zweckbtefeg
Tabellen in einer:-Vorrede: Le dopbix. marioge dep
deux Princes de Pruffe, fils ainós du Roy, avee
deuz Princeffes de MeckTembourg - Strelitz, Pheus

te fec fecondité;? qui enseft la fuite.» daivenrprgnan
ftiquér a la Monarchie; Pruffienne une. longue ite
de Souveraios defcehdants de la méme dygàftie,; Par
la.aéme raifoii l'ouvrage qu'on préfeare aujourd'buà
au publie: pourrapendaot longtems meríter quelqu
interet;-— Lé principal meritce ;d'ur ouytágc, somme
celui cis eit une grande exactitud: dans'Ja chaine
des: fliations, dans les aoms de baptetmnr, ec dans
jés dattes. On n'a épatgné mi. peines ini gecherches,
pour y parvenir; on efpere d'avoir: reufhi;dans.- le
preniier article, mais il pourroit fe trouver quel.
ques Streurs: dans Jes deux autres, La plapart des
auregiez varient für ces „objeis : on en a Feuillete et
éobfülté'un grand nombre, et. a Mivi: la pluralité;
Quand on a trouvé uunc trop grande disparate. ou

diver»
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diverfité dans quelques dattes, on a preferé, les
laiffer en blanc, que de les rapporter cvidemment
fauffes, Näch dem Register findensich folgände Per«
sonen unsers Regierhauses in diesen Tabellen aufge-dbrt: 1) Meitlenburg. Ulric,. Zeinrich, £a:
tharine , Anna, Albrecht 1V,, Söphie, Chri-
Hoph,.. Hiargaretha, Cu Albrecht 1,
aiam 11, 2) Me&gt;lenbürg:Güstrow, oneanIbrecht 11, „Sophie Elijäbeth. 3) Meckten-
buscan. Adolph ötiedrich 1, 4) Hed:enbürg - Stargard. - Ulti 11', Maghus* 11,

Magdalene. 5 Mecletburg-Strelir;: geoSrieorid) IL,, dávl. f£uomig. Sríeotid) I, arl
Ludwig Sriedrich 11, „Louise Auguste Wildel-Pine „Amalie SEE “Charlotte Sophieepandrtne, Charlot "Georgine Louise Ztie-
derike, Therese Mathilde Amalie, GSeörg
Cart Sriedrich“Josepb , Carb-Sriedrich: August
57.Wenden,Süstrow. Catharine,  Die-Kupfer-
fiche sind die Wapen von Preußen. Mecklenburg
wid Darmstadt, weiche.sich „als:Vignetten :wuf-doy
Titeln der einjelnen Abtheilungen finden. 7

ay auf dem Umschlage zu der Nachricht-von derF. Jubelfeyer seines Väters (14 B..S.280.) kündigte
der Hr. 'Cand. Bödsegarten: zur Ostermesse 1802 eine
wohlrevidiere Gan seiner Predigten an , -,;wentpfid) « wohl zu merken! =- so- viele Subscribenten
füfänden-&lt;als die Kosten erfoderten.' Die wehlzube«
merkends Bedingung ist nicht überflüssig geweseu. . Denn
indem 28 St&gt;der schwerinschen.Jutelligenzblätter bat
derselbe jeht die Anzeige wiederholt, daß er 12 Prea
digten , "die: vorzsglich- für-gebildete: Stände gecignet
sind, der Presse ddergeben wolle, -wenn eine hinlänglichs
Subscription feine Kosten gesichert. hat, Der Preis Wi
zu 32, él. für bie Sránumeranteny unb qu 4o €61. für
die Subscribenten bestimmt. - Der künftige Lavenpreis
wird x Rth(r. feou. “

de.
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Rosto&gt;kschen Academie
11. Band. 4: Stück,

4e 29, juny 1802,

1l,

Forigeseßte Annalen des Seebades zu Dobberan“vom
Sommer 1801. Von S. GS. Vogel. Rostv&gt;, ge-
druckt bey-Adlers Erben, x802. 6“ Bogen in Octay,

€ jeßmal: enthalten die Annalen folgende Ab!
' 4 schnitte: 1) Eine Nachricht von dem vorigen
" Sommer, und von einigest neuen Einrichtun
ßen in Dobberan und bey dem;Badehause 3 2). Zwölf
Fkuütze Kränkengeschichten z 3) “Eine-kurze Nachricht von
einigen ähnl:chen Anstalten, und von einer enzlischen
diesen Gegenstand betreffenden „Schrift.

+

FIweyte Fotktsetzung des Auszugs aus Meiners

e Schrift über die Verfassung und Verwal:ung deutscher Universitäten. -- Forisezung des
zweyten Abschnitts. Die Fonds ,/ welche zur Un-
terstößung der Studirenden bestimmt sind, können unter
3 Kiassen gebracht werden. Es sind nämlich entwedet
Stipendten, oder c8. fimb Gollejta, Surjen, Gemina;
ria 267 in welchen sie freyrit Unferhalt oder frepe
Wohnrng und andere Vortheike haden , oder es sind
Freytische und Convickorien. = Viele Stipendien sind
seit der Zeit, da sie geliiftet' wurden, zu dem ersten
Zwecke immer umulänglicher geworden : mau vermin-
dere alss die Zahl ber Stipendiaten, und erhöhe die
Stipendien. An einigen Orten wird zu viel an Sti«

D pendien
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pendien verwendet : in den kaiserlich königlichen Erb«
landen sollen jährlich 200000 Fl. an Stipendien aus-
gezahlt werden ; die Unterhaltung der Universität Alt-
dorf kostet jährlich «0000 Fl. (?) unb. eben so viel
wird auch an Stipendien weggegeben. Düsen Ueber-
fluß verwende manlieber zur Verbesseruug der Lehr-
stellen und der Lehranstalten. Reiseftivendien sind wün-
schenswerther, als manche andere. Möglichste Publi
eität der Stiftungsnrkunden und der Werwaltung ist
allerdings nüklich : nur dürfte es Bedenken haben, die
Nahmen der Stipendiaten gedruckt bekannt zu machen.
Es ist ohnehin unmöglich / daß sie allemal gerade dem
Würdigsten zu- Theil werden: selbst der academische
Senat würde nicht unrecht handeln, wenn er die Wür-
digkeit des Stipendiaten ganz ununteriücht.läßt, 'sobald
dieser von einem Manne empfohlen wird, dessen Wohl-
wollen der Universität vortheilhaft gewesen ist und
noch weiter seyn kann, = Unter allen öffentlichen An-
stalten bat keine die Fonds mehr erschdpft , und dabey
weniger Gutes und mehr Böses gestiftet, als diejeni-
gen Gebäude, wo mehrere Studirende unter der Zucht
von Lehrern. und Aufsehern entweder freye Wohnung
allein, oder freye Wohnung und Nahrung, oder neben
derselben no&lt; Geld zu ihren kleinen Ausgaben erhal-
fen. ^ Sas Stipendium theologicum. und Collegium
illuttre in Cübingen fofien bem Kirc&lt;eunrathe jährlich
über 22000 Fl.: wenn man zu dieser Summe noch
den Aufwand der. übrigen ähnlichen Justitute rechnet,
so kann man mit Recht fragen, ob die Unterhaltung
der Lehrer und aller öffentlichen Anstalten zu Tübin«
m soviel koste? und ob nicht ein großer Theil dieseseldes nützlicher gebraucht werden könnte? Die über-
mäßige Ermunterung zum Studiren, und die unzwek-
mäßige Verwendung der Fonds, sind die geringsten
Schäden, welche zahlreiche Collegia stifteten. Die
Aufsicht ist darin selteh fo genau, daß fich. nicht eine

ewisse Unreinlichkeit einschleichen sollte. Für Jüng-
singe von lebhaften Temperament wird das Zusam»
menwohnen mit andern auf die Länge drücfend. „Pie

omint
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kommt noch der Zwang der größeren oder geringeren
Eingeschlossenheit, der Zwang unnüßer Uebungen und
Prüiungen - endlich der für junge Leute quälende Ges
danke) daß sie länger, als ndthig wäre, in diesen ee
tehrten Gefängnissen verweilen mössen, wo nicht selten
die Lehrer und Ausscher, welche die Cröster der Jugend
seyn sollten , ihre grausamsien Peiniger werden. . Das
durch wird die Gesundheit, noch häunger die Munter»
feit des Geistes, und die Lust zum Arbeiten gestört oder
wenigstens geschwächt. Eine der vornehmsten Absichten
ihrer Stifter war, die Jugend vor Verführungen und
Ausschweisungen zu bewahren. Nie wurde eine Hof!
nung mehr getäulcht, als diese: selbst in dem Innern
der Gebäude entsprangen Quellen geheimer Sittenver-
derbniß, und von außen hincindringende Laster verbrei
teten sich schneller, als sonst geschehen wäre. Bisweilen
blieben auch die jungen Leute darin mit der Weit und
den Menschen so unbekannt, daß sie den Mangel von
Welt - und Mensc&lt;henkenntniß in manchen Jahren nicht
ergänzen. koanten. (So wenig dergleichen Collegia in
ihrer alten Gestalt zu billigen sind, so nüßzlich kdante
vielleicht ein kleineres und den heutigen Zeiten ange
messenes Justitut dieser Art auf unsern Academien wer»
den: nur müß es nicht aus dem academischen Fondy
sondern von denen erhalten werden / die für ihre Kin
der und Pflegbefohlne eine, genauere Aufsicht ndthig
finden.) =- Die dritte Urt der. Unterstüßung, welche
man dürftigen Studirenden aus den Fonds angedeihen
làét, beficbt darin, daß mon ihnen den Mittags: und
YAbendtisch- oder nur den Mittagstisch, und zwar. ent
weder ganz srev, oder viel wohifeiler giebt, als sie ihn
sonst erhalten kdnnen. Wenn die Beneficigten entwe»
dex in bssentlichen Speisesälen oder in den Häusern der
Speisewirthe essen müssen, so entstehen die jogenannten
Conviekorien. Unterschieden davon sind die Freytischt:
bey weichen man das Essen aus den Häusern der“ st
gewiesenen Speiscwirthe holen zu lassen die Freyheit
hat. Anch hierin-gieng man zu weit. Wo-dies eine
Mitursäc&lt;t. wird, daß die Söhne armer Aeltern näße

D2 lichen
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lichen Gewerben entfagen, und in der Folge als un,
brauchbare Gelehßrt- eine Last des Staats werden ; da
muß mandie Freytische vermindern. Jh glanbe, daß
dics auf den meistea“ deutschen Universiräten der Fall
ist nyr sc&lt;eint es.mir, daß man S. ausnehmen müsse,
wo 146 Freytische sind *). Für diejenigen 67, welche
die Regierung vergiebt, werden jährlich 43 Nthlr. 16 kl.
Cajsegeld bezahtt Erst hatten die Freytischler sowohl
Abeups als Mittags einen freyen Tisch: wie die Preiseder Vietualien stiegen, schaffte man den Abendtisch ab,
un“ verbesserte damit den Mittagstisch: sollre man
dereinst nicht im Stande seyn, den Preis der Freytische
aus andern Fonds zu erhöhen, so bliebe nichts übrig,
als ihre Zahl zu vermindern, Michaelis häit die
Freytische entbehrlich , weil der Stüdirenden noc&lt; im:
iner zu viel sind: man kann ihm aber nicht beystim-
men. (Wäre es nicht rathsam, die Freytische für dies
jenigen zu besjimmen , die länger als drey Jahre ftubi»
ren, und mehr als gewöhnlich lernen wollen? Nur
müßte dies kein Vortheil für solche Leute werden, welche
von einer Hauptwissenschaft zur andern übergehen.)
Das gemeinschaftliche Speisen in zahlreichen Gesell-
schaften ist ip einem so!chen Grade verperblid), baf
man zu der schleunasten Aufhebung rathen muß. Zu
den geringsten Nachtheilen gehören die beständigen Klas

en wegen der Beschaffenheit und Quantität der Speisfen. Viel verderblicher werden sie durch die Tiranney,
welche die ältern, besonders als Schläger berühmten
Mitglieder fiber die jüngern Tischgenossen ausüben,
durch die Bertraulichkeit, welche sie unter den Studi»
renden veranlassen, und durch die tägliche Gelegenheit,
Trinkgeläge oder andere Ungebühren zu verabreden.
(Gleichwohl .ist es auf' zahlreichen Universitäten nicht
zu hindern, auch jeßt nicht so nächtheilig mehr, wie
vielleicht ehedeß, daß sich bey güten Speisewirthen

iabb
*) Rosto&gt; wird man alfo qué auéncbmen müffen, da

m'ron: 33 Stellen haben, von welchen zwep noch däln
einstweilig eine andere Bestimmung erhalten haben.



Academie, 11:33. 4. Of, 29

jablreidye Gefellfbaften von Gtubirenben, aud) folct
die keine Lonvictoristen sind , usammenfinden, Und
eben so wenig ist das des Abends in andern Gasthören
zu vermeiden , bey welchen. sich die zum Trunke oder
zu Ungebühren geneigten Leute, häufig sogar außerhalb
der Stadt , noch mehr an einem Orte zusammenfinden.)
Streitig ist es geworden ; ob man die Beneficiaten an
gewisse Speisewirthe weisen, oder die Wahl ben Ctur
direnden überlassen, und vierteljährig das Geld an die
selbstgewählten Speisewirthe auszahlen solle.“ Dex
ersie Fall findet in G., der andere in Riel statt.
(In Rosto&gt; giebt man den Studirenden selbst das
Gelid, und überläßt ihnen die Sorge für den Tisch.)
Die Wahl- der Speisewirthe durch die Beneficiaten
hat das Gute, daß ersiere von den letztern abhängiger
werden , (was in Rücksicht auf mancherley Unordoun«
gen, die im Hause des Speisewirths vorkallen können,
Feinesweges gut ist,) und daß sie sich also hüten , fid)
ihre Kunden durch schlechtes Esfen abwendig zu machen«
Die Anweisung an gewisse Sprisewirthe hat dagegen
den Vortheil , daß diese mit Gewißheit auf bestimmte
Summen rechnen, und dadurch einen bessern und wohl»
feilern Tisch geben können, Die Freytijche sollten nicht
auf mehrere- Jahre vergeben , sondern jedes Jahr ver»
längert werden *) 7 im Fäll nicht die Beneficiaten sich
der Wohlthat durch Unfleiß und unßttliche Aufführung
unwürdig machen. (Die Frage, wem ein Freytisch
zu ertheilen sey, hätte ich erbrtert gewönscht. Wenn
derjenige sich schon dazu qualificirt- dem seine Aeltern
nicht alles geben können, was ein. Studen: zu nüßlichen
Yusgahen auf der Academie gebraucht, so wird man
den meisten Studirenden am Ende Freytische zugeste-
hen müssen.) =- Desto weniger ist für dig Versorgung
der Wittwen und Waisen auf ben meiste Phohen € dus

len geforat, ob es gleich einleuchtend ist, daß dergleieen

*) In Rostock ist dieser Rath schon -ausgeführt , inderh
das zwepre Jahr nur nac&lt; voraufgehender Prüfung dem
Beneficiaten zugestanden wird. - E
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&lt;en Anstalten einen großen Vorzug geben, urb nam
&lt;en brauchbaren Lehvox verschaff n und erhalten. Zu
G. ward jchon 1738 an. eine Wittwenkasse . gedacht,
und ihr 1739 die Apotheke als ein Hauptfond von dex
calenbergischen Landschaft geschenkt Ihre übrigen
Einflüsse bestehen in den Beyträgen der Mitglieder, in
Zinsen, und in einem jährlichen Geschenk aus der Kasse
der UnivirsitätskirHe. Nur-der ießte Foud hat sich
vermindert, indem die Summe von 150 Rthir. auf
300 Rthlr. herabgeseßt werden müssen. Die Pacht
der Apotheke betrug anfangs 200 3ttblr. ,: unb ist jekt
'8o0 Rthlr. Gold. Vor 1794 zahlte jedes Mitglied
jährlich einen Beytrag von 5 Rthir. Gold, in gedach»
tein Jahre ward er verdoppelt, dabey abet festgesegt,
daß nach dem Tode der Wittwe auch die etwa vorhan»
denen Kinder die Pension so lange genießen / bis das
jüngste Kind 20 Jahr alt wird. Wer von den Pro»
fessoren spöter beytritt, als er Besoldung erhält, muß
für die verflossenen Jahre doppelt beytragen. Die
Kapitalien betragen jeßt schon über 51000 Rthlr., ein
Theil ist durch den Ueberschuß der Einnahme, das
Meiste aber dur&lt; Schenkungen der Landesväter und
Landstände, und durch Vermächtnisse entstanden. Unter
le&amp;teren zeichnet sich das Legat der Wittwe Vandenhök
an die reformirte Kirche und die Professoren - Wittwew
kasse aus : leßtere erhielt 11000 Rthir. , wovon jedoch
3000 Rthlr. nach dem Willen der Geberin für die 6
ältesten Wittwen besonders bestimmt find, welche daher
x4 Rthlr. mehr, wie die andern erhalten. Die aw
fangs zu 40 Nehlr. bestimmten Pensionen sind jeßt zu
150 Stir. Ga(fengelb erbbfet: fie merbeu uod) jebes
mal um ro-Rthlr. vergrößert werden , so oft das a

pital sich sooo Rthir. vermehrt, im Fall nicht bieZahl der Wfftwen über 15 hinausgeht. Das vorma-
lige ungroßmüthige Geseß, dab Wittwen , wel&amp;e ihre
Pensionen außerhalb Landes verzehren, nur die Hälfte
erhielten, ist 1787 aufgehoben,

3.
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Der KüHengarkeu, Ein Hausbuch für Jedermann,
der seinen Garten aufs vortheilhafteste bestellen und
benußen will, von Johann Paul Sriederich,
Prediger zu Camin iin Meeklenburgischen.. Schweri
und Wismar, in der. Bödnerschen Buchhandlung,
1802. 9 Bogen in ODctayv. |

A“! der Vorrede ist ersichtlich, daß diese Aufsäkefür die Bildungsschule für das Weibliche
Geschlecht (10 B. S. 128.) bestimmt gewefen ,- und
zum Theil schon wirklich darin abgedrut sind; Weil
es-aber gedachter unbedeutenden Compilation , = die
vielleicht ganz eine Arbeik.des Hrn. Verf. seyn mag, =
gy Käufern fehlte ;. fo. hat derselbe das Uehrige] doch
nicht umkommen lafsen "wolten ,' und“ time: Befonbere
Schrift daraus gemacht. Nach terris aide n
urtbeileny bie mit bekannt sind, ist es'eine hößst dürfks
eige ud. fü jeder Hinsicht unztilängliche. Anweisung,
bie.für mam E65 braudybar ist. Eine eigne“ viel-jährige Erfahrung des Dry: "Verf über ein: Mittel,
wodurch die Sperlinge von den Erbsen abFehalten
weiden. „will ich inonift „Wenn nian dn Be-»grtlf (t; rbfen eimjuftgen, (o nimrtrt matt üritittele
„bar vorher etliche Körner davon -abz aber: ja eine
„ungleiche Zahl; etwä 7, 9; t1,'u. d. gl. Diese siert
jeman it-den Münd, behält sie solange darin, bis man
„das ganze Beet vollgelegt hat, und hierauf sieckt man
„von diesen im Munde gehaltenen Erbsen hie und daz
„etwa an jedem Ende und in der Mitte, Eine ein.
„Um besten, wean nur Eine Person die Erbsen einlegt:
„geht "das aber nicht füglich an, so müssen es ihrer
„pdrey thun, und jede nimmt dann 3 Erbsen in den
Mund, damit immer die.ungleiche Zahl herauskommt-
GEin. erfahrner Oeconom hat dies Mittel kun. schon
» bie 20 Sabre auf (einem 9Ider im Felde bey-Gerste
„und Hafer gebraucht, und die Sperlinge haben ihm
„no&lt; nie ein Korn davon abgefressen. Im Felde
„sowohl als im Garten muß man das angegebene Bert„fahren

3-
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„fahren bey. jedem Sa&gt; Korn ober bey jedem Erbsetn-
„beutel beobachten , den man dfnet, um etwas dargys»zu säen,“

Sämmttliche Acken in Sachen, der beschädigten Wind-
mühle zu. Eharfsdorf.. : Erster: und ;zweyter Theil,
Durch die Annalen der Rosioker Academie ünd die
Anzeige des : Mecklenb. Schwer. Staa!s -Calenders
der Publicität überaeben ,/. und nach einem als Mas
nuscxipt «anzusehenden gedrucktem Exemplar heraus»
gegeben. . Wismar, gedruckt bey Joh. Gott!. With.
Desten, E, E. Raths Buchdrucker. 14 Bog. in Quark.

Sämmtliche Acten in Sachen dev- beschädigten Wind:
mühle zu Scharfsdorf Zweytön Theils erste Ah:
theilnag, exthaltend die vällständigen seit Publicätict
der -Patrimonial - Gerichts- Sentenz 4. 4. 49 aun
von. beyden Partheycu. Und vor H. Deri rien
Gerichten verhandelten Acten,. bis zu der oberHerz. :Justij'- Cauzley zu Schweria auf ba$ Secret

m 1x Zul. eingelegten Appellation an die höhere
SM „Ein möglichst getreyex: Nachdruk. Ersteffentlidje 9fuffage.—uismat,1807,gedrucktbey„Joh, Gottl. Wilh. Oesten; E..E Raths Buchdrycker,
14 Bogen in Quart.

Ure diesen Titeln ist der erste Theil und die'erste Ab-
theilung des zweyten Theils (10 B.-S. 209. 297.)

nun anch käuflich zu haben: Von der letzteren sind bloß
die beyden ersten Bogen umgedryckt, und die auf diesem
vormals befindliche Species kacri ist im ersten Theil dem
Protocoll bengefügt, zu welchem sie gehörte, Der erste
Theil hingegen ist neu gedruckt. Die auf dem Titel
desseiben gemachte Abänderung und die Weglassung einer
kleinen Vorrede scheint, anzukündigen , daß der dritte
Theil , welcher die Rechts- Gutachten der berähmtesten
Universitäten Deutschlands enthalten sollte, nicht hin-
zukommen werde: vielleicht sind sie den Erwartungen
des Hrn, C. R. A. nicht gemáf ausgefallen.
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Den 6 July 1802.

I.

&amp;. GS. Vogel, Hertogl. Leibarzt und Prof. ber Me,
dicin , liefert practische Beyträge zur Patholvgie
einiger merkwördigen Krankheiten / (Zoster, Kumi-
natio humaaa,) unb empfiebit, a[8 jepiger SRector
der Academie , die würdige Feyer des Pfingstfestes,
Rosto&gt; , gedrueckt in der Adlerschen Ossicin , 1802,
33 Bogen tn Quark.
"^en nidjt báufige Sranfbriten, ber Gürtel unb

das Wiederkäuen , werden zu dem Zweck nach
x. einem. vorgekommenen Falle genau, beschrieben,
um dadurch eine genauere wissenschaftliche Bestimmung
derselben zu veranlassen.

a.

Dritte Fortsetzung des Auyszuycgs gus Meiners Schrift über die Verfassung und
Verwaltung. deutscher Universitäten. -- Be«
schluß des zweyten Abschnitts. Nun sind noch
einige Gedanken äber die Adminisixation der academt-
schen Fonds hinzazufügen. Sie ist eutweder in des
Händen vou solchen Beamten, die von den hbdehftenvilegien bestellt werden« und diesen Landeösftellen allein
Rechnung ablegen, oder in den Händen der Mitglieder
und Beamten der hohen Schulen. Nach der Erfah:
rung ; (welcher ?. die biöher in GS, gemach mögtenach bekangiten Gründen wohl keine,allgemeingültige Fol-

E "gerungen
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gerungen geben) (ft es besser, daß diese Administration
von landesherrlichen Beamten geführt, als den Mit»
gliedern hoher Schulen oder den von ihnen ernannten
Beamten überlassen wird. Der einzige Grund , den
man für die Letzteren änführen kann, wäre der, daß sie
in hren Händen sicherer , als in den Händen der Er-
steren sey. (Ein erheblicherer Grund ist, baf alle tite
glieber oer 9Lcabemíe au ber genauen und zweckmäßigen
Verwaltung ein ungleich größeres Interesse haben, als
die Mitglicder der hohen Collegien , unter denen es
viele giebt, die sich um die Universitäten wenig beküm«
mern.) Dies ist aber nur ein Scheingrund. Wenn
Revolutionen hereinbrechen - ziebt man die -Güter der
Corporationen so gut an sich, als das Vermögen der
gestürzten Machthaber : jn Srankreich haben alle Univ
versitäten ihre Güter verloren, nur die in Straßburg
hat die. ihrigen durch ein halbes Wunder gerettet,
Aber auch zu andern Zeiten sind die Kassen der geist-
lichen Güter und milden Stiftungen gegen gewaltthä-
tige Eingriffe und -Angriffe nirgends geschüßt, als in
Ländern , wo Fürsten und Räthe das Eigenthum unb
die Rechte; der Unterthanen schonen. In diesen Län-
dern bat man aber nichts zu fürchten, wenn die einmal
angewiesenen Güter und Einkünfte hoher Schulen von
landesherrlichen Beamten verwaltet werden. (Aber in
andern Ländern ist doch immer die Sache schwieriger,
wenn dergleichen Eingriffe. nicht ohne Vorwissen bet
Universität zu machen sind , diese also die nöthigen Gro
genvorstellungen machen, und sonstige rechtliche Mittel
dagegen versuchen kann ) JIndeß es giebt auch noch
andere Gründe für“ diese Meinung. Die höchsten Lan-
descollegien om "beo $Befegung midjtigee Gtellenweniger auf Gunst; und mehr auf Fähigkeiten, Kennk-
niß und Character Rücksicht; (daran zweifle ich doch,
zumal selbß „das Ergehten ber Gollegien. nit immetfür die Beseßung entschesdend ist,) und sie beobachten
ihre Beamten genanet. Academische Lehrer verstehen
im Ganzen und b;kümmern sich zu wenig um die Be-
nuü&amp;ung von Gütern und Verwaltung von Kassen,* aben
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haben anch noch manche andere Schrachbeiten. (Daß
Professoren selbst die Verwaltung haben müßten, werde
ich auch nicht vertheidtgen. Aber warum die von dex
Universität angesielltey Bramte nicht eben sovicle-Ges
schilichkeit und Treue beweisen könnten, als die von
einer höhern Behdrde angestellten; vermag ich nicht ein»
zuschen. Der Hr, Verf- führt ja selbst die Administra-
tion der Wittwenkasse zu SG a!s8 mustcrhaft am, unge
achtet sie nicht von landesherrlichen Beamten besorgt
wird: und ie viel ist im Gegentheil gegen die Ver!
waltung der 'Aufkünfte mancher Lander mit Recht zu
erinnern ?)

3.
Pedlenburgische gemeinnötzige Blätter , fünften Ban-

des drittes und viertes Heft, oder mecklenburgische
Provinzial » Blätter, dritten Bandes drittes und vier-
tes Heft. Heraußgegeben von I. C. 07. Wehnert.
Parchim, 16. März und April, 1802, 8 Bogen in

)Ictay.
€ ubolt: T) Ueber den Tümult in-Rosto&gt; am 29
AM Oct. 1800, ==- Zuerst die Widerlegung eines an-
dern Aufsaßes in der V79onatsschrift von und für
Mielenburg (10 B. S. 114.), und dann eine Er!
zählung der einzelnen Vorfälle des gedachten Tages,
weiche viele in den andern Aufsäten fehlende Details
angiebt, verbunden mit mancherley Urtheilen über die:
sen Vorgang. Um übersehen zu können, ob der
Verf, mit besondern Hülfsmitteln versehen gewesen,
ob er als Zengr zuverlässig, und als Beurtheiler unbes
fangen genug sey, wäre es doch wohl ndthig gewesen,
daß er seinen Rahmen beygefügt hätte. “ Jndeß wird
seine Aeußerung, daß er-sich mit seinem Aufsaße an die
Schrift des Hrn, Doct. Zoch (10B. S 73.) anschließen;
Und die darin bestndliche Lücke ausfüllen wolle, verbunden
Ift bem, mas id) sogleich. daraus anführen werde, deren
hauptsächliche Tendenz schon errathen lassen. Vielleicht
werde ich ihrer künftig noch einmal erwähren müssen :
jekt begnüge ich mich, in Bezug auf dasjenige, wa» ich

E 3 bey
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bey dem Aussatze des Hrn. A. Eggers (10, B. S. 239.)
schon gesagt, und nach den Keuntnissen , die ich von
diesem Gegenstande habe, folgende Berierkungeu zur
Berichtigung des allgemeinen Urtheils hinzufügen.
1, Ih gieng am frühen Morgen , wie der Tumult sich
seiner Beendigung nahete , auf eine kurze Zeit vom
Rathhanse nach dem Röhblcrschen Gasihofe, um eine
Tasse Kasfee zu erhalten, und fand daselbst die Depus-
tirten von Mitter : und Landschaft, frevlich noch wachend
vor. Daß sie, wie hier erzählt wird, aus. jenem Galt»
hofe von Tumultuanten vertrieben worden , und im
Hotel de Ruslie einen Zufiuchtsort hätten suchen. müse
sen, halte im daher für eine Unrichtigkeit, wie ich denn

uch sonst nichts - davon gehört habe. 11. Der Verf.i der Meinung / daß der fernere Tumult vtfimieden
wäre, wenn der Senat deim Verlangen des Volks so-
gleich am Vormittage nachgegeben hätte, was er am
Ende doch thun mußte. * Damit stimmen aber einige
hächherige Aeußerungen nicht Hbereift, wenn man zus
gleich darauf Rücksicht nimmt, daß dem Rath schon
um Mittag die Hindernisse dekannt waren , welche die
Hülfe der Garnison und das .Aufzieben- der Fahnen
zurüchielten, nnd daß auf diese eventuellen Sicherheits-
Maaßregeln schon früher, wenigstens schon an den vor-
hergehenden beyden Tagen, hätte Bedacht genommen
werden können. 111, Die Vermuthung einer vorauf;
gegangenen geheimen Verbindung zwischen den Zim»
mer- und Maurergesellen an einer, und sonstigen Aem-
tern an der andern Seite, dächte ich , wäre dadurch
genugsam widerlegt, daß die Untersuchungs-Commission,
soviel man weiß , bey allen ihren weitläuftigen Nach-
forschungen, welche gerade durch die Verfolgung dieser
TJIdee so sehr gedehnt zu seyn scheinen , eine solche Ver:
bindung nicht har entdecken können. 1V, Der Verf.
ift ferner der sonderbaren Meinung, daß ungefähr von
dex Mitte des Tumults an das Aufziehen der Fahnen
zu dessen Dämpfung nicht mehr nothwendig, sondern
nur ein Befehl des zwenten Quartiers und der Aemter

an die Rubesidrer, von ihrem heillosen Unfug abiassen,
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lassen, nofhwendig gewesen wäre. Allein nach den
Verhältnissen des zweyten Quartiers, dir ich denn doch
wohl genauer kenne, als der Verf, dieses Aufsaßes,
gehört ein solcher Befehl des gedachten. Quartiers. zu
den Undingen, die nicht denkbar sind. Hb die Aemter
Calle? oder einige, und welche ?) solche Befehle erthei-
len fönnen, weiß ich nicht mit gleicher Gew:ßheit: went
aber deren angebliche geheime Verbindung mit den
Tumuttnanten, wie.ich bis jeßt noch dafür halte, eine
Chimäre ist, so ist diese - daraus.abgeleätete Folgerung
es gleichfalls. V. Die Tymylttuanten (welche ? der-
gleichen Angaben in fol!c pflegten ein Kennzeichen der
Unzuverlässigkeit zu seyn ,) sollen sehr hänfig ertlärt
baben, daß die Zerstörung nicht eher aufhören würde)
als bis die von ben Aemtern dem Senat vorgeschrier
benen Bedingungen bewilligt wären. Wo ist aber der
historische oder juristische. Beweis für diese Behauptung
zu finden ? Und geseßt:auch, ein oder anderer Tumul-
Want: hätte so etwas gesagt, ist das deshalb Wahrheit?
VI. Eimzelne Repräsentanten . des zwepten Quariiers
solien fich ferner zu ihren Kapitains verfügt + und an»
dere, zum Aufziehen bereits erschienene Burger bewogen
habet, augeinander zu gehen, mit. dem Bedeuten,
daß die“ Aemter ik das Aufziehen noch nieht gewilligt
hätten... Soviel ic&lt;ß weiß, wird nur. ein einziger
Mann einer ähnlichen Acußerung beschnidigt; “ Ic&lt;-din
aber nicht im Staude, etwas Unrechtes darin zu finden,
daß dieser Mann sein Außenbleiben damit entschuldigt,
und sein Zurückgehen nach dem Rathhaufe damit gt-
rechtfertigt haben soll, daß das Ouartiex seine Zustim:
mung zum Aufzuge noch nicht gegeben, und also die
Fahne doc&lt; nicht complet-werden würde. Hätte diese
an sich xichtige Yeußerung“ auch die gegenwärtigen nicht
zu den Aemtern gehörigen Bürger (wie viel sind denn
beym - Kapitain vorhanden gewesen ?) bewogen , eben,
falls auseinander zu gehen, so war dies doc&lt; kein
Verbrechen. V11. Mehrere Repräsentanten und Amts-
meister sollen auf dem-Rathhause erkläret baben , das
Aufziehen der Fahnen. sey ganz überflössig, die Tumul-

tuanten



38 Annalen der Röstok&gt;kschen
fuanten würden von der Zerstörung aleich ablassen, fo
bald sie es gebdten. I&lt; bin zu „der Zeit, da dies
gesprochen seyn müßte, im Quartiere gegenwärtig ge
wesen, und habe eine solche auffallende Yeußerung nicht
gehört. Aus Gründen, die sich hier nicht vorlegen
lassen, bin ich vielmehr der Meinung, daß dies Gerücht
durch einen Migsverstand entstanden ist, bis ich durch
zuverlässige Beweise vom Gegentheil Überzeugt werde,
Vil. Dies soll geschehen seyn, als endlich der Senat,
durch die Noth gedrungen, in alle, selbst die lächer-
lichen Foderungen der Aemter eingewilligt. Was der
Verf. unter den lächerlichen Foderungen der Aemter
verstehet; weiß ich nicht, — ad: bem 3medfe eines
folchen Aufsatzes hätte das wohl eine genauere Angabe
erfodert; == 'wenn aber, wie ich nach dem Zusammen»
hange vermuthen muß, diejenige Versicherung damit
gemeinet ist, welche von mir selbst zuleßt im Vorschlag
gebracht ward, und endlich das Aufzichen der Fahneuy
bewirkte, so wird er bey nochmaliger Durchsicht dersel-
ben finden, daß sie weder etwas Lächerliches noc&lt;ß etwas
Unrechtes enthält, =&gt; Für jekt werden diese Bemer»
kurgen genügen müssen. : m
52) Son btw medlenb. Wollarbeiten und Many-

facturen im-deu: ältern Zeiten bis gegen die Mitte des
18 Jahrhunderts, deren anfänglichem Flor und nach-
heriger Abnahme. Vom Hrn. G. A. Evers. = Für
Rostock ist-der-große Brand, als eine specielle Ursache
nod) veÖzafügen. Die ehemalige Erheblichkeit dieses
Gewerbes wird dadurch bestättigt, daß das Amt der
Tuchmacher noc&lt; jeßt zu den vier Gewerkea gehörf,
3) Soll der Prediger. schulmeisteru? Oder der Schuls
meister predigen ? Gegen Sack und Gedicke. Von
Hru. P. Simonis.- “ 'Abermal ein entbehrlicher
Auffaß- der durch den Hra. P. Manzel veranlaßt
ist. (1x B. S. 6.) -4) Erster Ursprung der Dobe-
räner Seebadeaustalt, vom Hru- H. R. Voget.
5) Vaterländische Gesckgebung. .6) Vaterländische
Litteratur. 7) Geschichte und Feyerlichkeit der edüy
zen Compagnie zu Leustreliz. Forts, (3x B. S. à' 8) €i
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8) Einige patriotische Bemerkungen , veranlaßt durch
die in Chursachsen und in einigen Brandenburgi-
schen Staaten ausgebrochene Horaviehseuche. -- Der
Verf, macht darauf aufmerksam , daß die Viehseuche,
wenn sie unser Land wiederum heimsuchen sollte, wegen
der Beschränkung unserer Viehzucht , und der dadurch
gestiegenen. Preise , ungleich schädlicher werden würde,
als ehemals. 9) Chronik des Landes. A ) Authen«
tische Nachrichten von den 180x in den schwerinschen
Domanial - Aemtern vorgekommenen anmerkungswer»-
then Vorfällen. Fortsehung, V. Oeconomische Vers
änderungen. VI. Unglücksfäße. V11, Zustand der
Aemter überhaupt. B) Edle Handlungen. C) Uns
glücfsfälle 13) Todesfälle. E)' Vermischte Anzeigen.
PF) Preistabelle des Getreides. x0) Zusäße und 93er
besserungen zu der ia dem schwerinschen Staatsfalender
von 17947 1796 und 1798 angeführten mec&gt;kl. Litterg«
kur. -&gt; Der Postimeister, Hr. Brandt zu Mirow,
ist Verf. der beyden Abhandlungen, Von richtigen An»
schlägen der. Landgüter, (5. B. S. 231.) und;:-Können
Bauerdörfer mit Vortheil gelegt und in große Güter
verwandelt werden? (6 B. S, 63.)

4.

Gy schon vor einiger Zeit (70 B. S, 3833.) angeführteCorrespondenz einiger preußischen Behödrdeü äber
die Vernachlässigung der lateinischen Sprache auf denAcas
demien findet sich vvliständiger in C. 2. Paalzow 7a
gazin der Rechtsgelahrtheit in den preußischen
Staaten, 2 Band, S. 292-301, Jueinem zwey»
ten Anschreiben des Oberschulcollegii an das Kammer-
gericht wird von ersterem noch folgendes angeführt:
»Nach den eingezogenen Berichten finde sich, daß auf
allen Universitäten über viele lateinische Compendia gele-
sen werde , vvrnämlich beym Vortrage des römischen
Rechts , des Kirchen - Feudal - und Criminalrechts,
Das Vorgeben. manches Examinandi, um seine Unwiss
senheit in der lat. Sprache zu beschönigen, als werde

wenig oder gar nicht mehr.über lateinische C ampendien
gelesen,
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gelesen , sey mithin völlig ungegründet. "Jene Un-
wissenheit rühre „also vieimehr daher, daß viele junge
Leute in der Hofnung , es dürfte bey dem künftigen
Examen in Attjehuna der Larinität nicht so strenge ges
nommen werden - dies Studium auf der Schule veu
nachlässigen , und zu frühzeitig zur Universität eilen.
Würde das Kammergericht ab und an ein in-der Lati»
nität gar zu s&lt;hwaches Subject abweisen , unb, daß
dies geschehen, allenfalls ohne Nennung des Abgewies
senen bekannt machen 3; so werde dies einen heilfämen
Einfluß auf. die Verstärkung des Schulßleißes und auf
Verhütung einer voreiligen Abbrechung der Schuisty-
dien, sowohl bey den jungen Leuten selbst, als vors
nämlich ney deren Eltern haben, die gegenwärtig auf
das Beyspiel sb. vieler ohne gründliche Schuistudien
dennoch: fortkommender Subjecte sich ftügenb, immer

leichgültiger in Ansehung der Gründlichkeit der Sc&lt;hul-studien würden, welcher Leichtsinn freylich mit der Zeit
sehr schädliche Wirkungen haben dürfte. == Aüch wäre
zu wünschen: daß die Untergerichte ebenfalls bey dem
ersten Examen der Auscultatoren mit dem Ernst. und
der Strenge verfahren mögten)- welche die ergangenen
Vorschriften und das Wohi des Staats erfodern.“

Untern 22 May d. I. ernannte die philosophischeFacultät “den Herrn Jacob Christian Gustav
Karsten , sfeßt zu Göttingen, ältesten Sohn des
Hrn, Prof. Barsten , zum Magister. '

5,
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I.

Geprüfte Grundsäße der. Armen « Versorgung , Sicher
heits: Anstalt, und eines Land-Arbeitshauses für die
Herzogthümer Mecklenburg » Schwerin und Güstrow.
Dem Vaterlande gewidmet von Heinrich Ludolsf
Sriederich von Lebsten, Herzogiich-Me&gt;lenburg-
Schwerinschen würklichen Landdrost und Kammer»
herrn , alleinigen Justiz - und Domanial - Beamten
zu Wredenhagen , Ehren - Mitglied der Mecklenbur-

gischen Landwirthichaftlichen Gesellschaft. Ersterheil, Schwerin und Wismar , im Verlage der

Bödnerschen Buchhandlung / 1802. 22 Bogen inav.

us meiner Anzeige einer. Cfrift be8. orm. S.
v. Suckow (10 B, S. 181.) mvírb e$ nod

-P+ erinnerlich seyn, daß derselbe und der Hr. L. D.
v. Lebsten über den eigentlichen Zweck eines Land-
arbeitshauses , dessen Nothwendigkeit fie sonst beyde
anerkennen, nicht einerley Meinung sind. Zwar ist
diese Verschiedenheit der Meinungen durch die jetzigen
Erklärungen des Hrn. v. L. gemindert: sie hat aber
denn doch die gegenwärtige Schrift veranlasset, vort
deren Jnhalt ich jetzt eine genauere Nachricht zu ertheis
len habe. Erster Abschnitt. Vön dem Zustande
des meckl. Armenwesens überhaupt in der letz,
ten Hälfte des 18 Jahrhunderts. -- Bettier und

Vagabunden 'aßer Art, und ame ihnen Pferdediede,andere
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Betrüger und andere Verbrecher / überschwemmten das
Land in starker Anzahl - und benußten die Vorurtheile
und die -Schlvächen- Der Linwohner.. Manche dagegen
erlassene Geseze wurden nicht zur Ausführung gebracht,
weit man auf die ausdanernde Thätigkeit derer, die sie
handhaben; wegen ihrer sonstigen Verbättnisse nicht
rechnen konnte. In der Gestalt der durch den $. 256
des Landesvergleichs begünstigten Glas Olitäten - und
Hechelträger, Leinwandhändler und Siebmacher, oder
der Musicanten und Spielleute, sür die eiue ähnliche
Freyheit aus dem F- 346 abgeleitet wird , konnten. sie
sich nicht allein immer einschleichen ; sondern erhielten
auch als Gurkkasienträger, Orgeldreher, Döpkenspieler,
Seiltänzer, Tascheuspieler, Mairktschreyer, und Führer
von Bären und Kameelen , von tanzenden Affen und
Hunden , leicht die Erlanbniß , das Land zu durchstrei-
fen. Die Sorglosigkeit womit in manchen Städten
neue Ankömmlinge aufgenommen - werden - die ohne
Mittel und ohne Geschi zum Erwerb bald der offent;
lichen Wohlthätigkeit oder der öffentlichen Sicherheit
lästig werden z die geringe Aufmerksamkeit aufden
Nahrungsbetrieb siädtischer Bärger , auf die Zünfte
und auf.die öffentlichen Wirthe z die Eorglosigkeit bey
Ertheilung (und Untersuchung) der Pässe; und meh
rere „Polizeymängel vergrößerten dies Uebel. „Die
Verfassung der Untergerichte und der häufige Mangel
an Gefängyissen und Unterbedienten hinderte mehren-
theils alle genaue Untersuchung. Und wenn man dWn
Gesetzen auch mehr Wirksamkeit hätte verschaffen wols
len, so würde doch Dömitz die zu bestrafenden Bettler
nicht haben aufnehmen können, insoferne der Strafork,
wo überwiesene Verbrecher leiden und dößen, nicht
ohnehin für Menschen , die bloß ein Polizeygesck über-
treten - und die der Verbrechen wohl: fähig und ver»
dächtig, aber nicht- überwiesen sind / ganz unangemessen
wäre. Anstalten für einheimische Arme waren nur in
Schwerin, Süstrow und Grabow), und in den
Acmtern Loitenwinkel, Schwaan und Warin mit
Cempsin und Sternberg vorhanden, Zweyterb:
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Abschnitt. Von den neuesten landesbetrlicen
Einleitungen und Verfügungen zur Abstelivng
der Betteley und Abhaltung der Vagabunden.
Auf dem Landtage von 1788 ward dics.der Gegenstand
der zweyten lande8herriichen Proposition : man [chute
aber einen Beschluß hierauf aus dem entfernten Erunde
ab; weil die Ezadt Rosto&gt; durch den neuen 'Erbver
trag berechtigt sey , sich einer-gerzeinschaftlichen Dell
beration fiber dergleichen Puncte zu entziehen. Erst
1796 brachte der Engere Ausschuß diese Sache wieder
in Anrege: aber nun fand sie auf der andern Scite
ein anderes Hinderniß, bis endl:&lt; der Landtag von 1799
sie abermals in Gang scktt, und der Hr. Verf. unterm
29 May 1200 das Commissorium erhielt; mit dem
Engern Ausschuß deshalb zusammenzutreten. Bey die-
sem Zusammentritte ward ven dem Commissario, 1) die
Versorgung der einheimischen Armen / 2) die Sicher»
beitsvorkehrung gegen den Andrang des losen Gesindels,
und 3) die Erbauung eines Landarbeitshauses, als
Borwurf der Berathihlägungeh, selbst in Srundlageder Anträge des Engeryn!Nusschisses ; - angenommen.
Unerwartet aber erkiärte dieser, daß er wegen des drit»
ten Puncts zu keinem Veschlusse auctorisiret sey - und
wegen des ersten Puncts eine Erneuerung der ältern,
(immer voch. unzylänglichen) Geseke genügend halte :
wegen des zweyten. Punct? di die Organisirungeines reitenden Militairs zur Ad jaltung , Aufgreisung
und Transportirung des loseu Gesindels vor. Nach
mehreren Zwischenhandluogen kam „endlich die Patent-
verordnung vom 2 Syd) 1802 (10 $5. 9.258.) i
Stande: und digErrichtung des. Landarbeitshausesblieb ausgescht. . Weil. indeß dieses. Landarbeitshaus
von-“Anfaug her eine. Bevbedingung der übrigen Ans
galten; gewesen warz, so bemühte sich der 'Hr. Verf, in
tinem beionbetn, .uad)bin, abgebriltftet "Promemortg
(9 Bu: 400) dasselbe hey dem Abschlusse des Zwimentrü(é bringenzu empfehlen : es ward“ader' dem»
ungeacktetguf. dein Lanbtage von 1801 voii bei Ctt
dea „ganz. .abäclehnt. . Das gedachte promemoria. if

F2 übri
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Gbrigens hier mit einer ziemlichen Zahl von Anmer-
tungen wieder abgedruckt: in diesen erkiäret nun der
Hr. Verf, manches bestimmter, und unter andern auch,
daß er keine Versorgungsanstalt sondern ein Zwangs»
arbeitähaus beabsichtiget habe. Dritter Abschnitt.
Untersuchungen über die Zweckmäßigkeit und
Vollendung der neuesten vaterländischen Ar»
men. Versorgung: und Sicherbeits - Anstalren.
Zur Boktständigkeit unjerer Armengustalten hält der
Hr. Verf. nothwendig, daß der wirklich Dürftige nach
seinen wahren Bedürfnissen unterstäßt, der Faule und
Verschwender zur Arbeit angehalten, der , welcher der
Berarmuhg entgegen eilt» wo möglich noch zurückge»
halten , und jede Quelle, woraus häufig Armuth über
Familien kommt, verstopft werde ; daß das Eigenthum
überall, besonders in den untergerichtlichen Depositen-
Kassen, Cöncunsen, Vormundschaften gesichert sey, daß
die Aufnahme fremder Familien ohne Vermögen und
Erwerb keine Commüne beschwere ; daß ein öffentlicherVersorgungsfeud ausgemittelt, und mit demselben alle
zu ähnlichen Zwecken bestimmte Stiftungen vereinigt
werden ;. daß ein sichexer Ort der zwerkmäßigen Ver-
währung für unheilbare Kranke , Wahnsinnige und
Sole, ingleichen eine abgesonderte Besserungsanstalt
fr faule und liederliche Menschen vorhanden sey ;aß die besondern Anstalten jedes Orts foviel möglich
gyach den allgemesn ängenommenen Grundsäßen organi-
sirt werden , und unter eter landeöherrlicher Aufsicht
bleiben ; endlich: daß bey Unzureichlichkeit der übrigen
Hälfsmittel allewohlhabende Mitglseder der Commüne
zu subsidiarischey Beyträger vekyflichtet werden. "(Ei-nige hier. angeführie Dinge gehdren nicht zu den Ar-
menanstalten.. Und. die subsiviarische, Verbindtichkeit
zt einer Akmenteuer tritt denn doch wohl in' diesem

Mnjanot nicht eher ein / als wenn zuvor das, was
aus ben allgemeinen Landeveinkfaften zu diesen und
ähnlichen nüßlichen Zwecken verwandt werden kann,
dazu verwandt ist,) Auf dem platten Lande entsichen
nach unserer bfsherigen Varfassung nicht viele Arme,un
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und diejenigen, welche aus der Klasse der eigentlichen
Landleute entstehen, finden bey ihren Verwandten und
Bekannten beträchtliche Hülfen. Daselbst kann man
alsv leicht Rath schaffen: nur scheint es besser zu seyn,
daß man die jedesmal erfoderlichen Beyträge sammelt,
als durch gezwungene Beyträge Stistungen fundirf.
In den Städten hingegen hat eine Armen-Versorgung
mehr Schwierigkeiten, die immer zunehmen werden,
je länger man die nöthigen Vorkehrungen ausseßt.
Die städtischen Armen erhielten sonst den größten und
besten Theil ihrer Almosen vom platten Lande : durch
die Zurückweisung in ihre Heimat ist ihre Zahl daher
schön beträchtlicher geworden. Dabey fehlt es denz
grdßten Theil der Städte an jeder selbstständigen Ins
dustrie, an Fabriken und Manufacturen , an jedem
Rettungsmittel für den Ficißigen aber Arbeitslosen,
und für jeden, der kein baar Geld hat. Die Zahl
nahrungsloser Menschen wächst mit jedem Jahre durch
ney aufgenommene Bürger , über deren Sittlichkeit,
Vermögen, Erwerbsfähigkeit, keine genügende Auskunft
gefodert wird. Wirthshäufer und Tabagien sind we-
uig oder gar nicht beobachtet, unnüßes Shwärmn
und Spiel gilt dort zu jeder Stunde, Landstreicher bau:
sen- dort mit und ohne Nachtzettel. Der Ackerbau,
den fast alle siädtische Bürger betreiben, wird theils
zum Nachtheil der bürgerlichen Gewerbe, theils zum
Verderb der Ländereyen getrieben. Die Arbeit der
wenigen Künden bleibt in der Saat- und Erndtezeit
liegen; der Ertrag des Ackers entschädigt nic&lt;t für die
verschlagene Kundschaft, und die langen Wintertage
bleiben erwerb - und nahrungslos, Die Kapitalien,
die zum Gewerbe , zum zeitigen Einkauf, zu nüßlichen
Vorräthen verwendet werden, und mit diesem Ziufe
exnähren sollten , ruhen todt in- Gründen, die kaum
dzu. Lohn der Bestellung abwerfen. Mössiggang und
Geschäftlosigkeit erdfnet immer neue Quellen der Ar-
nfuth:; feine ist so reich an Verderben ; al$ bie Pro»
eeßsncht.. der Städter 3 die Absonderung der Justiz-
pflegs von .den Stellen im. Magistrat entfernt dabey

ie



46. Annalen der: Rofio&gt;kschen
die Theilnahme der Nichter an dem Schi&gt;fale der
Bürger. und das Zutrauen des Bürgers zu dem guten
Willen der Richter. Die Laster und Bedürfnisse großer
Städte sind auch zum Theil den Heinern. nicht fremde.
Der Lurus, mindestens in Kleidung / Lebensart und
Vergnügungen, die Sucht, Dienstboten und Tagelöh-
ner zu halten, wo man selbst arbeiten könnte und follte,
die Gleichgültigkeit gegen häusliche Tugenden und Kin-
derzucht, und bey dem Allen die Neigung zu frühen
Heyrathen, die unüberlegte, leichtsinnige Wahl des
Gewerbes und der Gattinnen/ sind Symptomen einer
bedenklichen Seuche. - Die Benußuag der Gemeinde-
güter, der Mangel richtiger Taxen in Absicht auf Käue
fer und Verkäufer, die Theurung ,/ ja eft: bet Mangel
an Brennholz oder Torf, die Fehler in der Medicinals-
Polizey , sind andere gleich wichtige Objecte , wobey
Hülfe nicht nur möglich sondern. leicht / und für den
Wohlstand der Einwohner ersprießlich ift... Sic tid)
tigsten dieser physischen und moralischen Ursachen der
Verarmung sind also zu entfernen. (Die Rüge dieser
Gebrechen ist immer rec&lt;t qut: aber wenn altes dies
mit der Armenanstalt 'in Verbindung gesekt werden
sollte, wo würde man das Ende finden ? Von Hebung
der Polizeymängel in einzelnen Städten kann übrigens
nicht eher mit Erfolg die Rede seyn, als bis die im
6. 338 des L. V. versprochene Landes-Polizevordnung, die-
1757 schön publiciret seyn sollte, vorhanden ift: man
ist sonst in Gefahr - Dinge anzwordnen , die nachhin
wieder aufhören müssen, und sodann vergebliche Kosten
veranlaßt haben.) “Endlich hat zwar das jetzt: auf 6
Jahre-- eingerichtete Husaren » Corps eine echebliche
Wirkung gehabt: aber-allein und auf die Länge wirdes nicht'genfigen.-WennderersieEindruckgeschwächtist, wird der auf: ganz andere Fälle gehbte Vagabunde
leicht ausweicheil , und wenn er auch einmal betrofsyys
gelinde gezüchtigt und über bic Gránjeütbtad)t. riti
Fommt er baid au einem andern Orte wieder-ins :Landy
oder "muß in dassetbe zurückkehren , wenn: man“ ihm
va, wohin et gebracht - wird , den Eintoitt «versagl-

f ier;
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Vierter Abschnitt: Beschluß des ersten Theils
zur Vorbereitung auf den zweyten. Im zwevs
ten Theile wird der Entwurf 'einer vollständigen Av-
menordnung nach dem individgellen Bedürfniß meckk
Städte, und ein ausführlicherer Plan zu einem Land«-
arbeitshause folgen. *

2. enm

Gedichte von Julie Roquette gebornen' Penz.
Erster Theil, Neubrandenburg, gedruckt bey C, G.
Korb , Herzog|. Hofbuchdruer, 1802. x0 Bogen
in Octay.

Gy Verf. dieser Gedichte ist nac&lt; einer in der Vor-rede enthaltenen Nachri&lt;t die Tochter eines
schwedischen Officiers, welcher Commandant einex
kleinen Schanze auf der Jnsel Rügen , und dessen
wahrer Nahme , = vermuihlich also hat er einen
andern angenpminen, = von Penz gewesen istz
ibte Mutter war eine von Stralendorf. Als Kind
von-acht Jahren verlor sie nicht gllein ibr Gehör vdl-
lig: sondern auch beynahe die Sprache : den Gebrauch
der letzteren crhielt sie durch die angeftrengtefie ett»
hung wieder. Sc&lt;on. in früheren Jahren liebte sie
bic Éectüre vaterländischer Dichter; und obgleich ihre
äußerst thätige. und religidse Mutter das Lesen der
Romaue und Bedichte mit Strenge verbot, so ward
sie doch selbst Dichterin. Nach ihrer Eltern Tode zog
sie nach. Lteubrandenburg, und heyrathete daselbst
in der Folge den franzdsiicchen Sprachlehrer de Ro-
quetie. | Aufgemuntert von einigen Freunden ihrer
Muse hat sie schon vor m-hreren Jahren eine Sammne
lung ihrer Gedichte herausgeben wollen : doch hat sich
die Ausgabe von Zeit zu Zeit verzogen, dis endlich eine
hinreichende Zahl von Subscribenten sie in den “Stand
scüte, dies Vorhaben zur Vollendung zu bringen. Die
in diesem ersten Bande enthaitenen Gedichte sind fast
alle das Werk der Erheiterung einiger mössigen Stun-
den vor der Verheyrathung : wenn sie eine freundliche

Aufnahme finden , unb auf bie fortgeicüte Teilnahme
n
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des Publicums gevechnet werden kann, son zur Offer»

n bee ein aid Ser iram der eine Auswahl ihrer neuesten und im Ganzen inseressanGedichte enthalten wird. feressauteren

3.
Etwas dber die Ertheilung academischer Würden,

1802. 2 Dogen in Octav.

Cvn diesem unbedeutenden Etwas. wird hauptsächlich
Y die Frage beantwortet: ob auch demjenigen, der
nie auf Universitäten siudiret haf, der vollkommene
academische Grad ertheilet werden könne? welches
bejahet ist. Nebenher sind noch einige andere Dinge
beyläufig berühret, wovon ich zur Erlänterung jener
Frage folgende Stelle anführe. 59. 2. Stt Grádus
academicus iff enfieber vollfomimem btt unvollkom«
men. Jener, der vollkommene, besiehet in dem Licen-
tiat oder Dockoraf, welcher nur absolvirten Theologen,
Juristen und Medicinern ertheilt wird. Dieser, der
unvollkommene, aber in dem sogenannten Baccalaureat
und dem Magisterium. Das sogenannte Magisterium
begreift zwar im weitläuftigen Sinne alle Doctoren
und Lehrmeister in sich, im engern Verstande aber nur
diejentgen- welche nach abfolbirter Philosophie den
Gradum* empfangen haben. v. Rreittmairs fum.
ad Cod. Max. P. V. cap. 23, $. IX. ibique alleg. DD.*

y Universität zu Srankfurt an der Oder hatvon dem Kduige das medicinische und physicalt-
sche Kabinet des verstorbenen Geheimenraths flfayer
zum Geschenke erhaiten, für weiches den Erben
4000 Rthlr. bezahlt sind.

A.
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Den 3 August 1802.

le.

Abhandlungen einiger vorzüglichen Gegenstände des
deutschen Staats- und Privatrechts, von D. Adolf
Selix Zeinrich Posse, Professor des Staats- Lehn-
und deutschen Rechts zu Rosto&gt;. Erstes Heft.
Rosto&gt; und Leipzig , in der Stillerschen Buc&lt;hand-
lung, 1802. 143 Bogen in Octav.

dz ie in- diesem Hefte enthaltenen Abhandlungen
$ sind: 1) Crürterung der Frage: Giebt es ge-

meines deutsches Privatrecht ? und was ist der
Gegenstand desselben? (10B, S. 296 ) 2) Ueber die
Nechte des deutschen Adels in vorzüglicher Rücksicht auf
die Eintheilung in persönliche und dingliche? 3) Ob
die Gütergemeinschaft unter Ehegatten durch eine von
dem Ehemann vorgenommene Veränderung des Wohns-
orts eingeführt, oder mit einem andern Rechte vers
tauscht werden könne? Ein- Erachten über einen Fall,
bey welchem das lübsche Recht besonders in Betracht
fam. — Sq9o viel auch tür die Ausbildung des deuk-
schen Privatrechts in den letzteren Zeiten geschehen ist,
so wenig ist es doch zu verkennen , daß noc&lt; manches
einer genauen Prüfung und Vervollsiändigung bedürfe.
Nur bin ich der Meinung , daß diejenigen, welche sich
diesem Fache vorzüglich widmen, den Umfang des auss
bölflihen deytschen Privafrcc&lt;ts noch immer zu wit
ausdehaen , und unzulänglichen Nrgumenten noch bis-
weilen zu viel Gewicht zugestehen. Zweifel dieser Artnd
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sind mir bey verschiedenen Grundsäßen der zweyten Ab-
handlung, die in N7ecklenburg Anwendung finden, be-
sonders vorgekommen.

pom

Miete Fortsetzung des Auszugs aus MeinersSchrift über die Verfasjung und Verwal-
tung deutscher Universitäten. -- Dritter Ab:
schnitt. Ueber die Privilegien der Universitäten.
f&amp;igne Gerichtsbarkeit, Recht, Statuten zu
machen, Lehrer und Beamte zu wählen, Wür-
den zu ertheilen , Landtags Deputirte zu sen-
den, Recht der Sreyung, Patronatrecht , Rotu-
lus nominationum, Comitiua Palatina, Cen(urrecbt
uno £enfurfreybeit, 23efreyung von óffentlicben
Lasten und Abgaben, Jagdgerechtigkeit, Recht,
Apotheken ,' Weinschenken u. s. w. anzulegen,
academische Sreybheit. Unter den Vorrechten hoher
Schulen ist keines älter uad allgemeiner, als die rem:
fion von dem Gerichtszwange der ordentliczen Obrig-
keit der Universitätsstädte, und die eigne Gerichtsbarkeit
über ihre Angehörigen z ' wiewohl diese Gerichtsbarkeit
nicht allenthalben in gleichem Grade ausgedehnt ist.
Manche Mängel in den Organisationen der academi»-
schen Gerichtr haben zu der Frage Anlaß gegeben ; ob
es nicht rathsam sey, diese Gerichtsbarkeit aufzuheben ?
Fver die Vorwürfe, welche man den-academischen Ge-
richten macht, treffen entweder alle Gerichte überhaupt,
pder sie sind auch schon lange gründlich gehoben wor-
den. (9 B. S. 356.) Zudem hat schon die Erfahrung
auf den preussischen Universitäten gezeigt, wie sehr
burd) die daselbst eingeführten Veränderungen die
Diseiplin gesunken ist- Wie weit soll sich aber die
Ciurisbiction erstreken? Zu GS. findet in Civilsachen,
die unter 100 Rthlr. betragen, keine Appellation Statt.
Die Universität ist nach dem Beyspiele anderer pro»
testantischen Universitäten in Ehesachen vvn der Juris«
dietion des Consistorii befreyet. «Sie hat die peinliche
Gerichtsbarkeit in eben: dem Umfange, in lidem Feen
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hödHsten- Justizeollegia fie babens vielleicht wäre es Def
ser , daß die Bedienten und die nicht: gelehrten Mit«
bürger in Criminalfällen unter einem andern Gerichte
stünden. Am schwierigsten ist die Ausübung der Poli»
ecy„ besonders wenn die academische Obrigkeit nicht
Macht, genng in Händen hat, auch große und kühne
Haufen von Ruhestörern zur Ordnung zu bringea, und
die ihrer Jurisdiction nicht unterworfenen gefährlichen
Menschen schnell und kräftig zu erreichen. Zu. G. ist
eine eigne Policey- Commission aus Mitgliedern der
Academie und des Raths zusammengeseßt. =- Mehr
rere ältere Univrrsitäten besaßen das Recht, Statuten
zu machen, verloren dasselbe aber in der Folge wieder,
indem wiederholte Reformationen der hohen Schulen
und sonstige landesherrliche Verordnungen die Statue
ten modisicirten und ergänzten. EF ist aber das größte
Glück für die meisien hoben Schulen, daß sie ba$ ge
fährliche (?) Recht, Skatuten zu machen, eingebüßt haben.
(10 B,. 6. 273. 278. Anm.) JIndeß ist es eben sv
bedenklich, wenn die Regierungen Verfügungen machen,vhne vorher unterrichtete Männer auf der Academie
um Rath gefragt zu haben: sie kommen in Gefahr,
üunausführbare Befehle zu geben, alles unzufrieden oder
muthlos' zu machen; und den ganzen Gang der Ver-
waltung zu verwirren. =&gt; VieleUniversitäton haben das
Recht gehabt, ihre Lehrer selbst zu wählen , welches
nachhin in das Recht, einige Candidaten zur Wahl vor-
zuschlagen, verwaudelt ist ; auch dies ist außer Anwen-
dung gekommen. (2 B. S- 47.) E ist nicht zu bedauern,
baf bic Sacultáten bas Recht , ihre Collegen selbst zu
wählen, verloren haben. JIn- allen Fällen , wo sie
fürchten mußten , daß die Würdigsten ihnen selbst oder
ihren Freunden Abbruch thun mögten, (oder wo fon
ftige. Nebenabsichten leiten.) würde ihre Wahl darauf
nicht. fallen. Wenn aufgeklärte Obern die erledigten
Stelten näch Verdienst beseßen , ziehen sie obnehin die
einfichtsvollsten und“ unparthepischten Lehrer zu Rathe.
(Wie abex,. wenn beydes nicht geschieht?) Aus gleichen
Gründen ist es auch nicht zu billigen, daß Universitäten2 ihre
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ihre Syndicos , Quästoren» Secretaire und Pedellen
wählen: did Universität zu GS. nominirt bloß ihren
Carcerwärter. (Wenn der Hr. Verf. die Einrichtun:
gen zu S. nicht zuweilen ohne Grund für die desten
hielte, so würde er. leicht gesunden haben, daß die bey
ber Wahl der Professoren eintretenden hauptsächlichsten
Bedenklichkeiten vey diesen andern Wahlen nicht Statt
sinden.) -= In ältern Zeiten verlieh man den Univer-
sitäten , den Kectoren und den Lehrern einen zu hoben
Rang : jetzt vermindert man das Ansehen der Lehrer,
indem man die Zahl der Professoren unndthig verviel-
fältigt» und auch Schullehrern biesen Titel ertheilt.
Die ordentl:hen Professoren zu SG. haben den Nang
königlicher Räthe. (Der Rang des Rectors ist nicht
angegeben.) ==“ Kein Vorrecht hoher Schulen war ges
gründeter; als die Erlaubniß, an den Berathschlagune
gen der Kirche und des Landes Theil zu nehmen. Site ver-
dienten dies als Besikerinnen und Nüutnießerinnen großer
unbeweglicher Güter, als Sammelpläze von Männern,
die mehr- als gewöhnliche Kenntnisse und Fähigkeiten
hatten, und als dfjentliche Landeganstalten , deren Bes
dürfnisse oder Mängel vorzüglich Berathschlagungen
erfodern. (Genügen Gründe solcher Art, und kann
diese Befugniß den Universitäten erheblichen Nußen
verschaffen ?) -- Zu den seltnera Prärogativen gebdren
das Recht der Freyung , das Patronatrecht, und das
Recht, sogenannte Rotulos nvominationum ad beneficia
ecclefialtica einzuschifen. == GSpätern Ursprungs ist
die Comitiv, welche eine der ansehnlichsten Quellen *)
der Einkünfte der Rectoren oder anderer Personen und
Collegien ausmacht. == Das Recht, fremde und ein-
beimis&lt;e Bücher , welche dffentlich bekaunt gemacht
pder bey Vorlesungen zum Grunde gelegt werden sols
len, 2. zu eenüren, ist älter und allgemeiner, als die
Befreyung der Professoren von der Censur. GS, war

die erste und lange die einzige Universität, wo die plide
2) Für die Juristen « Sacutt efted nelemnm eM ät in Rostock ist fie keine Quel
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die Regierung, unzufrieden zu seyn, gegründete Ursache
batte: vnd dieje seltenen Fälle veranlaßten nicht, daß
die Cenjurfreyheit beschränkt, vder denen , welche ger
fehlt hatten, auf Zritlebens genommen ward. (?) Schr
natürsiche Einrichtungen sind cs, daß jede Facultät
das R.cht hat, die in ihre Wissenschaft einschlagenden
Echristen zu cenfiren, daß der Decan die Censoren
wählt und im zweifelhaften Falle selbst censirt, daß für
die Censur ein mäßiges Honorar bezahlt wird, u. b. g.
(Dieser schr gezwungen abgefaßte. Abschnitt giebt ein
einleuchreudes Beyspiel, wie sehr der Hr. Verf. manches
umgebe, was er nicht sagen wollte, Wenn bloß 'von der
Facultäts- Censur , die sich nicht weiker erfireden Fani,
als auf academische mit Vorwissen der Facultät bekannt
zu machende Schriften, und von der gewöhnlichen Cen-
sur jeder DruFerey, die dey den academischen Druckes
reyen von. einen Collegen über den andern ausgeübt
werden würde, die Rede ist, so ist .das wohl au den

meisten Orten eben so, wie in G. Im übrigen Fatja der Professor so gut, wie jeder, das Rec&lt;t, drucken
zu lassen, was nicht den Geseßzen, der Ruhe des Staats
und den guten Sitten zuwider ist ) Als in den han-
növerschen Landen die Leihbibliotheken und Lesege-
sellschaften unter Aufsicht gestellet wurden , nahm man
die kleinen Lesegesellschaften aus , die von Professoren
dirigirt wurden, weit man zu diesen das Zutrauen hatte,
daß sie keine schädliche Schriften in Umlauf seßen wür»
den. (Gilt dieser Grund nicht auch für die größeren ?
und wo ist die Gränze zwischen beyden?) == Die Frey-
beit zu jagen-hat auch in G schon eingeschränkt wer»
den müssen, (und hätte wohl. füglich ganz aufgehoben
werden können.) =“ Am meisten heschweren (id) bie
städtischen Einwohner über die Anlegung und Verpach-
tung von Apotheken undWeinkellern, Bier. und Brannf»-
weinsschenten ; indeß 1äßt sich dieß noch eher vedtferti
gen ; als der in Altorf den Professoren vormals er-
laubte Weinhandel. In G. wurde den Professoren

die
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die Einführung einiger fremden Biere erlaubt, weik
nac&lt;ß der Stiftung mehrere darüber klagten, daß sie sich
äu das dortige Bier nicht gewöhnen kännten. = Die
Befreyung von öffentlichen Abgaben und Lasien hat
verschiedene Ausdehnungen. In G. befreyte man die
Lehrer von den oneribus personalibus, den Abzugsgels-
dern, und den Gerichtsgebühren aw die höhern Collegia :
allein man verpflichtete sie , von Häusern und Grund»
stücken 'die onera cealia abzutragen / weil sonst andern
dadurch eine Last zuwachsen würde. Von wirklichen
Einquartierungen blieben die Häuser der Professvren
selbstim siebenjährigen Kriege möglichst befreyt, Doch
müssen die -Mitglicder der Academie , welche Häuser
eigenthümlich besißen ; den Service gleich andern Bür»
gern bezahlen. Fürdie Licentfreyheit wird auch in S.
ein jährliches Aequivalent an die Lehrer gegeben.

" Noch ist der academisc&lt;hen Freyheit zu erwähnen.
Man versteht darunter gewisse Vorrechte der Studiren»-
den, welche in Gesetsen und Gewohnheiten sich begrün»
deten, vder wenigstens von den Studirenden in Ay-
spruch genommen wurden. Sie waren in den äitesien
Zeiten am größten ; aber nicht allenthalben gleich :
durch die Errichtung von Collegien und Bursen wurde
die Freyheit der Studirenden in eine strenge Beschrän-
kyng verwandelt. So wie diese Einrichtung aber wies
der abnahm, nahm auch- die gesetzliche-und geschlose
Freyheit wieder zu. Grfeße haben dagegen weniger
gewirkt, als deY Geist der Zeiten : und in den leßten
Fahren scheinen sich- die Begriffe des größten Theils
der GSkudirenden von dieser Freyheit den Begriffen der
Obrigkeiten so sehr genähert zu haben, daß man hoffen
darf , es werde von allen gebildeten jungen Leuten ans
erkannt werden , daß da am wenigsten Freyheit herr-
sche, wo die sogenannte academische Freyheit noch am
größfen ist.

3.
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3*

Vollständige Abhandlung über die Kubpocken ; deswahrte Schützmittel gegen Blatternaniteckubg. Ei
Handbuch für- Aerzte vnd Nichtärzte,. von Toicdr.
Georg. Aug; Bouchbola, der Heilkunde Doctor,
Herzogl, Mecklenburg -* Schwetipnfchen: Hofniedie
eus, nad der Sydenbamschen Gesellschaft zu Halle
Ehrenmitgliede, Berlin, 1803. Bey Johann Gott-
fried Braun. 1 9llpf. 113 95ogen in groj Dctày.

Gyr Hr. Verf. hat seine vormalige kleinere Schrift
über diesen Gegenstand (10 B. S. 40.) durch

die Sammlung der häuptsächlichsten Nachrichten und
der Gründe und Gegengründe zu einem stärkern Buche
ausgedehnt. Auf eine Einleitung folgen die Abschnitts,
1) pon Dem Subpoden bcp ben. üben, 2) von.den. zus
fälligen Kuhpocken bey den Menschen , 3) von den
eimpften Kuhpoc&gt;ken , 4) Geschichte der Subpoden,Am e; 5) von den Vortheilen der Kuhpoken

Impfung, und ihren Vorzügea vor. der Kinderblat,
tern Impfung, 6) von den Einwürfen gegen die Kuh»
pocken - Impfung, 7) Litteratur zur Geschichte der'Kuh-
pocken und Kuhpocken - Jmpfung. In dem vierten
Abschnitte Danbelt bet $67 aud) eon. ber fubpodan,
Impfung in den Herzogthümern fliectlenburg«
Schwerin und Strelig. Ob cs bey so vielenseit
kurzer Zeit erschienenen Schriften über diesen Gegen:
stand noch ndthig gewesen, die gegenwärtige hinzuzm
fügen, werden die Aerzte entscheiden mössen, Sie ist
der Kaiserin von Rußland dedicirt.

a.

"Der iff eit: Cbrift? Oder über den Begriff von eiten
Christen. Nibst Bemerkungen über das Sendschrei
ben. der Jüdischen „Zausväter an den Herrn Ober“
Gon. Ttf Celer und dessen Beantwortung,
von Dätitel Joachim Röppen, Pastor zu Zett
min, 26, it4-Sönigl, Preuß, 'Vor-Pommern, - "inis

=“ ey
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bey Christian Gottlob Hils&lt;her, 1800. 3x Alph,
5 Bogen in Octav. '

CLH habe schon bey andern Gelegenheiten (8 B.
A S. 512. 327.) bemerkt , daß mir der weitschwei-
fige Vortrag des Hru. Verf. nicht gefällt; auch idy iu
dem Weseutlichen seiner Schriften nicht Interesse genug
finde, um mich über seine ermüdende Darstellungsart
hinwegzuseßen. Wer sich Geduld genug zutrauer, 227
Seiten über den Begriff eines Christen , und 134 Seis
ten zufällige Betrachtungen über das Sendschreihen der
angeblichen jüdischen Hausväter, das eigentlich dies-
mal die Feder in Bewegung seßte , auch etwa no&lt; 3
Bogen ähnlicher Betrachtungen über die jetzige Lage
der &lt;ristlichen-Religion, nach der aus dessen andern
Schriften schon bekannten Methode abgefaßt, durchzu
lesen, dem will ich diese Lectüre nicht misgönnen.

5.
$br Ricbbabet ber Kanarienvdgel. Erfahrungen von

I. P. Sriedrich, Prediger zu Camiu im Mecklen»
burgischen. Zweyte verbesserte Auflage. Schwerin
und Wismar, in der Bddaerschen Buchhandlung,
1802, 53 Bogen in Qrtav

Siel eine allgemeine Vergleichung ergiebt, =- einwörtliches Collationiren wird man nicht verlan«
gen, = bestehen big. vorgeblichen Verbeiserungen dieser
Auflage in kleinen, böchttun edeutenden Veränderun
gen, die an einigen Stellen ' angebracht sind. Der
Druc ist (reylich kleiner, aber das Format ist auch um
so viel s&lt;maler- IH fann also auf die Anzeige der
ersien Auflage (2 B. S. 183.) zurückverweisen.

6.

$ys Doctor Sustav Rlessel in Goldberg. hat»/ Schwediauers Schritt über die Lusiseuche nach

der leßten französischen Ausgabe übericüt.-SieUeber:setzung ist 1799 zu Berlin in zwey Theilen erschienen,
und von Hr. Prof, R. Sprengel in Halle mit einer
Vorrede und einigen Anmerkungtn verschen.
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Das Buch. des Propheten Sacharjahs, neu überfeit
und erklärt von Christian Gottlob Thube, Pastor
zu Baumgarten in Mecklenburg - Schwerin. Schw
rin und Wismar, in der Bödnerschen Bychhand-
lung, 21802, 10 Bogen in-Octav.

UF der Vorrede will ich züuvörderst einige Nache
richten von den vorigen Schriften des Hrn, Verf.
anführen , die menien Lesern noch nicht bekannt

seyn mögten. Die Uebersezung und Erk;ärung des
Buches Daniel (7 B. S. 159.) hat bey Rennern
großen Beyfall: grfunden. Wer das Puch Sachat»jahs erfiären will, muß zuvor die Offenbarung Jo»
Hannis inne haven und virsteden: odne deren Hülfe
ist dasselbe dem grdten Theile nach unerklärbar (Da

nd die Zeitgenossen des Saharjab , und ihre Nach-
ommen bis auf die Zeiten des Johannes, schlimm

ran, gewesen ; weil sie des Lettern Offenbarungen
noch nicht hatten.) Die Lehr'ften des %-rn. Verf, sind
seit einigen Jahren sehr stark gesucht worden , unb
werden jekt von Zeit zu Zeit immer häufiger gesucht:
inan nimmt nach und nach immer m:hr wahr, daß
bis jekt ohne Ausnahme die großen Welthändel durchs
aus em den Gang genommen haden , den ex in seis
nen Schriften vorgeteichnet hafte. (Aber mit der Std-
rung der Ehbe und Fiuth zu Glückstadt, die in die
Reibe: der prophezeyeten großen „Weitbändel mit qufge-

von:
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nommen ward, wars denn doch wenigstens so richtig
nicht. Diese Lücke wird also .noch auszufülien seyn.)
Viele große Dinge, die in seinen Schritten angeküne-
digt waren, sind wirkiich schon da und vorhauden:
3. E. die angekündigten gräulichen Zeiten nahmen
kurz vor dem Jahre 1790 ihren Aufang, Man wird
forthin vornämlich seine Aufmerksamkeit auf Asien zu
richten haben. (Das würde ich gerne thun: aber der
altonaische Merkur (7 B. S. 1053.) hat noch keine
gute Correspondenten in diesem Welttheile.) Was die
Dinge, die seine Schriften noch erwarten lassen, anbe-
krift, so hält er sich überzeugt, daß jeder unpartheyische
Leser den gegenwärtigen Stand der Dinge in dieser
Welt gan so geeignet finden werde, daß er dkesen mitder größten Wahrscheinlichkeit für eine Zubereitung zu
jenen halten kann. Man vergleiche mit deni gegen»
wärtigen Stande der Dinge unfer andern folgende An-
gaben : es wird Sprien und Egypten vom türkis
schen Reiche getrenut seyn, und jedes seinen eignen
Kdnig haben ; Jerusalem bekommt einen so großen
Umfang, daß auch Golgatha innerhalb seinen Mauern
seyn wird; die Christen werden zur Zeit der Verfols
gung in Mecklenburg Schuß und Sicherheit haben,
(Das mag also wohl eine bisher unbemerkie Ursache
seyn» warum die Landgüter und andere Grundsid&gt;e
jet fon bey uns (o Dod) bezahlt weiden.) :

Ich führe dies umständlich an / weil ich. mich bey
dem Buche selbst desto kürzer fassen muß , da e bít
ebräische Sprache nicht verstebe, und die p ischsExegese von der prophetischen / wie ich finde, sehr ver-
schieden ist. I&lt; bemerke also bloß, daß eine kurze
Einleitung vorangeht, und dann die neue Uebersetzung
mit der Erklärung folgt. Aus der leßteren führe ich
doch noch an, daß dem Propheten S. auch schon etwas
von der französischen Revolution bekanat geworden,
daß das Weib im Scheffel, V, 6-11 , (die Gottlosig»
keit,) ohne Zweifel aus Paris gebürtig seyn werde,
und daß, da 2 andere Weider es zwischen Himmel und
Erde fortführen sollen / vermuthlich mit der zi dieufts
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Luftschiffahrt einen höhern Grad der Vollkommenheit
erreichen, und ein französisches Pflanzvolk in zwey ver«-
schiedenen Luftfiotten nach Sinear überseßen und sich
darin niederlassen dürfte. Ferner sehe ich aus S. 149,
daß wir Ursache haben mit der Abschaffung der Leib»-
eigenschaft zu eilen, weil besonders aus den Leideignen,
deren Geschäfte Feldarbeit ist, falsche Propheten auf:
treten werden. Genauere Nachrichten von dieser Ueber-
seßung und ihrer Erklärung wird man von den Ren
nern. erwarten. müssen.

2.

Unfte Fortsetzung des Auszugs aus Meiners
Schrift über die Verfassung und Verwal-

tung deutscher Universitäten. = Vierter Abs
schnitt. Ueber Cor/eruarores iurium uno Cura:
toren. Den ältern Universitäten vetlicb man soge-
naunte Erhalter der Rechte , um die Privilegien dieser
webrlosen Corporationen zu sc&lt;hüßen. Die in den
neuern Zeiten errichteten, besonders protestantische lini
persitäten haben häufig Curgtoren erhalten. Die für
G. bestellte Curatel hat die vorzüglichste Einrichtung.
Alle Angelegenheiten der Universität werden in dem
Geheimenraths - Collegio erwogen und entschieden / aus
welchem zwey Mitglieder besonders zu Curatoxen ers
ynaunt sind. Zu diesen Stellen verlangt man aller»
dings Männer weiche den Werth der Wissenschaften,
der Gelehrten und der gelehrten Anstalten kennen / und
einen aus richtiger und eigne! Kenntniß entspringenden
Eifer haben , die einen nach Verhältniß ihres Werths
zu befördern, und die andern zu belohnen. Den Geist,
die Gelehrsamkeit und den Eifer des unsterblichen
fnündbaufen hatten nicht alle seine Nachfolger,
aber keinem fehlten die unentbehrlichen Kenntnisse und
das aufrichtige Verlangen / den Flor der seiner Sorg
falt anvertraueten hoben Schuie mdglichst zu befördern,
Den Rahm der jetzigen Curatoren perfüubigen bic tm
läugbaxen. Thatsachen , daß S- in Vergleichung mit
andern Universitäten nie fo jehr biber Daß alle gelehre2 7
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ten Anstalfen nie so vollkommen, die Sisciplit nfe [o
gut, blinde Guntt und gehätsige Angeber:y nie so nnbes
kannt waren. (Mein.s Ermessens hatte G. doch'in
einer verflossenen Periode mehrere Gelehrte der ersten
Klasse unter ihren Professoren, Und balb nad) bet
Erscheinung dieses Buches , nämlich in den ersten Mo-
naten diejes Jahres, trat daselbst doch auch wieder eine
mit der guten Disciplin vicht vereinbarliche große Uns
vrdnung ein, indem die Studirenden, wie vor verschie«
denen Jahren, auszuziehen drohten, und dadurch vom
Senate Verfögungen erwangen, die dieser nicht hätte
zugestehen müssen.) Man mögte es für gut achten,
wenn die Curatoren sich an demselben Orte aufhielten,
wo sich die Universität befindet ; man sollte. denken, sie
sähen denn alles mit. eignen Augen, und würden alles
richtiger beurtheilen / jedem Bedürfniß zuvorkommen,
jeden Misb;auch ia der Geburt eistifen. Demunges-
achtet ist es im Ganzen. viel besser , daß die Cnrakoren
nicht in den Universikäts-Städten wohnen: nur ist cs
nüßlich und fast nothwendig, daß sie von Zeit zu Zeit
dic ihrer Vorsorge übergebenen Untveisitäten besüchen,
damit sie nicht allein die Lehrer persdulich kennen lers
uen, sondern auch die Gebäude und Anstalten in Au-
zeuschein nehmen, und darnach die deshaib geschehenenBörschläge selbst beurtheilen kdunen. Dagegen find.fie
bey einem beständigen Aufenthalte daselbst in Gefahr,
daß sie auch Schmeichlern und Ängebern ihr Ohr [eis
ben, unvermerkt in Partheyen von Pehrern und Lexnen-
den hineingezogen werden, für oder wider gewisse Pero
sonen , Anstalten und Vorschläge sich einnehmen lassen,
und.in ein Detail hineingehen, das für sie nicht gehört.
(Wean unter beyden Fällen eine Wahl statt finden
könnte, würde ich ganz anderer Meinung seyn; als der
Hr. Verf. „Für den gegenwärtigen Curator werden
academijche Angelegenheiten ein viet größeres Interesse
haben, und er wird von allen Gegenständen eine ges
schwindere , vollständigere und zuverlässigere Kenntniß
erhalten, als durch Berichte und Briefe , oder durch
kürze Besuche , bey denen Complimente einen Teil“ er
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der Zeit rauben : 'und der gewöhnliche Gang der acas
demischen G'schäste gestört wird.. Wenn cr sich auch
mehr auf das Detail einiäßt , so schadet das gar nicht:
Die übrigen Bejorgnisse treten viel eher ein, wenn die
Angelegenheiten der Academie bloß aus der Ferne über«
sebea, und häufig dem, was durch gegenwärtige Perso»
nen mehr empfohlen wird, nachgejezt werden.) Die
Curatoren der Universität zu S. ziehen zunächst die
Geheimen ; &amp;ecretaite zu Rathe. welche den Vortrag
in den Universitäts» Angelegenheiten haben, und in dex
Regel auch das entwerfen, was varüber beschlossen ist.
Sie benutzen ferner den Rath anderer Ge' ehrten sowohl
ix der Hauptstadt als auf der Landes - Universität" jä
bisweilen selbst im Auslaude. Es konnte nicht fehlen)
daß sie nicht ihr Zutrauen einigen Professoren mebt
als andern schenkten: allein sehr seiten geschah es, desfie einen einzigen über alles gefrägt!, .und dessen Rath
fast ohne )usnahme befolgt hätten; und wenn es ges
schah, entftanden-immer Klagen über Despotigmus und
Parthenlichkeit,.- Der erste Curator tbat für die von
ihm geschaffene Universität mehr, als einer seiner Nache
folger: aber gerade er hatte mehr als ein anderer die
Schwachheit, daß er über gewisse Dinge zu viele, und
über andere nur einzelne Personen fragte , die manche
mal nicht recht unterrichtet, noch dster nicht unbefans
gen genug waren, und ihn zu Eritten verieiteten,
welche Verwirrung und Unzufriedenheit zur Folge hats
ten. Glücklicher Weise war der große Mann scharfe
sinnig genug, es bald zu bemerken, wenn man von seis
nem Zutrauen eigen unrechten-Gebrauch gemacht batte.

IZ.

Die Trennung unserer Academie im Jahre 17560,und die in dem neuen Erbvertrage bestimmte
Restauration derselben , sind in ihrer Geschichte zwey
erhebliche Begebenheiten, welche in der Folge schwer«
lich ganz werden erktäret werden können , weil dicjenss
gen Personen, die dazu hauptsächlich mitwirkten, von
Universitäten auscheinlich keins richtige Begriffe hatten,

ARCHIV und
DER UNIVERSITÄT ROSTOCK
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und häufig durch unzutreffende Gründe bestimmt wur»
den. Weil die Frage entstehen könnte, warum denn
nicht wenigstens ein-oder der andere der hiesigen Pro-
fessoren sic) in den Zeiten der Sache mehr angenom»
men, so will ich gelegentlich wenigstens das bemerken;
was von mir zu diesem Zweeke geschehen ist. Jezt
erwähne ich eines Versuches / eine frühere Restau
ration zu veranlassen, davon man in den Acten der
Academie keine Nachricht findet / weil sie in den Grän
zen eines b.oßen Privatversuchs stehen blieb,

.Nachdem ich einige Jahre damit zugebracht , mich
mit der Geschichte und ehemaligen Verfassung der bie:
sigen. Academie völlig bekannt zu machen, bot sich mehr»
malen bie Frage dar: ob denn nicht die über academi»
sc&lt;&lt;e Angelegenheiten zwischen dem Herzoge und der
Stadt entstandene Controverse von allen übrigen Streis
tigkeiten getrennt werden könne, und durch eine beson-
dere Vereinbarung. über diesen einzelnen Gegenstand
die baldige Wiedervereinigung beyder YAcademien zu
bewirken sey ? Meine Geschäftsreisen na&lt; Schwerin
gaben mir Gelegenheit, mich zu überzeugen , daß eine
solche Einleitung daselbst nicht.ganz werde gemisbilligt
werden 3 und in Rosto&gt; ward mir durch die Zusicherun-
gen derjenigen Personen, die dazu am meisten beytragen
konnten , die Hofnung eines glücklichen Erfolgs gte
macht. Von den dazu führenden Vorschlägen schien
der augemessenste der zu. seyn, daß die Stadt dem Lan-
desherrn gegen ein Aequivaien die Academie ganz
dberlasse , aber dagegen den immerwährenden Aufent-
balt derselben in ibren Mauern bedinge. Daß dieselbe
än Rosto&gt; bleibt , ist freylich ein wesentlicher Vortheil
für die Stadt, theils um die dadurch entstehende Geld-
eirenlation zu behalten- theils um die. sindirenden
Stadtkinder ihre academische Laufbahn ganz oder größe
tentbeils unter den Augen ihrer Aeltern und Vormüno-
der und mit geringeren. Kosten hier vollenden zu lassen,
Viel gleichgdltiger hingegen ist für. dieselbe das Com
patronat; vielmehr konnte. das Gehalt der räthlichen
Sprofcijoren n andern.fädtishen Bedürfnissen verwandyvan n
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und nocheine und'andere vortheilhafte Nebenbedingung
gemacht werden." Nach mehrereu Erörterungen schien
es bloß darauf anzukommen; daß man das Aequivalent
ausfindig mache. Wie aber die Sache- hierauf eine
officielle Wendung erhalten, sollte, ward aus Gründen/
die ich nicht für zutreffend halten kann , die Trennung
dieses Gegenssändes von den übrigen Streitigkeiten bs
denklich gefunden 3; und ich erhielt endlich unterm "19
Apr. 1783 folgende Aatwort von dem BM, Engelcken,
die denn freylich sogleich alle weitere Bemühungen überw
flüssig machte : „Da ich jezt in den Stand geseßet biw
gegen Ew. 2c. über den mir vor einiger Zeit gemachten
Antrag mit einer bestimmken- Erklärung und nn
bervorzugehen:; (o verfehle ich nicht, solches hiedurschuldigst zu beschaffen. Mit so vieler Sehnsucht-und
Aufrichtigkeit auch ein jedes Mitglied desRathscollegit
eine gütliche Vereinbarung über alle mit der Dur&lt;l,
Landesherrschaft vorseyende Differenzien zugleim mit
und neben den in ihrer Maaße mit jenen in Verbindung
sieheoden innerlichen Stadt -Streitgkeiten nach Pflicht
und Neigung wünschet; so schr hält man sich doch
allgemein überzeugt und versichert, daß es eine. sehy
bedenkliche. Sache sey, aus der Zahl der erstgedächtett
Mighelligkeiten eine zum Zwecke eines Vergleichs bers
auszunchmen, und solche von den übrigen zu trennen.
Am wenigsten aber will es für angemessen geachtet
werden / dazu ein solc&lt;es Gravamen zu wählen , bey
dessen Verhandlung sofort der Verlust und die Alure-
tung eines der schäßbarsten Privilegien, -dergieicheity
soviel ich weiß, in dem ganzen Reich Rostock allein
nebst der Reichsftadt. Nürnberg genießet/ zur Frage
und in Anrege kommt. Diesem Vorrecht lE ein
jedes Mitglied des Rathscollegii einen zu erhabenen
Werth bey, als daß man es sich getrauet, ein Aequiva
lent zu bestimmen, was mit dessen Ueberlassung nur
neinigem Verhältniß zu seen wäre. Dagegen aber

wird E. E. Rath eine jede anderweitige Einleitung,
die auf Hinlegung gesammter sowohl publiquer als
der innerlichen Stadtdifferenzien gerichtet ist, ieten
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Hentlich willkommen seyn; 2c.“ Daß.dirse. Ansicht der
Sache die richtige , und die nac&lt;hherige Bestimmung
im neuen Erbverfage für die Stadt vortheilhafter ge-
weien sey, bezweifle ich.

A.

Pede und Elegie gesprochen am Sarge Jobann
Jacob Engels von ihrem Verfasser- Philipp
Wehnert in Parchim. 3 Bogen.in gr. Octav,

Gu der im Jahre 1799 Schwerin verließ und= nad) Berlin zurückkehrte, besuchte diesen Som»
fmer seine alte Mutter, und Farb ben diesen Besuche
gam-23 Jun. in Parchim. In der. Nacht, da er betr
biat ivurbe, veranstaltete der Hr Prof. Wehnert im
Stillen eine Todtenfeyer. In jreywilliger Vereinigung
mit vielen der angesehensfen Einwohner setner Vater,

adt schloß er sich bim erbetenen Gesolge anz sein 14
ähriger Sohn trat von meh «ren Mitschülern bealeitet

an den Sarg) spräch dfese kurze Rede und Elegie, und legte
ein weiß atlassenes Küssen mit einem Eichenkranz auf
den“ Sarg ; beym Einsenken desselben streueten. 4. weiß:

gekleidete und mit weißen Rosen ' bekränzte Mädchenofi von- gleicher Färbe auf sin Grah, ynd eine
kleine Gesellschaft stimmte, von Instrumenten begleitet
das Lied an: Wie fie [os sanft ruhn.

'Gzerr Doct. I, H. Becker in Parchim überseßtH FN. Chattibons Schritt über die Krankheiten der
Winder. Die eiste und“ zweyte Abtheitung ist schon
Erfehferien. » Er hat hin und wieder einige kürze Aws
fatrfiiigen Drayugefügt.

Ne
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Patriotisches Archiv der Herzogthlmer Mecklenburg,
zur Aufbewahrung der Geschichte und Denkwürdig:
keiten derselben, und zur Verbreitung gemeinnütziger
Kenntnisse. Zweyter Jähraaugq, 1802. Dritten
Bandes zweytes Stü. Rosto&gt;, beyKarl Christoph
Stiller, 153 Bogen in Octav«

GVnhalt: a) Aufsäte, Abhandlungen und Vorschläge.
1) Das vormalige Fatale introducendae appella-

3 tionis von den Erkenntnissen des Magistrats
ju ostock an das Hof - und Landgericht vom Hrn..91. 9t. Evers. 2) Bemerkungen aus dem me&gt;l.
Rechte. Dritte Bemerkung. Muß die Fray zu den
Concttrsfosten beytragen , wenn sie als Eigenthämerin
individuelle Sachen, die sie dem Manne vormals zus
brachte , und die noc: in natura vorhanden sind, bey
dessen Concurse zurück fodert? 3) Wie weit ersire&gt;t
sich eines Verpächters Netentions- Recht an die Süter
des Pächters Und Asterpächters. == Da das mel.
Recht über diesen Gegenstand keine besondere Vorschrif
kin enthält, so gehödret der ganze Aufsatz überhaupt
icht in diese Zeitschrift: außerdem aber ist es eine
Höchst verworrene und unvollständige Rhapsodie, die
niemanden hrauchbar werden kann. 4) Gedanken über
die gewählten Mittel zur Abstellung der Betteley und
des Bagähundixpens in unserm Vaterlande, von 8, H.

Jargow d. I, zu Lübsz. -- Auch diese Bemerkungen| ' tte
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hätte der Hr. Verf. füglich unterdrücken können : fie ent
halten freylich einige Wahrheiten, aber allbekannte, die
in andern Schriften schon zutreffender und vollständiger
vorgetragen sind, also keiner Wiederholung bedurftenz
fie enthalten aber aud) mand), mobep bie ridtige
Ansicht gauz verfehlt ist, Statt ähnlicher Aufsäte/
wozu dem Verf. die ndthigen Vorkenntnisse mangeln,
liefere uns derselbe lieber topographische und historische
Nachrichten von seinem Aufenthaltsorte z vielleicht sind
die brauchbarer. 5) Ueder unsere vaterländischen Land-
schulen und deren Verbesserung, == Ein Prediger sucht
in diescm Aufsaße einige Vorwürfe von seinem Stande
zu entfernen , die diesem zum Theil doh wohl mit
Recht gemacht werden kdunen. Denn der Prediger ist
hauptsächlich dazu bestellt, religidse und sittliche Culture
also auch die damit in Verbindung stehenden unent-
behrlichen Kenntnisse in seiner Gemeine zu verbreiten ;
er kann dies nicht allein durch seine Predigten, sondern
auch auf manche andere Weise thun ; und er sollte
dazu die ndthige Bildung selbst sich vorher erwordeit
haben, und durch fortgesetztes Studiren weiter erwers-
ben. Hat aber der Prediger durch Schulunterricht
und auf der Academie nicht viel erlernet, und sekt er sein
GStudiren nachhin nicht weiter fort ; sind seine Predig-
ten ein von einigen wenigen Gegenständen haudeinder,
häufig uninteressanter und unverständlicher Vortrag ;
beschäftigt er sich sonst entweder mit fremden Dingen oder
pflegt bloß seiner Bequemlichkeit 3 und giebt er daher
auf dem Lande nicht einmal seinen eignen Kindern den
Unterricht, den ihnen ein gelehrter Vater geben müßte :
wie ungerecht ist es sodann, die Schuld auf den Schul-
meister und auf andere Rebendinge zu schiebt. Da
übrigens die Schulmeister auf. den rittershaftlichen
Gütern, denn auf diese nimmk der Verf. besonders
Rücksicht , vom Superintendenten examinirt und vom
Prediger ayprobiret werden müssen : fo dient es wohl
nicht zu einer hinläüglichen Entschuldigung det Lektern,
wenn man von ihnen sagt: „Mit dem Approbiren der
Prediger hat es oft eine eigne Bewandaißz oft mie
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sie die ihnen vorgeschlagenen Subjecte zu wenig, um
ihre Fähigkeit zum Schutdienste richtig beurtheilen zu
könnenz oft find sie zu einer Willfährigkeit gendthigt,
die ibnen vielleicht schwer ankdmmt, die ihnen aber die
e (2) zur Pflict macht,“ 6) Ueber die Wabbufgen und Foriten in Mecklenburg. == „Behandeln
wir unsere Waldungen und Forsien , sagt der Verf« /
av jekt nur kunsimäßig, so ist eigentlicher Holzmangel
in der That noch nicht zu besorgen ; sondern wir haben,
wenn iman alle Wald und Jpotybiftricte zusammeurech»
net, im' Ganzen noch Ueberfiuß desselben : nur der
weite Transport macht es in einigen Gegenden kostbar.
Unsere Holzeultur wird und kann, wenn nur treffende
Einrichtungen gemacht werden / bald wieder in Flor
kommen.“ 7) Ueber die Webereyen in Mclenburg, =&gt;
Der Verf. ist der Mevnung, daß unsere Webereyen in
Aufnahme kommen würden, wenn die in dem $ 259
des L. V. enthaltene Beschränkung der Weberey auf
dem Lande aufgehoben, und dieses Gewerbe auch außer
den Städten , so wie in andern Ländern geschiebet,. be
krieden würde, Es ist aber nicht angegeben, worin
die Vortheile bestehen kdnnen, die der Weber auf dem
Lande vor dem in den Städten voraus hätte: ich kenne
nur den Vortheil einer geringern Miethe , der aber
durch manche andere Vorzüge des Städters leicht übee
wogen wird. B) funbeSverorbnnuger. Declarator»
Verordnung wegen der bey Lehnsveräuferungen einge
rissenen Misbräuche. Schwerin den 12 Febr. und
Streliß den 10 März, 1802. == Ueber diese Verords
hung; die schon vor ihrer Publication eine Bröchdre
veranlaßte, (10 B. S. 321.) aber doch die darin ge»
rügten Grundsätze von der Restitution beybehalten bat,
wird wahrstheinlich in der Folge uoch mehr zu sagen(eon, Ich begnüge mich alfo jet - durch dieselbe eit!
keues Deyspiel darzustellen; wie verschieden zu Zeitenie Gründsäße sind ; die in den Verordnungen der her-

Br Regierung untergelegt werden, Im Jahre 1792elt dieselhe es widerrechtlich - Geselze über die Erb»
folge in prueindicium extraneorum zu wahn; (10B,
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C. 259. 276 XI, 279.) und jekt sind sogar in Lehn
fällen die Rechte der in manchen auswärtigen Reiche
zerstreneten Aanaten für. kein Hinderniß dieser Vero
ordnung geachter -worden, C) GStandeserhdbüngens
Dienstbesörderungen, u. f, w, D) Todesfälle. E) Une
glücfsfälle. F) Nachricht von getroffenen guten 'Eino
richtungen. -- Erste Nachricht d s Hry. Prof. Jo,
fepbi von seinem &lt;irurgischen Clinico. Es hatte 18
Mitalieder, nämlich 2 Referenten, 8 Practicanten und
8 Auscultanten. Von 70 Kranken, "die 33 verschies
dene Krankheiten. hatten , wurden 61 curirt, 3 entlase
sen, (vermuthlich als üoheilbare oder unfolgjame,) ind
6 blieben noc&lt; in der Cur. Von 78 Rthlr. 22 bl.
Einnahme wurden 53 Rthlr. 6 |]. verwandt, ünd
26 Rthlr. 16 kl. waren noch in der Kasse. G) Ueber,

&lt;t der Witterung in den dreo erst:n Mönaten dieses
ahres.. H) Vortrag des Hrn. Bar. v. Hammer«
ein auf Greven in B.treff der Lehnsangelegenhei-

ten. -=- Ein ähnlicher Vortrag, als der im vorigen
Stücke dieses Archivs (11 B, S, 14.) abgedructe
Bortrag des Hrn, L. R, v. Slotow, nur in den Prins
cipien sehr verschieden: indem der Hr. v. H. die
Sicherung der gegenwärtigen Gutsbesiger gegen die
Anrechte der Agnaten bey alten Lehnen anpreijct, bet
Hr. v FE. bingegendie Rechte der Agnaten vertdeidigt.
Der Verf, , der uns schon «uf einem vormaligen Lande
tage einen Aussaß über die Fiscäle lieferte, ber mans
&lt;e sonderbare Behauptungen enthielt, beziehet sich
zur Emp'chluag diesrs. Gesees theils auf deu Nuten
der gegenwärtigen Gutsbesiger, der freylich einleuchtend
ift, weun diese nur verechtiget wären , wegen ihres
Vortheils das Anrecht der Agnaten ex paeta et prouiv
dentia maiorum zu vernicht'n + theils auf den Rechts
grund; „daß die Verordnung in allen ihren.Theilen auf
eine. uralte Verfassung und dea bisferigen Gebraudy
des Lehnhofes. sich begründe. Da der Verf, selbst
Rechtsgelehrter ist. so hätte er doch wohl in Erwägung
iehey sollen, daß sich eine uralte Verfassung nicht obne

bisiorische Nachweisungen, und der biéberige Gebrauch



des Lehnbofes nic&lt;t ohne die bekannten Beweise des
Gewohnheitsrec&lt;tes behaupten lasse.- Geine. eigng
Auctprität kann hier gar nicht in Betracht kommen;
zumal er zu kurze Zeit im Lande gewesen ist, um dars
äber brauchbare Erkundigungen einzuziehen. 3.) Ans
zeigen und Ankündigungen von neuen Schriften vater
ländischer Schriftsieller. K)" Nachricht von dem Zus
garde des Armen-Inftityis zu Schweria auf Oster

do i

Wohlverdiente Züchtigung des Herrn Dr. Biester iy
Berlin. . Von Christian Gottlob TChube, Pastior
zu Baumgarten in Mecklenburg: Schwerin. Schwes
rin und Leipzig, zu haben in der Bödnerschen Buchs
handlung, 1802. 23 Bogen in Octav. =

Beylage zu der wohlverdienten Züchtigung des Herrn
Dr. Biesters in Berlin. 4 Bogen in Octav.

S der Berlinschen Monatsschrift vom vorigenwO, Sjabr, die ich bisber znr Durchsicht noch nicht ers
halfen können, ist ein anvnymischer Brief mit einer
Vorerinnerung gegen den Hrn. T. enthalten, wels
per, nach den daraus angeführten Stellen zu urthei-
jen , fid) wohl nicht billigen läßt ; indem er sogenannte
Iinecdoten aus des Hrn, Verf. ehemaligen Schulrectos
rate zu* BÜ0W , ==&gt; weiches Amt er von Johannis
1775 bis Lichtmessen x777 verwaltet hat, =- erzählt,
die nicht allein auss bloße Hörensagen beruhen, sondern
auc&lt;, wenn sie gleich genauer angegeben und zuverläse
siger beyläubiget wären, für das Publicum doch gar
kein Interesse haben wärden. Wäre eine eigentliche
Vertheidigung dagegen möglich und ndthig gewesen,
so würde wohl niemand es ihm verdacht -häben/
wenn er dieselbe übernommen und zwe&gt;mäßig: geföhrt
hätte, Allein dergleichen Anecdotenjäger, die das Licht
scheuen, verdfenen mc&lt;t immer große Widerlegungen,
wie man ihnen ohnehin auch oft nichts mehr antwöre
ten kann, als daß ihre Erzählungen ganz oder zun
Theil erdichtet find; und eins solche Vertheidigung;

* wie
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wie die vorliegende, ist schlimmer, als gar keine. Die
Schranken des Ansiandes sind darin allenthalben über,
&lt;ritten; undder Hr. Verf. hat vergessen, daß er ein
rediger sey, weicher... das Beyspiel. der &lt;ristlichen
anftmutb , die er andern empfiehlt, selbst vorzüglich

geben muß. Zwar versichert derselbe, daß manche,
befonders unter den Vornehmen, (?) dem D. Biester,
über dessen Ungezogenheit fie:gufgebrächt gewesen; eine
derbe Züchtigung gegdnnet, und dieselbe von seinex-F6
der zu lesen gewünjc&lt;t. Dies ist aber wahrscheinlich
nicht ernstlich gemeint gewesen , sondern man hat den
Edele seiner eigenen Ungezogenhrit öffentlich zurau. bringen wollen; “ Dem Aeuferungen, wie die
fötgenden, dunen allenfalls in einer“ Dorfschenke Statt
findet , aber aus den Druckschriften eines schiflichen
Manges müßten sie doch wohl verhamtet seyn. „Wer
zutht einmal die aemeinsten Katechigmus- Wahrheiten
„richtig gefaßt har, und sich doch herausnehmen will,
„über..die Apokalypse und. den richtigen Verstand der»
„selben mitzusprechen , dem gebühren Nasenstüber.“ -==
vFür jede thalmudische Fabel, die Hr. B. aus zneie
„10m Handbuche vorlegen wird, „verspreche. iß. einen
„vollwichtigen Ducaten zu bezahlen. Nur muß er sich„vorher audeischig machen , daß er ein Schurke heißen
„will, wenn er keine thalmu?ische Fabel finden sollte,
HSobald er diese billige Bedingung eingebet/ so kann
ader Handel, gleich geschlossen. werden.“ =&gt; „Ob ich
„sc&lt;on “in..der Philosophis den größten Fleiß auf Logik
„und. Metaphysik verwandt habe, (?) so verstehe ich
„doch ju der Naturlehre xoma! mehr, als „Hr. 25.
vdavon: verstehen mag. Zwar trug es sich während
„meines, Rectorats einmal zu, daß ich ein kleines buck-
„lichtes Männchen auf den Gassen herumlaufen. sah,
pund einen Payian zu sehen glaubte. Dieler Irrthum
pbeiraf. abär: nur die Naturgeschichte ; und wer kant
„verlanzt1. "daß im gerade alle Affenarten mit ihren
„pangigfaltigen Abarten kennen soll.“ =- Aehnliche
Weuferuagen find- noch in ziemlicher Anzahl vorban-+

I&lt;
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etc&lt; hege nun freylich keine günstige Meinung"vok
den Schriften des Verf, , und von seinen Erklärungen
der Apocakypse insbesondere; und habe vielmehr, dä
es nor immer Leute giebt, welche solchen Sachen einen
Werth beylegen, für Pflicht gehalten, die Seiisomkeit
mancher darin enthaltenen Behauptungen bemerklich
zu machen. Reid und Misgunst kann das nicht (cott
wie Hr.-T. bey alleu voraussekßt, die seine Deuteleyen
nicht für wichtige Dinge und hohe Weisßheir annehmen
wollen ; denn als Jurist mache ich auf die Erklärung
der mir völlig unverständlichen Apokaiypse nicht deit
geringsten Anspruch ; sondetu mein Urtheil hängt bloß
von der Verschiedenheit eines unserer Grundsäte ab.
Er arbeitet nämlich, wie er bezeuget, der Aufkiärung "9
entgegen? und ich suche diese manchen Leuten so ver»
haßte Aufklärung nach Möglichkeit zu befördern. Mein
Urtheil beschränkte sich bisber auf ben. Schriftsteller:
diese Schrift hat mir aber Gelegenheit gegeben, zu bo
merken, daß der Prediger guch in anderer Hinsicht von
dem geraden Wege abweichen kann. Sie ist nämlich
hier in der academischen Druckerey gebrudt, unb. mid)
traf die Censur derselben. Weil ich der Meinung din,
daß man einem aus Muthwillen angegriffenen Schrift«
steller bey seiner Vertheidigung viel zu Gute halten,unb ihm; wenn er es für sich setbft verantwortlich fin»
bct, aud) Grobbeiten nicht verwehren muß, wenn fie
nur nicht allzuweit gehen: so begndgte ich mich , an 4
vder 5 Stellen einen Ausdruck zu durchstreichen / der
meines Ermessens von der Ordnung zu scht abwich.
Daß von Schimpfwörtern noc&lt; äberslüssiger Vorrath
geblieben , davon wird man sich aus dem Augenschein
überzeugen können. Unerwartet treffe ich aber eine der
durchstrichenen Stellen, freylich etwas gemildert, im
Äbdryc&gt;ke wieder anz und das an einet andern Stelle
weggestrichene Holunke ist auf dem lekten Blatte in
einer hinzugefügten ungereimten Frage wieder ange»
bracht. Auf angestellte Erkundigung , wie dies ugehe,an

*) Unser Begriff von Aufklärung mag ftevlid noch febéverschieden ERR das Eus R. ag Wirkung va
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Fand sich, daß Hr. T. das Manuscript wieder in Häns
Den gehabt, und um: den Buchdrucker zu täuschen, cis
pen haiben Bogen umgeschrieben babe, - -Tavtaene ani-
mis coeleffibus irae!

Aber irgend jemand, vielleicht einer der Vornehs-
men, die ihn vorhin gereizt hatten, seine unreine Zorn«-
f&lt;aale auszugießen , muß ihm sein Befremden ju. ev
kennen gegeben haben, daß er so sehr durchgefallen sey.
Nach einigen Wochen folgte. also die Beylage;z in die-
ser bekennt er, daß ex ebenfalls, =- was er an seinem
Gegner so febr misbilligte, — eiue beleidigende Anec-
dote angeführt, ohne ihre Richtigkeit hinlänglich er-
kundiget zu baben ; und will einige Schimpfwörter auf
eine armselige Weise entschuldigen. Wäre es nicht
besser gewesen; den ersten Abdruck ganz zu unterdrük«
ken, und ein Paar vollwichtige Ducaten daran zu wen»-
den, um eine anständigere und bessere Vertheidigung
an ihre Stelle zu jetzen ?

3*
Moralische Erzählungen von August Evers, Erster

Band, Schwerin, 1802. bey. Johann Wilhelm
fárenfprung. (Leipzig, in Commiffion bey Hein-
rich Gräff.) 203 Bogen in Octav,

(e der Kupferstecher, welcher heym Staatscalender(10 35. 335.) die sonderbare Mischung deutscher
Und lateinischer Schrift auf dem Titelblatt producirte,
hat bey dieser Schrift ein zweytes Probestück damit ge
macht. Dieser Band enthält zwey Ertählungen, 1)
Lerners zwepte Liebe , und 2) die Freunde. Die
erste, welche bisher noch nicht gedruckt gewesen zu seyn
scheint, kann ich nicht empfehlen. Unnatürlichkeit des
HDauptcharacters und Weitschweifigkeit in der Darstel»
[ung veranlassen eine Langeweile, mit welcher die nache
Herige siue Zerschneidung des Knotens sehr comtraßfiret. Die zweyte ist schon in esnem nicht schr bs
kannten Journale, NT7usarion , abgedruckt gewesen.
Sieist kürzer und zutreffender dargestellt, wenn siegleich
guch noch einer. sorgsältigern Revision bedurft hätte.
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Rosto&gt;schen Academie.
11, Band, 10. Stü,

Den 7. Sept, 1802«

le

Die Vormundschafts-Lehre , besonders nach dem me&gt;»
lenburgischen sowohl Staats - als Privat - Rechte
betrachtet, von I. M7. Wartini; Herzoglich me&gt;k-
lenburgischem Confistvrial-Director, und ordentlichem
dffentlichen Lehrer der Rechte auf der Universität zu
Rosto&gt;k. Rosto&gt; , gedruckt in drr Adlerschen Offi-
(ín, 1802. 164 Bogen in Quart,

nter diesem gemeinschaftlichen Titel hat der Hr.
Verf. seine legteren vier Festprogrammen (10 B.
.S, 217. 345.) zusammendrucken lassen , und ih-

nen in einem Anhange die beyden früheren Program
men über dir Grundsäße , welche man im mecklenburg,
Regierhause bey Vormundschaften befolgte, (6 B. S,
153. 209.) bengefügt, Erstere sind unverändert ge
blieben: in den lekßzteren sind mehrere kleine Verände-
rungen gemacht - die jedo&lt; alls dloß den Ausdruck
betreffen.

2,

Geste Sortsegung des Auszygs auc fTeb. nets Schrift über die Verfassung und
Verwaltung deutscher Universitäten. -- Fünfter
Abschnitt, 1. Allgemeine Betrachtungen über
3 L7atur des academischen Geri tewejens.ver acahemnischen Berichtöbgrfeit |sind. zuerst alle dent,- j t
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liche und Privatlehrer sammt deren Hausgenossen (?)
und Diensiboten unterworfen. Die leßteren gehdren
der Regel nach (?). zu den ausgesgchtesten Personen:
und die LebenFart und Beschäftigung dieser Klasse
giebt wenig Anlaß zu gerichtlichen Streitigkeiten. Uns
tergebene der Universität sind zweytens eine kleine An-
zahl von Künsilern. Handwerkern und gewerbetreibenden
Personen , deren Kunst , Haudthierung und Gewerbe
den Lehrern oder Studirenden unentbehrlich ist. Yuch
von dieser Klasse kann man im Durchschnitt behaupten,
daß sie ausgewählte Lente sind. (Auch ihre Gesellen,
Lehrlinge und Dienstboten ?) Die dritte Klasse umfaßt
endlich die größere oder kleinere Zahl ftudirender Jünge-
linge / die meistens (?) eine vorzüglie Erziehung und
Unterricht genossen haben , und aus den Häuserg ihrer

eltern LEREN m er aim fommen,iese lassensichvielmehrdurc&lt;vetuünftigeSSorflellun:gen leiten, und durch gelindere a aa Vergehun«-
gen abhalten , als andere weniger gebildete und mehr
verdokbene Menschen von gleichen" Alter. Aber dies
sind die Jahre, wo sie den ersten Schritt in die Wekt
thun, wo die Leidenschaften sich «in ihrer Stärke zu
zeigen anfangen / und alle Arten von Versuchungen fie
umgeben. Sie lieben und genießen Vergnügungen, oft
bis zum Uebermaaße , ertragen alle Einschränkung -mit
Ungeduld, sind der Schmeicheley,- der List und dem
Betruge offen, und werden lei&lt;t.zum Zörn, zur Rache
und zur Widerseklichkeit gereizt. Hieraus erklärt sich,
warum grobe Verbrechen unter diesen Menschen fast
wmerhört ,/ und peinliche Untersuchungen äußert seitensind. Fast eben so selten sind Ehesachen z äufiger
hingegen kommen in der zweyten Klasse Injurien, am
häufigsten in den beyden ersten Klassen Shutlagen
vor. Alle. diese Rechtshändel: qub fit! Durchschnittweder sehr bedeytend noch, fehr Lörwie&gt;elt.-Dervor,nehmsie Gegenstätnd der Serio sind die Sty-dientennee fa immer die beklagte oder ang í
bene: Baxtheff! werden. ' Vetklagt werden se we "
Sehslden 7 "wörtlicher “Uns-“ifätlicher Delebigund

en
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Schäden oder. Schwängerungen. Angegeben werden
sie wegen aller poliecpmaßigen Vergehungen. In
weniger wichtigen Disciplin- Sachen hält man nichteinmal. eigentliche gerichtliche Protocolle; in wichtigern
führt .män zwar Protocolle, aber viel summarischer
als, bey andern Berichten ; Schwängerungssachen sind
fast- die einzigen, in- denen schriftliche Verhandlungen
gestattet werden, (I&lt; halte es eben so unrecht, daß
man in deim lekztereu Falle ein schriftliches Verfahren
zuläßt, . als daß man. in andern Sachen fein Protocol
hält.. Die Beschränkung des Protocols auf das We-
seutliche der Sache ist in allen Fällen gleich angemessen.)
Es ist wichtig, Studirende zur Bezahlung rechtmäßiger
Sulden, und zur Genugthuung wegen zugefügter
Beleidigungen und Schäden anzuhalten ; no&lt; wichti»
ger.ist es, jeden Frevel, wodurch die öffentliche Ruhe
und Sicherheit gestört wird, zu strafen. Allein die
schwierigste und verdienstoolleste Bemühung besticht
darig» unndthige Schulden , muthwillige Schäden und
Beleidigungen und strafbaren Frevel möglichst zu ver-
hüten, und die jungen Leute vom Unfleiße, von Ver»
schwendungen und andern Unordnungen zurückzuhalten,
gs muß daher in den academischen Gerichten wenig!ens eine Person vorhanden seyn, welche Rechtsfragen
beantworten, und Rechtshändel entscheiden kann. (9 B.
S.. 357.) Weil aber dies der unwichtigsie Theil der
Arbeiten ist, und die wichtigern Arbeiten auch ohne
große Rechtskenntnisse besorgt werden können , wenn
nur andere dazu unentbehrliche Eigenschaften vorhan»
den sind ; fo ist es ganz unndthig, nur Rechtsgelehrte
zu academischen Obrigkeiten zu erwählen. (Der Hr.
Verf. verwechselt zwey verschiedene Dinge, die wohl
zu unterscheiden sind. Das Richteramt, nämlich die
Entscheidung sber streitige Schulden- Beleidigungen
Vergehungen und Schadenzsersekungen gehört für den
Rechtsgelehrten , der auch manche von den Eigenschaf!
ten haben muß, welche hier von der Obrigkeit gefo-
dert werden. Die angeführten wichtigern Arbeiten
aber, welche kein Gegenstand, der Gerichtsbarkeit in7 2 2 toit
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wird man den Philosophen überlassen müssen; juristie
sche Srundsäße heifen dabey nicht aus, ob andere?,
daran zweifle ich nach meinen Erfahrungen auch tv.)
Eben so wenig würde die Gerechtigkeitspflege gewinnen,
wenn man sie in mehrere Departements tbheilte. (Das
würde ich doch rathen , wenn man bie vom Hrn, Verf.
vorgeschlagene Nusdchnung der academischen Gerichts-

rkeit annehmen will. Der Nechtsgelehrte wird bey
einen unwichtigern Arbeiten meistens einen andern Weg

wählen, als der Philosoph bey seinen wichtigern: beyde
würden sich also nur im Wege feyn , und der eine ie
nigstens seine Zeit verderben , wenn der andere beschäf,
figet ifl.) Bey Schuldklagen gegen Studirende ist es
nicht bloß darum zu thun, daß man einem Gläubiger
zu seiner rechtmäßigen Foderung verhilft, sondern viel
mehr darum , daß man den Schuldenstand der jungen
Leute genan kennen lernt, und erfährt, auf welche Art
sie in Schulden gerathen sind. u GS. hat man zuersterkannt, daß eine genaue Aufmerksamkeit auf die Schuls
den der Studirenden das wahre Fundament einer gus
ten Disciplin it, (Aber bod) nicht eher, als nachdem
das Schuldenmachen dort zu einer auf andern Univers
sitäten unerhörten Höhe gestiegen war.) Wenn man
denen, die von mehreren Gläubigern belangt werden,
einen nicht entfernten Termin zur Bezahlung sekßt, nach
desfen Ablauf fogleich an die Neltern und Vormünder
schreibt, und die Creditgeber und Verführer ernsilich
schreckt und bestraft, so verhütet man viele Mnorbnum
gen. (Wenns nichts weiter ist, als das, fe acídicbet
das auf andern Universitäten auch.) Die Diseiplin ist
sicher schlec&lt;t, wo die Gesetze hart und die Obrigkeit
gelinde ist : hingegen ist sie besser, wo das Gesch gelinde
und die Obrigkeit strenge ist. Man gebe also keine
Geseße , die man nicht buchstäblich vollziehen kann:
und mon fasfe nie ein Vergehen ununtersyc&lt;ht, wenn
auch die Strafe bloß in einem Verweise bestünde, selbst
nicht, wenn es nur ciner Erfundigung bedarf, Zu
manchen Zwe&gt;en ifi es nüßlich, Regisier über. diese
Studenten - Angelegenbeiten zu verfertigen,

If,
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11. Ueber Protectoren, academiscve Gerichte
und Deputationen Die Geschäfte eines Prorec-
tors sind zahlreich / ungleichartig und meistens wichtig.
Einige erfodern Kenntniß der Personen, andere Kennt»
niß von Sachen , fast alle aber gewisse Eigenschaften,
die seiten in einer Person vereinigt sind.* Man sollte
also denken, daß das Prorectorat mit der größten
Vorsicht besekt werde. Daß es so seyn sollte, hat
man seit Jahrhunderten eingesehen, und bod) vie alte
Einrichtung beybehalten , vermöge deren es alle Mit-
glieder des academischen Senats Wich einer bestimmten
Ordnung erhalten. Fähige und Uüfähige werden alss
Prorectoren, und es ist ein wahres, aber begreifiichesUnglück , daß diejenigen,/dieamwenigstenTüchtigkeitdazu haben, sich am geschieftesten dazu halten, und sich:
am wenigsten einfallen iassen, es zu verbittetn. Aus“
dem wahllosen Wechsel und der kurzen Dauer des Pros
rectora's entspringen viele Uebel. Selbst diejenigen
Personen, die alle erfoderliche Fähigkeit haben , kom»
men ohne die nödthigen Kenntnisse ia' das Amt. Uns
tüchtige Prorectoren haben in einem halben Jahre Zeit
genug, alles zu verderben, was ihre Vorgänger gut
gemacht hatten: mehrere tüchtige Männer sind hinge-
gen nicht im Stande , den Schaden zu ergänzen , den
ein ungeschikter Vorgänger angerichtet bat. Gegen
diese notorischen Uebel hat man von jeher kräftige Ges
genmittel gesucht: aber alle bisherige Vorschläge haben
ihre Schwierigkeiten. Der Vorschlag eines beständis
gen Prorectors wäre der beste, wenn man sicher wäre
stets einen zur Führung des Amts tüchtigen Mann un-
ker den Lehrern zu finden , und wenn man den rechten

Mann auß wirklich wählte. Sonst wäre der Schadegrößer , als die erwarteten Vortheile. Uererdem ist
das Prorectorat mit so vielen zerstreuenden Geschäften
verbunden, daß der, welcher es öbernimmt, ats Lehrer
und Schriftsteller wenig leisten wird.“ Hiedurch würde
auch die hisherige Verfassung hoher Schulen ganz aufs
gehoben, welches deswegen nicht anzurathen ist, weil
es wohlerworbne (7?) Rechte anderer kräukt+ und weil

man
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wan alle nachtbeilige Folgen -nicht berechnen- kaun.
Das Gehalt würde übrigens kein Hinderniß machen,
weil die Emolumentg so beträchtlth *%) sind, . daß fcf
teta, die ohnehin-Bejoldung haben, die Prorectorat-Äre-
beiten hinlängttch vergütet werden; Der Vorschlag, das
Prorectorat auf die Mitglieder der Juristen - Facultät
oder. auf die ältesten Professoren; einzuschräuken , ist
yoch weniger thunlich. (5 B, S, 101,. 18 B. S. 86.)
Es ist eine willkührliche Voraustekyng4. daß - diese Leute
bessere-Prorectoren:sopy, würden: im-Gegentheil ist das
bobe Alter ein eatsäeldender Spun, d gegen. Eiwäs
anderes wäre es" wean man, mit q in Professoren einen
Versuch anstellte , diejenigen, dle in. der Probe nichk
hestinden, auf eine guts Manier. in der Folge davo&gt;l
Hispensiete, und es zum zweyten Male nur erprobten.
Männern überließe- Eine beträchtiiche. Verlängerung
des. Prorectorats hat.eben die Gründe für nnd wider
fich, als das; lebenslängliche. . Das leichteste, wirksämste
uud durch die Erfahrung am meisten bewährte Mittel
ist die Anstessung eines beständigen .Beysikers. Die
meiste -Last heym Prorectorate bestehet in dem unaufe
börlichen Peberlauf, der sich. von diesem Amte gar
nicht trennen , auch nicht auf gewisse Stunden des
Tages zurückbringen läßt, weil manche Sachen keinen
Aufschub leiden, Die Ordnung gebietet es, daß Pros
rectoren einen hohen Rang, ein ihrem Amte entspres
endes Ansehen; und einige Vorrechte haben. In GS.
kann der Prorector eine Geldstrafe von 5 Rthlr, und
eine Carcersirafe von 3 Tagen erkennen, odne daß vonseinen Urtheilen appellirt werden darf, (Dieses Vor»-
recht, womit großer Misbrauch getrieben werden kann,
öst ic&lt;werlich zu empfehlen.) Er kann während des Pro«
rectorats nicht belangt werden, wenn kein periculum
än mora vorhanden ist, in welchem Falle vorher eine
Gpecial- Erlauhniß vom Geheimen - Raths- Collegio zu
bewirken ist. (4 B. S. 310.) Aa Arme kann er einen
Gulden, und an geheime Kundschafte« einen Loyisd'or

| obne
*)'Sn 3o(iod ist dies der Fall garniet A.
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ohne weitere Rechenschaft.geben Dagegen ist die Will-
kühr nicht zu billigen, die der Prorector auf mehreren
Universitäten beym Stimmensammeln und bey der Ab-
fassung der Beschlüsje hat: wobey denn das schriftliche
Wotiren insbesondere manche Nachtheile bringt. (Mit
deut e$ am besten, daß erst schriftlich deliberirt, und

fe ann in bestimmten Zusammenkünften der Beschluß
gefaßt wird. Durch schriftliche Vota kann jeder seine
Meinung genauer und überlegter darstellen ; und sie
dienen beym folgenden ähnlichen Vorfalle zur Nachricht
und zur Erleichterung. Wird dann allcs gemeinschafke
lich nochmals erwogen; so ist kein Mißbrauch denkbar;)
Der Prorectorats- Wechsel ist noch auf mehreren Uni»
versitäten mit! öffentlichen Feycerlichkeiten verbunden»
welche zweckwidrig sind , und also abgeschaft werden
sollten *). Zu den gerichtlichen Handlungen müssen
nothwendig gewisse Tage der Woche bestimmt werden,
weil sonst keine Ordniitg dabey möglich ist: und es
iuf bas academische' Gericht eine genane Vorschrift
haben. Auch in “S.“fehlt es hieran noch. . Wern
manches, insbesondere Berichte Und Rescripte, erst an
mehrere Perjonen gehen muß, so erschwert dies die
Hirbeiten. Freylich muß man die Gewalt des Gerichts
nicht zu sehr ausdehnen, aber nur in wichtigern Sachen
ist eine Beschränkung ndthiq, In GS. eutscheidet die
Deputation, (4 B. S. 369.) bey welcher der Decan
der Juristen - Facultät, und wenn der Rector kein Ju-
rist it, aucH der Exrdecan zugezogen wird + alle wichti-
gere schriftlich verhandelte Sachen, und alle Discipliy-
sachen , bey welchen eine größere Strafe, als 5 Rthlr,
pder 3 Tage Carcer eintritt. (?) Die Strafe der Relegas
tion erfodert die Besiättigung des Senats: und die
felegatio cum infamia, Ober eine noch härtere , die
Bestättigung des Geheimenraths- Collegii, Bedauer-
lid ist er daß mischen dem Prorector und der ffatión, (o wie selbst unter den Mitgliedern drrfelben
nicht die Einigkeit zu herrschen pfiegt, weiche das al

*) Sie sind in Rostock sc&lt;on seit 1790 unterblieden, 8
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gemeine Besie erfodert, und daß der Wechsel bcr que
Deputation gehdrigen Personen eben die übeln Folgen
bat, wie der Wechsel des Prorectorats. Versammlun-
gen des ganzen Senats sollten nach den Statuten alle
Monate seyn, jetzt sind sie viel seltener geworden. Vor
jeder Zusammenkunft müssen die Gegenstände der Deli;
beration den Mitgliedern bekannt gemacht werden.
Jede Sache soll kurz und deutlich vorgetragen, und
auf eine oder einige bestimmte Fragen zurügebracht
werden. Eine sehr lobenswürdige Einrichtung in G.
sst es, daß die Protocolle der Senats - Versammlungen
an die Königl. Regierung eingesandt werden , und daß
jedes Mitglied für sich berichten kann. Wenn die
Obern Ursache zu der Vermuthung haben, daß die
Majorität der Stimmen nicht den bessern Theil ex-
wählt habe, so sodern fie iogula-voca ein, tm nach
dem Gewicht der Gründe zu entscheiden. (Diese Eins
richtung hat ihre gute, aber anch ihre schlimme Seite,
darüber ich auf eine andere Veranlassung mich vielleicht
einmal umständlicher äußern werde, )

I.
Ueber das gegenseitige Verhältniß eines Predigers und

seiner Gemeine. Eine Antrittspredigt, gehalten zu
Neubrandenburg , den ten April 1802, von 8. C,
Boll. Zum Besten der Armen. Neubrandenburg,
beHEG. Korb; Herzogl. Hofbuchdrucker. 2 Bog,av.

s dieser Antrittsrede, welche zu den bessern Gele-
genheitsschriften gehdret, besiimmet der Hr. Verf.das Verhältniß beyder Theile dahin, daß der Prediger

der Lehrer, der Freund und das Beyspiel und Muster
seiner Gemeine feyn müsse: von dieser hingegen erwars
fen kdnne , daß sie ihn gern höre, und ihm Zutrauen

und Achtung beweise, wenn er seine Pflichten redlicherpulief,
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le

Der Mecklenburgische Landkfag des Jahres 1801.
* Schwerin, 1802, bey Johann Wilh. Bärensprung.

16 Bogen in Quart.

ermuthlich ist der Concurs des vorigen Verlegers
' (10B, S. 295.) die Ursache, daß eine ähnliche
A“ Nachricht vdm Landtage des Jahres 1800-nicht

Perautgefömintn ist.“ Von dieser kann i&lt; im Ganzen
das Urtheil! wiederholen, was " von der vorhergehen-den Nachricht (9 B. S. 250.) fällete. Dem Zwecke
hieser Blätter wird es übrigens nicht unangemessen
seyn - wenn ich einige Gegenstände auszeichne, deren
Notiz denjenigen , die diese Schrift nicht gekauft vder
gelesen haben, in einer oder andern Hinsicht nützlic&lt;ß
seyn kann. “=. Ueber die Mittel; den Kornmangel und
die Korntheytkung für die Zukunft zu verhindern, ist
Nt unb nichts Bestimmtes beschlossen. =us dem 6 346 des Erbvergleichs leitet die Ritterschaft
her, daß auswärtige Spielleute nicht als Vagabunden
angesehen werden müssen, wenn fie mit Beweisen der
erlernten Kunst und mit Pässen versehen sind. (11 B.
'S. 42.) =- Ungeachtet in Mecklenburg das Milt-
air gar keine andere Bestimmung hat, als die Hand»

Häbungder öffentlichen Ruhe und Sicherheit, dauern
die Schwierigkeiten , welche den Gerichten wegen der
mil täirischen Assistenz gemacht werden , noch fort. —
Die Magistrate einiger Städte verlangen die VersiegtT 4 - 5^ , un:
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lungen bey dem Absterben kanzleysässiger Personen aus
dem- Grunde einer beständigen Dbsewanz. fang. bepeiner solhen Reigung zur Verwikelgng der“ Juris-
Hictions- Gränzen ein anderer Vortsjeit eintreten 7 als
die Sportein ? == Die Streitigkeit über die Frage,
pb bic ständischen Gerißte bey Besichtigängen keinen
andern Arzt, als den Kreisphysicum nehmen dürfen,
dauert noch fort. == Wegen des Abschosses von den
aus Lehngütern zu erhebenden Geldern-der Erben eines
Lehnmannes ist ein“ Neichshofraths""Conetafym rrgan-
gen, welches das vorhergehende von 1784 (2 B. S. 395.
Nr. 21.) dahin modificiret, daß bis zur ausgemadten
Sache Caution besfellet werden foll, — * Sie Berlchtis
gung des seit (782 führenden Entwykfs der Getichts-
ordnung ist wieder in Anrege gekommen. "Sas ben
bürgerlichen Conventualinnen des Klostexs Ribnitz auf
vorigem Landtage bezweifelte Necht, bey Erhöhungendöt
Einnahme den adlichen gleich. geachtet zu „werden, istanerkannt. = Der Magistrat ju Ribnitz hät auf dem
Grunde des 5 377 des Erbvergleichs einen Juden die
Stadtbuchschrift „auf. ely. erkauftes pus .bermeigert,weil die Zahl „der. Judt. bott. (don übermápig seyn
soll.. Die Regierung hat.abir die Verlassnng zu Stadk-
buch durch Pönal - Mandate befohlen, weil ein Haus
eigentlich zu den liegenden Gründen, nicht zurechnen sey, (Dies ist do&lt; wohl. eineIrtung des
Verf. Wer könyte cs bezweifeln „daß, ein Haus nicht
zu den liegenden Gründen gehöre ?).. np Die &amp;tabf
durch die Constitution vom 28 Febr. 1781 vollkommen
gesichert sey, daß der Jude alle Lasten mittragen mösse, ==
Bry dem Hofgerichte ist in Sachen des "Eigenthümers
Soubhr auf Penzlin gegen einen Leibeignen Igcobs
erfannt,' daß leßterer, weil er aus Ruppentin, was
vordem mit Penzlin verbunden gewesen, gebürtig,
unb.aljp dort glebae adscriptus sey, der ehemäligen
Versetzung seines Vaters nach erstgedachtem Gute urt-
geachtet , nicht nach Penzlin gebdee. (Ist die römkl-
fibe adícriptio glebae auf. die dentsche Yeibeigensthaft
anwendlich ? und erlangt der ädlcriptus dargus ein amWider
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widerrufliches Rec&lt;t?) — Es ist vorgeschlagen worden
im Proce eden Zeugen die Fragen, worüber sie. ver
gommen werden sollen , vorher äbschriftlich zugehen zu
lassen, da sie fich bey . dem jekigen Verfahren des m
rea Zusammenhangs der Sache, besonders, wenn (don
längere Zeit verflossen sey , nicht immer erinnern kön
nen. Es ist aber auf diesen Vorschlag keine Rücksicht
genommen. — Den fn, $. 91. fiorrmann, wels
dr ber Landtagsversammlung ein Exemplar seiner
Schrift. über die Freyheit des Getreidehandels einge-
sandt , decretirte dieselbe ihren verbindlichen Dank für
das ihr bewiesene Zutrauen.

o.

Siebente Sortsezung des Auszugs aus nrei-ners Schrift über die Verfassung und
Verwaltung deutscher Universitäten. -- Fünfter
gei Hr. Veber Banzler ; Vicekanzler,

popanzler Superinteudentes, Directoren derUniversität, Assessoren. Die Gebrechen der wech"
selnden Prorectorate NR, Dean so wie der
Mangel des Eifers und der Uebereinstimmung veraßs
laßten schon seit Jahrhunderten die Bestellung einer
Person, die diesen Gebreden mdylichst abhelfen sollte.
Man wählte dazu zuerst die Kanzler / Prokanzler , und
BVicekanzler der Universitäten. Wo dies nicht thunlich
pat, (efte man Superintendentes oder Directoren hoher
Schulen oder Assessoren der academischen Gerichte ein.
(Die werst' von den Päbsten und nachhin von ben Sai
sern üi 'den Stiftungsbriefsen bestimmten Kanzler für
die neyerrichteten Universitäten hatten einen ganz andern
Häuptzwek.“ Profanzler baben nur mit Promotionen
zu thun... Daß der Landesherr zu den erwähnten Zwels
ken einen Kanzler anderer Art oder. einen Vicekanzler
i. ist wohl nur, iu, Den. "elitr Zeiten geschehen.)Die Kanzler der Universitäten hatten anfänglich keine
andere Verrichtung / als die Candidaten ber acabemis
schen Würden selbst zu rüfen, ober üt ihrer.Gegen-
wart prüfen zu lassen. In der Folge wurden sie os2 3 dige
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dige Aufseher oder Hüter der Gesetze, und Mitverwal-
ker der hoben Schulen. Dies geschahe zuerst in Prag,
nachin auf mehreren Universitäten. In Wien und
Ingolstadt ernannte man zu dem leßiern Zwe Su.
erintendentes generales ober Vniuerfitatis, In HalleÄbertrug man die leßfgedachten Geschäfte Kanzlern oder

Profkanzlern oder Directoren der Universität : bisweilen
waren alle diese Würden zugleich an mehrere Gelehrte
vertheilt. (Wenn der Hr. Verf. LVettelbladts Ab
handlung über dirsen Gegenstand UB. S. 76.) ges
kannt oder genyßt hätte, würde er fid) richtiger audge:
druckt haben.) InGS, bestellte man ungefähr 20 Jahre
nach Errichtung der Universität eigen Kanzler ; dies
brachte aber so wenige Vortheile und so viele Verdrieße
lidfeiten hervor, daß man nachher nie ernstlich wieder
daran dachte. Dagegen bestellte man 1797 einen bes
ständigen Beysiker des academischen Gerichts. (Ein
Kanzler und ein Beysiter des academischen Gerichts
sind schr verschiedene Personen. Jener hat mit den ac
rictlihea Sachen wenig zu schaffen ; dieser; ist ganz
darauf beschränkt, und nimmt an den übrigen Geschäfe

des Kanzlers keinen Theil. Beyde sollten alfo in
eine solche Vergleichung nicht gestellt werden.) Man
wird die Wichtigkeit und die Gefährlichkeit dieser Stels
len besser einsehen, wenn ich die Verrichtungen , welche
man damit verknüpft hat, bistorisch aufzähle. Der
Kanzler zu Täbingen ist der erste Professor der Theos
logie, und hat Rang und Stimme unmittelbar nach
dem Prorector. Er soll auf alles, was in Absicht der
berzog!l. Rechte, der Freyheiten der Universität, dex
Wabi der Professoren , ihrer Vorlesungen , der àwaltung ber Deconomíe, ber Administration ber tif,
kungen , und der Handhabung der aeademischen Gesekenachtheilig werden kaun, ein wachsames Auge haben.
Er giebt nicht assein zu den Promotionen die Crlaubs
niß, sondern dfe Hauptpräfung geschiebet auch in seiner
Gegenwart, und er opponirt bey der Inanzurai - Dik
putation. Zu Wien sollten die Superintendentes Prin-
eipis allen Misbränchen nach Vermögen steuern, die| nge
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eyednael ndthigen Falles dem Landesherrn melden, für
eine gewissenhafte Verwaltung und Vertheilung der
Beneficien sorgen; und den Administratoren der Colle-
gien die Rechnungen abnehmen. Der Superintendens
iu Ingolstadt soll auf die Erhaltung der Geseße und
guten Ordnung dringen, und alles, was das Beste der
Universität befdrdern oder ihr nachtheilig werden kannp
berichten. Der lekte Kanzler zu Halle hatte die Aufs
sicht über alles, was die Universität angehetz - konnte
sowod! den Coneilien, als den Deputakionen und Cow
venten der Facultäten beywohnen ; besonders sollte er
die Disciplin mit Hülfe der Proreetoren und des Se-
nats musterhaft einrichten. Etwas unerhörtes wär es,
daß cr den Rang über den Prorector haben sollte 5
nicht weniger fremd fand man es auf einer protestantio
schen Universität , daß ihm alle Arbeiten eines Profese
sors erlassen waren. Der Kanzler zu G. / welcher diperste Stelle nach dem Prorector hatte,-konnteallenVersammlungen ,/ :in welchen über das Wohl der Unie
versität berathschlagt ward / und allen Examinihws. ri»
gorofis beywohnen, und sollte von allen nicht unwichti-
gen Dingen Nachricht erhalten , auch bey allen Rech»
nungsabnahmen gegenwärtig seyn. Alle Berichte und
andere Schreiben der Universität sollten von ihm mit
unterschrieben werden. Er batte die Aufsicht über die
Stegiftraturen, ' ben Cpribicum und den Secretair.
Und er sollte dahin sehen, daß sowohl die Professoren
junter einander, als die Universität und die städtische
Obrigkeit in gutem Vernehmen leben mbaten. — Sem
beständigem Assessor des academischen Gerichts hinge
gen ist zur vorjüglichen Pflicht gemacht | Aeltern undormünder von dem anfangenden Unfleiße und der
ersten bedenklichen Zerrüttung der Oeconomie der Sty-
direnden zu benachrichtigen / auf die Vormundschaft
krhnungen , den ungehinderten Gang der Rechtshändel
und die Fortseßung des Kundebuchs zu achten, 'gebeime
Orden , gefährliche Spieler und andere Verföhrer der

Tm iU entfernen, und dahinju schen, daß die
ffentlichen Zeuznisse-dys Fleißes guter Sittennaßa
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Wahrheit ausgestellf. werden , und -Unwürdige nicht
die Freytische unb: öffentliche -Wohlthaten genießen,
Vier Haupteigenschaften eines solchen Beysitzers sind
Verträglichkeit, Herrschaft öber sich selbst bey den Aufs
wallungen und Uebercilungen anderer, die .Sabe, den
rechten Zeitpunct abzuwarten, und reiner Eifer sür das
Gute, der nicht geshwäct wird, wenn auch andere
einen Theil des verdienten Lobes erhalten, Wo möge
lich - muß er ein Professor seyn» damit er sich desio ges
nauer an seine Collegen anschlicße , und von den Stu-
direnden nicht bloß als Richter, sondern auch als Leh-
rer und Freund betrachtet werde.

IV. Ueber Syndicos und Secretairen. InG.
muß der Syndicus die Verhöre der Beklagten und der
Zeugen , besonders in Abwesenheit des Rectors, übers
nehmen, in allen: Justiz - und. Disciplin - Sacheu münd»
lich und schriftlich neferiren , und die Relationen mit
einem Voto covsultatinvo begletiey» - die in dir Depu-
tation beschlossenen Urtheile abfassen , bie Berichte,
Schreiben, Anschläge am schwarzen Brette , entwerfen,
wenn die Gerechtsame der. Academie auseinandet zu
ft&amp;en oder zu vertheidigen:sind , die Feder führen / die
Concepte des Secretairs -revidiren und signiren, den
Secxetair , wenn er krank und abwesend ist, vertreten,
and den Prorectoren mit Rath und That an die Hand
gehen. Diese Arbeiten erfodern denn nicht allein manstherley Kenntnisse, sondern au“: eine. Gegenwart des
Geistes und einen guten Bortrag: lassen inzwischen,
wenn einmal alles in Ordnung ist, demtelben-nach-viel
Zeit übrig. (Sollte. der Syndicus den beständigen
Issessor nicht entbehrlic machen / wenn.er ein Votum
decifiunm erhielte, und zur Erseßung des behinderten
Secretairs eine andere Person gebraucht würde.. Mi-
'Haelis hat für seine gegeuseitige . Meinung - darauf
Hier ein Bezug-gemacht. wird , keinen andern Grund,
als „daß die Studenten ihn nun einmal nicht für vol
„erkennen wollen :“ „das würde ' aber wegfallen ,. wenn
er ein decisives Votum. erhielte- und deny Secretair
nicht weiter verträts.) =&gt; "Sm:Secretgir wird beson,. er
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ders die Fertigkeit Erfödert,. sine Yrotocolle-leicht, kurvprdentlich und vollständig zu fassen. . Certi
wird also das.Protocoll vom Rector oder Richter nicht
dietirt :-eine Metisode, die ich nicht billige.) DT

v. Weber peoelten unb 2fubitorien, YOürter;
Die: miynern Universitäten: behelten sich. mit. zwey Pedel-
jens: JG hat der eine den Dienst:beym; Prorectory
dyY'andere bey den Deranen,. worin. sie wöchentlich «lp
wechseln: Gemeinschaftliche Verrichtungen beyder Pes
delleit sind, das Aufmerken auf qiles-, -wasß- der.dffenty
lichen“ Rühe und Sicherheit. schaden kann 7 das. Aufe
warten bey den Inscriptionen , damit beydo die Neus
auksmmenden kennen Jernen, Dienstleistungen.bey fepety
lächen Handlungen und Aufläufen ;-und: das. Anheften
dex Lections8 "Werzeichnisse." Die übrigen Geschäfte (hud
dis auf Fälle , wo- der Rector auch den zweyten Pädely
Ien rufen läßt, getheilt- Ein gutor Pedell ist für-dix
Erhqltung dex - Difeiptin' “eine wichtige Person: ein
Jehtechter känn: viel: Gutes hindern und-viel Böses sil
fén.^— 3Xer 9hnbítoríea » unb Garcer/lBdrter muf cine
mebrial démeine 28adfamteit-tinp- Gemi(feiibafrigfcit
Haben , damit. er auf. dem Kärcer*nicht allein seine
Pflicht erfülle , sondern au&lt; seinen Hausgenossen keine
Unotdnung / gestatbä- - Ist der Caruxr-Wärter nicht
ehrlich ,. oder-läht 'er gewilsensgse Dyisiebafica ad)
S5elicben (halten: so wird. Wt nate der vornehme
ften-academischen Strafen vereitelt, foubern ba Carcee
lann (elbítineinen Sanmelplat von Cáuferny dcl
gern: umb Cpieleen ;pexwandelt werden Seine.übrigen
Beschäftigungen sind minder erheblich,

3.

gy leßten Jahrganges des A//gemeinen titterari-TA scben Anzeigers erwähne .ich noch kurz, damit
FAR Nit enfe, ni n ihn vergessen habe. Für
, &amp;te Gelehrten » Geschichte ift Daraus. nidté i. 86

rauchen , als daß ich allenfalls den am 10.Ign. 1805
erfolgten Tod des Doct. Hartwig in Schwerin und
den in eben diesem Jahre, == das Datum fft nit atv

gege
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$tacben; — erfolgfen Tod des Notarit Böhme- in
Göstrow anführe. Einige Anzeigen- und .Gegenan-
zeigen hirfiger Gelehrten, u. d. g. haben kein fortdauern-
des Juteresse ; sie finden fid) -S. 384, 479. 491, 544.
622, 760. 767. 1129. 1323. 1505. Eben sg wenig
enthält dieser Theil erhebliche. Nachrichten über die
Verfassung „auswärtiger Universitäten, Außer einem
fihon vormals: excerpirten Aufsage über das Disputiven
(10 35. 8. 176.) kann ich bloß folgende Bemerkung,
bic fid) iw eiuem Aufsaße über die Universität Greifs-
wald findet, aushelsen : Sv gegründet es auch ist,
daß es:nicht nothwendig zum Universitätslehrer gehdre,
Bücher. geschrieben zu haben; sy begreife ich doch nicht,
wie eint: academischer Gelehrter anders als durch: seine
Sphriften“ beweisen kann, daß. er nicht bloß Professor
idis Der Beyfall der Studenten ist ein sehr zwey«

tiger Beweiß des Verdienstes; besonders auf kieinen
Universitäten. -.Die Professoren sollen und können keineVielschreiber -Hodw; daher ist die- Entschuldigung , daß
es ihnen an- Zeit mangele, ganz unstatthaft, und die
Obhsceurität der Magiftrorüm: noftrórum liegt; in -gam
andern Umständen, als in dem Mangel an Zeit, :
| 4v .

Die Englischen'oder die Schißpo&gt;ken heilen die Blinb-
heit eines' javfen Klndes , nebst“der Beschreibung: ei-
niger gemachten Impfungen und einem 9In ange [it
kerarischen Inhalts, voa"Di-I1:'J. Schmidt, prac-
kischem Arzte „' Wundarzke"wad Äccoucheur: zu Boss
zenburg.“ Stehdal, bey Franzen und- Große, 1802,
123 Bogen in Ocktay, a

gy. Beobachtung, welche man nach bem Titel als die
Te Hauptsache betrachten muß, nimmt 9 Seiten, tx5«
323, eln, Nach seiner gewohnten Methode hat derPy,
Werf. nebenher“ äber noch ungefähr ein halbes Alphahethzusammengeschfieben, nicht astein das, was auf dem Titel
mit angezeigt ist, [pu aitd) iod)anbere Betrachrungeit,und zwar, sovieltc&lt;daszubeurtheilenvermag,meistensbekannte und entbehrliche Dinge.
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Sen 28. Cept. 1802,

ls

Chreftomathiae Philonianae Pars altera, fiue Philonis
Alexandrini libelli illuftres aduerfus Flaccum et de
legatione ad Caium, cum animaduerfionibus editi
a Joasne Chrifliano Guiliel, Dabl, liberalium
artium Magiftro, et Philof. Doctore in Academia
Roftochienfi, Hamburgi, fumtu Caroli Ernefti Bohn,
MDCCCII, —

Philonis Alexandrini libelli aduerfus Flaceum et de
legatione ad Caium, cum animaduerfionibus editi
a Joauue Chrifliauo Guiliel, Dal, etc, 1 Nipb,
35 Bogen in Octav.

$wi der Chresiomathie aus dem Philo (10 85,
S. 121.) hatte sich Hr..Dabi. darauf beschränkt,
diejenigen Stellen auszuheben , melde dogs,

matischen Juhalts sind.- Er bemerkte aber damals
schon in der Vorrede , daß zwey kleine Aussäße dessel-
ben Schriftstellers , historischen Juhalts, gleichfalls
mehr gelejen zu werden verdienten, als gewöhnlich ge-
sc&lt;iehet, Mehrere Gelehrte haben hierauf den Wunsch
geäußert, daß auch diese einzeln herausgegeben werden
Rbaten. Hr. D. hat sich dazu um so mehr entschlose
en, als er fand , daß auch s&lt;on Ernesti, ein in bic

sem Fache competenter Beyrtheiler, vormals den näme-
lichen Wunsch geäußert. Beyde Aufsäte des Dhilo
erscheinen alfo Hier unabgekürzt, und mit mehreren
Anmerkungen, als bey den dogmatischen Bruchstäcfen

| ndtbig
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nöthig waren. Angehängt sind nod) 3 arbfere 9Inmer:
lungen ober: Excuríus, ein Index, verborum diflicilios
rum et rariorum , eine Nachweisung, wo die Seitens
zahlen der Ausgade des Mongep in bor Srántfuvs
ter Ausgabe zu finden sind , und einige Anmerkungen
des Hrn. Prof. Matthäi in Wittenberg.

2,

9[*t Fortsetzung des Auszuas aus UeinersSchrift über .die Verfassung und Verwal
tung deutscher Universitäten. =- Fünfter Ab-
schnitt. VI, Ueber die academische Policey-
wäche. Die academische Obrigkeit braucht, wie jede
andere Obrigkeit, gewisse Unterbedienten, welche bet»
pflichtet (inb, alle geseß:vidrige Unordnungen bey Tage
unb Nacht zu hindern, oder, wenn sie dazu nicht stark

enug sind, die Urheber zu beobachten und zu entdecken.Diel werden in SG. Jäger genannt, weil sie bey der
Errf&lt;tung größtentheils aus den Jägern genommen
wurden: auf andern Universitäten werden sie Häscher,
Wächter, u. s. w. genannt. Wenige Universitäten waer
ren reich genug, die Löhnung und Montur derseibdew
Herzugeben? auf den meisten hohen Schulen wurden
und. werden sie also von den Magistraten unterhalten.
Dies hat die nachtdeilige Wirkung , daß der Magi-
strat , wern man sie braucht, jedesmal erst requirirt
werden muß *), und daß sie im Dienste einer fremden
Obrigkeit ihre Schuldigkeit weniger thun. Zur Ver-
meidung dieser Ucbel hält ein neuerer Schriftsteller es
für besser, die executive Gewalt der Policey den Stadt«-
obrigkeiten und Commandanten zn übergeben. Durch
diese Maaßregel würde das Uebel vermehrt werden.
Die Stüdenten würden fast immer alauben, daß ihnen
zu viel geschehen wäre: und die Professoren würden
häufig Parthey für die Studenten nehmen. Es würde
bald allgemeiner Krieg zwischen - den Studenten und

der Wache, und den verschiedenen Auctoritäten werde
*) In teftc nicht (2 B. S, 120, H 229. S, 214)
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Cju 5; tat c8 viele Jahre eben so, wie auf andern
hohen Schulen. Etwa- ein Jahr nach der. Stiftung
errichtete der Magisirat eine Schaarwache, die von
ihm allein bezahlt wurde, und also auch von dem Ma«
gisirat allein abhing. Diese mogte sich benehmen, wie
sie wollte, so that sie weder den Studirenden noch der
academischen Obrigkeit jemalen Genüge. Bald klagte
man, daß sie zu spät erschienen sey oder ni&gt;t nachdrück-
lich gesteuret habe; vicl häufiger, daß sie die Studiren-
den über Gebühr gemishandelt hatte. Auf die Uckte-
ren Klagen ergiengen Referipte an den Magistrat, die
Wächter / die sich grober Mishandlungen. schuldig ge
macht hätten, zu strafen, und der Schaarwache für die
Zukunft Glimpf zu emyfehlen. Solc&lt;e Strafen uud
Si$atnungen legte fic fo au&amp;, daß sie gar keinen Ernst
brauchen solle, oder doc&lt;ß nicht brauchen dürfe, obne
in Berantwortung zu kommen. Site licß sich also enfe
weder bey den nächsten Tumulten gar nicht sehen, oder
erschien nicht eher , als bis. die Studenten ihren Muth
gekühlt batten... „Nun klagte die Universität, daß sie
von der Shaarwache verlassen-sey, und die Regierung
rescribirte an den Magistrat, daß er die Wache zu
ihrer Schnldigkeit anhalten mdge, Zwischen diesen
entgegengeseßten Klagen, Befehlen und Maaßregein
schwankte man bis 1763: die Schaarwächter , weiche
Diebe und andere ehrlose Menschen gefangen nahmen
und bewachten, wurden auch gebraucht, die Studirenden
in Ordnung zu halten oder in Verhaft zu nehmen. Erst
1763: sahe man ein, daß es theils unschicklich sey, ehr-
lose Menschen und eine höchstgeehrte und edle Ius
gend von denselbigen Personen angreifen. und ergreis
ten zu lassen; (aber 180x hätte doch ein Philosoph
einsehen-sollen, daß dies ein arges Vorurtheil ist, was
man nicht begünstigen müsse;) theils daß es nothwen-
dig werde , die Wache von der academischen Obrigkeit
abhängiger zu machen. Es wurde daher eine der aca
demischen. Gerichtsbarkeit unterworfene Jägerwache er»
richtet 3 die. Regierung bewilligte Löhnung und Mon-
fur, die Stadt übernahm den Servisz die Wahl ist

M3 zulckt
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zuleßt der Policey - Commission überlassen, welche für
Leute sorgt, die einen unbescholtenen Ruf, eine gute
Gesundheit, und eine nicht gemeine körperliche Stärke
haben. Das Personale ist nunmehr auf einen Sergean»-
fen, zwey Korporale und 24 Jäger geseßt. Bey aller
Vorsicht in der Wahl wird es Übrigens doch nothwens
dig, von Zeit zu Zeit die unbrauchbar gewordenen aus
zumustern, denen eine kleine Pension versichert ist. Seit
Errichtung der Jägerwache hat es sich nur einmal zus
getragen, daß fie von einem Haufen Studenten über
rascht und auf einige Augeablticke zurücke gedrängt ist,
Im Nothfalle ist cin mäßiges Commando guter Jn-
fanterie die beste Unterstüzung. Die ersten Schaar-
wächter in GS. führten schwere , mit Eisen "beschlagene
Stangen , nachhin wählte man 6 Fuß lange unbeschla-
gene Stangen von leichtem Holze; da' diese aber in
der Nähe unbrauchbar werden, so hat man den Rath

egeben , noch kurze an der linken Seite. des Rocks
beet Prügel binzuzufügen. In ältern Zeiten gab.
man ihnen den Befchl, nur zu greisen, nicht zu schlas
gen; und wenn ja das Schlagen, nothwendig würde,
in dunfler Nacht und im Gedränge nicht nach den
Köpfea zu schlagen. Ward - dann ein Student vers
wundet , so entstand ein allgemeines Geschrey über die
unverzeihliche Grobheit der Jäger, die. durch Cassation
gestraft werden müsse, und bisweilen wirklich gestraft
würde. Wenn hingegen -die Studenten den Jägern
ein Auge auswarfen, oder sonst gefährliche Wunden
beybrachten , so fanden sich selbst unter dem nicht stuys
dentischen Publico Leute, die sich mehr darüber sreuten,
als sie beklagten. Diese Partheylichkeit machte die
Jäger nothwendig muthlos. Durch ein „neuerliches
Rescript der Regierung , laut dessen die Jäger alle uns
ruhige Haufen , nach einer dreymal ergangenen frucht»
losen Auffoderung zur Ruhe, vhne Schonung anzu:
greifen und auseinander schlagen sollen, es erfolge,
was da wolle, sind sowohl die „Prorectoren als die
ser ays einer peinlichen Ungewißheit herausgerissen.

ey der Wahl des Anführers der Wache muß an
nt
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nichf weniger Vorsimk anwenden, als bey der Wahl
des Pedellen. Er muß Muth, aber noc&lt; mehr Kiug-
beit und Wachsamkeit beweisen. Die Wache (it ihres
Sieges gewiß, solange sie sich vor Ueberraschungen
hütet. Jäger, welche Geschenke nehmen, um entdete
Unordnungen nicht anzuzeigen - oder von Wirthen, wo
sie Feyerabend gebieten , Getränke umsonst annehmen,
werden sogleich cassirt: dagegen aber erhalten sie auch
die in den Gesetzen bestimmte Denunciationsgelder oder
einen Theil der Strafgeider,

VvIL Ueber die nicht gelehrten Mitbürger der
hoben Schulen. In G, isi die Zabl derselben in
den leßteren Zeiten beschränkt worden, Das muß die
Universität möglichst befördern. Je weniger nichkge-
lehrte Bürger unter der Academie sichen, desto weniger
wird das academische Gericht mit Klagen, Inventuren»
Auctionen und- Vormundschaften behelligt : desto wer
niger darf man auch hefirchten. daß man die Wittwen
und Waisen ernähren oder unterstyßzen müsse. IJnsbe-
sondere darf kein Student ; der nicht einen Bedienten
mitgebracht hat, einen annehmen, ohne zu bescheinigen,
daß seine Eltern und Vormünder damit zufrieden sind,
Hohe Schulen sind für Studentenbediente gefährlicher»
als für die Studirenden selbst : die Arbeiten, welche sie
für ihre Herren zu thun haben , sind in wenigen Ayu-

enblicken gethan : sie gerathen also aus Langeweile in
schlechte Gesellschaften , und machen große Pnordnune

en. Am wenigsten dürfen ohne Erlaubniß einbeimi-
fc Bediente angenommen werden , damit schlechte
Menschen sich der sonstigen Gerichtsbarkeit nicht unter
dem Vorwande entziehen , daß sie Studentenbediente
seyen, Auch hat man seit einigen Jahren die Einriche
fung getroffen, daß die Studentenbedienten sich bey ei-
nem der Pedellen inscribiren , und für die Inscription
vier gute Grosch-n entrichten mössen. Vermöge dieses
Insertptionsbuchs ist die Universität stets über das Be-
dienkenpersonale unterrichtet. (Doch nicht anders, als
wenn der Abgang ebenfalls zuverlässig augezeigt wird.)

3.
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Voltständige Sammlung aller im Jahne r800 bey dem
Höchstpreißlichen Kaiserlichen und Reichskammerge-
richte ergangenen Urtheile und Decrete , auch Ge-
meinen Bescheide, und entweder in den Proceß eine
sc&lt;lagendein, oder (ouft zur Bekanntmachung géciactts
schafteten Coicluforum Confilii pleni; nebit forbets
samster Bemerkung des Kammergerichtlichen Perso»-
nale, und der fid) babep voa 3eit zu 'Zeit ergebet-
den Veränderungen, herausgegeben von der Kaiser»
lichen und' ReiGskammergerichtlichen Kanzley. Weß-
lar, 1800. Gedruckt mit. Winklerschen. Schriften.
5 Alph. 6 Bogen in Quark.

Di am Ende des porigen Jahrhunderts angefan»-„gene Notiz-ist freylich nicht ohne allen Nutzen :
sie enthält aber doch viel entbehrliches, == denn. wozu
nüßen alle Decrete, in welchen bloß eine. weitere Frist
zugestanden wird ? == und sie ist dabey eine widrige
und meistens unverständliche Lecküre, indem selbst einige
von den „Herausgebern beygefügte Anmerkungen nicht
immer vermögen, den Artikeln, wozu sie gehären, In-
terelse und hinlängliche Verständlichkeit zu verschaffen,
Sie veranlaßt daher unangenehme Betrachtungen über
die jeltsame Gestalt des reichskammergerichtlichen Dro
cesses , der ehedeß bea andern Gerichten zim Muster
empfohlen ward, und über die unerklärbare Neigung
dieses Gerichtshofes , die alten unzwerkmäßigen ots
men anch da beyzubehalten, wo sie nicht 'gescglich vor-
geschrieben sind. Ic&lt; exwähne inzwischen des ersten
Jabrganges dieser Sammlung unr wegen einiger darin
vorkommenden, auf tiectenburg sich beziehenden Er-
kenntnisse, insoweit sie verständlich und in irgend einer
Hinsicht interessant sind. Dis sind solgeude: 1, Der
Gtreit über das von Schulenburgische Fideicome-
miß (7 B. S. 189. 8B.S, 155.) ist:am- 2 Apr. 1809
dahin entschieden, daß die Güier Großen Rrankow,
Petersdorf, Aódbeloborf unb Tressow. als wahre
gröflich schylenburgische Familien: Fideicommißaiv

ter
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ter zu erklären , dergestalt, daß in Rücksicht derselben
x) die Vorschrift desG. F. 'M. 837. JI. v. o. Odi
[enburg, als des Stifters des Fideicommisses in allem
genau zu beobachten ; nicht minder 2) von den Ein-
fünften genannter Güter die Fideicommißschulden, ít
soferne es noch nicht geschehen, fordersamst zu derich-
tigen seyen , dann 3) die Administration dicser Gäter
zum Besten der andern Creditoren 'nur insolange forts
zudauern habe ,/ als die jeßigen Nußsnießer des Fidei»
commisses für derselben Foderung zu hasten verbunden
sind.“ Durch cin zweytes an eben diesem Tage in der
nämlichen Sache publicirkes Erkenntniß it die von eis
nem Interessenten geschehene  Cession seiner Rechte
für nichtig erklärt. I Unterm 34 Nov. erfolgte in
Sachen des Magistrats zu Wahren gegen den dortigen
Stadtrichter das Decret: , Ist Oupplicanteus riaci
palen, (ob das die herzogl. Regierung sey „ oder eines
der Landesgerichte , erheslet nicht, ) den abgefoderten
Bericht in diefer iura Principis betreffenden Sache ohn-
entgeldiich zu erstatten befohien. *“ 111. An even dies
sem Tage erfolgte in Sachen des Herzogs von Leck,
lenburg: Schwerin, Jmpetranten, gegen die Stadt
Lübeck, Jmpetraten, das Ur?heil : „daß in Gefolge
der vorhin an diesem K, K, Gerichte ergangenen Maa-
datorum und Paritorurthel impetratischer Theil fich
aller Attentate gegert Den ftatum litispendentiae in Hins
ficht auf die Ausübnag der Fischerey auf dem Dasso»
wer See und der Pötenitzer Wick von Seiten der
Besißer zu Dassow und Johannsdorf und resp. de-
ren Hintersassen zu enthälten, beyde Theile auch in der
Zukunft bey Strafe von 15 Mark löthigen Goldes alle
Thätlichkeiten und wechselseitige Pfändungen zu unter-
lassen, auch alle gepfändete Sachen vine inde zu rest
tuiren schuldig: Dann werden beyde- Theile - auf* das
no unerbrterte poffefforium ordinarium zur Ausfüh-
rung ihrer weitern Behauptungen verwiesen, den Das:
sowern und Johannsdorfern aber der sich neuerlich
angemaßte Gebrauch der Fischerkörbe auch Augeleisen
und Feirertynnen, bis ein anderes ia ordinario erkannt

wor-
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worden , untersagt.“ (9 B.. S. 369.) =- In dem
zwepten Jahrgange habe -ich dergleichen Erkeantrisse,
die ich hier anzuführen Ursache hätte, nicht gefunden.

(+.

Zeit im vorigen Jahre erhielt der Hr. Professor
Posse den Ruf zur Stelle eines Professors des

Staotsrechts zu Halle in Verbindung mit dem Dire-
etvrate der Academie und dem Ordinariate der Facul-
tät : und er ichate damals diesen Aatrag, so wie meh»
rere auswärtige Professoren gethau haben, sogleich ab,
(10 B. S. 307.) Um Pfingsten d. J. ward diese An»
frage mt der Abänderung wiederholt, daß das Dire-
ctorat und Ordinariat davon getrennt werden kdanez
und er würde nunmehr, wenn gleich auch das Gehalt
um etwas vermindert war, dieses Anerbieten angenony
men haven, wenn ihn nicht die Erhöhung seines bishes
rigen hiesigen Geha'ts von 700 auf 1000 %S bestinv
met hätte, bey uns zu bleiben. Eben sv ergieng vor
einiger Zeit an den Hrn. Prof. Beck die Anfrage, ob
er die Stelle eines Professors der Philosophie beym
Cadettencorps zu Berlin annehmen wolle. Er entschloß
sich aber glei&lt;falls, in Rosto&gt; zu bleiben, nachdem
ihm zu seinem bisherigen Gehalte von 400% eine Zu-
lage von 100 »(9? bewilliget worden.

Grande Sonate pour le T compofée et de.
diée a S. A. I. Madame la Princeffe hereditaire de
Mecklenburg Schw, ete, par E, Florfébürz, Ham
burg, ches Jean Aug. Böhme. 5 Bogen ia Querfolio.

9 diesem Stü&gt;e kann ich, so wie bey ähnlichenArbeiten des Hrn. Verf,, nichts sagen, als daß
es in dem laufenden Jahre erschienen ilt.
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m 24 Jun. und rt Jul. waren die gewöhnlichen
Wahlen und Umwechselungen der academischen

"Aemter. Den Hrn. C. 3. fiertint traf das
Nectorat in der gewöhnlichen Ordnung - und der Hr-
H.R. Vogel ward, als abgebruder Rector, nun erster
Assessor des eugern Concilii. Die Stelle eines zwey»
ten Beysißers würde eigentlich der Hr- Prof. A. S.
YOebet ju dbernehmen gehabt haben: weil derseibe
aber seit mehrern Jahren von Zeit zu Zeit sc&lt;weren
Krankheiten unterworfen geweien ist so ward auf
sein Ersuchen sein Eintritt ins engere Concilium und
bie damit verbundene Uebernahme dcs Reetorats im
folgenden Jahre noc&lt; auf einige Zeit ausgesetzt , und
Hr. H. R. Vorrmann trat für ihn ein. Da alle drey
Mitglieder des engern oncilit solchemnach keine Iys
risten (inb, fo mar nod tie 3babl ciues. auferorbents
lichen Assessors aus der Jurisien -Facultät crsodertich.
Diese würde auf den Hruy. Prof. Posse gefallen seyn,
wenn nicht gerade damals vdllig unentschieden gewesen
wäre , ob er bey uns bleiben werde oder nicht: und es
trat also der Hr. Dir. Martini au seine Stelle.
Nachdem aber jenes Hinderniß beseitiget worden, hak
ersterer das ihn-nach der Ordnung treffende Assessorat
übernommen. Die Inspection des Convictorii ist an
den Hru. H, R. Diorrmann übergegangen: die In-
spection der Stipendien hat Hr. Prof. Heer behal-
ten, Decane der Facultäten jind gewordsn- Dr. Prof,

N Lange,
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Lange, Hr. Prof, A, D. Weber, Hr. Prof. Jo,
sepbi und Hr. H. R. Witte, Smmatriculitet fib
unter dem vorigen Rectorate 48 ; die Anzahl der Stys
direnden war wegen der Krankbeit des dazu beauftrage
ten Qebellen nid genau genug ausgemittelt, mat,
sc&lt;heintich betrug sie zwischen 80 und 90, +

2.

gut Sottfesung des Auszugs aus Mei-
ners Schrift über die Verfassung und Der,

waltung deutscher Universitäten. -- Fünfter
Abschnitt. V111, Ueber academische Strafen.
Die geringsten academijchen Strafen sind Geldstrafen.
Diese hat man auf mehreren Universitaten aus schein»
baren aber unzulänglichen Gründen aufgehoben. Dies
geshah-auch in G.: man fühlte aber bald die unaus-
genehmen Folgen, und fährte se. wieder ein, damit die
Carcerstrafe nicht zu sehr vilescire, oder das Carcer zu
stark besucht werde. Wenn auch die Aeltern unter bier
ser Strafe immer mit litten, so ist das doch der Fall
bey allen bedeutenden Strafen, welche die nächsten Aw
gehdrigen eines Bestrasten mehr oder weniger treffen:
man müßte also viele Strafen im EStoat aufheben,
wenn dieser Grund dazu genügte, Jenes ist aber auch
falsch , wenn die Geldstrafen für Studirende mäßig
fnb, unb diese. ie also von dem zu ihrem Vergnügen
bestimmten Gelde kürzen können. Reiche werden durch
Geldstrafen nur da straflos, ws fast alle Vergehungen
durch Geld abgebüft werden. In GS. können Carcer»-
strafen , die allein auf ein Vergehen geseßt sind , und
besonders höhere Carcerstrafen, nur in zwey Föllen mit
Gelde abgekauft werden ; wenn nämlich die Verurtbeils
fen erweißlich von ihren Aeltern und- Vorgesetten so
plögiich abgerufen sind , daß fie keine Zeit baben, die
Carcerstrafe abzusiken : und wenn dieselbe ihrem gegen«
wärtigeit oder könftigen Glüc&gt;e einen unerseglichen
Schaden zufügen könnte. (Der lette Fall ist dem Hry.
Verf. aur einmal vorgekommen.) Geldstrafen richten
auch den Armen nicht zu Grunde, wenn man sie mit

? ug



Sicabemié, 11. B; 13. St, 99

Klugheit zuerkeunt. Man hat es ja in feiner Getvalt,
den Armen weniger als den Reichen zahlen zu lassen z
und der Arme darf, wenn er die Geldbuße nicht ent-
richten kann, nur um Verwandlung derselben in Cato
cerstrafe bitten , eine Bitte, die in G. gar nicht seiten
ist; Geldstrafen sind höchlizwe&gt;mäßig , wenn Carcer-
strafen zu hart wären. So straft man in GS. dasfentliche Tobackrauchen, das Umbherlaufenlassen großer
Hunde, nächtliches nicht heftiges Geschrey- ein zu langs
fortgeseztes Singen in verschlossenen Zimmern bey
nächtlicer Zeit, wenig bedeutende Gewattthätigkeiten
an Bedienten, Aufwärterinnen und ähnlichen Personety
wozu ein starker Reiz gegeben worden; 1. d. g. mit
kleinen Geldstrafen bis höchstens zu einem Louibd'or,
Bey mäßig begüterten jungen Leuten wird die Strafs
von einem Louisd'or einer Carcerstrafe von 3 Tagen
gleichgeschät. Geldstrafen sind aber auch höchstzwek-
mäßig in allen Fällen, wo die Enkde&gt;ung dadurch
fast allein mdglic&lt; wird. Hasardspiele , Schicßen in
der Stadt, das Legen von Canonenschlägen / u. d- g.
würde niemals oder selten entdeckt werden , wenn man
ganz allein Carcerstrafe darauf sezte. Man läßt daber
in GS. diese Vergehungen zwar durch Carcersirafe, aber
zugleich durch Erlegung einer kleinern oder grdüern
Summe büßen - die dem heimlic&lt;en oder ossenbaren
Denuncianten gereicht wird. Eigentlich sind dies frey-
lich Denunciations- Gebühren : aber für den Studen-
ken ist alles Geldstrafe, was er um geseßwidriger Hand»
Jungen willen an die Obrigkeit bezahlen muß. Auch
bey andern Erxcessen , die von den Unterbedienten der
Policey oder der Academie angegeben werden , läßt
man den Denuncianten eine kleine Ergdklichkeit zuflie-
ßen, um sie zum Eifer im Dienst zu ermuntern. Hd&lt;|f
unzweecmäßig sind Grldstrafen bey den übrigen Bete
gehungen. Unsere Geseke lassen noch in 2 Fällen Gelb,
strafen zu, wo ich die Zweckmäßigkeit nicht ganz einsehe;
nämlich bey Sünden des Fleisches und bey &lt;irurgi-
schen Hälfen, zu welchen man von Verwundeten aufge-
Fodert wird. Selbst die zmeckmähigsten Geldsiraten2 ebal-
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behalten aber immer etwas Gehässiges, wenn sie ganz
oder zum Theil dem Richter zuralien. Sie müssen
Überdem schnell beygetrieben oder in Carcerstrafe ver»
wandelt werden. = Auf, die Geldstrafen folgen die
Carcerflra(en, Gegen diese wendet man ein, daß sie
das Besuchen der Voriesungen, und also ven Zweck
des academischen Aufenthalts hindern. Aber nicht
bloß die academischen, sondern fast alle andere Strafen
hindern mehr oder weniger die Bestimmung der Perso-
nen, welche sie leiden müssen. Kleine Carcerstrafenunterbrechen überdem das Besuchen der Vorlesungen
nicht: und die durch längere Carcerstrasen entstehende
Lücken können junge Leute leicht ausfüllen. Die Caro
cerstrafen, heißt es ferner, veranlassen kostbare ESchwels
gereyen und verderbliche Spiele, wenn man erlaubk
oder wegen Bestechlichkeit der Unterbedienten nicht hin-
dern kann, daß die Incarcerirten besycht werden. Diese
Misbräuche waren auch in G. vormals sehr groß, sind
aber seit mehreren Jahren abgeschaft. Besuche auf
dem Carcer werden nur in äußerst seltenen und drins

enden Fällen auf eine kurze bestimmte Zeit gestattet.Der Carcerwärter ist weder Speisewirth noh Schenk-
wirth ; was die Studirenden gebrauchen, wird ihnen
von ihren Aufwärtern zugebracht. Ein dritter Vors
wurf, den man dea Carcerstrafen macht, besteht darin,
daß sie der Gesundheit 'nachtheilig werden. Man vers
urtheile also junge Leute nicht zu so laugen Carcerstrg-
fen, daß diese der Gesundheit und guten Laune Schas
den bringen. Ju G. milderte man die Carcerstrafen,
wie alle andere. Ebedeß erkannte man dergleichen
nicht bloß von 3, 4, 6 Wochen, sondern von 3, 6, 12
Monaten. Schon seit geraumer Zeit ist niemand zu
einer höhern, als vierzehntägigen verurtheilt. Wer
eine härtere Strafe verdient, wird lieber fortgeschikt,
als zum Schaden seiner Gesundheit und Geistesbildung
eingesperrt. Die Cärcerstrafe wäre übrigens gar keine
Strafe, wenn sie nicht von gewissen Seiten beschwerlich
würde . und eine Unterbrechung nimmt ihr den größten

Theil ihrer Wirksamkeit. Sy wenig man die. Careersrafen
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strafen ganz aufheben kann, jo wenig ist es thunlich,
sie so zu schärfen, wie es angerathen ift, und die preußie
schen Gesetze sie wirklich geschärft haben. Die Stu-
denten sind keine grobe oder ehrlose Verbrecher: wit
kann. man sie mit einer Strafe belegen, die nur an
den ruchlosesten Missethätern vollzogen wird. Die Ge»
fängnißsirafe soll der Gesundheit keinen dauernden Schas
den zufügen , wie will man dies verhüten , weun man
jungen Leuten , die oft eine zarte Gesyndheit besißeny
und an alle Bequemlichkeiten des Lebens gewöhnt sinds
nicht nur alle diese Bequemlichkeiten, sondern auch alle
gesunde Nahrung und alle Unterhaltung entziehet ?
Die Strafe soll die Schuldigen, soviel möglich, bessern 1
wie kann man dies von einer Gefänanißstrafe erwarten,
die alle nüzliche Beschäftigung unmöglich macht ? Wer
kann glauben, daß ein junger Mensch, der wegen eines
in seinen Augen meistens sehr geringen Versehens mit
etner harten Gefängnißsirafe belegt ist, die einsamen
Stunden im Kerker mit Empfindungen der Rene und
mit guten Vorsäßen ausfällen werde. Man mötte
junge Leute nicht kennen, wenn man nicht annehmen
wollte, daß sie im Gefängniß ihren Grimm über eine
ihnen unrecht scheinende Strafe wiederkäuen , und ihr
ganzes Dichten und Trachten auf Entwürfe der Rache
richten werden. Eben deswegen , weil diese Schärfnun-
gen unzweckmäßig sind , werden sie auch unausführbar.
Richter und Unterbediente müssen in den meisien Fällen
fühlen, daß man an jungen Leuten keine Strafe voll-
ziehen sollte, die man um derseibigen Bergehungen
willen nicht einmal an Menschen aus den niedrigsten
Klassen des Pödbels vollzieht. In G. gestattet man
denen, die aufs Carcer kommen, alle Bequemlichkeiten
des Lebens, alle Zerstreuungen und Beschäftigungen, an
welche sie gewöhnt sind , die sic bezahlen, und in der
Einsamkeit des Carcers genießen können ; also bequeme
Betten , Caffee, Thee, Bier, Wein, Screibmateria-
lien und Bücher , welche sa ihnen auf Verlangenvon der Bibliothek mitgetheilt werden: Und dieser
Gelindigkeit ungeachtet ist das Carcer. weniger bricátHy
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und wird mehr gefürchtet, als auf irgend einer andern
Uaiversität. Die einzige Schärfung , die ich anrathen
mógte, ift diese, daß die gleichzeitigen Bewohner des
Carcers keine Gemeinschaft mit einander haben mögen,
weit durch den freyen Umgang der Gefangenen aller-
dings eine Absicht des Carcers und eine nüßliche An-
wendung der Zeit verloren geh', auch verderbliche Be-
kanntschasten angeknüpft.werden können, (In Rostock
ist diese vorg-s&lt;lagene Verbesserung längst, eingeführt :
auch wenigtiens seit 40 Jahren meines Wissens keine
längere Carcerstrafe als auf 4 Wochen erkannt.) Gut
scheint es übrigens, wenn der Prorector etwas von den
zuerkannten Carcerstrafen nachlassen kann, weil bie of:
nung so gelinde, als: möglich behandelt zu, werden. für
die Verhafteten ein wichtiger Bewegungsgrund ist, sich
ruhig und untadelich- auf dem Earcer zu betragen.
Billig aber sollte bestimmt seyn, wieviel hde&lt;hsiens nache
gelassen werden. dürfte. (Mir scheint diese Wilikühr»-
lichkeit , die zu mehreren Misbräuchen Veranlassung

gieht/ sehr zwewidrig zu seyn. Ruhe und Ordnungm Carcer kann man besser durc&lt; eine mäßige Verlän-
gerung der Strafe bey denen, die sie stören, bewirken.)
Fast eben. sv nachtheilig ist eine unaebührliche Verzöge«
rung der Carcerstrafen. Man lasse sie in derseiben
Woche , wo sie erkannt sind / antreten, und gönne den

betreten bloß die Wahl des Tages in der laufendenohe.

Lehrbuch der Religion Jesu, zur Unterweisung der Ju-
gend, besonders sol&lt;her Kinder, die zum heil, Abend-
wahl vorbereitet werden sollen, von I. A. Hermes,
Fürstlich Quedlingburgischeu Consistorialrath und
Oberhofprediger. Zweyte und revidirte Auflage,
Quedlingburg, bey Friedrich Joseph Ernst, 1802,
CKadenpreis 6 Gar.) 7 Bogen in Octav.

M“ ist die erste Auflage dieses Buches, die na&lt;ßiz meuseln 1798 erschienen seyn soll, nicht vor-

Fekommen. Nach der Vorrede dieser Auflage,n,eidet

3.
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scheidet sich dieselbe von den vorigen nicht durc&lt; erhebe
liche Veränderungen, sondern nur. durch Verbesserung
einiger einzelnen Stellen und Ausdrücfe, durch nochma-
lige Revision der angeführten Beweisstellen , und. vor»
nämlich durch Abkürzung nnd Weglassung desjenigen,
was ohne Schaden wegbleiben konnte. Dies Lehrbuch.
hat zwey Abtheilungen ; Die erste enthält vorläufige.
Betrachtungen und Lehren. 1) Der Mensch.
2) Die Welt. 3) Gott. . 4). Religion. 5) Aeltests
Religion der Menschen,: Abraham, Moses, Judenthum.
6) Jesus Christus, Christenthum. : 7) Apostel Jess
Gründung und Ausbreitung des Christentbums, Schrif-
ten des Neuen Testaments. - 8) Verfall des Christen»
thums, Kirchenverbesscrung durch Luthern, verschiedene,
Religionspartheyen. - In der zweyten finden sich die
Lehren Jesu und seiner Apostel, 1) von Got,
dessen 2Weien und Eigenschaften von der Schdpfung;
Erhaltung "nd Regierung der Welt, 3) von den Ab»
sichten Gottes, mit. den Menschen 7 4) von der Sünde/
als dent vornehmsten Hinderniß.bev Ausführung dieser
Absichten Gottes, 5) von dem, was Gott zur Befrevung
der Menschen von der Sünde und ihren Folgen gethan
Dat unb nod) tbut, 6) von dem, was der Mensc&lt; auf
seiner Seite zu thun hat, um von der Sünde. frey zu
werden, 7) von dem nöthigen Verhalten ber Gbriflem,
wodurch er seine Besserung und Tugend beweisen muß;
8) von den guten Folgen, welche solches Verhalten in
dieser und jener Welt hat. Zum Zweck einer Verglei-
dung mit dem Religionsbuche des Hrn. Doct. Dethar»-
ding, (10B. S.361.) von dem cs sich merklich unter»
scheidet» würde ich hier die Lehre vom Amte der
Schlüssel ebenfalls ausziehen ,/' wenn diese nicht zu den
Dingen gehörte, die Hr. H. gämz ausrangirt bat.

Denunziation des H1. Directorij der Mecklenb, dimerinschen Ee Borm Gxcietát. an -fárintlide
resp. Herren Interessenten. Zum dritten Stlü&gt; der
Ycten in Sachen der Scharfstorfer Windmühle 9e0d-

&amp;
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rig. Wismar, 1802. Gedruckt und verlegt von
Johann Gottlieb Wilhelm Oesten, E. E. Raths
Buchdrucker. 2 Bogen in Quart,

H“ € R. Amsberg hat eine neue Eigenschaft derWindmühle zu S. enedec&gt;t: „das Spieleisen des
»„Graupenganges ist, statt durchaus versiahlt zu seyn,
„von: so schlechtem Eisen , daß nach einem mäßigen
Gange von: einer Viertelstunde schon Feuer entsteht,
„daß. sölches alle Auge blicke unvermuthet aufgeht, und
„es: oft. in einem Tage 2 bis 3mal gevrannt hat.“
Sollte jemand hieran zweifeln, so versimert derselbe,
„daß er ein allzu honetter und ehrlicher Mann sey, als
„daß er -je ein Work "agen, noch vielwenitger schreiben
psollte, das nicht bet strengsten Wahrbeit gemäß ist.“
Er denunciirte also die feuergefäh: liche Mühie, und
beyläufig auch die wandelbar gewordenen Ldschungs s
Instrumente auf dem Gute. durch ein Pro Memoria
dem Directorio der: Brandkasse ,. mit: Beyfüaung eines
Exemplars seiner Acten. Da das Directorium aher
sich auf einen Beystand nicht einlassen will, v:eimehr
das Promemoria mit den Acten unfrankirt zurück spe-
viren lassen , so beschwerte er fid bep. bemfelben über
dies Verfahren , und denuneiiret nun vermitteist eines
Rbdrucks gesammter Stücke das Directorium den Jn-
feressenten. Alles ist ganz in eigner Mamer abgefaßt,
Wem wird er aber die Interessenten denugneliren; wenn
auch diese keine Notiz hievon nehmen? == Sonst machte
er Theile und Abtheilungen der Theile bey seinen
Acten, (11 B. S. 32.) jetzt ist auch von einem dritten
Stücke die Rede ; wohin dies. gehört, wird sich in der
Folge ergeben müssen, wenn der Abdruck weiter fortgehet,

9
nn 3 Jul. d. J. ist von der Academie in Erlangenbekannt gemacht, daßjeder Studirende, der jichon auf
einer auswärtigen Universität gewesen ist, Über seine dore
tigeAuffährung ein Zeugniß mitbringen, oder es innerhalb
eines Monats nachliefern müsse. Unterläßt er dies, sv wird
die auswärtige Universität auf seine Kosten um dessen Aus
fertigung requiriret werden.
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Beyträge zum Mecklenburgischen Staats» und Privat
Recht. Vom Hof - und Land - Gerichts - Assessor
von Acmps zu Güstrow. Fünfter Band, Reus
sirelig und Leipzig, bep Ferdinand Albanus, 1802
I Utph. 63 Bygen in Octav,

GVnhalt: KIX) Litteratur des me&gt;l. Civil» Skaats+
und Lehn» Rechts. Abgeschlossen: am 31 Dee,
1800, -=- Für denjenigen, der. sich zuerfi mit den

Schriften über das einyeimische Recht beschäftigen will,
eine brauchbare Uebersicht. Vielleicht wird mancher
nun auch cin Real- Repertorium über d:e Gegenstände
wünschen, welche in den angeführten zum Theil sc&lt;on
eltnen Schriften, == Geske abgerechnet, = zu finden
[qe XX) Gkizze des Hof- und Landgerichtlichen Ap-
pellations: Processes, == Dader Hr. Verf. das Ver?

fahren des vorhergehenden Richters nach eingewandterppellation zugleich mit vottrágt : fo hätte ich die Frage
Frörtert gewünscht? ob die Decrete der Kanzleyen , inwelchen diese über die Jnappellabilität und die fehlende
Suspensiv - Kraft entscheiden, die man dern doch wohl
nicht für unrehlbar halten kann, eine zweyte Appellation
assen oder erfodern, ob sodann dus fernere Erfenntniß

ber diesen Puact auch ein Gegenstand des Devolutor-
Bescheides werde, und inwieferne das Hofgericht dar-
über Verfügungen an den Apvellaten erlassen könne,

D XXI)
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XXI) Bon dem Rechte des Herzogl Haufes Mecklen«
burg zur Präsentation eines Kammuergerichts - Ajsessors.
Mit 2 Anlagen. =-- Den Inhalt dieses Aufsates habe
ich auf eine andere Veranlassung ( ro B. S. 372. )
schon angeführt. Aus dem 8 1x des Vergleichs von
1701, nach w-lhem dem H. FSriedrich wilhelm
„das ganze Fürstenthum Güstrow, nur allein die
„Herrschaft Stargard davon ausgenommen, jammt
„Siß uad Stimme auf Reichs - und Kreis Tagen“
hiberlasfen worden, folgert der Hr. Verf. , daß der.H.
von Strelitz an. dieser Präsentation keinen Antbeil
habe. XX1U) Aeltere mecklenburgische Kanzley» Ord»
nungen / als Nachtrag zur Geschichte der Kanzieyen in
Meck:enburg. Mit vier (eigentlich fünf) Anlagen. ==
Verschiedene ältere Orduungen und Concepte, aus alten
Gopepen abgebrudt, XXIII) Aphorizmen. 25) Res
script vom 4 Oet. 1769, die Aufhebung der Amts
säsngkeit der Stadt Soldberg und das Verfahren
bey Appellationen von den Niedergerichten betreffend,
26 Wib 27) Rescripte vom 10 Dec, 1753 und 6 Apr.
1758, den privilegirten Gerichtsstand der Mitglieder
der Landesgerichte betrefsend. 28) Belehrung der bie;
sigen Juristen - Facultät über die Theilnahme der Töche
ter an dem vehnsvermögen. 29) Patent vom 18 Febr.
1767 + worurch das Kays, Patent wegen der beym
Reichskammergericht vorzunebmenden Revisionen publis
ciret ward. 30) Gemeiner Bescheid der Justizkanzley
zu Strelitz vom 4 Febr. 1712, 3:) Vergleich -zwis
schen der. Ritrerschait und den Städten vom 24 Nov.
1800, über einige Differenzien, die beym Abtrag. der
Landesschu'den entstanden waren. * 32) Zeugniß der
Hofräthe Löscher und Spalding über die Einnohme
und Ausgabe der besondern siädtischen Necessarienkasse
für den mecklenburgischen und wendischen Kreis,
33) Ueber die Compatibilität zweyer Landes - Bedienuns
gen in einer Person 34) Landtagsschluß vom 17 Nov,
1800, das Stimmrecht der Obmänner bey landständi-
schen Wahlen betr. 35) Reithsacht gegen die me&gt;s,
Landsassjen, Levin v. amps und Ulrich v. Stra-

Ienoorf,
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lendorf. 36) Ueber die in der Stadt L?eukalden
geltende eheliche Güter » Gemeinschaft.

2.

ehnte Sortsezung des Auszugs aus tfeiners
Schrift über die Verfassung und Verwal

rung deutscher Universitäten. -- Sanfter Ab-
schnitt. V111. Ueber die academischen Strafen,
(Forts.) Das preußische Landrecht (cst auf mehrere
Vergehungen der Studireuden Zuchthaus- und Festungs-
Etrafe von mehreren Monaten und Jahren. Freylich
können sich Studirende soweit vergehen, daß ihre Hande
lungen mit Zuchthaus - und Festungs - Strafe belegt
werden müssen : aber das Anbieten und Annehmen des
Zweykampts und jede Stdrung des öffentlichen Goltes-
dienstes verdienen diese harte Strafe nicht. Noch un:
ausführbarer sind die körperlichen Züchtigungen, welche
das Ediet von 1798 androhete. Fast eben 10 besreme
dend , wie die Strafe selbst, war die Art, wie vou dier
ser Strafe gesprochen ward. Des Verf, der Schrift
über die deutschen Universitäten Vorschläge zur Ver»
Hinderung der Duelle, (8 B. S- 357.) sind nicht audi
führbarer, wenn gleich consequenter, Es ist seitsany
daß man nicht weiß, daß man die vorgeschlagenen
Mattel längst ohne Wirkung versucht bat: noch feitsa»
mer aber, daß man nicht einsieht, daß es in keines Füre
sten und keines Richkers Gewalt sey , Handlungen und
Personen entehrend und ehr1os zu machen, die nach der
allgemeinen Meinung für ehrenvoll und vrrehrungs:
würdig gehalten werden. - Mit den Caxcerstrafen wird
bisweilen die Unterschrift des Consilii abeundi verbum:
den. Man brauche dies nüßliche Mittel nur nicht bey
dem ersten jugendlichen Fehler, sondern dann, wenn
einige Warnungen ünd Strafen voraufgegangen sind.
Man'bediene sich ferner desselben nie anders, als wean
man feft entschlossen ist, bey einem neuen carcermäßigen
Vergehen die Androhung unabbittlich zu vollziehen.
Ein einziger Fall citer unzeitigen Schonung würde der-
selben alle Kraft benehmen. Man fasies es allenfalls

O2 licher
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lieber bedingt, drücke die Bedingung aber allemal in
den Formularen deutlich aus. Das Consilium abeundi
ist eine Erfindung der neuern Zeit, Die alten acade-
mischen Gesetze kennen bloß die Erelusion und Relegg-
tion: unter jener verstand man eine beständige , unter
dieser eine temporelie Verweisung. Das Conkilium
abeundi Fant; man in ein stilles und förmiiches abthei«
len. Sowohl in dem einen als in dem andern sind
mehrere Stufen gedenkbar, Die gelindesie Art ist,
wenn man jemanden die Matrikel abnimmt oder das
acavemische Forum aufkündigt, ohne ihn zu ndthigen,
daß ex die Universitäts -Sadt verlasse, Der. Grund
dazu ist kein andercr, als daß er dir Bedingungen nicht
erfüllt hat, oder wenigstens jet nicht mehr erföller,
unter denen man ihn antgenommen hat, JaS. fodert
man sie von unwürdigen Schülern oder von Vagadun-
den» die auf Unkosten anderer. leben wollen , zurück :
auch kündigt man alle halbe Jahre das academische
Forum solc&lt;en Personen auf, die vier Jahre studirt
baben, und entweder keine Collegia mehr hören, oder
die gelehrten Aostalten nicht mehr beaußen. Auch
Stadtfindern , die sich nicht ant betragen, fat nan
mehrmals gedroht, ihnen die Matrikel abzunehmen.
Eine därtere Art des Contilii abeundi ist es, wenn
man junge Leute ohne förmliche Urthel nöthigt, die
Stadt zu verlassen. Dies geschieht bey schwachen Ver»-
führten, die plöglich gerettet werden müssen, entweder
aus den Schlingen bdjer Gesellschaften oder aus der
Gewalt böser Gewohnheiten « von welchen sie nur im
väterlichen Hause zurückgebracht werden können. (Was
sind das tür Gewohnheiten ?) Man schreibt entweder
den Neltern , daß sie ihre Söhne binnen einer bestimm«
ten Zeit abrufen, oder sagt den Studirenden seibst, daß
fie sich entfernen mössen, wenn sie. sich nicht einem förme
lidien Confilio abeundi aussezen wollen. Der wesent.
liche Unterschied bey bem flilen Confilio abeundi besteht
darin, daß die Entferneten nach einem halben Jahre
atrückfommen können, ohne um die Reception anzuhal-
ten, und ihre Nahmen nicht andern Reademien gemeldet

werden.
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werden. Das förmliche €. A. ist wahre Relegation
ohne Patent Unterdeß kommt in GS. viel auf die Ure
sache an, weshalb es erkannt ist. Wer es bloß um
eines Duells willen erhält, das er auf alle schiliche
Art zu vermeiden suchte, urd sonst untadelich ist, kann
sicher darauf rechnen, daß er zur Belohnung seines
Fileipes und seiner guten Aufführung in einigen Wochen
wieder aufgenommen werde: Solche hingegen , die
Händel und Duelle freventlich gesucht oder grobe Er-
cesse fortgrseßt baben, werden entweder gar nicht vder
erst nach einer so geraumen Zeit aufgenommen, daß
man vernünftiger Weise erwarten kann, daß sie ihre
Art zu denken und zu handeln geändert haben. (Zst
es nicht zweckwidrig , den Weggewiesenen wieder aufzue
nehmen ? Und wieviel Zeit wird dazu erfodert, um auf
eine Besserung zu rechnen ? Zeitbeschränkungen, die man
bey dem Consilio abeundi sogleich in dem Erkenntnisse
hinzusügt, und sich in der Regel noch über die etu
dentenjahre hinaus eriürecken , sind anders zu beurthei
len.) Die Deputation kann freylich das C, 4. zuert
kennen, aber nur die Regierung kann es wieder aufhee
ben. Verwiesene müssen sich wenigstens in einer (ute
fernung von 2 Meilen um G. aufhaiten. Neuere
Schriftsteller glauben, daß Ausläuder sich um ba$ C. A.
wenig oder gar nicht bekümmern, weil es ibnen gleiche
gültig fep, mo sie ftadirten. In GS, wird aber das
C. A, von den reichsten und unabhängigsten Ausländern
schr gefürchtet, weil baburd) bod) immer ein. Dalbeé
Jahr auf eine. gewisse Art verloren geht, und das Gk»
Tücht, wenn auch nicht der Beförderung, doch dem Rufe
der Bestraften Schaden thut. Wenn Stadtkinder etwasß
begangen Daben, worauf die Geseke das €. A. bestim-
met, so nimmt man ihnen entweder die Matrikel ab»
oder verwandelt es in eine verhältnißmäßige Carcer-
strafe. Dre Relegation ist eine Verweisung , die dem
Publics mit mehr oder weniger Geräusch bekannt ge
macht wird. - Am gelindesten ist es, wenn man bloß
ein schriftliches Relegationspatent ans schwarze Brett
schlagen läßt. Durch gedruckte Patente wird dit Strafeetat
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fefanütee, weil die Pedellen Exemplare in alle die
Häuser bringen , denen Dissertationen zugetragen wer-
den. Eine höhere Schärfung besteht darin, daß man
die Pateate an die Obrigkeit des Landes schickt, aus
welchem die Relegirten gebürtig sind, oder gar die
Strafe sowohl als d:e Ursachen in den Zeitungen bes
fannt macht. Auf diese folgt endlich die Relegatio cum
infamia , die in G, bey Menschen Denken nicht erfannt
ist, und womit bloß solche Verbrechen gestraft werden,
die ohnehin schon ehrlos machen. Durch die Verab«-
fedungen , welche den yon Einer Universität relegirten
den Zutritt zu mehreren hohen Schulen verschließen, i|
die 3telegatíou Dárter geworden, als sievormals war ;
ein Umstand, auf den man Rücksicht nehmen muß, da
derseibe manchen jungen Leuten die Fortsezung ihrer
Studien unmdglich macht. ( Solauge die Abrede
nit allgemeiner wird, als sie jezt ist, bat das keineJtotb.)

IX, Ueber oie Derbáltniffe oer acabemiftben
Obrigkeit zu andern Obrigkeiten. Es ist für jede
Universität äußerst wichtig , daß ihre Obrigkeit mit den
Obrigkeiten des Orts und der Nachbarschaft in einem
freundlichen Vernehmen stehe. .Der Magistrat, die
Policeybehörde , und das Militair tönnen , wenn sie
einer hohen Schule wirklich wohl wollen, derselben sehr
vjele Vortheile verschaffen, wesentliche Hülfe leisten und
große Schäden abwenden. Sie können aber auch,
wenn sie feindselig gesinnt sind , alles dies unterlassen,
Gewissenlose Wirthe und Wucherer, iederliche Weis
bespersonen und deren Heger, und andere verderbliche
Menschen , die nicht unter der Botmätizkeit der Unis
versität sehen, treiben ihr Unwesen öffentlich und un-
gesiraft; wenn die academische Obrigkeit und die Polf-
ceygewalt nicht genau verbunden oder wenigstens genay
zusammenstimmend sind. Die Geschichte der Univer»
sitäten iehrt, daß die academische und städtische Obrigs-
Leit, imgleichen die Professoren und Studenten auf der
einen und die Bürgerschaft auf der andern Seite in
ältern Zeiten viel feindseliger gegen einander gesinnt

waren.
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waren. Die bohen Schulen erhielten von Aabeginn
an Vorrechte, die den bürgerlichen Gewerben nachthei«
lig waren oder zu seyn schienen. Die Mitglieder der
hohen Schule.maaßten sich auch wohl eins gewisse Su»
periorität über die übrigen angesehenen Einwohner der
Stadt an, oder die Letzteren glaubten wenigstens, daß
fir von jenen geringe geschäßt würden. Daraus entstan-
den bey den geringfügigsien Ancässen Mishelligkeitenz
die nicht eder aufhbrten, als bis :ie Obrigkeiten und
die Miütglicder der hohen Schu'!en durdie That be
wiesen; daß ihnen die Wodifahrr der Stadt nicht we-
niger als die der Universität am Herzen liege; daß
man jedem Bürger, wenn er gegen Universitäts -Ver-
wandte gegründete Klagen führt, aus schrelleste Recht
verschaffe ; und daß man jeden", ohne Rücksicht auf
Stand und Titel nac) seinen. persönlichen Vorzügen
und Verdiensien achte. Cs ist aber nicht genug, daß
beyde Theile sich wohiwollen : es müssen auch beyderley
Obrigkeiten in eine solc&lt;e Verbindung geselßzt werden-
daß die eine der andern ihre Wünsche und Klagen ohne
Weitläuftigkeit mittheilen , und eben so leicht entstans
dene, oder zu befürchtende Misverständnisse aufkiären
kann. Dieses hat man in G. dadurch zu erreichen ge-
sucht, daß mehrere Mitglieder der Universität und zus
let der Assessor der academischen -Gerichte zu Beysizo
zern der Poticeycommission gemacht worden, Dieser
übernimmt jeizo die Mittheilungen zwischen dem acades-
mischen Gerichte und der Devutation ayf einer, und
der Policeycommission auf der andern Seite, Die
Regierung hat überdem der Universität das Recht er-
theilt» auch ap solchen Orten , die unter benachbarte
Nemter oder adliche Gerichte eehören , von ihren Un»
terbedienren visitiren , und liederliche: Weibsversoneny
Spieler, oder andere gesährlic:e Menschen gefänglich
einziehen zu lassen. Die Voraesetten der Dorfschaften
find angewiesen , den Unterbedienten der Universieäk
nicht altein keine Hindernisse in den Weg zu legen,
sondern ihnen vielmehr hülfreiche Hand zu leisten.

8.
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IZ.

Unten 9 August erhielt das Evncilium von E. E.Rath die Anzeige, daß der Hr. Prof. Lasius -kch
wegen seines hohen Alkers und der Abnahme seiner
körperlichen. Kräfte entschlossen ; die Professur der grie-
&lt;ischen Sprache niederzusegen, und daher zur Wieder-
besczung dieser Stelle der erbvertragsmävige Vorschlag
erfoderiich seyn werde, Die philosophische Facultät
brachte also zuerst in Vorschlag: 1) den Hrn, Prof.
C..W. Ahlwardt in Oldenburg, 2) deu Hrn,
Rector H. IL. JT, Billerbeck in Hildesheim, 3) den
Hrn. Mag. I. C. W. Dahl hiesjelbst, 4) den orn.
Collab. 5. Schmieder zu Halle, 5) den Hrn, Con-
recior €. G. Siebelis zu Zeiz, und 6) den Hru.
Rector I. C. S. Wetzel zu Prenzlow. Das Con»
rilium wählte aus diesen Vorgeschlagenen' die Herren
Ablwardt, Dahl und Schmieder zur weitern Nv»
mination an E. E. Rath, welcher hierauf den Hrn.
Mag. Dabl zum vrdentlichen Professor der griechischen
Sprache ernannte, *

4.

9[" 24 Apr. .d. J. starb zu Dahlen im Strelitzi«schen der R. R. Job. Aug. Schlettwein. Öb
man ihn zu den mecklenburgischen Schriftstellern rechr en
Fann, ist wohl zu be;weifeln. Er kam freylich zu uns,
wie seine Frau Beserirz kaufte , trennte sich aber bald
wieder von ihr, und lebte in Greifswald, wo er auch
Vurlesungen halten wollte, Zulekßt ist er aber dem
Vernehmen nach wieder zurückgekommen, und hat sich
auf vorerwähntem Nebengute von Beseritz bey seinem
Sobne aufgehalten. Während seines kurzen 9lüfent:
balts in Mecklenburg hat er, soviel mir bekannt ge
worden, nichts drucken lassen.
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index: práclectionum in“ Acaderßia: Roftochienfi per
semestre bibernuma die.XII Oct. MDCCCII haben-
darum, . Litteris Adlerianis.: 1 250ged ia $iátt.

(DV ösgenbes ist die Reihe derjenigen nuam„welche für das nächstkommende Halbjahr von den
Y Hiehgen "Professoren gnd, Privatdorenten. vorge,

Kragen dno.
occ eei cl Von :Dveß:Professoren.,
-- X: Ju der theologischen 'Facuität. 1)' Vom 'Hru,
Prof Martine die theologische Eneyclöpädie um 8 Ui,€. Dogmatif zach Henke :mm.9.U, , die Dogmenges
schichte um zr U. und:das: Evangelium des Johannes
mit bec Aposielgeschichte um. 5 Uhr ; imgleichen dffent-
lich»die Schrift des Kaifers Antonin, unddie gewöhne
liehen Beschäftigungen des Sewinarit. 2) Vom Hru,
Profa-Stegler , die Dogmatik nach dem Morus um9.1. "di Evangelien des..Matthäusund:Johannesum iol; ua oer zwedte Theil der Kir&lt;engeschichte
um 2 U. 53 auch dfsentiich :der :zwevte Theil der Refox-
mationsges&lt;ichte Sonmnabends um 10 und 2 Uhr,
3) -Vom Hrn. Prof. Petersen, die theoretische Homi»-
letit nag Ammon um s U , und die practische Homi-
letik. nach: ven gewöhnlichen Pericopen um 1: U. .)
Vom Dru. Prof. Lange , die Dogmatik. um x1 U.,
die catholischen Briefe. um 2 U. , und die Geschichte
der Theologie um.4 Uhr. -

ARCHIV
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II, In oer jGviftifdbeniSacultát. 1) Vom Hrn.

Dir. i A vs d Staats - d rivatredit
2) S3om»Dth. Jrof."YOie i ga t^uRaiser um 8 1 ts mirari i
Practicum für alle Theile der Jurisprudenz um Io 1l,
das dentiche Privatrecht RachBunde um 4 3) VomProf. Eschenbach , die Jisstititsbüra nh Walde&gt;,
der-Eiviiproceß nach Martin, und- das meckl. Staats«
recht nac&lt; Hagemeiter, .3)-Vom four, Prof. Weber,
die Pandecten um 9 1,10 1. , unb offentlidy die Theori-
des Civilprocesses, beydes nach Hellfeld. 5) Vom Hra.
Prof. Posse, das Staatsrecht nach Pütter um 10 U.,
das Lehütecht näch Wöhmer um 87:1. uad das canval-
sehe Recht naß Böhiner um :3 Uhr.
D-In der nedicinischen Sacultär. . 4)-Wom

Orn. H. R. Vogel, „die. elinische Arz gradctbatund die Phqrniaevlogie.. 2) Vom Prü. gar Weber,
die PA ol0gie unylont,um 11 U.- in Verbige
puta" niit-practifujen tebingem. 3) foit tit. Jof.
Josephi, die Anatomie Vormittags, der briffe "v ped
der Chirurgie um 2 1.5 Undo die etinischen Uebungen.
* XV.: In der philasopbischen Jacultät. z3 Dom
Hirt. H. R. Tpchsenz “die Anfangsgründe der- orietis
kolischen. Sprachen, cyrsorische Erklärungen vier-arabs
scher Chrestomathien, nud die orientalische Diplomatik
2) Vom Hrn. H. R. Rönnberg, die philosophische
Moral nach Daries, mit Anmerkungen aus der crit
schen Philosophie, (cum amimaduerfionibus Philofo-
pbiae criticae;) um 8:11, bas medi: Staatsretht naß
Hagemeister um x x U., "die Reichsgeschichte naß Pür-
fer um 3 U , und das Zeitungscollegium 'um 5 Uhr.
3) Vom Hrn. H. R. Witte das Naturrecht :nach
Kant um 9 U. , die Anthropologie nach ebendemselben
um 11 U., die Logik nach Jacob. um 3 U. ,/-und öffente
lich die academische Eneyclopädie undMethodologie nach
seinem eignen Lebrbuche. 4) Vom Hrn. Prof, Scha,
deloock, ein Graminatorium Über die reine Mathe»
matik, die mechanischen Wissenschaften nach Karsten,
und die mathematische Geographie, 5) Pom A

rof.
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Prof. Hecker, die Taue Matheinatik nach Segner,'die
Fortseizung der Analysis, und öffentlich die 'Buchsta-
benrechnung und Algebra. 6) Voin Hrn. Prof. Rat«
sten , die Policeywisjgnschaft nach Dictaten, die Land»
bautuif nad) dem 3 Abschn. seines Lehrbuchs, und
einige landwirthschaftlice Gegenstände , die. auf die
Staatswirthschaft und Policey Bezug baben, vach desssen 4 Abschu.-7)VomHrn.H..R.fiorrmann,die Staätengeschichte nach Meuscl wit, ro.U., unb die
Reichsgeschichte nach Pürker um xt U.; auch-privatissi-
me eukweder die Haadtungswissenschaft kach Büsch öder
die "Geographie -nach Gatterer. 8) Vom Hryi. Prof.
Linb; oic Erperimental- Cheatie: um 1x U. und die
Pharmacie um 3 U. ; iingleichen: öffentlich die Experi-ntal: Phylikttach seinem eignen Lehrbuche. 9)- Vom
Hru. Prof. Beck, die Logik um 8 1L, das Naturrecht
und die Ethik um 9 U. und :auf Verlangen die Astro»
nomie. 10) Vom Hrn. Prof. Dabl , Horazens vts
fteln unt 9 1L, vw dem Saltomo beygesegten Schriftendes A T. um 10U., und eine Einleitung zur Kenntuniß
des Lebens und der Schriften der griechischen und t:
mischen Klassiker ; ingleichen dffentlich des Arisiophanes
Wolken und Thcophrasts Charactere, und privatissime
philologis&lt;e Anweisungen. |

11. Von Privatdocenten.
. 1. In der Theologie. Vom Hrn. M. Tarnow,
die gewöhnlichen Erklärungen des N. T. zum Behuf
der Predigteneutwürfe.

'I1. Jn der Rechtsgelahrtheit. Vom Hrn. D.
Burchard d. A. die Institutionen und die me&gt;l.
Geschichte.
—Hnr *n oer pbilofopbie. 1) Vom Hrn. Mag.
Plagemann; die -rdmischen Alterthümer.“ 2) Vom
Hen. Mag. Ludewig-die Reichsgeschichte und engli-
sche Sprache. 3) Dom--Hry- Mag. Tarnow - die
(Etbit. - 4): 980i Hru. Maz: Westphal, die Geschichte
der griechischen Litteratuv. " 3 ) Vom E May.
Siemssen, dio-Geöggose nach-Karstens:-die- MusFoho«

H 2 gie
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gie nach Bridel, die Pomologie naß Diel, und auser-
kin: Stücke .aus den vorzüglichern Dichtern mehrererationen.

2v

Mecklenburgische gemeinnützige Blätter, Fünften Bane
des fünftes und sechstes Heft, ober mecklenburgische
Provinzial - Blätter, dritten Bandes fünftes und
sechstes Heft Herausgegeben von *y, €. m, Web:
nert. Parchim 2c, May und Juny 1802. 8 Bo-
gen in Lclav,

Sit. x) Etwas zur Bestärkung des Systems der'argneologischen Witterungskunde des Quagtremere
Disjonvgl , vom Hrn. Amtm,. Eggers. 2) Bon
der ehemaligen Dauer oder Zahl der Oster» oder Pfingste
Feyertage in Mecklenburg, = In einem vorigen Stücke
hatte jemand das Wort Feria, beym. Datiren. eines
Diploms gebraucht, durch Sesttag überseßt , und dars
aus geschipssen, daß auf Östern MES Tage gefeyertworden. Jc&lt; erinnerte dagegen, (10 B. S 1856.) daß
Feria: (n dieser Verbindung bloß den Wochentag bes
zeichne, und also die aemachte Folge auf einen eit
thum, herbe. Der -VBerf. dieses Aufsaßes giebt es zu,
daß meine Erklärung in der Regel richtig sey: er
glaubt aber eine 2fuenabme be denjenigen Wochen
machen zu fönnen, in weiche die drey hohen Feste fal-
lew;-und erklärt also Feria quarta-Paschae durch den
vierten Festtag auf Ostern. Ich sehe aber nicht ein,
warum man zwey Bedeutungen des Wortes Feria an-
nehmen [oll, wenn man mit einer auskommen kann;
und würde däher schon jenen Ausdruck auf die gewöhn
liche Weise durch den Nittwoch in der Dfiermode
erklären: ss wie man auch im Plattdeutschen den zwey»-
ten Ostertag, Feria secunda Pafchae, ausgebrudt finbef,
des iMlandages in der Paschen, Hempels Inueg-
tarium, 2 Th. S. 301. Nr..x4. Es bedarf mithin der
gedachten Ausnahme gar“ nicht. Mir scheint es aber,
daß man auch geradezu ihre Unrichtigkeit erweisen kann,
weil man sodana. behaupten müßte, daß auf Ostern dechs

Tags
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Tage gefeyert worden. Denn man findet aug Feria
VI in festo Paschace, Schröders P. M. S. 861. und
V1 Feria in Pascha, Hempel; a a. O S-1"1. Rr. 15.
Zugleich fügt der Hr. Vert. noch ein 'anderes Argument
Hinzu das zwar nicht die doppelte Bedeutung des
Wortes Feria, aber doch den vierten Festtag erweisen
(oll, indem. in mehreren Diplomen der vier heiligen
Tage beym Oster - und Pfingttfeste gedacht wird. Nun
kann ich zwar eigentlich über die Zaht der Fesitage nichts
bestimmen 7 =- das mögen die Theologen aus der Kir»
&lt;engeschichte darthun, =- sondern.ich bemerkte nur die
Unrichtigkeit des Arguments, worans dies vormals ge-
folgert ward! aber in gleicher Rückücht muß ic&lt;ß auch
an der. Zulänglichkeit dieses -neuen Grundes zweifeln.
Denn auf Weyhnachten waren immer 4 heilige Tage
vder Festtage - nur war der vierte niht mehr Weyhe
nachtsfest - sondern das Fest der unschuldigen Kinder ?
und -auf Ostern oder Pfingsten konnte sich in manchen
Jahren “zufällig eben so noch ein Heiliger mit seinenr
Feste anschließen, dann gab 'es also mehrere heilige
Tage hinter einander; als in einem andern Jahre.
Mir scheint es daher, dag n1ran desser thye, die Wahr»
heit an der rechten Stelle zu suchen. 3) Eine neue
Stadt in Mecklenburg vom Hri, Präp. Mantzel. =
Die neue Stadt liegt nicht in Mecklenburg, sondern
in der Phantasie des Hrn, 97. Er hat nämlich /- ==
anfdeinlid) nach den Listen im Stgatskalender, =- be
rechnet, daß fich'An den Zeitraum seit 1793 die Zahl
der Häuser in den gesammten mec&gt;l. schwerinschen
Städten um 1192 vermehret hat: - das nennet er eine
nene Stadt. (In Rostock hat sich die Zahl der Wohn-
keller schwerlich um 6 vermehrt, da fie in den angeihhr!
ten Jahren vielmehr häufig eingegangen sind. Boi-
zenburg ist mir als eine Stadt beschrieben , die auf
einex Anhöhe. liegt, deren umliegende Gegend den Ueber»
nee ausgesekt ift :. das kdnunte also ein Grunden warum sich die Häuser dort nicht vermehren.) 4)
Ueber Lattdschuten in Mecklenburg ,. eine Auffdberung
und Bitte/ vom Cand. Srapengießer Maie* or res
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dorf. == Er wünscht, daß ' die Hauslehrer auf dem
Lande wöchentlich einige Stunden dem Unterricht in
ber gewöhnlichen Landschule widmen mögten. 5) Kurze
Geschichte der im stargardschenKreise gelegenen Lehn-
und Allodialgüter, mit der Angäbe ihrer von Zeit zu
Zeit veränderren Besiker, '=- Wird fortgelekßt werden.
6) Nachtrag zu der Geschichte der Schützencompagnie
zu Leustrelitz. 7) Vaterländische Geseßgebung. 8)
Nekcolog. 2) Christian Ludwig Wehner, Predi-
ger. zu Növersbagen, verstorben am 22 Januar d. J,
Er bat sich 1766 durch. ein Programm de necellitate
et commodis hermeneuticae facrae,— (fein Vermuthen
nach-die einzige von ihm vorhandene Druckschrift, —
hieselbit zu Borlefungen erboten. Aus Rostock war
er nicht gebürtig, wie hier gesagt wird, sondern aus
Güstrow. db) I. C. H. Dreper, Domprobst zu
Lübeck, aus Wahren gebürtig. - 10):Weitere Nach»
richten. von der hiesigen &lt;irurgisch - elinischen Anstalt.
31) Weitere Nachricht von der hiesigen naturforschen-
den Gesellschaft. 12) An den Herausgeber der meckl.
Provitzialbiäiter. =- Nach der Versicherung dieses Auf-
saßes-hat- der Hr. Drost v. Suckow auf dem Amte
Warin eine große Knotenpeitsche vorgefunden, mit
welcher die Verbrecher gezlichtigt worden, und bey der
Härte dieser Strafe dafür: dünne Stö&gt;e genommen,
wenn es der Peitschenhiebe bedurfte. Darüber (?) ist
er von dem Fiscal angeklagt, hat abet durch ein Erache
ten des L.:M. Sraumann und d&amp; Doct, Lemke
sein Verfahren gerechtfertiget : und die herzogl. Regie«-
rung soll sich dadurch bewogen gefunden haben , die
Peitschenhiede ganz abzuschaffen, bey denen soviel Will-
kübrlichfeit und Misbrauch eintreten kann. == Mir ist
diese Verördnung nicht bekannt geworden? ich halte es
auch unmöglich, daß der Gebrauch der Peitsche-s0 allge-
mein verboten werden könne;-als man nach-der Fassung
dieses Aufsatzes wohl vermuthen müßte. Indeß ist nicht
zu bezweifeln: daß zu Zeiten ein sehr unrichtiger Gs
brandy davon gemacht wird. Um auf einen Fall, wd
diese Beserguiß ebenfalls eintritt, aufmerksam zu machen“ üibte
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führe ich folgendes an. Als einer von deu hiesigen
Gymultuanten nach Dömitz: abgesührt worden, vip»
breitete. sich bey der Rürkkehr der Leute, die ihn hingo«
bracht hatten, die Nachrie&lt;t, daß er bey seinev Ankunkty
der heygebrachten Gewohnheit zufolge, auf. vinen aus
gehöhten. Stein fnieen.nülfen , und mit ner stärken
Kuokeynpeitiche drey Hiebe empfangen, von- denen zwdife
tödilich urachtet werden, die gewöhnlichen:.drey aber
auch schon Blutspeyen: und andere Kranklzeiten veram
lassen können. Wären - diese Nachrichten auch nicht
buchstäblich wahr , so würde doch ein solcher Gebrauch
der „Pritsche immer bedenklich. bleiben. 13) Chrönik
der Regierhäuser.: 14): Chronik des Landes: ' 43 Edit
Handlungen. B) Unglöcksfälle.: (C fehlt.) D) OrH
fentlicheBestrafung; ED) Beförderungen und:Yvanco
mens. == Hr. Major v. Bonin. zu Strelitz stzunt
Obersten: ernaunt. XF) Dienstrutlassungen. "GX-Dienste
veränderung. H) Ehrenbezeuguugens „=“ “Hv, Dock
G. GS. Detharding unb: Dr. 9rof. £inE füte on
ber ftoiferi. Spem ber Staturforfdyer; nub-téGtevetauch von der- Gesellschaft Faturforschender Freunde in
Berlin. zu Mitgliedern aufgenommen. 1) Atadembh
sche Promotionen. K.). Todesfälte. == Hr..Y. R:
C. S. Jargom! zu Kübz starb: am x May. "L). Veri
mischte: Nachröchten. == Hx&amp;H.:M.-Sexchfe in Pari
him ward“ von der westiphütischen. correspondirenden
Gesellschaft der Pharmacie, und ärztlichen 'Nuturkunds
zum Witgliede erwählt, schickte aber das Diplom zw
tüd, weil ihm die ganze. Stiftung zu sehr auf: die Be-
reicherung. des-Directors.berethnet schien; = Xbön'*ber»
selbe schiefte seine Abhandlung dber die Kühpo&gt;en an
den König vvn Preußen , und erhielt ein hdfliches. Ant»
wortsschreiben. (Ist es etwas anders, als Gelehrtens
Charlatanerie , daß die dentschen Gelehrten den König
mit Schriften behelligen , die er nicht lesen: käun „!30d
dann die Antwortsschreiben abdrucken lassen ?) = "In
einer den Hxy,. Prof, Dahl betcessenden Anzeige wird
bedauret, daß dessrn Vorlesungen über Pindans Oden
und den Cicero de officiis. gicht 4u Stande gekommeninb,
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find, weil sich zu jeder unr einZuhörer gefunden. (Dem
Einsender muß es: also unbekannt feyn, daß auch auf
andern Universitäten Vorlesungen dieser Art nicht häufig
zu Stande kommen. Ob er selbst wohl dergleicheg
Colleaia gehdrt hat?) Und es wird getadelt, daß E. E.
Rath dem Hra. D. seinen Wunsch; die Professur der gries
c&lt;ischen Sprache zu erhalten, nicht gewähret, .noch ihm
eine sonstige Unterstüßuug - verschaffet, (Nicht tuit ete
sieres, sondern auch das Letzters ist unrichtig; denu noh
än diesem Jahre. schlug E. E.'Nath der Bürgershast
vor, ihm als Privatdocentrü:ein Gehalt von 100 Rthl.
zu bewilligen. Das zweyte Quartier, welches ebemals
srine Bereitwilligkeit zueiner: solchen Unteistützung ber
deugt hatte, Lebute fic jegto tu Bezug auf die nod)
unbeendigte Contestarion.-wegen der Predigerfielle zu
Johannis :ab. Auch- das Quartier verlangte nämlich
daß nach. der bey dem Abschluß des neuen:Erbvertrags
genommenen Abrede3-:und.-bes den Bedürfnissen der
Stadtkasse, die allei: andern Gründen “vorgehen müßo
ten, diefe Stelle keinem andern zugesichert werde , als
Einem: Mayne, der in der Folge zugleich eine Professur
übernehmen könne. :5Da :wuf. dies billige-Verlängen
keineRüe&gt;sicht genomitren: worden : so fand" es jeht Ber
denken, "die Stadtkasse: mit einem Gohatte 3u'belästigen)
das ganz Unndthig gewotden.wäre, wenn ber Sv] D.
vorher die erwähnte Predigtxstelle erhalten hütte.) =
Hr. Doct. Roppe erklärt ,. daß er .an dem Patrioti-
schen. Atehiv der Zerzogthümer Mecklenburg
gat keinen Antheil habe...-- Mit der Uebertchtift, ene
gels Dodtenfeyer, isi die auch besonders abgedrucktede und Elegie (x! B.,S; 64.) eingerückt: M) Preite
tabelle des Getreides ic.

I.

H; Mag. Rarsten ist bey seinem jeßiaen Aufent»halte in Söttingen zum außerordentlichen Mit-
gliede der dortigen physicalischen Privatgesellshaft auf:
genommen.
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Lo

Beyträge zu der Lehre vott gerichtlichen Klagen und
Einreden, von D. Adolph Dieterich Weber, Pro-
fessor zu Rosto&amp;k, Zweytes und drittes Stö.
Schwerin und Wismaär, in der Bddnerschen Buch-
handlung, 18302. 9 Bogen in Octav.

eyde Stü&gt;e sind zusammengezogen / und enthal-
ten folgende Bemerkungen : 120) Ucber die
zweckmäßige Bestimmung der in vorkommen

den Fällen anzustellenden oder bereits angestellten Kla-
ge. 11) 1. Der Gerichtsstand der belegenen Sache,
als das allein zuständige Forum dinglicher und possesso-
rischer Klagen. 11, Der Gerichtsstand einer geführten
Verwaltung ist ausschließend sowohl zum Besten des
Klägers als Beklagten angeordnet, 12) Ueber den
puse n Gerichtsstand, welcher perlonis wiserabi-ibus nicht nur als Beklagten / sondern anch als Ki1ä-
gern bepogelegt wird. Vorläufig etwas von privítegits
ken Gerichtsstänven überhaupt. 13) Kürze Bemerkung
jew über die executivische Klage / und deren Unzuläs-
Apfeft ans Handschriften / die feine caufsam debendi

balíen. * 14) Ueber die Einrede des Eigenthums
gegen persönliche Klagen aus Contracten. 15) Näht»re Erlättterung des Saßes, daß Einreden kein Geständ-
fif bct Sage entfalten. (Excipiens noti confitetur,)
36) Beyträß zw Erdrterung der streitigen Rechtsfra«
pr: Wem bey - ver nrgatorischen Klage die Beweisfüh-
| rung
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rung obliegt? veranlaßt durch Hufelands neuere Redi,
sion dieser Streitfrage. (1 B. S, 278. 5 B. S. 237.)

4.

(sif Sortfesuna oes 2fuesuao aus fTcinereoSchrift über die Verfassung und Verwal«
tung deutscher Universitäten. -- Sechster Ab-
sc&lt;nitt. Ueber FSacultäten , Prüfungen und
Promotionen. Die Facultäten hatten anfangs eint
andere Gestalt, als jeßt; inzwischen war dieselbe nicht
vorzüglicher, und ingbesondere war die Ertheilung der
academischen Würden auch vormals kein zuverlässiges
Zeichen der Wlrdigkeit , wenn wan gleich dabey meh-
rere Jahre des Studirens erfoderte. Immer aber sind
die Gebrechen der Facultäten und die Misbräuche bey
Prüfungen und Promotionen no&lt; so bedeutend , daß
man ihnen, besonders der medicinischen nnd juristischen,
(warum denn diesen mehr / als der theologischen und
philosophischen ?) einen nicht weit entfernten unvermeid-
lichen Fall vorhersagen kann, wenn ihre Mängel nicht
aus dem Grunde gehoben werden. == Es war aller-
dings eine gedankenlose Nachahmung der pariser Unis
versität, daß man auf den meisten hohen Schulen nur
4 Facultäten errichtete. Jndeß ist jeßt eine Verviel-
fältigung derselben auf den schon besiehenden Universi-
täten nicht anzurathen. Nach den Statuten bat jede
Facultät bestimmte Ansprüche an die Ehre und Vor-
theile des Prorectorats ? sie würden also mit Recht
klagen » daß man ihre wohlerworbenen Rechte
schmälere , wenn man die Zahl vermehren. wollte,
(Sind denn aber diese Statuten unabänderlich ? und
muß man das Beste des Ganzen dem Privatvortheile
Einzelner aufopfern ?) Ferner würde diese Theisung die
philosophische Facultät am meisten (iG denke ganz.al-
lein) treffen ; dadurch würden aber einzelne Mitglieder
derse'ben an ihren Hebungen von Promotionen und
Inscriptionen verlieren, (Eine üble Maximefür einen
Professor der Philosophie, und einen Schriftsteller, der
Verbesserungen deracademischen Verfassung 9n-Haudgebe
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geben wilt, vag. bie Aceidental-Hebungen der-Philoso-
phen wichtiger sind; als die Einführung einer veruünf
tigen und zwemäßigen Einrichtung.) Ausfübrbarer
als die Errichtung neuer Facultäten - wären die Pro»
motionen in sveciellern Wissenschaften. Warum solite
man, nicht Doctoren des peinlichen Rechts öder des
iar Mich Syoctorén ber &amp;Demic, SSotauif, 9tatutgeschichte, 1. oder der Mathematik , der Geschichte,
der Philologie, 2c. ereiren. Dann würden die Titel
der Doctoren wahrer und bestimmter seyn , und diese
Neuerung vielleicht auch einen glücklichen Einfluß auf
die Eramina haben. (In der philosophischen Sacultàt
ist das nach Umständen möglich, in der juristischen nicht.
Aber auch in jener-ist dadurch nichts gebessert, solange
die Examina in diesen speciellen Wissenschaften eben so
mmwemäßig bleiben, als fie jeßk ineistens sind; oder
gar unterbleiben.) Zu den Mängeln der Facultäten
rechnet man auch die Verschiedenheit des Ranges oder
die Eintheilung in höhere und niedere Facultäten : in-
zwischen thaten die Vorsteher der alten und die Schöpfer
der neuen Universitäten wohl, daß fie die einmal eins
geführte Ordnung beybehielten, da der Rang doch nar
zufällig ift. (Vielleicht ist Rosto&gt; die erste Universi-
tät, welche diesem vermeintlichen Mangel abgeholfen»und statt der Facultäts-Ordnung für die meisten Fals
die Ordnung der Reception "angenommen fat) 9I
dere Vorzüge der übrigen Facultäten: vor dev ' philoso»
phischen finden sich nur auf einzelnen hohen Schulen.
==" Das wichtigste Geschäft der Facultäten ist dis
Prüfung der Candidaten und die Ertheilung academi-scher Würden. Die Prüfungen smd nur dänn zwecke
mäßig., wein sie dazu dienen - die Würdigen und Un
würdigen, und unter den ersteren die mehr oder weni
ger Wäüärdigen zu unterscheiden Die Promotionennd nur dann zweckmäßig, wenn fie nie Unwürdigen zu
Theil'werden, und an den Würdigen die Grade der
Würdigkeit unterscheiden. ( Wäre es nicht deutlicher,
dies so auszudrücken : Prüfungen sollen entscheiden
ob der Studirende denjenigen Grad gelehrter Kennk-

Q3 nisse
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nisse sich erworben bat , welcher zu eirer bestimmten
academijschen Würde erfoderlich wird. Zneck mäßig
sind sie, wenn man sich hievon möglichst Überzeugen
Fann, Die Promotion giebt ein förmliches discntliches
Zeugniß , daß die Facultät den. zu dex academischen
Würie erfoderlichen Grad der Kenntnisse bey dem
Candidaten gefunden habe, Soweit dürfte man fiber
diesen Gegenstand wohl einstimmig denken, Das Ue-
brige , wpbey die eigentlichen minat eiuttesten, ist von Hrn, 177, übergangen )—. ichts ist leiche
ter, als zu zeigen, daß die Prüfungen und Promotio»-
nen von Fabeginn auf allen hohen Schulen mehr zwei
widrig als zweckmäßig waren ; aber schwer ist es, bess
sers Einrichtungen vorzuschlagen. Die jet gewbhnlis
&lt;en Prüfungen bestehen entweder in geheimen Examini-
bus oder in öffentlichen Disputationen, Bey dem,
waß ich hievon sage, habe ich vorzüglich die Pröäfun-
gen uno Promotionen jn der juristischen unb. mebicinis
schen Facuität im Sinne, Die Prüjungen und Proe
motionen in der theologischen Facultät sind so seiten,und dabey im Ganzen so tadellos.,daßmanausbey»den Gründen kaum Ursache hat, davon 3zu reden,
(Auf die in einem zyfälligen Grunde berühende Selten,
heit der theologischen Promotionen kommt. hier nichts
an, sondern nur auf ihre Zuverlässigkeit Und dicse
ift um so weniger zu behaupten , als die theologischen
Facultäten iua das: Examen und die Disputationganz vergachlössigen , und eine eingesandte Prodeab«
bandtung-über einen beliebigen Gegenstand , die pon
einem Dritten verfertigt, auch aus einem weniger hes
kannten Buche entlehnt seyn kann , für genügend Daly
ken. An Beyspielen unwürdiger Doctoren der Theg«
logie fehlt es daher überall nicht: seiten sind fic batum
nur, weil dberhaupt die Würden der theologischen Fa,
eultät so wenig Liebhaber finden.) Sind sie in der
philosophischen Facyltät auch nicht so selten ; so mer,
den sie doch eben so ernstlich und sorgfältig hewerkstel«
liget, wie in der theologischen Facultät, (Wie der
Hr, Verf, es sich erlauben kdane, eine sg notorische

nn;
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Unwahrheit. zu Gunsten | feine: Sacultàt votiutragem,
ist schwer zu begreifen. Daß. in-der. philosophischen Fas
cuität das Dijputiren in dex Regel-von jeher nichtMode
gewesen, weiches doch die andern. Farultäten fn. der. Res
gel nötbtg achteten, ij befanut 2. und eben. fos: paf iit
den neuern. Zeiten häufig gar kein Examen voy der Pro!
motion voraytgehet. Daher: shäkzt denn nicht alles
das Publicum; -- selbst in- Leipzig; wo, die Magißer-
würde zu.ciner Stelle.im Pnt qualificiret,
unb auf &amp;ellegiaturen eine Aussicht. giebt, -- -den Ma&amp;-
gistertitel: geringer als den. Doctortitel ; sondern selb
die Magister : schämen sich häufia: desselben , venuen. sich
lieber Dvctoyen der Philosophie, und suchgs dadurch
bey dem, der dicse Benennungen. nieht genau-genng kene
nef, für einen Doctox einer andern Facuttät-»augeieben
zu werden - Dies soll äbrögens die juriffifder notes
dicinischen Examina nicht pertheidiaen, sondern nur.ouf
die seitjame Pralerey eines Philosophen aufmerksam
machen.) . Allerdingß il i den. agademischen- Bxaminiebus foviel Willfkübrliches, daß; die ESxaminatoren, wenn
sie wollen , die geschiktesten.Kandidaten verwirren naß
ahweisen, die unfähigsten und - unwissendsten' durch«
schlüpfen lossen können, (Wenn diesvorjätzlich geschöhes
müfte dig Facultät aus gewissenlosen £euten ;beftelreti.)Eine jede Wissenschaft - bat: ihre Tiefen , ibre. Eindden
und ihre: Polterkammern.:- - wenn: die Mitglieder dep
Facustät: ich mit einandex perabredeten, alle ife. Seas
gen aus diesen Tiefen, Einddon der Stieberlagen: sen
alteter Dinge beryubolen, fo. fünuten fe-oen treficbften
Ganbipaten. stumm machen,.. Schüchterne. junge -Ltutg
werden ohnehin durch den Eintritt in. das Prüfungs
zimmer sy getroffen, daß sie oft Fragen über Gegen?
stände, die ihnen ganz geläufig sind, entweder gar nicht
oder nicht recht beantworten : anstatt, daß kecie Unwise
sende in die Kreuz und Quere schwaßen , uud sich;das
DIT CD) einen Schein von nicht gemeinen Kennttissed
geben. Manche Examinatoren haben burdjaus- hid)
die Absicht, verfängliche oder schwere Fragen. zu: thunz
allein ihre Fragen sind so allgemein und poepdeutig

a
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daßtes ein bloßer -Gläcksgtiff: ist, wenn mai die rechte
Lintwort krifft: Sebfe oft werden Fragen richtig beant-
wortet; -nur nicht so, wie sie der Examinator hbrantwor-
tet wünscht. Wie will mön die Eraminatoren lehren,
gut zu fragen, vnd es nicht übel zu deuten;-daß die Candi-
daten änderer Meinung sind als sie? Ein viel gemeine»
rer (und sehr richtiger) Vorwurf, den 'nran' den Facule
täten macht , it, daß: sie-ungebührlich gelinde exraminis
ren -und selbst Mettschen vön notorischer Und schimpf-
licher Unwissenheit: selten abweisen , (befonbera, men
es Auländer sind; die demnächst in ihr Vaterländ jui
rücgehen.) - Eine: Ursache dieser“ Gelindigkeit ist un
läugbar: die Furcht, daß. der Abgewieseite anbctémo
prompbíten) und die Facultät die Gebühren der Pros
motion verlieren werde. Eine andere Ursache liegt in
enor -"bel: verstandenen Weichlichkeit, Man hat vor»
geschfägen ; män solle, um dies zu verhindern / keine
Bezahlung für die Eramina und Promotionen zulassen.
Hber basim mödgten sie noch nächlässiger betrieben wer-
den: und die bestehenden Facultäten habeu gerechte
Musprüche auf die Einkünfte, welche sie-aus Examini-
bus nnd: Promotionen ziehen: (Hoben-fie denn aud)
ein: Anrecht auf die Promotion Pesjenigen der nicht
fodvbig dazu befunden ist?) Von mehreret andern
Worschlägen ist eben so weniger Erfolg. zu: erwarten.
Svlange die Facultäten'glauben / daß sie mi? Schwa
hen. eine: solche Nachsicht baben mössen /- als fie bióbet
Batten, solange ist feine gründliche Besserung zu hoffen.
Ein: Hauptgrund , warum unsere Eramina einen sv
zreingen Werth haben, liegt-mit darin, daß wir sie
mit: vielen -Candidaten fogleich oder bald nach beendig»ter academischer Laufbahn vornehmen, und gleichwohl

zur Ertheilung der hd&lt;ften Würde hinreichend achten;a6 kann der Studirende sodann wissen? Eine allge-
anine Uebersicht der hauptsächlichsten Theile derWis-
Feüschaft, fo unzusammenhängend, wie die abstimmigen
Systeme und Meinungen seiner Lehrer, und die Lücken
in den Vorlesungen es erlauben, ist alles , was man
vernänftiger Weise verlangen kann, Und ist dies bey

einem
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einem genügend, so würde es. härt: seyn, bey: einem
andern mehr zu fodern. Genauere Bestimmutng-dess
jenigen, was zu d:m Grade eines Baccalaurei , eines
kicentiaten “eines Doctors oder Magisters erfoderlich
ist, wäre demnach die erste Anordnung , um die bishe-
rige Wilführlichkeit zu heben. Vielleicht wärs:e8 auch
nützlich , die Anordnung älterer Zeiten wieder herzustel-
len, daß jeder nicht allein auf dex-Academie die zu seis
nem Fache nothwendigen Collegia gehdret, sondern anch
nachher noch andere Jahre für fib fiudirethaben müsst,ehe er zur Prüfung zugelassen wird.)

3:Commentationum theologicatum,—fex.voluminibusconiunctim cum: doCtiffimis 'Viris KuinoeL et Ru
perti editarum, ;fpicilegium, ad vfus Synodales;con-
tinuatum. a. 'obanne Cafparo ..Veltbufeu,. 'Fh. D.
ecclefiarum .fcholarümque in prouinciis Bretenfi ac
Verden(i Praefecto; Fafciculus:L, Bretmae, apud
Carolum: Wilmans, :€123196ccnu. 33 Bogen itu
Octav. : m

Predigttexte und Materialien für die drey jährlich in
den Herzogthümern Bremen und Verden. zu feyern
verordneten öffentlichen und allgemeinen Bettage. auf
das bevorstehende 1802te Kirchenjahr 9 als erstes tie
densjahr unsers neuen Jahrhunderts. Otabty q6
druckt bey H. A. Friedrich, kdnigl. privil, Buchdrucker,
1802. 5 Bogen in Octayv.

A- diesen Blättern ist es meinen Lesern (don. bekannt, daß der Hr. Verf. in Stade eine sonders
dare Art von Schriftstellerey treibt, die für die Wissen-
schaften wenigen Gewinn giebt, und durch die Entschul-
digung , daß alles nur für die Synodal- Versamm-
Jungen bestimmt sey, einer strengern Prüfung entzog
werden soll , gleichwohl aber do&lt; dem ganzen Vublics
durch den Weg des Buchhandels angeboten wird. Zit
dieser Art Arbeiten rechne ich auch die vorliegende
Sammlung, wenn sie sich gleich an die Cowmentatio-
nes theologicas durch den Titel -anschlicßen wil, Das

inepte
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aweyte angeführte Stief ist derselben als: eine Zugabe
beygelegt.

«+
Beobachtungen Und 9Sérierfungen über fubpoden, niit

Rücksicht auf die Bemerkungen des Herrn Hofraths
Zers, von Wilhelm Sachse, der Arznmy - und
Wündärzney «Kunst Doctor, Herzoglich Mecksenburg-
Scwerinschen Hofmedicus, und der physicalischen
Societät zu Sdttingen ordentlichen Mitgliede. Ber-
Wa und Stettin, bey Friedrich Nicolai, 1802, 20
Bogen in Oetav, — —

S Schrift istfolgendergestalt angeordnet. 1 Kap.. Geschichte der Menschenpockea - und Kuhpocken-
Impfung. * 2 Rap. Beschreibung der Kuhpocken-
Impfung nach englischen, deutschen und eignen Beohb»-
üchtuingen. Beurtheilung der Impfmethoden. 3 Rap.
Ursprung der Kubpocken «Impfung, “ 4 Rap. Eigen»
Schaften der Kuhpocken, 5 Rap Einwendungen gegen
Hie Kuhpoc&gt;ken, und Widerlegungs- Versuch, -- Soviel
ist wohl unstreitig, daß über diesen Gegenstand zu viel
Beschrieben und nachgeschrieben wird: »völche Schriften
gber die brauchbarsten sind. , kann ich nicht bestimmen,

: I* |

9" einer nenen Yufsage von Büschings Geogra««4 phie, die der Berleger voriäufig. angekündiget
Dat, mirb Dr. 5. 9t. Ytorrmann. vic 9Ibtbrilungen,
Deutschland, batavische Republik, die Schweiz
nnd Schlesien , übernehmen.

6. :

Ge klein auch: die Grundlage “der hiesigen Professy,
- ren-Wittwenkasse (4 B. S. 322.) antátiglid) tvat,indem das SB cn 300. Rthlr. N2tel wegen
eines Concurses aicht einmal ganz erhoben werden konnte:
so ist voch bey der. gewählten Einrichtung das Kapital
jetzt schon auf 1000 Rthlr. NE. angewachsen , und die
Hebung der jehigen- einzigen Wittwe hetrug dies-Jahr
gleichwohl gegen 40 Rthlr.
+]
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Sen 9.9tovember 1802.

Ae

Neueste Geseß-Sammlung für die Herzoalich Mecklens
burg-Schwerin! und Güstrowschen Lande / seit dem
kezten Viertheil des jimgstverflossenen Jahrhundekts,
und bis auf den heutigen Tag. Erver Theil, Erste
Lieferting. Schwerin, 1802. Gedrutkt deyim Hofe
buüchdrucker Johann Wilhrim Bärensprung. 2:Niph.
x5 Bogen in Octav.

eber die Geseße unsers Vaterlandes waltet noch
ein seindseliger Genius. Statt der in dem Lan:

"Vdesvergleichversprochenen- größern Geseke , in
weichen: vollständigere , zusatmnmenhängendere und nach
eineriey Grundsäten abgefabte Borschriften erwartet
werd'n könnten , müssen wir uns mit einer Menge
Bruchstücken behelten. Und statt einer üffcutlid) auctos
risirten Sammlung dieser vielen kleinern Geseke, bey
denen nicht allgemein eine hinlänaliche Promusgation
verfügt wird; müssen wir mit Privatsammlungen / an
denen Mancherley auszuscken ist, zufrieden seyn. Ihrer
großen Mängel: ungeachtet würde doch die Sammlungmedkenburgischer Landesgesetze,Ordnungenund Constitutionen für den gewöhnlichen Gebrauch
lens Dingereiib haben, wenn nur der Verleger seinVersprechen erfüllt hätte ,- sie vou Zeit zu Zeit dur&lt;
Suppltmente zu ergänzen. Da aber der sonderbare
Hang dieses, Mannes, angefangene: und nicht sogleich
gati agrovasteedpuiften uvoollcret: indalle, im. teber
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lieber Zeit und Kosten auf unbezweifeltes Maculatur
zu verwenden; ihre Wirkungen auch auf diese Sammy-lung “ersireckte , so muß. mar: es. dem: Hrn. +H: R
Schröder danken , daß er sich der Bymühung. wnter-
zogen hat, diese Supplemente zu lietern. Wenn auch
noch Lücken vorhanden sind, so wird kein billiger Mann
das dem Privatsammiler zur Läst legen, besonders wenn
er weiß, weiche Schwierigkeiten derfelbe in einem Lane
de zu überwinden hat, wo bey vielen Leuten, von denen
man tbätige Unterstüßung erwarten sollte , eine un-
beschreibliche Geheimnißkrämerey herrscht. Daaegen
aber wird man eher über manches überflüssige Stück,
und über manches, das wohl schwerlich ein Geselz ist,
Erinnerungen machen können. Man erwäge indeß,
daß es dom am Ende besser ist, einige Stücke zu viel
als zu wenig zu haben, wenn die Kosien sich nicht über-
mäßig häufen.

. Diese Supplemente schließen sich in Absicht der Zeit
unmitkelbar an die bärensprungsche Sammlung an, wie
schon der Titel ergiebt : und die erste Lieferung insbe-
sondere enthält 163 Stücke » welche Kirchensachen
betreffen , zu welchen in einem Anhange noch 24 -die
Landesacademie zum Gegenstande habende Verordnun-
gen gekommen sind. Sie sind &lt;ronologisch geordnet,
und mit einem solchen Realregister versehen , als sich
bet bem jmepten Zbeile ber báreafprungfd)en Gamme
lung findet. Die auf. unsere Academie sich beziehen»
den Verordnungen sind folgende : 1) Landesherrlicher
Bescheid an die Academie im Betreff des Streits mit
€. E. 9tatb über bie Gollateralfteuer, unb ber 3Serus
fung auf die zweyte Concordienformel. (7 B. S.'86.)
2) V. wegen Translocation der Academie nach Rosio&gt;k,
(1 B. S. 31.) 3) Auf unmitteibare höchste Versi
gung au baé Concilium, die Studirenden zur Schule
digkeit eines. sirtsamen, ordentlichen Wandels anzuhal-
ten, und jede Art von Nutschweifung sireng zu ahn
ben, erfolgter Anschlag. (1 B. S. 89.) 4) Landes»
herrliche Anzeige nnd: dffeatliche Bekauntmachung: wes
gen der restaurirten Academiz, (1 85. 9. 185.) (5 (je

nere
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yere» yroviforiide Segulirumg ber teftaurirten 2Icabes
mie. (1 B; S. 209.) 6) 33. bab ba$ Deriogl. Geseß
vom 23 Aug. 1774, wegen der von den Stadt» und
Amtsgerichten einzuholeuden Urthelssprüche, zeßt von
der: Yrademie Rosio&gt; zu verstehen jey. (1 B.S. 312)
2) 38, daß jeder Stipendiat zwey Jahre in Rostock sius
diren solle. (1 B. S. 321.) 8) WeitereVerordnung
wegen: Trans!ocation der Academie. (14 B- gea)
9) Verbot-der unmittelbaren :Behelligung mit.Geiüe
Heu um. academische Freytische. (2 B. S- +23.) : Xo)
Landesherrliches Regulativ wegen Bestellung eines Vis
eefanzlers. und Curators der: Academie und ipie
tion *) zur Begränzung seiner Amtspflicht. (7 $5.: 2
EIG;).: 11) Rélaxatorium generale allet auf bie roftor
det Univerkitäts-Kapitalien gelegten Arresie. GB. S.
PI 11). 12) V. zur Beförderting guter Ordnung und
eines anständigen sittsamen Betragens der Studiren!
den 43 B. S« 259.) 13) Amnestic- Versicherung inetreff dex Studenten-Unruben und .dabey vorgefalle-
nen Excesse. (3.B. S. 262.) 13) Landesväterliche
Ermahnung an die Studirenden ,/ pon. den Zerstreuyn-
gen durch dramatische. Vorsiellungen in Zukunft abzu-
sehen. (3 B. S. 294.) . 15% Nähere landesherrliche
Bestimmung und Vorschrift wegen der academischen
Ferien, (3 B, S. 1233.) 16) "Erneuerte Patent -Ver»
prdnung wegen der zur Beförderung. in bicfigen Pat
ben geseßlich. nothwendigen-Studien auf der Uniyers-
tät Rosto&gt;. (4'B. 'S. 570.) ^17) 3teaulatib für bie
Wittwenkasse röstoikscher Professoren. (4 B. S. 322.)
78) Abschläaige Verordnung, daß die. Anschaffung der
Reichstags-Correspondenz (ür; dis Academie nicht zu be-
wiltigen sey, (4.B- S- 391.) 39) "Herzogl. Geneh-
e zur Verwendung vot 660 »«&amp; 3infen audbemdeadenischen Fischs "zur Bibliothek. (5.95. &amp;. 2702
do Dexiogl. Rescript, wodurc&lt; „der Academie zuRo?stock eine, heträchttlicheMünz Sammlung überlassen ist.
(635: 6/375.) : 21) Verbot der Studentenordett G
sivi / Y i :: ^ 2 7 M dà .

*) Dit iur $ XVI. befinblide fidi bet an. die Aca!ergangenen Rentasdidehe nA
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B:'S. 190:):-- 22) V; wegen der Vorlesungen, (6-VB;
(Q 116) -33) V. wegen Regylirung der Kreixdefens
fioits-Kosten'tn Rücksicht äuf die Academie. (7:B.'S.
322.) 24) Genera! Verordnung, alle 'ntenichliche Cas
daver von Matesicanten 1c. -an die Unatomie zu Rostoel
abzuliefern, vom'8 Jan, 1798.*) Man wird hieraus
ersehen, -daß der Hr. Hetausg: einen schr laxen Begriff
vor" einem Landes.eseße habe, -und sogar Notificatorias
bic llo Historisches Inhalts: sind , darunter begreife:
De Uiterjuchung ;- ob "bep denjenigen Verfügüngen;
wo es landesvergleichsmäßig erfoderlich. im ,- bicCon
munication an die Stäate voraufgegangen- sey, tt aui
scheinlich aneh: überflüssig geachtet. D :

US$,Herausg. erkläret sich zugleich geneigt, nach
Beendigung dieses Werks leine neue Yusgabe 'der b&amp;s
renfprunafden Oamftilung zu veranstalten 4 wüb in
Versclben alle darin abgedruckten gröberen Gesetze wegs
zulässen ; dit übrigen fü eine &lt;hronvlogische Drdnung
zu bringen, einige Auswüchse wegzunehn;ecn , und. ein

| €up

.) Da diese Verokdnung an die hide mieamten ume M Blättern aH wis
ouch biüher nicht 'befassät gewesen ift : so will ich solche
tinrüden, 7:7 : v -. T

Friederich Stanz, v.. G,,G. H. 1. M. 2c, Cbrfame 16;
„Da von Unserm Professor, Joseph. in Rösto&gt; die Anfeige DUAETE baf tu fiin wintetbalben cjabte nod)
Unit ein einziges menschlices Cadaver für die Ungtoiris
Boliefert worden; und es daher dyn. Anschein gewinnen
Will7- daß Unsere-cunfsum 2 Sept. 1791 an unsere das
felbä benachbarten Genter „und. Städte , insonderheit
Pd eum" ergangeny Verordnung, nach Pelcher alleur Anatbmie brauGSbate Eadaver von Maieficauten
Richt var, soydern: auch von andern. von odngefähr zu
Tode gekommenen -nder im Jeide todt gefundenen gering
rn anb bütftigen qer(oven , insoferne nicht. in einzels

„nert Fällen befonhefegüdertarvende Umstände eintreten,
zn" Angromie im ut am befagtem Unserny. Professor
Jof:phi , unerwartet dessen vorgängiger SRequifition,
iar und uneufgeldlich. abgeliefert werden- solten ,- infnet und m aetatben fep: so erinnern wir euch hiemik

guddigft erystlich, gedacßte Verordnung hinfähro oblies
Wntlich zu" befolgen; Au deist'2c.- Schwerin, dan 8ken
Januar. 798. 3 ug « 1 1 +
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Cuippletieiua ttim 266 bi8 250 Stück einzuschalten.
ch wünsche; daber statt dessen! grdacßtes Suppitineus
allein herausgeboy weit derMangel der &lt;hronologischeit
Ordnung in“senex Sammtnag. doch:tm Ganzen immes
ein fleineres-Uebel ist, abs die-bey-der intendirten' Vers
fndeviung entsießonden 'grdßern Kdsiev 2% and'daß er ams
fenden Jähtlich ein Supplement: der: !neuern Gestert, : m

2.
"-

wölfte und [eáte SorteGunqg oes 2fuosdds
£) aue Meiners Schrift abet: die Verfassung
und Verwaltung deutscher 'Universitären:“=«
Sechster Abschnitt. : Beschluß. “ "Noch weniger
bedewer die dffentlie"e Disputation. ' Ix den metsten
Fällen “hat der Candidatr dix 'Probeschxift von eine
fremden Hand ansarbeiten lassen: '-die Facultät: frägt
Hicht darnach, ob dies geschehenist, regt sich auch nichts
wennsie' gleich 'yewiß weiß, daß der Candidat-nicht var)
Verkasser ist. „Das Disputiren- ist, eine fFeere Gereinosnie, ynd nicht sclken zugRich ein augenscheinlicher Ba
weis der Unfähigkeit und Unwissenheit des Respondetns
ten. (Da der Refpondeat durcsy die Disputation und.
deren Verkheidigung''gegen: Einwürfe einen. genügens
den Beweis“ seiner kheoretischen Keuninisse geben "folfy
so wäre es fbeyliich zweckmätig, daß er seldft: eine brauchs
bare Probeschrist abfässe, :und- deren Vertheidigung ges
gen ernstlich: aemeinte Einwürft; wenn gleich mit ih
fe eines Präßes, vertheidige. ^ Ovlauge abet bottim
gen und“ändere größere Acadetüien, Leipzig vieneiheallein "au8gerommen , durch eine zweekwidrige Giliae
bigFcit die Promovfrenden who" felbft ; mittelbar: “die
Studivenden än sich ziehen wsltest; solange nsssen. auß
die. andern -Academten diesemBeyspiele fotgen , wenn
jene ihren Zweek aicht noh: mehr erreichen sollen,)=“
Da die Facnitäten schon lakze den Würdigsten foie
den Unwürdigsten die höchsten "&amp;cademischen Ehren ers
theilen, fö War nichts unvermeidlicher „--als2 daß das
Anschey: K4d“ Bie Vortechte der: Doctoren vermindert

s 83 wurden.
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wunden.“ Nach. den Priv|ilegion : ofer: idjulen geben
die: medicinische: und, juristische FaeulztYaden von ihnen
promobírten Ganbibaten Das Sedit: die: Wissenschaften
ühres Fachs zu leßren-ynd-zu: üben. Diese Rechte sind
eber it. ben meisten Ländern icht" wenig eingeschräukt
worden, :ynd. sollten billig nod mehr.eingeschränft werz
den;.. Selbit auf; dxn;bahen- Schulen, eo man Doctor
ren creirt hat, verlangt man von ihnen noch eine Die
sputation pro loco , wenn sie daselbst ichren wollen,
(Dies ist denn doch keine Fortseßung der Prüfung, fon-
bern hat. einen-napg:auoern Zwerl,). Doctoren 3 die
auf freinden Universitäten. fiudirt. haben ,- können (id)
Richt-beschweres; wenn 4Äay pon ihnen verlangt , daß

fie -no&lt; einmal votzlandeeberrlichen Collegiis scharf gGprüft. merben, ^ ( 28, Examen der Landes» Collegien
Lat in der Rege): eben. dis Mängel 72 als das Examen
der Facultäten; ur mirb. e$.bin unb. wieder mit auf
die Praxiu exsjre&gt;t, ... Bey, den Landes-Collraien finden
fid) verbáltnipmeife bod) nod) obl mebr-wnbrautbas
xe Eraminatqren a!s*bey.den Facultäten : 'dort schless
Gen sich noch eher einzelne Witglieder durch Empfeh«
hnugen aller Art .ein „. und dienen allenfassls mande
Sjabre umfonft, amr eiue: telle zu erhalten , die man
ibucn nidbt geben, follte;) bort. giebt. es: aud) ungleich
ktehrere Eraminafgepm,. die ig ihrer Wissenschaft: nicht
wt: der Zeit fortschreiten, und, dahen manchen Geprüfe
ten unrichtig beurtheilen.)... Weym die Faeyitäten nicht
eryFicher in ihren “Prüfungen und vorsichtiger in. der
Ertheitung-der Dootorwürde-werden, (o 150i es bald
dabin kammen, daßder:-damit-verdyndene, Rangy (ber
au wenigen: Drten nody-bebeutenb. (it,)-fo.mie pte Gus
laubnif;: practiciven: iw oirfea ,. (bie nídt- allein porev

währternlaen jeßt schon von, andern. Eqnressionen- absáugt , fonberu. auch&lt;agdern, als Docteren ertheilt
wird): jelänger je. mehr: aBlgehphn wird. . Sobald
Eg Dehne! sb .dey Tod.-der Faegitätenba, teil níentatb. felbft dnvoiffenbe ,. fich. nicht weiter
tic ven Soctortitel betperben werden, (Ganz werden
die-academischey Würden „nicht entbehrt -werden könz

nen,



nen; uud wenn gleitß die daraus zu erwarkende Eit
ttahme gänz nübedentenh wäre, so würden doch 2Spacul'átefi Bléfbeu.)——Cogroß“undzahlreich"aauch die Mißbräuche sind, so kann ich doch nicht dafür
stimmen, daß die rüjungen und Promotionen auf dei
schon bestehenden Unwersitäten äufgehoben werden, felange wan die Faculräten zu entschädigen nicht -
Stande ist: ich würde aber eben so wenig rathen , fi
auf neuen Universitäten einzuführen. (Sonderbar, da
dem Phi'osophen diese Hebungen so wichtig sind, dü
er deshalb den schon bestehenden Universitäten das Gibs
te eutzichen will ;' das er atif den nen zu errichfendeß
Academien- einzuführen anräth.) Vielmehr inüßteh
alle, bie bem Lande dienen wollen, von den dazu vers
ordneten Landes-Collegien gepritff werden + und-junge
Leute , die ihre academische Läaufbähn auch noch is
rähmlich vollendet haben , sich dennoch eine Zeitlamß
unter: der Leitung: von Geschäftsmännern , dder tm
Dienste der Collegien und Büreaus zur eignen Führ
rung von Geschäften oder “zur Uebernahme von Yem-
feri geschit machen. (Dieser Abschnitt, init weicheiß
der erste Theil beschließt ist. nicht okein unvollständig,
sondern auch. mit dem wenigsten Fleiße bearbeitet: . 2die herannahende Messe den Hru. Verf. übereilet, u
ob locale Vorfälle dkejenigen Vorurtheile veranlasseß
die ihn bisweilen irre geleitet haben sey dahin 'gestels
let.)= Von zwey andern Schriften des Hru, Verk,
werde ich nächsiens eine kürzere Anzeige liefern.

Die Characker-Probleme, oder Waldhötte, und Ring*EinPendant zu den Erscheinungen menschlicher Lei-denschaften von Julius Slorell9. Erstes, zwey»
tes und drittes Bändchen. . (Selig: wen nicht irret
die Näthsel des dämmernden Lebens 2,Th. Roses
Sarten.) Gotha, in der Ettingerschen Bachhand-
lung, 1890, 1 Alph. 173 Bogen in. Octav.-

do dem Staatscaiender und eitiigen andern Nach
richten ißt. vaser Landsmann 5 -Hr- Cand, $S

o
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Rosegarten , dex Verf. dieses Romans. Ob. die
E: |chemungen der menschlichen Leidenichafran vn. Zug
Jius Storello auch: von ihm sind , oder ob fie bioß
das Muüsier zur Rächahmung .dargebotey.. haven , ist
u dem unbestimmten Üusdrucfe auf dem Titel „nichtexsichtlich : aber aus einer S. 411 befindlichen Aumer»
Fünd erbellet, daß er noh einenRoman, Julie von
Steinau, geschrieben hahe, Unnatürliche Begebenheis
£u, wie sie in der wirklichen Welt nicht: vorkommen
fina werden meisteus gedehat und längweitig er-
Hh t.. 3Bon feinen; cianen Sbéarbeubeiten. ifi. 488n.ciner Anmerkung die Nachricht eingeschoben , daß
der Geheimeraths-Präsident:v. D. am. Hofe gu vt. ihm
gegen die Zusicherung eines sehr beträchtiichen. Jahrs
geldes, einer freyen Station, und nach 2 Jahren einer
guten [ebenslänglichen Versorgung im Givilfad) ,-.cin
gewisses höht wichtiges Geschäft in seiner Familiebertragen' wollen : aber nicht Wort gehalten habe.

"T qe
Mebee bie Berustein-Sräberenen in. Hinter-Pommern,

Bertin, bey Joh. Gottfr. Braun, 1802: 23 B. ins,
gy Autsatz ist, wie: ich zufällig finde ; aus einem.*Jonrnale besonders abgedruckt , welches unter
dew Titel , Brennus , eine Zeitschrift für das
nördliche Deutschland , an die Stelle der Ldatios
nal Seit(orvift für .Wissenschaft , Runst und
Gewerbe. in den preußischen Staaten, (10 B,
GS. 333.) getreten ist. Jc&lt;h erwähne desselben , weil
der Verf. vermuthet, day. auch die Küsse von Meck
[eiiburg in einiger Entfernung von dem jetzigen Sew
pu reiche unterirdische Echäke dieses Pröducts enk-alte. . Zum Beweise , daß nicht bloß in Preußen
derg'eichen Bernsteinlaaer gefunden werdet, heiutt ex
sich auf einige in der Gegend von Stolpe zu T7eglin,
Damnisz und Müzenow gemachte Versuche : bes
merkt jedoch zupleich, daß die in Preußen qevbbnlie
ede, und aueh dastidst 4ngewandte Methode des Nach»
grabens nicht die zweämäßigste seyn därste,
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Beobachtungen, über díe Kuhpocken; nebft einigen
Bemerkungen voa D. 4, F. Nolde, Profeffor zu
Rofock, Erfurt, in der Henning(chen. Buch-
handlung, 1802. 123 Bogen in Octayv.

uerst erzählt der Hr. Verf. den Erfolg von den
Impfungen , die er hier vor seiner Abreise an
39 Personen , uater audern auch an sich selbst

pornahm, ganz umständlich. Danächst aber stellt er
die aus diesen eiguen Erfahrungen gesammelten Re-
sultate unter folgenden Abichnitten zusannnen. A)emerkungen über den Verlauf der Kuhpocken-Krantk-
heit. 8) Resultate in Beziehung auf die Mittheilungs-
art der Kuhpo&gt;en-Krankbeit. €) Ein Paar Worte
über die Diagnosis der Kuhpo&gt;en-Kranfheit, D) Er-
Irterung der sehr wichtigen Frage , ob die Kuhpocken
den Nahmen der Schutblattern mit Recht verdienen.
E) Db man auch einige nachtheilige Folgen für die
physische Natur des Menschen von der Vaccination zu
befürchten hat.. Der Hauptzwek dieser Schrift ist.das
Hin gerichtet, diejenigen Puncte bemerkiich zu machen,
welche nych einer längern und genauern Prüfung be-
dürfen, ehe may die Kuhpocken Impfung mit völliger
Veberzeugung ftt ber Blattern - Impfyng empfehlen
kann. Die Wiederholung dessen , was in gadern
Schriften schon hinlänglich angeführt worden, ist hier

Ge 2.
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Wie ist die Bezahlung der Honóratien füt die Vor-
lesungen auf Univcrftüten auf eine fo z weckmaf-
fige Art einzurichten, dafs fowohl Lchrendce" und
Lernende, als auch der Staat und die Eltern der
Lernenden dabey gewinnen ?" Eine Kosmopoliti«
sche Frage, beantwortet von cinem Freunde der
ftudirenden Jugend, Leipzig nnd Züllichou, in der
Darnmanníchea Buclihandlupg, 1802. 3 $50gcn in
Octayv.

gu Freund der stkudkrenden Jvgend muß eineez" wichtige Entdeckung gemacht zu haben glauben z
denn er widmet seine Schrift allen hoben Schulcelle«
gien, Kirchenräthen und Consistorien , welche für das
Wohl der Universitäten, und durch diese auch für das
allgemeine Wobl Sorge tragen , so wie den Universi-
täten selbst , und deren sämmtlithen Mitaliedern zur
Beherzigung; auch versichert er in der Vorrede, daß ex
einen wohl überdachten, leicht ausführbaren Plan lie-
fexe., Er ist aber mit der Verfassung der Academien
Überhaupt, und mit diesem so oft schön: in Anrege ger
kommenen Gegenstande zu wenig bekannt gewesen, als
daß man seinen Vorschlag für völlig brauchbar ansehen
kdunte. Dieser ist kürzlich folgender : „Die bisherige
Einrichtung» daß die Studirenden den Lehrern selbst
die Honorarien einliefern / hat zwey große Uebel zur
Folge. Erstens, daß sehr viele Stüdirende soiche ent»
weder gar nicht, oder nicht ganz ,/ oder sehr spät enk-
richten ; folglich die Lehrer an ihren Einkünften so- viel
verlieren , daß sie ohae den Besi eines eignen. be
frächtlichen Vermögens kanm nothdärftig, geschweige
denn anständig und bequem leben können.“ Zweytens,
daß eben darum viele Lehrer ihr academisches Lehramt
vernachlässigen) und fich fieber mit-Schriftstellerey bes
faffen : folalicß die Wissenschaften entweder nicht alle,
oder wenigstens einige derselben schr schlecht vorgetra-
gen werden. Um diesem Uebel abzuhelfen, sollen die
Gtubirenben der Last, jeden Lehrer einzein zu bezahlen,

und
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und die Lehrer der Lash das Honorareinzeln in Empfang
zu nehmen, überhoben, und dafür eine bestimmte Summe
jedes halbe Jahr an eine dazu verordnete 'Person vort
den Aeltern und Vormündern. dex Studirenden einges
sandt werden, Diese soli das Geld nach Verlauf des
halben Jahres nach Anzahl der Stunden, die jeder ws
c&lt;hentlic) gelesen, und der Zuhörer, die er in jedem ge-
habt hat, vertheilen. Weun.z. B»- der eine wöchent!
lich 4 Collegia von 6 Stunden , also zusammen von
24 Stunden, gelesen, und in dem einen 40, im andern
32, im dritten 132, und im vierten 16 Zubdrer gehabt
hat ; ein anderer aber nur 3 Collegia.von 4 Stunden, alfo
12 Stunden wöchentlich las, aber das eine vor 106, das
zweyte vor 48 - und das dritte vor 46, also im Gaue
zen vor 200 Zuhdrern: so erhält jeder glcichviel , in
dem der eine.exteasiv, der andert intensiv mehr genüßt
hat./' Als Börtheile dieser Einrichtung sind angegeben :
x) Jeder Lehrer empfängt den. verbälenißmäßigen Lobn
sciner Arbeiten. Denen, die zum Bebuf der Vorlesun»
gen einen erheblichen. Aufwand „zmachen müssen., könnte
man allenfalls etwas mehr beivilligen. 2) Den Leh-
rern ist der Lohn ihrer Arbeit gesichert, und sie erhalten
alles auf einmal. 3) Die Studirenden kommen we-
gen Bezahlung der Collegiengelder nie in Verlegenheik.
4) Die Studirenden werden mehr Collegia hören, weil
ihnen das keine mehrere Kosten macht. 5) Die Nel-
tern und Vormünder sind gesichert, daß die Collegien-
gelder von den Studirenden nicht zu andern Ausgaben
verbraucht werden, und sie solche manchmal na&lt;ßzählen
müssen, 6) Die liberale, freundsc&lt;haftliche Verbindung
zwischen den Lehrern und Studirenden wird dadurc"

efördert. 7) Auch der Staat gewinnet dadurch, daß
die Lehrer diesen Theil ihrer Einnahme richtig erhal
ten, Nun beantwortet der Vers. noc&lt; foigende Fra
gen: 1) Wer soll die Collegiengelder einca(ien ? —
Keiner von den Professoren , sondern eine andere Per"
son. 2) Wer soll diesen Einnehmer für seine Bemü
hung bezahlen? -- Er erhalte von jedem Thaler. einige
Groschen; und jeder Student bezahle ihm für ein Ein,2 aß:
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lafbillet, was berfelbe auch aus andern Gründen für
jedes Colfegium,, was 'er hdren will, haben muß, 12
pder 16 Groschen. 3) Wie groß soll die Summe der
von den Aeltern oder Vormündern einzusendenden Coke
legiengelder seyu ?== * Da man annehmen kannt ; daß
de: Studireude in der Regel 4 bís 6 Gollegia Dort: fo
müßie darnach eine ungefähre Summe bestimmet wer»
den. 4) Wie ist es mit den Unvermdgenden zu hals
ten? =- Das Unvermögen muß durch ein obrigkeitlis
&lt;es Zeugniß dargethan , und wenn dies beygebracht
und richt! befunden ist, das ganze Collegiengeld obet
die Hälfte auf einen Revers des Studirenden solange
ereditiret werden , bis er. entweder doppelt soviel an
Beneficien erhält, als das Collegiengeld beträgt, oder
er in der Folge in eine solche Lage kommt, dap er diese
Schuld bezahlen kann. 5) Wie viel sollen Studiren-
de von höhern Nange bezahlen ? -- Da, wo diese jetst
mehr als andre bezahlen, beobachte man auch eben die
Proportion beym Collegiengetde. 7) Wie soll es in

nsehung der Ausländer gehalten werden ?=- Solche,
die aus sehr entfernten Staaten kommen, müssen das
Collegiengeld ohne Ausnahme bezahlen + tbeits weil
sich vorausscken läßt, (?) daß fie nicht unvermögend
sind, theiis weil es zu schwierig ist, die erhaltenen Re-
verse in fremden Ländern geltend zu machen. 7) Wie
ist es mit denen zu halten, welche schon absvolviret has
ben, und dann noch eine Zeit-lang zur weitern Nugbils
dung des Geistes auf der. Academie bleiben wollen? —
Diese sölten die Hälfte bezahlen / theils weil fte bod)
Ein' oder anderes Colleginin zu besuchen pflegen , theils
weil verhätet werden muß „. day Menschen, die selbst
nichts lernen, nicht unnüger Weise auf der. Universität
herumtreiben, und auch andere vom Lernen abhalten.
8) Für welche Collegia sollen die Lehrer an ben einge
sandten Geldern Theil nehmen ?-- Bloß für pic pri-
vata, denn bt) ben publicis kann keine Bezahlung ver»-
langt werden, uud privatillima erfodern eincn ganz
andern Maaßstab. 9) Wie erfährt der Einnehmer,
wieviel Zuhörer jeder Lehrer gehabt habe? =“ Durch

die
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die Einlaßbillets, die von ihm gebolt (inb , tnb von
jedem Lehrer wieder eingelietert werden müssen. -

Für überdacht und ausführbar kann ich diesen Vors
schlag nicht erklären, Freytich wäre die Stelle eines
Einnehmers auf einer größern Academie eine einträg»
liche Stelle; Nehme i&lt; , wie z. B« in -Götringen
schon der Fall seyn könnte , 800 Studirende un , die
batbjährig 4, also jährlich 8-Collegia hören, so theilte
der Einnehmer jährlich 6400 Einlaßbillets aus , die
ihm, zu 12 gar. das Stü&gt; gerechnet, 3200 ES Eins
nahme verschafften. Nehme ich ferner an , daß jeder
Stuadirende halbjährig 4 Collegia bört, und für jedes
nur 4 XS gerechnet würden, to betrüge , wenn auch
200 GStudirende als Arme in Abrechnung kommen/
das jährliche Collegiengeld für die übrigen 600 doch
19200 x&amp;G. Eollte also der Cinuebniet nod) 2. 08r.
vom Thaler, mithin den zwöitten Theil erhalten , so
betrüge vies wieder 1660 xS. Der;Honorarien-Eins
nehmer opn-.G. stünde sich demnach bey 4860 %E jäbrs
lichex-Einnahme sehr wobl, Wenn man aber auch
die Remuneration des Einnehmers andirs bestimmen,
die aus der Verschiedenheit des Honorarii für einzelne
Collegien enistehende grdßere Verwickelung der Rech»
nung nicht amten, und noc“ manche andere Nebendinge
jekt nicht iaAnrechnung bringen will ; so bleiben dv&lt;
noch einige wesentlichere Schwierigkeiten übrig, die so
Jeicht nicht zu beseitigen seyn mögten. 1, Die Colle-
giengelder werden von den Aeltern und Vormündern
eben so wenig ricmtig eingehen. Soll man sodann dem
Stydirenden die Einlaßbillets verweigein , oder soll
inan zu gerichtlichen Arträgen seine Zufin&lt;t nehmen;
Beyde Maaßregeln haben denn doch woh! Bedenklich»
keiten, besonders gegen Ausländer: 11. Die Einlaß
billets find weder ein sicheres noch ein anpassendes Mik-
kei, den Bestand der Zuhörer in Sewisheit zu schen.
Viele Studirende werden sich Einlaßdille:s zu Vorles
sungen geben lassen, die sie nicht hören , um sich den
Schein des Fleißes zu verschaffen : mancher Lehrer wird
aus Eitelkeit ober Gewinnsucht Einleitungen machen,3 um
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um mehr Billets zu erhalten , als er eigentliche Zuhds
rer hat. Sollte man dessen ungeachtet die Billets. als
untrügliche Bewe:se annehmen ? oder sollte man sich
auf Erinnerungen und Gegenbeweije eintassen ? Web-
&lt;e Folgen würde man in b-yden Fällen zu besorgen
haben. 111, Auf die creditirten Collegiengelder wird
vhne Zweifel der Einnehmer auch Rücksicht nehmen,
und fie erfodeitichen Falles eintreiben sollen. Aber
wer soll die damit verbundenen oft nicht. unerheblichen
Kosten tragen ? und welche Streitigkeiten werden ents
stehen, wenn der Lehrer dem Einnehmer Schuld giedt,
daß er seine Pflicht nicht beobachte, dieser aber die Uns
möglichkeit vorschökt ? =- Mir will es also noch nicht
einleuchten, dav der Verf.. dem überhaupt die nöthige
Erfahrung abzugehen scheint, den rechten Weg. gusfüge
dig gemacht habe. |

3.
tnfertpantafer Libellus grauamioum c^ nüllicaturü

fümmarius cum petito legali bumillimoj in Sachen
des Herrn von Bülow auf Leezen 'gegen die
Herzvgliche Regierung zu Schwerin. (Anaio editum effe propofitum « er quidem peremtoriumsz
pootifex scilicet maximus, quod elt epilcopus epis
fcoporum, edicit: Ego nolo admittere, 'vt:imunus
vifitandi domefticum fübeant aliorum locorum mi«
niti, nifi fümma id fuadeat neceffitas;" O edichum;
tui adfiribi uon poterit bonum factum, . Tertuts
lian, de pudicitia, €, 1.) Roftö&gt;, gedruckt bey Ad«
[ers Erben, im October 1802. 63 Bogeu in Quark:

gu vorherzusehen, daß die in diesem Jahre erv- gangene, die Erleichterung der Lehnsyeräußerutt
gen beabsichtigende Constitution (1x 'B. S- 67.) noch
zu manchen Aufsägen Veranlassung geben würde, Die
erste diesen Gegenstand besonders betreffende Drucks
schrift ist dieser Appellativns-Libell. . Der Hr. v. Bio
low hatte nämli&lt; noch vor deren Publication eine
Profestation eingelegt; und appellirte, da hierauf nicht
geachtet ward - ans Reichskammergericht , das auch

em
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dem Vernehmen nach sogleich vollständige Processe er-
kannt hat. DieHauptgründe, mit welchen der rechtliche
Bessand gedachter Constitution in diesem Libell bestrit»
ten wird, jind folgende : x) Vor dem Landtage ist nicht
ordnungsmäßig angezeigt , daß diese Constitution zur
definitiven Deliberation kommen würde , und es hat
daher kein rechtsgültiger Beschluß darüber gefaßt wers
den können. 2) Die in der Constitution angeführte
Gebräuche des Lehnhotes sind unerwiesen und unriche
ti3 3 kdnnen auch durch das Zeugniß der jetzigen Mit-
glieder der Lehnkammer nicht erwiesen werden, da drey
derselben wegen ihres eintreten: en eiquen Interesse Feline vollgültige Zeugen sind. Und es i!! das Gesuch
dahin gerichtet , daß diese Constitution , die weder sür
ein allgemein verpflichtendes noch für ein sogar rü&gt;wirs
kendes Geseß angesehen werden könne , wicder au'ges
hoben werde z das etwanige Bedürfniß in Febnérüllot

aber auf landesverfassungsmäßigein Wege zum ieinzuleiten nnd zu erheben sey. Die Beylagen diese
Appellations-Libells sind nicht init abgedruckt. - Die
siebzehnte ist freytich schon anderweitig bekannt, (11 B.
S. 14.) und mehrere sind nicht schr erheblich, aber die
vierte, sechste, sichende und achte mdgten denn doch aur
vollständigern Uebersicht der Sache bepgetragen haben.

a
Ein thätiges Leben verbürgt uns ein glückliches Alter,

Dem frohen Amts- Jubelfete des Hochwürdigen
Andreas Gottlieb Masch , H'rz6gl, Melenb.
Strelißischen Hofprediges , Conkstoxialrarhs und
Superintendenten, im Nahmen und Aufttäg des
Woldcgkschen Synodus hochac&lt;tungsvoll gewidniek
pon Friedricb Ludwig Reinhold ,. Prediger zu
Woldegk und. Pasenow. Neubrandenburg, gedruckf
bey G G. Korb, Herzogl. Hofbuchdrucker.. 2 Bogen
in Quart, | :

Ei" beständige Thätigkeit in näßlichen Dingen bringtauch im Alter unfircüigen gropen Nutzen : daß sie
aber immer ein glückliches Alter verbürge, ist weder

der
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der Erfahrnng gemäß - noch in diesem GlüFwunsche
erwiesen. Nackt: den angehängten kurzen hiographischen
Nachrichten ist der Hr. C. R. Masch der Sohn eines
Predigers in seiner Jugend zu Beseriz und Dah-
ken... Er ist am 5 Dec. 1724 an ersterem Orte qe
boren, besuchte die Schulen zu Sriedland, £reubram
denburg, Stralsund und Stettin, kain 1744 auf
die hiesige Umwversität, und gieng nach einem zweyjähe
rigen Aufenthalte nach Halle ; wo er noch 4 Jahre
studirte. Nach seiner Zubausckunft war er eine kurze
Zeit Hauslehrer bey eiaem Herrn v. Dechow , ward
aber jchon im Anfange des Jahres 1752 seinem Vater
adjungiret. Noch vor dessen erst 1771 erfolgtem Ables
ßen, nämlich 1756, ward er Stadtprediger und Consi-
floríalratb iu tieuftrelia , 1761 Jootprebiger. unb
4765 Superintendent. Von seinen Schriften sind nur
Einige, und zwar nicht ganz genau angeführt. Daro
Unter sind aber, 1) Geschichte der Offenbarungen Goto
tes, und 2) Arbeiten für die allgemeias Weltgeschichte,
die ich im QTfeusel nicht finde.

Se
CLvn Schweden ist die Aufsicht über alle Lehranstal-
A3 ten einem neuerrichteten, und hauptsächlich aus
den drey Kanzlern der inländischen Academien bestes
benden Collegio, unter dem Nahmen der Ranzters»-
Gille, übertragen. Dasselbe soll eine neue, ben jefsis
gen Zeiten angemessene Einrichtung der inländischen
Universitäten, in Vorsch!ag bringen, und die Academie
zu Greifswald mit jenen in eine nützliche Verbindung
seen. Es soll ihr auch eine Nachricht von allen im
Reiche befindlichen littergrischen Einrichtungen , Vero
mächtnissen und Stiftungen eingereicht werden , um
diese gleichfalls dem allgemeinen Unterweisungs- Gange
anzupassen.
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Ie

Patrivkisches Arc&lt;iv der Herzoathlimer Mecklenburg,
zur Autbewahrung k'einer Abhandlungen und Auf,
säge, nüßziicher Vorschläge, 2e6- und zur Verbreitung
gemeinnütziger Kenntnisse, 1802, - Vierten Bandes
Erstes Stü. - Rotto&gt;, bey Karl Christoph Stisler.
x4 Bogen in Octay.

| it diesem Bande ist eine erhebliche Verände»
rung in dem Plane dieser Zeitschrift angefane-
gen. Die Ruoriken : Landesveroidnungen,

Dienstveränderyngen, Standeserhöhungen 2c. , Todes-
fälle, Chronik der Städre , Tagesgeschichte , Theater-
nachrichten , und Nachrichteit von Landgütern , sollen
von nun.an ganz wegbleiben. Und hiemit kaun man
um so mehr zufrieden seyn, als ein Theil, dieser Noti-
zen für viele Lesee ohnehin nicht erheblich war , und
vieles davon in den Provinziatblättern des Hrn, Prof.
Webhnerr gleichfalls angezeigt wird. (10 B- S. 364.
381.) Dagegen sollen aber Nachrichten vow guten
Policey- Schul- Arbeits- und Armen: Anstälten andes
rer Länder, desgleichen von Verbesserungen in der Os
Conomse-,: von neuen Erfindungen, u. d. g. m. mitge
theilt werden. Ob Excerpte dieser Art aus andern
Büchern einen größern Werth haben werden / daran
zweifle ee T „Dieses Stück enthält folgende
Aufsäe :* r) Ueber die ehemaligen Gaue- in Meclen-
burg Stargarb, vonbrm fru. Qv. Zvamps. — G6

€ wird
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wird voransgeseßt , daß in den Diplomen älterer Zel-ten das Wort terra ehen die Bedeutung gehabt,alsin Oberdeutschtanß 8648-Wort Gau,, 2) Parchim,
gehörte diese Stadt stets zum Herzogthume. Wecklens
burg oder dem meekl, Kreise? und wann ist sie , wie
aud) Güfivóro upd Lreubrandenbyrg y cine vor
übrigen Landsrädten bevollmächtigte Stadt geworden?
von Hrn, G. A. RN: Bvers, = Erst dükchdie Thel-
lung von 1621 kam Parchim zu Me&gt;!. Schwerin,
und feit 1650 entstand. das Verhältniß der4egigen Vor-
dersiädte. (Die angeführte Schrist des Doct, Hart«
Wig, der dies Verhältniß darin noch den Grundjäten
des römischen. Rechts vom contra&amp;ua! -mandari., beur-
theilet , ist eine-ganz unbrauchbare Urbeit.) 3) Be-
merfungen aus dem meckl. Rechte. 4 Bem, Ueber
das Nachbarrecht. 5) Hexenproceß in. Mecklenburg
zu Anfange des 'x8 Jahrhunderts: == “Ist noch nicht
vollendet. 5) Versuch zur Erklärung einiger Nahmen
von Städten und Dörfern uysers Vaterlandes und
der angränzenden'känder , von Hry,“P, Rydolphi.
--- Wer größern Glauben an die Richtigkeit und den
Nußen solcher etynivlogischen Hypothesen hat, als ich,
wird diesem Aufsaße. seine Stelle nicht misgönnen.
Ein Beyspfel will ich doch anführen : ,, Rostock von
r0zt, Getraide, Frucht, alsd.eine fruchtbare Gegend. 6)
Nachrichten. von großen Fönersbrünsten inden me&gt;l.
Städten, von Hrn. 8, Bauer. == Eine unvollstäue
dige und zweiklose Compilation, :aus Quellen, die nicht
angegeben sind. Auch hichey wird ein Beyspiel die selto
same-Gestait: dieserExeerpten darlegen. „In Rostock
ift x677' eine große:Feuersbrunst entstanden , die. vor-
nämlich in der Mitte. der Stadt (2) gewüthet ,-' und
viele Häuser hinweggpraft hat. Bey der fögenannten
Grube, welchesjetzt ahn seichter und hin und wieder
febr verschlänmiter. Känal , ehedem aber ein Arm der
Warnow gewesen ist: haben viele schöne Gebäude ge-
standen. Im Jahr 1877 brach dort eine!Feuersbrunst
aus," die [chre&gt;lich um sich griff ^ unb viele Menschen

arm und elend machte. Die Noth war damals it der
| 3 tabf
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GStadt-schr groß. ynd.-der Anblick des Jämmers er-
schürterid..- Mehr nals die. Hälfte „der Stadt wurde
eingeäschert, und von öffentlichen Gebäuden die schöne
Catharinentirhe.und das Waysenhaus , (doch wenigs

(ng. aud) R00) das academische Collegium am alten
Yarft,)„niedergebrannt. Das. Feuer kam in dem

Hause eines Befers aus. Im Jahr 1709 den 4 Dec.
wurde der. Petrithyrm von einem Blißstral getroffen,
der-aber nicht zündete.4 (Wie kommt denn dies unter
die Nachrichten. von. großen Feuersbrönsien ? Eher
bätte noch: die 17,68 geschehene, von. dem scel. Uhrma-
Her Berg durc&lt; einen Kupferstich. .in Audenken ebat:
tene Entzündurg des jacobitifchen Thurms , die die
ganze Stadt mit einer Feuersbrunft bedrohte, angeführt
werden können.) 7) Kleine Erinnerungen über denAufsaß, die Berbesjerung der vaterländischen Landschy-
len betreffend. (11 B, S. 66.) vom Hrn, P. Keins
hold. - 8). Uebersicht der Witterung im April , May
und Juny 1802. 9) Ueberblid des Herzogthums
Mecklenbuxg«Schwerin im Jahr 1802. Nesultate aus
deni Staatskalender. =“ Wer keine andere Resultate
finden kann, hat keine Ursache, seinen Befund drucken
zu lassen. x0) Vorschlag zur Baumreinigung. 11)
Verhaltungsbeschl für alle Schulzen in den combinir«
tin Slemtera YDarin,Cemsin unb Oternberg, ml.
hen jeder in seinem Dorfe zu beobachten hat. Vom
Jahr 1799. :32) Nachricht von neuerschienenen Schrif:
Ten vaterläudischer Schriftsteller. 13) Anzeige, —
Hr. P. Rudolphi erbictet sich - Liebhabern vaterlän-
discher Mineralien eine Sammlung von 70 Arten für
3 GS , und eine etwas größere Gammlung von 100
Gtliken - worunter aber auch einige Ausläader sind,
für 5 3xS zu liefern.

2,

Kurze Beschreibung des. gegenwärkigen Zustandes der
tdnigl. Universität zu Greifswald, nebst Anzeige derdaselbst. vorhandenen Einrichtungen und Vortbeile
für Studirende,, wie „anch des jährlich etwa nöthi-2 3 gen
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gen Aufwandes. Greifswald, gedruckt bey Johann
Heinrich E&gt;hardt, Universt. Bycdr. 1799, 3 Bo-
gen in Quart. -

Mur der vom Hry. G. S. Schlegel gelieferten
"Beschreibung der Universität Greifswald (8B,

S. 27 ) hat man noch eine kürzere ndthig gefunden,
um der Vorschrift des neuesten Visitations-Recesjes (7
B. S. 327.) zu genügen. J&lt; ziehe aud hieraus eis
mige Nachrichten aus, 1, Allgemeine Uebersicht.
Daß die Academie nicht stark bejücht wird ,- liegt sas
wohl in den Ursachen, warum überhaupt weniger Jüng-
linge sich den academischen Studien widmen, als in dem
die preußischen Landeskinder einschränfenden YVerbo-
te, keine auswärtige Academie zu besuchen, und in der
Nähe der Universttät Rostock: dies macht, daß sc&lt;
die Zahl der Studirenden mebrentbeilé auf Ginbeimés
sche des&lt;ränkt, (Ein ganz etgenthümlicher Grund
liegt wohl darin, daß die Wahl der Lehrer eigentlich
in Stockholm erfolgt, und daß die Wahl nicht ganz
seiten Schweden trift. Dort kennen die Wählenden
weder das Bedürfniß der Neademie , nvch die vorges
schlagenen Personen genau genug , um eine richtige
Wahi zu treffen. Werden gar eingebohrne Schwe-
den gewählt , so sind "diese mit der Verfassung der
deutschen Academien , mit dem Zuttande der Wissen-
schaften in Deutschland , und selbst mit 'der Sprache)
in welcher sie lehren sollen , nicht bekangt genug , um
durchweg völlig brauchbare Professoren zu werden; zugeschweigen. daß han es den Wählenden nicht verden«
Ken Farn, wenn sie die werzhalichsten Crubiecte für die
3 einländischen Universitäfen behalten, und den vorzüg-
lichen Einländern, wenn sie lieber dorf, besonders in
Upsala bleiben.) Es war auch sowenig die Absicht
als die erste Anlage auf eine große Academie von dem
Stifter und den folgenden Regenten gerthtet, sondern
nur dahin, für ihr eigenes Land durch Bildung quter
Kirchen und Civilbedienten zu sorgen. Giebt gleich
eine große Academie für Lehrer mehr Aufmunterung,

so haben -doch Lernende dagegen bey einer einern
manche



Academie, 11. B, 19. St. 149

manche eigenthüömliche Vortheile, Der vornehmste ist,
daß sich der Lehrer bey Wenigen besser nach eines jeden
Fähigkeiten und Bedürfnissen richten , und auch denttelmäßigen und Echwachen desser nachhelfen kann
(7). Auch können die Lehrer dann besser auf den Fleiß
eines jeden Ächt geben, leichrer ihren Verirrungen steu-
ern und Unordnungen vorbeugen. Es ist für die Bildung
des sittlichen Characte: 8 zuträglicher, wenn junge Leute
mehr bemerkt werden, und nicht so sehr sich selbst unter
der Menge überlassen sind ; wie denn auch die Profes«
svren nicht versäumen, gesittete Studirende-mit in ihre
geselschaftfichen Cirkel aufzunehmen. Wenn gleich so«
wohl die theologischen als die juristischen und mevicks
nischen Lehrstellen mit Nebenämtern und Functionen
verbunden sind ; so hindert dies doch nicht am Haupt!
beruf , und ist vielmehr in Bildung guter Prediger,
geschickter Richter , Advocaten und practischer Aerzte
von ersprießlichem Nußen», und macht diese in ihren
künftigen :Aemtern fär den Staat und. das gemeine Le-
ben desto brauchbarer. 11. ' Vom Lehrwesen. Ein
Auszug aus den Visitations-Necessen von 1775 und
1795. (7 B, S. 273.) 111, Anstalten und Zülfs«-
mittel för den Unterricht, 1) Die Bibliothek.
In den Fächern der Patristik , der 'Jurisprudenz, der
Geschichte, besonders der nordischen, und der Abhand-
lungen der Academien der Wissenschaften iff fie vos
züglich. Ihr Fond ist-jcht bis zu 600 7:S vermehrt.
2) Das Naturaliencabinet. 3) Der botanische Gar»
ten: 4) Der Insirumentensaal. 5) Sas afironomü
sche Observatorium. 56) Das anatomische Theater.
Zur Vermehrung der Präparate sind jährlich 50 2E
auesgesckßt. 7) Die Sammlung von &lt;irurgischen Ins
strumenten ist angefangen , und es werden zu ihrer
Verfnehrung jährlich aud) 50 %*ES angewendet. 8)
Das elinische Institut, Es bekommen darin 5 arms
Kranke freye Besorgung und die Medicin unentaelbe
lich : dazu giebt die Academie 100 2E, und die Stadt
50*€. 9) Die Studien-Commission, (8 B. S. 68)
30) Die Reitbahn, Für Unschaffung "no Umterhalng3 [14
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der Pferde-werden dem Lehrer für jedes Pferd, 90 2%E
bestanden , zu- weichem Preise er 6 Schulpfärde hält.
Zur Unterstüßung der -Studirenden“ diegen. ferner : A),
Das. Convietvrium, in welshem. 36 Persouxn, 2 Fahre:
den freyen Mittagstisch/. .au&lt; 3-von ihnen den Freyen
aperto genießen. An &amp;igirittégelb wird 5.2024d erlegt, uyd 53 müsen jährlich nodp.6,2e&amp; 19-[F. zus
geben, ;.8) Die von der. Uaiversität zu ;yerleihenden
Stipendien, 1x) das Lembische - desseu:grdperxe Hes
bung: von 10050$. 3- aus beé Guiteré Samilie 6taly
re, und dessen kleinere Hebung-,v88 :50 7 «die Vers
wandten der Frau des Srifters..oder barthiebe Stadt
kinder und Professorensöhge alternirend. erhajtems 523
Das Waßenitzische , welches für 6 Theologen. des
stimmt isi, die 3 Jahre 25. 26S empfangen. „33.-Das
Uesedomsche , für Rügianer. und Proschsarenl6hnt
Deren 3 jährlich 25.20 bekommen.. 4) Def Drop»senscho: Famitienstipendium von: 45 28E'auf.;3. Jahie
für 2 Studirende / die den Rahmen Dropsen oder,
Balthasar führen. 5) Das Szirmaische von 47*
XE auf 2 oder 3 Jahre six Ungarn , die Fheoivgie
studiren. Es “st seit 1797 vacant, ynd wird durch- dis
ersparten Zinsen vergrößert werden, 6) Das Schessel«
sche von 50 xS auf 3 Jahre, hauptsächlich für Pros
fessorensöhne. 6) Das Blüchersche von 25 xEauf
3 Jahres. 8) Das Ur7eviussche von 123 %*E auf 2
vder 3Jahre. 9) Das Overkampsche von 39 xE
auf 3 Jahre, wobey die aus der Familie den Vorzug
Haben. 40) Das Aemingaische , aus den Zinsen
vort 8000 2bestehend ; und für fleißige und gutger
schickte Landeskinder und HTfe&gt;lenburger bestimmt.
Die angegebenen Suminen. setzen jedoch den Zinsenfuß
von 5 pCt. voraus. 1V) Rostenaufwand. Dies
ser ist in- folgende Tabelle gebracht ,.wobey angenome
men worden, daß mit dem kieinsten Ans&lt;lage das Cone»
virtorium und sreye Collegia verbunden sind,

1) Stubenmiethe- ' IO0*G 1529-2020?
2) Aufwartung 2— $— 3—
3) Mittagstisch. 7 15-=- 59 zZ

4

;
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5) Bücher 82%E 107S 2028
5) Hororaria 1 jo-— 40-- 30 ==
6) Schreibmaterialien 2— 2-- 3=
7) Heizung I0— 12-- 13 -=
8). Wäsche“ 6—. 10— 10 —
9) Licht 6— 8— 10—

10) Kleidungssiüke 19— 32— 40 —
r1) Frühstück und Abendessen 20-= 30-=- 4o —
12) Stiefelwichser 2— 4=
13) Friseur * 8=- 10 --

14) Rascur 2-- 5
15). Exercitienmeister, 25 =

100:XC 19978 300 288

Per

3*
Möglichkeit einer in den. Herjogthümern Mecklenburgs
"zu etrichtenden Vieh-Assecuranz- geprüft und beanto

ivorfet von der dazu erwählten Committe von Rits
ter: und Landschaft... Neubrandenburg, gedruckt bey
C. “G. Korb, herzogl. Hofbuchdrucker. 3 Bogen
in Octav. :

S eine solche Anstalt nicht auf andere Art möge,4 lich wäre, als sie in diesen Blättern vorgeschlas
gen wird , so würde ich sie eher unmöglich. neanett.
Hier. werden dazu nöthig geac&lt;tet: 1. Landesherxliche
Anstalten gegen das Einbringen des kranken Vicehes
und anstec&gt;kender Sachen aus der Fremde. (Auch oh-
ne Rücksicht auf diese Assecuranzanftait dürfte es nüße
Iich feyn -- jeßt die vielen vormaligen Verordnungen
Über diesen Gegenstand in eine einzige zusammenhän-
gende: Verordnung umzuformen. Tritt das Viehster-
ben erst wieder ein , sv fehlt es dazu leicht an Zeit.)
I Du schnelle Tddten derjenigen Heerde , oder desin eisen Staslle befindlichen Viehes ,- bey. welchem die
Cepihe :ausbricht , verbunden mit einer Bestimmungdert“Merkmaie, an welchen die wahre Seuche zu erkens
nen ist. 111. Ersak, nicht des an der Seuche aesiors
benen, sondern des zu deren Abwendung todtgeschlage«
nen Vicehes aus einem eisernen Fond. Um diesen

Fond
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Fond zu erhalten, soll eine fünfjährige Steuer im gam
zen Lande auf alles Rindvieh gelegt werden ,. welche
ein über. 200000 2X9 Dinausgefenbed Capital, unb (o
dann an Zinsen, zu 23 pCt. gerechnet, über 5000 7
licterte, Mit diesen Zinsea glaubt die Committe alles
getödtete Vieh vergüten zu können, nur muß während
der 5 Jahre , da der eiserne Fond: gesammelt wird,
noch nientand auf Bergütung Ansprache machen, wenn
auch in dieser Zeit das Viehsterben eintreten sollte.
Wer die Garantie übernehmen soll, daß dieser geringe
Fond, oder gar seine Zinseu, zum Schadensersatze bias
reichen, wenn die Sruche bald nach abgelaufenen fünf
Jahren uns heimsuchen sollte, ist nicht angegeben.

4.

Sy Universität zu Wittenberg notificirke dexhiesigen gewöhnlicher Maaßen das Jubiläum,
welches sie am t8 Oct, zum Andenken ihrer vor 305
Jahren geschehenen Stiftung gefeyert hat, Hier ist
also nicht allein das eingesandte Programm amsschwar-
zen Brekte angeschlagen , sondern anch am 17 Oct.
eine besondere Anzeige ausgetheilet, um hiesige Gelebrs
te zur Theilnahme an dkeser Jubelfeyer einzuladen.
Das Screiben der gedachten Academie , so wie das
Sintwortsschreiben ,/ sind der Anzeige beygedruckt.

5.

A" 29 Oct. ward der Hr. Prof. Dahl in dasConcilium recipiret, und erhielt nach den erbvers
fragsmätigen Grundsäken seinen Plaß nach dem Hru,
Prof. Beck.

*) ^m vorigen. Gtide G. 144. 8. 4. sind die Worte , in
(einer Jugend, an eine unrechte Stelle gekommen. Es
tollte vielmehr 2 6, heißen, besuchte in seiner Jugend
die Schuleit ic.
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Ueber die Einrichfung und den Zwe der höbern Lehr-
anstalten, von D. Johann Benjamin PErbard,
ausfibenden Arzt in Derlin. Berlin, 1802, bey
Johann Gottfried Braun. 38 Bogen in Octav«

1 den höhern Lehranstalten rechnet Hr. LE. 1)
die Indüstrieschuten, 2).die Kunstschulen; und Zei»
&lt;enjchulen insbesondere , und 3) die Universie

täten, denn von diesen drey Lehranstalten handeit dies
Buch. Vermuthlich ist dies den Grundsäßen der
Rantischen Philosophie gemäß, indem derselbe in der
Vorrede sagt: Diese Schrift ist seit 4 Jahren fertig.
ch erinnere dies - weil seitdem Rants Schrift über
den Streit der Facultäten erschienen ist, und der Leser
glauben könnte, daß ich daraus meine Ansicht der Fa-
cultäten genommen Dàátte, jubem ich mit den Grund-
ideen dieser Schrift durchaus „einig bin. Es donate
dies aber, da ich mit Rant über. die leßten Gründe
unserer Erkenntniß gänzlich einverstanden bin, bey con-
sequeatem Denken nicht anders seyn. == Sollte iich
finden, daß ich Rant und Broron in dem &lt;aracte-
ristischen ihrer Denkart unbedingt anhinge , so gestehe
ich lieber noch dazu, daß ich Hofnutg habe, daß bald
die Zeit kommen wird, wo die Frage an einen Philo-
sophen und einen Arzt , ob er ein Rantianer oder
Brownianer sey ? so lächerlich gefunden werden

i wird,
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wird, als nun die Frage an einen Asironomen ist, ob ex
ein Ropernikaner sey?“

ch will versuchen, ob ich von dem dritten und größ.
ten Abschnitte, = denn den beyden ersteren ist nicht viel
über 4 Bogen gewidmet, =- durch einen Auszug einen
hintänglichen Begriff verschaffen kann. Er hat die
Rubrik : Entwurf einer völlig zweckmäßigen
Universität, und Wittel, die jetzt bestehenden
nach und nach dieser Idee zu nähern. 1. Ab-
schnitt. Ueber den Zweck einer Universität. Als
die Lehrer zu Bologna, Paris, 2c. sich zu einer Ge-
meine verbanden , hatten sie den Zweek , sich (olde
Vorrechte zu erwerben, die fie von dem Druck des un-
wissenden Adels befreyen, und bey den Layen aller Art
Ansehn und Einfluß verschaffen sollten. Sie hätten zu-
gleich den Zweik haben sollen, die Erlernung der Wis-
senschaften dur&lt; das Beysammenseyn. mehrercr Ge,
lehrten an einem Ort zu erleichtern. Beydes kann aber
jet nicht mehr der Zweck der Universitäten seyn. Sie
sind vielmehr eine Staatsanstalt geworden , auf wel-
&lt;her diejenigen Wissenschaften zu erlernen sind ,/ deren
Kenntniß zum Wohl bes Ganzen und zum Privatwohl
des Einzelnen nothwendig wird. Bey ihrer Stiftung
beobachte man die Regeln : x) Alle Wissenschaften,
welche Anstalten erfodern, deren Einrichtung die Kräfte
des Privatmannes im Durchschnitt übersteigen, müssen
auf einer Universität gelehrt werden. *2) Alle Wijsens-
schaften, die unmittelbaren Einfluß auf das Wohl der
Staatsbürger im Sanzeu "haben , müssen vollständig
auf der: Universität gelehrt werden ; und diejeuigen,
die sich ihnen widmen, müssen dase!bst ein vollgültiges
Zeugniß ihrer darin erlangten Geschicklichkeit erhalten
könnea. 3) Die Universität muß alle Fächer des Wis-
seus und Könnens umfassen , um die Wissenschusten
und Künste in ihrem Einklange zum Wohl des Gan»
zen zu bearbeiten, umd die Resultate unter die übrigen
Bürger zu ihrem Privatwohl zu verbreiten, 11 Ab-
schnitt. Vom System aller Rünste und Wissen-
schaften und ihrem Zusammenhange mit dem

Staats:
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Staatszwe&gt;. 1 Rap. System des Umfanges
des Wissens und Rönnens, oder Darstellung
der Zauptklassen aller Probleme für oen tiem.
schen. Eiue tavellarische Einheilung der Wijjenichafe
ten und Könste, nach den 3 Abtheilungen, Wissenschaf-
ten, Gejchichte und Kunst, geordnet, 2 Rap. Ein-
tbeilung der Rünste und Wissenschaften in Be-
ziehung auf den Staatszweck. Jr: dieser Hinsicht
theilen sie sich in 3 Klassen , 1) Philojophie und freye
Künste , 2) Wohlfahrtskunde , 3) Heilkunde, auf die
Behandlung der Thiere und Pflanzen ausgedehnt: zur
Woblfahrtskunde sind insbesondere die Kriegskunst, die
Finanzwissenschaft, das positive Recht, die Policey und
die Politik gerechnet. Jene 3 Klassen kann man schi&gt;-
lich mit dem bereits eingeführten Nahmen, FSacultät,
belegen : das Zeugniß ,/ welches die Facultät giebt,
Heißt dann ein academischer Grad, und dem, der einen
solchen Grad hat, kann man den Nahmen Doctor las:
sen. 3. Rap. Welche Wissenschaften und Rün-
ste machen es vorzüglich nöthig, daß der Staat
Anstalten zu ihrer Erlernung besorge. Dies
sind , die practische Geometrie , die Asironomie , die
Mechanik, die Physik / die Chemie, die Naturgeschich»
ke, die Technoldgie, die Heilkunde und der scientifische
Ackerban. Im Ganzen ist auch noch eine Bibliothek
erfoderlih. 141. Abschy- Vonder Universität,
als gelehrten Gemeine. 1 Rap, Von den aca:
demischen Bürgern im Verhältniß unter sich.
Auf der Universität giebt eszwey verschiedene Verhält,
nisse der Personen, das als Lehrer und das als Zuhö-
rer. Der Schüler erhält hier bloß Unterricht : seinen
Sitten nach muß er schon gebildet seyn. Der Lehrer
inuß ein seinen Sitten und Kenntnissen nach völlig ge
bildeter Mann seyn : da er aber nur Lehrer ist / s9
muß er mit dem Schüler auf dem Wege der bürgetlis
&lt;hen Gleichheit umgehen, und biefer muó ibi mt büt
gerlicher Achtung und mit der Ehrerbietung, bie seine
Ueberlegenheit an Kenntnissen erfodert / begegnen.
Die Lehrer mössen in freundschaftlicher Verbindung

uUz2 unter



156 ?innalen ber 3Xo(tod (den
Unter sich siehen, und sich über die Vereinigung ihrer
Bemühungen verständigen , damit keine Lücke in den
Wissenschaften entstehe. Die Studirenden fino. ein
ander ganz gleich. 2 Rap. Ueber die vorberges
hende Bildung der auf der Universität Studi-
renden. Wenn gleich einige wenige sich durch Selbst-
studium bilden, und andere durch ihre Aeltern und an-
dere Personen dazu besondere Gelegenheiten finden : so
muß der Staat doch für die meisten darch gelehrte
Schulen sorgen, Diejenigen, welche auf die Univer«-
sität kommen , müssen sich der Prüsung unterwerfen,
ob sie die erfoderlichen Vorkenntnisse erlernet haben.
3. Rap. Ueber die Art, die Wissenschaften und
Rünste am schicklichsten in Rücksicht auf die
Person , die sie treiben will , zu vereinigen.
Dies Kapittel ist für mich unverständlich. 4 Rap.
Wie müssen die Wissenschaften auf Universitä,
ten gelehrt werden. Ein Quodlibet oberflächlicher
Säße. Hier sind einige der kürzern zur Probe ; „Che
mie muß mit Physik verbunden werden.“ „Außer den
Vorlesungen müssen Disputirübungen gehalten wer»
den.-- „Die Policey wird zuerst yach ihrem ganzen
Umfange, und dann nar ihren besondern Theilen vor»-
getragen.“ 5 Rap. Welche Rechte sind außer den
gemeinen bürgerlichen den Lehrern und Schü-
Tern zuzugestehen. Die Universität erhalte das
Rechty.1) eine besondere Gemeine auszumachen und sich
zu diesem Behuf zu oraanisiren , 2) in allen Streitsa-
&lt;en dex academischen Bürger das Erfenntnißurthel zu
fällen, nud es der Regierung zur Vollziehung vorzule-
gen, 3) die academische Policey zu besorgen , und 4)
ihre Fonds selbst zu verwalten. Ihre Organisation
kann darin bestehen , daß sie einen Rector und. Vice»
rector wählt, welcher leßtere immer in die Stelle des
ersteren folgt; ba jede Facultä zwey Decanen habe,
von welchen jährlich einer abgeht; daß noch zwey Pro»-
fessoren des positiven Rechts als beständige Beysiker des
Senats angestellet werden z daß die Universität einen
Secretair , einen Kassirer und zwey Diener erhalte ;

a
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daß der Rector das Recht habe , Wache zu feiner Db
sposition zu requiriren. Die academischen Bürger sind,
wenn sie die philosophische Facultät dur&lt;gegangen, 2x
Jahr alt geworden, und von den Decanen asier Facul-
täten ein Zeugniß einer besondern Gelehrsamkeit und
eines durhaus männlichen und klugen Betragens erhale
ten haben, (?) für majorenn zu achten. Jede Schuld»
foderung an sie, wird ungültig , wenn solche nicht vor
ihrem Abgange dem Senat angezeigt, und darüber er-
kannt ist : wer die Universität böslich verläßt , wird
durch die Publicität verfolgt, um andere Personen vor
Schaden und Nachtheil zu warnen. 6 Rap. Ueber
die academische Gesezgebung. Nur über dieje-
nigen Verhältnisse , welche bey andern Bürgern nicht
vorkommen, sind besondere Geseke zu verfassen. Die-
se Verhältnisse sind, x) das Betragen der Studirenden
unter si, 2) ihr Betragen gegen die Professoren, a)
im Allgenreinen, b) in den Collegien „' 3) ihr Betra-
gen gegen andere Bürger, 4) verschiedene Vergehun»
gen, wobey von dem Studireunden die gewöhnliche Sas
tisfaction nicht gefodert werden kann. Die Strafen,
wodurch diese besondern Gesche geltend gemacht wer»
den können, sind: 1) Geldstrafe, 2) Gefängnißstrafe, 3)
Verweisung von der Universität als Aufenthaltsort; 4)
Verweisung , wobey der Verwiesene des gelehrten
Standes unwürdig erklärt wird. 7 Rap. Ueber
Prüfungen und Ceremoniel. Die Prüfungen des
rer, die erst auf der Untversität ankommen, geschehen
von der philosophischen Facultät : die übrigen werden
vom Senat beurtbeilet. Fragen, deren Beantwortung
dem Geprüften nicht zuzumuthen ist, müssen ihnen nicht
vorgelegt werden : Fragen und Antworten sind daher
zu protocolliren. Will jemand von der philosophischen
Waceultát zu den andern übergehen, sv wird er von den
Philosophen in Beyseyn des Decans der andern Fa-
cultät geprüft : ist er nicht bestanden, so wird ihm aufe
erlegt, fich noch in den mangelnden Wissenschaften ju
Üben, und nach einem balben Jahre wieder zu kommen.
Will er Doetor werden, so muß er eine Abhandlung

U3 schrei»
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schreiben, und über den Inhalt jedermann, ber oppo.
níten will, Rede und Antwort geben. Ceremonien
fino aufer der Disputation und dem Diplom nicht
nothwendig. Auch ist es überflüssig , daß sich die Fa-
cultä!en durch besondere Kleidungen anszeichnen 3; nur
der Rector und die Decanen nebst den Dienern mössen
Auszeichnungen haben , wozu äber ein Schild oder
eine Scherpe Zinreichend sind. Feyerlichkeiten sind
zwar nicht wohl ganz zu umgehen , dürfen aber nicht
gläuzend und kostbar seyn. Reden und andere Schrif-
ten müssen in der Landessprache geschrieben werden, in
welcher auch disputiret wird.

(Das Uebrige künftig.)
2,

lp bem geboppelten Titel : Rleinere Länder,
und Reisebeschrerbungen , drittes Bänds

&lt;en, und kurze Geschichte und Beschreibung
der Sradt Göttingen und der umlicgenden
Gegend, hat Hr. H. R, H7einers ein Buch heraus«
gegeben , das nebenher manche Nachrichten enthält,
welche auf die dortige Universität einigen Bezug haben.
I&lt; will daraus, nach dem Zwee dieser Blätter, bas
jenige ausheben , was im 5 Abschnitt von den städti»
schen Einrichtungen vorkommt, die zum Behuf Der Unio
versität in den ersten 20 Jahren nöthig wurden.

Bey der Errichtung der Universität mußte auch die
Stadt umgeschaffen werden. Linhbhausens großer
Geist umfaßte dies mit gleicher Sorgfalt und Kraft,
und es ist fast unglaublich / wieviel er in wenigen
Jahren zu Stande brachte. Um Fremde und Einhei»
mische zum Wetteifer in der Verschönerung der Stadt
zu ermuntern, bewilligte man denen, welche neue Dir
ser bauen würden , ansehnliche Bauprämien und Pri-
vilegien. Die Regserung erließ 1735 eine neue Bay-
ordnung für die Stadt , und versprach, allen denen,
welche bis Osiern 1738 neue Häuser erbauen oder alte
repariren würden, 16 pCt. der Baukosten zu ersetzen,
welches mau in der Folge noch auf 2 Jahre verlän:

gerte.
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gerfe. Fremden, Kaufleuten, Fabrikanten , Küustlern
und Handwerkern, die sic) in S. niederlassen würden,
wurden große Freyheiten und Belohnungen zugesagt?
insbesondere bewilligte man geschickten Künstlern und
Handwerkern ansehnliche Anzugsgelder, und streckte ih»
nen beträchtliche Summen auf gewisse Jahre ohne Zin»
sen oder gegen geringe Zinsen aus der Mannfacturkasse
vor. Im Herbste 1734 hatte es unsägliche Mühe ges
kostet; 3. 50 Studirende uaterzubringen : im Herbste des
folgenden Jahres fanden schon über 400 nicht bloß
nothdürftige, sondera zum Thei! schöne oder bequeme
Wohnungen z; und im Sept, 1737 kounte man bey der
Einweihung auch die große Anzahl von Fremden aufs
nehmen. Als sich 1747 und 1748 die Zahl der Sty,
direnden vermehrte, wurden 9000 28 aus derUniversi-
tätskasse, und 6000 2% aus der Stadtilämmerey zu 6jähr
rigen zinsenfreyen Vorschüssen an sichere Neubauer her-
gegeben; unddie calenbergische Landichaft gab 5000 S2
zu Bauprämien. Außerdem erbielten die Neubauer 5-
unb 10jábrige SBefrepung von allen gewöhnlichen dffenk-
lichen Lasten. Jin Jahr 1754 hatte sich die Stadt so
sehr zu ihren Vortheile verändert, daß diejenigen, wel«
&lt;e sie vor der Einweihung gesehen, dieseibe kaum wie-
der erkennen konnten, - Die Polizey, mußte nicht weui-
ger als die Stadt umgeschaffen werden. Es ward eine
Polizey-Commission niedergeselßt , in welcher beynahe
von Anfang au cin Mitglied der Universität Beysiker
war. Es ward dafür gesorgt - daß alles , was zur
Kieidung und Nahrung erfoderlich ist , nicht. nur in
gehdriger Menge, sondern solbst im Ueberflusse vorhan»
den sey. Es kosteteMühe, dem anfänglichen Mangei
an -Buchsührern , Verlegern und Byuchdruckern abzus
heisen : die Vandenhöksche Handlung hob sich erst
unter:.der Wittwe empor, in der Folge eiferte ihr Dies
terich glücklich nach. Die ersten Studirenden bestam-
pen jtm Zbeil au$ Gomaafiaftem; jum Theil aus al-
ten Studenten, die von auswärtigen Academien in der
Hofnung hichßer-gekommen waren , in SG. mehr Wohle-
thaten oder Freyheiten und Credit zu finden. Die

leßztern
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leßtern brachten die übeln Sitten der Universitäten,
auf welchen sie bisher gelebt hatten , mit, und zogen
die unerfahrnen Gymnasiasten in Unoördnungen hinein,
Das Schreyen und Weßen / das Vivat- und Pereat«-
rufen, das Schlagen an Thüren und Feuster hörte we-
der Tag noch Nacht auf. Man mußte den Unsag ein
ganzes Jahr dulden / weil man erst im Sept. 1735
den Fond für die Schaar- und Nachkwache ausmitteln
konnte. Die Erleuchtung der Stadt, die Anlegung
eines neuen Pflasters, die Anordnung der Kothfuhren,
die Anlegung der Zug- und Notbbrunnen, die bessere
Einrichtung der Post, und selbst die Vorsorge für op
fentliche Vergnügungen, erfoderten mancherley Verfüe
gungen und Verwendungen. Die viclen Ungemächlich-
leitet, womit die ersten Lehrer zu kämpfen hatten, die
rohen Sitten der ersten academischen Jugend, die Abs
geneigtheit vieler Bürger gegen die mit der Stiftung
der Universität verbundenen Neuerungen , brachten
manche heimliche und laute Klagen, und die übertrie«
bensten Gerüchte hervor. Von der Zeit der Jnaugu-
ration an nahmen indeß die Mängel mit jedem Jahre
ab: und die Schönheit der Stadt , so wie der innere.
Wohlstand der Einwohner nahm mit dem Ruhme der
Lehrer und der Zahl der Studirenden zu.

3.

GS restaurirke Universität zu Dorpat ifl am arund 22 April d. J: mit einigen Feyerlichkeiten
erdfnet worden. Damals befanden sich inzwischen nur
9 Professvren und 29 Studenten daselbsi. Die ordenks
lichen halbjährigen Borlesungen soliten erst mit dem
T zung. anfangen. Durch den Ankauf einer Privatbie
bliothek für 2300 oS Rubel, und dur&lt; Geschenke des
Großffirsien Constantin und der Gräfin Lestocq hat
sie sogleim eine Bibliothek von 1600 Bänden erhalten.
Yuch hat der Großfärst ihr eine Gammlung von Mi-
gerglien und Conchylien geschenkt.
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Den 14, December 1302,

le

Asnimaduerfones "criticae in Taciti Agricolam,
Graecarum litterarum profeffonem publicam irn
Academia Roftochienfi aufpicaturus feripfit (098
nes Chriflianus Guilielmus Dahl, Roftochis, lit«
teris Adlerianis, 1802. 32 Bogen in Quart,

So ie Bemerkungen über sol&lt;e Stellen in derSchrift des Tacitus, bey welchen sich Zweifel
gegen die Lesart vder den Sinn ergeben, machen

den Inhalt dieses Programins aus. Zu wünschen
wird es seyn, daß jeder Professor , da ihm so manche
andere auf andern Academien übliche Formalien erlase
sen sind, bepm Antritt seines Amts sich der Bemühung,
ein Anfündigungs-Programm zu schreiben; gleichfalls
unterzieht.

2.

Beschluß des Auszugs aus Erbards SchriftÜber die Einrichtung und den Zweck der
böbern Lebranstalten. = Vierter Abschnitt.
Entwurf einer vollständigen und zweckmäßt:
den Universität. 1 Rap. Anzahl und Bestim
mung der angestellten Lehrer. Jn der philoso
phischen Facyltät hält der Hr. Verf. -vierzehn, in der
Factltät der Wohlfahrtskunde dreyzehn , und in der
Facultät der Heilkunde mit Jubegriff des Prosecturs
auth dreviehn, iusammen alss 40 Professoren nothwen«,dig,
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dig, unter denen jedoch für die gebildeten neuern Spra:
&lt;en nur einer gerechnet ist, vermuthlich weil das übri
ge durch Sprachmeister geschehen kann.. Die Profcs-
suren sind insvserne Rominal-Professuren, daß bic cb;
rer einen gründlichen Cursum der Wissenschaft, wozu
sie vom Staate angestellt sind, unentgeldtich vortragen
müssen. Außerdem können sie privatim lesen, was ih-
nen beliebt; nur nidt einen gleichen Cursum , wie der
öffentliche ist, damit dieser nict oberflächlich gelesen
werde, um Privatcollegia nothwendig zu machen. 2
Rap. LBigenschaften der Studirenden und Stu-
dienplan. Der Studirende mus in der Regel 18
Jahr alt seyn, und scine Muttersprache gründlich, auch
griechisch und lateinisch verstehen , und sich in der leßs
teren Sprache auszudrücken wissen ; er muß ferner
die Hauptepochen der Geschichte nach ihren Zeitverhält-
nissen kennen, und den auf dem Gymnasio erhaltenen
Unterricht in der allgemeinen Logik und der allgemeis
nen Litteratur wohl gefaßt haben ; auch soviel rechnen
können, als mechanisch erlernt wird. Zuerst hört ,er
in der philosophischen Facultät wenigstens 12-Haupt»-
collegia in zwey Jahren ; ob er mehr erlernen will,
wird seiner Wilkühr überlassen. Ju andern brep Jah-
ren studirt et dann nach Verschiedenheit seines Zweks
gleichfalls die hauvtsächlichsten Abtveilungen. Am En-
de dieser 2 und 3 Jahre wird er geprüft ,/ und bey bes
fundener Geschicklichkeit mit einem Zeugnisse versehen,
das ihn zuerst zum Uebergang in die beyden letzteren
Facultäten, und zuleßt zum Staatsdienste qualificiret ;
die Prüfungen geschehen unentgeldlich , für das 3utg:
niß werden nur Schreibgebühren und Nyuslagen bezahlt.
3 Rap. Organisation der Universität. - Der
Rector und Vicerector wird von den Decanen und den
beyden Beysizern erwählt. - Dieser Senat hat die
Cognitiou aller Rechtsfälle academischer Bürger; alle
polizeylichen. Vergehungen werden von demselben bes
straft, über andere Streitigkeiten erkennt ex nur, muß
aber der bürgerlichen Obrigkeit die Urtheile 'zur Volls
jiehung , und wenn andere Personen als geademische

Bürger
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Bürzer baben befaßt sind , vorerst zur Besiättigung
einsenden. ; bey nicht erfolgter Bestättigung wird das
Urtheil und die Exceptionen der bürgerlichen Obrig«
Leiten dem höchsten Richter zur Entscheidung zugesandt.
Die Fonds - werden vom Senat verwaltet , und die
Rechnung nur der höchsten Behörde zugeschit. Die
Lehrer werden von den Facultäten vorgeschlagen, von
dem Scnat erwählt, und von der höchsten Staatsge-
walt bestättiget. 4 Rap. GSeserzbuch der Univer»
sität. 1 Titel. Aufnahme der academischen
Bürger, Rechte derselben, und Ertheilung der
aeademischen Srade, Außer dem , was sich aus
dem vorhergehenden schon ergiebt, mögte folgendes zu
bemerken seyn. Wer auf die Academie kommt, ohne
sich dem gelehrten Stande widmen zu wvllen , erhält
seine Matrikel mit dem Zusaß : /, als Liebhaber der
Wissenschaften.!' Der Studirende hat den Zutritt in
jeder öffentlichen Gesellschaft , von welchem Stande
auch Leute da versammelt seyn mögen. 2 Tit, Po-
lizeygeserze. Was nicht dhnehin schon in Gesekzen
dieser Nrt zu finden ist, ist folgendes: In den Collegien
muß Stille beobachtet werden, und alles laute Beyfall-
pder Mißfallen - Geben ist strenge untersagt. Alle
Spatziergänge und öffentlichen Orte sind den Studie
renden und andern Bürgern gemein - wenn sich beyde
nicht zu aesc&lt;hlossenen Gesellschaften eigne Zimmer inies-
then.. Wird ein academischer Bürger von einein am:
dern Bürger insultirt , so requiriret der Genat die
Stellung dieses Bürgers vor ipm. 3 Tit, Civilge-
setze der academischen Bürger. Jeder Studirene
de kann soviel Schulden machen als er will , und ist
gehalten, sie zu bezahlen , wenn sie zu gehöriger Zeit
eingeflagt werden ; sie sind aber binnen Jahr und Tag
von der Verfallzeit. an prüfcribirt, aud) bey jeder Ver-
änderhng ves Grades binnen 4 Wochen anzumelden.
Den Aettern präjudietren die Contracte der Studiren-
den ohne ihre Einwilligung niht. Wenn ein Studi»
render mehr. Seid: als x0 2E aufnimmt, so müssen 2
Candidaten den Empfang attestiren : fonst erhält der

X 3 Gläu
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Gläubiger nicht mehr wieder, als ber Studirende wirk,
lid) erbalteu zu haben bezeugt, Eine Eheversprechung
des academischen 23ürgeré iit mut gültig, wenn sie mit
Einw'll'gyng seiner Yeltern , oder im. Fall er keine
mehr bat, mit Gonfens be$ Rectors unter gehörigen
Formalien geschehen if, Kein geschwächtes Mädchen
kann auf seine Person Anspruch machen ; zu den Alis
mentea des Kindes muß er aber nach seinen Vermds
gengumständen einen Theil tragen, wenn nur die Muto
ter weder Geld noch Präjente nahm, noch mit andern
vertrauten Umgang harte, Das Tesiament eines Sts
direnden hat volle Gültigkeit , wenn es in Gegenwart
eines Decans oder Beysikers und zweyer Candidaten
von dem Testirenden anerkannt wird. Jeder Studie
rende hat die vdllige Disposition über sein eignes Vers
mögen , insofern er zum Zwecke des Strudirens davon
Gebrauch machen will. (Wie paßt diese Beschränkung
zu der vorher bestimmten unbeschrän?ten Gültigkeit fei:
net SSerpflíbtungen? ) 4 Cit; Criminalgesetze. Die
Universität hat die Cognition in allen Criminalfällen,
welche nicht. die Erklärung der Unwürdigkeit zum Ges
lehrtenstande oder die infame Relegation. nach sich zies
ben. In riesen Fällen wird der Syuquifit der Landes»
vobrigkeit übergeben, Diese Fälle find, 1) der Duel,
2) der hinterlistige Anfall, er mag Menchelmord oder
nur Mishandlung zum Zweck habea, 3)wiederholter
Ungeborsam gegen die Polizeygesetße , und gewaltsame
Widersetzung, die von der Academie festgesekten Stras
fen zu dulden, 4) Anführung zur Widersekung gegen
den Senat, und Mishandljung der Professoren. 53Rap.
Gefsentliche Anstalten und Verwaltung dex
Sonds. Freygebig genug ist der Verf. hiebey, weng
dergleichen Freygebigkeit auf dem Papiere etwas nutzenkönnte, Nur ein Paar Beyspiele3:DerdconomischeGarten soll 4 Yöorgen Gartenland, 6 Tagewerk Wie-
sewachs und 8 Morgen Wald, 4mgleichen hinlängliche
Viehställe und eine kleine Stuterey enthalten. — Ie
drey und drey Professoren; "die sich demnächst über die
Etunden zu vergleichen baben, erhalten anf Mir

often
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foften einen Lehrsaal angewiesen und. geheizt. = Die
Fonds werden der Universität in Grundstücken angewie-
sen, damit sesbige, weil sich alle Bedürfnisse im Durc&lt;-
innt nad). bem Güterertrag ridten, auf. immer Dinänglich sind ? der Ueberschuß wird daher, sobald er
über den Bedarf des folgenden Jahres anwächst , an
die öffentlichen Kasjen zurückgegeben. Dagegen sollen
Feine besondere Emoluymente für die Studirenden Etatt
findeit : nur bey ganz besondern Unglücksfällen , ddex
bey besonderer Auszeichnung eines armen Studirenden
kann demselben ein Geschenk bis 100 2%E gemacht wer;
den, wenn die Kasse es erlaubt. 6 Rap. Yerbált
nisse mit auswärtigen Universitäten. Einige
Professoren correspondiren mit den ihnen angewiesenen
auswärtigen Universitäten über folgende Puncete ; 1)
über Relcgation mit und ohne Jufamie, 2) über ben
Cursum der Vorlesungen , und 3) über Verbesserung
der Anstalten. Sie berichten an den Senat, und ere
balten von diesem Aufträge. (Nähcre Aufklärung über
diese Correspondenz ist nicht gegeben.) Wer von einer an-
dern Univerktät wegen eines Vergebens als infam res
Jegirt würde , auf welches hier gleiche Strafe stehet,
wird nicht aufgenommen : steht aber auf der inländie
schen Universität n!&lt;t eben die Strafe auf das Verbre-
&lt;en, so kann er angenommen werden, wenn er außer»
dem gute Zeugnisse hat, und ein angesehener Mann für
sein gutes Betragen bürgt, (?) Wer ohne Jufamie rele«
girt ward, nuß dies bey seiner Ausnahme anzeigen,
Wer auf einer ausländischen Universität studirt Dat,
muß noch ein Testimonium sciner Geschicklichkeit erhal
ten, che er zum Staatsdiensi tüchtig angesehen wird,
7 Rap. Verhältniß der Gelehrten zu andern
Ständen, Der Doctor geht bey öffentlichen Cereo
monien und Staatsgeschäften jedem nicht im Staats
dienst augestellten Bürger por, und unter den angestell-
ten jedem , -dex nicht den Raug des Naths in einem
Collegio hat. Die Universität muß vom Staat über
alle Gegenstände, welche gelehrte Kenntnisse vorausss
ken) zu Rath gezogen werden, Der. Stagt ist nicht

X3 “ Zert
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Herr, sondern Beschüßer der Universität : er giebt ihr
nicht äHhre Rechte, deun.das Verdienst hängt nicht von
ihm ab , sondern er erkennt dasselbe vur an. Den
Ort, wo die Uniyersität ist, kann er daher nicht ohne
Einwilligung der Lehrer verändern. Fünfter Ab»schnitt. Ueber die Annäherung der jetzigen
Universitäten zu dem vörbergehenden Ent,
Wurf. Nach der eianen Meinung des Verf. läßt sich
sein Entwurf nicht sogleich realisiren, weil er eine Aufe-
klärung aller Staatsbürger vorausseßt, die noch lange
nicht Statt finden kannt dies soll also nach und nach
geshen, 1 Rap. Ueber den gegenwärtigenustand der Zacultäten und dessen Verbesse
rung. Am umständlichsten über die allmälige Vers-
wandlung der Theologen "in Philosophen. 2 Rap.
Veber die Einführung einiger Geseze. Um-
ständlic) über das Duell: ich hebe ein Päar einzelne
Anmerkungen aus. * „„Jm Winter 1792 waren zu
Jena in dem Hause, wo ich wohnte, allein 14 Schlä
gerenen, wovon keine zur Behörde gelangte; und dies
War der Fall mit allen übrigen , bis auf eine , welche
fid) beynahe mit dem Tode des einen Duelsanten geen»
digt hätte. Da dieser nicht starb, so wurde die Sache
vermittelt, obgleich dau Geseß auf Relegation sprach:
eine Schonung, der man, so zwewidrig sie auch für
die Menschheit überhaitpt war , doch in diesem Falle
den Beyfoll nicht versagen konnte. “== „Die Ehrenge-
richte muß ich verwerfen : hier sind meine Gründe. Es
kann der Staat ohne Juconsequenz niemand das Recht
geben, ein gültiges Attest fiber die Ehre zu ertheilen,
als der von ihm geseßmäßig angeordneten Obrigkeit.
Er roftet dadurch die “fatalen Begriffe von Studen-
tenchre nicht aus, sondern sanctionirt sie vielmedr, ins
dem er die Rechtmäßigkeit ber Duelle dadurch auf den

all zugestehet , wenn kein solches Gericht da wäre.
ie Schändlichkeit der Duelle wird daher nicht in ihs

er wahren Gestalt erkannt , und das wahre Uebel,

Bs in der verkehrten Meinung des Publicums
liegt, bleibt unangegriffen. 3 ap. UeberdieTEN fi
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Anstalten uno Sonoo, Qrbr.-tenig... 4 ap,
Ueber den Rang und die Würde der Universi
täty und das Verbältniß der Selehrten zu dem
Staats, und Geschäftsmar.n. . Das Verhältniß
des eigentlichen Gelehrten zum Geschäftsmann. verdien»
te wohl eine gründliche Erörterung - um die Vorur«
theile zu vernichten, die beyde häufig gegen einander
hegen; aber das, was hier gesagt wird, ist unbebei
tend. 5 Rap. Ueber den Sufammenbang alleg
Anstalten zur Cultur der Bürger im Staatky
und ihren Einfluß auf das Verhältniß dersel,
ben. Ganz unbedeutend. |

Dies wäre denn eine umsiändliche Nachricht von eis
nem Buche, welches freylich eine sol&lt;e Umsiändlichkeit
nicht verdienet , dessen geringer Werth sich aber auf
eine andere Weise doch nicht mit Ueberzeugung darles-
gen läßt, Des Branchbarenist darin schr wenig, und
dies verliert sich unter dem Uebrigen fo. febr, daß es
für die meisten Leser unbemerkt bleiben wird. Das
Uebrige find entweder bekannte Dinge , die feiner Wie«
derholung bedurften, oder es sind theils unausjührbas
re theils unnöthige Vorschläge, auf derey Gründe der
Verf. sich äußerst selten eingelassen hat, Daß auch
dem Vortrage Präcision , Voltständigkeit und genauer
Zusammenhang fehlt , entschuldigt derselbe mit dem
Mangel der Zeit.

3.

$'€d) babe nod) cineà 9Infdlags 3u erwähnen, den daz
a folgende Rescript, welches aus Dvbberan an den
Rector ergieng, im verflossenen Sommer veranlaßte,

„Wir haben den seit einiger Zeit sich hier aufgehals
fen babeaben Studiofis quá Rostock, aus Veranlassung
ihres unschicklichen, die öffentliche Ruhe siörenden Be-
tragens, und nachdem solches zu verschiedenen Malen
unterdrückt worden, den Aufenthalt hieselbst zu wuters
sagen Uns bewogen gefunden ; und machen dem Consi-
siorialrath Martini, als zeitigem Rector, solches mit
dem Auftrage bekannt, besagten jungen Leuten ihre Uns

ar
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art nicht nur zu ermetfru, sondern auch dafür zu sox«
gen; va Díufüfro dergleichen nicht weiter geschehe,
weil Wir sonst zu unangenehmen Verfügnngen zuschreiten Uns geinüfsiget sehen wärden,-Dobberanden 11 Aug. 1802.

Sriederich Sranz, "H, ;. M.
Weil so wenig die begangene Ungebühr als die Per-

svnen, die sich solche zu Schulden kommen lassen, bes
Fannt waren: so konnte nichts mehr geschehen, als daß
fölgende allgemeine Erinnerung am schwarzen Brett
angeschlagen ward :

»Non fiae graui dolore noftro ad nos delatum eft,
Bounullos e coetu veftro profeffionis fuae, bonae rae
tionis legumque fanctitatis tantopere effe obliros, vt
in oppidulo, quod Doderanum dicitur , intolerabilis
petulantiae, laefae ia alios humanitatis, tranquillita«
tis publicae. faepius turbatae, crimen vituperatios
nemque fubirent, taque ne impune graffetar pro-
teruitas, quicunque fimilis audaciae rei facti fuerint,
nos dé imperio ct ex refcripto Sereniffimi Dueis re-
gnantis poenas grauiffimas temeritatis fuae, quas vel
tarcere vel relegatione adeo luenr pro delicti praui«tate, certiffime exfpectare iubemus,|Mementoreaustem, ciues catiffimi, poenis eos tantum indigere, qui
igaobiliores cetetis.funt et animi abíe&amp;ioris $ fua
modeftia regi, vt quisque eft generolfilimus, .Rofto-
tbíi, d, XII Aug, MDCCCII,«

Erst in der Folge verbreitete sich das allgemeine Ge-
dFücht, daß zwey Studirende, die uns verließen, um das
Studiren wit dem Soldatenstande zu vertauschen, sich
noch einige Zeit in Dobberan aufgehalten, und beym
Trunk und Spiel sich einige Ungebühren zu Schulden
kommen lassen, Nach genaueren Nachrichten babe ich
mich bis jet vergeblich erkundiget. Ueberhaupt wird
man leicht ermessen , daß wenn dergleichen Dinge in
Dobberatt nicht sogleich verhindert werden können,
eine in der Folge hier anzustelleade Untersychung über
Paé, was an einem andern Orte geschehen ist , nicht
eft von Erfolg seyn werde.
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Den: 4. Januar 1803.

I.

Betrachtungen über die Herzoglich - Mecklenburgische
* Declarator-Verordnunng vom 12 Febr. 1802 , in

Betreff der agnatischen Rechte beym Verkauf der
Lehngüter, und der bey deren Ausübung einreißen»dein Mighräuche, von einem Mecklenburgischen Vu
salsen. *( Laudear illa, fed lata legant. Matt,
Schwerin und Wismar , in der Bödnerschen Buch-
handlung, 1802, I Alph. 73 Bogen tn Octav,

in Ungenannter, der laut der Vorrede die Gele-
genheit gehabt: und benutzet hat , alle Lehns-
Archivacten aus alten und neuen Zeiten durchs

zusehen *), übernimmt die Vertheidigung der in der
Declarator : Verordnung angenommenen Grundsäßke,
als eines vorher schon geltenden meckl. Rechts , gegen
die bisherigen Widersprüche. Nachdem er im erste
Abschnitt allgemeine Bemerkungen über das meckl,
Lehnwesen vorausgeschikt Dat; bemübet er sich im
Zweyten Abschnitt, die einzelnen Landes-Lehnrechts-
Srundsätße aus Geseken und Observanz zu erweisen z
worauf denn im dritten Abschnitt eine Geschichte
der erwähnten Lehns-Constitution folgt. Mich hat. dier
se Schrift in - verschiedenen wesentlichen Puncten nicht

| Y über,

2) J&lt; habe mir das L me ip größer vorge) Tent als Daß 09 ehnrammer zehn größer vorges
so leicht halten könnte,
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übergeugt: unb indbefonbere [ege ich dem Gerichtsger
brauche , der aus einzelnen Entscheidungen abgeleitet
wird , keinen großen Werth -bey **), Damit indeß
meine Leser selbst ihr Urtheil darüber bestimnien kön»
nen, will ich aus dem zwehten Abschnitte / 21f den xs
bauptsächiich ankommt , einen umständlichen Auszug
liefern, und kurz bemerken, wo ich dem Hry, Verf. in
der Sache selbst nicht beystimmen kann.

Der ganze Juhalt ist auf sichen Gründsäte zurücke
geführt. 1. Die Lehne in Mecklenburg tragen
Schulden, Dies ist die Hauptbessiimmung , aus
weicher ein großer Theil des übrigen von selbst folgt,
Der 31 Art, der Reversalen von 1621 ist eine Narbe,
die von den Verwundungen der Longobarden übrig ge:
blieben ist. Der spätere Zusaß, daß sie nur in. fubfi-
diam Schulden tragen , ift unerbeblid) , indem das
Lehn solange noch nicht verschuldet ist / als das übrige
Vermögen noc&lt; zum Abtrag der Schulden hinreicht,
(Wenn seine Richtigkeit nicht bezweifelt werden kann,
wird er doch immer alle Folgen des Schüldentragens
modificiren.) 11, Die £Lebngüter fino veräußer-
lic. Dies muß als nothwendige Folge des ersten
Satzes wahr seyn. (Aus dem ersten Sage folgt nur,
daß die Gläubiger zu ihrer Befriedigung auf den Ver-
Fauf bringen können ) 111, Darcus folgt denn mit
Nothwendigkeit, daß det Vasall auch ohne vorher
Schulden zu machen, das Lehn zu verkaufen
berechtigt ist. (Diesen Grundiatz, den ich bezweifie,
und der ous dem Vorhergehenden nicht folgt, erweiset
der Hr. Verf. durch folgende Argumentation.) „Wir
baben kein geschriebenes oder ungeschriebenes Geseß,
was den Vasailum venditorem on die seltsame Form
bände, daß er erst, und in abgesonderten Handlungen
und Zeitpuncten, die Ursache, und dann erst die Wip-
fung hervorbringen solle; daß er letzteres nicht ynmit»
telbar veschaffen, sondern, mit ersterem atifangen z daß
er zuvor andere obligatorische Conkräcte titulo wurui

oder
v. icher babe ib mid batübe t$ et

? umständlicher babe iurid, II, Brite shon ehedeß er
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oder fonst abschließen sölle , ehe er zum Nbschluß deß
Contra&amp;us-emei venditi Tommen darf ! Wer bier im
Lande ein Lehngut von 29390 xS haf, kann, wenn er
will, in jedem- Jahr 1009 20€ mehr verbrauchen, als
es:ihm-abwirft- daran zweifelt kein Mensch ; nach 20
Jahren und nach 20 keihecontracten ist der Duct ba)
wo das Guf- fovtgeht. Er kann das Nämliche mit
jährlühen 2000 :%E thun / und kommt in der balben
Zeit zu demfelhigen Ziel : wer wird es läugnen ? Es icht
ferner bey ihm, in einem Jahre, in einem Augenblicke
durch Spiel oder sonst die 23090 »eG ju conjumiren ; unb
im folgenden Augenblick ist der Punck der Nothwen-
digkeit des Verkaufs wiederum da ? auch das wird nit-
mand in Abrede nehmen, Er kann endlich die 28099
XS eben 19 gut an einen schuldig werden / als an 10
pder 100 Personen, und dieselbe eint erlangt nicht wee
niger Recht an das im Vermögen des Debitoris be
findliche'Lehn, als der Concurlus der mehreren ; auch
das haf nie: femand bestritten. Und nun sollte man
ihm ohne Zwischenkunft eines ganz positiven Gesehes
die Befugniß bestreiten fdnnen-; das / was in diesen
beyden Auvenbliken unbedenklich und unanfechtlich ge-
schiehet, auf einmal vao eodemque aQu auszuführen !
Stimmerinebt geht das an, und bis zum evidenten Ber
weise des Gegentheils wird jeder vernünftige Mensch
zugeben, daß der Vasall sogleich und auf einnial vet
kaufen darf « ohne sich vorher eine Weile mit Schul-
denmachen zu amdsireu. Ueberdas / was isi Emtio
venditio anders als ein verhindender Contract ? eine
Handlung, die den Venditorem schuldig macht, etwas
zu leisten? Der Verkäufer hat sich für die Erlangung
einer Geldsumme in eine Schuld geseßt 5 in eine
Schuld 4 die er nic&lt;t anders - als mit Hingabe des
eut heiahlen kann z er hat das Lehn mit einerc&lt;huld beiaden - die dessen ganze Substanz erschöpff-
Er aber ist befugt - Schuld' zu machen und zu bezah»
len; und'das Lehn trägt Schuld. Wenn dies anders
seyn solte, müßte bey dem Daseyn des Gesees - das
Lehn trägt-Schulden, ohnfebibar noc&lt; eiue gesehliche3 0rARCHIY

DER UNIVERSITAT ROSTOCK
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Modification oder ein, zweytes Geseß.-da seyn, welches
sagte, ausgenommen die. Schulden ex ovtradu emti
venditi, So wenig aber Mecklenburg ein Geseß auf-
zuweisen hat über erfoderlichen Vorhergang des Con-
eractus murut or: beni Contractu. venditi 1. «ben: jo
wenig hat es eines. was diesen Jetteren Gontract aug
der Anzahl aller übrigen . perfcete „Verbindlichkeiten
Hervorbringenden , gänzlich. audnábme..-. Sie, medl,
Lehne sind daher impliciter veikäuflich, und 4s ist naus
mehr eine überflüssige Frage: ob Geseß, Lehnsgebrauch
und Zeugnisse der Rechtslehrer damit übereinstimmen.
Landesvergleich, 6 471, 472. Ist nun der Vasall bes
rechtiget, rec&lt;tswirksam zu verschulden und zu verpfäns
den , ohne Bedürfniß. des Confenses - von jemandeny
und folget darans unausweichlich Berechtigung, rechtss
wirksam zu verkaufen : fo folget eben so nothwendig»
ba cr aud) bic feines Consenscs von irgend jemand
bedürfe ; Consenses, das heißt wirklichen wahren Con»
senses, in dem Sinne, den der gemeine richtige Sprache
gebrauch, seibst das gemeine Lehnrecht , damit verbig»
det, nicht in dem Sinne.des Warts , da es auf Fore
mel, oiey auch: da es auf unrichtigen technischen Auss
druck hinweiset, sondern [o, daß es für wahre , wirk»
liche Einwilligung, Zulassung, Enthaltung von wohl«
befnatem wirksamen Widerspruche gilt.“ . 1V., Die
meckl. Lehnsagnaten baben bey dem mangeln»
den Rechte , der Veräußerung .zu widerspre«
eben, gleihwobl das Recht des L7äberkaufs.
Die uraite Sitte, beym Verkaufe angeerbter Grund«
fiücke. die Vettern und Freunde zu Rathe zu ziehen,
und sie ihnen zuerst anzubieten, ist in. der Folge durch
das fremde Recht bey den Lehnen. unverändert erhalten
worden. Die Zeit , welche dem Agngtey zu der Er«
Flärnng offen ist, 5 er (olde Faufen wolle vder nicht ?
ist von jeher von. dex Willkühr der Lehnkammer ahhän«
gig gewesen. : Es. ist bald- ein gewisser Tag dazu bc
stimmt, bald ein halbes Jahr, bald eine andere Frist,
bisweiten sehr lang, bisweiten von einigen Sagen, go
geben. Auch. Edictalladungen an die nicht genau genug

efanne
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befannten 3Ignaten: fib. schon in alten Zeiten dfter vor-.
gekommen :. 8 den jüngern Zeiten ist es seit mehr als
einem bhatben Säculo unisormer Gebrauch :bey allen.
Gäterverkäufen, daß durch Proclamata praeclufiua allen
Agnaten, das Lehn angeboten wird. (10 B. S. 322.)
Bis.zu dem Termin der agnatischen Erklärung. müßte
denn. auh eigentlich der Käufer warten , „weil er. ben
Erfolg nicht mit. Sicherheit vorhersehen kann. Weil
es aber immer ein seltener Fall ist , daß ein Agyat
kommt. der eben so viel geben.will und kann": so pfles
gen die Käufer sich nach dem Vorkaufsrecht nicht aufs
zuhalten, . sondern nehmen das gekaufte Lehngut schon
vorher in Besitz. „Es ändert aber dieser Umständ De
greiflich nichts in den agnatischen Rechten- V. Das
Vorkaufsrecht bey .mcc&gt;l. Lehnen steht bloß
den eigentlichen Agnaten zu. Wenn es beym
Verkauf des Consenses der Agnaten nicht bedarf , so
kann von Einwilligung oder Widerspruch ver Kinder
noh weniger die Rede seyn. Sind diese nicht Erbeit
des Verkäufers geworden: so ist ohnehin kein Titel ers
denflich, aus weichem sie überall einen Theil des väter«
lichen Vermögens , es sey mit oder ohne Schuld, an
sich nehmen. könnten, Hiebey ist auch das gemeine
Lehnrecht einstimmig. (Das mekl. Lehnreht hat ín 916:
fidt ber Kinder nichts igne, al$ mag aud ber SBere
schntdbarkeit der Lehne folgt.) VI. Segen eine auf

gesetzmäßige Art völlig zu Stande gebrachteeräußerung eines Lehnguts gibt es för die
ehemaligen Agnaten des Verkäufers kein
Rechtemittel. Wollte man- insbesondere die Min-
beriábrigen mit ber reflitutione. in integram zulassen,
so würde niemand bev. einem Kaufe sicher seyn, . (Cin
soferne der Hr. Verf die Misbräuche rügt - die mik
der Restitution vorgenommen werden, pflichte ich ihm

ey... Im3illgemeinen aber ist wohl kein Grund vot:
Handen, die Restitution bey Lehnen mehr, als bey an
dern; Gegenständen zu beschränken. (10 B. S- 321.)
vil, rgeseplich verkaufte Lehne dürfen vondem Lehnfolger eingelöset werden, Das gt»

"35 'meine
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meine Lehnrecht ertheilet den Retract unb die Revoca-
tion ur für den Fall, wenn die Ngnaten nicht einge-
willigt haben ; dieser Fall kann aber bey uns nie vor,
hatwden Jeyn, weil die Agnaten in den Verkauf confe
tixen müssen, also auch allezeit consentiren. Nur dann,
weyn "hnen das verkaufte Lehn nicht angeboten ist, düro
(cn. (it den Verkauf nicht anerkennen , sondern kdnnen
es noch binnen 50 Jahren zurürkfodern , wiewohl sies
weil das Lehn verschuldet werden kann , das 'Kayfgeld
wieder zurü&amp;geben , und alfo: eigeutlid) tae Lehn ein-
lösen müssen, (Die Yepocation hält der Hr, Verf. in
Mecklenburg nicht zulässig. I&lt; würde se um so mehr
anwendlich achten, da der 5 463 des Landesveraleichs
bas competirende Gericht für diese Klage bestimmet,
und die bamptfücblidy auf bie Revocation sich beziehen-
de Constitution von 1763 die Ansprüche ex capite suc»
ee(lionis qnb ex iure protimifeos et retractus qti
drücklich unterscheidet, auch in Absicht der ersteren bes
stimmet, daß die Verjährung dagegeu nicht a tempore
deualutag fücceffionis gbtt fcientiae, sondern voy der
Zeit des erlangten Besitzes gerechnet werden soll:)

Quee find in einem 'Anhange noch 92 Beylagenhinzugefügt. Zum Theil sind dies Decrete und Erkenntt
nisse der Lehnkammer , aus welchen die angenommene
Ohservanz bergeleitet wird, zum Theil sind es andere
Stücke, Für den dritten Grundsaß, auf welchen am
Ende das System des Hrn. Verf, am meisten beruhet,
finde ich doch kein völlig zutreffendes Beyspiel ; denn
dus der 9 und 73 Anlage erbellet niht, ob von einem
tinthwendigen oder willkührlichen Verkauf die Rede
war,= Auf den ohnehin lockern Zusammenhang des
Lehrirechts, und dessen Verbindung mit andern Theilen
der Jurikyrydenz hat der Hr. Verf. bey seiner Darstel»
fing der Sache zu wenige Röcksicht genommen, Da
nün guch in der Declarator Verordnung auf diese wiss
senschaftlichen Verhältnisse 'nicht' geachtet ist , so wers
den. daraus für die Theurie des einheimischen Rechts
neue Schwierigkeiten entstehen, die demnächst bey der
Suwendung wieder ihre Folgen zu äußern pflegten:?

2
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FD Ycademie zu Landshut hat durch ein Schreiben vom 1 Oct, der hiesigen Academie die mit
ihr vorgegangenen Veränderungen bekannt gemacht.
Nachdem sie schon im Jahre 1800 auf ihr Ansuchen
die Erlaubniß erhalten, sich aus der Festung Ingol-
stadt, wo ohnehin die Localität den heutigen Fode-
rungen einer Universität nicht entsprochen hat , nach
Landshut zu begeben : sv ist nunmehr diese Stadt zum
beständigen Aufenthalt. derseiben bestimmet worden,
Der Chyrfürst hat ihr durch ein Rescript vom 8 Apr.
1802 die erfoderlichen Gebäude und Localitäten, theils
aus entbehrlichen Klostergebäuden , theils aus eignen
lanbeébertliben Gütern, angeteíejen, und ihren Fond
ansehnlich vermehrt, auch zur weiteren Fondserhöhutg
die huldvollesten Zusicherungen ertheilet, Dies hat die
Veranlassung zu einer viertägigen Feyerlichfeit gegeben,
welche in folgender Druckschrift : Academisches
Dankfest auf der baierschen Ludwig - Maximi-
lians.Universität zu Landshut , gefeyert den
4, 5/ 6, 7 Oommermonaté 1807, thiit den
bey dieser Gelegenbeit gehaltenen Reden.
Landshut, 1802. 65 Bogen Oct. beschrieben sind,
Eine unter den ?'nlagen befindliche Rede de8 Raths
Michl über die Wichtigkeit einer Universität beschränkt

fich auf die gewdhnlic&lt;en Gründe *),-- Von der Dierigen
2) Eine kürze Ctelle mill id bod atüdjieben, ,, Gà mug

dem Regenten gewiß sehr viel daran liegen , doß erdie zu künfrigen Skaatsämtern brauchbaren Köpfe
um voraus schon kennen lerne, Und wd kann manfie leichter kennen lernen , als auf einet Universität,

wo die wichtigsten jungen Talente, die in einem Mik-
teipuncte sich sammeln, und sic nach ihrer verschiede“
nen Anlage, Neigung und Kraft nicht allein vor des
Uugenihrer Lehrer, sondern auch vor dem ganzen gelehre
ten Pabticam allmälig entwickeln. Auf diese Art
wird es dem Staate leicht , diesen da - jenen ort,

und doch jeden an einem schi&gt;licen Plope anzustellen,
vhne Gefahr zu lanfen, daß bey einer solchen Anstel»sung der Nanu zwar ein Amt, ader das Amt keinen
Maun finde,
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figen Academie ist derselben zu diefen frohen Verände,
rungen ein Glückivunsch abgestättet. —

3.

M“ dem Titel : Romantische Reise von Jeng,Weimar, Erfurt, Gotha, Eifenach, Sal-
zungen, Schweinfurt , Würzburg , Aschaffen-
burg, nach Srankfurt am U7ayn. , hat. jemand
eine Reise beschrieben, die, wie hieraus schon erhellek,
über drey Städte gieng, in welchen sich Universitäten
befinden. Bey den beyden zuleßt genannten sagt er
indeß bloß, daß die Univerktät oder die Universitätsge-
bände zu den dortigen Merkwürdigkeiten gehören : von
Jena, wo er vorher sindirt hatte , meldet er zwar
auch nur wenig, aber es sind doch ein Paar Bemerkun-

en darunter, die iH anführen will. „Die Stadt ge-m em H. von Weimar, die Universität aber sicht
unter den vier Erhaltern; der H, v. Weimar hat die
eine Hälfte, die übrigen Häuser die andere, Die Col-
legiengebäude enthalten die Auditoria der vier Facul-
täten , das Versammlungsjimmer des Senats , das
Archiv, die Bibliothek , das Convictorium, den bota-
nischen Garten und das anatomische Theater, = Ehe-
mals war diese Academie zwar nicht berühmter, aber
gesuchter: denn statt 3000 - 4000 Studenten, wie ehe-
mals, leben jet keine 4009 500 auf derselben, = Die
Stadt ist klein : sie hat innerhalb der Ringmauer 380,
in den Vorstädten 410 Häuser. == Sie hat 4 Buche
drucfereyen und 5 Buchhandlungen, =- Das Betra-

m der Studenten hat sich seit einiger Zeit schr geseuet.
4.

A" 14 November verlor die hiesige Academie einen ihrer öffentlichen Lehrer, indem der Hr. H.
NM. Witte in seinem 64 Jahre an einem Nerven
fieber versiard.
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Le

Mecklenburgische gemeinndgige Blätter, sechsten Bandeserstes, zweptes, drittes Heft, oder Mecklenburgische
Provinzialblätter , vierten Bandes erstes, zweytes,
drittes Heft. Herausgegeben von I. €. M. Webh-
nert, Parchim 2c. July, August und September,
1802. 9 Bogen in Oekav.

GVS nhalt : x) Versuch einer Rede über das Bild
F eines gufen Fürsten, zusammengeseßt aus den' Herrscheetugenden der preußisch + brandenburgi-

schen Regenten, vom Prinzen Carl von Mecklenburg,
Strelitz. gehalten bey der jährlichen Stiftungsfever
der königl. Militair-Academie. Berlin, den x März
21802. 2) Untersuchung der Frage: Haben die außer»
vrdentlißen Quartalbeysiker des Hof und Landgerichts
eben das Forum priuilegiatum , als die ordentlichen
Mitglieder dieses Landescvllegii? vom Hrn. G, A. 9t.
Bvers. -- Die vor der letzteren Hofgerichtsordnung

voraufgegangenen Verhandlungen, (die doch eigentlichwohl nur eine Befreyung von der städtischen Jurisd
tion beabsichtigten,) und die Entscheidung zweyer vor-
gefommenen Fälle , werden als die Gründe einer ein»
schränkenden Erklärung der im 5 1. des 14 Titels im
ersten Theile der Hofgerichtsordnung enthaltenen Wor-
te, alle und jede obspecificirze Serichtsperso,
nen, angefährt. Sollte nicht bey Abfassung der girows
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strowschen Kamleyordnung , in welcher die ähnliche
Stelle shon eine bestimmtere Ansicht darbot , etwas
über diesen Gegenstand vorgekommen seyn ? (9 B. S.
317.) 3) Beytrag zu den Vorschlägen, die Erhaltung
der allgemeinen Sicherheit betreffend. Ans dem Reichs-
anzeiger. 4) Kurze Geschichte der im Stargardschen
Kreise gelegenen Lehn- und Allodialgüter mit Angabe
ihrer von Zeit zu Zeit veränderten Besiker. Fortse-
kung.“ 5) Kornverbrauch der Städte in den Me&gt;l.
Schwerinschen Landen, exc!, der Seestadt Rosio&gt; im
Jahre 1801,-- Es sind verbraucht 588623 Scheffel
Weizen , 197330 Sc&lt;hfl. Rocken, 74593 Schfl. Malz,
74041 Sc&lt;fl. Branntweinschrodt, 40876 Schfl. Futter-
schrodt und 85083 S&lt;fl. Grüßkorn. Im Jahre1800*) wurden verbraucht, (10 B. S, 406.) 65801
Schfl. Weizen, 179251 Schfl. Rocken , 78589 S&lt;fl.
Malz, 76089 Sc&lt;fl. Branntweinschrodt, 37454 Schfl.
Futterschrodt und 8291 Schfl. Grüßkorn, 6) Fort:
geseßte Nachricht von den Verhandlungen ber. matur;
forschenden Gesellschaft. = Der Gesellschaft sind nebst
verschiedenen andern beygetreten, Hr. R. R. Rudloff
und Hr. H. M. v: Mecklenburg, als Ehrenmitglie-
ber, unb der Hr. F. I. Becker als Ehrenmitglied und
Correspondent, 7) Weitere Nachricht von dem &lt;irur-
gischelinischen Institute in Rosito&gt;k. 8) Wann ist ein
Recensent insolent ? (Suum cuique placet.) 830m Hrn,
P. Voß. zu Rieth. = Hr. V. findet es insotent,
daß ich vormals einem seiner Aufsäße (11 B. S, 6.)
einen geringen Werth bepleate, unb daneben auf einen
andern seiner Aufsätße hinwies , der meines Ermessens
dabey zu vergleichen war, Und damit man ihm dies
desto eher glauben mdge, so erklärt er es für eine den
ganzen Predigerstand , der dadurch lächerlich gemacht
worden, angehende Aeußerung. Antifritiken dieser Art,
die nicht selten sind, verdienen denn nun freylich keine
Widerlegung ; und der Gegenstand gehört nicht zu des

nen;

*) Durch einen jeht erst bemerkten Druckfehler it in der
angeführten Stelle des vorigen Bandes 3801 fiatt
1800 geseßt.
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nem; oie had) bem 3mede dieser Blätter jeßt schon ei-
per umständlichern Darstellung bedurften :- well aber
Hr. VD. mein Stillschweigen wieder misdeuten mögte,
so will ich zur Erläuterung meines vorigen Urtheils
noch folgendes anführen: Da die Abhandlung des
Hru. V. auf Mecklenburg keinen besondern Bezug
Hat, „vielmehr in gleicher Maaße auf die meisten deut-
schen protestantischen Länder anwendlich ist, so gehörte
sie allerdings in diese Zeitschrift nicht / die sih ihrem
Plate nach auf einheimis&lt;e Gegenstände bejchränkt,
(die also auch den dritten Aufsatz dieser drey Stücke
nicht hätte aufnehmen sollen, ). und keinen Raum für
dergleichen Dinge übrig hat. Ferner würde ich die
wesentlichste Beschränkung bey dem Schulunterrichte
des Predigers darin seen, daß er bloß den Religions-
unterricht übernehme, der seinem Berufe gemäß; - und
ohne gelehrte Kenntnisse des Lehrers nicht zweckmäßig
zu ertheilen ist, also Küstern, Schulmeistern, Frauens-
personen. nicht überlassen werden solte. Beschwerliß
kann dieser Unterricht dem Prediger nic&lt;f werden, went
er nur die dazu erfoderlichen Kenntnisse besigt, und sich
nicht an einen hohen Grad von Bequemlichkeit gewöhnt
Haf: + erniedrigend kann aber dies Geschäft , wie Hr.
Y. meint; (ür den Prediger gar nicht seyn , da es fei
nem Berufe gemäß istz wie denn auch selbst unsere
Kirchenordnung schon verordnet, daß auf den Dörfern
der „Pastor oder Küster sammt ihren Srauen,
Schule halten sollen, und die Nachtheile der bisheri-
gen Einrichtung (i) in ber pon Dru. Y. anerkannten
Erfahrung bisher deutlich genug gezeigt haben. Seit:
sam war. es also, wenn dieser das an sich nicht uner»
laubte, aber doch in der Kir&lt;enordnung dem Prediger
untersagte Güter-Negoce als eine angemessene Be-
schäftigung desselben vertheidigt, und dagegen dies 5e
rufsgeschäft als unangemessen verwerfen will ; und es
bedurfte nur einer Zusammensiellung beyder Behaup»
tungen , um das Widersprechende aussalleud kennbar
zu machen. Daß es mehrere ähnliche, an sich erlaub-
te Beschäftigungen des Predigers geben kann, die ihn2 nicht
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nicht berechtigen würden, einen solchen Religionsunter-
richt abzulehnen : wer kann das bezweifeln ? Uebrigens
balte man sich versichert / daß meine Aeußerung über
diesen wichtigen Gegenstand schr ernsthaft gemeint war.
9) Antwort auf eine Anfrage von Hrn. P. Boll. ==ie Meyerey Ottenheide ward von einem ihrer Be«
fsißer gewöhnlich Otabeite genannt: diese sonderbare
Benennung ist daher auch von andern zuweilen ge«
brancht worden, und selbst in Siggelkows Handbuch
angeführt. 10) Vaterländische Gesekgebung. =- Dies,
mal findet sich hier die in dem vorigen Stüe (11 B.
€. 118.) nicht genau genug angeführte Verordnung
wegen der Peitschenstrafen. Sie ist bloß an die Amts«
und Stadtgerichte gerichtet, und lautet dahin, daß statt
ber bísber gebräuchlichen Peitschen die beym fternbet
gischen Amte eingeführten dünnen Rdhre, (die aber
nicht näher beschrieben sind,) gebraucht , auch. in. den
m too. iu eingebolten Sinformatorien auf Peitschen«lebe erfannt morben ,- faotentofe jebod) zweckmäßige
Peitschen angewandt werden sollen. Wie bestimmt
man aber nun die Zweckmäßigkeit der Lekteren ? . 11)
Vaterländische Litteratur. 3.2) Nekrolog. =“““ IJ, A.
Schlettwein, (1x B. S, r12.) und I. €. lingna:
de, Leßterer starb am 5 May d, J. zu Wismar.
Wer diese Stadt nicht noc&lt; jezt zu Mecklenburg reche
net, wird ihn eben sowenig für einen Mecklenburger
halten dürfen, als Mugent und Mallet: 13) Eini»
ge Bemerkungen, bey Gelegenheit der Verordnung an
die Amts- und Stadtgerichte in Betreff der bey Züch-
kigungen abzuschaffenden Peitsche und der an deren
Statt zu gehrauchenden Röhrchen, --- Der Verf,
wünscht noch einige genauere Bestimmungen, eine Auss
dehnung derseiben auf andere Gerichte, und besouders
auf das Zuchthaus zu Dömitz, und eine Untersuchung,
ob die in den Schulen gewöhnlichen Strafen der t
sundheit unschädlich sind, 14) Chronik der me&gt;l. Re«
gierhäuser. 15) Chronik des Landes, a) Edle Hande
lungen, b) Neuer Hof, c) Unglücksfälle. d) Be«
förderungen und Avancemens, e) Ertheilte Chgracte«

rk.
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re. f) Gehaltsverbesserung. g) Todesfälle. = Hr.
Doct. Stiebrid) Seorg August Bouchbolz starb
am 26 Aug. zu Schwerin. 1) Vermischte Anzeigen,
— $yn Aufsaß : Bine nete Stadt in Mecklen-
burg, (11 B. S. 117.) erkläret Hr. P. Manzel
für die Arbeit eines Freundes , dessen Lieblingsfach
Statistik ist. == Einen kürzlich bey Röbel entstande!
nen Gesundbrunnen erklärt Hr. Doctor Bartels zu
Plau für gewöhnliches Wasser mit einigen unbedeu«
kenden mineralischen Theilen vermischt. 3) Preistas-
belle des Getreides, 1c.

2,

Ueber die Befugniß, Zuchthäuser anzulegen, besonders
* aus allgemeinen Grundsäßen von dem Zweek dieser

Straf-Ynstalt hergeleitet. Von Detl. Chr.G. v.
Bülow. Göttingen, bey Heinrich Dieterich: 1802.
3 Bogen in Octav.
yis rechnet man zwar das Necht, Zuchthäueser anzulegen, zu den Regalien des Landesberrn
ich kann aber dieGründe, welche man für diese Mxi«
nung anführt, nicht für hinreichend achten, Freylich
sollte man glauben; daß nicht leicht jemand auf dies
gar nicht beneidenswerthe Recht Ansprache machen
werde, und also vielmehr von der Verpflichtung,
Zuchtbäuser anzulegen, die Rede seyn müsse ; allein aus
Weisters Bemerkungen aus dem Criminal: und
Civilrecht, 1. 3. ist es ersichtlich, daß noch 1783 ein

meklenburgischer Landbegüterter der göttingischenJuristen-Facuität die Anfrage vorgelegt hat: ob einem
jedem mit der iurisdi&amp;ione amnimoda beliehenen Lande
begüterten das Recht zustehe , in dem Bezirk seiner
Gerichtsbarkeit eine Zuchthauanstalt anzulegen , und
darin die in seinem Gerichte zum Zuchtbaus Verur!
theilten zur Arbeit anzuhalten, auch allenfalls fremde
Züchtlinge aus andern Patrimonialgerichten darin aufs
zunehmen, Die nochmalige Erdrterung dieses Gegen«
standes ist alfo wohl nicht für dberfidfg, zn achten,
Nur zweifle ich, daß durch die vorliegende dbandlung2 ie
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die Streitfrage ihrer Entscheidung näher gekommen
fey. Der Hr. Verf. setzt die Abschreckung von Ver«-
brechen und die Besjeruag des Verbrechers als ben. ges
dvppelten Zwe der Zuchthausstrafe voraus. Nun
fchließt er weiter : zur Erreichung dieser beyden Zwecke
ist es ndthig, daß die Bestrafung die gehdrige Pudblick-
tät erhalte, .daß das Zuchthaus ein sicherer Ort sey,-
daß die Züchtlinge- zu angemessenen Arbeiten angehale
ten werden, und daß man sowohl für ihre Gesundheit
als für ihre moralische Besserung sorge ; die hiezu er-
foderlichen Einrichtungen lassen sich aber von .Privak«
personen theils wegen ihrer Kostbarkeit , theils wegen
anderer Schwierigkeiten, uicht machen z; also hat nur
der Landesherr das Recht / Zuchthäuser anzulegen.
Wenaä man auch all:s das einstweilen unbeachtet läßt,
was bey den angeführten einzelnen Erfodernissen der
Zuchthäuser noc&lt; einer genauern Bestönipung bedarf;
fo ist doch der in diesem Urgumenke enthöltene Haupt
saß : Alles , was imit erheblichen Rosten und
Schwierigkeiten verbunden ist, gehört zu den
ausschließenden Rechten des Landesberrn, (it:
lich unrichtig. Ueberdem dürfte zwar die „Anlegung
eines Zuchthauses für einzelne Privatpersonen in der
Regel zu kostbar seyn, -- den vorhin erwähnten An»
frager, der sein Gutsgefängniß zu einem Titylair-Zuchtke
Hause erheben, seinem Pfdrtner den Character eines
Zuchtmeisters ertheilen, und daraus -eine Art von Gr;
werbmittel machen wollte, wird man als eine Ausnah»
me vondieser Regel nicht ansehen dürfen, == aber es wird
doch das Vermögen mancher Corporationen, z. E. der
Ritterschaft . des mecklenburgischen oder wendiv«
schen Kreises, dazu sehr hinlänglich seyn. Und--eben
so zeigt die Erfahrung, daß die übrigen Schwierigkeie
ten sich auch bey solchen Zuchthäusern überwinden lase
sen, die nicht vonLandesherreu angelegt sind, Da der
Hr. Verf. in seinem eignen Vaterlande cin latibeó:
herrliches und ein städtisches Zuchthans findet, so wird
eine genaue Vergleichung von beyden hierüber eine des

taillirtere Ausfunft geben, Zuleßt wird noch auf ieandes»
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lande8herrliche Oberaufsicht Bezug gemacht: aber anch
diese entziehet bekanntlich den. Privatpersonen die Ge-
genstände nicht, auf welche sie sich erstrecket.

3*

gy Veränderungen mit unsern gelehrten Zeifungenentstehen so häufig » daß ich s&lt;on wieder durch
eine Nachlese zu meinen leßteren Nachrichten (10 B.
S. r6xr.) beweisen kann, wie nöthig die Vorsicht war,
die man hier bey dem Vorschlage zu einer rostock-
schen gelehrten Zeitung bewies. 1. Die Redaction dex
gothaischen gelehrten Zeitung erklärte im Anfange
des Jahres 180x, daß diese ihrem ursprünglichen Plane
nach mehr für gebildete Leser als für eigentliche Gelehr-
te bestimmt- gewesen, um jene mit den wichtigsten und
nößlichsten Büchern bekannt zu machen, und die Wahl
ihrer Leetüre zu leiten. Diese Einrichtung solle sie jekt
wieder erhalten : und da die Zahl der jährlich heraus:
kommenden Bücher zu groß sey, als daß man sie alle
ausführlich anzeigen könnte, so sollten die unwichtigern
ganz kurz und bloß mit allgemeiner Angabe ihres Cha-
racters angeführt werden. Ich zweifle, daß diese Vers
änderung , so wie sie zur Ausführung gekommen ist,
großen Beyfall verdiene, 11. Diehallische zuristische
Litreratur-Zeitung dauerte in ihrer zweyten Periode
auch nur ein Jahr. 111, Das Leipziger Fahrbuch
der neuesten Litteratur verdoppelte die Anzahl seiner
Blätter nach Ablauf eincs halben Jahres, und hat auch
für die ersten 6 Monate Supplemente nachgeliefert.
Seinen Titel haf es jekt in Liteerarur-Zeirung tt»
ändert, und seinem Intelligenzblatte eine grdßere Aus-
dehnung gegeben. IV. Die jengitche allgemeine Lit-
zergrur-Zeirung hat , um den ihr so oft gemachten
Vorwurf der Unvollständigkeit abzulehnen, seit Anfang
1801 wöchentlich no&lt; drey Ergänuzungsblätrer. gelie
fert, um darin wenigstens das nachzuholen , was aft
wissenschaftlichen Schriften in dem vorhergehenden
Zeitraume ausgelassen worden. V. Die erfurter Nach»
richten vou gelebrten Sachen baben mit dem Anfange

des
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des vorigenJahres das Format und die Lettern verändert,
indem-sie nun in Quart und mit lateinischrr Schrift
erscheinen. Mehr Nutzen würde eine Verbesserung des
innern Plans haben. V1, Die erlanger Litererazur»
Zeitung veducirte im Anfange des Jahres 1802 die
fünf Blätter , welche sie bisher wöchentlich geliefert
Hatfe, auf drey, davon eines kurzen Anzeigen , die
beyden andern ausführlichern Kritiken gewidmet tours
den. Aber auch in dieser Gestalt dauerte sie nur noch
6 Monate fort ; und ward mit dem Junius aus Man-
gel an Nbsaß geschlossen. VI1, Gewissermaßen gehörte
auch zu den gelehrten Zeitungen der Allgemeine lirre-
Tarische Anzeiger, (8 B. S. 41.) aus dessen einzel-
nen Bänden ih manche Auszüge geliefert habe. In
den spätern Jahrgängen enthielt er weniger interessante
Hinzeigen, als ia den ersteren : und am Schlusse des
Jahres 1801 machte der Redacteur die hypochondri-

sche Anzeige, daß der Drau unabwendbarer Ereignissees ihm zur unerläßlichen Pflicht mache, ein Blatt aufe
zugeben, dessen Redaction ihm das reinste Vergnügen
gewähret, seine Musse gemeinnüßig beschäftigt , und
ihn in Verbindung mit Männern gebracht , deren An
denken ihm immer beilig , sein Stolz im Glück , im
Unglück sein Trost seyn werde. Einige Monate nach»
her fand man seinen Körper in der Pleiße,

4.
Blieke auf die mecklenburgische Kirchenreformation. Ei,

ne Gelegenheitsrede, womit zu der am 4, 5 und 6
October bey hiesigem Gymnasio anzustellenden Prüs
fung der Jugend alle resp. Gönner , Beförderer und
Freunde dieser Lehranstalt mit gebührender Achtung
einladet Adolpb 8riederich Fuchs, Professor und
Rector. Rosto&gt;, gedruckt in der Müllerschen Offj-
ein. 2X Bogen in Oetay,

Unwsanmen ngende Ercerpfe aus andern Büchern zin dieser Gestalt weder zu einer Rede brauchbar,
noch für die Wissenschaft von Nutzen, Seit der neuen
Schuleinrichtung trat diesen Michaelis zum ersten Male
der Fall ein, daß von der Schule niemand zur Univer-
fitt abgieng.
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I,

Geschichte der Entstehung und Enfwickeluirg der hohenchulsn' unsers Erdtheils, von C. Hfeiners, Kd8.
Broßbrittannischem Hofrath und otbentlideni £cbter
der Wettweisheit zu Gdttingen. Erster Band: Gdt-
tingen; bey Johann Friederich Rdver, 1802. 1 Alph.
3 Boget in Octaz

FV habe die Schrift. des Hrn. Verf. über die
Verfassung und Verwaltung deutscher

x Universitäten (11. B. S. 1.) meinen Lesern
als eine brauchbare Schrift empfohlen: iub: Der dak»
aus gemachte umständliche Aus;ug jiefert den Beweis,
daß darin vieles enthalten ist, mas über. oie Ginvidy
kung der deutschen Academien überhaupt/ und .die (its
richtung von Göttingen insbesondere, manche; wenn
auch nicht vollständige und durchaus zuverlässige den
no lehrreiche Nahweisungen giebt. Desto wyuiger
kann ich aber die vorliegende Schrift empfehlen; -derey
Eatstehung ich mir folgendergesta!t erkläre, Der Ht;
Verf. hatte zum Behuf jener ersteren Schrift manches
Buch nachgesehen / und mehr Stellen ausgezeichtek)
als er'bey derselben gebrauchen konnte. Um-diefe Cole
lectäneen. nicht vergebens gesammelt zu: haben, hrachte
er sie in gewisse Abtheilungen, und gab ihnen einen für
sie nicht passenden Tite: ; unbekümmert, wem sie denn
nun eigentlich nügen sollen. Unvollständige und. Unzte
sammenhängende. Bruchstücke dieser Art eine Geschichtela ber
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der Entstehung und Entwickelung der hohen Schulen
unsers Erdtheils zu nennen, und lich die Folgerung zu
erlauben, daß. dady. was auf einigen Academien g«-
schehen - ist, auf: allöh" übriges europäischen Academixn
sich gerade eben so verhalten habe: das ist denn doch
ungleich verkehrter, als wenn der Hr. Verf. den in dex
Worrede 'getadelten nC freylich nicht so leichten Weg
gewählet hätte, erst-die Geschichte einzelner Academten
darzustellen, und “dann “etwanige allgemeine Resultate
daraus zu folgern. Bey der jet gewählten Methode
ließ sich indeß geschwinder ardeiten ; und das ist denn
auch mit sichtbarer Flüchtigkeit geschcher. Es wird
demnach: für den Zweck dieser Blätter genügen , den
Haqauptjybalt anzugeben, und zum Behuf eines Theils
meiner Leser kurz. dasjenige hinzuzufügen , was über
die; hiesige Academie hätte. gesagt werden. können.
Denn auch bey diesem Buche hat der Hr. Verf. nach
dem beygerfügten Verzeichnisse von den :mecklenburgi-
schen Schriftstellern nocß immer niemanden, als den
kurzen Bericht 2c.- (11 B S. 2.) nicht einmal ei-
yen'Rudloff und 8rankr, zu “Rathe. gezogen. —^ f£inleituna..: fBrftes: 29udb.—EVeberdieet(ten ^ 2Infánge: von: Ipiverfitàten.:.-Mebec die
Entstehung“ der ältesten Uninersiräten hat man“ keine
Nachrichten. “Sie: wurden nicht , wie: in der Folge,
von Päbsten und Fürsien errichtet, sondern sie bildeten
fich durch Vereinigung mehrerer Lehrer an einem Orte
von selbst, gaben sich allmälig ihre innere Einrichtung,
und erhielten. ihre VorreQOte nach und nach zufällig:
Besondere Stiftungsurkunden und Gnadenbriefe, findet
man also bey den ersten Universitäten nicht. 44, Ue-
berdie Eintheilung in L7ationen auf den älte-
sten. Universitäten. Das schr. natürliche Zusammen-
halten dorjenigen. Ausländer, die aus -einetn Lande oder
Orte gebürtig - wareg.v-. veranlaßte die Abtheilung in
Nationen , die sich eine besondere Verfassung gaben,
ind“ manche Rechte verschafften. Weder. die Zahl nod)
die Ark der Abtheilung ist gleichförmig. auf den eine
zeinew Academien gewesen. Voy den deutschen Aca:emien
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demien haben Prag nnd Wien die Einthetlutg. von
4 Nationen angenommen; ob auch Heidelberg und
CöUn, erhellet niht; Erfurt ist nicht nach N.tionen
abgetheilt worden : Leipzig" behieit diese Eiatheilung
bey ; aber bev allen nachher errichteten Universitäten ist
sie nicht gebilliget worden. (1 B. S. 99. V11l;) I111,
UeberSacultäten. Die Facultäten kommen auf den
Universitäten theils als Collegia, welche die academischen
Würden ertheilen, theils als Corporationen , weiche
eine besondere Verfassung und. eigne Rechte haben, in
Betrachtung. Die erste Facultät bildete sich in Paris
auf Veranlassung eines Streits zwischen ber Alniverfi
tät und einigen Mönc&lt;sorden. In der Folge nahmen
sie entweder an manchen Rechten Theil / die Anfangs
von. den Nationen allein ausgeübt wurden, oder sie er-
seßten deren Stelle. Auch auf den älteren deutschen
Unfversitäten war ihr Verhältniß nicht gleichförmig.
(Unscheinlich haben sich die Facultäten in Rostock an
fänglich (3. B. S;: 157.) auf die Promotionen be-
schränkt.) IV. Rurze Sesebichte der Collegien
und Bursen. Durch die Collegien und Bursen solle
te theils den Stuybirenden eine hinlängliche Anzahl
von Wohnungen verschaft , theils eine genauere Aufs
ficht über sie bewirkt werden : in der Folge bestimmte
man (ie auch wohl zu einer freyen Wohnung für die
Studirenden, oder verschafte einigen darin größere Un-
kerstüzungen. Die Stifter der beyden ältesten deut-
schen iniversitäten Prag und Wien fingen die Grün:
dung derselben damit an - daß sie Collegia für eine
gewisse Zahl von Lehrern dotirten, den Lehrenden und
Lernenden gewisse Gegenden der Stadt zu ihrem Auf»
enthalte anwiesen, und das Einzeln-Wohnen der Stu-
direnden verboten. Ob in den ersten Collegien schon
Studirende mit aufgenommen wurden, erhellet nicht ?
aber.in.der Folge wurden für diese mehrere Bursen evrichtet.-Ineinigenderselben.bezahltendieStudiren-den gar keine.oder eine geringere Miethe, meistens aber
waren es Pettsivnsanstalten, die von graduirten Perso-
nen unternommen mu, und in welchen für Woh-

a2 nung,
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nung „Tisch und andere Bedürfnisse bezahlt: werden
mußte. : Aber nicht lange nach dem Anfange des sc&lt;s»-
zehnten Jahrhunderts kamen diese Bursen in Verfall,
pb sie gleich sonst noch bis gegen Ende des Jahrhun»
derts bestinden. Die Autseber derseiben ließen es aus
Eigennutz oder andern Gründen an der ndthigen Auf-
sicht fehlen : Unfleiß und mancheriey Untugenden nah-
men in diesen Wohnungen überhand. Die Häupter
der Bursen entzogen sich dfters der Aufsicht der acade-
mischen Obrigkeit, und. hinderten die Bestrafung der
Bursarien , wenn diese Ungebühren begangen hattey.
Die Bursen giengen also nach und nech wieder ein, vnb
die seit der leßten Hältte des 16 Jahrhunderts gestife
feten Universitäten errichteten keine Bursen , und zum
Theil auch keine Collegia." Nur in Hulle. kann man
das Waisenhaus nc&lt; als eine Freyburfe ansehen: es
hat von jeher eine Menge armer Stndirenden dahin
gezogen, aber anch die Einführung einer guten Diseis«
plin daselbst erschweret. (In Rostock verlich der
Magistrat ver Academie vermöge seines dem Patstie
gegebenen Versprechens (1 B. S. 71. 83.) gleich bey
idrer Entstehung zwey Collegia für ihre Lehrer , von
weichen sie das eine noch bis auf einen hinter demsel-
ben befindlich gewesenen Plaß , und von dem andern
einen Theil besißet, indem das übrige nach dem großen
Brande von dem leßteren abgekommen ist. Sehr dald
sind aber auch Bursen hieselbst errichtet, wiewohl man
diesen Nahmen*) vermieden, und sie Regentien genen»
net hat; wenigstens waren sie schon bey Errichtung der
alten Statuten (x B. S. 165.) vorhanden, Sie ha-
ben fid) aud) bis ins 17 Jahrhundert erhalten ; und es
ist noc in dem gemeins&lt;haftlichen Visitations Abschiede
von 1599; 5 7, vorgeschrieben , daß keinem Stydens

ten,
*) quad) allen bisbet mir vorgctommenen) Nach a wohl keine andere "Bedeutung EuA hat

gracbene,, Burfa Olaui fann also niht , wie im
Rost. Etwas, 1737 , S. 16, vermuthet wird , das

roße Audj/orium seyn, sondern es. iff eine Regentie
gewesen, deren Ausseher O 1a us geheißen; GB. €.
318.
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ken 1 der in den Regentien bequeme Wohnung haben
Fann, verstattet seyn soll, bey den Professoren 4ud-Büre
gern Zimmer zu mlethen. Doch habe ich nicht gefun-
den, daß man den rosto&gt;schen Regentien soviel Böses
Schuld gegeben , als an andern Orten den Bursen.)
V; Ueber den Einfluß der Erfindung des Lum-
penpapiers und der Wicedererweckung des Sty»
diums der alten Litteratur und der Reforma-
tion auf die Versassung und Verwaltung - der
Univerfitäten. Vor Erfindung der Buchdruckerey
hatten die Studirenden selten das Buch , was erklärtt
ward : die Lehrer mußten ihnen also den Text dictiren»
welchen sie sich mit den Erklärungen und Anmerkungen
nachschricben. Oft machte dies denn ihren ganzen Bü-
c&lt;ervorrath aus, und enthielt den ganzen Schaß ihrer
Kenntnisse. Diese Art des Studircns erfoderte ungleich
mehr Zeit als jeßt : und die Buchdruckerkunst kürzte
also nicht allein die Zeit der Vorlesungen ab , indem
der erklärte Text ni&lt;t mehr dictirt und abgeschrieben
werden durfte , sondern es vermehrten sicb. auch die
Hilfsmittel des eignen Fleißes. Das bald nachhin
fich verbreitende Studium der rdmischen und griechi-
schen Litteratur verbesserte den Vortrag und die Mer
thode des Studirens, verdrängte die bieherige meistens
ungenießbare Philosophie , und veranlaßte die Anlcguvg
der lateinischen Schulen , in denen man von mm an
schon vorher 1manches erlernte, was man sonst auf den
Univerütäten mitnehmen mußte. Die Reformation
bewirkte zwar anfänglich - daß in den protestantischen
Ländern die Erziehung den, Ordeysgeistlichen abgenom-
men wurde, und die Philosophie und die Gottesgetabrte
heit eine andere Gestalt erhielt : ader es entstanden
auch bald wieder Glaubensformeln , von denen man
nicht abweichen durfte , die Polemik blieb nod) einige
Menschernalter hindurc&lt; die vornehmste Wissenschaft-
Keßermacher und Glaubens-Jnquisitoren waren nichts
seltenes. Nach Vollendung der Reformation bedurftt
es noch zweyer Jahrhunderte, bis endlich. der. Prote»
stantismus se1d| gereinigte und der Geist-der Duldungi3 un
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und 'freyen Untersuchung erweckt und gestärkt werden
konnte. Vermuthlich trug es zur Verminderung und
Aufhebung der Bursen bep, daß die Studirenden ihre
atten Lehrer nicht selten verließen) und sich an apdere
anschlossen ; und die Besoldungen der Lehrer warenviel-
leicht auch noch eine Folge diefer Veränderungen. (In
Rostoc&gt; sind Veränderungen der Art nicht so sichtbar,
als. avf andern Universitäten. Das erste Jahrhundert
ihres Daseyus brachte sie unter Unglücksfällens- die von
außen kamen, hin.“ Die von der Stadt bry ihrer Stif-
kung Bergegebene 800 Fi. wurden sogleich zur Besol»-
dung der Professoren verwandt, (6 B. S. 213.). abet
die Universität verlor ie auf 200 Jahre durch ihren
Wegzug nach Greifswald. (1 B. S. 84.) Bep der
fm der ersten Hälfte des 16 Jahthunderts durch v.
Büren und seine Gehülfen versuchten Verbesserungen
scheint es mehr auf Beförderung des Studit "der grie-
&lt;ischen und rdmischen Classiker; als auf die Theologie
abgesehen gewesen zu seyn: woraus sich auch errathen
fäßt. warum der Ratb im Anfange , als er jene Eins
leitungen hindern wollte, einige Professoren aus Cöln,
dem damaligen Hauptsike der scholastischen Philoso»
phie, herberief. Die Reformation bewirkte für uns,
daß :etwas von den für die damaligen Zeiten beträcht»
lichen Klosterhebungen der Academie angewiesen wur»
be, anb fid) dadurch das besondere Corpus der fürsi-
lichen Professoren bilden konnte.) |
T (Das Uebrige künftig.)

2.

Privatgedanfrn über den vierten Paragravb der her-zoglim Meklenburgischen Declarator- Verordnung
vom resp. 12teu Febr. und 1oten. März 1802, die
angeblich bey Lehnsyeräußerungen einreissenden Mi-
bräuche betreffend. 3 Bogen in Quart,

Die Schrift betrift einen Proceß , der zwischen; demHn. £íeutu: v. KLebften unb bem rn. 6.91.

3. Gr. v. Bassewitz wegen des Gutes. WardowP geführt
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geführt wird, und dür eine Appellation in Wetzlar
anhängig geworden. Die beym Reichskammergericeht
angebrachten Beschwerden betreffen thens die Leitung
des Processes- in weichen sogleich auf die Klage ein
abweisendes Responsum. erfolgte /- theils die.Rechtsfrg-
gen, x) ob ein Gohn retrahixen, und 2) ob, ein Min»-
derjähriger. naß erlangter Großjährigkeit zu diesem
Zwek in integrumrestituiret werden könne. „Die Beo
antwortung der ersten Fragebernhet hauptsächlih&lt;-auf
die Vorschrift des longobardischen Lehurchts 11 F,45.
51.7 daß der Sohn, der die Allodial- Erbschaft nicht
annehmen will, auch im Lehn. nicht: succediren könne.
Hat .man gleich in Absicht des gemeinen Lehurechts dies
se Verpflichtung des Sohnes möglichst zu beschräukenversucht, (5 B.. S. 111.) um. dietelbe mit andern alls
gemeinen Rechtsprfücipien zu vereinbaren! so tritt'voch
in ?7ecklenburg der Gruüdsaß wieder in den Weg,
daß die Lehne in lvblcdfum Schulden tragen,“ und-also
dem“GSohne "dieser Reträck- "viel seltener oüßzt. ' Bed
der- zweyten Frage kommt es aber“ "e auf. ofc vimderiährigkeit'allein an, sondern zugleiß auf eiie wirke
liche Läsion. Diese Letztere müßte denn aber wöhl auf
eine andere Art erwiesen werden , als der Appellantk
Willens ist.: “Denn durch allgemeine Rechnangen und
die unbedeutende Autorität eines Jargow (7 B. S:
393.) läßt fich nicht erweifen) daß Wardow zur Zeit
des Verkaufs mehr werth war, als dafür gegeben ist.
Und wenn es anch zu einem niedrigen Preise verkauft
wäre, so konnte doch der Vater oder Vormund, (wenn
anders eine Vormundschaft für einen in der väterlichen
Gewalt befindlichen Sohn denkbar ist, ) schwerlich auf
die Idee gerathen, für ein fünfjähriges Kind, das gar
kein Vermögen hatte , ein Gut von mehr als 40002
GS zu retrahiren ; da auf eine solche Hypothek keine
Anleihe zu hoffen, auch noc nicht ersichtlih war, ob
der Sohn sich künftig der-Landwirthschaft widmen wer-
de. Diese Argumente halte ich also zur Begründung
der Appellationsbeschwerden noch nicht hinreichend : viele
mehr würde ich die Restitution, bie juerft breui manu

beri
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verlangt worben, unter: (olen Umfiünben: -endlich achten, ständen für unan-

3:
Die Philosophie und der Philosoph , aus dem wah-
ren Gesichtspunete und mit Hinsicht auf die heukigen

Streitigkeiten betrachtet von Johann Christian
Sriedri&lt; Dietz , Doctor der Philosophie und
Subrector am Gymnasium zu Güstrow. - (Quic-

wid: ribi sum expoliturus, nec voa eapto, quia
t recentia, mec' antiqua speroo , -quia funt
obfoleta, 4..G, Baumgarten, Metaphy/. Pracfar.)
Leipzig , bey Peter Phil. Wolf und Comp., 1802.
x34 Bogen in Octav.

Ei eben kein erfreulicher Aubliek, daß es noch einesTy. halben Alphabets bedarf, um den Begriff der bi
losopbie. uud. des Philosophen genau zu bestimmen, und
denselben gegen diejenigen, welche andere Begriffe an
nehmen, binlänglich zu rechtfertigen. Ob es dem Hrn.
Werf. gelingen werde, mit seiner mühsamen Augeinan-
dersetzung dieses Gegenstandes die bisherige Verschie-
denheit der Meinungen zu heben, getrane ich mir nicht
zu beurtheilen., Mir scheint es , als wenn die bilo
sophie bisher noch in dem Zustande einer großen Gäh-
rüng isi, die erst vollendet seyn muß , ebe man die e
fen abfonbern kann.

A,
u Dorpat sind am 4 August d, IJ, die erstett

halbjährigen Vorlesungen angefangen. Die Zahl
ct Professoren batte sich bis zu x3, und die der Stu-

direnden bis zu 57 vermehrt.
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Tz

Gystematische Entwikelung der Lehre von Prälegaten
nach den Gruadsäßen des römischen Rechts - vom
Sanilepratb von txettelblaot zu Roio&gt;. Rosio&gt;
und Lefpzig, bey Karl Christoph Stiller, 1802,
43 Bogen in Octav.

Gn den römischen Geseßen finden sich ein Paar
4S Grundsäße von den Prälegaten, die bet Naturder Sache nicht gemäß sind, und einige Beyspielt,
deten -genaue Erklärung Schwierigkeiten hat. Der
Hr. Verf. hat also den Versuch gemacht, ab sich durch
eine andere Darstellung des Gegenstandes und durch
Zurückbringung der verschiedenen Fälle auf einfache
vbere Grundsäße. die Erklärung dieser römischen Ges
sekze nicht erleichtern , und die Abstimmigkeit der bishe«
rigen Erklärungen heben lasse. Allein die Inconje-
quenzen des Geseßgehers lassen sich so wenig in der
Theorie durch veränderte Methode heben, als sich in
der Praxi die daraus entstehende Vermehrung der
Streitigkeiten abwenden läßt,

2.

Sy) fbluß des Auszugs aus Meiners Ge-schichte der Entstehung und Entwickelung
der hoben Schulen. -- V1, Ueber die Urjahen

und Epochen der Stiftung von Universitäten;Bb ' so
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j0 wie über die Zeiten ihrer höchsten Blüthe
und ihres tiefsten Verfalls. Die Bewegursachen,
weshalb Universitäten gestiftet wurden, sind mannigfach.
Meistens war es doch wohl 'der Zweck, die erfoderli-
&lt;en Diener des Staats imLande selbst zu bilden z
dann und wann gab die Zerrüftung einer Academie die
Veranlassung, eine andere zu errichten , um die ges
flüchteten. Lehrer und Lernenden aufzunchmen. Das
Gewicht , was die Gelehrten auf den Concilien:Samme
[lungen zu Constanz und Basel hatten ,“die Wieder-
erwecfkung des Studii der Alten, die Vereinbarung
des Kaysers 7ax 1 mit den Churfürsten auf dem
Reichstage von 1495, und die Reformation, gaben
die Veranlassung , daß mehrere Universitäten gestiftet
wurden,» Manche gingen indeß in der Folge wiederein; und ein großer Theil hob sich nie über die Mit-
feimäßigkeit empor. Seit dem Anfange des 18 Jahr«-
hunderts hatten die deutschen Universitäten einen Vor-
zug vor allen ausländischen , und unter ihnen die pro-
testantischen wieder vor den. katholischen: einige der
Ießteren zeichneten sich aber in der Folge durc; mancher-
fey Verbesserungew? und“ gelehrte Anstalten aus, und
richteten desonders &lt;irurgische nnd medicinische Insti»
tute so musterhaft cin, daß sie alle ähnliche Anstalten
auf profestantischen hohen Schulen weit hinter sich
zurücklicßken. (Die eigentlichen Bewegungsgründe,
welche den Rath zu Rostock bewogen haben , durc&lt;
die Einräumung zweyer -- ganz unzweckmäßig an den
beyden von einander entferntesten Gegenden der Stadt
angewiesenen; == Collegten, und durch die Dotirung
mit einer jährlichen Hebung von 800 Fl., die Stiftung
der hiefigen Academie zu bewirken, sind gänzlich un«
bekannt. Bey den Herzögen wird deren Einwilligung
vhne besondere Bewegungsgründe leiht zu erhalten
gewesen seyn, da sie dazu nichts hergaben. Zu den
beröhmten Universitäten rec&lt;net Hr. 177, sie nicht: und
freylich ifi die Zahl der auswärts berühmten Lehrer nie
groß, die Zahl der Studirenden bjsweilen mittelmäßig,
meistens- aber klein» und alles, was zu ven gelehrten

i!
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Anstalten gerechnet werden kann, bis 1789 bd&lt;ft
traurig, auch seitdem meistens noch nicht gehörig einge
richtet gewesen. Aus den Trümmern einer andern
Academie entstand die hiesige nicht: aber ihr ungünsti-
ges Schifsal gab Veranlassung, die Universitäten ju
Greifswald und Bürzow zu stiften , von denen die
leßtere gleichwohl ihr Daseyn nur auf 285 Jahr brachte.)
vu. Ueber den Zustand der englischen Univer“
(itáten; über oie Unterschiede der katholischen
und protestantischen Universitäten in Deutschs
lano; Liational : Institut 5 Centralschulen in
Sranfreidy. Die Einrichtung der englischen Univer
sitäten ist fehlerhaft : und den auf denselben entstandenen
Misbräuchen ist nie ernstlich abgeholfen - „wohl aber
find sie durch neue vermehrt worden. Die englischen
Cotlegien haben Vorsteher / (Heads of colleges) Lehrer
Clurors,) Lernende, die aus den Einkünften des Hauses
oder aus Stipendien unterhalten werden / (Scholars
Exbibitioners,) blofie Pensionaire, (Commoners,) arte
Studirende , die den übrigen aufwarten, (Servitors;)
unb Gefülfen *) bet Vorsteher , (Fellows,) welche
außer freyer Wohnung und Tisch jährlich aus der

Bb 2 Kasie

v) Das Wort Fellow überseßt Hr. 23. meines Ermessens
unrichtig , und hat dadurch , wie es mir seint , sic
einen unzutreffenden Begriff von der Verfassung der
englischen Untwersitäten gemacht. Fellows sind nicht
Gehülfen des Vorstehers, denn won, sollte dieser so
vieler Gehülfen bedürfen- sondern die eigentlichen Mits
glieder des Collegit- oder mit einem bey uns gewöhn?
lien Namen , die Collegiaten Wahrscheinlich werden
aus ihnen zugleich. in der Regel die Tutors in demsel?
ben Goslegio gewählet- ,

Ueberhaupt ist es sonderbar , daß der Hr. Verf. seine
Nachrichten hauptsächlich aus einem Buche entlebnet,
Welches (don 1726 in einer zweyten Auflage? berauétam.
Snnt sich seit der Zeit nicht manches gebessert haben ?ie neueste Nachricht von Oxford in Röürrners Bey-
trägen, (6 B. S. 58.) welche Hr- 17 gar nict gekannt
oder genußt hat, giebt ein viel vortheilhafteres Bild
von v eser Universität 3 wenn gleich nic&lt;t 87 veikennenIst, daß die Einrichtung vnserer Universitäten- iM Ganzen
der Einrichtung der englischen vorzusehen se),
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Kasse des Hauses 20 bis 100 Pf. erhalten , um den
Studien mit yngestörter Musse obliegen zu können.
Diese Gehülfen vergeben die erledigten Gehülfen-Stel-
len und erwählen die Vorsteher des Collegii, die jedoch
sodann noch von Visitatoren des Collegii bestätigt wer»
den. Die hohen Schulen zu Oxford und Cambridge
standen nie unter Rectoren , sondern unter Kanzlern,
in deren Abwesenheit Vicekanzler, die jährlich aus der
Mitte der Lehrer gewählet werden , deren Stelle ver-
treten, Den Vicekanzlern stehen theits Depytationen
der Doctorcn, theils die beyden jährlich erwählten
Procuratoren (Proctors,) zur Seite, welche letztere die
Vergehungen der Studirenden bestrafen , die Rechnun
gen nächsehen, in gewissen Fällen Appellationen ans
nehmen, und in den Convotationen und Congregatioe
nen die Stimmen sammeln. Convocationen sind die
Versammlungen aller. Soctoren unb Magister, Con-
gregationen aber die Versammlungen des Vicekänzlers,
der beyden Proctors, der Vorsteher der Collegien und
der sogenannten Magiltrorum regentium? was in
den Convocationen bestimmt werden. soll, wird in den
Congregationen zuerst erwogen und vorbereitet. Die
Vorsteher der Collegien sind indeß die wahren Direcko«
xen der Universität, indem sie durch eine genaye Vers
bindung unter sich und durch die Anhänglichkeit ihrer
Gehülfen beynahe alles bewirken können, Parthep«
geist und Willführlichkeit veranlassen desto mehrere
Mißbräuche, da die Universität sich beliebige Erklärungen
der ältern Vorschriften erlaubt, unb eine Berufung
ant ein anderes Gericht nicht Statt findet, Der Untere
richt ist mangelhaft, weil nicht alle Wissenschaften vor»
getragen werden , und dabey schlecht , weil bey Erthei-
Jung der academischen Grade nicht auf Verdienst und
Kenntnisse gesehen wird / auch die dfsentlichen Vorle»
sunaen (Leerures) nicht ordentlich gehalten werden.
Müssiggang und Siktenlosigkeit, die in den Collegien
herrichen , vermehren das Uebel, --- Die katholischen
Universitäten unterscheiden sich im Ganzen von den pro»

testantischen Universitäten dadurch, daß die iii:
ed
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schlechter besoldet sind, und gleichwohl meistens die
BDorlesyungen unentgeldlich halten müssen, auch selten
eine Concurrenz unter ihnen Statt sindet, und Private
docenten fehlen ; daß daher anch Lehrer und Studirende,
unter denen verhältnißmäßigq ungleich mehr Arme sind,
und denen es häufig an den erfoderlichen Vorkennt-
nissen tehlt, weniger Veranlassung zum Fleiße haben z
und daß man den Unterricht in Curse vertheilt , die
nicht zweckmäßig eingerichtet sind. == In Frankreich
hat die Revolution die Universitäten sowohl als andere
Unterrichts « Anstalten zerstört, Ueber die Lehranstalten,
welche an die Stelle der ersteren treten werben, läßt
sich noch nichts Destimmtes sagen. Zweytes Buch.
Geschichte der Stiftungen , Einrichtungen und
Bestättigungen hober Schulen. Hohe Schulen
stiften, heißt nicht bloß, die einer Universität unentbehr»
lichen Privilegien auswirken , bestättigen und erweitern,
sondern vorzüglich, die öffentlichen Anstalten gründen;
ohne welche eine hohe Schule nicht bestehen kann, und
die Foäds ausmachen , aus welchen sowohl die dffenk-
lichen Anstalten als die Lehrer unterhalten, und die
Gtubíreubeu unterstüt werden sollen. Stiftungsbriefe
sind daher von bloßen Errichtungsbriefen sehr unter-
schieden. Bey den ersten hohen Schulen trat aus dem
schon angeführten Grunde weder eine eigentliche Stif
tung no&lt; eine förmliche Bestättigung ein. In der
Folge maßten sich die Päbste die Bestättigung der Unis
versitäten an, die bloß Friederich 11 bey Stiftung der
Universität zu LTeapel überfidssig geachtet hat. Seit
der Reformation ertheilen aber in vielen Ländern
die Landesherren nun diejenigen Rechte, welche
vorher vom Pabste ertheilt wurden. In Deutschland
gab der Kayser zuerst ein Errichtungs - Diplom für die
Universität zu Wittenberg, dergleichen nachhin mehs
rere gefolgt sind,

3:
Neuvermehrtes Gufangbnd), für bie StoflodienGemeinen, Mir einer Vorrede Eines Ehrw. Mic

863 niftecit
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Evangelia und Episteln. auf alle Sonntage und Feste

durchs ganze Jahr nach der Mecklenburgischen
Kirchen - Ordnung eingerichtet. - Nebst den Buß- und
Passions - Texten, so wie sie in Rosto&gt; erklärt wer»
den. Ebendaselbst.

Gebete zur Kirchen- und Haus - Andacht, Rosto&gt;,
gedruckt mit Adlerschen Schriften, 1801.

Kurzgefaßte Geschichte des Lebens Jesu Christi und der
Gründung der christlichen Kirche. Nebst andern
Stücken , die zur Förderung des Christenthums zu
gebrauchen find. 3801. Zusammen 2 Alph. 13 By-
gen in Octav.

m Jahre 1778 oder 1779, (das erste Jahr: sieht
auf dem Titel der ersten Auflage, die auf dem S6

felibogen gedruckte Vorrede ist aber vom 9 May 1779
batirt,) bat aud) das hiesige Ministerium statt des
bis dahin gewöhnlichen Gesaugbuchs ein verbessertes
Herausgegeben. Von dem eigentlichen Gesangbuche
ward eine gedoppelte Ausgabe in einem kleineren und
in einem größern Drucke veranstaltet : von der ersteren
ift dies die zweyte Auflage,, Daß die Verbesserung
nicht sehr gelungen sey, habe ich schon beyläufig (5 B.
S. 1830.) bemerket. Zum Theil. lag dies an einigen
Grundsäßen , die dabey angenommen wurden, zum
Theil aber an dem Mangel eines richtigen Gefühls
für das Schöne und des Dichtertalents, was dabey
unumgänglich erfoderlich ist. Folgende Grundsäke
kann ich nicht billigen :: x) Um sich gegen den Vorwurf,
Daf irgend ein Lied der Aehnlichkeit des Glaubens
entgegen wäre zu sichern, wählte man nur fotcbe gie:
der, die schon in andern Gesangbüchern Und- durch
mehr als ein - Ministerium - aufgenommen worden.
(Sollte das hiefige Ministerium dies nicht. eben 'sv gut
Haben beurtbeilen kdunen , als das fremde- das sie
zuerst aufnahm?) 2) Luthers Gesänge sind theils
aus verdienter Hochachtung /' theils wegen: dev“Stärke
bes Aysdrucks , dit durch Verägdernagen viel verlogenseb e 9» aben
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haben würde, unverändert geblieben. (it: od;
achtung gegen diesen großen Mann sollte man nicht
durch ein Lob seiner Fehler , oder vielmehr der-Fehter
seines Zeitalters beweisen, sondern dadur&lt;, daß man,
wie er, das Wahre und Gute da: aussucht, wo es zu
finden ist. Daß man die Stärke seines Ausdry&gt;Es nicht
erreichen könne, ist ein großer Irrthum.) 3) Bey den
häufiger vorkommenden Liedern sind weniger Veränd
rungen angemessener gefunden, algin den übrigen. «Hätte
das nicht umgekehrt sepn sollen," wenn überall eine Vers
schiedenheit Statt finden könnte ?) -- Wie es abcr mit
den Veränderungen der aufgenommenen: Lieder aus-
sieht, (Verbesserungen hat man solche doch selbst: nicht
genannt, ) davon wird ein Beyspiel aus einem Liede
Gellerts-jeden überzeugen fönnen.. In diesem-Gesangs
buch heißt es uämlich :

Nach einer Prüfung kurzer Tage ^7
Sübrst du uns, Gott, zur Ewigfeit.
Dort Pehret sich der Deinen Klage *
Iu himmlische Zufrfedenheitz
Hier übt die Tugend ihren Fleiß,“
Dort schmückst Dv sie mit Ehr und Preis.

Du schenkst dem Frommen Bier auf Grün
Schon manche segensvolle Zeit: |
Doch kann sie nicht verglichen werden
mit jener großen Herrlichkeit; '
Er bleibt hie schwach /. und seine Ruh,
Nimmt in der Seele ab und- zu.

Bald sidren ihn des Leibes Schmerzen:
Bald das Geräusch der argen Welt;
un kämpft in seinem eignen Herzenin Feind, der ihn gefangen hält z
Bald wird er durch des Nächsten Schuld
Seprüft im Glauben und. Geduld.

Jh denke, dies wird zur Probe genügen, wenn ic noß
hinzufüge - daß die schöne und dem vorbergebenden
so angemessens Stelle,

Da
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Da denkt mein Geist mit Preis und Dank
Die Schikung im Zusammenhang,

hier beißt: |
Da bringt mein Geist dir Lobgesang,
Und ewig Ruhm und Preis und Dank.

Weit die Veränderung eines einmal eingeführten Ge-
sangbuchs große Schwierigkeiten hat: so ist hiedurch
bedauerlich zugleich auf lange Zit die Möglichkeit einer
zwecmäßigern Verbesserung hinausgesekt.

a.

IDs 12 Oct, hat bie philosophische Facultät auch
dem abwesenden zweyten Sohnc des Hrn. Prof,

Rarsten , Hru.. Carl Job. Bernh. Rarsten , die
Magister - Würde ertheilet. Während seines Aufent-
halts in Berlin hat er nicht allein an.der Herausgabe
von Scherers Journal der Chemie Theil „genommen,
sondern aug Dolomieus Tagebuch seiner legten
Reise durch die Schweiz, begleitet mit einer Charakte
ristik desselben von B. Epmarx, unb 23eaumes Ver-
such eines chemifchben Syftems der Kenntniffe von
den. Beftandtheilea des meníchlicheu Körpers, aus
dem Französischen überseßt. Die erste Schrift ist vom
Hrn. B. R. Rarsten und die zweyte vom Hry.
DO. M. R. Hermbstädt mit einigen Anmerkungen
versehen.

5e

m dem driften Theile der Betrachtungen überdie Declarator Verordnung vom 12 Febr.
1802, (11 B. S. 169,) der überhaupt nicht mit völ+
liger Gleichgültigkeil ausgearbeitet ist, sind einige Len.
ßerungen eingeflossen, die den Hro. A. v. Rampz
bewogen haben ,/ darayf in einer vom 12 Nov, d. S
batírten f&amp;tFlácung qn antworten. Sie ist auf 4 Sei:
ken in Octayv gedruckt, unb qud) nicht ohne Heftigkeit
abgefaßt,
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L^

Ist in der Bibel oder in der gesunden Vernunft ein
- Grund vorhanden, der uns verpflichtet, die deutsche
Bibel des seel. Luthers, «als ein untrügliches Wort
Gottes anzunehmen ?- Der berühmten theologischen
Facultät auf der Landesacadem'e zu Rostock zur. bf
kenttichen Beantwortung ehrerdietigst vorgelegt von
einem rosto&gt;schen . Bürger. (Bor Zeiten iprad) matt,
wer fragen mill, der frage zu Adel, und jo giengs
wohl aus. 2 Sam. 20, 18.) Rosto&gt; , 1802, 31
Bogen in Octay.

eun rosto&gt;schen Bürger , welchet / wie aus e.
52.4u. etieben , eia, Danbmcrfémaitn , und wie
iM vermuthe, ein Schulmeister ist , wäre es al

lenfallá mobl zu verzeihe) daß er einige Blücher . die
ihm in die Hände gefallen, nicht verstanden. und fid)
daraus über die auf dem Titel bemerkte Frage keine
deutliche Begriffe zu verschaffen gewußt hat. Und ebert
so wird es ihm zu verzeihen seyn, daß er das, was er
gelesen, weder gehörig zu ordnen, noch in einer cörrecs
ten Darstellung zu Papicr zu bringen wüßte. Auch
Läßt, sich einigermaßen. errathea,, warum er sich deshalb
au „dän Hen. D. Dethatding. wandte, und, da ibnt
dessen Erklärungen nicht dendi die Belehtung einesDritten in Värschlag kam; Aber das ist mir undes
La foie et. Dor, S). 9. et die, weitert Besots

üg übernahm, hiebey sd iol verfahren konn-ce s | 'te.
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te. Anstatt den unndthig gedehnten Aufsaß gehörig
abzukürzen, und sowohl in der Ordnung als im Aus
druck zu berichtigen, hat er Zusäße gemacht , die dem
ehrlichen Bürger sichtlich nicht gehören, und zu dem
Ganzen nicht passen ; z. B. die Aeußerungen über eine
Recension. in der Allg. deutschen Bibliothek und
über die Dogmengeschichte. Danächst aber hätte er
denn doch wissen müssen, oder leicht erfragen können,
wie man es anzufangen habe, wenn man von einer Fas
cultät eine Belehrung haben will. Und was sollte
endlich der Abdruck der Anfrage , und die sofortige
Ausbietung derselben zum Verkauf , ehe die Beant-
wortung da war? Nukßken konnke dies überall nicht, viel
leicht sogar irgend einen Blinden irre machen auf
dem Wege.

So wie die Einleitung , so war auch der Erfolg.
Die theologische Facultät, welcher der Hr. D. D. ein
Exemplar dieser Druckschrift zusandte, antwortete dem
ihr unbekannten Bürger durch ein Avertissement in der
Hiesigen Zeitung : Sie wisse nicht, ob derselbs bie fo:
sien eines gedruckten Gutachtens zu tragen gesonnen sey,
welches bey einer deutlichen Nuseinanderseßung der von
ihm durchaus verwirrten Gegenstände etwas weitläufs
tig ausfallen würde: sie wolle ihn also an den Hry,
D. D. verweisen , desjen gesunde Vernunft und
Gelehrsamkeit ihm eine leichtere Auskunft verschaf«
fen werde. (Diese Verweisung an den Hry, D. D.
war denn nun freylich wohl kein zutreffender Rath,
indem der Bürger sich nicht an die Facultät gewandk
Haben würde , wenn ex mit der Beiehrung des Hrn.
D. D. zufrieden seyn wollen.) Leßterer beschwerte
sich in einem Gegen-Apertissement , daß die Fäcultät

in der Zeitung geäntwortet , (weiches .mir doch vollangemessen scheint , da''die Antwort auf diese Weise
nicht nur am geschwindysten- und zuverlässigsten an den
rostockschen Bürger färß., söndern duch dem Publico
befannt ward , dem die-Anfrage in tben- der Zeitung
schon käuflich angeboten 'war,)-und meinte, va bie
theol, Facultät sich gtitret Babe, ba fil Kütbern eo

tw nen
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gen Augustiner- Eremiten genanuft. „Seine Anzeige
schloß sich mit der sonderbaren Ueußerung, n 5d (o
dere im Nahmen des roftodiden strgers, oder des
biesigen Publicums; die Facyltät uoch einmal bf
Fentlich auf, de? großen Misgriff Q?) wegen ver Bibel
des seel. Dock. Luthers in einem Gutachten zu berich?
tigen. : Wegen der Rosten wird das lesende
Publicum die Sacultát völlig schadlos halten.“Dies veranlaßte dean eine umfändlichere Erklärung
der theol. Facultät, die auf zwey Oetaoblättern besons
ders abgedruckt und verthpilt ift, Die Facultät nimmt
darin an, daß der Hr. D- D. sebstder Verfasser der
Anfrage sey» nicht ein roßockschar Bürger 3 (dies zu,
glauben, kann ich mich gicht eutschließen, da bet. luf:
fag zwar die Arbeit eines unsiudirten Handwerkers,
nicht aber eines Doctors der Theologie seyn kann, und
ich es also billig finde, diesem eine Misgeburt nicht zy-
zuschreiben, die er selbst abläugnet 3) und sie hält dem!
felbtu in einem .erusilichern Tone seine-Zudrin lichkeitund deu Ungrund mancher Yeußerungen vor. Her Hr.
D. D. war erst aemilliget , diese Erklärung in einem
besondern Blatte sogleich zu beantworten, und kündigte
dies -schon-vörlänfig an. Bald nachher aber (am-12.
yap o. TI.) teigte er an ? n daß er aus persbaticher

Hochachtung bie vetfprodene Erklärung. foiange zu-rückhalten wolle - bis ihm bic Dodfte Entscheidung
ber Landesregierung zugegangen feyn werde: 7“. Run
war zwar wieder nicht einzusehen / wie! eine Entsei-
dung: der Landesregierung hiebey Statt sind. hduns«
Wenn-auc&lt;h-der Or. D- D- bafelbit einen Autrag zu
machen mözlich gefunden haben sollte, so lich sich. ja
leicht. vorher schen - daß dieselbe weder fiber die Un-
febibgrkeit der deutschen teberseßung der Bib?) / als
einen.dloß wissenschaftlichen Gegenstand, eing Ents&lt;eli
dung &amp;rtheilen werde , noch einer eltät zur-Pfibt
machen kdune , unentgeldliche Bel rungen. abjufa(len
und auf ihre Kosten drue LA so oft 66 jemand
dazu aufsodext.- Iudeß habe i&lt;: mit meiner Anzeige
bieser Schrift und der darüber „entstandenen Gonteflar€2 ' fion
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tion bis jeßt gewartet, um darin auch diese vom Hry.
D. D. gehofte Entscheidung, wenn der Extrahent sols
&lt;e bekannt zu maihen“gerathen fünde, zugleich mitzus
nehmen. Bis jegt ist aber davon keine weitere Nachs
richt erfolgt.
 Gollten jemand in der Folge die vorgedachten. Ers

fláruugen. iub Gegenerklärungeniüteressiren, der findet
sie in des Hrn. Prof,Wohnevt-gemeinnügigen! Blät
Kin, 's Band, /5 1, 60. C 344; Wb 6- Band, 1, 2
-3H. S. 125, vollständig-abgedruckt:::-Der-Gegen-fänd des ganzen Streits scheint mir: unerheblich $

dein, daß die deutschen Uebersezer der Bibel unfehls-
Dar, gewesen , wird“, foviet- id) das bewrtheiten kann,
f&lt;werlich jemand behaypten) .dey-die örfeftfällschen und
die affechtsche Sprach zründtich erlernet hat, und mit

er Kirchengeschichte hinlänglich bekannt if: „Nur Leute;
öse in diesen Sheiten-der deinem, elebrfamfeít,zus welchen die nächste) Gründe enflehtt werden müssen,feineFremdlinge sind, sollten sich eine Estscheidung über
einen solchen Gegenstand anmaßen.€-

A

omae Leere fr
Beiträge 44y. nähern; Kenntniß der Schwrdisch -Pom-

- merlihen Staatsverfassung , als Suyupplementband
zur. Gadebuschischew Stgaatskunde von- -Sthwedisch-
Pommern: » Von: H.-C. 8. v. 'Pacelbel , kdnigl.
Schivedischöm Rrgierungsrath, , Berlin 1802, bey
Gottlieb-Yugust Lange, 18. Bogen.in-Octay.
vigende "in - diefom Buche zerstreuete/ meistens die

7) Landesuniversstät-beireffende Notizen werden. auch
bier einen? anpassenden 'Plaß finden. =“ Die Beam»
ten zu fanzburg und Hirschburg sind. von “beyderi
seitigen Ländesregierungen ein für allemal beauftragt,
jährlich eiiie geitneinschaftliche Untersuchung anzustellen,
pb auch in der'IFekenit verfassungswidrige Fisch und
Wehrhölzer angelegt sid: Die Aufräumung der Mün»
dung dieses Stroms oder des sogenannten. Rrains ist
1798 Durd) Actien in Gang gebracht : mehrere Sex-
siädte, Kamentlih Barth und Styalsund , inn

au

94ortap
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auf diesem: Wege ein? bekfächflicheZufuhr von "Bren
holz und Torf erhafttit. =: Zü Gveifswald dicia
besonderer Lector der schwedischen: und russischen Spra-
&lt;e angestellt, == Die Wittwen der Professoren “ges
fiicéea eti Gilabenjabr. — -Yn“ die. Professoren; Witt
wenkasse werden «aus: Rönigl. NJäilde*) jährlich '200
Rthl. om 'der academischen Kasse bezahlt==. Das
Mineralienkabinet ist. dun. riuen Theil derjenigen Mi-
neralien vermehrt, welche der Bergrath L7örberg am
Ural und in-den umliegenden GSegendenigesammeiti--
Den eingebshrucn Schivedrit 7 +. die in''G-. gxadülc
werden, werden bey. Vorschlägen 45. Diärnstbeschüngen
drey Dienstjahre zu gute gerechnet. == "Dev“Rector
folgt im Rage unmnittelbax:auf.den zweyten siädkisc&lt;xyn
Landrath..==. „Die Etnkünfte*der Universität (2 B.:S.
270) haben vom 1 May 1800'bis dahin: 38043 'be-ragen“ in
x) Reyenheu.aus dem Amt Eldena" 327822 1035
2) Pächte und Hebungen außer dem 500

Amte: * à
3) Rügianischer Canon
4) Holzgelder
5) Tortgelber
6) Losfaufsgelder
7) Strafgelder FENEN
8) Zinsen auf rüfständige und: MMid: 72%...

fpát abgcttageae S cotiüen: i1 10 72:543.
9) Zufällige Etntahmen o 338:

10) Promotlonsgeider uut QA
11) Críetmgen at pícacabemie Safe a3? 143
12) Verkauftes Getreide Ri ee 26= 1213) Gieflieetbe Sinft.—16212994777587X4) Da 2lemingaifdoe Ptjat 2... qm o 801

35395 XE 26313
„wr Der

Ls

€ c3
8) Da die academis&lt;e Kasse:laut des folgenden Etats bie

"doo Str: teniansot so-muß dae was Sittonigl.
Milde binzufügte", durc einen Drufehler ausgelassenepn, : "
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- Syr neuefte Cfaat (&amp;tat) von 180r -bi$ 1802 ist
nach stinen Hauptrubriken folgender :

. ' -. Bedürfnisse.

'4) 'Salgarien' -.-
a) der ordenflichen Professoren - 8077 XE 43
b) der außerordentlichen 1. Adjuncten 2925. =-
€) der Beamten - s X316
&amp;) der Sprach, y. Exercitienmeistex. 1440 -
e)ber Sebienten ^ 7*3 376 -

£) ber Sovfibebrenten «o5 486: -
g) des Kanzellariats-Secretairs 200 =

2) Academische und wissenschaftliche
* Insitute zou 205 3475 -

8) Außerordentliche Gratificationen 385 =&gt;
4) Stipendien 0-00 8 708 — 4t
5) Legate ; : 4$8.— 26
6) Zinsen von Assecurativns-Kapitalien 68 — 15
7) Awvrtissements-Fond * » 3500 -
8) Baukosten aufdem Lande und in der

" Stadt 9

9). Alterhand Ausgaben €.
10) Urme Unterthanen und Besoldung

- 4m Unmte Eldena + :

11) Landes Contribution; Amtspächte
'. 4Md Grundgeld , Beyträge zur .

Feuer Ass. Soto: o. 5 691 30
33) -Reparationskosien von Hänshagen... 390 =-
33) Anjegung und Unterhaltung: der

Baumschule . ; .doa.=

14) Zum ÜUnfanf dos fehlenden Depu-
. katholzes ungefähr . - 8900

15) Zur Anlage neuer Hölzungen - 2559 ==
x 6) Zur academischen Wittwenkasse 4 2067-- .

34,12 16 f)
) Revend kb e

4) Revenüen aus dem Amte 32,805 2 2429) -Pächte und Hebungen außer -. :B
bem Qimte .298 — 25

33,103 xS 47215

600 —
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Transport 33,103 %E 473 15

3) Einfließende Zinsen 656 == 46
4) Unbestimmte Einnahme, ungefähr 1800 —

35,560 xG 453 8
— Im leßten Reichskriege gegen Srankreich ward
das pommersche Contingent in Gelde abgetragen;
und zwar den Mann zu 240 Gulden, im 24 FU. Fuß
berechnet. Die Zahlung hob vom 1 März 1793 ans
und kostete bis zum 13ten Januar 1801 dem Lande
165600 xG. Berechnet man es bis zum Friedenss
schlusse von fLüncville, so kommt es no&lt; ungefähr
6600 2S höher zu siehen. Rechnet man dazu die
1793 - 1800 für 180 Römermonate, jeden zu 219 Fl,

58 Xt ober 146 2^9 30x 15gerechnet, (4 B. S. 14.)ezahlten 26395 xS 76 Xr, so kostet der letzte Reichs
krieg dem Lande beynahe 205000 *E. Außerdem finn
nod) zu den Rastädter Legationskosten 5516 *G 10 18
bezahlt. (Sollte das, was Mecklenburg beygetras
gen hat, verhältnißmäßig nicht unglei&lt; mehr seyn?)

3:
Gedanken über die Abseßung der Bauern und deren

Schädlichkeit, insbesondere für Mecklenburg. (Mus
miíer eft, vno tantum qui clauditur anr£o,) Soci
brandenburg , gebrudt bep G. &amp;. Korb, Herzogl,
Hofbuchdru&gt;er, 1802. 6 Bogen in Ockay,

Sy ít, tie id) glaube, darüber wohl so ziemlicheinig, daß die Legung der Bauern im Ganzen
dem Lande nicht vortheilhaft sey : aber die Erfahrung
bietet doch von Zeit zu Zeit Beyspiele dar , daß bee
einzelne Gutsherr, um eines temporellen wirklichen und
eingebildeten Gewinns willen, des unzureichenden Ver»
bots.im Landesvergleiche ungeachtet, eine solche Legung
mdgtich macht. „Der Verf. dieses Aufsates widerräth
fie aus fotgenden Gründen. 1. Da vermeinte Gewinn
vom Bauerfeide ist so groß nicht, als man. glöübf;
wenn man nur eine genaue Berechnung darüber: macht,

uL $urd) genaue Aufsicht. und gehörige Einrichtung



208 Antfal.d- Rösti. Acad, 1x B. 26 St.
ift dex Bauer leicht ia-Orkdnyng zu halten, wenn gleich
zu rechter-Zeit etwas Strenge uöthig wiro...'111, Bey
der Unterhaltung, seiner; Gebäude und. bey KornfuhrenrsHafft. ex seinem Herrn wesentliche Vortheile, 1V,
Ber tn allein erhält er Junge oder das anwachsende

gädgen die Kenntniß dessen, was sie in der Folge
wissen. müfea Knechte und Mägde, ' die in- dieser

Schule nicht erzögen, And werden selten brauchbareDieusthoten für den Herrn und Pächter, und eben so
wenig nachhin gute Hausväter und Hausmütter. V.
Sebi für.die Moralität dieser Klasse sorgt der Bauer
mehr gls auf den Höfen geschiehet. Vi, Die Städte
Leiden "außerordentlich durch die Legung der Bayern.
VILL Eben. so leiden die Kathenleute, welche von den
Bauern manche Untersiüßung haben, die sie verlieren.
VIII, Bey Kriegen trägt der Bauer manche große
Beschwerde , die jeßt dem Herrn oder Pächter zur Last
fällt: und bey Viehseuchen rettet er seinen kleinen Viehs«
Rand, leichter , zieht auch mchr Vich wieder an, als
phne ihn geschehen kann,

4.
ie diesjährigen Kalender haben ihre schon bekannteD Gestalt bebatten. In dem Quart - Kalender hat

der Hr. P. Plitt Betrachtungen über die Ausfich-
ten, die wir in Hinsicht auf die Holzbedürf-
hisse für die (?achkommenschaft baben, geliefert,
Der Gegenstand ist nicht neu, auch find dir drey Rec
geln7-;die er zur Verbesserung dieser Aussichten giebt,
bekannt und anerkannt : inzwischen mag es. doch einigen
Nutzen haben / daß man diese Erinnerungen. dann und
wänn “wiederholt. - Eine gründliche Abhelfung ' des
bisherigen.und noc&lt; immer sich vermehrenden Holzman»
gels wird "vielleicht: nicht. anders eintrefen ; als wenn
von jedem Gute ein verhältgitmäßiger Theil-zum Holz»
wuchs bestimmt, 4nd' gegen Viehweide gesichert wird.
m. Schillingskalenver finden sich ebendesselben Vor-
schläge, wie Feucrschäden, die.dur Derwahr»
losang: entstehen“ zu verhüten sind.
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Rosto&gt;schen Academie.
II. Band. 27. Stü&gt;,

Den 1, März 1803.

I,

Ueber den gegenwärtigen Zustand der Universität Göt-
* fingen. Von E. Brandes, Commerzrath in Han

nover. Göttingen , bey Johann Friedrich Röwer,
1802. 1 Alph. 25 Bogen in Octav.
79 3 war mir unerwartet, bald nach dem Abdruck

des ersten Bandes der Schrift des Hru. H. R.
Meiners über die Verfassung und Verwaltung

der Universitäten (11 B. S. 1. ) diese umständliche
Nachricht in dem hannöverschen Magazin, aus
welchem sie nun mit einigen kleinen Zusäzen abgetruckt
it, vorzufinden. Erst vermuthete ich , daß es auf einte
Berichtigung jener Schrift abgesehen. sey - das beitäts
tigte sich aber in der Folge nicht. Die Absicht sey im
Beß gewesen » melde fic molle, so verdient diese Nach-
richt einen ausführlichen Auszug. Der Hr. Verf. hat
nach seiner Versicherung sich nicht allein sehr frühe bes
mühet, den Gang der aus vielen Rädern zusammenge
seßten verwielten Universitäts- Maschine genau feu
tien zu lernen 3 sondern auch in der Folge dadurch,
daß er über «1 Jahre in dem Universitäts Fache ar-
beitete, die Jdeen einsichtsvoller Männer fortdanernd
zu erfahren und zu prüfen Gelegenheit gehabt, Die
Universität, von welcher die Rede ist, und die beson-
dere Ansicht, welche ein bey der Curatcl angestellter
Geschäftsmanin von einigen Dingen hat, giebt Über»
dem diesem Aufsage, wenn ex gleich an manchen Stellen

Dd etwas
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etwas flüchtig gemacht ist , und eine sichtbare Vorliebe
für S. auch hier mehrere Uebertreibungen und minder
unbefangene Urtheile veranlassct hat, doch ein größeres
Juteresse, Meinen Lesern wird es daher nicht unange»-
nehm seyn, dasjenige, was sonst in diesen Blättern
entiveder noch gar nicht oder wenigstens nicht von der
Seite vorgekommen ist, hicr angeführt zu finden.

Jede Universität hat eine doppelte Bestimmung.
Sie muß eine Versammlung vorzüglicher Gelehrten in
den meisten Fächern des menschlichen Wissens enthals
ten, die die Summe der Kenntnisse aufbewahren, ver-
breiten, und wo möglich vermehrt der Nachwelt über-
liefern. Sie muß. aber auch zweytens eine Anstalt
seyn, wo die anfangsgründe der Wisseaschaften , die
zur Bildung des Geschmac&gt;s nüßlichen schönen Künste,
und die zur Ausbildung des Körpers geschickten Uebun-
gen auf eine vor.ügliche Weise gelehrt werden. ' (Soll
ken nid)t bie bepben leß'eren Erfodernisse übertrieben
seyn ? Die Universität muß den Geschma&gt; bilden,
aber nicht in Materey , Bitdhanuerkunst, Kupferstechen,
ze. vorzüglichen Unterricht ertheilen. Und cs ist frey-
lich gut, wean zum Reiten, Tanzen , 2c. Anweisung zu
Haden ist: aber zu den wesentlichen Gegenständen mögte
ich dies nidt reinen) In den leßten Jahren ift zwar
die Jdee sogenannter Unwersitäten für rinzelne Theile
der menschlichen Kenntnisse schr angepriesen worden :
die Ausführung würde aber die nachtheiligsten Folgen
für die gelehrte Bildung haben. (11 B, S, 5.) Die
Wissenschaften stehen in einem viel engern Zusammen-
bange, als man gewöhnlich venft: fein Fach der
Gelehrsamkeit ist so abgesondert, das nicht von dem;
der sich ihm gründlich widmen will, Kenntnisse aus qm
dern Fächern erfoderte. Der. gemeinsame Aufenthalt
mit Gelehrten in allen Wissenschaften reizt gewiß viele,
sich auch mit sol&lt;en Wissenschaften, denen sie sich nicht
ausschließlich widmen , näher bekannt zu machen, oder
Anfragen an ihre Collegen, die Meister in ibrem
Fache sind / zu ihrer eignen und des Publikums Beleh«

rung zu thun, Dies lekters geschichet in Suseiten,
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selten, und ist gewiß (?) eine der stark mitwirtienden
Ursachen zu dem Ruhme geworden; den die dortigen
Gelehrten erhalten haben. Noc&lt; mehr Vortdeile hat
aber die Verbiudung der Wissenschaften an einem Orte
für die Lernenden. Wie manche Studirende haben
erst ihre eigentliche Laufbahn auf der Universität bestim
met, und fómucn Dier zu einem andern angemc-ssenen
Studio , nach eigener vorläufiger Kenntuiß beijelben,
ohne Reisen, ohne Zeitverlust, übergehen? Wie man»
det gute of. i nicht durch Vorlesungen „die nicht
zu seinem Studio gehörten / erdt, und gerade da
durch recht nußbar für dieses geworden? (I&lt; würde
noch hinzufügen - daß jeder Studirende , der nicht auf
der untersten Stufe stehen zu bleiben gedenkt, theils
zum Vergnügen, häufiger aber noch in Rücklicht auf
individuelle Verhältnisse , die er künftig zu erhalten
einige Aussicht hat, gewöhnlich Vorlesungen über einige
Nebenfächer mitnimmt, die zu seiner Hauptwissenschaft
nicht gehören. »Diesen Vortheil. müßte er entbehren,
wenn der Unterricht auf seine Hauptwissenschaft be
schränkt wäre: wird er also nicht den Ort vorziehen,
wo er beydes mit einander verbinden kaun?) Die
Universitäten sind keine eigentliche Erziehungsinstitutke,
können es anch nach dem Alter der Studirenden nicht
seyn: sie erfodern aber eine Aufsicht über das Thun
und Lassen der Studirenden , welche man die academis
sche Disciplin nennt. Diese hat zu einer großen Ver»
schiedenheit der Meinungen Gelegenheit gegeben, Eis
nige wollen die Studenten bloß den Vorschriften der
gemeinen Rechte unterwerfen. Sie bedenken aber
nicht, daß diese nicht auf den Fall berechnet inb, mo
sich an einem Orte ein so großer Zusammenfiuß von
jungen Leuten findet, die in den Jahren , wo die gi:benídaftem am heftigsten wüten; sum ersten Male
frey von der Aufsicht des väterlichen Hauses oder der
Sule in einer gewissen GSelbstständigkeit in der Welt
auftreten, und daß dasselbe die Vergehungen und Fehl
tritte der Studirenden in einigen Fällen zu hart sirafe,
(Warum Studirende gelinder bestraft werden müßten;T 2 alt
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ais andere Jünglinge, die an manchen Orten sich eben
so zahlreich befinden , ist vom Hry, Verf. nichr werker
ausgeführt ) Andere mögten dagegen den Zwang der
Kloßterschyten eingeführt schen : dies würde aber die
großen Kosten, welche eine Universität erfodert , noch
mebr erhöhen , zumal die Professoren zu einer Aufsicht
dieser Art durchaus keine Zeit haben, Es kann indeß
auch aus höhern Rücksichten kein solchex Zwang Statk
finden ; es muß ein Zeitpunkt eintreten, wo der Jünge-
ling almälig allein stehen, allein shr sich handeln kann,
Aus dem väterlichen Hause , aus der Schule kann er
nicht sogleich frey vom engen pder weitem Gängelbande
im bürgerlichen Leben auftreten : es muß ein Mittel-
zustand da seyn, wpo er allmälig gehen lernt. Das
Straucheln Einzelner, das Fallen Einzelner ist dabey
nicht zu verhindern, Begehen denn die Alten nicht
ay) Thorheiten ? und wurden denn nicht! auf der Mi-
litäracademie zu Stuttgard , wo der Scul;wang
berrschte, von den ältern Jünglingen wildere und aus»
schweifendere Streiche gespielt, als auf irgend einer
Universität, Freymüthig muß man indeß gerade bets
aussagen, daß auf ben meiften Universitäten für diese
Aufsicht, welche die Studenten nach ihrem Alter, nach
ihrer Lage bedsirfen, viel zu wenig practisch geschehen
ist. Migverstandene Begriffe von academischex Frey«
beit, Scheu vor den Kosten , Furcht, daß die Anzahl
per Studirenden sich vermindern möge, Unverstand,
iind Gott weiß, was für elende Ursachen, mögen hiezu
gewirkt haben. Wenn die Zügellosigkeit der Studie
renden einmal recht heftige Ansbrüche veranlaßte; fo
gab man fürchterlich harte Verordnungen, statuirte
auß wohl einmal ein recht scharfes Straferempel : aber
an der Verbesserung der Organisation dieser Aufsicht,
an die Anstellung von tüchtigen Personen bey derselben,
ist auf den wenigsten Universitäten Hand angelegt und
fortdauernd gearbeitet. Die Großen der Erde glau»
ben zu gern und zu leicht, daß scharfe Ctrafgefefe nnb
einmal ein Exempel hinreichend sind , die Ordnung zu
erhalten. Weise Geseke, nach den Umständen faite

un



Ofcabemié, 11 $9.27 €f. 213

und gelinder, find allerdings ein unerläßtiches Erföder»-
niß zur Erhaltung der Ordnung: aber auf die Ein-
richtung , wie die Gesetze verwaltet merben und noch
mehr auf dic Personen , die solche verwalten ,-kommt
am Ende fast alles an. Sind nur die rechten Perfv-
nen da, so weiden sich die zwe&gt;mäßigsten Gesetze und
die zweekmäßigste Einrichtung zu ihrer“ Handhabung
schon sinden. In G. ist in den lekten Zeiten außgoye
dentlich viel geschehen. Ehe dies aber augefübrt miro,
ist es ndthig, noc) einen allgemeinen Blik auf die kür
nere Verfassung der deutschen Universitäten überhaupt
zu werfen.

(Die Fortseßung folgt.)
*.

Herzoglich - Mecklenburg - Schwerinscher Staats»
Kalender. 1803. Schwerin, beym Hofvuch»
drucker Bärenlprung. 1 Alph, 33 Dogen in Dav.

TD dieser Skaatskalender schon immer eine sehrqute Einrichtung gehabt, so sind im Wesentlichen
keine Veränderungen ndthig gewesen. Unter den klei»
neren Zusäßen, deren jedesmalige einzelne Angabe nicht
gut. mdglich ist, würde sich diesmal eine zierliche
Karte von Mecklenburg ausgezeichnet haben, ' wenn
fie vdllig fertig geworden wäre, |

Jun dem Abschnitt von der hiesigen Academie war
fon im vorigen Jahre die erbvertragsmäßige Res
ceptions Ordnung der Professoren durch Zahlen an»gezeigt, aber, was iM nicht sogleich bemerkt habe, eine
iium in den Zahlen vorgegangen? diesmal ift dieschon zum Theil verbessert, aber zur völligen Berichtis
gung ist noch erfoderlich , daß der Hr. H. R. Worte
mann mit 14, Hr: Prof. Posse mit 35, und Hr.
Prof. Fosephi mit 16 bezeichnet werde. (3 B. S-39x.) Üssessoren des engern Concilii bis zum Jul. d. 4.
sind Hr. H, R, Vogel, Hr. H. R. Qorrmayn und
Hr. Prof. Posse. (11. B. S. 97.) Zu den academi»-
schen Nedenämtern gehört noc&lt;h die Besorgung ber
Professoren -Wittwenkasse, (4 B. S. 322, ) die

Dd3 der
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der Hr. Prof. Heckerseit ihrem Anfange übernom:
men haf. Verschieden ist davon die hiesige Gelehrten»
Wittwenfkasse, die zwar auch im Anfange des poris
geuy Jahrhunderts von einem Professur gestiftet ward,
die aber doch auf die Academie nur einen entferntern
Bezug hat; ihr Administrator ist jekt (1302--1805,)
Dr. Past. Gerling. / - |

. Id.ziebe übrigens, wie gewöbnlich, noch folgende
Notizen aus. Die meckl. Litteratur weiset 69 Schrifse
fen nach ,- nämlich 9 aus der Theologie, 11 aus der

auae 9 zum Staatsrcchte, zur Geschichte undtatistik gehdrize, 10 aus der Arzneygelehrsamtkeit,
4 aus der Politik, x aus der Philosophie , 5 aus der
Naturgeschichte und Oeconomie, 3 aus der Philologie,
5 litterarische und Schulschriften , 8 aus dem Gebiete
der schönen Wissenschaften und Künste, und s ver;
mischten Jnhalts. =- Verfasser der Betrachtung
gen über die Deckarator - Constitution vom
Sebr. 1802. (11B. S. 169.) ist Hr. R. R. Krüger
in Schwerin -- Jm Jahre 180* haben in 21 Städ-
ten 224 Meisier mit 127 Gesellen, 54 Lehrlingen und
3333 Spinneriunen 32728 Stein Wollc verarbeitet,
die 65192 ES 4 ss zum Anfanf und 35763 2E 43
Unkosten erfoderten. = Zwischen dem Amte Wreden;
Hagen und der Stadt Wittsto&gt; sind die bisherigen
Streitigkeiten wegen der Jagd - Holzungs- und Weir
degerechtigkeit des ersteren in der wittstocker Heide
ausgeglichen. = Für die gerichtlichen sowohl als die
Beonomischen und Polizeygeschäfte in den Domanial-
Yemtern sind Sportelntaren erlassen.
„Die Berechnung der Wittwenkasse für die herzog«-

lichen Bedienten vou Mich. 1809-1801 ist diesmal
weggeblieben :- ic&lt; will sie indeß aus der Beylage zu
den vorigjährigen Jutelligenzblättern anführen. Im
siebenden Halbjahr war die Einnahme 11683 xS
143 [8, nämlich 3) Beyträge vom 759 Personen,
4738 %XG 42 [3, b) Antritts- und Receptions:Ges
bühren, 158 € 26 fj, c) aus ber tenere,
2250 %G, d) interimistisch belegte Kapitalien decoc ins
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e) Zinsen, 957 2S,- f) außerordentliche und zufällige
Einnahme, 492 %E, g) Kassenvorrath, 86 wS 183 5
Ausgabe hingegen war a) an 39 Wittwen, 1734 GS
38 s3, b) an Kapitalien , die bey dffentlichen Kassen
besiättigt wurden, 8750 2*S, c) an Besoldungen,
160 29, d) an außerordentlichen P 24 7913 (9; zusammen also 10609 %S 13 f3. Im achten
Halbjahr betrug die Einnahme, a) an Beyträgen von
758 Personen , 4736 xS 42 f9, b) Antritts- und
Receptions « Gebühren, 78 %S 24 fj, c) von bet
Renterey, 2250 2E, 4) an Zinsen, 1080 2E, e) außer»
ordentliche Einnahme, 220 ES; im Ganzen also
8365 xS 18 f. Die Ausgabe detrug , a) an 46
Wittwen, 1907 %S 12 s3, b) an Kapitalien, die bey
dssentilichen Kassen belegt wurden, 4750 2%E, c) an
interimistisch bey Privatpersonen belegten Kapitalien,
2600 7*S, d) an Besoldungen, 100 2e, e) an augere
ordentlichen Ausgaben, 44 XE 11 [d; zusammen
9401 29 23 [9. — $*r Son? bestand 2a) aus dem
bey öffentlichen Kassen schon vormals zinsbar belegten
43000 XE Kapital, b) aus den in diesem Jahr theils
fest theils interimistisch bestättigten 16100 72E Kapital,
Und c) aus 939 %S 263 [3 Kassenvorrath, +); zusamsmen also aus 60939 7*E 26513N3,(9B.S.170.30 B. S. 79. 335.)

3!
Patriotisches Archiv der Herzogthümer Melenburg,

zur Aufbewahrung kleiner Abhandlungen und Auf-
säge , nüßlicher Vorschläge, u. s. w. und zur Ver«
breitung gemeinnüßiger Kenntnisse. 1802, Vierten
Bandes zweykes Stück. Rosto&gt;, bey Karl Chrisioph
Stiller. 14 Bogen in Octav.

sou: 1) Den Manen I. IJ. Engels geweiht
von R, 8. Wuke, dffentlichem Lehrer zu Schwe»

rin

*) 3n bie gedru&gt;kte Berechnung bey den Intelligemzblätstern hat sich nerd eine kieine Irrung eingeschlis
dén, indem die einzelnen Pöste der Ausgabe mit der
Schlußsumme nicht ganz übereinftimmen? diese Jrrungift aber für eine allgemeine Pebersict unbedeutend,
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zin. -- Poetische Prose, in sogenannter Lapidar-Form
gedruckt , an welcher die Manen des Verstorbenen
schwerlic) Gefallen finden dürften. 2) Beytrag zur
meckl. Schulgeschimte. =- Ein altes Diplom mik einem
Commentare , der sehr viel kürzer seyn sollte. Bey»
läufig wird in diesem die Meinung geäußert, daß die
Cleriker , deren in einem Bergleiche zwischen dem Bi-
schofe und seinem Archidiacono, dem Concilio und
dem Rathe von 1471 (1 B. S. 85.) gedacht wird,
Ugleich Studenten gewesen : davon werden sie dochbestimmt unterschieden. 3) Ueber die wider die
(Schullehrer-) Seminarien herrschenden „Vorurtheile,
von S. JL. Xeinbolo. — Sie. werden durch häufige
Beyspiele hinlänglic ausgebildeter Schullehrer am
besten zu widerlegen seyn. 4) Neue Schuleinrichtung
zu Woldegk , von ebendemselben. 5) Hexenproceß
im 18 Jahrhundert. Fortseßung. 6) Ueber die Ans
pflanzung der Obstbäume in Mecklenburg, von Hra,
Bauer. (6 B, S. 66.) 7) Erdzinscontract zwischen
der Zierower Guthsherrschaft und deren bishex 1eib-
eigen gewesenen Bauern. 8) Bemerkungen aus dem
medl. Rechte. 5 Bemz- Ueber die Vorzüglichkeit eines
Adjudicats in Concursen.. 9) Unvorgreifliche Gedanken
Über eine zu errichtende Vieh - Assecuranz. = Mir
scheint dieser Plan nicht ausführbar. , 1) Ueber die
fortdauernden hohen Kornpreise in Mecklenburg,
--- Der Verf. hält den Ueberfiuß des Geldes für die
Hauptursache. 11) Nachtichten von neuen Schriftet
vaterländiicher Schriftsteller. 12) Vermischte Rache
richten. =- Uebersicht der Witterung im Julius, Au-
gust und September. =“ Anzeige , daß dies Archiv
nicht weiter zu bestimmten Zeiten erscheinen werde, um
eine strengere Auswahl der Matertalien zu beiwirken ;
iwas sehr zu billigen ist,
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Sacra Tefu Chrifti natalitid pie €elebranda indicit D,
"CA Dav, Aut, Martini ."Sereniff; Duci tregn, a

Confitiis' Consfistorii, "Theol, Prof, publ, örd.
Atadeibiae b, t, Rector; ^ Perfequutiones Chrifti-
anórum fub Imperatoribus romanis, caufae earumCteffecius,'Commentario1,:'Roftocbii,litteris.. Adlerianis MDCCCIt, '3 93ogeir (a-Duatt,—
Wn- diesem Programme findet sich außer der Einlei-

C tung der Anfang des ersten Abschnitts; "Perle
JF quutipnes Obriítianorum quae et quales fuetipt?

Und es wird gezeigt z daß die Verfolgungen unter
Lrevo und Domitian nicht so allgemein 3 dleßtere
auch "nicht so. hart gewesen; :al$ man acmopulid) an»
hit:

a

(Erste Sottsevung der Bemerkungen des Hrn,Xa Brandes über. den gegenwärtigen Zustand
der. Universität Göttingen, == Die ältern Unfe
versitäten find sast alle durc) Schenkungen von liegenden
Gründen und' Kapitalien dotirt. Sie habendie Ad-
ministration-dieser Fonds» - und zum größten Thefl ist
ihnen-auc&lt; die Anwendung und Vertheilung. der Auf
fünfte überlassen. G. hingegen hat gar keins Funda:
tionen 3. diejenigen Beyträge abgerechnet - - die von

sämmtlichen Landschaften Jährlich entrichtet werden.Den

Bn.
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Den größern Theil der Summen, die die Unterbalfung
der Universität erfodert, man bet Sp seinesLandesherrn ; und zwäf exfolgt wieder der größere The
hievon. aus der calenbergischen Klosteycasse , uwe jder Landesherr nach den Verträgen mit den“Etän en

nicht zu feinen Kamnrerrevenäen ziehen kann , derenAnwendukg zu einem mildert Behuf äber ganz von
ihm abhängt. Die Universität hat also keine Admi-
flration meber . fiber :Güter'. noch über Kapitalien zu
fähren , die in der Regel. kein. Geschäft für. Gelehrte
istz der nicht ungewöhnlichen Fälle, wo über die Ver-
theilung mancher Einküufte sonderbare Theilungstrac-
tate. geschlossen „werden). nict zu gedenken, (WenyHr. - mehrere. Erfahtungen zu , Hülfe genommen

bätte,' so würde er gres haben, daß die Aufkünftegus herrschaftlichen Kassen den Universitäten "nlcht al-
lentbalben und immer so gesichert im, al fie e$ für
5... bisbet. gewesen / miis die eigne Administration
auch eine fehr gute Seite abe, . Liegende Gründeer-
falten babeo, wenn es nür nicht bloße Häuser, spd,
mit der “Zeit. immer einen höherw Werth: :"dagkak
Geldhebungen ihn verlieren. "Di ProfessovenFdie
iem ffihren, ist wicht nothwendig ; und wernunerlaübte Theilungstractate Statt finden, so liegt
das nicht. än der: Administration, sondern au'der. übri»
gen Verfassung und an-der'AsfiCti =&gt; )-: Dierältern
Universitäten haben ferner meistens das Recht. zu:dia
ältern fundirten Professuren die Lehrer zu erneunen
oderzu Präsentiten, In G. geschiehet die Ernennungvom  Pánbcéferrn "oder Curatoriv :' abermals: ein
höchstwichtiger Vorzug sü: den Augen aller derer , „die
practisch. wissen, durch welche Mittel oft Wahlen ineiner zahlreichen Versammhung geteiket Werden , die
ewöhnlich nicht so lebhaft die“Nespvnsabilität für das

Bohl des Ganzen fühlet/äls eine sehr kieine Anzahl oder
ein Mann, der beständig sich mit diesem Fache beschäfe
tigen muß. (Auch hier hat die einseitige und-kurze
Erfahrung den Hrn. Verf: ' irre geleitet. : Die Fälle;

vo anch bey solchen Einrichtungen ;. selbst in es -3 rauch-
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bräuchdare Lente ernatnt virden, too ber «Dienfibanbel,
die Empfehlung männlicher und weiblicher Günstlinge,
vetSucvotismug, wf. v Einfluß gehabt haben, dürf-
ten doch so gar: weit nicht zu suchen seyn, Indessen
will ich damit nicht alle Präsentationen vertheidigen?
vder die unzwedmäßige. Vorschrift unsers Erbvertrags
(2 B. S. 47.) anpreisen, =+- ) Der Universität und.
den -Faceultäten zu GS. sind Privilegien und Statuten
vom Landesherrn ertheilt, aber mit dem ausdrücklihen
Vorbehalt ,- fie nach Erfoderung der Umsiände zu ver-
bessern. Wieder ein großer: Vorzug ! Veralterten
und-schädlich gewordenev Einrichtungen wird hier nicht,
wie. ander8wo , dur&lt; Verträge eine-ewige höchsinach-
theilige Fortdauer gegeben. (Auch diesen vermeintlich
großen Vorzug kann im nicht anerkennen. Obgleich
ich Verträgen , die dem Ganzen wirklich nachtheilig
find , keinen rechtlichen Bestand beylege: so scheinen
mir. doch willkährliche Abäuderungen der Verfassung
die. man für Verbesserungen hält oder ausgiebt, eben
so bedenklich.) = 3“GS. überhaupt keine liegende
Gründe, also auch keine landragsfähige Gäter hat, so
Hat von der Erscheinung dei Universität- auf Landtägen
keine Rede seyn können. Im Allgemeinen entstehet
auch daraus gar kein Verlust für die Universität, da
die: Beschifung des Landtags nur angemesseuere Bes
schäftigungen unterbrechen“; .und das Hineinziehen in
politische Geschäfte keinen Gewinn für die Wissenschaft
gewähren wärde. (1.1 B. S- 52.) =“ "Den Universi-
käten ist ferner die Gerichtsbarkeit über ihre Angehd-
rigen ertheilt, und S. hat sie in dem grdßten Umfange
erhalten. Die Einwürfe welche man hiegegen in neu-
ern Zeiten gemacht hat" find hauptsächlich gegen die
Jurisdiction über die Studirenden gerichtet , welche
fredlich die wesentliche Gattung von Gerichtsbarkeit
für bir-Umniversität ist. Sie iiie Syifciplin, bitauf manchen Universitäten hertscht- soll ihren Grund
darin haben. daß die Lehrer der Jugend zugleich ihrs
Richter sind; daß .es ihnen hsezu 'an Föhigkeiten und
Zeit fehle , und daß das Verhältniß der Lehrer zu
nan E 2 HT
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frevwilligen Zuhörern fo leicht eine in. die tadelvolsie
Schwäche augartende Nachsicht hervorbringe. Wir
wollen die Erfahrung, die GS, darbietet, bey Unter-
fuchung dieser Anklagen zuerst zu Rathe ziehen. Das
Richteramt war von der Stiftung an in den Händen
der Professoren, und GS. genoß schr bald den Ruhm,
daß die Disciplin dort besser , wie auf den meisten
andern Universitäten sey. Wahrscheinlich war auch
dies der Sorgfalt des unsterblichen Münchbhausens
zuzuschreiben , der alles aufbot, den Ton unter den
Lehrern selber zu bessern, und wohlgezogene uito: fid)
ber Grlernuna ber 29ifenidiaften ibmente S tubitenbe
nad G. zu ziehen. NAusbrüche vou Unordnungen und
Robheit kamen dennoch vor, kamen weit häufiger vor,
wie jezt, weil der Ton der Zeiten rüder war, weil um
ter den Lehrern mehrere - die seldsi nach diesem Ton
gebildet worden , gegen ihn und die sogenannte acade«
mische Freyheit nicht mit anhaltendem Eifer arbeiten
wollten oder konnten, und weil sogar einige Lehrer
nicht ganz selteu ärgerliche Beyspiele gaben. Der
Tou hat sich sehr verändert , wenn gleich der Studen»
tenton immer zwischen'den beyden Extremen von bitte
schikoser Renommisterey- und fader, mit mehrerem oder
minderem Aufwande verbundener Süßlichkeit schwanken
wird. Die besten Zeiten für eine Universität sind dies
wo die Zahl derer, die sich. allein mit Erlernung dey
Wissenschaften beschäftigen , und den möglichst geringe
fien Anstrich von einem Extreme annehmen, die größere
Zabl ausmacht; wo die tongebenden Jünglinge, deren
immer wenige sind, sich in der Mitte beyder Extreme
haiten. Solche robo hat S. schr viele gehabt;und bat. ie jekt. Ein mehreres läßt sich von 7 his 869
Jünglingen in dem Alter von 16- 20 Jahren, davon
halbjährig ein Theit abgeht , nicht erwärten, - Welche
Gattung von Hbrigkeit wäre im Stande, mehr als
das Angegebene zu leisten, Jt ein städtischer Magis
strat, der mit Geschäften ganz anderer Art versehen
ift, der Regel naß dazu geeignet, die Auflicht die
aus einem Gemische von väterlicher und richterlicher

ewa
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Gewalt nothwondig(? ) beftcDen mug; über eine gvofe
Anzahl Jünglinge - von denen viele aus den ersten;
Ständen sind, zu führen ? Ließen fich von einem. ane
dern Collegio größere Vortheile versprechen ? Unfer
Richteramt ist durchaus etwas anders, wie das Amk
der academischen Obrigkeit. Die Aufrechthaltung. der
academischen Disciplin wäre gleich vernichtet , wenn in
der AuFsübung derselben nur nach den strengen Beweis
fen / die der Richter fodern muß, verfahren würde.
(933, 6,357. 10 B. S,. 86.) Was sich bey einex
folchen Veränderung voraussehen ließe, wären die. das
zu erfoderlichen Kosten , die weit: besser angewandt
werden können, und zahllose Streitigkeiten, die zwischen
den Professoren und den Mitgliedern eines solchen
Collegii nicht qusbleiben kdunten, ( Wären nur die
übrigen Zweisel gehoben, so würden diese Streitigkeiten
wohl von selbst wegfallen. ) -=“ Sollte aber nicht die
Ernennung eines perpetuirlichen Prorectors außerhalb
der Zahl der Professoren zu diesem Behuf vortheilhaft
seyn ? Es mag in andern Behörden einmal einzelne
Männer gegeben haben und noch geben, welche die zu
einem solchen Amte erfoderlichen Fähigkeiten besitenz
Und vielleicht kann die Militair - Carriere , so fonberbat
dies auch bey dem ersten Anblick scheinen mag , hey
einigen wenigen Menschen die beste Vorbereitung zu
einem solchen Amte abgegeben haben. Aber was nur
selten der Fall seyn kann, ist ni&lt;t bey Aufstellung
allgemeiner Grundsäße zu gebrauchen. ( Diese ganze
Stelle versiche ich nicht. Wenn es bloß auf allgemeine
Direction academischer Angelegenheiten überhaupt und
der Disciplin inbesondere ankäme : sa dürften doch
die dazu brauchbaren Leute so selten gar' nicht seyn,
aber gerade am wenigsten beym Militaix gefunden were
den können, da gelehrte und juristische KenntnisseiMmer ein Hayupterfoderniß bleiben.) — :.Als Rego
scheint man also annehmen zu müssen: die Gerichtenbarkeit über die Studirenden kann in-keinen bessern
Händen seyn, 'als in den Händen der Lehrer. Ums
jängbav (?) hat der Lehren viels Vovthriie vor andern3 a



222: "Sindüotetber Stoftodfem
inc dieser Hinsicht voraus ; vielcs, was;.die Nachtheile,
vie: man von Verbindung" des Lehrer- und-Richterumts
besvrgt, überwiegt, " Mögen immerhin einige Studen«
ten ihre Lehrer ne&gt;en : der große Haufe ist in Rücksicht
feiner künftigen Beförderung zu abhängig von den
Zeugnissen der Lehrer, als daß er sie, wo es etwas

gilt „: reizen sollte. .CIn einigen» nicht in allen Län-dern ifE bas 3engnig ber rofcijoren ben Saabcófinberm
nfßlich, Auswärtigen aber schweriich: Und bekanntlich
find die Zeagnisse der Professoren , nicht ohne Grund,
itu einem übeln Rufe.) :.:Seibst die Anhänglichte:t au
die academische Freyheit wirkt, daß der große Haufen
nor von seinen Lehrern abhängig seyn will, sonst von
Beinem; und der-fein fühlende achtet seinen Richter um
sw-mehr /.:weil. ex ibm als Lehrer manches verdaukt,
Hhne eine genaue Kenntniß des Persönlichen auf auss
wärtigen Universitäten hält es freplich schwer, zu sagen,
was dort für die Disciplin geschehen müsse: aber das
Beyspiel vou GS: berechtigt doch / zu behaupten, daß
der Verfall der Disciplia nicht daran liege , . daß die
Lehrer zugleich Richter sind. Man lässe also immerhin
den Universitäten die -Gerichtsbarkeit über die Studis
venden : aber .man organisire die Führung derselben
besser, wie bisher. Auch hierin fann GS. wieder zum
Muster dienen.

3.
Ueber Aufnahme und Concessionsrung der fremden und

einheimischen Juden in rechtlicher und staatswirth-
schaftlicher Hinst&lt;t,- mit besonderer Beziehung auf
Mecklenburg. -Strelik. Von einem Mitbürger. bie
ses Staats.;. Berlin, 1802, gedruckt bey I, F;

„Unger.“ 6 Bogen in Octav.
gy "dieses:Aufsatzes hat die axsich rühmliche)Absicht- zurVerbesserung. des: jeßigen Zustandes
unferer Juden etspäs- beyzutragen ; allein ex hat das
Vorurtheil , "daß die Vermehrung ihrer Zahl hicbes
Hauptsäche sey, denn'das übrige ist nur beyläufig bes
röhrt, In der rechtlichen Hinsicht igngrirt ex aitwa
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was; das deufsche: Recht bestiamnet. . Aus einer wills
kührlichen Erklärzns des Worts Aufnahme leitet ex
die. Folge ab 7 - daß uur fremde Zupen-deren hedsnrfen,
die Kinder hiesiger Schutjuden hingegen überall vit
Er meint fernsr -' daß das , .was.in der 19 Resolution
pon: 1754 auf die Grayaming der. fargardishen
Städte von der Zahl der Juden bestimmt worden, eine
bloß interimiische Same gewesen, und durch den„377. des Lapdysvergleichs auigehobeu worden. |b es ELN ur Ed etrdine
den liegenden. Gründen die Pe fuit verstanden wers
den, Die Baotemi the E SQIRIUDE Bamit teengtbpeti 2purtb in Duben. 6 Sanatiéri
der Chtisten ambito) zu ver y n fordätter'd
RR oer upatbeygertagem babtaettaté ipnpi x zi pee "ya aber eine' gleiche EN cii
M9. MT Zürfed, and andern Dum tart ixt, fo. nrif- matr den" Haupkgrugd wohl in eineinbei tabe udin "elite eine Anrüherng:bes
per Theile bewirkt weiden ; „fo:mbhre may wohl zie
pas aus. den römischen Grsegen "herrührende "Verb
vtSentáfbett QAAE „und Juden aufheben
pst „welches. der E fh. dey' eigenfhüinsTagenNahkungszweig der Jyden antiimmt; uud a
nößlich pretfet; halte ich msn rachtbeilig/ theilsweil es den Mässizgang und.das bestänbt, € Heriimtrelbei befördert), seils weif es. 38 Betrügeseyng "Dieb
stältn | Konfig gestohlner Sachen /' 1, d. 4. Geles
genheit dn jn vjete Hausirer nicht vombsoßenerdienft felsen" können ; mb nat bié fremdenSudenfnthte ntänchertey Unbrdnimger mähen. Sint
gleich die Juden an vielen Orten von zsnftigen Hans
werken ausgeschlossen , so giebt es doh nicht allein
Unzünttige «Handwerke genug - die sie betreiben n
fet fonterg, fic würden ja wohl. eigentliche Fahr 1übernehmgu,. besonders, wenn es wahr itt, daß-ße mit
wenigern;ausfommen können / als die Christen. - tt
richtig ist es übrigens, daß sie alle Staatslasfen tragen :

sie erlegen blos 'die- Geldabgaben-+- und batten bruke
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Schüßgeld" für ein: Stvrogat aller sonstigen Verpflichtungen. Es wird also wohl noch anderer initi
bedfirfen, um die bisherige allerdings auch dem Staafe
nicht vortheilhafte-Trennung zu heben, und lich bis dä-
Hin"der schlechten Juden , die! dürch Aufnahme ;: Ge
Vürf; u. sw. ins Land kommen, wieder zu entledigen,

A.
u der durch den Tod des Hrn. H.,/N;: Yoitte elo

). binten Lehrstelle. in der philosophischen Facultät
&lt;lug gedachte Fäcilkät' den Hrn, Prof, Beck hiefelbst,en Hrn, Mag. Dietz in Süstrow., den Hry. Prof.

Hofbauer in Salle. bun tn. iof, Rrugin
rankfurt, den f Sirof. Yfraaf iu Jalle, unbu.Hrü. Prof. Pörschke in Rönigsberg vor. Das
oneilium wählte aus diesen die Herren Beck; Diet

Ab Rrug, als diejenigen, die es der herzvgl Regie«xung vorzüglich empfehlen könne. Diese rescridirte
ber unterm. 21 Jan. d. J., day Se. Herzog: Duthl,

fo entschlössen , „diesesmal von dem Vorbehalt
in:$. 193. membr, V, a, 2. bes neten Erbvertrags

(2.55. €. 48.) Gebrauch zu "machen, "uiid diese Stelle
dem Hrn, H. R, Rönnberg zu conferiren. =“ Der
Uebergang von elner räthlichen zu einer fürstlichen Pro»
feisorstelle ist hieselbst schon"in den vorigen Zeiten nicht

ayz- selten gewesen: in der Juristen. Facultät findenich noh die leßten Exempel bey ^y. Sibrand, €. m.
Müller, und EB. J. 5. Mantzel. Die Perschieden-heit des Gehalts „die auch. uach der Restauration fort«
e ift dazu bisher die gewöhnliche Biwegursächevot.

S I. A.

i 4 Nov. ertheitte die medicinische Facultät
dem Hrn. Friedrich Lorenz Dreyer zu Ha

genow die Doctorwürde , und machte solches durch
Umtheilung des gewöhnlichen Patents bekannt,



Annalen
Der

Rostoc&gt;schen Academie.
r1, Band, 29. Stück,

Sen 22. 9Rárj 1803.

SÍnton Srieorid 23üfdbinge SBorbereitung jur Gu,
ropäischen Länder- und Staatenkunde, nebst einer sas
tistischen Uebersicht des jetzigen Europa Sechste,
nach des Verfassers Tode vdllig umgearbeitete Auf-
lage , herausgegeben von 5. D. 4. Liorrmann,
Hofr. und Prof. zu Rosio&gt;. - Hamburg, bey Carl
Ernst Bohn, 1802. 1 Alph. 10 Bogen in Octav.

ach dem Tode des Verfassers der Vorberei-
tung zur gründlichen urd nügtlichen
Renntniß der geographischen Beschaf-

fenbeit un? Gtaateverfafjung der europäischen
Reiche und Republiken , welche zugleich ein
allgemeiner Abriß von Buropa ist , vereinigte
sich der verstorbene Büsch mit den Professoren Dbe-
ling und Brodhagen , dies Buch umzuarbeiten.
Ersterer . vollendete auch vor seinem Tode die übers
nommenen Abschnitte, und Hr. B. lieferte die Umor«
beitung desjenigen Theils, der die mathematische Län»
derkunde, vie eigentiiche Productenkunde und die Tech-
nologie betrist. Aber Hr. kV. konnte sein Versprechen
wegen anderer Arbeiten nicht erfüllen : und Hr. H. NR.
fi. trat alfo an seine Stelle. Von ihm ift ber übrige
Thei! des Buchs, bis auf 14 Paragraphen , die ganz
unverändert geblieben imd. Weil indeß das Buch
jetzt für Schulen zu weitläuftig geworden, so wird zy

deren Behuf noch ein uin) folgen. a.
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2.

Zwepte Fortsezung der Bemerkungen des3 Hrn. CR. Brandes über den gegenwärti-
en Zustand der Universttät Göttingen, =“ Die

Organisation von GS. ist in dieser Beziehung , wie
auf den meisten Universitäten , folgende, So wenig
die außerordentlicheu Professoren, als diejenigen unter
den ordentlichen , welche nicht eine Stelle in der die
Würden ertheilenden Facultät bekleiden , nehmen an
der Gerichtsbarkeit einigen Theil. Diese Einrichtung
hat Gründe der Vernunft und der Billigkeit für sich.
Der Regel nach sind die jüngern Professoren , die sich
erst einen ehrenvollen Nahmen als Docenten v. Schrift-
steller erwerben wollen , mit Arbeiten, die ihre eigne
Ansbildung erfodert, überhäuft. Dann mdgten auch
große Nachtheile daraus entsiehen , wenn die jungen
Professoren, die vor kurzem noch selbst Studenten wa«
ren, oder deren Beyfall doch nicht firirt genua ist, An-
theil an dem Richteramt haben sollten. Endlich er-
halten nur diejenigen Professoren, die wirkliche Stellen
in den die academischen Würden ertbeilenben fsacultás
ten. besiken, Gebühren oder Sporteln, für deren Ge-
pug mom ihnen die Verpflichtung auflegen kann , an
der sonst keinem als dem Prorector etwas eintragenden
aiusdbung der Gerichtsbarkeit Antheil: zu nehmen.
(Die Promotionsgebühren sind wohl nicht bedeutend
genug, um diese Beiästigung daraus herzuleiten , eher
würde auf das Gehalt Rücksicht zu nehmen seyn , das
außerordentliche Professoren gar nicht, und die jüngern
ordentlichen Professvren nicht so ho&lt;ß zu erhalten pfle-
gen. In Rostock hat auch der Rector keine Spor»
feln von der Jurisdietionsübung.) =“ Diese zu den

Wörden-Facultäten gehörigen Professoren" formirenauch den Senat oder das Concilium , welches allein
die Universität repräsentiret, über die Angelegenheiten
der Universität berathschlagt , und über alle schwere
Strafen, Reiegation, Leib- und Lebensstrafen erkennet.
Die Rescripte und Schreiben an und von der Univer»
sität gehen der Regel nach allein an diesen Senat, undwerden
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werden allein von ibm beantwortek. Es ist ott der
Versuch gemacht worden diesen Senat in mehrere
Metivität in Beziehung auf den gewöhnlichen Gavg
der academischen Angelegenheiten zu seen, auch sind
zu diesem Ende monatliche Zusammenkünfte vorgeidrie
ben. Aber die Erfahrung hat zu allen Zeiten ergeben,
daß zur Aufsicht und Berathschlagung über den 8fs
wöhnlichen Gang der Dinge diese Versammlungen
nicht fruchtbringend sind. Unbenominen muß es aber
doch einem jeden Mitgliede bleiben ) mündlich seinen
Collegen seine Gedanken über. gemeinsame academische
Angelegenheiten mitzutheilen, da bey einer schriftlichen
Mittheilung dur&lt; das Circuliren nur der legte. faint
liche Gründe für und wider erfährt) qud) von (drift:
lichen Votis nicht so leicht, wie von mündlichen Aeuße-
rungen, wieder abgegangen wird. = In Currentsa
&lt;en, in welchen das Curatorium nöthig findet , den
Senat zu befragen , fodert es Bericht von diesem z
desgleichen auch in wichtigen Universitäts-Angelegenhei-
ten. In diesen Fällen ist aber noch eine ander? Art
von Berichtserfoderung üblich, die auch in Behandlung
anderer Geschäfte mit andern zahlreichen Collegiis eine
Nachahmung verdiente ; die nämlich, daß die einzeinen
schriftlichen Vota aller Mitglieder eingefodert werden.
Bey einer großen Verschiedenheit der Meinungen läßt
sich oft nicht aut ein instxuctiver Bericht aus diesen
verschiedenen Meinungen zusammenfassen. Diejenigen
Stimmgebenden , die die Cade am besten überdacht
haben, laufen Gefahr, daß di“ Mehrheit der Stim-
men bisweilen nur einige Puttcte ihres zusammenbän*
genden Plans annimmt / andere aber verwirst ; ws-
gegen denn eine andere Mehrheit wiederum andere
Puncte hinzusügen kant. Rus diesem Gemisch ent
stehet oft ein trocnes geistloses Ganze - ja nicht selten
übel harmonirende Vorschläge. Ferner hat die Ein»
foderung von einzelnen Votis den nidbt genug. 89 sc&lt;ä:
ßenden Nutzen, daß sie zu einer Erfennung der ciae
nen Köpfe und Prüfung der Geister dient. Aber ftti
lich muß diese Urt der Einfoderung 887 Felten gescht-

Ff 2 hen:
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hen, damit die Professoren nicht oft in ihren Amts
verrichtungen gestört werden ; und das Curatorium
muß sich durch die widersprechenden Meinungen nicht
unschlüssig machen lassen , sondern das Erspricßliche
mit sichern und scharfen Blick ausheben ; aber 'odann
auch darauf Rücksicht nehmen, weil sonst alle Neigung
und Eifer, seine Gedanken mitzutheilen , auf die Zu-
kunft ertddtet wird. =- Die eigentliche Führung der
Gerichtsbarkeit und die Aussicht über die Stadirenden
ift nad) der ersten Einrichtung einem Ausschuß anver-
frauet, der ans dem Prorector und den vier Deconen
besieht : der Syndicus der Universität, ein sehr wich«
tiger Mann , der ein gewiegter Rechtsgelchrter seyn
muß, und in allen nicht ganz geringfügigen Sachen
ein Vorum consultariuum hat, war die einzige perpe:tuitlicbe Serfon in biefem Geridte.|lbet(clbftbicietAusschuß war zu zahlreich , und die mit andern Ar«
beiten belasteten Mitglieder entzogen sich demselben
häufig. So entstand nach und nach das academische
Gericht , das gewöhnliche Situngen an bestimmten
Tagen hält, und in welchem nur der Prorector , der
Syndicus und der Secretair erscheinen. Zur Verbese
serung der Disciplin, durch Wegräumung von unnüßen
Weitläuftigkeiten , hat gewiß die Entstehung dieses
Gerichts viel gewirkt. --- Von dem Beobachtungss
geisie des Prorectors, seiner Urtbeilungskraft und Thäs
figkeit, vorzüglich aber seiner Festigkeit, seinem regen
Triebe für das Wohl der Disciplin , und seiner Art,
fich zu betragen, hing bey dieser Einrichtung stets das
Meiste ab. Die Einleitung zu nothwendigen Unter-
suchungen, die Bestrafung kleiner Vergehungen , die
barum fo wichtig bleibt, weil die Vernachlässigung von
kleinen Excessen so leicht die Begehung von größern
nach sich zieht , waren in den Händen des Prorectors,
Er war es, auf ven fast allein die Responsabilität in
den Jdeen der Studenten ruhete. Er aslsein hatte
den Ueberlauf von diesen und das Verkehr mit diesen :
die Deputation konnte wohl manche heilsame Nbsichten
des Prorectors lähmen, aber sie konnte viel seltener! «ane
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seine begangenen Fehler verbessern. Und diese wich!
tigste unter den Magistratspersoneun erhielt diese Wür-
de, je nachdem ihn die Reihe traf, und blieb nur cin
halbes Jahr im Amte; gerade, wenn er etfi. angefaim
gen hatte, aus eigner Erfahrung Kenntnisse zu sam-
meln, gieng er wieder ab. Diese Einrichtung hatte
unläugbar ihre großen Gebrechen : aber die Art, wie
ihnen abgeholfen werden konnte , hatte Schwierigkei«
ten. Wollte man einen perpetuirlichen Prorector ere
nennen : welche Folgen könnte das nach sich ziehen,
wenn man sich in dem Mann vergriffen haben sollte,
vpder wenn er das nicht bleibt, was er mar, unb ment
andere Mitglieder des Senats dies für eine Beein-
trächtigung ihrer bergebrachten Rechte auf Anschenz
Einnahme und Wirksamkeit halten mdgten ? Zwar
haben bisher mehrere um Dispensation von der Füh»
rung des Rectorats nachgesucht , und diese ist ihnen
höchstweislich ertheilt; weil Lust und Liebe zu dem Anw
te unentbehrliche Erfodernisse sind, die sich nicht durch
Befehle erzwingen lassen. . Allein die größere Anzahl
hat darum so wenig nachgesucht , als es ihr gleichgül-
tig gewesen seyn würde , ein beständiges Oberhaupt
sich vorgesetzt zu sehen. Um den großen Nachtheilen
des Wechsels vorzubeugen , wurden mehrere Maaßre-
geln ergriffen: 1767 wurde dem Syndico ein Vorum
decifiuum ertbeilet, was aber manche Bewegungen ers
regte, und dem Nachfolger im Amte 1772 nicht wit.
ber conferirt wurde; 1768 ward Ayrer zum beständio
gen Mitgliede der Deputation ernannt, auch dies konn»
te wohl nicht genugsam wirken. Nachmals suchte man
sich dadurch zu helfen , daß man denjenigen Prorecto»-
ren, welche Ihr Amt vorzüglic&lt; verwaltet hatten , scls
biges noch auf ein oder zwey halbe Jahre verlängerte.
Hiemit waren aber die Unbequemlichkeiten des Wech»
sels nicht ganz abgeschnitten , sondern nur etwas ver
schoben: auch entdeckte man bald, daß einige, denen
das Prorectorat verlängert war, entweder zu fröh auf
den errungenen Lorbeern ruheten, oder ibre Schwächen
mit der Zeit den Studirenden mehr bemerkbar wurden.

If 3 Gub:
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Endlich traf das Curatorium die schr widbtíge Gín:
richtung, daß. es den Hrn. H. R. Thieiners 1796 zum
beständigen Assessor der Deputation, des academischen
Gerichts, der Kirc&lt;endeputation und der Policeycom«
mission ernannte. Die Vortheile , welche diese Vers
änderung beabsichtigte, waren zwiefach. Einmal sollte
dadurch den Folgen des sieten Wechsels vorgebeugt, und
bewirkt werden, daß wenigsiens einer aus den Mitglie»
dern des Senats von dem Gange der Dinge ununter-
brochen unterrichtet wäre , und in der Bekanntschaft
der Personen, welche der öffentlichen Aufsicht anvertrauek
find, oder mit diesen handeln, erhalten werde. Zwey-
tens wollte man mit dieser Einrichtung den Vortheil
verbinden , der fast für alle menschliche Einrichtungen
daraus entsteht, wenn nicht.zu selten ein neuer Mann
hinzutritt. Bey der Einführung des Assessorats blieb
das grdßte Feld tifir die weise Thätigkeit eines festen
und nachdenkenden Prorertors stets offen ; auch wurden
dadurch die bisherigen Rechte anderer Professoren nicht

efränkt. Das Assessorat war ein Auftrag auf unbe:stimmte Zeit, das nach Gutdünken niedergelegt, nach
Gutdünken zurückgenommen werden konnte. Und die
beabsichtigten Vortheile sind nicht verfchlt , das zeigt
eine Erfahrung von 5 Jahren. (Warum diese Vor:
theile nicht eben so wohl von dem Voto deciliuo des
Gyndici erwartet werden können , ergiebt sich noch
nicht. Die befremdlichen Bewegungen , welche 1767
von den Professoren wegen des Syndici gemacht wur-
den , hätten dom wohl keine Beachtung verdient.)
Kein Vernünftiger wird aber von der erwähnten so
wenig, wie von andern menschlichen Einrichtungen die
Folge erwarten , daß nun gar keine oder so gut wie
keine Unordnyngen und Thorbeiten von den Studiren«
den mehr begangen werden kdunen. Die besten Ein»
richtungen und die besten Menschen, die dazu gebraucht
werden, vermögen das nie zu beschaffen. Indeß kann
uns das mehr und minder nie wichtig genug seyn. --
Fmmer aber ist die Oberaufsicht des Curatorii unent»
behrlich. Es werden so manche Gelegenheiten vorkom-

men,
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men, wo von dem Curatorio ermuntert, betricben, eti
weckt und ermahnt werden muß; Vorfälle, über wels
&lt;e sich entweder gar keine, vder nur hdc&lt;stalgemein?t,
und also sehr unbedeutende Regeln aufitellen lassen«
Das Gefühl, der Tact allein muß entscheiden , was
man zu wissen braucht; wie viel. man. angeblid) igno»
riren, und sich doch merken kann; wie und wo gehan-
delt werden muß. Nicht zu wenig und nicht zu viel
thun zu wollen - das bleibt stets die Hauptsache ; und
daun hüte man sim ja / das Formale der Geschäfte
nicht zu vervielfältigen, und die academische Obrigkeit
nicht weiter, als ndthig ist, mit diesem zu belästigen.
Auf dic Quantität des beschriebenen Papiers kommt
in der Welt nichts an : alles aber darauf , daß das
Gute geschehe. Man beweise das größte Vertrauen
den Personen, die es verdienen: aber man lasse sich nieeinschläfern..ManhöreundprüfeGründeundGesgengründe vhne Weitläustigkeit, „Ob irgend ein Cu-
ratorium in allen diesen Beziehungen mehr gethan,
als dasjenige, was GS. so glücklich war , in den lektet
Zeiten zu besizen, darüber mag dreist die Nachwelt ents
scheiden. (Ich liefere diese Stelle, wie ich fie finde?
der Sinn im Allgemeinen ist nicht zweifelhaft , wenn
gleich einzelne Ausdrücke deutlicher seyn könnten.)

$*

M“ der ersten hiesigen politischen Zeitung von diessem Jahre ließ Hr. Doct. Detharding einen
halben Bogen vertheilen ; der die Aufschrift hatte 2
„„Defsentliche Urtheile über des D. Dethardings Re-
ligionsduch.!! Auf diesem halben Bogen hatte dersele
be zusammendrucken lassen , 1) meine Anzeige seines
Neligionsbuchs, (10 B. S, 361.) 2) eine Ipotteube
Anzeige desselben Buchs aus den-neuen theologi“
schen Annalen, und 3) die leßte Erklärung der hie?
sigen theologischen Facultät, gegen ein Zeitungs/Aver*
tissement des Hrn, D. D., die Aufrage des. rosto&gt;sc&lt;hen
Bürgers betreffend. (x1 B. S. 203.) Lektere sichet
nun freylich mit dem Religionsbuch überall nit iners
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Verbindung : damit dies inzwischen nicht für jeder»
mann sogleich sichtbar sey , ist sie mit der Ueberschrisk
versehen: Urtheil „der rosto&gt;schen theologischen Facul-
tát äber die Bibel, worauf das Religionsbuch sich grüne
bet." In der Zeitung war: zugleich folgendes Äver-
tissement eingerückt ; „Mit der morgenden Zeitung wird
eine sonderbare Recension meines Religionsbuches mit
einigen längst vergessenen Urtheilen umsonst ausgegeben.
Rosto&gt;X , den x Jan. 1803. Doctor Georg Des
tbavoing.^

Warum derselbe statt des dritten Stücks nicht aud)
die übrigen dffentlichen Urtheile über sein Religions-
buch, die im Wesentlichen ziemlich einstimmig lauten,
abdrucken ließ , und warum überhaupt dieser halbe
Bogen vertheilt ward, getraue ich mir nicht mit eini-
ger Wahrscheinlichkeit anzugeben.

4.

Ueber das zerstörende" Laster der Selbstbefle&gt;ung , wie
solches am sichersten zu verhüten, zu entdecken und
zu beilen sey. Von A. Qudwig Intrze. Rostock,
gedruckt in der Adlerschen Officin auf Kosten des
Verfassers. 1802. 8 Bogen in Octav.

S0" den vielen Schriften äber diesen Gegenstandhätte diese neue wohl füglic&lt; entbehret werden
können. Der Hr. Verf., ein Chirurgus in Witten«-
burg, schelnt zwar der Meynung zu seyn, daß bie bis-
herigen Abhandlungen für Leute aus der mittlern und
niedern Klasse zu gelehrt sind , und sich insbesondere
auf die Art und Weise, wie die Selbsibeflekung nach-
theilig wird, zu wenig eingelassen haben : ich zweifle
aber doch, daß die von ihm gewählte Darstellung der
Sache den Leuten , denen sie eigentlich gewidmet ist,
einen richtigen Begriff des Gegenstandes verschaffen
werde,
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1

CEN ritte. Sortfegung ber Bemerkungen des
. S 4rn, €. 21, Brandes über oen. gegem
s wärtigen Zustand der Universität Göt«
tingen.=- Nun müssen wir noch zuvörderst unter-
suchen, ob S. eine gelehrte Anstalt überhaupt , oder
nur" vorzüglich eine gelehrte Anstalt zur Biidung der
ganbesuntertDanen [cpm foll. —f)iünebbatfen hat
gleich bey der Stiftung deu einzigen richtigen Gesichts-
punct gefaßt, daß eine Universität für Unterthauen aller
Staaten seyn müsse. Es war wohl nicht die Begier
de, auswärts zu glänzen , wenigstens nicht allein , die
O7. leitete. Sein feiner Kopf fühlte zu gut, daß eine
nur für das Land berechnete Unstalt nachthrilig werden
würde. Ohne der wichtigen Finanzrücksichten hier zu
gedenken, daß eine von vielen Ausländern besuchte uni:
versität an Besoldungen weniger kostet, und schr große
Summen fremdes Geld ins Laud zicht, konnte es 177.
nicht entgehen, daß dasjenige, was nur für das Haus
zugerichtet wäre, bald nur eine dürftige Bildung nach
sich ziehen müsse. Der Stifter der Universität wollte
außgezeichnete Gelehrte und Geschäftsmänner in allen
Fächern füx das Land bilden; und um dies wirklich zu
können , sah er schr richtig ein, daß er eine gelehrte
Bildungsanstalt für alle Nationen anlegen möse undphne einen solc&lt;ey ins Große angelegten Plan nur eine
armselige nothdürttige mittelmäßige, Bildung der Lan-d des
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desunferthanen erfolgen würde. (Hr. B. verwechselt
hier offenbar Begriffe, dic sorgfältiger zu unterscheiden
find. Auch auf einer für ein einzelnes Land bestimme
ten Universität muß, wenn alles in gehöriger Ordnung
ist, die Bildung in eben dem Grade möglich were
den, wenn gleich nicht in eben dem Umfange , wie
auf größern Universitäten : für Gegenstände, die im
Lande nicht brauchbar sind, sorgt alsdann der Staat
nicht durch Lehrer vder Hülfsmittel. So muß der
Theolog, Jurist und Arzt auch auf einer Landesacadeo
mie nach Maasgabe seiner Talente, seines Fleißes und
seiner Zeit völlig ausgebildet werden können ; hingegen
darf für die Tactik und Kricgsbaukunst vom Staat
nicht gesorgt werden , wenn er keine Kriege führt.
Fehit es an jenem, so liegt das nicht daran, daß nur
eine Landesuniversität beabsichtigt ward / sondern dar-
an , daß die Verfassung mangelhaft ist. 'Wo man
Geld genug hat , mache man den Plan immer ins
Große : aber man solgere daraus nur nicht, daß gar
nichts geschehen müsse, wenn man nur Über einen ge»
ringern Fond zu disponiren hat.) Keine von den deut»
schen Universitäten bat daher in den neuern Zeiten fo
viele und so angesehene Ausländer unter den Studie
renden aufzuzählen , als GS. Sollte aber der Welt«-
bürgergeist, der solchen Unwersitäten eigen wird, wohl
eine nachtheilige Wirkung auf die Denkart der Sty-
direnden haben ? Es isi allerdings wohl bedenklich, in
einem Erziehungsinstitute Knaben aus allen Nationen
und Religionen haufenweise zu vereinigen : in den Univ
versitätsjahren tritt aber der umgekehrte Fall ein. Für
eine große Klasse von Studirenden ist es äußerst wich!
tig, daß fie mit fremden Sitten , .Denkart und Mei-
nungen befannt werden , daß ein liberaler Geist erwa-
tbe, daß diese Klasse erkennen lerne - wie der Mensch
ander8wo gebildet und beschaffen sey. Zur Abreidung
der recht spikigen Ecken von National - Vorurtheilen,
von Gewohnheiten aus der Aeltern Hause oder der Va-
terstadt, thut diese Mischung herrliche Dienste. (d
sollte glauben, daß man auf allen Universitäten, Ter
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ders in nicht ganz kleinen Städten , jeßt im 19 Jahr«
hunderte genug gebildete Leute antríft, die man zum
Umgange und zum Muster wählen kann , wenn: matt
nur will. Die Eigenheiten einzelner Länder verwischen
sich immer mehr.) Ganz unschäßbar aber ist der Bor-
theil für die Ausbreitung und Cultur der Wissenschaf
ken, wenn, wie in S., die Lehrer fast aus allen Staaten
Deutschlands, und die Lernenden aus allen gebildeten
Ngatipuen sind. (Das ersie, als das wichtigste , kann
bey allen Universitäten anwendlich werden: doch kommt
es nicht sowohl auf den Ort der Geburt, als auf den
Ort an, wo fie sich eigentlich bildeten. Auf einer Unis»
versität, die alle ihre Lehrer selbst dildet, entsichet zu
leicht eine nicht ersprießliche Einseitigkeit.) Uebrigens
ergiebt die Erfahrung, daß Studirende aus allen Län-
dern und von allen Religionen friedlich neben einander
leben können. = Die erste höchstwichtige Folgerung
aus dem Saße / daß die Universitäten (ür alle Native
nen und. Stände eingerichtet seyn müssen, scheint diese
zu seyn, daß--da nur wenige Universitäten diesen Zwe
erreichen fdnnen- deren Anzahl sehr beschränkt seyn
müsse. Daß die größere Zahl der deutschen hohen
Schulen sich in keinem blühenden - sondern in einem
kränkelnden Zustande befindet, ist unläugbar, wenn esgleich einzelne sehr gelehrte und brauchbare Männer
daselbst geben mag. Dieser kränkelnde Zustand be-
nimmt manchem Lehrer den Muth / der nur durch
Beyfall und- Belohnung einer größern Zahl von Zuhd-
rern aufrecht erhalten werden kann, Dies Kränkeln
wird dadurch vermehrt, daß die Zahl der Studirenden
im Allgemeinen beträchtlih abgenommen hat / unddaß die Zeit,.diemanaufderUniversitätzubriugt,ebenfalls beträchtlich vermindert würd. Vier Ursachen,
welche die Zahl der Studirenden jekt vermindern, fal-
len sogleich in die Augen, 1) die Vermehrung des fie
henden Militairs und 2) des Handelssiandes, die dem
gelehrten „Stande viele Mitbürger entziehen 7 3) die
Verleihung einiger Stellen. , die soust Studirten zu
Theil wurden - an Unsiudirte, und 4) die Kostbarkeit

| 'Gg 2 des
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des Aufenthalts auf der Academie. Diese Vermin»
derung der Zahl ist indeß kein Uebel , sondern ein
Glück , solange es nv&lt; nicht an einer hinlänglichen
Zahl von geschickten Subjecten zu den Staatsbedienuns
gen und Verrichtungen , weiche einer gelehrten Bil«
dung bedürfen, 'fehlt oder zu fehlen droht. Bedentlis
eher ist der kürzere Aufenthalt“ anf den Universitäten.
In den ersten Zeiten des vorigen Jährhunderts war
es nicht selten, daß man 4 bis 5 Jähr studirte ;' vor
15 bis 20 Jahren waren es doch wenigstens 3 Jahre)
die man auf der Universität zubrachte. Hr. O. EC, R.
Gedike klagt aber, daß in Halle der Regel nach jetzt
nur 2 Jahre studirt werde, und Hr. Prof. Hofbauer
sagt, daß sogar der zweyjährige Cursns abgekürzt wer-
de. Diese Erscheinung zeigt fich gerade zu einer Zeit,
wo der Unkerricht eine größere Zahl von Zweigen in
den Wissenschaften umfaßt, und man alfs eher einen
verlängerten Aufenthalt auf Academien erwarten soll-
te. Die Abkürzung der Studienzeit gibt abet bem te
dendea Beweis , daß ber größere Haufen 'in unserm
Zeitalter es aur auf die. Gewinnung gewisset -practi»
scher Fertigkeiten anlegt. Die traurigen: Folgen , diedarans hervorgehen müssen, find ünverkennbar. In
unferm Lande hat dies Uebel nicht Plaß finden können,
denn wir haben dir&lt; die Verordnung von 1771. ciue
Vorschrift, daß diejenigen , die advoeiren wollen oder
eine Bedienung suchen , wenigstens einen dreyjährigen
Aufenthält auf Academien descheinigen' müssen. Diefe
Verordttung wird bey den Behörden genau deobachtet.
Das Ministerium kanr allein in einzelnen Fällen dispen-
siren / und verwaltet dies Dispensationsrecht weislich.
Sind denn in denjenigen Staaten, in welchen über die
Abkürzung der Studienzeit geklagt wird - keine Vor-
schriften über die Dauerdes academischen Aufenthalts?
yder hält man nicht mehr auf selbige? Wahrlich diefe
Staaten könnten die 'hiefigen Einrichtungen ats Mu«
fier befolgen. Aus 'dem Gesagten läßt fich der bündi-
ge Schluß ziehen, daß wir in Deutschland eine viel zu
große Anzahl von Universitäten befi&amp;en. Es fehlt uns

au
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an einer hinlänglichen Zahl eminenter Männer: für
ate, unb nod) mehr an den Mitteln , sie hinlänglich
zu belohnen. Fünf vollkommen gut eingerichtete boe
Schulen würden weit größeren Nußen hervorbringen;
als 10 bis 15 kränkelnde. -Diese schaffe man in gute
gelehrte Schulen um. (Der Hr. Verf. nennt 'Eräne
Pelnde Academien anscheinlich- , denn eine ganz deuks

liche Bestimmung vermeidet er , entweder diejenigen»di? nur für cin einzelnes Land hauptsächlich bestimmt
find, oder diejenigen, die jekt keine beträchtliche Anzahl
von Studirenden haben. "In beyden Fällen setzt ekz
was erst erwiesen werden müßte, ohne Erweis voraus.
Ich würde diejenigen kränkelnd nennen , die feine
Hinlänglichen Fond oder keine gute Verfassung haben:
Beydes aber fäßt sich mit der Zeit verbessern. - Lauter
eminenter Männer bedarf eine Universität nicht: "dereit
Hat G. auch nicht viele gehabt, und jeßzt insbesöndets
weniger; 'als in einer vörhergehenden Pertode, "Ubep
dem sind die zur Erhaltung iner Academie erfoder»
lichen Kosten, wenn man dabey jederzeit auf möglichste
Ersparung Rücksicht nimmt , merklich geringer, als
man nach diesen allgemeinen Aeußerungen glauben
mögte. )=-- Eine zweyte wichtige Folgerung betrift
sowohl die Staaten als die Städte , in weichen eine
Academie am bequemsten angelegt werden fatit;
Staaten mittlerer Grdhe scheinen dazu bequemet zu
seyn, als große oder kleine. Jit großen Staaten wer»
den die ersten Personen zu fehr mit den politischen
Welthändeln und einer ansgebreiteten Staatsverwals
tung beschäftigt - als daß sie eine fortgeselzte Aufmerk»
samkeit auf die gelehrten Bildungsanfialten verwenden
könnten. Mitlere Staaken hingegen sind dürch ihre
politische Lage der Ausbreitung eines liberalen Geistes
in den Wissenschaften; einer vernunftmápigen vou-3lv
gelloßigkeit entfernten Freyheit günstig : kleine Stäg-
ten haben wieder andere Gründe gegen sich. (?) Die
Beschaffenheit der Stadt, in welcher eine Universität
angelegt werden soll, ist für den Flör derselben. eben ss
wichtig. Residenzstädte und, große Handslsstädte schei

3 g 3- nu
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wen beo ciataem SBortbeilen übermiegetbe Nachtheile zu
bringen. Die Nähe eines Hofes taugt für die Lehrer,
für die Studirenden nicht. - Befümmert sim der Hof
nicht unr die Gelehrten, so fühlen sie sich zurüccgesekt
und beleidigt : zieht er einige besonders vor, so giebt
das leicht eine Kränkung für andere. Ein Hof wür-
digt das Verdienst nicht, wie es seyn sollte , und die
Bekanntschaft mit ihm zieht unvermeidliche Zerstreuun-
gen nach sich. Auf die Direction der Universitäten
wird die Anwesenheit des Hofes von nachtheiligen
Folgen seyn; Sollicitationen ohne Ende, das Cabaliren,
was besonders den Gelehrten so übel kleidet, die Er-
Dffnung von Protectionen und Kanälen aller Urk, were
den nicht-ausbleiben, Die Bemühungen zum Andrin-

en werden sich vervielfachen « und die Zudringlichsten
find gewöhnlich nicht diejenigen , welche das meiste
wahre Verdienst besiten / über das sie jedoch nicht sel-
ten den unverdienten Sieg davon tragen werden. In
einer gehdrigen-Entfernung von der Quelle der Gna-
den verhält sich dies ganz anders. (3) Große Handels-
städte , imgleichen diejenigen - in welchen sich eine bes
frächtliche Anzahl von einer angesehenen nicht zur Uni-
versität gehdrigen Dienerschaft befindet, gewähren
ebenfalls einer Academie überwiegende Nachtheile, Ein
üppig lebender Handelsstand dient. zu keinem guten
Bespiel für den Gelehrten / der das Studium seinerissenschaften über alles schäßen soll; er sieht eine
s von Menschen , die ohne Beschäftigung mit denWissenschaften Reichthümer erwerben, er sieht die
Folgen in der Achtung des großen Haufens oder in
dem Genulse , zu dem es die Wege dffnet, Beydes
belebt den gelehrten Fleiß nicht, sondern führt leicht
zum Triebe . nach einer behaglichen Gemächlichfeit,
Wo die Gelehrten.nicht die ersten im Orte sind, da ist
ein großer Reiz für sie verloren :. sie fühlen ihren ganzen
Zustand unter angesehenen auders beschäftigten Men-
üchen verkleinert. Auf die Studirenden wird eine
Universität, die sich in einer Residenz oder einer großen
Haudelsstadt befindet, nicht minder nachtheilig wiren.ie
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Die mancherley Zerstreunngen , welche daselbst vow
Handen seyn werden , müssen den Fleiß der Studiren-
den sowobl als der Professoren vermindern. Man
nehme allein die Gelegenheit zum täglichen Besuch der
Comödien , wie gefährlich ist diese nicht in den Jahr
ren? In solchen Städten ist die Aufsicht über die
Studenten äußerst schwer, beynahe unmöglich. Fretje
lich werden sie nicht einen solchen Unfug - wie in klei»
nertt Städten treiben können - aber der Winkel , in
welchen, und der Arten / durch welche sie Gesundheit,
Glück, Zeit, alles verderben können, werden unzählige
seyn. Ein Hoflager hat außerdem noc&lt; den Nachtheil,
daß die Studirenden von Adel zu den Vergnügungen
des Hofes zugelassen werden dürften, welches sie noc&lt;
mehr von den Wissenschaften abziehet;und wenn die Büro
gerlichen nicht auch zugelassen werden - eine schädliche
Spaltung nach sich ziehet. (Die sichtlichen Uebertrei-
bungen in diesen Yeußerungen ergeben sich leicht.)
Eine dritte Folge ist noch kurz zu berühren. Da eine
Universität fär alle Nationen bestimmt seyn soll, so ist
es nicht mdglich: daß sie den Vortrag der Wissenschaf
ten dem Vortrage auf den getehrten Landesschulen“ ans
paßt: hingegen kann auf den Landesschuten die (im
richtung getroffen werden, daß ihr Unterricht mit deme
der auf der Landesuniversität gegeben wird, in eine ans
gemessene Verbindung kommt.

2.
Skizze einer neuen Theorie der Klagen und deren Bt-

streitungen von Sriederich Yoilbelm 6ibetb,
Land- und Hofgerichts-Assessor zu Güstrow. Erkfter
Nachtrag. - Rostos bey Karl Christoph Stiller;
1862. 6 Bogen in Dctav.

gs erste Nachtrag erhält der Form nach zuerstAnmerkungen zu mehreren Stellen der Skizzts
dann vier Tabellen. In jenen beschäftiget sich der Hs
Verf. theils mit Erläuterungen seiner vormaligen Dars
stellung, theils mit einiger Veränderung der Termino»
logie, indem er 3. B. das, was er damals das Ltwasbetr
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überhaupt nannte, jeßt durch das Wort Universum
bezeichnet? das, was vorhin alUUgemeine und speciel-
Ie.peaenbebauptung, &amp;dunsbebauptung, bici,
jekt bloße und qualisicirte Segenbestreitung,
Schurzbestreitung, nennet, dem Selbst seyn das
So seyn entgegensekt, und das Ganz. so seyn und
das L7ur so seyn zu einer Unterabtheilyung des lezte»
ren macht, In den Tabellen werden mehrere Resul-
kate dieser Theorie mit einigen Erläuterungen unter
folgenden Ansäßen vorgetragen ; 1. Tafel der Besitei-
fungen überhaupt. 11. Tafel der Bestreitungen der
Klage von Seiten des Beklagten., mit Rücksicht auf
Beweis - Obliegenheit und auf confellio qualificata,
XU. Tafel der Bestreitungen der Schukrede des Be-
Elagten : von Seiten des Klägers in der Replik mit
Rücksicht auf die Beweis- Obliegenheit und auf con»feffio qualificata,—IV.GafelderBefsireitungenderSchußreplik des Klägers von Seiten des Beklagten
in der Duplik, mit Rücksicht auf Beweis- Obliegew
beit und auf «oofellio qualikcata, (8 B, S. 241.)

ZI.»
Heber den ungerechten Haushalter im Evangelio, (am

9 Sonnt. nach Trinit.) Eine Predigt, für einen
menschenfreundlichen Zwe herausgegeben von S,
C. B. Ackermann , Hofprediger. Schwerin,
1802, gedruckt mit bärensprungschen Schriften,
2 Bogen in Octayv.

Syn dies eine von den besien Predigten ist, die der
4? Hr. Verf. bisher gehalten hat, == eine der

schlechteren wird er ja wohl zu dem auf dem Titel am
gedenteten und in der Vorrede genauer angegebenen
Zweck nicht bestimmt haben, = so wird der Abdruck
mehrere von seinen Predigten eben nicht zu wünscheneyn.
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1. +

Index. praelectionum in ANcademia Roftochienfi pet
femeítre acftiuum a die XXVI April Mpcccirm
habendarum, Litteris Adlerianis, I Bogen in

Quark.
on den für diesen Sommer sowohl von den
Professoren als von den Privaidocenten vorge
schlagenen Vorlesungen rücke ich nach Gewohn!

heit das Verzeichniß ein.
Vorlesungen der Professoren.

1. Theologische Sacultät. 11; Des Hry, C. R.
Martini, die christliche Moral um 7U., die Psalmen
um 8 U., der erste Theil der Kirchengeschichte nach
C€drbdb um 9 ll, unb die cathotischen Briefe nebst
der Osfsenbarung des Johannes um 2 U., imgleichen
die gewöhnlichen Uebungen der Seminaristen, 2) Des
Hrn. Prof. Ziegler , die Dogmengeschichte um vUy
das Evangelium des Lucas und die Apostelgeschichte
um rol. unb ber crite Theil der Kirchengeschichte um
4 U., auch dffentlich die Reformatiousgeschichte Sonn-
abcub8 um 9 ti. ro ll. 3) Des Hrn. Prof Petersen,
die Pastoral » Theologie nach Niemeyer um 7 U., das
Evangelium des Lucas und die Aposielgeschihte um
9 U:, und practische homiletische Uebungen nach den
gewöhnlichen Texten um 1x U. 4) Des Hr". Prof.
Lange - die Neligionswissenschaff um 11 U., die
Homiletik um 2U., und die kleinern Briefe des Pauls
Ins um 3Y.

55 1I.
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11, Juristische 'Facultät. 1) Des Hrn. D,

Ü7artini , das meifi. Privatrecht, das me&gt;l. Staats-
recht nachm Hagemeisier , und practische Anweisungen
mit Anwendung auf das vaterländische Recht. 2) Des
Hru. Prof. Wiese , das Kirchenrecht nach dem Lehrs
buch seines Sohnes um 8 U. , und Anweisungen zur
goldnen Praxis nach Pütter - verbunden mit einem
Eramen über die dabey vorkommenden Rechtsgrunde
sätze, um 10 8. 4U. 3) Des Prof. Eschenbach,
das Criminalrecht nach Meister um 7 U., der erste
Theil der Pandecten nach Hellfeld um 8U. , unb die
Fortsetzung eines Privatissimi. 4) Des Hrn. Prof.
Weber, die Jastitutionen nach Höpfner um 8 U,, ein
Examinatorium über die Pandecten um 9U. und die
Lehre von Klagen und Einreden nach Schmid um Ix
1. 5) Des Hrn. Prof. Posse, da3 deutsche Recht
nach Runde um 10 1L, die juristische Encyclopädie nach
Hufeland um xx U. , und dffentlich das Fürstenrecht
nad) Dütfer qu 3 Sagen um 3 1l.

i1, friebicinifibe Sacultát. 1) Des Hru, H.
R. Vogel, eine Uebersicht von deu Dogmen der Arz-
neykunde, mit deren Erklärung man sich jekt vorzüglich
beschäftigt, (quae nostro tempore medicorum ingenia
exagitant,) unb die clinische Arzneykunde nach Selle.
2) Des Hrn. Prof. Weber , die Pathologie und
Diagnostik, verbunden mit einigen Krankenbesuchen,
3) Des Hru. Prof. Josephi , die Physiologie , die
chirurgische Arzneymittellehre, die Augenkrankheiten,
die Entbindungskunst und die clinischen Uebungen.

IV, Philosophische Sacultät. 1) Des Hrn.
K. R. Tychsen, Anleitung zur ebräischen / syrischen
und arabischen Sprache, und cursorische Lectionen der
Bücher Mosis und. des Alcorans, imgleichen öffentlich
der jüdisch-deutsche Dialect, und privatissime die meckl.Münzkunde.. 2) Des Hru. H. R. Rönnberg,diephilosophische Moral nac4 Daries um 7U. , das Na-
turrecht, als Einleitung ins positive Recht, nach Hoff
bauer oder Kant um 9U., das Völkerrecht um 10U.
das mel, Staatsrecht nach Hagemeisier pm 2 1t. :un
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und das Zeifungscollegiunm um 5 u. 3) Des Hrn;
grof. Schadeloo&gt; / die practische Geometrie nach
Bugge, die Optik nach Karsien, und die Civilbaufunsk
nach Sukow. 4) Des Hru, Prof. Heer , die reine
Mathematik wad) Segner um 9U./ die höhere Mechas
nik nach Karsien Um 117 U. , und die Fortseßung der
angewandten. Mathematik um 10 u. 5) Des Hru«
Prof. Barsten, die Landwirthschaft nach eignet Lehre
buche; die Encyclopädie der Cameralwissenschaften nach
Dictaten - und die Medanik nach seines * rnders
Lehrbuch. 6) Des $u. H. N fiorrmann , bie
Statistik naß Sprengel um 7 U. ,- und die Universalgeschichte na Schidzer um 9U./- imgleichen privatil
sims entweder die Handlungswissenschaft nach Büsch:
oder die Geographie nach Gatterer, 7) Des Hry«
Prof. Link, die physische Geographie - insbesondere
der geognostische und mineralogische Theil um 3 U.7
die Botanik um 4 U. und dffentlich die Naturgeschichte
um 2xU. 8). Des Hrn. Prof. Be die reine Ma
thematik um 6 U./ die Logik um 7 U. und das Natur«
recht und die Ethikum oU, 9) Des Hru. 9rof. Dabl
einige Trauerspiele des Sophocles und Euripides um 8
oder 3 U., und eine kritische Einleitung in die schönen
Wissenschaffen, auch dsfentlich Ciceros Abhandlungen
von den Pflichten, und privatissime Anleitungen zu den
alten Sprachen. :

Vorlesungen der Privatdocenten,
1. Theologische. Des Hrn. M. Larnow,

Erklärung des Neuen Testaments in Bezug auf Prcs
digtentwürfe. |
.  I1, Juristische. Des Dont. D. Burchard d. A
dle .me&gt;l. Geschichte und die Staatengeschichte.

1. Philosohbische. Des Hry. M. pus
mann, eine Rede des Demosthenes. 2) Des Hru. M-Ludewig , engl. Sprache und Reichsgeschichte..3)Des Hry. M. Tarnow , das Naturrecht. 4), Des
Hen. M. Westphal , Vorlesungen - die erst künftig
am schwarzen Brett angezeit werden sollen. 5) Des
Heu, M. Siemssen , die Oekonomie nach.Nau, und

ARCHIV. * die
DER UNIVERSITÄT ROSTOCK

Ped
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die Forsibokanik nac&lt; Bechstein. 6) “Des Hrn. M.
Pries, Epicters Schrift verbunden mit einer Nachricht
von der stoischen Philosophie, oder eine Nachricht.von
dem moralischen Grundsatze und. dem Betragen der
Christen in den ersten 3 "Jahrhunderten. 7) Des
Hrn. M. Wiggers, einige Dialogen des Plato um
8 U,, Ciceros quacstiones ruscusanae um 4 U., und
Anteitung zu den orientalischen auch zur franzdsischen
Sprache.

d.

Etwas über Skaatsversammlungen überhaupt , und
über die Folgcordnung -der Verhandlungen in den
Versammlungen der Stände Metk(enburgs insbes-
sondere. Schwerin und Wismar, in der Bddner-
schen Buchhandlung, 1803. 4X Bogen in Octav.

Spe dem Titel sollte man hier zuerst Etwas überStaatsversammlungen bberhaupt erwarten : das
findet man aber nicht, es würde auch auf so wenigen
Blättern darüber nicht viel haben gesagt werden kön»
nen , das sich mit dem zweyten Gegenstande dieser Abs
handlung in eine nüßliche Berbindung bringen ließe.
Dies find Borschläge , den Verhandlungen auf den
meklenburgischen Landtägen eine bessere Ordnung zu
verschaffen. In manchem Landtags - Protocoll sichen
die Gegenstände , die daselbst verhandelt sind , in ss
bunter Ordnung unter einander , daß man Mühe hat,
das herauszufinden und zusammenzustellen, was eigents
lich zusammengehötet. Und bisweilen soll wohl ein»
mal der Verdacht entstanden seyn, daß gewisse Gegens
stände in der Ordnung , in welche sie zuerst gebracht
worden , nicht zur Deliberation gekommen find, weil
irgend jemand ein Interesse dabey hatte, daß sie erst
an einem andern Tage zum Vortrag kamen. Yllex-
dings würde es also feinen Nußen haben , wenn eine
zweckmäßigere Ordnung eingeführt würde: und dazu
können diese Vorschläge Anlaß geben, Allein es ist
nicht zu verkennen, daß mar diesen Landtags-Versam-
lungen eine. viel größere Wirkung für das algemeine"te



Academie: 11: B. 31. St. 245

Beste geben könnte , wenn nicht bloß die Ordnung der
Deliberationen , sondern auch die ganze Übrige Ein-
richtung verbessert würde. Vorschläge hiezu wird man
zwar hauptsächlich von denen zu erwarten babet, bie
durch eigne Erfahrung in mehreren Jahren zu einer
vollständigen Kenntniß dieser Versammlungen gekom»
men sind. Weil indeß bey diesen die Gewohnheit nud
Vorurtheile bisweilea einer: zu rechter Zeit anzustellenden
Beobachtung hinderlich erben fo will ich einige Ge,
genstände, so wie sie mir in der Entfernung vorkom,
men, vorlänfig bemerken. 3. Die gewöhnliche Zeit
des Landtags - sieben, acht oder neun Tage » reicht
nicht zu; so viele Gegenstände gründlich zu besprechen;
als. in den neuesten Zeiten daselbst in Anrege gefoms»
men sind. -Ein Theil diescr Gegenstände sollte also
ganz wegbleiben / und könnte es auch füglich. Dahin
gehören alle dloße Relationen des Engetn Ausschusses,
die feine wesentliche Beschlüsse-fodern?: diese könnten
auf dent Autecomitial -Convent' eben so gut erftattet
werden - als auf dem Landtage, Eben dahin gehört
meines Ermessens ein ziemlicher Theil der Klostersachen,
bey denen zu viele Kleinigkeiten mitgenommen werden,
Endlich sollten alle Gesuche und Gravamina, die von
Einzelnen angebracht werden , vorher an den Engern
Ausschuß gehen , wenn sie irgend eine. Actennachsicht
pder eine sonstige Vorbereitung erfodern 3 und, wenn
dies nicht geschehen ist - zurücgelegt werden. 11, Seit
weicher Zeit und zu welchem Zwee die Absonderung
des Direckorii und des Pleni in verschiedenen Zimmern
eingeführt ist, eif id nict: aber so viel ist wohl ges
wiß ,- daß. sie keinen Vortheil bringt; wie mir denn
auch eine völlig ähnliche Einrichtung bey andern Ber»
sammtyngen nicht bekannt ist. Wenn die Mitgliedex
des Directorii den Grad von Kenntnissen/ Patriotis*
mus und' Zutrauen. haben, der zu ihrer Stelle erfo»
derlich ist 7 fo werden sie in der Versammlung des
Pleni und während der Deliberationen ihr Aut viel
besser erfüllen. 111, Die Behandlung erbeblicher Sas
&lt;n in den Committen mag freylich so lange Monig
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big feyn , als man so viele minder wichtige und nicht
gehörig vorbereitete Gegenstände mit.in Vortrag bringt.
Sie sind aber , seltenere Fälle abgerechnet, in ihrex
jetzigen Einrichtung doch schwerlich zu empfehlen. IV,
Ein großer Theil der auf dem Landtage vorkommenden
Gegenstände , insbesondere die Prüfung neuer Gesel,e
und die Berathschlagung über gemeinschaftliche Gras
vamina , erfordert einen höhern Grad gelehrter jurisiie
scher Kenntnisse, als man von den meisten Rechtsöger
lehrten, die die Landtäge besuchen + mit Billigkeit vor-
ausseken kann. Für diese Gegenstände syeint mir die
Behandlungsark / die man in den letzteren Zeiten ge?
nügend gefunden hat, nicht zuträglich : in den vorigen
Zeiten widmete man ihnen wenigstens nicht.selten eine
größere Vorsicht, wovon die Projecte des Lehnrechts
und der Gerichtsordnung zwey bekannte Beyspiele dars
bieten. V. Durch die schon ehemals in Anrege gekom»
menen, und aus unzutreffenden Gründen gewißbilligten
zwei mäßigen. Auszüge aus den Landtags -Protocollen
€9 B. S. 250.) sollte jedes Mitglied der Versamm»-
kung, das Belehrung sucht, mehr in den Stand gesckt
werben, selbst zu urtheilen 3 ohne gendthiget zu seyn,
denen „aufs Gerathewohl su glauben, oic. nit großen
Zuversicht ihre unrichtigen , vielleicht bisweilen gar auß
ein besonderes Interesse beruhenden Behauptungen füv
geprüfte Wahrheiten -auszugeben kein Bedenken tragen,
VL Eine größere Neigung derer, die dazu die ndthigen
Fähigkeiten haben , bie Landtäge zu besuchen , den Des
liberationen mit Beharrlichkeit beyzuwohnen , und zum
Wobl des Ganzen mitzuwirken, würde diesen Ver»
sammlungen ebenfalls einen größern Werth geben.

Nur die preußischen Universitäten ist unferm 3 Januar
1802 Wieder eine Verordnung in Ansehung

der Schulden der Studirenden erlassen , und auf
einem Bogen in Quart abgedruckt worden. Site bes
merkt im. Eingange/ daß die Vorschriiten des Land-
rechts 6 1006 103 (3 B. S,. 298. 8 B. S, 141.) nit

qe

3.
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genüget habe. Sie sekt als Regel fest, daß das, was in
dem einen Vierteljahre erlaubtermaßen creditiret ift;
in bem folgenden bey Verlust der Foderung eingeklagt
vder wenigstens gerichtlich regisirirk werden müsse.
Dann macht fie einige veränderte Anordnungen, wovon
folgende die hauptsächlichsten sind: 5. 1. Die Hono»
raria sollen zur Hälfte vorausbezahlk, die andere Hälfte
aber auf Johannis und Neujahr entrichtet werden.
Wenn Lehrer bey bescheinigtem Unvermögen eines Stu-
direnden gendthigt sind, ihm die Honoraria solange zu
stunden , bis er durch Beförderung oder Verbesjerung
seiner Vermögensumstände in den Stand gekommen)
dieselben zu bezahlen verbleibt ihnen bis dahin ihr
Anspruch ungekränkt. Sie müssen aber dafür besorgt
seyn , daß bey dem Abgang des Studirenden der Be-
trag der Schuld vom academischen Gericht registrirt,
und in dem academischen Zeugniß notirt wird, F. 2.
Repetenten; welche die von andern gehaltenen Vorle»
sungen in eben dem Zeitraum , in welchem sie gehört
werden , mit dem Studirenden wiederholen, haben in
Anschung des Honorarii mit den academischen Lehrern
gleiche Rechte: wegen anderer Privatstunden aber sind
sie den Sprach- und Exercitienmeistern gleich zu achten.
6. 3. Der bisher gestattete Credit von 25 Rthir. bey
Kaufleuten - welche Materialien zur Kleidung liefern»
wird wegen des Misbrauchs,- daß diese Matertalien
sogleich verkauft oder verseßt werden; ganz aufgehoben :
dagegen aber den Schneidern in dem Betracht daß
ein angemessenes fertig gemachtes Kleid weniger Geles
genheit zum Misdrauch giebt, bis auf 25 Rthlr. in«
clasiue der Materialien zu creditiren nachgelassen.
Buchhändler + Aufwärter und Aufwärterinnen können
nur auf 10 Rehlr. Credit geben. 5. 8. Dein Gläuhi-
ger stehet frey, die Person oder Sachen eines abgehen-
den Studirenden solange mit Arxest zu belegen» bis
die Schuld registriret worden ist. 5. 9. Wenn jedoch
der Gläubiger mit dem Schuldner über die Richtigkeit
oder die Gumme sich nscht vereinigen können? so ist es
genug, wenn der Gläubiger solche bestimmt angicbt,

und
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und der Schuldner sich darüber erklärt ; und foll bie
Abreise durch ausführliche Insiruction solcher Schuld»-
sachen nic&lt;t aufgehalten werden. 5. 30. Hat der
Sculdner die Universität ohne Befriedigung seiner
privitegirten oder consentirten Gläubiger verlassen, so
bleibt zwar diesen der Weg Rechtens unverschränkt :
falls fie aber aus seinem Vermögen ihre Besriedigung
nicht erhalten können, kann gegen ihn zum Personal-
arrest nicht geschritten werden.

4.
Herzoglich Mecklenburg - Skrelikzischer Staatscalender

auf das Jahr 1803. Mit Herzoglichem privile:
gium. Neustreliß - bey dem Hofbuchbinder Spals
ding. 104 Bogen.

Berzeichniß der jeßtlebenden europäischen Regenten und
ihrer fürstlichen Familien. Eine Beylage zum Meck-
lenburg-Strelikischen Staatscalender, Neustrelitz,
1803. 7X Bogen in Octav.

935 auf kleine Zusäße und Veränderungen der Dbnung einzelner Abschnitte, bat anch dieser Staats-
calender die bisherige Einrichfung behalten. Aus den
Annalen bemerke ich, daß in dem Jahre 1802 dem
Consistorio zu Ratzeburg die Civil- und Procebsachen

abgenommen und der dortigen Regierung beygelegtnd.

I.

Hr Landrath v. Both hat zur Beankwortung derDruckschriften, welche sein Pächter, der Hr. C.R.
Ambsberg gegen ihn herausgegeben, (19 B- S. 209.
297. 11 B.S. 32.) das Definitiv-Erkenntniß it mehrere
Zeitungen einrücken lassen, welches. über diese Streitig»
keit von der Juristen-Facnltät zu Jena abgefaßt und
am 14 Februar publicirt “ist. „Es verurtheilet den
Pächter, daß er den an der Windmühle zu' Scharf:
storf entstandenen Schaden tragen, und die Kosten
des Processes vergüten solle.
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Den 26 Aprill, 1803-+

ls.

MeElenburgische gemeinnüßige Blätter, sec&lt;hsten Baw
des viertes und fünftes Heft, oder me&gt;lenburgische
Provinzial - Blätter, vierten Bandes viertes und
fünftes Hefk. Herausgegeben von IJ. C. m. Weh,
vert. Parchim 2c. October und November. 1802.
73 Bogen in Oclay.

GV nhalt - 1) Historisch - kopographische Beschreibung
a des Dorfes Prillwitz. 2) Beytrag zu der Zy-räckerinnerung au den Vorschlag, dem Staate
gute Extralehrer zu verschaffen. (10 B S- 160. 17 B.
S. 6. ) == Eine kurze Antwort auf die Erwiederung
des Hrn, Voß. - 3) Auszug aus einem Erachten des
Hru. H. R. Manzel über den Entwurf einer Spor»
tetntäre. =&gt; Eine kurze und volltändige Nachricht von
den Lebnsgebühren. . 4) Von der ehemaligen Dauer
oder Zahl der Oster - oder Pfingsifeyertage in Meck-
lenburg. Gegenbemerkungen des Prof. Eschenbach,
aus dessen Annalen der Rost. Acad. (1xB. S. 115.)
5) Die Leihbibtiotheken sind im Badenschen nnter
Aufsicht geseßt: würden sie es doch auch recht bald bey
uns! ==. Aber wer soll denn das traurige Geschäft
übernehmen, alle Romane durchzulesen , die den größ“
ten Theil derselben ausmachen ? und weicher Censor
würde cs hichey allen recht machen? 6) Authentische
Nachricht von dem Wittweninstitute für die Herzogliche
Dienerschaft. Fortsekung. S Diesmal die Anlagenin
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in einem Auszuge, in welchem alle Wittwen, die gleiche
Pension erhalten , zusammen gestellt sind , == was zu
mancherley Bemerküngen Gelegenheit giebt, =“ und
die Berechnung für die ersten beyden Jahre. *) 7) fbit»
nen die Landes - Superintendenten bey Processen der
piorum corporum von der Gegenparthey zu Zeugen
vorgeschlagen, und zur eydlihen Ablegung solches
Zeugnisses gerichtlich aufgefodert werden? =- Die
Herzogl. Regierung rescribirte in einem Processe, daß
fie nicht aufgefodert werden könnten, "von Gegen-
ständen , die nur vermöge ihrer Dienstpflichten zu
“ihrer Wissenschaft gelanget sind - auf Jnstanz &lt;iner
fremden Parthey vor einer andern, als der sie zu ihren
1 Officio bestellt habenden Behörde, Rachrichten und
11 Yuffchldsse , zum Theil gegen ihren Officialeyd , mit-
"zutheilen. " 8) Vaterländische Geseßgebung, == Un-
ter andern die Sportelntaxe für die Beamten in deöno-
mischen und Polizeysachen. 9) Vaterländische Littera-
tur. 30) Nekrolog. = &amp;S. S- A. Bouchbolz.1I

w-

«ya id be» ben etíten Sabren iu meiner, bey den An-
zeigen der Staatscalender / gegebenen Notiz , mich et-
was zu kurz gefaßt haben dürfte - so füge ich bey dieser
Gelegenheit noch folgendes hinzu. Im ersten Halbjahre
trugen 698 Personen 4243 Rthlr. 223 bl. bey: und
1 Witwe erhielt an Pension 31 Rthlr. 12 bl. Im
zweyrten Halbjahre trugen 711 Personen 4341 Nthlr.
33X Fl. bey: und 2 Wittwen erhielten 87 Rthlt. 24 fl.Peusion.-(9B.S.170.)ImdrittenHtlbjahretru:gen 732 Personen 4453 Rthlr. 115 ßl. bep, (Antritts-
und Receptions - Gelder nicht mirgerednet.) und 14
Wittwen erhielten 268 Nthlr. 6 ß; Zu vierten Halh-jahre waren die Beyträge von 749 Personen 4453 Rthlr.
162 ßl. und die Hebung von 24 Witkwen 615 Rthlr,
42 hl. (10B.S, 80.) Im fünften Halbjahre ist von
749 Personen bevgetragen 4570 Rthlr. 36 bl. und aus-
gegeben am 29 Wittwen 881 Nthlr. 12 ßl. Imsechs-
ren Halbjahre kam durch Beyträge von 761. Personen
4719 Nthlr 36 bl. auf, und an Wittwengeld für 34 Witte
wen ward erfodert 1081 Rthlr. 12 ßl. (0 B-S, 335.)
Von den beyden folgenden Halbjahren find die ähnli-
hen Daten schon angegeben, (11 B. S-234-)
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xx) Chronik der Regierhäuser. 12) Chronik des Lan-
des. a) Unglücksfall. b) Besdrderungen. — Herr
Dock. Masius 198 von Gnoyen nad) Schwerin.
( Auch Hr. Doct.Sachse ist von Parchim dahin ae
zogen.) €) Veränderter Gutsname. d) Todesfälle,
1 Amm -q. Sepk. starb die Frau Professorin Anna
Dorothea Elisabeth Wolde auf einer gelehrten
Reise, die sie mit ihrem Mann machte ,. zu Rom z
und am 13. Sepk. zu Schwerin , der ehemalige hie-
fige Privatdocent, nachherige Dock. der Arzneogelahrt»
heit, Georg ?(uguft Slemming. g)- Vermischte
Nachrichten. bv) Preistabelle des Getraides 2. 4) Nach
trag zu dieser Tabelle,

"m

Wire Fortsetzung der Bemerkungen des
LM €. 3 Brandes über den gegenwär:

tigen Zustand der Universität Göttingen. =&gt;
Nach diesen allgemeinen Bemerkungen läßt sich nunmehr
im Einzelnen untersuchen , was für G. in Beziehung
auf die wichtigsten academischen Gegenstände in
den: lezten Zeiten gethan -sey- Diese Gegenstände
lassen sich in 4 Classen bringen , 1) die Anstellung der
Lehrer, 2) die Einrichtung und Erhaltung von Lehr-
ansialten , 3) die acabemische Disciplin und 4) bit
eigentliche Policey.. . n

1. Anstellung der Lehrer. So wichtig die An-

ii geschiekter Lehrer noch jeßo ist, und fiets blei»en wird'- so hängt do&lt; der blühende Zustand der
Universitäten bey weitem nicht mehr so, wie ehedem ,
von einzelnen Lehrern ab. An den Lehranstalten, an
der Diseiplin / an der Wohlfeilheit, an der Lage des
Orts, liegt hingegen mehr, wie ehedem. Über went
auch einzelne Lehrer nicht mehr so viel / wie vorhin,
zu bewirken im Stande (inb, so bleibt dennoc&lt; die
Vorsorge , stets ausgezeichnete Gelehrte und trefßiche
Lehrer zu erhalten, von der äußersten Wichtigkeit.
Die drey unentbehrlichen gMeittel - zu: diesen Ideale
gu gelangen find persönliche Achtung des Proff«cssoren-

Ii 2 (tan
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standes und seiner Mitglieder , die möglichste Vorsorge
für den Unterhalt derseiben. und zweckmäßige Lehr«
und Screibfreyheit. Für. die Achtung des Professos
renstandes hat Münchhausen. gleich alles Mögliche
gethan. Den wirklichen Professoren ward der Rang
mit den Consistorial - Räthen., Hofgerichts- Assessoren
und Majors beygelegt. Mehrere erhielten einen noch
böhern Character und Rang, und dem Prorector ward
der Rang eines Generalmajors bewilliget. Dies mag
sehr unbedeutend scheinen : aber so lange man noch. in
andern Ständen einen großen Werth. auf Nang
und Titel seßtz so wäre es eine sonderbare Fodes-
rung, daß der Gelehrte ganz gleichgültig dabey blei-
ben sollte; und diese Gleichgöltigkeit wäre bey der Ache
tung, welche die Wissenschaften auch bey dem großen
Haufen genießen müssen , nicht einmal wünschenswerth.
Eine viel angenehmere Art von Abtung , die nicht von
dem Titelstempel abhängt, haven diejenigen Professo-
ren, die es verdienten, wohl in keinem Lande von ih
ren Obern und von ihren Mitbürgern mehr genossen.
Mit welcher väterlichen Güte unb Zuvorkommung die
Gelehrten und ibre gelegentlichen Wünsche von dein
Curatorio behandelt und aufgenommen werden, davon
mag deren eigene ruhige Ueberzeugung urtheilen. Keine
Klasse von Staatsdienern kann sich größerer Vorsorge,
Güte und Anerkennung ihrer Verdienste röhmen. Es
versteht sich aber von selbst , daß die beste Behandlung
den gehdrigen Ernst im Nothfall nicht ausschließen
dürfe. — Die Sorge für den Unterhalt der Profes:
soren darf nie dahin geben, bag diejenigen , die fich
noch bey völlig ungeschwächten Kräften definden, von
ihrer Besoldung allein schr gemächlich leben sollen, Es
ist nicht nur zyr Erhaltung der Aemulation und Thä«
tigkeit unter den Professoren nothwendig , daß diese
sich durc) Collegia , schrittstellerische und andere Arbeis
ten eine Nebeneinnahme verschaffen : sondern in Rück»
sicht der Vorlesungen kommt noch der Grund hinzu ,
daß der große Haufe unter den Studenten viel mehr
Gewicht auf ein Collegium legt, weil ex es bezahltAls
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Hat , es viel seltner versäumt, weil es ihm Geld kostet,
Man hat zwar manche Einwendungen gegen die Bezah“
jung der Vorlesungen gemacht / die sich zum Theil auf
feine Gefühle gründen sollch ; allein ziehen nicht einige
der ersten und mehrere von schr angesehenen GStaats-
bedienten einen schr großen Theil ihrer Einnahthe aus
Sporteln , welche ebenfalls Beyträge Einzelner für eins
zelne Bemühungen sind ? Und wovon leben die meisten
Rerzte anders ,/ als vonn der Vergeltung Einzelner i
ihre Bemühungen? Von der Einrichtung einer H?
norarienlasse zur Verminderung des Unangenehmen
und zur Sicherung der Bezahlung ist manches sehr Vers
nüvftige geschrieben : allein so lange eine solche Anstalt
nicht ver Wunsch einer beträchtlichen Anzahl von Pros
fessoren wird, und auf dem bisherigen Wege keine über-
wiegend nachtheilige Folgen eintreten, so isf es immek
zuträglicher , es auf dem gegenwärtigen Fuße zu lassen.
So nothwendig es übrigens stets bleiben muß, daß der
Professor sich eine Einnahme durch Nebenverdienst
verschaffe , sv dürfen doch dabey zwey Betrachtungen
nicht überschen werden. Einmal sind die Preise der
nythweudigen Lebensbedürfnisse gegen nicht entfernte
Zeiten beträchtlich gestiegen - und cs ist nicht daran zu
denken, daß diese Preise auf den vorigen Fuß ganz zus
rückehren. Die Nebeneinnahme. der Professoren kann
aber nicht in Verhältniß mit den gestiegenen Preise
wachsen. Eine Erhdhung der Honorarien für die Col-
legien nach diesem Verhältniß dürfte nicht zu dulden
seyn. Einzelne schriftstellerische Arbeiten tragen zwar
weit mehr ein , wie vormals : aber dies trift vorzdgs
lich die sogenannten Lese - und Modebücher , die höchste

selten ein Professor in Menge verfertigen kann , nocholl. Und daun / so wichtig es auch zum Besten der
Wissenschaften , zu seinem und der Universität RuhmL
bleibt, daß der Professor schreibt, so kommt doch gt
rade das Entgegengesekte heraus, wenn der Professo?
aus Noth, aus Vorsorge für seinen Unterhalt, zum
Bächermachen ohne Ende getrieben wird. Zweytens
aber macht die auf allen Universitäten eingetretene Ver-mins
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minderung der Zahl der Studirenden ein mehr oder
minder merkliches Desicit in der Einnahme der Pro»
fessoren. - Diese Betrachtungen dürfen , wenn von dem
Besoldungsetat die Rede ist, gar nicht aus den Augen
geseßt werden. Wenn die ganze Klasse der Professoren
wegen ihres Auskommens in Verlegenheit geräth , so
finkt die nothwendige Achtung für die Wissenschaften
und für die Lehrer derselben - und Männer von Kopf
und Kraft werden gänzlich abgehalten , sich dieser Lauf-
baón zu widmen. Durch die Vorsorge des Curatorit
und durch die Thätigkeit der Professoren weiß G. gott:
lob! von diesem Uebel noch nichts. Der größere
Theil der Professoren bietet den Anbli&gt; von Familien
dar , die durch. die Anstrengung ihres Ernährers und
gute häusliche Einrichtungen in einer bürgerlichenohlhabenheit leben. Das Curatorium sorgt, so viel
xs nur irgend kann, den Zustand der verdienten MFn-
ner zu verbessern. Daß dies nicht für alle zugleich ges
schehen kann - daß einzelne Wenige durch den Dru&gt;k
der Umstände zu Zeiten sehr leiden, wird keinen bes
fremden dürfen. Es isi durc&lt;aus erfoderlich, daß
das Curatorium in seiner Vorsorge stets von dreyerley
Rücklichten in den anzugebenden Gradationen geleitet
werde , durch die Mittel, die es in Händen: hat, durch
den RückbliE auf das Wohl des Ganzen, und durch
den Wunsch , die Zufriedenheit eines jeden einzelneu
verdienten Mannes zu befördern- Daß bey den steigen»
den Bedürfnissen auf die Vermehrung der Mittel zum
Unterhalt der Universität und der Lehrer auf das Möge
lichste Bedacht genommen werde, versteht sich von selbst.
Hierunter verdankt die Universität soviel der Gnade des
Landesherrn , der zu allen wichtigen Landesansialten so
gerne giebt, und dem das Wobl der Universität per-
sönlich sehr amHerzen liegt. Uvtor keinem Curato-
rio ist auch in dieser Beziehung so viel geschehen, als
unter dem Gegenwärtigen. Bey aller möglichen Ver-
mehrung der Mittel wird aber dennoch eine gewisse
Beschränkung in den Ausgaben nothwendig bleiben.
In dem Universitätsfache ist es ohnehin nicht ju vers

1 mei
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meiben, baf demjenigen gegeben merbe, bet ba bat;
das Deit, bemjenigen, ber eines ausgebreiteten ihm
Einnahme bringenden Rufs genießt, und als Lehre
und Schriftsteller den ausgebreitetsten Nußen stiftet.
"Bo gab es aber wohl je eine Universität , auf welcher
zur Milderung der drückenden unverdienten Lage ver
Einzelnen von ihren Obern so viel, als zu G gesche-
hen ist? Eine Einrichtung fehlt jedoch nod) allen linis
versitäten ohne Ansnahme, cine Vergütung der Abnahe
me des Nebenverdienstes in dem eingetretenen Alter.
Da nur eine geringe Anzahl von Gelehrten eigenes
hinlängliches Vermögen ursprünglich besigt, ober. fols
c&lt;cs hat erwerben können , so wäre diese Einrichtungvon der äußersten Wichtigkeit,umMännerindenJahren , wo man ani wenigsten Einschränkungen er-
trägt » vor einer Lage zu bewahren , in welcher sie sich
mit Nahrungssorgen quälen müssen. Wer fid) nod)
um GS. hoch verdient machen will, der suche demnach
eine solche Einrichtung zu Stande zu bringen. — Ohne
eine zwerkmäßige Lehr» und Schreibfreyheit kann keine
Universität gedeihen. Jede nicht durchaus nothwendige
Einschränkung dieser Freyheit lähmet den Erforschungss
trieb, hält die Verbreitung der Wahrheit zurück , unb
macht unzufriedene Menschen. In manchen Fächern
dcs öffentlichen Wissens kann nicht einmal die hächste
Oberaufsicht ein treffendes Urtheil darfiber fällen , ob
dies oder jenes „- was wündlich vorgetragen ift, (dàb:
lich sey. Münchhausen ertheilte gleich bey Errichs«
tung der Universität den Professoren eine vdliige Cen-
surfreyheit, aber nur den Professoren allein , alle ans
dere Lehrer und Schriststeller blieben ber angeorbues
ten Censur unterworfen ; eine hd&lt;st weise Einrichtung;
die noch gegenwärtig Statt findet. Jedoch so sehr 07.
die Censurfreyheit der Professoren ais ein Palladium
der Universität respectirte - so ging dennoch seine Abs
sicht gar nicht dahin , daß jeder ynacahndet drucken
lassen könne , was er wolle. Die allgemeine Regel
nichts gegen die Religion , den Staat und die Sitten
drücken zu lassen, solite auch Regel för die Professoreneis
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bleibenz nur auf ihre Gefahr konnten die Professoren
drucken lassen. Diese Regel besteht noch , und muß by-
stehen. Die höchste Oberaufsicht darf sich zum Besien
der- Universität und der Wissens&lt;aften des Rechts
nicht begeben , nöthigen Falles ein Einsehen zu thun :
aber die weise und sparsame Anwendung dieses Rechts
bleibt von der höchsten Wichtigkeit. Dies Recht muß
sich nach Zeit und Umständen richten ; Aenßerungen -
die in einem Zeitpunkte bedenklich und auffallend wer-
den, sind es oft in einem andern nicht.

3*
Nachricht von der Herzogl. Mecklenburg » Strelißischen

Bildungsanstalt für Küster und Landschnllehrer ,nebst.BeschreibungderSeminarienzuStettin,Ludwigslust , Greifswald und Berlin, von Friede:
rich Ludewig Reinhold, Prediger zu Woidegk
und Pascnow, Rosto&gt; und Leipzig / bey Karl Chri:

sioph Stiller, 1802. 93 Bogen in Octav. .

Q uw die jetzige Einrichtung mit unsern Land-schulen bleibt, ist esfreylich eine nicht ganz unwirk«
same Hülfe , wenn die Lehrer in Seminarien etwas
mehr zu erlernen Gelegenheit haben, als sie ohnehin
wisjen. Daß indeß der Unterricht in solchen Seming-
rien bey Leuten , die keine Vorkeuntnisse-und zu Zeiten
auch nicht die erfoderlichen Naturgahen zu ihrem Amte
haben, selten genüge , um sie vdliig brauchbar zu ma-
der, läßt sich leicht ermessen. Der Hr. Verf. bat die
Bemühung fbernommen , eine ähnliche Ansialt zu er-
richten , und der Herzog hat dazu auf zwev.Jahre jähr-
lich 260 Rthir. angewiesen. Die Einrichtung dieser
Anstalt beschreibt er , "und giebt zugleich Nachricht von
einigen andern aufdein Titel benannten Semiuarien, die
er vorher besuchte, um sich mit deren Einrichtung durch
den Augenschein bekannt zu „maden.

qe

£t H. R. Tychsen hat von unserm Surdl.Herzoge aus hödchsteigener Bewegung den Titel
eines Kanzleyraths erhalten. |
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Der

Stoftod fen atcabctttic.
in 9anb. 33. Stüc,

Den 3. May 1803«+

' s

De noxiis corporum putridorum effluuiis differtatio
inauguralis medica, quam pro impetrando in Aca:
demia Roftochienfi gradu DoGoris examini publico
fübmittit: Fridericus Laurentius Dreyer, Medici-
cinae Pra&amp;icus, iam Hagenouienfis, Roftochii ,

. litteris Adlerianis, MDCCCIH 2x Bogen in Octav.

GVn dieser. Abhandlung sollen die neuern. &lt;emischen
A &amp;rfafrumgen unb Grunbfdfe auf beu auf bemTitel bemerkten Gegenstand angewandt werden.
Peber den größern Theil dieser Schrift getraue ich.mir
kein Urtheil zu fällen. Aber 5. v1. scheint mir doch
nicht ganz richtig zu sehtt.Polt paludes, sagt der Hr. Verf,
Sordes circa vrbesaut in. earum plateis acctimulatae
maxime nocent, — Magiftratnum est officium curare,
ut immunditiae fordesque ex vrbibus. remoueantur ,
et, vbi fieri poteft, in aquam fluentem proiiciantur,
Sollte es nicht wirklich besser seyn, daß wir den Stra!
ßenkoth zum Dung gebrauchen? Und, würde nicht dessen
Verschättung in fließendes Wasser die Folge haben, daß
dies seichter würde, und zu Zeiten aus seinen Ufern
kräte , - mithin die nach dem Verf, noch sc&lt;hädlicheren
Sümpfe-veranlaßte?

D.

Fn Zortsezung der Bemerkungen des"Hrn. C.-R...Brandes Über den gegenwär;
tigen Zustand. der Universität Göttingen. =

SI Nächst
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Nächst diesen unentbehrlichen Mitteln , ausgezeichnete
Lehrer zu erhalten, kommt noch so vieles fu Betracht,
von welchem das wichtigste anzuführen ist. Die alte
Eintheilung der Professoren in vier Focultäten und die
Rangordnung der Facultäten hat noch in neuern Zeiten
Streitigkeiten veranlaßt :- aber alle Neuerungen ,/ die
nicht wirkliche Vortheile mit sich bringen , scheinen der
Einführung nicht werth. Unendlich wichtig aber ist die
Eorgfalt, die philosophische Facultät in die Höhe zu
heben. Die Lehrer der übrigen Facultäten würden
keine ausgezeichnete Zöglinge bilden, wenn diejenigen
Wissenschaften , die überhaupt dem menschlichen Geist
eine über das Gewöhnliche hinausgebende Richtung ge
ben, eine Dernachlässigung erfahren sollten. Was die
Eintheilung der Facultäten in alten Zeiten an nachthei-
ligen Folgen hervorbrachte , war dem Geiste des Zunft-
zwanges zuzuschreiben , der den Vortrag gewisser Wiss
senschaften auf die Professoren in gewissen Facultäteneschränkte. In den neueren Zeiten hat man hierun-
ter in GS. die liberalsten Gesinnungen vonselbst befolgt:
Aber mehrere Zweige der Wissenichaften werden Bot
lesungen von Professoren aus verschiedenen Facultäten
gehalten. == Die Professoren in GSG. können lesen,
worüber sie wollen ; ob es gleich stets rathsam seyn wird,
wenn sie sich eines gedruckten Lehrbuchs bedienen. In
einzelnen Fällen ist es nüßlich gefunden , einzelne Pros«
fessoren zum Lesen gewisser Collegien aufzumuntern: im
Allgemeinen hat man dies der freyen Wiltkühr überlase
sen , und nur dahin gesehen, daß es an ausgezeichneten
Lehrekn in allen Fächern nie fehlen mdgae. Zu 'bedau-
ern ist es, daß eine 1762 eingeführte Einrichtung / nach
welcher die Decane der Facultäten halßjährige Ver!
zeichnisse von den wirklich abgehalfenen Collegien eine
sandten / bereits 1765 ohne Veranlassung wieder auf»
gehoben ist. == Der Unterricht in den Hauptfächern
muß an mehrere Lehrer verfheilt werden ; die Concur-
renz befördert den Eifer der Lehrer, und“siberläßt den
Studirenden die Wahl. - Aber diese Coarurreuz mnß
fiicht zu weit getrieben werden, wenn sie: nicht shöädiic&lt;

wirs
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wirken soll. == In den neuery-Zeiten sind in dem Gam
ge der Studien jo viele und schleunige Veränderungen
eingetreten , welche die Direction einer Universität des
schwerlicher-machen-. Wenn gleich in einigen Wisseue-
schaften .das Sute/ was dahurch bewirkt worden, um
verkennbar ist- so ist doc&lt; nicht zu läugnen, 'daß die
Bewegungen in einigen Wissenschaften , wo Sysiems
auf Systeme stürzten, und der Wechsel pfeilschnell kam
und ging / weder der Natur des menschlichen Geistes
recht angemessen waren / noc&lt; wehlthätige Folgen her»
vorbrachten. Dieser schnelle Wechsel hat auf. den Bey-
fall im academischen Unterricht erstaunlich. gewirkt,
Unter den jungen Docenten mag es wohl manche gegyte
pen haben, die die herrschenden Systeme des Augeus
blids, unbekümmert, ob solcge eine ruhige Prüfung
aushielten'- annahmen , um fich Achtung und Beyfall
zu verschaffen. Unter den ältern Lehrern mogten es
wohl einige darin versehen , daß sie die neuen Systeme
Richt gründlich prüften, ober wenigstens in ihren Vore
jesungen feine solche Prüfung anstellten / so daß sie als
altmodig verschrieen wurden. Diese Abwechselung macht
bey dem zu beobachtenden Verbältniß zwischen.den äle
tern. Professoren, die zu gemächlich auf den vorhin er-
rungenen Lorbeeren ruhen, und den jüngern Docentea, die
sich einen Namen und Beyfall zu erwerben fixeben, dis
Gränzlinie viel feiner uud wichtiger -» wie ehedem. =
In den Schulen wird jezt manches gelehrt, was sonst
fur auf Universitäten. gelehrt ward ; wir haben viele
trefliche Bücher in unserer Muttersprache , und zahllose
Ueberseßungen treflicher Bücher aus andern Sprachen 3
die Kenntniß der lebenden Sprachen hat sich allgemeiner
verbreitet. Aus diesen Beobachtungen ist wohl der Be»
danke hervorgegangen, daß in unsern Zeiten die Erhal?
tung ver Universitäten viel weniger wichtig sey / mb
sic&lt; auch außer denselben eine gelehrte Bildung erfan:
gen lasse, Dieser Gedanke erscheint aber bey einer näe
hern Beleuchtung hdöc&lt;ft irrig / und dessen Befolgung
würde gerade in den jetzigen Zeiten am gefährlichsien
wirken. Zwar bat es zu allen Zeiten einzelne Menschen

Kk2 gege
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gegeben , die ohne Zuthun der Universitäten eine gelehr!
te Bildung erhielten, und solche Menschea werden sich
zu allen Zeitenfinden : allein alle Einrichtungen müssen aufa8 Ganze, und nicht auf einzelne Menschen berechnet
seyn: “ Abgerechnet die größe Einwirkung des: mündsichen Vortrags, ss liegt es am Tage, daß gerade in
ünsern Zeiten zwar viele Bücher ängeschen und durch»
geblättert» aber wenige ernsihaft getesen und studirt
werden. An guten Büchern , die einigermaßen den Unis
versitäts - Unterricht erfeßen könnten, fehlt -es -nichtz
aber es fehlt erstaunlich an' dem rechten Gebrauch die
ser Bücher : und nur die Universitäten scheinen noch
einigermaßen ein gründliches Studium der Wissenschaf
ten aufrecht erhalten zu können. Durch Zeitschriften
und Recensionen find , nächst dem , was auf Schulen
aufgegriffen worden , weit mehrere Ideen oberflächlich
verbreitet : der große Haufe ber jungen Peste Feunt frepe
lich diese Jdeen in ihrem Zusammenhange nicht, aber
er hat doch Worte und Namen gelesen, -und glaubt
Darum weit mehr zu kemien, ats er wirktich kennt... Weil
ähm vieles nicht mehr ganz neu ist, so hat es den größe
ten Reiz: für ihn verloren. Ein Theil, der mit der
Modelitteratur bekannt ist, denkt; wenn er nicht bie
Ideen der Modeschriften vom Professor vorgetragen
findet , daß der Vortrag einen geringen Werth habe.
Dies wird also eine Ursache des Wechsels des Beyfallss
der häufiger ,/ schleuniger und stärker , wie ehemals eine
tritt, +-- Aus: diefen Gründen ist zum Theil die über-
große Wichtigkeit entstanden, die man in neuernZeiten
auf die -Gabe eines guken Vortrags gelegt haf- Ein
vrdentlich eingerichteter lichtvoller Vortrag war zu allen
Zeiten wichtig: aber der hohe Werth des Vortrags»
der ein hübsches Heft im Nachschreiben giebt, den
fühlte man sonst nicht fo, nicht fb allein, wie jekt:
und doch zogen vormals große Lehrer, ohne einen foli
dien Vortrag - große Schäler. Sv wichtig ein gränd»-
licher lichtvoller Vortrag stets bleiben wird, so hat
man sich in der Direction der Qicabemien (ebe gu hüten,
daß man nicht zu viel Gewicht auf das bloß Angenehine€
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des Vortrags legt ; vorzüglich weil der angenehme Vop»
trag zu leicht auf Kosten der Gründlichkeit geht, und
die Zuhdrer zu ernsthaftem Nachdenken gewöhnt, nicht
bloß leichthin unterhalten schn: sollen. =“ GSG. Bat voit
den bisher getägteit Nachtheilen weit weniger gelitten;
wie irgend eine Universität. -“ Die Vorsorge des Cura:
torii, nur ansgezeichnete grünbliche Gelehrte'dder talent
volle junge Männer , deren brennender Eifer zur eignen
Vervöllkommnung die besten Aussichten gewährte , zu
Professoren zu bestellen , und der Ton, der sich vor
dem Tone. so vieler - andern Aecademien außzeichnete 5
bewirkten, daß der Sectengeist in G.'nie recht betts
schend werden konnte. Der Unterricht aitig dafelibst
jnehr von der Gelehrsamkeit und der bescheidenen Ers
fahrung aus. Der Fleiß der Studirenden beschränkte
sich im Allgemeinen nicht auf das Hören von Collegien,
sondern that sich durch eigenes Studium im Hause her»
vor. -Das-fchädliche Partheymachen der C tubirciitest
für over miber einem Qrofeffot, unb das noch (deli
here Kabaliren der Professoren selbst, zeigte sich in 5.
viel schwächer / wie auf andern hohen Schulen." ==-
Einige nehmen den:Maaßstab bey Beurtheilung acades
mischer Gelehrten zu hoch: Sie verlangen, daß alle
Professoren in die Klasse der erffen Geister gehören)
alle ausgezeichnete: Genieß und Erfinder seyn sollen.
Die Unmöglichkeit der Foderung abgetehnet, fo ist es
augenfällig, daß ein wahres Genie, ein Erfinder in
einzeinen Zweigen der Wissenschaften , ein schlechter
Professor seyn könnte, Wir wollen bey der gnügsamen;
aber im Allgemeinen mehr Ruken bringenden Fodeyung
stehen bleiben, daß die Professoren die Schäße des
menschlichen Wissens erhalten, verbreiten uud wo "i
lich vermehren sollen. Die Gelehrsamkeit der Profe
soren muß keine unnüße Gelehrsamkeit, die zu nichts
führt, sondern von Beurtheilung und Ordnung gelei»
tet seyn. Diese Foderungen sind nichts weniger - wit
geringe welches derjenige gewiß zugeben miro, web
&lt;er weiß, was in unsern Zeiten eine gründliche Gelehr«
famfeit, die dis Beurtheilungskraft nicht Bann.ons
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sondern von dieser geleitet wird, bedeutet z eine Gelehr«
samkeit ;- die nur durch die größte Anstrengung erhal
fen werden kann. == Es ist manchmal die Frage aufs
geworsen , ob man Professoren von auswärts vociren ,
vder junge Professoren sebst anziehen müsse? Allgemei-
ne Grundsäße können hierüber nicht Stattfinden ; sou-
dern beydes. muß nach Beschaffenheit der Umsiände ge-
schehen. Beyde Wege baben ihr Mißliches: bcy allenffentlichen Anstalten, die ein großes Personale erfo-
dern / schlagen- einzelne Menschen nicht jo gut, andere
besser ein, als man es erwartet. Das Curatorium
von.GS. hat immer die dffentliche Stimme und einzelne
Mägner zu. Rath gezogea : aber auch die geschicktesten
Rathgeber können sich irren. -=“ Man muß. sich sorg-
fältig hüten , die Zahl der Professoren nicht zu schr zu
vermehren: die Professoren müssen einander nicht im
Wege seyn; es muß eine Aussicht da seyn, "daß Fleiß
und Geschicklichkeit einen-angemessenen Unterhalt finde.
=“ Man kann nicht zu sparsam mit dem Profesjortitel als
Titel verfahren. Professoren » die auf dem rechten
Wege nicht ihr Uusfommen finden, werden-oft-zu allen
schädlichen Künsten der Charlatanerie und des Lärmmae
chens hingerissen. Die unausbleidlichste Folge der
Leichtigkeit, womit dex Professortitel ertheilt wird , ist
diese , daß die Wissenschaften und der gelehrte Stand
in der dffenlichen Achtung sinken. =- Die Professorate
müssen nicht erblich werden, . wie weiland zu Basel
und Strasburg. Man versorge die Söhne der Pro»
[lores in den Fächern, zu weichen sie Neigung unbalente haben , der Gelehrtenstand muß .aber im Alle
gemeinen durch neues Blut erfrischet werden. — Die
Besoldung der Professoren darf nicht so, wie bey Mits-
gliedern eines. andern Collegii bestimmt werden, und
die Anciennetät muß in Rücksicht der Besoldung nicht
entscheiden. Die Fächer (bnd so verschieden, die Ne-
beneinuahme isi so verschieden , die Verdienste und der
Tleiß sind so verschieden, Da, wo die Professorate
Präbenden werden, und die Länge des Lebens darüber
Entscheidet , wer die besie"Pfründe haben. sol, va sint. anfcbl
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unfehlbar alle wahre Aemulation und alle Thätigkeit.
— Gon bec duferften Wichtigkeit ist der moralische
Character der Gelehrten: mit den größten Talenten
begabt , werden fie bey großen moralischen Fehlern 9är
feinen oder nur einen sehr geringen Nugßzen stiften. Ohne
ein eifriges Pflichtgefühl kann derLehrer , kann vorzüge
lich der Director einer Anstalt, nichts Gutes wirken,
Fehier werden auch die Gelehrten haben, weil sie
Menschen sind : aber man glaube ja nichte daß nur der
Kopf ihren Werth und ihre Nüklichkeit allein bestimme,
-- Pon einer Bedingung, die man wohl in- ältern
Zeiten bey Verbesserung des Gehalts machte , die Uni-
versität ni&lt;t zu verlassen , ist in den lezten Zeiten die
Rede gar nicht mehr gewesen. Eine Fessel der Art ist
höchst drückend. Man muß durch weit sanftere Bande
große Männer zu halren suchen: den Undankbaren , Un-
ruhigen , Niezufriedenen ; den solche Bande nicht feste
halten, lasse man ziehen. Wie wenig vermag aud)
ein solches Versprechen auszurichten? Den Körper kant
man freylich anfdymicbet : aber wie steht der freye
ungebundene Geist des Menschen, nicht zu der Abhal»-
tung von Lehrstunden, denn auch dies ließe sich noch
wohl erzwingen - aber zu der guten Abhaltung dieser
Lehrstunden, worauf allein alles ankommt, zu ndthigen?
„- Auch die Methode hat in GS. in den. leßtern Zeiten
beträchtliche Fortschritte gemacht. In noch nicht ents
fernten Zeiten ward häufig darüber geklagt, daß die
Prolegomena in manchen Vorlesungen zu viele Stun
den wegnähmen , baf bet Zuschnitt mehrerer Collegien
nicht zwedmwäßig berechnet sey - daß zu viele fremdartige
Materien in die Vorlesungen hinein gebracht würden:
Diese Klagen haben sich fast ganz verloren, oder sind
wenigstens schr beträchtlich gemindert.

2.
Unterfuchungen und Beobachtungen üb*r natürliche ;

zufällige und geimpfte Kuhpocken, Von D. Ge:
org Heinrich Mafius, Herzogl. Mecklenburg Schwe-
rinischer Hofmedicus, und der «oxrespondiren-

en
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den Gesellschaft der Pharmacie und ärztlichen Na»
wrkunde ordentl. Mitglied. Leipzig, 1803, bey
Heinrich Gräff, : 12 Bogen in Octay.

Tt vorausgeschiehte Beyträge zur Geschichte derSubpodeu in Mecklenburg folgen fünf Abschnitte,
IL. von den Kuhpocken unter den üben, 11. Untersu»
&lt;ung der bisher bekannten Meinungen über den Ur-
sprung der ubpoden, III von ben geimpftea Kuhpok-
ken, 1V. von einigen Eigenschaften der. Kuhpocen -
und V. von den Methoden , die Kuhpo&gt;en zu impfen,
und von der Aufnahme und Aufbewahrung der Vöate-
rie. Von dem Buche sagt der Hr. Verf. selbst: "Bey
ider Veränderung meines Wohnorts war es mir nicht
1i mdglich- die lekte Feile an die Arbeit.zu legen, und
t/paber kanmw:es seyn, daß man an einigen Stellen
41 Gründlichkeit vermißt. " Sollte es aber nicht besser
gewesen seyn, den Aufsaß bis dahin zurö&gt; zu legen,
daß sich Zeit zur Revision fand: Deutschland hat ja
ohnehin Uebersluß an Schriften über die Kuhpo&gt;en.
--- Von einer kleinen mir bisher unbekannt geblicbenen
met. Schrift über die Kuhpoc&gt;ken führe ich den hier
angebenen Titel an - weil dieser zur Notiz für meine
Leser hinreizen wird: /' Die Kuhpo&gt;en, ein Mittel
11 gegen die natürlichen Blattern , und folglich ein sehr
H wichtiger. Gegenstand für die gesammte Menschheit,
H yorzüglich dem Bürger und Landmann gewidmet, von
“KD. Rüst. 1801. 8 S. in Octav, ' == Von dem

Doct. Bouchholz wird der Hr. Verf. gelegentlichnoch drey Aussäße drucken lassen , die derselbe für ein
4 Yrehiv der practischen und Staats « Arzneykunde bey
(1 vev Herzogthümer Mecklenburg, ^ das der Hr. 07.
vormals. heraus geben wollts, das aber nicht zu Stan
de kam, bestimmt hatte. .

Berichtigungen.
Seite 295 - Zeile 14, muß für im Rage gelesen werden»

im Range. Und S, 214 if die et(te Geile fofgenbetgeftalt
abzuändern? die der Zr. Prof, Zecker seit dem Tode des
rn. Prof. Pries , oer fie beym Anfange harte, übernom»fen bar. — Jm neunten Bande S, 56. + der sechste Aufz
saß in der Monatsschrist ausgelassen , und folgendergestalf zu
fuppliren ; 6) Solchen Slauben hab ich in Israel nicht funden,?
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Den 10. May. 1893.

A

Ueber die. sicherste. Befesiigung und nußbarste yepflati
- zung der Dünen zu Warnemünde, ein physicatischs

dfonomischer Versuchs -bey der allgemeinen Vers
sammlung der naturforschenden Gesellschaft zu Re-
sto&gt; am -5ten, Jannuar 1803 vorgelesen..von 'M.Adolph Christian Siemssen, Doctor der bà
losophie auf der Friedrich - Franz - Univerhtät; Bes
hälfslehrer am Lyceum in Rostio&gt;, der meckienbur-
gischen naturforschenden Gesellschaft -ordeaclichewt.
der phhsicalsschen, dkonomischen , wie auch forestätss
schen St'eietäten zu Göttingen, Jena, Leipzig, Punb 3Balferébanfem Gbren » SXitaliebe.-— oftud',
gedruckt in der Adlerschen Officin. 4 Bögen in
Octav.

AY is vor einigen Jahren ein heftiger Sturm zu
; Wartyemünde Höhlungen in der obern.Sands-
5 schichte der Dünen machte, "und die übertriebene
Furcht eines-Durchbruchs .derfeihen “im. Wessen: des
Fleckens ynd Hafens bey mehreren-.Eingang gefunden
hatte, (6 B.-S. 98 221.) ward auf den Vorschlag
des Hrn, Prof. Karsten beschlossen , diese Dünen zu
bepflanzen. Es „ward dazu“ hauptsächlich der Aeacien-
banm gewählet;. der in neuern Büchern so sehr em!
pfohlen wird 7 aber der ziemlich im Großen gemachte
Versuch ist nun ganz verunglückt , und auch die lekten

Gofnyngen- dis "man noch Dent, x10B, S,. 287. )vu e in
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fino vbllig ver(dreumnben... Der. Or. SBerfaffet schlägt
also vor, zunächst am Ufer den weidenblättrigen Sand»
Doru 4u-pflanzen , „ weiterhin aber statt dex Bäume
und: Standen niedrige Gewächse , insbesoudere dasSand -Rietgras, den Quäken - Waizen, das Sandrohr,
und das Sand - Haargras zu wählen, und dann ent-
weder mit der Zeit-Küchengärten , vorzüglich für Karo
toffelnnud den Meerkohl anzulegen , ober wenn may
ja darauf Holz anziehen till, bey der gewöhnlichen
Tanne und Birke zu bleiben.

- Da zu Swienemünde(8.B,. 13. ) und bey Danzig
ähnliche Versuche mit Erfolg gemacht sind , so sebe icß
nicht, warum man andere Einleitungen machen wollte,
als: diejenigen, die dort schon bewährt gefunden sind :
so“ lange man nämlich keine erhebliche Verschiedenheitves Locals zeigen kann. Nur wird freplich dazu eine
Direction erfodert , die alles mit Genanigkeit und

Auerung und zwar Anfangs im Kleinen nach-
ma .

2.

e Sortsezung der Bemerkungen des
Werf p C. R. Brandes über den gegenwär»
tigen Zustand der Universität Göttingen. =
Zu den dffentlich bestellten Lehrern gehören no&lt; bie
jenigen, bie iu ben eibesübungen Uuterridpt ertheilen,
und einige Sprachmeister. Unter den erstern steht billig
der Stallmeister oben an. Seit lange ist diese Stelle
nüd die Direction der so. wichtigen als kofibaren Reit
bahn in den Händen eines Mannes, der. eines sehr
verdienfen Nehms genießt. Anmerkungswerth ist es;
daß diese Steile nicht allein in Beziehung auf die Kunst
wichtig wird - sondern auch. -gerade der Stallmeister,
wenn er der Mannnicht ist, der er seyn muß, für die
Disciplin durch stine Verbindung. mit den permógfas
mern Studirenden.die gefährlichste Person werden kann»
„-- Die Bestellung der Sprachmeister bietet: manche
eigne Schwierigkeiten dar. Die Erfahrung, :wie nachs
fheilig eine zu weit gsfriebeus Concurrenz sep .bat, v. aulaft,
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anlaßt.» daß das Curatorium die Erlaubniß, in bet
lebenden Sprachen Untericht. zu geben, die sonst. vos
der philosophischen Facultät ertheilt wurde - sich vor!
behalten hat. Auch denjenigen Emigrirten , welchen
es den academischen Aufenthalt verstattete , nahm es
das Versprechen ab, keinen Unterricht in der französi
schen Sprache zu ertheilen. =- Außer den dssentlich
angestellten Lehrern giebt es in allen Facultäten Privat»
docentenz; eine alte Universitäts - Einrichtung - die sic
auf die academischen Würden gründet. cón ben boris
gen Zeiten warihre Anzahl in G. geringe : jetzt scheint sie
sich nicht unbeträchtlich zu mehren, und-einer besondern
Aufmerksamkeit werth zu seyn. Insbesondere ebe
eine möglichst sirenge Prüäsung derselben wünj&lt;ens-
werth; unter andern sollten die Deweise ihrer Bekannt!
schaft mit der lateinischen Sprache gefodert werden.
Das Schreiben in dieser tovten Sprache ist in Deutsch-
land sehr gesunken, und alle Bemühungen, ihm wiee
der aufzubelfen , werden. im Aligemeineu vergebens
seyn. Desto lebhafter muß aber der Wunsch werden/
daß diejenigen , welche sich dem Professorleben widmen
wollen , sich einigermaßen gutin der lateinischen Spra»
&lt;e ausdrücfen können zumal dies fast den einzigen
möglichen Beweis von der ihnen so wichtigen Kenntniß
dieser Sprache abgeben kann. Ganz neulich bat da-
her das Curatorium die Verfügung getroffen, daß je-
der, der Vorlesungen ankündigen will, zuvor pro loco
et licentia disputire. =&gt; Da 1m Vorbeygehen der
academischen Facultätswürden gedacht worden , so wird
noch einiges darüber kurz anzuführen seyn. Daß fit
mit Ausnahme der medicinischen Facultät , an
ihrem Ansehen und Wichtigkeit im bürgerlichen Leben
sehr verloren haben , it bekannt. Vielen Verände»
rungen in den Staatseinrichtungen scheint daran ein
noc&lt;ß ardßercr Antheil zuzuschreiben zu seyn, als der
übertriebenen Nachsicht oder der Ungewissenhaftigkeit
der Facultäten. Soll im Allgemeinen diesen Wür-
den noch einige Achtung ankleben, so kann sie allein
von der Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit herrühren,2 m:t



268 Annalen der: Rostockschen
mit welcher die Facyultäten. sie confevitei.- ^ 9300. ber
größten: Wichtigkeit aber bleibensdie Promotionen in der
der medicinischen Facuttät, da sie mit bem Doctorti-
kel der Regel nach das Recht über Leben und Zob ge
ben. Zwar gestatten die meisten größeren Staaten die
medicinische Praxis nur nach einer abermaligen Prü-
fund: inzwischen pflegt für diejenigen , die auf der
Landesuniverstät promovirt haben, eine Ausnahme
von der weitern Prüfung festgeseßt zu seyn ; beydes ist
wenigstens der Fall hier im Lande, Daß. die dsffentli-
&lt;e Disputation kein bewährtes Zeugniß der Fähigkeit
sev , leuchtet von selbst ein. Der Unwissende ohne Ur-
theilsfraft , wenn er beredt in einer fremden Sprache
und unverschämt ist, kann sich sehr gut durch die Dis
sputation durchfinden : dabingegen der Schüchterne ,
der einen gutea Kopf besikt, und etwas gelernt-hat,
eine schlechte Figur im Disputiren machen kann, wenn
es ihm .an der Geläufigkeit der Zunge, und an der
Gabe, sich in einer todten Sprache auszudrücen ,
fehlt. Die öffentlichen Disputationen pro gradu ganz
abzuschaffen , möchte jedoch desfalls bedenklich seyn, da
man deim Studio der lateinischen Sprache leicht da-
durch einem empfindlihen Stoß verseßen könnte.
( Wenn auch das Studium der lateinischen Sprache
bapurd) wirktich befördert würde , wie ich in der te
fahrung nicht bestätiget finde, so wäre es do&lt;m wohl
nicht rathsam , dieser Nebensache da, wo wesentliche
Erfodernisse in Betrachtung kominen soltten , die erste
Rücklicht zu widmen. Man besördere die Kenntniß
der lateinischen Sprache durch andere zwe&gt;mäßigere
Mittel, und halte die Disputation in deutscher Spras
&lt;e ,/ damit der Hauptzwe&gt; des Disputirens erreicht
werden könnw und .die gewdhnlichen Entschuldigungen
wegfaltlen. ) Die Inaugura!- Disputation wäre aller»
dings ein wichtiges Kennzeichen von Kopf und Kennt
nissen , went man stets dardber Gewisheit crhalten
könnte, daß sie von dem Doctvranden selbst verfasset
sey : immer trägt es indeß zu dem Credit einer Facul-
tät sehr viel bey, wenn die Inaugural « Disputationeni
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sich vortheilhaft auszei&lt;nen. *. Das Hauptstück der
Prüfung bleibt des Examen / auf welches nicht Sorge
falt genug verwandt werden kann. == Bisher sind
die Grundsäße » die das Curatorium bey Anstellurg der
Professoren, :als eigentlicher Lehrer der Jugend,
leiteten; und die Folgen dieser Grundsäße, angegeben.
Allein Professoren können auch durch ihre Schriften,
als Lehrer der gesammten Welt, zum Ruhme der Uni-
versität schr wirken. Dies führt auf den Wunsche
daß ein-jeder Professor zugleich cin hochverdienter Sv
cent und ein hochverdienter Schriftsteller seyn möge.
Wenn aber beydes nicht zu erreichen siehet, fo muß er
wenigstens eins von beyden seyn, auf die eine oder die
andere Art beträchtlichen Nußen sliften. (Die Ver!
pflichtung der Professoren zur Schriftstellerey , die im
Ganzen frevlich nicht zu bezweifeln ist, erfodert eine
genauere Ausßeinandersekung ,/ als fi) bier unb ín am
dern ähnlichen Schriften findet, ) Ein großer Theil
des Ruhmes einer Universität und ihrer Professoren
in Dentschland / und fast aller Ruhm, den sie außer-
halb Deutschland genießen; hängt von den schriftstel-
lerischen Arbeiten der Professoren ab. Wie viel in GS.
vonjeher von dieser Seite geleistet worden, ist bekannt.
Von allen uniern Landesanstalten ist die Universität
diejenige , welche am meisien und vorzugsweise außer»
Halb Deutschlaad bekannt ist: das danken wir. den
schriftsiellerisc&lt;hen Arbeiten der Professoren. Dieser
Ruhm ist für die Frequenz der Academie nichts weni-
ger, wie gleichgültig gewesen, sondern hat ihr stets
eine angeschene Zahl von Jünglingen herzugeführt. ==&gt;
Da so weitläuftig der Lehrer gedacht worden, so darf,
was G. vor einigen andern Universitäten so sehr zur
Ehre gereicht, hier nicht unerwähnt bleiben , daß ärger*
lice Auftritte von gelehrten Streitigkeiten in den nett
ern Zeiten in S. zu den größten Seltenheiten gehören.
Die kleinlichen Neigungen - wenn sie auch nicht. gan
ausgerottet werden können , gehen doch höchftsel:en in
bekannte tadelnswürdige Ausbrüche über z ( vic bod)
noch 1802 zwischen Arnemany und appel viast
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he.) Wie sehr hatte Münchhausen nicht mit dies
sen fleinlichen. Neignungen zu kämpfen ? Vielleicht auch
darum, weil er sich zu ängstlich darum befümmertes
da-sie. unter die Uebel gebbren, bie mam vergrößert,
wenn may zuviel: Notiz von ihnen nimmt,

3.
Ueber den gegenwärtigen Zustand der Gelehrtenrepyu«

blik und der aecademischen Lehranstalten. Von
A.; Hummel. . Berlin + bey Johaun Friedrich
Unger» 1802. 125 Bogen in Octav, .

Gy in dieser Welt, die man wailand für die besteausgeben wollte , vieles noch lange nicht so sey;
als es wohl seyn sollte, und daß inbesondere der Zw
stand: der Gelehrsamkeit / der academischen Lehranstals
fen „und der: positiven Rechtsgelahrtheit, == die, als
Hauptsache , auf dem Titel nicht hätte ausgelassen
werden sollen ; =&gt; von dem Ideale der Bollkommen?
beit. no&lt; weit entfernt (ep, das ist uns gewöhnlichen
Menschenkindern bisher nicht unbekannt gewesen. Wir
haben es daher immer für Pflicht gehalten , daß jeder/
der es kann» zur Verbesserung dieses Zustandes so viel
beytrage, als ibm in feiner Lage möglich ist. Hier
tritt aber ein Kraftgenie auf, das uns diesen Zustand
viel schlimmer vorstellet, als wir ihn hieiten. Rachdem
es sich angeblich ““ von den Gebrechen and Schwächen,
“die uns noch ankleben , entledigt, und ekwas mehr
« als gewöhnliche Seibstlenntniß , Selbstbeherrschung;
« Ordnungsliebe - Consequenz und Festigkeit im Han-
“« deln erworben hat," dbält es sich verbunden - dem
großen Haufen der Gelehrten “ihrer &lt;aotischen unzy-
« fammenhängenden und mangelhaften Kenntnisse;
« ihrer ganz unwissenschaftlihen und handwer&gt;smäßiv

«“ gen Lehrart/ ihres Mangels an Selbsiständigkeit,
« Festigkeit und Planmäßigkeit im Handeln , ihrer fasi
«« gänzlichen Unkunde und Dernachlässiqung aller der
« (Eigenschaften, die dem wahrhaft geblideten , edlen;
es freyen: und selbstständigen Manne unentbehrlich
«sind, ihrer gränzen: und zahllosen wissenschaftlichenun
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end unwissenschaftlichen Vorurtheile, ihrer gänzlichen
«« 1Inbrauchbarkeit zum vernünftig freyen und-männlich
« cgnsequenten Handeln , dffentlich anzuklagen; " und
sie ohne Umstände, “* für einen Troß vou Schwäkern
«und. Schwärmern zu erklären, die nicht einmal im
« Stande seyn werden , die Tendenz der Schrifien des
«« Zerfassers zu bemerken. " Die Universitäten find /
« wahre Pesthäuser » welche die treflichsten Anlagen er-
« sticfen , nur gelehrte Bücherwürmer bilden, und den
*(repen. und selbstständigen Menschen vernichten. “
Und. die positive -Rechtsgelrhrsamkeit unserer: Zeiten
wird bis jetzt nicht wissenschaftlich bearbeitet sondern
bestehet ,. der genialischen: Darstellung des Erfinders
der Wissenschaftslehre und Naturphilosophie ungeach-
tet,. “in einem handwertsmäßigen Schlendrianismus
« und -geistlosen Nachbeten." Das Ucbel erfodert alss
eine Radicaleur - und der Hr. Verf. hat es übernouv
men, “diesen Kampf zwischen Licht und -Finsterniß*
anzufangen. Erwird qu diesem-Bebuf 1803 zu Götz
ringen (also mitten in einem -Pesthause ! ).eine acade-
mische Bildungs- und Pensions - Austalt für ftubirenbe
Jünglinge errichten : er wird. aber auch als Schrift-
fiellex den rechten Weg zur- wissenschaftlichen Behand»
[ung des positiven Nechts Es Inu letzterer Hinsicht
kündigt er an: 1) eine - neyclopädie der gesammten
positiven Rechtswissenschaften: in 4 Bänden, die zue
gleich: ein-Surrogat des Zöpfnerschen Commentars
Iber die Justitutionen fcn soll , 2) Beyträge jut be
richtigung und Erweiterung des positiven Rechts , 3) ein
Magazin für Philosophie Rechtswissenschaft- und Po-
litik, 4) ein: Lesebuch für denkende Staatsbürger unter
dem Titel: Roms Verfassung unter den Kdnigenund
zur Zeit der freyen Repydblik / in historischer 7 rechtlis
&lt;er und politischer Hinsicht mit vergleichenden Anmer?
kungen über jene und die gegenwärtigen Zeiten / zur
Berichtigung der gewöhnlichen irrigen Vorstellungen
über Staats - Verfassung und Verwaltung. Außer
dem . allgemeinen Verdammungs - Urtheile über die
academijchen Lehransiglten, und gyßer der Behaup:

tung^78
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kung» daß die Criebuug - ber Ctubirenben auf. bet
Academic fortgeseßt werden müsse ,/-=- was zugleich die
Nothwendigkeit der vorgeschlagenen Bildungs - und
Pensious - Anstalt darlegt, = sind keine specielle aca-
demische Gegenstände in Anrege gebracht worden.: Den
Werth dieser Schrift wird maa aus dem Angeführten
leicht bestimmen.

se
Hochdeutsches Wörterbuch nach den Endsylben georde

nef. Ein bequemes Hülfsmittel beym Sprachunter-
richte, bey der Rechtschreibung und dem Reime,
Von GS. A. Schäfer. Weißenfels und Leipzig,
bey Friedrich Severin und Comp. 1805 1 Nlphabeth
14 Bogen in Octav.

Sy Wöterbuch , welches dem Hrn. v. Buch,; Erb-Lehn - und Gerichtsherr auf Zapkendorf,
unterthänigst gewidmet ist, habe ich erst aus dem Staats
calender als ein mecklenburgisches Product kennen ler-
nen. Von den drey Zwecken, die dabey nach dem
Titel beabsichtiget werden, ist der dritte "wohl der
hauptsächlichste gewesen , zu dessen Behuf auch allge-
meine Bemerkungen über den Reim vorangeschi&gt;ki find.
Der Hr Verf. mußes aber“ bedenklich gefunden haben,
als Hübners Nachfolger mit einem Reimregisier aufzu»
treten; er Bat alfo nebenher noch zwey andere Zweike er»
reichert wollen. Aber aller in der Vorrede angeführ»
ken-Gründe -ungeachtet halte ich es hiezu nicht bequem
und hinlänglich , vielmehr die gewöhnlichen. Wörter-
blicher “ vhne Bedenken viel vorzüglicher. Dadürc&lt;
Hat überdem das Wörkerbuch sowohl als die votange
henden:-Bemerkyngen so viele Zusätze erhalten , daß
anscheinlich über Zweydrittel bätten erspart werden kdn-
nien 5 Wenn ber Hr, Verf, sich auf den Hauptzweck be-
schränken wollen,

95...

Hs 28 Fehr. erklärte die philosphische FacultäkLA den Hru. Friedrich Gustav Wiggers, aus Bis
ftóvo gcbürtíg. jum Magister. Seine der Facultät cit
gelieferte Probeschrift ist abgedrn&gt;kt , und-ersetbtist Dioer zurück gekommen, um Vorlesungen zu halten,
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Pro Memoria in Sachen Bürgermeister und Raths
der Stadt Rosto&gt;, wider des Hrn. Herzogs von Meck»
lenbyrg - Schwerin Durchlaucht , und Höchstdessen
nachgeordnete Regierung , Appellationis pts3e / die
widerrechtliche Verweigerung eines Beytrags zu dem
mecklenburgischen Reichscoatingent betreffend- Weß-
lat, 1803. ',65 Bogen in Quark.

sS ur&lt; diesen , der Sage nach von dem Hrn. H.R. v. GSülich in Wetzlar abgefaßten Aufsaß
„“ werden die bisherigen noch immer unvollständie

gen gedruckten Nachrichten über den Gegenstand dieses
Processes nicht erweitert, wie folgende Inhaltsanzeige
darlegt. Da der Aufsaß ganz einseitig ist, so verbin-
de ich mit dieser Jnhaltsanzeige eine Nachweisung der
Hauptsächlichern Gegengründe so weit mir solche bes
kannt geworden sind.

Geschichts - Erzählung. ß T. Vertrag von
1748. Su $ VH desselben ist deutlich genug: nur durch
eine irrige Verwechselung der Kriegsdienste und Steu-
ern konnte man die Befreyung von ben lefteren auf die er-
steren erstre&gt;en. (Die Stadt behauptet bekanntlich» daß
in den vor der Convention voraufgegangenen Verhand-
lungen ihr eine Befreyung von allen den Ausgaben
die sie vorhin aus der Acceise bestritten - gegen deren
Ubtretung versichert worden - und daß die Kosten des

^ 8» m Sieidp
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Reichscontingents zu dieser Klasse von Ausgaben ges
höret haben. (7 B. S. 90.) Historische Data sind es
also hauptsächlich, welche hierüber Auskunft geben kön-
nen, und auf diese hat.sich der Verf. gar nicht einge-
lassen.) 5 2. Zusammenberufung des Landtags
wegen der Stellung des Reichscontingents.
$ 3. Sestsezung der Beytrags -Pflichtigkeit No»
stocks durch den Landtags Abschied. (Hr. v.
G. scheint der Meinung zu seyn, daß wenn Landesherr
und Stände auf dem Landtage nicht einig werden, die
Herzogl. Regierung durch den Landtags - Abschied ent-
scheiden könne.) 5 4. Widerspruch der Stadt,
welche die Gründe der von ihren Landtags- Deputirten
geschehenen Ablehnung des Beytrags umsiändlicher voro
legte. 5 5. Erneuerter Befehl zur Leistung des
Beytrags. 3 7. Executions - Verfahren. 5 8.
Proceßgeschichte. Die Verhandlung in der Appel-
lations - Instanz ist shon seit 2781 geschlossen.

Rechtliche Ausführung. 5 9. Uebersicht. 5.10.
1. Die Gerichtsbarkeit des ZAammergeridbte ist
nicht gegründet ; denn eine Extrajudicial- Appellation
ist hier nicht zulässig und die ersie Instanz gehört für
die Austräge. Damit trift auch der 5. 527 des L .V.
und der 5 292 des neyen Erbvertrags zu. (Die Lehre
von den Extrajudicial - Appellationen und der Ausirä-
gal - Instanz berußet bekanntlich nicht auf ganz allge-
meine Grundsäße, sondern aut Regeln mit vielen Ause
nahmen : auf die Frage, ob hier die Regeln oder eine
von den Ausnahmen anzuwenden sey, hat sich der Or.
Verf. wieder nicht eingelassen. Mir, der ich die ber;
handelten Acten nicht kenne, ist es doh wahrscheinlich,
daß das Reichskammergericht die Sache nicht ange-
nommen hätte, wenn die Gerichtsbarkeit desselben
nicht begründet gewesen wäre: Mit den angeführten
Stellen der Landesverträge hätten übrigens der $ 526
und der 5 291 verbunden, auch bey dem 5 292 des E. V.
auf die Clausel / in reichs -landesgeserz -und erb-
vertragsmäßiger Ordnung mehr Rücksicht genom-

men
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men verden können.) 8 11. I. Ein rechtskräftiges
Erfenntniß von 1750 hat die Beytrags - Pflich-
tigreit der Stadt schon festgeserzt. Denn in
einem vormaligen Proceß, der die preußitc&lt;en Exactionen
im siebenjährigen Kriege zum Gegenstand hatte, ward
1759 provisorisch bestimmet - daß die Stadt in ders
gleichen Sällen bis zur Erdrterung des Citations-
Processes den zwölften Theil beytragen müsse. Der
Citations -Proceß ist zwar im Wege des Rc&lt;hts nicht
beendigt : aber der Gegenstand desselben ist durch den
6 2 des Vergleichs von 1793 mit ausgeglichen | und
also durch die Entsagnng weiterer Erörterung des Ci-
tations - Processes das Provisorium in ein Definitiv « Er-
kenntniß verwandelt. ( Der Ungrund dieser Behaup-
tungen ist einleuchtend. Aus welchem Geseße oder aus
welchem Rechktsgrunde läßt es sich herleiten / daß eine
provisorische Verfügung in ein Definitiv - Erkenntniß
verwandelt werde , wenn die Sache nachhin verglichen
wird ? Der Gegenstaud jenes Processes war ferner be:
kanntlich der Bestand des 5 220 und 320 des L. V.
und der hiernach zu leistende Beytrag zu den preußi-
schen Exactionen. Wie kommt dieser aber mit dem
Reichscontingent in Verbindung? Ist es Unrecht / die
Geldbeyträge zu den Kosten des Reichscontingents, mit
dem Namen einer Reichssieuer zu belegen ; so wäre es
uoch vielmehr Unrecht, sie unter den ritter: und land-
schaftlichen Anlagen / oder den feindlichen Exactionen
zu begreifen, welche Benennungen wederin einer engeren
noch in einer weiteren Bedeutung die Reichscontingents
Kosten in sich fassen. Der Herr v. GS. macht sich also
einer grdßera Irrung schuldig - als er der Stadt vor-
wirft.) 5 12. Die Beschwerden selbst sind un
gegründet: denn Contingents - Stellung und
Reichssteuer sind wesentlich verschieden, fowobl
in Rücksicht des Ursprungs und Gegenstandes,
als in Rücksicht der Bewilligung, des Anschlags
und der Bestimmung. (Das Daseyn dieser Vers
schiezenheiten ist nicht zu bezweifeln , wenn das Wort

$»ma Reichs,
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Reichssteyer im engern Sinne genommen wird, In
einem weitern Sinne aber kann man beydes darunter
verstehen , besonders wenn der Beytrag zum Contin«
gente bisher in Geld bestand, und in dem streitigen
Falle auch nur in Gelderlegnissen verlangt wird. Es
Läßt sich fein specieller Grund denken , warum die Pa-
ciscenten bey der übrigen allgemeinen Fassung des 5 7.
gerade diese Gattung der Geldertegnisje hätten aus-
schließen wollen.) Der H 7 des Vergleichs von
1748 enthält ferner kein Wort von der Vertre:
tung der Contingents - Stellung z überdem soll
derseibe vermöge des 6 x1 des neuen Erbvertrags nur
nach dem dürren Buchstaben erkläret, und auf fom
stige darin nicht ausgedruckte Anlagen nicht erweise
kert werden. ( Wenn der Beytrag zum Reichscontin-
gente auch unter den Reichssteuern nicht begriffen
wäre, so würde er doch, insofern er in Gelde ver«
langt wird , unter den außerordentlichen Landes»
Contributionen begriffen seyn, die in beyden Ver-
trägen namentlich ausgedrückt sind. Uebrigens hätte
der Hr. Verf, , da er die Contingentsöstellung ganz rich-
tig zur Landfolge rechnet, und laut der Einleitung
durch sein P. M. beweisen will , “mit weichem Un-
&lt;&lt; yechte ich Rosto&gt; der Ausübung des Landfolge«
e« Rechts widersekßt , " nicht übersehen sollen , daß nach
dem 6 280 des neyen Erbvertrags der Stadt auch die
Landesfolge seit 1788 erlassen sey.) Die Ueberlas
sung der 2fccife Fann aud) überbaupt uno in:
besondere Pein Aequivalent seyn, Denn baburd)
erhielt der Landesherr nur sein ursprüngliches Eigene
thum , und die Stadt erhielt dafür eine fechsfache Be-
freyung von haaren Ausgaben und eine vierfache Ein»
nahme. (Wie die Aceise ein ursprüngliches Eigen-
thum genannt werden könne ,'sehe ich nicht ein: der
Landesherr erbob vor 1748 die Accise in Rosto&gt; nie.
Warum sie kein Aequivalent seyn könne , erhellet ebens
so wenig; auf eine Berechnung hat sich der Hr. Verf.
nicht eingelassen; und bey einer Vergleichung der wee€
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felseitigen Vortheile mößten denn doch wohl alle Gegen«
stände der Convention zusammen in Betrachtung kom»
men. Was von einer sechsfachen Befreyung und einer
vierfachen Einnahme angeführt ist, scheint gleichfalls
auf eine unrichtige Darstellung *) zu beruhen. == bie
mit schließt denn nun der Hr. v. G. seine Darsiellung
der Beschwerden. Ließe sich aber bieburd) aud) im Gai
zen die Beytrags - Pflichtigkeit als erwiesen voraus-
seßen : so würde doch die Erecutions- Verfügung auf
den zwölftenTheil,und sogar von einer größerenSumme,
als die Stände bewilligten , selbst mit Ausschließung
alles Antheils an den Hülfsquoten und den Beyträ-
gen der rosto&gt;schen Erximirtett, nicht gerechtfertigt seyn.
Angenommen ferner, daß der 6 320 des L. V.
hiebey die Norm gebe, -- denn der $ 220 handelt,
so wie der ganze eilfte Artikel , von freywilligen An-
lagen, die die Ritter- und Landschaft unter sich selbst
macht , =- so müßte doch auch der damit in Verdin»-
dung stehende 5 32x in der Berechnung beachtet seyn.)
ß 13. Bestättigung des Ausgeführten. Bezug
auf die Auctoritäten der Herren Rudloff, Prehn,
und Rönnberg (4 B. S. 250, 329. 5 B. S. 137.
386. ) in ihren Druckschriften, und des Hrn. 6.35.
R. Pütter in einem beygedruckten Erachten. ( Von
der Schrift des Hrn. H. R. Rönnberg äußert er,
 sie dürfte um so bedeutender ers&lt;einen , weil sie von
«ihm als bürgerschaftlichen Syndicus, vermö-

ge
D

*) Ohne die Acten oder sonstige nähere Aufklärung läßt
sich diese Behauptungnicht zuverlässig übersehen. Aber
das angeführte Beyspiel des warnemünder Zolles zeigt»
daß die Darstellungsart wenigstens bey diesem Bei:
spiele schwerlich die richtige ist. Denn dieser Soll erhieltbekanntlich seine Begründung in dem F 11 des Bünd-
nisses mit Schweden von 1632. Der Stadt ist es dem-
nach nicht anzurechnen - daß dieser Zoll 1748 aufhdrte/
sondern umgekehrt zu beachten - daß sie diese große Bes
lästigung ihres Handels bis 1748 zum Vortheile des
Herzogl. Regierhauses tragen mußte, und also eine Ver:
gütung dafür fodern könne,
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ge seines Amts, ausgearbeitet tourbe ,". eia Grnnb,
der notorisch ganz unrichtig ist.) 5 14. Reichsge-
richtliche ErFenntnisse.. In einigen andern Fällen
ist nach.den von dem Hru, Verf. angenommenen Grund-
säßen entschieden. ( Die Entscheidung ' kann aber nas
türlich anders ausfallen, wenn besondere Verträge
und andere factische Verhältnisse die rechtliche Ansicht
einzelner Fälle erheblich ändern. )

Das beygedructe Erachten. des Hrn. G. J. R.
pütter ist nur kurz, und läßt sich auf die speciellen
Verhältnisse der Stadt Rostock beynahe gar nicht
ein. Jadessen dürste denn doch, aller widrigen Urtheile
ungeachtet , die man in neuern Zeiten über solc&lt;e Be-
lehrnngen zu fäßen pflegt, der Name des Verf. viel-
leicht bey irgend jemanden einigen Eindruck machen,
wenn dieser nicht zufällig selbst früher dafür gesorgt
hätte , ein Mißtrauen gegen ' dies Erakhten zu veran-
lassen. Denn in einem audern für die Neustadt Pyr-
mont abgefaßten Erachten, davon das Wesentliche im
ersten Heft des dritten Theils seiner Erörterungen
und Bepspiele des teutschen Staats - und zür-
stenrechts, S. 96, f., abgebruckt ist, sind gerade
entgegen geseßte Grundsäße untergelegt. Auch daselbst
hat der Lande8herr gegen eine jährliche Erhebung von
368 Rthir versichert , “ daß alle Collectatio iu extra-
et ordinariis cessiren sollte." Gleichwohl foderte bie Ste
gierung 1795 “cinen Bepfrag zu den damaligen
«+ Reichs - und Kreislasten, und einen Theil der zur
* etellung des Contingents erfoöderlichen Ro:
“ sten." Hr. P. aber hielt die Stadt hiezu nicht ver«
pflichtet, vielmehr zur Einrede , habes quod petis,
bh;rcchtigt. Eben so. hielt er daselbst naß dem 5 94
der R. A. von 1594 und dem Concept der K, G, O.
11. 31. 16. die Extrajudicial- Appellation , und wenn
die Landesberrschaft dennoch mit excutivischen Zwangs»
mitteln verfahren sollte , ein kayserliches mandatum
S. C. de non via faci fed iuris procedendo, nec ex»
torquendo folutarum iam collectarum nouam solu.

t10-
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tionem anmenplid, Dieses vormaligen so sebr ab»
stechenden Aufsaßes wird gber in dem jetzigen Erachten
gar nicht gedacht.

P

Mecklenburgische gemeinnüßige Blätter - sechsten Ban-
des sechstes Heft, oder Mecklenburgische Provinzs-
al- Blätter , vierten Bändes sechstes Heft. Hexr-
ausgegeben von I. C. 97. Wehnert. Parchim 1c.
December 1802. Mit dem allgemeinen Titel für
diesen Band. 85 Bogen in Octav.

CYuhalt: 1/ Soll der Prediger Güter - Negoce tref-
a ben? von Hrn. P. Simonis. = Gegen Hrn.
Voß. (x31 B. S. 6.) 2) Medieinisches Eiachten
des Hrn. ZM. Graumann und des Hrn. Doct Lembke
zu Güstrow über die Bestrafung mit der Knotenpeits-
sche. (1x B. S. x18.) 3) Künftiges medilenbuts
gisches Erziehungs - Instituk. == Hr. Lientn. BE. Ww.
B. v. Rahde bestimmte sein über 36000 Rthlr. Gold
betragendes Vermögen zuerst zu einem Fideicommiß für
seine männlichen Verwandten , und demnächst zur Er-
ziehung von 6 adelichen und 6 bürgerlichen in Meck-
lenburg gebohrnen Jünglingen. 4) Authentische Nach-
richt von dem Wittwen- Justitut der Herzogl. Diener
schaft. Fortsezung. 5) Zwey bey der Gelegenheit
der Abschaffung der Knotenpeitsche veranlaßte Aufsäße.
-- Jnder Minerva des Hru v. Archenholz sind
in dem Jahrgange von 1802 zwey kleine Aufsäke
aufgenommen , die uns betreffen, ob sie gleich zu dem
übrigen Inhalte des Journals nicht sehr passen. Der
erste findet sich im Julius -Stücke mit der Urberschrift,
Ueber die Verwaltung der Landpolicey in
Mecklenburg, und enthält nichts als einen unvoll-
ständigen Auszug aus der Schrift des Hra, D- v.
Suckow. (B. S. 281.) Dersandere mit der Auf:
schrift, Der Gebrauch der Rnute, eine deutsche
Provinzial - Sitte , sicher im November , €tüde,

und enthält mehrere unrichtige Nachrichten eines dcs(gam
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Gegenstandes ganz Unkyndigen Correspondenken über
das - was seither wegen der Knotenpeitsche vorgekoms
men ist. Der lektere ist hier wieder abgedruckt, und
ihm eine von dem Hrn. A. H. Passow zu Rübn
abgefaßte Berichtigung beygefügt. 54) Vaterländische
Gesekgebung. == Unter andern die Sportelntaxe für
die Beamten in Judicial - Fällen , und ein hiesiges No-
tificatorium wegen der durch eine voraufgegangene
Verordnung, ( die so wie die Lootsen - Ordnung für Ware
nemände in dieser Zeitschrift nichf aufgenommen ist, )
gemachten neuen Einrichtung mit der Erleuchtung der
Straßen. 7) Vaterländische Litteratur. 8) Chronik
der Regierhäuser. 9) Chronik des Landes: 3) Edle
Handlungen, b) Unglücksfälle, &lt;) Zur Geschichte der
Academie zu Rosto&gt;. == Einige in diesen Annalen
ebenfalls schon enthaltene Nachrichten. 4) Beförderun-
gen. == Hr. 8. S. Rosegarten ist na&lt;) Dorpat ab,
gegangen , um bey eiuem Erziehungs- Institute ange
siellt zu werden. Hr. Mag. Becker zu Jördens-
dorf ist Präpositus geworden. e) Diensteatlassung.
f) Todesfälle. 8) Vermischte Nachrichten. hb) Preiss
tabelle des Getraides, 2c.

3s
Neuesie Geseß - Sammlung für die Herzogl. Meklen«

burg - Schwerin - und Güstrowschen Lande seit dem
letzterenViertheil des jüngstverflossenen Jahrhunderts,
und bis auf den heutigen Tag. Erster Theil. Zwote
Lieferung. Von Justiz - und Prozeß - Sachen.
Schwerin , 1802. Gedruckt beym Hofbuchdrucer
Bärensprung. 2 Alph. 20 Bogen.

Gn diesem Theile finden sich 23x Stücke zusammen:
a gedruckt, unter denen zwar wieder mehrere Sti
e&gt;e befindlich find , die man kein Landeßgeseß nennen
sollte, die aber zum. Theil do&lt; Notizen enthalten,
welche manchen Rechtsgelehrten angenehm seyn mögen.



Annalen
der

Rostio&gt;schen Academie.
11, Band. 36. Stü,

Sen 24. 9 "ap. 17803.

A.

Pafchatos. folemnia pie celebranda indicit D,. Cr,
Dav, Ant, Martini, Serenis(, Duci regn, a con.
filiis Confiflorii, Theol. Prof. Publ, Ord. Academiae
h.t; Rector, Perfequutiones Cliriftianorum fub Impe-
ratoribus Romanis, caufa earum et 'effectus.
Commentatio IL. Roftochii, litteris Adlerianis,
MDCCCIL. 4 Bogen in Quart.

$9. dieser Abhandlung wird gezeigt, daß die an-
AS gebliche dritte und vierte allgemeine Christen-Verfolgung ; unker der Regierung der Kayser
Trajan und Hadrian ebenfalls nicht durch gültige
historische Zeugnisse zu erweifen fep, sondern auf
Mißverstand und Uebertreibung berahe.

2

eu Sortsezung der Bemerkungen desHrn. C. R. Brandes über den gegenwär»
igen Zustand der Universität Göttingen. =-
11. Lehranstalten. Wenn die persdaliche Wichtig-
keit einzelner Männer nicht mehr ganz das ist, was
sie ehemals war, so hat dagegen die Anlegung, Erhals
tung und Erweikerung der zu dem dffentlichen Umer»
richte erfoderlichen Lehranstalten außerordentlich an
Wichtigkeit zugenommen , und es scheint/ daß keine

Universität auf die Dauer Bart von Ausländern besucht
en were
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werde, auf welcher sich diese nicht vorzüglich eingerichs
ket und dirigirt finden. Die Anstalten thun cs inbef
nicht allein 3 nur die rechten Menschen vermögen ihnen
die gehörige Kraft zu geben. Es ist nicht genug, ju
der Direction einen berühmten Gelchrten aufgefun-
den zu haben, dem als Doceanten und Schriftiteller
ein verdienter Ruhm zu Theil ward. Der Director
muß ein Mann „seyn, der auch in ökonomischer Hin-
sicht das Dirigiren versteht, der eben so viel Stärke
des Characters als des Kopfes hat: bey einigen muß
er die Aufsicht über viele Menschen führen ,- vielen be:
fehlen; der genaucste Ordnungsgeist muß ihn beseelen z
er muß in gleichem Grade unermüdet thätig seyn, alle
Theile des Ganzen gleich genau wahrnehmen. Wie
schwer alle diese Eigenschaften beysammen zu finden
sind , weiß jeder , der die Menschen nicht bloß von dem
Papier ab kennt. =- Bekannt ist es, daß die Bibliothek
zu G. die gemeinnühigste und am meisien benutzte
Bibliothek sey. Ob sie die zahlreichste sey, daran
liegt im Ganzen wenig: eigentlich ist sie nahe an 200,000
Bänden stark. Seit 1783 beträgt der jährliche Zus
wachs im Durchschnitt 22000 Bände. Nicht allein
Lehrer und Studirende können sie mit der größten
Leichtigkeit benußen, und benußen sie wirklich so, daß
nach einem Anschlage täglich über 200 Bücher abge
Hen und zurückgeliefert werden; sondern auch eine bei
trächtliche Anzahl von Fremden findet sich nicht selten
allein zur Benutzung der Bibliothek ein. Die Brauche
barkeit der Bibliothek, also das Wichtigste derselben,
hängt größtentheils von dem Personale und Locale ab.
Wenn das Personale nicht zahlreich und nicht unter-
richtet genug ist, können die Bücher entweder gar nicht,
oder nicht mit Leichtigkeit gefunden werden. Iss das
Locale nicht geräumig genug, so ist wieder nichts oder
nur nit der größten Mühe zu finden. Ungegchtet erst
seit 1787 ein großer Bibliothefsbau vollendet worden,
so bat doch die siarke Vermehrung deiselhen gendthi«
get, wieder auf eine fehr beträchtliche Erweiterung

Bedacht
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Bedacht zu nehmen. Was zur Erweckung des Kunst-.
fiuná, ber besonders für den künftigen Genuß der pb:
Hern Stände so. äußerst wichtig ist, geschehen konnte,
ist durch den Ankauf von Gypsabgüssen der schönsten
Ueberreste des Alterthums / und durch eine zweckmäßie
ge Vermehrung der Kupfersammlnug in den tekten
Zeiten geschehen. Durch das Vermächtniß des Secr.
Zschorn erhielt die Universität in den letzten Zeiten
auch eine Gemälde - Sammlung 3 und eine beträcht-
liche Sammlung von Münzen gewährt sowohl für den
Kunstsinn - als die Geschichte der Kunst und die Ge:
schichte überhaupt, Nußken. -- Die hohe Wichtigkeit
der Bibliothek ist zu einleuchtend , um nur ein Wort
weiter darüber zu verlieren. Laßt uns aber auch das
nicht verheelen , daß wieder der lebendige Geist des
Menschen zur rechten Benutzung der vorhandenen
Schätze des Wissens wesentlich isi. Ohne diesen leben-
digen Geist wird die erste , die nothwendigste Anstalt
den Flor der Universität nicht erhalten. =- Die mid
tigsten und kosibarsten Anstalten , die Einer Gattung
von Wissenschaften gewidmet sind , sind diejenigen,
welche ins Gebiet der medicinischen Facultät gehören.
In älteren Zeiten geschahe auf Universitäten viel zu
wenig für practische Anstalten : in den neueren Zeiten
aber drohet ein anderes Extrem bedenklich zu werden,
Es können nämlich dergleichen Anstalten , wenn ihrer
zu viele sind - sich selbst im Wege siehen, und Policey-
beschwerden veranlassen: dies hat im vorigen Jahre
die Verfügung des Curatorii hervorgebracht, daß ohne
besondere Erlanbnißdesselben keine practische clinische
Anstalten in GS. errichtet werden sollen. Es- muß fer-
ner der Abweg vermieden werden ,/ daß der Jüngling
die theoretischen Kenntnisse darüber vernachlässiget.
In S. ist für die medicinischen Anstalten mehr, alsauf irgend einer protestantischen Universität geschehen.
Die Accouchiranstalt ist die erste und grdßte Anstalt
ber irt; bie sich auf einer Univer sität in Deutschland
finden 1äßh) und bas-Gehäude das einzige welches mit"na ent:
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einigem Prunk in GS. angelegt ist. Der Gnade des
Landesherrn und den patriotischen Beyträgen der Land-
schaft verdanken wir die Entstehung dieser Anstalt,
und den grüpten Theil der Mittel zu ihrer Erhaltung.Die Zahl derjenigen , die zu ihrer Benußung nach G.
kommen, ist in den neuern Zeiten außerordentlich im
Zunehmen gewesen. Das Krankenbospital rührt ur-
sprünglich von einer Freymäurer - Loge her, die auch
einige Zeit Beyträge dazu lieferte , und bey ihrer Rus«
einandergehung das Gebäude und ein beträchtliches
Kapital dazu schenkte. Die Kammer und Lotcerie-
kasse hat aber den Hauptfond hergegeben, Für die
Aufnahme einer bestimmten Zahl von Kranken aus deu
Stadtarmen erfolgt in neuern Zeiten ein jährlicher
Beytrag von der Armendirection der Stadt. In den
lezten Jahren hat das Curatorium auf gewisse Zeit
einen bestiinmten Beytrag zu den Medicinalkosten einer
clinischen Privatanstalt versichert. Der botanische
Garten hat mit beträchtlichen Kosten eine ungemein
große Erweiterung erhalten: ein neues Gewächshaus
in demselben ist seiner Vollendung nahe. Der ökono-
mische Garten hat eine neue Wohnung für den Gärt-
ner erhalten. Auf die Vermehrung des Indentarii bey
dem &lt;emischen Laboratorio ist nie so viel , wie in den
Ickten Jahren verwandt. Rechnet man nun noch die
nicht geringen Ausgaben zum Behuf der Anatomie
pini, so ergiebt sich , wie beträchtlich die Kosten aud:
falstn müssen, und wie vieler Vorsorge die Aufrecht-
baltung dieser Anstalten bedarf. Zerstören kann ein
jeder: schaffen ist aber schwer , und noch viel schwerer
das Erhalten desjenigen, was bereits gut eingerichtet
war Bestimmte Visitationen dieser Anstalten von
Sachverständigen sind bis jeßt woch nicht eingeführt ; auch
würde diese Einführung mit den größten Schwierige
keiten zu fämpfen haben. Es ist alfo zu wünschen, daß
dazu nie Gelegenheit gegeben werde, -“ Nächst der
medicinischen Facultät hat die philosophische die kost«
barsien Anstalten aufzuweisen, Das Museum bat in

em
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den leßfen Jahren beträchtliche Vermehrungen fheils
durch die Vorsorge des Curatorii, theils durch die Zy»-
neigung des Bar. Asch in Petersburg erhalten.
Yom H. N. Lichtenberg isi gegen eine Leibrente sein
ausgesuchter Apparat von Justrumenten zum Behuf der
Eyperimentalphysik erstanden / und seit dem Ankaufe
jährlich vermehrt. Zur Ausstellung des Muset unb
des physicalischen Apparat8, wobey ein Auditorium
für den Professor der Physik ndthig ward, imgleichen
einer beträchtlichen Modcllkammer und 'der Gemälde,
sammlung sind zwey Häuser angekauft, eingerichtet,
und durch einen Zwischenbau verbunden. Sämmtliche
Objecte werden jezt ohne Prunk, aber auf eine schi&gt;»-
liche wohlgefällige Weise in diesem neuen ansehnlichen
Gebäude aufgestellt. Das Observatorium enthält einen
Schalz von Instrumenten, wie ihn wirklich wenige
Sternwarten besißen? und der königlichen Gnade ver-
dankt die Universität die Aussicht zu dem denmächsti-
gen Besie der kostbaren astronomischen Instrumente
des O. A. Schröter zu Lilienthal. Das Gebäude
war aber in einem schlechten baufälligen Zustande ; und
es sind daber ganz vor kurzem die äußerst beträchtlichen
Kosten zu Erbauung eines großen Observatorii an
einem gelegenen Orte angewiesen. ==&gt; Mehrere dieser
Lehranstalten können zu der Frage Gelegenheit geben ;
ob deren Benußung auch audern Lehrern, als den das
bey -angestellfen, zu verstatten sey? Daß bey einigen
diese Fraze verneinend beantwortet werden müsse, leuch»
tet von selbst ein; und keine kann in der Maaße be:
nußt werden, wie die Bibliothek: bey verschiedenen
wird aber der Gebrauch mehreren Lehrern, mit den
gehörigen Einschränkungen und ohne einer übertriede-
ien Coneurrenz Raum zu geben, verstattet. =- Die ins
Gebiet der theologischen und juristischen ffacultát qe
hörenden Lehranstalten erfodern keine kostspielige An“
lagen- Die Direction des Predigerseminarii ver-
langt einen geistvollen und thätigen Mann. Das Pa-
sioralinstitut verlangt einen Director» der mit den

prac
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practischen Arbeiten der Seelsorger genau bekannt isi,
und zugleich die Gabe besikt, dazu Anweisung zu ge
ben. Das Ephorat beziehet sich nur aut Landeskinder,
die dadurch einer gewissen aber höchst liberaien Leitung
und Aufsicht unterworfen sind. (10 B. S. 134, )
Man hat fragen wollen , (Ebend. 136 ) warum gera»
de für die Theologen eine sotc&lt;he Leitung getroffen wor-
den? Die Gründe sind mehrere, und soiche leicht aufe
zufinden. Hier mag es genug seyn, daß den Candi-
daten der Theologie fast ohne Ausnahme die nämliche
Laufbahn bevorsteht, dahingegen sich den Juristen so
verschiedene' Wege des Fortkommens zeigen; und die
Bestimmungen , die ihrer warten , mannigfaltiger sind»
also schon darum eine Auflicht der Art über diese nicht
gut statt finden kann. ( I&lt; muß gestehen, daß ich die
angeblich leiht aufzufindenden übrigen Gründe nicht
auffinden kann: und der angeführte ist ganz um
haltbar. Auf der Academie sind die Wege der Juri-
fica so mannigfaltig nicht, als in der Folge: diese
nachherige Mannigfaltigkeit hindert also die Nussicht
auf. der Academie eben so wenig, als eine gleich nach
beendigten academischen Jahren anzustellende - Prüs
fung ; vielmehr erfodert die Mannigfaltigkeit der nach-
herigen Beschäftigungen der Juristen noch mehr, dar-
auf zu sehen, daß die Grundlage fest sey ? Und ist denn
die künftige Laufbahn des Arztes, des Schulmannes, ic.
auch so mannigfaltig , als die des Juristen? ) =“- Die
practishen Anstalten für die Bildung der Juristen be-
fteben allein in denjenigen Vorlesungen , in welchen Uc-
bungen. in mündlichen Vorträgen gehalten, und schrift«
liche Ausarbeitungen geliefert werden. =- Nun ist noch
kürzlim die Frage zu beantworten: warum so wenig in
G. , als auf irgend einer andern protestantischen Unie
versität ein allgemeiner Plan für die Studirenden feft-
gesegt sey ? Einige denkende Männer haben ihn ge-
wünicht: es scheint dessen Einführung aber weder möge
lich noch gut. Die Absichten eines jeden, die küaftigen
Carrieren, in weiche die jungen Leute hinein wollen,

ie
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die Verschiedenheit der Köpfe, und manche andere Ziks
fälligteiten, lassen feine allgemeine Regein zu : und in
G., wo über Zweydrittel der Studirenden siets, Aus-
länder sind - und viele shon von andern Universitäten
Fommen , würde man durch einen Plan, der unmdge
lich auf alle Länder und Nationen berechnet seyn kann;
diese Ausländer verscheuczen. Wäre ein solcher Plan
äber auch möglich, so würde er doch unnüß seyn, wenn
er beym Allgemeinen stehen bliebe, und schädlich were
den, sobald er ins Einzelne gehet, weil er sehr viel Wills
kührliches enthalten müßte, weil er dem freyen Gange
des menschlichen Geistes Schrauken seßt, und weil der!
gleichen Plane nicht immer nach den Bedürfnissen der
Zeiten abgeändert werden dürften. Jeßt mag zuwei-
leu in der Wahl der Vorlesungen überhaupt, nnd in
der Anordnung derFolge gefehlt werden: daß wir uns
aber auf dem jetzigen Wege im Ganzen rec&lt;ht wohl be
finden , das beweiset die betrüptlie 3abl ber mit gui
ten theoretischen Kenntnissen versehenen jungen Män-
ner, bie halbjährig die Universität verlasjen. (Sollte
deren Zahl wirklich so beträchtlich seyn ?) Die Funda-
mental Collegia werden alle halbe Jahr, und alle
übrige wirkliche Hauptcollegia wenigstens alle Jahr ges
lesen? also bedürfen die Lehrer eben so wenig der Fest-
sezung eines Studienplans als die Studirenden. Die
Einen können zuweilen zu gewissen Vorlesungen ernmmn
tert, von den andern kann, wenn sie angestellt seyn
wollen , die Bescheinigung, daß lie gewisse Vorlesun-
gen besucht haben , verlangt werden. Bendes ist in
Beziehung auf SG. geschehen, == Bey der liberalen
Denkungsart, die in unserm Universitätswesen stets
herrschte, und bey der wir uns im Ganzen sehr gut
befanden , ist unser Land, wenigstens von den größern
Staaten , die eine Universität besißen , das einzige, in
welchem keine Berordnung gegeben ward , daß siudi-
rende Landeskinder die Landeguniversität besuchen. soll!
ten, Nur durch die Ephoratseinrichtung ist den The,
vlogen vorgeschrieben , die lezten 2 Jahre in SG. jun

Ur
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bringen: eine Verfügung / die durch die ganze Ein,
richtung nothwendig gemacht ward. ( Was machte
denn das Ephorat so nothwendig , daß man sich diese
Abweichung von der bisherigen liberalen Sentuugsart
erlauben müßte!)

3*

9[» bem ersten Fragmente des öffentlichen undDrivatlebeno 2f. fL. Gdblósero, von. ibm
selbst beschrieben, bemerke ich ein aar beoláufiae
Notizen, , Nach dem 5 7 ward ihm 1761 im August
durch Dreyern , der damals als Rathgeber bey der
Besekßung der Universität zu Bützow gebraucht wor-
ben, die Stelle eines Professors der Philosophie und
Philologie dasclbst: angetragen: und diese Vocation
zwar im März 1762 wiederholt , aber auch im August
wieder zurügenommen , weil die durch die Kriegs
drangsale erjchöpften Kassen es nicht mehr gestatteten.
Mit Lobe erwähnt er auch 6 51 und 63 des damali-
gen C. R. Aepinus, = der im August v. J. zu
Dorpat gestorben seyn soll , nachdem er mehrere
Jahre vor seinem Tode des Gebrauchs seines Verstan-
des beraubt gewesen. Nähere Nachrichten hat man
von daher bis jetzt nicht erhalten; selbst der Todcstag
ist nicht einmal angegeben.

A.

$*ms Gtüdecbe fxationalSeituna von bicfem Jah-
A re findet sich folgende Nachricht : “ Riel. Bekannt«
“ lich besteht bier scit mehreren Jahren ein Ehrengericht,
&lt; welc&lt;es alle Ehrensachen der Studenten entscheiden,
“und dem Unwesen der Zweykämpfe begegnen soll. Es
«ifi von allen Studirendeu anerkannt - und die Mit,
« glieder desselben werden aus ihrer Mitte gewählt:
«aber faft feiner. von. ihnen wendet sich bey vorkom,
«menden Fällen an dasselbe ; ja der wird von den übri,
-« gen verlacht und gehaßt, welcher es zu Rathe zieht. "
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Den 31. May 1803«

am

Fortgesekte Annalen des Geebades zu Dobberan,
vom Sommer 1802. Von S..S. Vogel. Rosto&gt;,
gedruckt. bey Adlers. Erben , 1803. 73 Bogen ist
Octav.

ine Nachricht von demjenigen , was zur Verbese
serung der Anstalten in Dobberan seit 1781 ges
schehen war , zwdif Beyspiele von Badegästen,

denen im vorigen Jahre das Seebad nüßlich ward,
und eine wiederhoire Anzeige der Grundsätze , die
man beym Seebade zu beobachten bat, machen den
hauptsächlichera Theil dieser Schrift aus.

3

At Fortsezung der Bemerkungen des4n. €. 5. Brandes über den gegenwär
tigen Zustand der Universität Göttingen. --
Tekt verdienen noch drey Emrichtungen angeführt zu
werden , die zwar keinen Bezug auf den Unterricht der
Jugend haben, von denen aber zwey zur Verbreitung
und Vermehrung der Schäße des menschlichen Wissens
beyfragen , und die dritte die Ansbildung der Lehrer
befördert. Die erste ist die Societät der Wissenschafs
ten. Nach der Eintheilung derselben in die mathema-

tische , physische und historische Kinsse weiden m9 i
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lich nur Professoren der medieinischen und pbilofopbi
schen Facultät Mitglieder dieser Societät, Die wirk«-
lichen in S. anwejenden Mitglieder ernennen die soge-
nannten Correspondenten selbst , und schlagen zu den
Stellen der wirklichen , der Ehrenmitglieder und der
auswärtigen Mitglieder dem Cyratorio die Subjecte
vor. Nur. die wirklichen Mitglieder sind nach einer vor
einigen Jahren gemachten Einrichtung verbunden, in
den öffentlichen Versawmlungen nach der Reihe eine
Vorlesung in lateinischer Sprache zu halten : die übri

en haben keine Verpflichtung zur Einsendung von Ab-
Handlungen oder Mittheilung von Entdeckungen, ob
gleich beydes zuweilen geschicht. Eine kieine jährliche
Remuneration erhalten , der Director , ein Mitglied
aus jeder Klasse und der Secretair ; auch wird für je-
de Vorlesung ebenfalls eine Remuneration bezahlt.
Der bey ihrer Stiftung beabsichtigte Zwe war theils
dem von andern Gescllichaften der Art ähnlich , theils
fab niündbaufen 'ebr richtig zum voraus , daß die
Universität durch sie am besien im Auslavde bekannt
und berühmt werde, und sie das Band werden würde,
die Gelehrten in S. mit denen außerhalb Deutsch-
land in Verbindung zu bringen. Unseie Theologie und
unsere Jurisprudenz , die nur in Deutschland wichtig
seyn können, wurden daher nicht zu Gegenständen der
Societät gewählt. (Warum sind deun so manche andere
Zweige der Wissenschaften , die gleichwohl im Auslay-
de ebensalls wichtig sind , ausgeschlossen ? ). Diese Ver«-
bindung mag freylich oft ein loses Band seyn; aber
gewiß ist es das nicht immer, und es ist stets ein Band,
das nic&lt;t ohne Schadeu vernachlässigt werden darf, ---
Mit der Soxeietät hängt eine zweyte Einrichtung genau
zusammen , die gelehrten. Anzeigen- die unter ihrer
Aufsicht herausgegeben werden. Ein Mitglied der
Societät st der Redaeteur. Nicht alle Mitglieder der
Societät nehmen Theil an diesem Journale, auch ist
diese Theilnahme nicht auf die Mitglieder der Societät
besc&lt;ränkt, vielmehr haben: dis Anzeigen von den i

= en
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sten Zeiten her in und außerhalb 5. mehrere Mitat-
beiter gehabt: aber seit Hallers Tode waren es doch
göttingische Gelehrte, die bey weitem am meisten
daran arbeiteten.. Der darin herrschende Ton zeimnet
sich vor vielen ähnlichen Blättern vortheilhatt aus-
Auswärts hat dies Journal weit mer, míc man 9t
wöhnlich denft, dazu Deogetragen, die Universität
schr vortheilhaft bekannt zu machen; und fi? in derihr
so ndthigen Respeetahlität bey andern litterarischen
Anstalten und Unternehmungen festzuseken. Im Lande
war es nicht minder wichtig: = Die dritte Einrich-
tyngist die Juristen Facultät oder das Spruchcollegium ;
ein Justizhot, der in den ihm zugesandten Rechtsfällen ents
scheid-t , der aber auch auf Verlangen einer Parthey
Gutachten ausfertiget. Den Werth von Gutachten/
die auf einseitige Vorstellungen: und einseitige Beweise
ertheilt werden , wollen wir im Allgemeinen dghinge-
stellt seyn lassen. . (Wenn die Parthey sie' zu ihrer eige
nen Belehrung verlangt, und die Facultät nach ihrer Ue-
berzeugung antwortet / werden sie immer ihren Werth
haben fönnen insöferne nur das Factum zwedmäßig
vorgetragen wird: ) Ungleich wichtiger ist die Facul-
tät als Justizeollegium betrachtet. (Es besteht jetzt aus
einem Director oder Ordinario und einer unbestimm-
ten Anzahl von Mitgliedern» die das Curatorium er
nennet. Ihre Einnahme besteht altein aus den pot
teln , bic jebet nach Maaßgabe seiner Arbeiten und
der entscheidenden Ermäßigung des Directors zieht.
Wenn gleich dadurch die Schäße des menschlichen
Wissens nicht verbreitet und erweitert werden - (eint
Verbreitung findet doch in sehr vielen Fällen aller
diugs Statt, ) aud) diese Einrichtung keine Verbindung
mit dem Unterricht der Gxubitenben Bat; (o ifi fit bod
ein wichtiges Hülfsmittel zur Bildung der Lehrer- die
dadurch eftie intuitivere Bekanntschaft mit practischen
Fällen erhalten, als fie. aus gedrücten Rechtsfällen
sich verschäffen können 3 fic giebt "wenn gute undnm
nige Urtheile erfolgen) der Facultät,-und dadurih) auch
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der Universität einen wichtigen Credit bey den Mitglie
dern der Justizeollegien und den Advocaten 3 und vero
schafft Gelcgenbeit zu einer nicht unbeträchtlichen Ein»
nahme, In den neuern Zeiten. hat das Curatorium
in der Besezyng des Spruchcollegii sich eines schr
weisen Hülfsmittels bedienet, indem es mehrere ganz
ausgezeichnete geschickte Doctoren der Rechte zu Bey-
sißern dieses Collegii ernannte, Die Absicht gieng
biebey theils auf Beschleunigung der Arbeiten , theils
auf die völlige Ausbildung vor-üglicher Anlagen für
das practische Justizfach ; aus diesen Beosigern Pro»
fessoren bilden zu wollen , war nie die Absicht des Cu-
ratorif, kann und darf es nicht seyn, (Vielleicht läßt
sich diese Einrichtung durc&lt; die Nothwendigkeit enk-
schuldigen , aber ein weises Hölfsmittel kann man sie
doch wohl nicht nennen. Sowohl der Richter als die
Partheyen verlangen bey der Verschikung der Acten
ein Erkenntniß, das voa den eigentlichen Mitgliedern
der Facultät abgefaßt ist, also von Männern, bey be
nen man eine hinlängliche tbeoretisa.e Kenntniß ihrer
Wissenschaft , und eine hinlängliche Erfahrung bots
ausseßt : aber nicht. von jungen Doctoren, die sich erst
bilden sollen , und deren theoretische Kenntniß eben sv
problematisch , als die Erfahrung geringe ist. o:
weit diese Beysizer bekannt geworden sind, läßt sich
bisher nur von einem behaupten, daß er sich rühmlich
ausgezeichnet und zu dieser Stelle legitimirt habe , näm»
lid von dem Hrn, Prof, Martin : wodurch sich die
übrigen ausgezeichnet hätten, weiß ich wenigstens nicht.
Da die Arbeiten dieser Art nicht immer zu ben ange«
nehmern gehören , und da die dafür übliche Bezah-
lung bey den meisten die Bemühung nicht hinlänglich
vergütet : so ist nicht zu. glauben, daß sich ausgezeichs
nete. Gelehrte leicht zu. diesen Beysikersiellen finden,
wenn gleich daraus zu erklären ist, warum manche Pro«
fessoren sich diesen Urbeiten aerne entziehen, ) Die
größte Wichtigkeit des Spruchcollegii erstreckt fid) auf
das Ansland? denn die Anzahl der Rechtshändel, die

vo
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von den hoben Gerichten des Landes nad) GS. kommen,
ist nicht beträchtlich, weil gewöhnlich eine von den ats
theyen , oder vielmehr ihre Sachwälde die f'anbesunis
versität unter den dreyen nennen, die man ausnehmen
kann ; eine Ausnahme, von der' sich im Allgemeinen
kein Grund ,/ als die Gewohnheit äbschen läßt. Dis
Anzahl der Sachen, die an die Facultät kommen,
ist fo beträchtlich , daß durch die stärkste. Besetzung des
Collegii und den größten Fleiß der meisten (? ) Mit-
glieder in einem Jahre nicht alle ankommenden Sachen
abgethan werden können , da die Anzahl stets im Stei-
gen ist, und sich gegenwärtig des Jahres gegen 409
Stück beläuft. ( Mit mündlichen Nelationen , bie
dem Vernehmen nach, == Pütter in seiner Gelehrten
Geschichte, 1 $6. $ 125. 2 b. $ 182. brüdt fid) nicht be
stimmt genug aus, führt denn doch aber auch an, báf
die Facultät sich alle Woche zweymal versammle , was
bey schriftlichen Relationen zu oft wäre/ == auch in GS.
übli&lt; find - bearbeitet eine andere s&lt;hwächer besetzte
Facultät, der Versicherung eines Mitgliedes zufolge,
ungleich mehrere.) Halbjährig werden die Designatü
onen der expedirten und restirenden Acten au das Cyu«
ratorium eingesandt.

3:
Abhandlung über das Retractre&lt;t der Sdhne und

Minorennen auf altväterliche GStammlehne , bes
sonders in Mee&gt;lenburg. Nebst Bemerkungen über
die Herzogl - Mecklenburgische Declarator-Verorde
nung vom 12 Februar 1802, von C. W, D. von
Winterfeld. Göttingen, bey Heinrich Dieterich,
1803. 1 Alph. 143 Bogen in Octav,

C98 erwartete freylich manche gedruckte Aeußerune
A gen über die Declarator -» Verordnung, da ibre
Fassung zu sy manchen wissensc&lt;haftlichen Bemerkungen
Gelegenheit giebt, und die Geheimhaltung des schön
unterm 4 Aug, der Deputation zugegangenen eom
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fes bis zum Landtage einer voraufgehenden hinläng-ichen Prüfuna alter dabey zu berücfsichtigenden Gründe
nicht glinst'g war. Yber so starke Schriften / wie die
Betrachtungen de8Hrn.R.R. Rrüger (11B.S.169)
in diese Abhandlung, habe ich donicht vermuthet.eßtere hat wie die erstere“ eine berrächtliche Anzahl
Anlagen. :

Eine Einleitung beschäftigt sich hayptsächlich
mit einer geichichtlichen Anzeige desjenigen , was vor
der Declarator- Verordnung in Absicht ihres Haupt«
gegenstandes voraufging- und was durauf gefolgt ist.
(Vom Kanzler Husan mögte ich nicht behaupten,
daß die in seinem Entwurfe enthaltenen Nbweichungen
vom gemeinen Lehnrecote sorgfältig aufgesuchte me&gt;-
lenburgifche Gewohnheiten sind. Sein Tractat de ho-
minibus propriis legt schr überzeugend dar / wie we-
nig man ihm einerichtige Darsielinng des einheimischen
Rechts zutrauen darf ? und wenn dies gleich ein allge-
meiner Fehler damaliger Zeiten ist, 10 bleibt das Miß
trauen doch immer an sich gegründet. ) |

In dem ersten Abschnitt, vom Retractrech»
te der Söhne überhaupt, will der Hr. Verf. zei-
gen, 3) daß nach gemeinem Rechte den Söhnen, so»
wohl des veräußernden als des consentirenden Vasallen,
wenn sie nicht Allodialerben ihres Vaters geworden,
das. Retractrecht auf Stammlehne- welche der Va-
ter veräußert» oder in deren Veräußerung er conientirt
bat; 4ufcbe; unb 2) daß kein gegenseitiges mel.
Gewohnheitsrecht in den Betrachtungen erwiesen sey.
Das leßtere ist durch eine Analyse der den Betrachtun-
gen beygefügten Anlagen meines Ermessens hinläng-
lich dargelegt. Die erstere Frage ist aber nicht eben so
vollständig erörtert 3 oder weiter geführt: als in andern
Schriften. Und die beyden Nebenfragen , welche sich
bicben darboten : 4) Haftet nicht das veräußerte Lehn
bey: uns in subsidium für: die Entschädigung des Klus
fers? und wird dadurch. nicht in manchen Fällen das
Retractrecht der Söhne, wenn man es im Allgemei!

na
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nen auch zusicht, doch nicht wieder unwirksam ? 2 ) Wie
könnte bey einem neuen Geseke über diesen Gegenstand
verhütet werden, daß weder ein unvermüuftiger &amp;obit
gegen seinen nach richtigen Grundsäßen verkaufenden
Water auftreten, noh ein unvernünftiger, oder wenig»
stens seine Töchter begünstigender Vater zum sichtlichen
Nachtheit seiner Söhne verkaufen kann? sind nicht ber
rührt.

In dem zweyten Abschnitt handelt der Hr. Verf.
von dem Retractrecht der Minorennen. und
will nach gemeinem Rechte und den Landesgeseßen ers
weisen , daß 1) der Retract binnen einem Jahre nach
erlangter Majorennität und erhaltener Wissenschaft aus-
geübt werden könne, wenn gleich der Vater, Vor»
mund: oder Curator die Ausübung desselben für den
Minoxennen unterlassen, oder 2) in die Veräußerung
ausdrüciich consentiret und dem Retract entsagt häte
ten, und endlich 3) wenn gleich der Lehns-Präctusiv-
Abschied ergangen wäre; ohne daß es in allen diesen
Fällen einer vorherigen Restitution bedürfte: imaleis
&lt;en 4) daß wenn man auch annehmen wollte, daß
aus der nuterlassenen Ausübung des Retracts, aus
dem ertheilten Consense oder der geschehenen Entsa-
gung des Retracts , und aus dem Präclusivabschieds/
Präjudice für den Minorennen hätten entstehen können;
dennoch die Restitution dagegen gestattet werden müsse.Auch hiebey finde ich mich nicht völlig überyenat.|dHalte es vielmehr genügend / daß der Vater und Vors
mund für den Minderjährigen die Anzeige des Ver-
kaufs in rechtliher Form erhalte; und eine Restity-
tion des Minderjährigen zwar allerdings anwendlich -
aber nur dann, wenn cr eine nach der Zeit des Vere

I zu beurtheilende Läsion zureichend erweiset. (19 B«
* I9I.

Die Anlagen bestehen meistens aus ActensiüFen,
welche die Geschichte der Declararor- Verordnung bes
treffen - und aus Excerpten alter und neyer Bücher
und Dispukationen. Unter den übrigen "e dieetlär
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Erklärung des Hrn. v. amps (ri $5. €. 205) uub
eine bey der Lehakammer am 8 April 1785 pubtictrte
Urthel zu bemerken seyn, nach welcher leßteren zwey
Gebrüder v. d. Qübe nicht schuldig geachtet sind, die
von ihnen begehrte Einwilligung zu dem Verkauf des
Lehnguts Steinhorst zu ertheilen, jedoch auch, so
lange ihre Gegner und deren männliche Erben vorhan
den. feyn würden , dies Lehngut zu revociren nscht bes
fugt, vielmehr nur berechtigt seon sollen, fich des
eventualiter vorbehaltenen Näher - oder Abtriebürechts
u bedienen.

-

A" 14 April verstarb pu Schwerin der Hr. G.A, R. Carl Sriederich Evers, in seinem 74
Jahre. Seine vorzüglichen Kenntnisse der Geschichte
und Staatsverfassung unsers Landes , die er sich bey
einer vieljährigen ynermüdeten Eimichtung des Herzogl.
Hauptarchivs erworden, hätten diesem wissenschaftlichen
Fache classishe Ausardeitungen verschaffen können,
wenn: die Pyblicität bey uns. nicht ungleich größere
Beschränkungen fände, als in andern Ländern , und
wenn das Publikum Bemühungen der Art einigerma-
ben untersidtzte.

Perichkigung,.

a dor Anzeige des votlehten Stückes der mecklenb. ge:nuüübigen Blätter des. Hrn; prof. YOebnerr (11:8,
S. 2512 dur elne Jerung ein PadLaen. „dort näm! eigen. “&lt;): atac-**tete. d) ltutivdrtiget R ud dadurch n Gebalté:
meme t. Sprof. Dec? erbielt 100 Rthlr, Zu-
vfage tf SBerauta Mr "unftaat , '0b er die Stelle
r-tineg. Aprofefore "der Philosophie beym Cadetten - Corps“in Derlin annehmen. wolle, e) Verändeter Gutsname,
ef) d — Wudrift €. 2748. 18 zu lesen 3893 statt
a“ 17 aM
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Syn 7. Sus... 1803.

Unmaafigebliehe V orfchláge zur Verbefferung des Me:
dicinalwesens 'in Baiern » in einem .Sendfchreiben
an den: Herrn Medicinalrath. Dr. Hogemgier: in
München. . , Mitgetbeilt: von -Dr. 4, :F,.: Nolde,
Professor der Arzneykunde, an der Universität zu
Rostock. Erfurt, in der Heuningsschen Buckhaud-
jung, 1893. 10 Bogen in Octay.

LNauptsählich ist in dieser Schrift die Ekürächtung
eines Medicinal-Coltegsifür ein ganzes Land dar-

"e" affect: Was dabey blos auf Bayern 'einenlocalen Bezug haben soll, ist nicht sehr erheblich ; matt
wird diese Vorschläge alfo füglitp als einen algétieinetn
Entwurf ansehen können.

A «4

p

Neunte Fortsetzung der Bemerkungen desHru. C. R. Brandes über den gegenwär»
tigen Sustand der Universjtät Göttingen. ==
Endlich ist derjenigen Einrichtungen zu erwähnen / die
zur Versorgung der Familien der Professoren, imglei-
&lt;en zur Exmunterung ves niet Amb zur Unterstkfezung der Studirenden getroffen sind- Zu dem. erstertt
Zwe dient die Wittwenkasse der Professoren.- von bo

nen nur wevige einbeträchltiches Vermögen dinterlassenp ne
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können. Die in Ermangelung einer Wittwe auch den
Kindern zufließenden Pensionen werden immer nod) alb
mälig erhöhet : wenn sie bis 300 " Nihir. gestiegen
sind, „mögte zu überlegen seyn, ob mauben Ueberschuß
der Einnahme nicht zur Pensionirung ber SBeferanen
unter den Lehrern anlegen wolle, =“ Zur Ermunte«-
rung des Fleißes sind die jährlichen Preise für die Sty-
direnden bestimmt. =- Die Unterstäßung unbemittelter
Studirenden geschiebet durch Stipendien und Frey»
tische. Von den Stipendien, die einzelne Commünen
oder Familien vergeben, hat man bisher keine voltstän«
dige Verzeichnisse. Aus deu königlichen, vder den uy»
mittelbar unter königlicher Administration stehenden
Kassen werden jährlich 2810 Nthir. an Stipendien ver;
theilt, die jedoch nur Landeskindern zu Theil werden :
1000 Rthlr. davon genießen vier Studirende in unglei-
&lt;en Portionen , (etwa adeliche?) und die übrigen
x810 Rthlr. in kleinern Portionen 60 bis 70 Personen,
gewöhnlich :auf 3 Jahre. - =- Von deu Freytischen
werden 82 auf Präsentation der Landschaften, einiger
Städte. und Stifter , m" Samílien j- ber. &amp;tánbeeines auswärtigen Fürlieuthums, und dreyer auswärti«
gen Fürsteg und Grafen: vergeben. Das Curatorium
vergiebt 67 andere Freytischstellen, und zwar allein anSlsuber „Die Aufsiht über bie Freytische führen
2 Inspectoren ,/ deren einer ein Mitglied der Univers
sität , der andere ein Mitglied des Magistrats zu seyn
pflegt. Bey den so sehr gesicgenen Preisen der Lebens-mittel hat man sich genödthiget gesehen, von einem
jeden Beneficiaten einen kleinen monatlichen Beytrag
für“ dei “Sprisewirth einzuführen. Man“ bs? darüber

efiritten, ab e8 be(fet sey»"die Freytische ganz abr,
Ehaffen» und" dafür den Befraß„in Gelde zu erlegen?Aber gewiß würden viele'bey? einer solchen" Vörände-
rung leiden- Nur -dyrh.“die" Sicherheit der Bejähe
lung wird es den Speisewirthen möglich , die Bekdstie
gnnd ss wehlfell zu übernehmen? und dies wirkt über
haupt dahin; 'den Preis des Tisches Dep ben eetirtfen



wirthen in S...herunter zu halten, Große. Couvictos
rien ; wo vicle Studenten, häufig von. weniger Bile-
dung mit: einander speisen , tragen sehr zur. Verbrei«
tung einer gewissen Robeit- der-Sitten: bey: sie. (nd
daher in. S. längst abgeschaft/ und dürfen nie wieder
eingeführt werden: == Einige allgemeine: Betrachtuns
gen über die Beuesicien werden hier noch ihren laf
finden. . Aermere müssen durch die Menge von Bene-
ficien ni&lt;t zum Studirey gereizt werden , und auf dep
andern Seite müssen hinlängliche Hülfsmittel zur Uns
terstützung vorzügiicher Köpfe unter den Unbemittelten
vorhanden. feyn« Unsere Zeiten: machen dies besonders
nothwendig, da die Theurung so sehr zugenommen
hat , die Einnahme des dssentlichen Dienstes abex
nicht; also manche ganz angesehene Bedienke / deren
Sinder doch nicht gut ein Handwerk lernen fónnen,
Unterstüßung zu den Studien bedürfen. Verdienst und
Bedörfniß sollen die Gründe zur Ertheilung des Bes
nesicii seyn: die Regel ist bald ausgesprochen - allein
in der Anwendung fühlt man sich nicht weit damit ge-
führt. Bey Einländern hat man noch einigermaßen
Gelegenheit - über das Bedürfniß zu urtheilen , und
die Lehrer kennen zu lernen , welche Zeugnisse über
Fleiß und Fähigkeiten ausftellen : bey Ausländern bält
beydes jchon viel schwerer. "Und wer hat die Wager
die genau angiebt / bey welchem unter mehreren Solliecitanten das grdßte Verdienst und das größte Bedärfs
niß sich zusammen findet ? Man hat Examina vorge
schlagen : allein / nicht zu gedenken , daß kein Exami«
nator Über den Grad des Bedürfnisses urtheilen kann,
fo würde durch die große Anzahl dieser Prüfungen
eine unerträgliche Last für die Lehrer entsichen, und
folglich würden selbige bald zu einem bloßen Formale
herabsinken. Die Vertheilung der Beneficien sämt»
lich der Universität zu überlassen , wäre gewiß für den
Zwe derselben nicht vortheilhaft. Einzelne Männer
in einem zahlreichen Collegio kennen recht gut würdige
bedürftige Subjecte, aber eine zahlreich Versamnyu

Pp3 lung
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lung prüft selten genau.“ Hier haben -Emfehlungen
mancher Art mehr Gewicht» als-sie haben sollten. Die
Vertheilung der Benefieien durch das Ministerium und
Cnratoriufn bleibt gewiß im allgemeinen der Verthei-
hung durch die Universität vorzuziehen. (Im allgemei-
nen zweifle i&lt; daran. schr , wenn: es gleich. bey dem
jeßigen Ministerio ' und Cüratorio der Fall seyn mag.
Fremde Einwirkungen und unrichtige Motive , wean
gleich von anderer Ark, als bey den academischen Se-
näten, lassen sich dä sehr gut denken: und nicht selten
wird man die Academien überhaupt, und solc&lt;e Benes
ficien insbesondere; für zu unwichtig halten, als daß
manihnen eine hinlängliche Prüfung widmete, wenn auch
ändere Geschäfte dazu Zeit übrig lassen sollten. ) Ver»
dienst und Bedärfnulß müssen „bey der Vertheilung die
Regel bleiben , wenn man gleich sich nicht seiten damit
begnügen muß , nur dahin zu sehen, daß fein schlecht»
hin unwürdiges Subject ein Beneficium erhalte. Bes
neficien sind keine. Staatsbedienungen, die durchaus
dem Würdigsten zu Theil werden Follen :' bey -ihnen
kann vielmehr von freyer- Willkühr ,--von Gnade die
Rede seyn. Bey der Vertheilung an Auständer kom-
men vorzüglich manche politische Bowegungsgrände
init: in Betrachtz weit mehr / als. man gewöhnlich
denkt. Den Empfehlungen wichtiger Gönner der Uni-
versität muß man zu willfahren suchen; wenn sich nichts
erhebliches einwenden läßt: die Recommendationen
von- bekannten auswärtigen Schullehrern verdienen
eine besondere Rücksicht, da diese einen großen Einfluß
aufdie Wahl der Universität haben , die ihre Schola-
ren besuchen werden. =- Vor dem Schluß dieser Ma-
ferie müssen noc: zwey Anstalten angeführt werden,
mit welchen Beneficien verbunden find / wenn fie gleich
auch zu den Lehranstalten gehören. * Die eine ist das
theologische Repetenten - Collegium , in welchem zwey
junge vorzüglich geschi&gt;te Theologen , die den eigents
lichen aeademischen Cürsus bereits beendigt haben,
mit x50 Rthlr. Einnahme auf 3 Jahre angestellt

êtt.
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den." UMprüuglich war die Absicht, daß fle die wich!
tigsten Vorlesungen mit den Studirenden dieser Fas
zuttät wiederholen solten :. gegenwärtig dient diese Ano
stalt: mehr dazu -- jungen vorzüglich fähigen. Männern
die Fortsckung des academischen Aufenthatts zu ihrer
eigenen. weitern Ausbildung zu erleichtern. (Ist es
denn nicht unbillig , - daß-die Juristen, 'Mediciner u.
f; fo. nicht gleiche Unterstüßung gefunden haben? )
Die andere Anstast ist das wichtige philvlogische Ses
minarium» das auf Bildung fünftiger“Schulmänner
abtwecdt.. Eine festgesetzte Anzahl von 9 Seminarisien
erhält jährlich - ein“ Stipendium, was für .jeden 50
Rthlr. beträgt. ( Ob diese 450 Rthir. nnter den vow
Hin-angefährten 28x0- Rthlr. begriffen find » ist nicht
angegeben) o

I.
Dy. wir von -ber-rigentlichen Einrichtung der inb„iw * versitäten in “ Sroßbriktannien uod). immcet
unzulängliche. Kenntnisse-haben , so benutze ich das in
dem 57. Stücke des allgem. Ihtelligenzblattes für
Litteratur und Runust d. I. enthaltene Verzeiche
niß des Personals vom" Jähre 1802 /. um. aus demseb-
ben die verschledenen arademischen Aemter auf diesen
Universitäten auszuziehen.“ Wer sie jeht bekleidet / wird
uns nicht interessiren. im
4 Oxford. Kanzler, der High - Steward , und derStellvertreter desselben, der Vicekanzler. == Die Häup-
ter der Collegien : der Master vom University College-
der Masier vom College Baliol-' der Warden vont
Merton College, der Rector vom Exeter College, der
Probst vom Oriel College , der Pröbst vom Queens
Colleze , der Warden vom New College, der Rector
vom Lincoln College, der Warden vom Coll. Alls
Souls, der Präsident vom Magdalenen College, der
Prinzipal. vom Coll, Brazenose, der Präsident vom
Coll. Corpus - Christi, der Dechant vom Christe
Church College, der Präsident vons Trinity College,

der
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der Präsident vom St, Johns Gollege, ver 9rincipal
vom Jesus College , der Warden vom '"Wadham Col-
lege , der Master vom Pembroke Colloge, der. Probst
vom Wvorcester College, der Prinxipal; vom Hartsort
College ,/ der Principal von Aldan Hall, der Principal
von Edmund all, der Priueipal von St. Mary Hallz
der Prineipal von Newlune.Hall, der Princkpal von
Magdalenen Hall. =- Vier Provicefanzler , ein AG
sessor, vier Proproctors, und 2 Proctors. =- Preofes-
soren : der Königl. Prof. der Theologie»: (jekt zugleich
Bischof von Oxford , ) der königl. Professor des römie«
schen Rechts, der königl. Prof. der, Modicin » bert»
nig!. Prof. der hebräischen Sprache , der königl. Prof.
der griechischen. Sprache, ter fonigl; rof. Dec neucrg
Geschichte, der königl. Prof. der Botanik, der-margqy
retische Professor der Theologie / der savilische Prof.
der Astronomie , der savilijsche Prof. der Geometrie,
der Vrofessor der Physik, der camdensche Prof. der
Geschichte, des Erzbischofs Land Prof. der arabischen
Sprache , des Lord Almoners Prof. der arabischen
Sprache , der Leser der Anatomie , der vinerische
Prof. der englischen Geseke ,. der Universitäts Redner,
der Bibliothekar. und Unter» Bibliothekar der bodleyi-
Schen Bibliothek, der Archivar , der Aussecher des aschy
molischen Museyms, der Bibliothekar der radckiffischen
Bibliothek, Lord Lit&lt;fields clinischer Professor , der
Leser der Chemie; der Prof. der Dichtkunst, der rof.
der angelsächsischen Sprache, der Professor der Musik,
der bamptonische Leser.

Cambridge. Der Kanzler, der Higb - Steward,
der Vicekanzler ,.der Commissarius. = Häupter der
Collegien : der Master vom Peter- House , der Master
voii Clare Hall, der Master von Pembroke Hall, der
Master vom Corpus- Christi oder Bent Coltege , dex
Master von Trinity Hall , der Masier yon Gowvil und
Cains , der Probst-vom Kings College , der Präsident
von Queens College, der Master von Catharinen
Hall, der Master vom Jesus College, der Maltervomri
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Chrisis College , der Master von Skt. Johns , der Ma-
ster vom Magdalenen College, det Masier von Trinity
College , der Master vom College Emanuel, der Mas-
ster von Sydney Sussex, der Master vom Downing Colo
lege. == Der Vicekanzler , ver theologische ' Provices
kanzler , der juristische Provicekanzler , der medicinische
Provicekanzler , der Senior «kon regius , der Senior
regius; zwey Proctors, zwey. Moderators, zwey Scru-
tators 7 zwey Taxors:: == Professoren? der Lady
Margaret Professor; der Lady Margaret Prediger, der
könig!. Professor der Theologie , (jetzt zugleich Bischof
von Landass,) und dessen Bevollmächtigter, : der kdnigt.
Prof. des römischen Rechts?" det könizt."Prof.» der
Medicin , der Professor der hebräischen Sprache , der
Prof. der griechischen Sprache, dex Prof. der Botanily
der Prof. der Casuistik, der Prof. der arabischen Spra-
&lt;e, der Prof. der Mathematik, der Prof: der Suit
der. Prof. der Experimental - Physik, der Prof, der
Chemie, der Prof. der Anatomie , der Prof, der neu-
ern Geschichte , der Prof. der Mineralogie , der Profs
der Astronomie, der norrisische theologische Professor, der
Prof. der Naturgeschic&lt;te, der downinasche Prof. der
englischen Sprache , der downingsche medicinische Bro-
fessor. == Universitäts- Beamte : der öffentliche. Reds
Wer, "der Oberbibliothekar , der 'Aufscher äber "die

gone und der Aufseher über den botanischen
anten.

:: St. Andrews. . Der Kanzler, der Prinzipal
der Prof. der Mediein, 'der Prof. der Physik, der
Prof. der Moral , der Prof. der Mathematik, der
Prof. der griechischen Sprache, der Professor der Philolo»
gic, ber Stof. ber Logik, der Prof. der bürgerlichen
Geschichte "der. Principal des neuen College, der Prof.
der Theolbgfe , der Prof. der grienfalischen Sprachen,
der Prof. der Kirchengeschichte. -

- Glasgow. . Der Kanzler / der Rector der rin
cipal , der Dechant; die Professoren der Theologie,

ver griechischen Sprache; der"Nechte; der Moral,; deratbe:
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Mathematik; der Logik ,. der Physik, der Philologie,
der Medicin,. der Angtomie und Botanik ; der pri
eytalischen, Sprachen , der practischen Astronomie, der
&lt;ristlichen. Kirchengeschichte.
. “Edinbuyrg, ( Sjatten ist der- Stadtrath.) Der
Principal ,. die-Professoren derThrologie , der bebräie
schen Sprache 7 der Kir&lt;hengeschichte , der. Logik/- der
griechischen Sprache, der Philologie, der .-Mathema»-
tik , der Moral, der Univerfalgeschichte , der Physik)
der schottsfehen. Geseke , des Natur - und Völkerrechts,
der Nbhetyrif ,.. der. Botanik, der Materiae Medicae,
der practischen Arzneykunde , der Chemie, der Aynato»-
mie , der'Naturgeschichte 1 der Asironomie, der Oeco»-
vomie, der. Physiologie ; der. Aufseher des botanischen
Garten; ... .. -

Aberdeen. . Kings College, Der Kanzler, dex
Rector, der Principal ; die Professoren , der Theolo«
gie, des römischen Rechts, der Medicin , der Philo»
logie, der griechischen Sprache , der Philosophie , der
prientalischen Sprachen. Marishal College, Der Kanze
ler , der Principal ; die Professoren der Theologie,
der Medicin , der orientalischen Sprachen, der griechi«-
schen Sprache , der Moral und Logik, der Mathemqo-
tik ; der Naturgeschichte , der Physik, der Chemie,

Dublin. (Trinity College.) Der Kanzler ,. dey
Vicekanzler - die Visitors, (sind der Kanzlex und dex
Erzbischof von Dublin ,) der Probst, 5 Senior»
Fellyws; köntgl. Professoren, der Theologie, des Her-
konimenrechts , des römischen Rechts, der Mediciny
der griechischen Sprache, der franzdsischen und deutschen
Sprache ; Erasm. Smitbs Professoren , der Mathe«
matik, der orientalischen. Sprachen , der "Anatomie
und Geschichte, der neuern Geschichte z--Leetoren , der
Theologie , der-Chemie, der Botanik 3; Gehülfen eiw
zelner Professoren 3 der Law - Agent, der Bibliothekar)
der Aufseher des botanischen Gartens,
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le

Differtatio inauguralis philofophica, fiftens examen
argumentorum Platonis. pro immortalitate animi
humani, quam confentiente illuftri Philofophorum
Ordine pro fummis in Philofophia honoribus rite
obtinendis edidit auctor. Guflavus Fridericus
Wiggers, Megapolitanus, Roftochii , typis Adleria-
nis, MDCCCIH. 4$ 35ogen in Quart.

lato hat nach dem Hrn, Verf. in seinen Schrife
ten eigentlich sieben Gründe für die Unsterbliche
keit der Seele angeführt. Diese sind hier eim

zeln nachgewiesen z. ihre Unzulänglichkeit wird gezeigt)
und zugleich bemerkt , daß einige dieser Gründe schon
früher von.audern gebraucht worden, Sollte sich nicht
aus den S. 9 angeführten Stellen noch ein achtes ers
Heblicheres Argument herleiten lassen?

24

An accurate historical account of all the Orders of
Knighthood, at present existing in Europa, To
Which are prefixed, a critical differtation upon the
ancient and present state of those equestrian institu-
tions, and a prefatory discourse on the origin of
Knighthood in general, the whole interfperfed with
illustrations and explanatory notes, Ey an Officer

21 of
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of the Chaneery of thé equeflirian fecular and
chapteral Order of Seint Joachim. Vol.1. (Vir-
tus repulfae nefcia fordidae Intaminatis fulget. Ho-
iieribus 5.5); Nec fumitant ponit fecures Arbitrio
popularis aurae. Hor. Ode II. L TIT Vol. Il.
(Aut piodeffe wolunt aut dele&amp;are poetae, Aut
fimul ét iucunda et idonea dicere vitae, Hor. de
arte poetica, V. *$333.) London; printed fof-J.
White, Fleet -ftzeet.* (Entered. at ftationers - hall,
accord. to act of Parliament.) I Alph. 15 Bogen
in Octäv. |

Ns meinem Plane kann ich die Schriften dererV nid)t ausídliegen ,. welche sich nur eine kurze acit,
eu acabe ihren "Wöhnsit hier zu wählen, inuüserm Lande aufhalten / wenn sir nämlich gerade in
diesem Zeitraume Scriften herausgeben: mur bes
schränke Ich mich sodann auf diese bey uns edirten
Schriften - da ich von denen , die hier ein Amt beklei-
deten , oder sonst eine längere Zeit ihren festen Wvhn-
fi hatten , auch die in der Folge geschricbenen Werke
mitnehme. Dey der Anwendung jenes Grundsakes
entstehet aber doch zu Zeiten einiger Zweifel, ob eine
Schrift gerade in die Periode des hiesigen Aufenthalts
falle: und dann ist eswohl am besten, sie lieber anzuzeis
gen , als ausznlassen. Diesem Grundsaße gemäß, er
Hält auch die Anzeige eines in Deutschland vermuth-
lich nicht häufig vorkommenden Werkes hier einen Plaßy
das glaubwürdigen Nachrichten zufolge einen von den
wenigen Emigranten , die die franzdsische Revolntion
Hieber brachte, den Hrn. Hanson, General und Kame
merherrn: des Herzvas von U70denay zum Verfasser
hat, und im Jahre 3802, da. er fib im Sommer hier
aufhielt - gedruckt ist; obgleich das Jahr der Heraus-
gabe weder auf dem Titel nocß sousien im.Buche auge
geben wird« $a
"iy gud vadte oraz wohl nicht an Drdenszeichen,
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. Da das Bunch im Ganzen, nach der eigenen inam

he ves Hrn. Verf: bloß 6ino für-die reisenden. Eynglänz
der und füs die.biebhaber der neuen Geschichte, (5'117
dents of. modern. hiftory ,.) /: beftimute Conpilation
ist : so wird es.genügen, zu demerken « daß in adf Abe
schnitten , 4). von 3 geistlichen und weltlichen capitulg4
rischen Ritterorden , 2) von. einem päbstlichen , .3) v218
de -4) von 37 königlichen, 5) von 5 cbnraÜrstlichen-und erzbischöflichen - 29) von x3 herzoglichtes
yud fürstlichen , (wohin auch 2 veugtianische gerechnet
find, ) 7) von .qg- Damen Orden» und 8) vom Amp
ranthen-Orden., Nachri&lt;t gegeben worden. Vou'deiz
beyden . vorangesekzten fieinen “Abhandlungen iik. bie
erfiere bem 3Iomiral £xelfon amgeriouet. | ios e

- Aber vom Jagchims - Orden. welcher in der eren
Dbtbeitung mit-.dem niakthöäser und deutsehen . Oi
den zusamniengestellt jst- will ich einiges. andtitple
indem der Herr Verfasser Comthur und Dirranzlen
dieses Ordeys.ilt- also. uns. zuverlässige Nachrithten
geben konnte , vnd auch wirklich davon am ausssihes
lichsten gehandelt hat ; wie denn “in. dex ersien:Abibty
lung dem maltheser und - deutschen - Orden Pit: 5%
Seiten / dem St. Joachims -Orden hingegen: 61-698
widmet find. Schade, daß die. Nachrichten van im
Orden in der Berlinischen Monatsschritk. 4738
VL S- 397 1 VIL S. 8, nicht früher. gedrust&lt;simd?
vielleicht. hätte dies Buch yo. einiges. berhhrt ,* waß
jetzt übergangen. wird. I&lt; beschränke indeß: meiney
Auszug- auf Dasjenige: was aus der eben angesührteg
deutschen-Nachricht niht schyn- hinlänglich bekannt 45

- Am2osten Jun. 1755“ stifteten „einige Pexkonen" 968
pornehmen „Range einen-OQxdeny een -fie den oua
des Jonathan, SBeibeibigere ber Gore ber oDtb
e Vorsehung , nannten. .. Sein Zwe war derebensart unb. dem Geiss: der:; heutigen Zeiten ange
messener-&gt;--als. bey dem maltheser und deutschen. Ory
den. (Mohr isi über diesen Zwr&gt; nicht gesagt.) Div
Etiftep waren der Herzog: von Sachsen Coburg,"2 €bri
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Christian Sranz, der Hertog von Würtemberg
Gels, der Fürst Diccolomini, ber Graf v. Clary
und Aldringhen, der Baron v. Bib, der Dt. v.
Sachner, der Hr. v. Reck, der Graf -v. Rollo»
Wvarh - Rrakowsky ; der Baron v. Mischling,
der Baron Moser v.' Zilseck , der Graf v. 'fToftis,
der Baron v. Reichlin, der jr; v. Wiedersperger
und der Baron v. Zobel. Der Herzog von Coburg
ward zum eisten Großmeister erwählt, und am 20 Jun,
4756 installirt: entsagte aber 1773 dieser Würde.
Sranz: Xavier , Graf v. Montfort, erhielt sie am
S-Aug. 1773 wieder, fiarb aber am 24 März 1780.
(Warum diese Stelle von 1780 bis 1784 erledigt ges
blieben , ist nicht ängegeben. ) Vom 4 9000; 1784
bis in sefnem am 19 März 1787: erfolgten Tode über»
tiahm "diese. Stelle der Sraf Carl Ludwig von Lei-
ningen Westerburg. Ihm folgte fein Sohn, Graf
Carl Güstav , ber don 1784 zum Coadjutor ge
wählt-war ; und diesem, als er zu Parisin der Gefats
genschaft starb, am 47: Jun. 1798. sein', auch schon
3787 zum Nachfolger postutirker Sohn-/- Graf Serdi-
hant Carl, =- Im Jähre 1767 ward aus einem
Srundsäke ber Andacht (prineiple 'of dévotiom) [es
schlossen, den Namen Jonathan zu unterdrücken, und
die Benennung des Ordens zur "Ehre def götflichen
Vorsehung dafür zu wählen. (Was für Srundsäkeder: Andacht. dies bewirket; erhellet nic&lt;ßt.) Als aber
Ursachen. von der äußersten Wichtigkeit; Cdie qid) nidt
näher "angegeben sind, ) 1779 - 1785- eine Revision
Her -gänzen Constitutivn.-.des Ordens durchaus noth«
wendig“ machten , ward bey' der Erneiternng: dud! Ver
besserung der ersten Ginrichtang beliebet “ih den cito
ferlichen , weltlichen“ und „ceapitularischen Orden des
Heil. Joachim,* des gesegneten - Vaters der Heil,
Jungfran N7axia zu' nennen. == Im Jahre 1737
erhielt der Orben den Grab der Vollkommenheit ,
die er jeßt hat; man begründete seine Administration
auf die-richtigsten Grundsähe der Redlichkeit m bet

T
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Heeonovinie , man entfernte alle Undrdnüungen , und
stiftete Comthureyen und andere Hebungen, (benetices,)
uim ihn auch für den Adel, (nobility and gentry, )
beyderley Geschlechts nußdar zu machen. Sind gleich
diese Hebuugen nicht befrächttich , so bieten sie doch
einzelnen Personen eine Hülfe dar, - und: werden sichs
vermehren , wenn viele reiche Personen am Orden
Theil nehmen. --- Der Kayser und der König von

Preußen erkannten den Orden an ; indem der Hoferiegsrath zu Wien 1790 deim einen Sohne des Große
meisters, damaligen österreichischen Lieutenant, und
der König 1791 dem Lieytnant v. Cronhelm erlaubste, die Ordenszeichen zu tragen. Am 14 Sept. 180€
wärd "der Admiral Lelson zum Groß» Comthur er«
wählt, und der König von Sroßbrittannien hat
die Annahme ebenfalls genehmigt. -- Die Mitglieder
sind entweder Großcomthure« Comthüre ,/ Ritter,
(Knights immediate, or Junior Knights ,) oder Exs
spertunten. Wer sogleich Comithur oder Großcomthur
werden will, muß außer dem Orden auch bereits einen
ansehnlichen Rang baben. Die Ritter sind bey Strafe,
erst.von r unb 2 Sucaten, zuleßt der Ausschließungs
verpflichtet, ein Ordenszeichen beständig und öffentlich
zu kragen. Es werden auch Ehrenmitglieder ernannfe
die bürgerlichen Standesseyn können, aber zur Stelle
eines Ritters oder Comthurs nicht gelangen. Jekt
besicht der Orden, außer dem Großmeister und Großes
tior, àu8.13 Grofcomtburen, 17 Gomifuren, 44Rittern, 2 Exspectanten und 9 Ehrenmitgliedern. Frau-

enzimimer werden als Großkreuze , Ordens - Damen „
(Ladies wearing the small Croiz, ) oder Rovizen aufs
genommen : auch können Frauenzimmer zu Ehrenmito-
gliedern ernannt werden. Jekt hat der Orden 1x Große-
freuj unb 9 Drbenébamer. — Die Ordensgebähren
vbt 452, 226, I64, 82, Wnb 50; imgleichen von
140, 80 unb 50 Ducat sind nach dem 1 Jan. 180tk
bepbehalten: und zwar dergestalt , daß „beym Olufrüb
ten das vorher Bezahlte in Abrechnung Fommt/ auß

ie&gt;
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diejenigen , deren Vorfahren (dou vor. 1801. iim, Dh»
den gewesen, weniger. erlegen. Sn

Das Buch ist übrigens, in Deutschland gedxukt,
wie die. auf der Rückseite. des Fitelbiatts zum erstenTheile hpfindliche Notiy Printed :dy 7, C. Brüggemann,
Herrlichkeit, Hamburg, zeigt, |

ET irj

Unumsidßlicher, aus der jenaischen allgemeinen Liketas
tnr - Zeitung vorgelegter Beweis, daß meineHeberfeßung und Erklärung des Propheten Sächarjah
untadelhaäft, und nichts dawider einzuwenden ist,
Christian Gottlieb. Thube, Pastor zu Bqum-
horten in- Mecklenburg - Schwerin, Schwerin. undeipztg - in der Bödnersthen Büchhändlynd, 18063.
27 Bogen in Octqy- m

Sy der jenaischen Fitteraturzeifung hatte ciu Secemsent theils gegen die Ueberseßung und Erklärungdes Propheten (xx B. S. 57.) Erinnerungen gemacht,
theils über die apocalpytis&lt;e Seherey fid) einige 3lomers
kungen erlaubt. Der Hr. T. beschloß also, in Nr.
x3 des Hamburger Correspondenten eine Edictal-Cita-
tion an.ihn zu erlassen , daß er sich nennen solle: und
ex drohete demselben dabey an, daß “ die längere Ver,

&lt;« heimlichung seines Namens für eine stilischweigeude
« Erklärung angenommen werden solle, daß er Teing&lt;« Gritik selber als abgeschmac&gt;t und nichtig ansehe, auch
“« yon jedermann: nicht anders angesehen wisjen wolle. "

Fn es aber denen oft geht, die im Himmel: be,auntee ju seyn glauben , ais die übrigen Menschen-
kinder , &gt;daß fie nämlich mit dem , was auß der Erde
dichte vox- ihnen liegt, nicht einmal hinlänglich hekannk
sind : so ging es Hrn. CL. auch. Er hatte vergessen,
einen Termin zu bestimmen / in welchem die Anzeige
geschehen solle: und nicht daran gedacht, ob er auc
dem Receuscnten zu befehlen habe, Er entschloß sich
alfo baid darauf / einen andern Weg zu wählen; miesen
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diesen unmistdßlichen Beweis drucken zu lassen. ID
zweifle zwar) daß derselbe vielen so unumstößlich schee
nen werde , als Hr. T. glaubt :- indeß gehört dies zu
den Gegenständen, die ich nicht vollständig beurtheilen
kann, und wobey i&lt; insbesondere das, was auf eint
Kenntniß der ebräischen Sprache beruhet, andern zs
entscheide überlassen muß. Das kann ich nur gerade-
zu misbilligen , daß der Hr. Verf. wieder einen Toit
gewählt hat, der einem schi&gt;kiichen. Mann und einem
Prediger nicht anstehet. |

Allein mir scheint zugleich diese Schrift eine passen
de Veranlassung zu werden , daß der Gegenstand des
Streits mit mehrerem Erfolg unter zwey mel. Gelehr-
ten weiter geführet , und. beyden zugleich dadurch ge-
holfen werde. Wenn nämlich der Hr. SBerf. aud alle
Tadel des Recensenken in der jenaischen Litteraturzei«
tung genügend ablehnen könnte, so folgt daraus," wie
ihn schon der gesunde-Menschenverstand" und jede Lö-gik hätte belehren sollen, überall noch nicht , daß seine
Ueberseßung und Erklärung unkadelhaft, und nichts
dawider einwenden sey; es kann vielmehr eine Men-
ge. Erinnerungen geben, die der jenaische Recensent
nicht anführte, und diealso in diesen Blättern nicht
widerlegt sind. Ganz. in der Nähe hat er dagegen
schon einen Gegner , -den er nicht beachtet hat, und
der gleichwohl die Grundveste aller solcher Uederseßun-
gen und Erklärungen der Bibel einzureißen drohet.
Dies ist uaser Doct. Detharding, der bekanntlich
einen rosfo&gt;jchen Handwerksmann überreden wollte ,
daß Luthers und seiner Gehülten Bibelöäberseßung
untrüglich sey, (11 B. S. 201) woraus denn

pthwendig folgt, daß alle andere, und auch die des Hr,
E; ion sie dem Sinne nach davon abweichen, falsch

nd: Diesen fodere älso Hr. T. freundschaftlich auf,
die gewöhnliche Ueberseßung des Sacharjaß gege
die seinige zu rechtfertigen : er wird dann nicht nd-
tdig haben , vergebliche Luftstreiche gegen den “ Dru,
Ungenannt" zu führen , der sich nach dem üblichen Rertenfem
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censenten» Costüm / so viel sich auß dagegen einwendenläßt, nicht nennen, nod) weniger aber, was ihm frey»-
li&lt; auch nicht anzumuthen seyn mögte , jede Recen-
sion durch: ein Buch vertheidigen wird. Hr. oct.
D. wird aber die Auffoderung hoffentlich nicht ab-
lehnen: denn sonst würde der rosio&gt;ksche Bürger noch
mehr Mißtrauen gegen ihü zu fassen Ursache haben,
und an dem Hrn. T. wird er einen kampflustigern Gg,
ner finden, als an der theologischen Facultät. Dann
werden wir schen, wie weit Hr. T. die gerühmte Uns
tadeihaftigkeit seiner. Ueberseßung zu behaupten im
Stande sey.

a.
Versuchezur Beförderung wahrer Lebensweisheit. Von

8. ZL. Röper , Prediger zu Dobberan. Zweyter
Theil. Berlin , bey Friedrich Maurer, 1803.

Schimpf und Ernst für Alt und Jung. Von &amp;, L.
Röper, 2c. 10 Bogen in Octav.

En diesem Theile sind wieder sechs kleine Aufsäge x
a 1) Anaxagoras, 2) ein Fragment aus dem
Catechisgmus der Pantapadoer, 3) einige Merk«-
male der höhern Cultur unserer Zeit, 4) die Tugend
lohnt sich selbst, eine Nede, 4) Fr. v. B. an ihren
Sohn, 6) Proben stoischer Weisheil , nach dem
sEpictet. Meines Ermessens stehen sie auch den Aufs
sägen des ersten Theils noh nach. Warum der zweyte,
wohi nicht allerdings anpassende Titel beygefügt wor»
den , weiß ich nicht zu errathen.

5e
er Hr. Landmarschall v. Habt ist im vorigen

D Jahre vom Kayser in den Grafensigyd erhoben
worde



Annalen
ver

Rosto&gt;schen Academie.
Ir. Band, 38. Stück,

Sen 28. jum. 1803.

Ls

Peritecoftes folemnia. pie celebranda indicit D, Chr;
Dav. Aut, Martini , Serenifs, Duci regn, a confiliis
Confiftorii, Theol, Prof, Publ, Ord. Academiae
h. t. Rector, Persequutiones Christianorum sub
Imperatoribus Romanis, caufae earum et effectus,
Commentatio IIL BRoftochii, litteris Adlerianis,
MDCCCIII, 4 Bogen in Quart.

S iesimal befdbáftigt fi ber. Or. SBerf-. mit bet
Christen - Verfolgungen unter beyden Antoni-
nen. Daß dergleichen unter Antonin dem

SHrommen vorgefallen seyn sollte, davon sind keine
Beweise vorhanden. Unter seinem Nachfolger 997.
Aurel Antonin sind hingegen freylich mehrere Chrf-
sten hingerichtet. Doch ist nicht wahrscheinlich , daß
der Kayser eine allgemeine Verfolgang derselben ange,
ordnet. Wieviel übrigtas ihr eigenes Betragen gegen
die herrschende Religioa des Landes und die Geseke, und
wieviel die feindseligen Gesinnungen einzelner obrigkeitk-
licher Personen dazu Veranlassung gegeben, läßt sich
nicht ausmitteln.

Zehnte Sortsezung der Bemerkungen desHrn. €. R. Brandes über den gegenwär»
tigen Zustand der Universität Göttingen. ==
u Disciplin. In den neuern Zeiten sind das e$ its

2,
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bitebict und die Disciplinargeseße revidiret , den jeßi-
gen Zeiten und Sitten gemäß eingerichtet, und manche
Strafen so sehr gemildert, daß sie vdllig anwendbax

eworden. Exist ein perpetnirlicher Beysiter des acas
Bemischen Gerichts bestellet , der vorzüglich auf die
Schulden und den Fleiß der Studirenden seine Auf-
merksamkeit richten soll. Und es sind manche andere
Veranstaltungen getroffen. Im allgemeinen hat-es
einen großen Einfluß auf die Disciplin -gehabt, daß
die jungen Leute früher, als vordem , auf die Universi-
tät kommen, Nicht die größere Reife der Köpfe giebk
hiezu den Grund , sondern die gestiegene Sbeutung,
die unzulänglichen Besoldungen , und det vermehrteurus find die Ursachen , welche die Aeltern treiben,
Kinder aufs früheste der Universität zuzusenden, damit
ße früh zurücd kommen, früh angestellt werdeu , und
früh ibr Brod verdienen. (Die unzuverlässigen Ver-
sicherungen. vieler Schullehrer, welche entweder aus
eigenem Mangel an Kenntnissen oder aus Vorurthei-
Len. ihre Schüler für hinlänglich vorbereitet erklären;
find doch wohl als ein Hauptgrund mit attzusehen. )tegen dies Uebel kann von Seiten der Universität
fiichts geschehen : zweckmäßige Prüfungen kdnnen da
nicht angestellt werden , wo haldjährig 200 Studenten
ankommen. Natürlich ist es , daß von diesen jüngee

jen Leuten mehr Knabensireiche begangen werden : grdstre Greeije sind dagegen seltner. == Erheblichen Eine
(luf hat es ferner auf die Disciplin, daß jeßt weit weni»
ger als fouft ihren dreyjährigen Cursum zu GS. adsol-iren, unb halbjährig beytahe der vierte Theil der
Studirenden abgehet. Dies verändert den herrschen»
den Ton schneller, obgleich der größte Theil der Ankome-
menden seine für die Disciplin näht immer vortheilhaften
Sitten und Gewohnheiten mit den in CD. eingefübrren
vertauscht. Und die Disolplinatstrasen werden un-
wirksamer, wenn das Publicum, auf das sie Eindruck
machen sollen , so bànfig wechselt. =“ Die wichtigen
Uebel / weiche die Disciplin verhüten soll, lassen sich

unter
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unter fünf Hauptrubriken bringen, Aufwand , Au&amp;
schweifungen, geheime Verbindungen, Duelle und
grobe Störung der öffentlichen Rube. 3) So wenig
es möglich ist, alle Quellen des unnüßen Aufwands
zu verstopfen ; (oiii es doch schon viel gewonnen / wenn
man manche Anreizungen zum Aufwande abschneidet.
Jn dieser Hinsicht ist die Zahl der Schugzjuden vermins
Dert- zwischen denen und den Studirenden ein Ver-
dältniß ganz eigner Art entstanden war / das bey den
&lt;ristliheu Kaufleuten in der Art- nicht Statt fin-
detz das Halten der Pferde und Bedienten ist beschränkt z
es wird keiner Schauspielergesellschaft gestattet, in G.
Vorstellungen zu geben z den Studirenden scibst sind
die Aufführungen von Schauspielen - die Aufzüge und
die Musiken untersagt 3 den Conditers ist verboten, ges
brannte Wasser und Liqueurs zu verkaufen, oder sikende
Gäste in ihren Häusern zu dulden. Was gegen die
rdüte Krankbeit unsers Zeitalters, die Neigung zum
Eit oder hohem Spiel dur&lt;h Gesetze und Aufsicht
hat geschehen können, ift sortdauernd geschehen: it
G. wird indeß nicht so sehr gespielt, als inden Bädern
und bey den Gesundbrunnen, wohin des Sommers
von einigen nur zu häufige Reisen unfernommen were
den , und wo zur Schande aller Policey und der Sitk-
ten das frechste Spiel dffentlich geduldet wird. Die
Neigung zum Laster der Spielsucht hat ohnehin ge
wöhnlich shon Wurzel geschlagen, ehe junge Leute die
Ycademie beziehen, In Kieidern hat in den lekten
Jahren kein besonderer Aufwand geherrscht: sonst iieße
fich das Tragen von gestickten und seidenen Kleider
vy. d. g. wohl verbieten ; eine Uniform scheint für die
Rermeren zu drüend. Bor einigen Jahren nahm
man auf die Beschränkung des Schlitteufahrens Beacht : der academische Senat hielt dies aber in seinem
Berichte zur Zeit nicht nothwendig, 2) Auf Verminy
derung der Gelegenheiten zu Ausschweifungen ist
möglichster Bedacht genommen, und eine neuere Verord»
nung wegen der Satisfactions - und Alimentations-

6$2 Klagen
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Klagen gegen. Ctubírenbe (5 95. C. 125.) Bat febt
gute Folgen gehabt, 3) Die geheimen Verbin-
dungen sind ein altes ttebel auf den Universitäten, wo
sie sich bald nach Verbreitung der Mayurerey zeigten;
und ein großes Uebel, weil fie Partheyen , Hände],
eigennüßige Einleitungen und Zeitversplitterungen vers
anlassen. Nach allen Untersuchungen ist in S. keine
solche Verbindung gestiftet, sondern immer von aud
wärts dahin gebracht nnd verbreitet: auch ward
keine daselbst zahlreich, (?) und es hatte keine lange
Dauer. 4) Was eiae Universität in Nbsicht auf Dus
elle erreichen kann, scheint sich auf Verhütungs - Maaß
regeln zu beschränken , insbesondere , daß Schläger von
Profession und Heber, x, unabbittlich weggeschafftwerden. ' (Ist Wegschaffung genügend? ) G. hat nie
den Ruf gehabt, daß vorzüglihe Schläger dort vors»
handen wären , und seit der Gründung gab es nur 2
pder 3 Fälle, wo Duelle sich höchst unglücklich
endigten. ( Dem Gerüchte nach hat in den letzten
Jahren das Duclliren daselbst zugenommen, ) 5) Einer
genauen und strengen Aufsicht, kleine Unordnungen
nicht unyntersucht und ungestraft hingehen zu lossen,
bat S. es zu verdanken, daß grobe Störungen
der öffentlichen Ruhe in neuern Zeiten sehr selten
gewesen. (1r 25. €. 60.) Der lekte Tumult von
1790, bätte wahrscheinlich vor dem Ausbruche unter-
drückt werden können, wenn gleich mit gehörigen
Nachdruck verfahren wäre, Zu gewöhnlichen Zeiten
scheint die mit einer erheblichen Ausgabe bis zu 20
Mann verstärkte Jägerwache zu genügen , nachdem ihr
von dem Curatorio der Befehl ertheilt ist, jeden Hay-
fen, der nach einer dreymaligen Auffoderung nicht so»
fort aus einander gehet, mit Gewalt zu vertreiben,
es fomme hepaus, was da wolle. Eine völlige Sicher»
stellung kann aber nur allein von einer hinlänglichen
Garnison erwartet werden. Bricht einmal wider Ver»
hoffen doch ein Tumult aus, so hüte man fich my
ihn nit wie eins Staatsrevolution zu betrachten,

ur
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Nur in einetn Puncke (?) kommen diese beyden ganz
fremdartigen Dinge überein, daß die Obrigkeit durch»
aus oben bleiben, die Störer dcr öffentlichen Ruhe
durchaus gestraft werden müssen. In einzelnen Fällen
mag es gut seyn/ zur Untersuchung weitgreifender Uns
ruhen einen besondern Commissarium abzusenden : aber
man hüte fim ja, feine zahlreiche Commissionen anzu»
ordnen. =&gt; In Beziehung auf den Fleiß der Studie
renden läßt sich nicht mehr thun, “als daß man Unflei-
ßige warnet , und sie, wenn die Warnung nicht fruche
tet; wegschafft: Alle halbe Jahre wird in dieser Hin-
sicht das Verzeichniß der Studirenden vom academi»
schen Gerichte revidiret. Män hät vorgeschlagen, alle
Studirende zu nöthigen, daß sie halbjährig Zeugnisse
ihrer Lehrer bey der academischen Obrigkeit einreichen
sollten: dadurch würde aber den Lehrern und der Obrig»-
keit eine ungeheure Arbeit erwachsen. Man kann nicht
pft genug die Regel wiederholen ; Alles, was das Fors
male der Geschäfte sehr vermehrt, ohne nothwendig
zu seyn, ist schädlich , weil es die Menschen ermüdet»
und dahin bringt, daß sie nur an der Form hangen
ünd die Materie darüber versäumen. Ju GS. war dies
Mittel überdem nicht nothwendig , da gewiß auf kei-
ner Universität im Ganzen je ein größerer Fleiß, wie
dort, geherrscht hat. Es sind indeß vor kurzem in Rücks
sicht der von der Universität über Fleiß und Aufführung
auszustellenden Zeugnisse, deren die meisten Studirens-
den bey ihrem Abgange bedürfen / schr zweckmäßige
Einrichtungen belieht worden , nach welchen vorzüglich
drey Arten von Formeln festgeseßt find , die den Grad
der gedachten Eigenschaft so bestimmt, als möglich au-
geben. — Da die Ferien in Bezug auf den Fleiß nicht
Majus find, so muß ihrer noch gedacht werden.Sie find nicht allein eine wohlthätige Erholungzeit
für Löbrer&gt;und Lernende / sondern sie sind auch noths
wendig damit die Neuankommenden sich versammeln.
Die Vorlesnügen sind schr vernünftig auf einen haib-
Jährigen Cursum angelegt: - also muß halbjährig cin
: Abschnitt
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Abschnitt gemacht werden. Auf allen deutschen Unis
versitäten geschicht dies jetzt auf Ostern und Michaelis 3
eine Avänderung dicser Termine hat große Schwicrig-
keiten. Seit den lezten 10 Jahren haben fid) bie mit,
derkehrenden und yeuankon;menden Studenten viel
später , wie sonst eingefunden. Alle Vorkehrungen,
durch weiche man bis jetzt diesem Uebel siteuren wollte,
waren fruchtlos? sollte es weiter zunehmen , so wäre
auf das ernstiichste auf seine Verminderung zu denken.
(Gäbe es ein specielles Mittel für dies Uebel, so sollte
man sviches ja anwenden, ehe das Uebel weiter zu-
nimmt.) Die Hauptursache sHeinen die jeßt so häufig
von den Studirenden während der Ferien angestellten
Reisea zu seyn , die im Ganzen genommen wohl schwer»
lich den Nutzen gewähren , den sich mancher von ihnen
verspricht. =- Höchst schädlich kad die Besuche der Bäe
der und der Messe zu Cassel in den Zeiten," wo keine
Ferien sind ; durch sie entliehen beträbtliche Versäume-
nisse und große Ausgaben, == Wichtig wird es stets
bleiben , daß die Professoren sich bemühen , ungefähr
zu gleicher Zeit ihre Borlesungen zu beendigen / weil
diejenigen / die zu früh schließen , den jungen Leuten
unbesetzte Stunden verschaffen; die sie nicht auszufüllen
wissen 3 und weil diese dadurch veranlaßt werden, übers
baupt zu frübe Ferien zu machen. =- Zu den Mitteln,
einen nützlichen Fleiß zu bewirken , gehöret endlich noch
die Einschränkung und Ckusux der Leseanstalten und
Leihbidliotheken. Die Leserey der Modeschriften , des
leichten Zeuges des Augenblicks, ist besonders nachtbei-
lich für die Jahre, wo der junge Mann sich gewöhnen
soll, gute Bücher mit Anstreugung zu lesen, und alsg
nicht viel seichtes Geschreibsel durchblättern darf,
Man verbot also die Anlegung neuer Anstalten dex Art
phne Erlaubniß , und ordgete für alle circulirende Bu-
&lt;her einen Stempel an, um die schädlichen aus der
Circulation auszuschließen, =&gt; Wenn gleid) bie, Dijcis
plin für die eigentliche Bildung der jungen Leute nichts
Positives thun kann: [0 sind do&lt; Betrachtungen über

- T e
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die Bildung der jungen Leute auf Universitäten nichts
Ueberflüssiges. Der größte Theil ist aus denjenigen
Klassen , in welchen Glüsgüter und Umstände selten
die erste Einleitung zu dem, was die feine Welt Bil-
dung nennt, gewähren: auch geht die Bestimmung
des größten Theils nicht auf das „Leben in der feinen
Welt , sondern sie sollen ihr Brodt im Schweiße ihres
Angesichts essen. Von dieser Bildung kann auf Unis
versitäten auch die Rede nicht seyn. Nur für die Bll
dung des Characters, des Verstandes, der Gefühle
und der äußern Sitten kann auf Academien ekwas ge-
(deben, und zwar durch den genauen zwanglosen Um-
gang der Studirenden aus verschiedenen Ständen.
Dieser Umgang findet nur bey einer gewissen Gleiche
heit Statt, welche zwischen Professoren und Studenten
nicht existiren kann z under darf nicht sehr ausgebreitet
seyn, wenn er fruchtbringend seyn soll. Er und die acas
demische Freyheit, bie ibn begüh(tigt, finb bie Daupts
ursache, warum Jünglinge, die noch nicht in der
Welt gelebt hatten, in der größern und kieinern Well
In welche sie nach beendigten academischen Jahren ver-
(e&amp;t werben, fi gewöhnlich in den. ersten Zeiten schrunglüdiid) füblen..—9lelterePersonen,insbesonderedie Professoren und ihre Familien -. können zu dieser
VWildung nicht viel beytragen. Den ersteren, die fast
den ganzen Tag zu arbeiten haben, fehlt es an Zeit
und ant Lust - Gesellschaften bey sich zu sehen 1 und wer
beydes dann und wann übrig hat, muß noch den Auf-
wand den dies wach sic) zieht; in Anschlag bringen.
Welche Erholungen sollen auch die Profcssyren in der
Gesellschaft der meisten jungen Leute finden ? Die Jahre)
die Bildung und die künitige Bestimmung ist [0 ver»
schieden ! Has Verhältniß des Lehrers und Richkers
trägt zu einer gewissen Steifheit im Umgange bey, die
ohne die nachtheiligsten Folgen nicht aufgehoben wer»
den kann Die Frauen der Professoren müssen häus-
liche Frauen seyn, und sich, wie die Männer, in
einer Entfernung von den ^iünglingen Dalten, bie niem
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dem ungezwungenen Umgange ig andern- Städken schrgontrastirxet. Wo Kinder sind , da giebts eine Ursache
p Feinen genauen und häufigen Umgang zu untersalten.

I.

Epiftolae |.Perrz Mofellani,. Cafp. Bosueri; "ani
Corgarii, Jó. Rivii patriset filii, 3o. Srrambure
eri, Georg. JVicelii, Jo. Gropperi, Viti Amer-

Sache » aliorumque virorum doctorum feculi XVI,
pleramquepartem ad. Julium. Pflugium ;:ipfnsque
gulij, Pflugii, nondum editae, 1n. lucem. protu-
lit; et: notis. inflruxit M... Chr. Gortfried Müller,
Rector Scholae Cizenfis, Praefectus bibliothecae epif-
copalis, et Societatis latin. Jenenf, focius. ho-
nor, Lipfiae, apud Ioan. Ambrofium Barthium,
ci9r)ccCu. 112 Bogen in Octav. -

Ys Cornarius sind in dieser Sammlung drey
Briefe aus dem Jahre 1551. Aus ihnen ist bloß

zu erschen , daß er damals als Arzt und Physics inZwickau nicht wohlhabend gewesen. Ueber jeinen hie-
sigen Aufenthalt geben sie nicht die geringste Notiz.

4,

S(nfünbíguag einiger Abschiedsreden durch Christiatz
Wilhelm Ahlwardt , des Oldenburgischen Gym-
nasiums ersten Professor und Rector. Voran Ossi
ans Rarthon, metrisch übersetzt ; ein Versuch,
Oldenburg , gedruckt bey Gerhard Stalling, 1802
23 Bogen in Ouark,

Miihe Ueberseßungen werden dein Hru. Verf,
nicht ganz gelingen, wenn er niht die Munier

ändert, in welcher er sie abfaßt. (9 B. S. 376.) Bey
ihnen rechtfertigt auch der bde&lt;ste Grad der Treus
rauhe Stellen und sprachwidrige Ausdräcke nicht,
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Den 5 Jul, £803.

Erfahrungen von Johann Georg Büsch, Professor
"(n Hamburg: Fünfter Band. Hamburg, -1802,

bey“Benjamin Gottlob Hofmann, 1 Aiph. 24:Bogen
in ÖOctav.
yon Piper Sanimlung kleiter / meissens s&lt;on

FG durch. Kat Druck bekännt gewordener Aufsäße
&gt;" hat der verstorbene Verfässer bey seinem Leben

befayntlich schon 4 Bände herausgegeben nah seinem
Sobe aber Dat bér. ot. H. R. Nortmann die Siebac:
fion der "S "übrigen: bazu gehörigen Stücke überenommen, wie dieser in der Vorrede umständlicher an/
eigt. Dieser Baind enthält 2 Abschnitte von uUtiglei«
er Grdßhe, nämlich? 1- Von dem Wolleben und des-
1. Folgen in den verschiegeneg Ständen der bürger-ichen Gesells&lt;aft , und. HD: Geschichte meiner Hyp0-

&lt;ondrie, als Manuscript für meine Zeitgenossen, 1776:
Unter der ersten Rubrik sind aber foigende Aufsäte
zusammengefaßt: 1) Von dem Wolleben des handeln-
den Bürgers, nebst dre. Anhänge, 1776. 2) Ueber
bie verfallene Haushaltung der meistett Gelehrten vis
serer Zeit, nebst esnem Anhavge, 1776- 3) Ueber die
auf der Unsversität Halle gemachte Versögung zur
Verhütung des Schutdenmachens der. Studenten,
1788. 4) Neher, das Schuldenmachen Junger zur
Handlung desiimmeex eite, 1788

Tt
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. Aus dem Aufsatze über die verfallene Hausbhaltung

der Gelehrten muß ich doch noch einiges anführen.
39r. 25. reet zu den Ursachen dieses Verfalls / 1)
die für unsere Zeiten unzutänglichen Salatia , 2) die
veränderte Lebensart der Gelehrten , 3) die Kostbar«-
keit der Vorbereitungsjahre, 4) die in allen Hinsichten
gestiegene Theurung, vorzüglich aber 5) die academi-
sche Lebensart, und 6) die nachherigen Foigen des aca-
demischen Lebens. Bey der academischen Lebensark
siehet er nicht sowohl auf die Erwerbung nüglicher
Kenntnisse , als auf die ausschweifende Lebensweise
vieler Studirenden und das Schuldenmachen. Dies
bringt ihn auf einen Vorschlag zu einer ähnlichen dco»-
nomischen Aufsicht über die Kasse des Studirenden,
als nachhin in Halle realisiret ward : und dieser Vor-
schlag. hat ihm denn auch Veranlassung gegeben , die
hallische Verordnung vollständig mit einigen Bemer«
kungen wieder abdrucken zu lassen. I&lt; hebe nun noc&lt;
folgende einzelne Bemerkungen aus: „Der Vaterver»
läßt sich gewöhnlich auf die gnten Sitten seines zur
Academie reif gewordenen Sohnes, und den eifrigen
Trieb zum Stubiren , welchen er zu Hause bewies ;
auf die Ermahnungen , welche er ihm auf den Weg
mitgiebt, auf die Strenge der academischen Obrigkeit,
und allenfalls noch auf eine Empfehlung an einen Pro-
fessor. Der Jüngling zieht hin voll guten Vorsakes,
findet aber ganz andere Sitten und Beyspiele , als ec
zu Hause zu sehen gewohnt war. Den muthwilligen
Verschwender sicht er von allen geschäßt, den Armen
verächtet, und den Sparsamen verspottet: auf jedem
Schritte findet er Anführer zum Wolleben und Ayuf-
wande. Der Professor, an den er empfohlen war, ist
zu beschäftigt, undzufrieden, wenn er ihn nicht gar zu
unfleißig in seinen, Vorlesungen sicht. Und die acg-demische Obrigkeit hat nicht eher ein Recht, ihn einzys-
schränken, als bis Verbrechen und Schulden ihn in ihre
Hände liefern. Gleichwohl singt noch alles Freude
um ihn her. Niemand spricht ihm von Schande vor:
sondern sein Unglück wird ihm als ein: geademischerpa
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Spaß vorgebildet. = Der fortdauernde Einfluß dcr
in dem academischen Leben angenommenen Denkungs-
art bestättigt sich dur&lt; die gewöhnliche Ertahrung.
Ich kenne Menschen, die es zur Gewohnheit für ihr
ganzes Leben machten, ein jedes Vergnügen mit dem
ketten Groschen zu erfaufen, den sie in der Tasche hat-
fen. == Und in der That, wie sollte der Jüngling,
dem sein Vater 400 *S, als das jekt (1776) noth»
wendig geachtete mittlere 'Auskommen auf Academien,
willig gereicht hat, die Kunst auf einmal lernen, mit
200-300 xG auszureichen , wenn er auch so giü&gt;klich
ist, diese in den ersten Jahren zu verdienen? Wie soll-
te er auf Einschränkungen eben alsdenn zu denken an-
fangen können, wenn er als ein geehrtester Mann mit
mehrerer Würde leben zu mössen glaubt. Zum Un
glü&gt; gelingt es aber nur den wenigsten, daß sie gleich
nach der Rückkunft soviel erwerben , und dadurch in
die belehrende Schule einer verständigen Haushaltung
eintreten kdnnten- Der Theologe finde! noch am leich!
testen Versorgung für seine Candidatenjahre im. ftem:
den Brodte.== Es ist kein hülfioser Geschöpf unter
der Sonue, als die meisten Gelehrten, wenn sie bald
nach ihren academischen Jahren in Verlegenheit gera-
then. Diejenigen, welche in solchen Umständen keine
Verbindungen haben, wodurch sie Hülfe erlangen kön-
nen, sind gewöhnlich bey der erften Erfahrung des Un!

gis verloren, und können sich selbst durch Muth undhätigkeit nicht rekten. Diejenigen aber , welche sich
einiger Verbindungen bewußt sind, von denen sie Hülfe
erwarten zu können glauben, misbrauchen dieselben oft
auf eine unverantwortliche Weise. =- Man führe
mir doch ja keine academische Creditedicte an. Alle/
die auf der Academie gelebt haben, ja selbst Personen;
die zu der academischen Obrigkeit gehdren, wissen, wie
wenig Gutes dadurch gestiftet wird. Sie verbieten
dem Vater nicht, und können ihm nicht verbieten , bie
vollen Schulden feines Sohnes zu bezahlen- wenn ex
es zu thun aus andern Gründen gut findet. Gie bit
bern ben. jungen Verschwender nicht - Bersc&lt;reibungent2 qué
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aufzustellen, daß er bezahlen wolle, wenn er geerbt oder
reich geheyrathet hat. Sie hindern seine ehrliebende
und fr die Erhaltung ihres academischen Credius-be-
sorgte Landsmannschaft nicht, für ihn zusammen zu le-
gen, und wenigstens einen Theil seiner Schulden zu
bezahlen. Sie halten wenige ao, dem jungen Herrn
in diesen Hofnungen, welche selten trügen , zu erediti»
ren: nur schreiben sie ihm doppelt an , weil sie die
Zinsen wieder einholen müssen. Sie halten endlich
den Studirenden nicht ah , den Credit , den er findet,
soiange zu misbraychen / als er kann. "=- Einige
dieser Aeußerungen bedürfen frevlich einer Berichtigung.
Jusbesondere kann ich aus meiner Erfahrung den Nys
ßen zweckmäßiger academischer Creditedicte bestättigen,
wiewohl sie allein nicht alles Schnyldenmachen verhüren.

2.

(an uno [ente Sortfegung ber 23emertun,
Ww“ gen des Hrn. €. R, Brandes über den ge,

genwärtigen Zustand der Universität dt
kingen. -- IV, Policey. Nach manchen Verän-
derungen isf 1764 die jetzige Policeycommission einges
richtet, in welcher ein Mitglied der Universität präsis
dirt; und 1796 wurden auch der beständige Assessor
des academischen Gerichts und einige andere Personen
demselben beygeordnet. Außer den Studenten und
dem Militair sichen alle Einwohner in G,, wes Stan»
des sie seyn mögen, unmittelbar unter ihr in Policey-
sacyen. Wo Geldausgaden erfodert wurden , ist das
GSrld, ohne welchein sich nichts ausrichten 1äßt , nicht
geschont. Derjenige Theil der Policey , welcher für
die Universität am wichtigsten bleibt, betrift die Preise
der Lebensmittel und der sonstigen Nothwendigkeiten.
Sehr zum Verwyndern bleibt es, wie Tisch ynd Woh»
nung für Studirende so wohlfeil find, da diese Artikel
für de Familien beträchtlich höher angeschlagen wer-
den müssen. Durch ein auf Veranstaltung be$ Gura;
torii angeleates Holzmagacin ist das Klafter Büchen«
boli; was [don auf 18 7€? gefticgen tar , ju 10 209

m
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zu haben. Die seit zwanzig Jahren in G. im Aat
del und Wandel indirecte eingetübrte Conventionsmün-
ze hat auch die Preise eiwas niedxiger erhalten, als fie
in Städten sind, wo Cassenmünze im Umlauf ist.. Dip
Austrocknung des größten Theils der Stadtgräben,
und deren Umschaffung in Gemüse- und Obstgärten,
dient vormalich zur wohlfeilern Versorgung der Ein-
wohner mit Gemüse und Obst ; ohne einen Vorschuß
des Curatorii wäre diese Veränderung nicht in vollenz
Umfange zu Stande gekommen. Wer die Anlage von
schattigten Spatiergängen vor den Thören befördern
wollte, würde sich ein großes Verdienst erwerben. ==
Durch die schr nahe liegenden mebrfachen Laude
gränzen hat G eine üble Lage : desto auffallender iff
es, daß bey dem Leichtsinn der jungenLeute nicht mehr
von Diebstälen vorkommt, obgleich diese jeßt auch bài
figer sind, als vor 25 Jahren, Sie. würden noch. bäu-
figer vorkommen, wenn tlicht für das Armenwesen ss
manche trefliche Einrichtung getroffen wäre. Ja Be
ziehung auf dasselbe sind auch zwey Anstalten zu be
merten, die in andern großen Städten nachgeahmt zu
werden verdienen. Die eine- daß keine Ehe ohne Ge
nehmigung der Obrigkeit geschlossen werden darf, um
dem großen Leichtsinn zu wehren - und die Gemeine
vor der List der Ernährung ganzer armer Familie
zu sichern. Die zweyte ist die Errichtung einer Spar-
kasse beym Lombard , durch welche Dienstboten und
andern Gelegenheit gegeben wird, sehr geringe Gun!
men zu 2 pCt. sicher auszuthun. == Nunnoh cinigs
Betrachtungen von der Finanzseite, Jeder Studiren-
de verzehrt in SG. im Durchschnitt wenigsiens 300 %E3;
dies giebt bey 709 Studenten eine Summe von 210009
XS. Wenn nun gleich ein großey Theil davon füt
aus(ändische Produete und für die Reisen der Studt
renden wieder dem Auslande zu Gute fommt : so
bleibt: do&lt; soviel im Lande selbst, zumal auch der ein
jändische Verkäufer bey den auslänvischen Prodneten
beträchtlich gewinnt., daß fein anderes Etablissement
soviel Geld ins Land zicht ünd erhält, gls die Universit t.



326 Anttalen der NRostockschen
fität. Aus GS. haf die Universität so aut wie eine
neue Stadt gemacht : zahlreiche wüste Pläße sind be-
bauet, an die Stellen der alten sind neue Häufer er«-
hauet. Der Ertrag der umliegenden Gegend hat zus
genommen, und der Ertrag des Licents uud der Post-
revenüen ist merklich vermehrt. =“ Den landschaftli-
ehen Kassen oder den Unterthanen kostet die Universität
jährlich : x) der vereinigten calenbergischen und

ruvenhagischen Landschaft mit Inbegriff von 23
reytischsiellen, 7104 xG, 2) der lüneburgischen
Landschaft mit Einschluß von 7 Freytis&lt;fiesien 2500
4G, 3) der hoyaischen Landschaft mit Einsch'uß von
2 Freytischen, 60020, 4) der bremischen Landschaft
mit Einschluß von 7 Freytischen, 2460 3zS, 5) dem
Sotrivatbum KLauenburg 20420, 6) ber Grafschaft
Diepholz 209 ?*G, und 7) dem Lande Hadeln 100
2G : zusammen also 12805 2*S. Doch muß zu dem
Beytrage der calenbergishen Landschaft die nicht
unbeträchtliche Summe hinzugerechnet werden , welche
aus den Aequivalenkgeldern für die Licentfrepheit der
Hirofessoren und Unterbedienten entsichet, und für jes-
den Professor 40 xS beträgt. Die Summen, welche
der Landesherr fast ausschließeud aus Kassen, die mils
den Stiftungen geheiligt sind, anwendet , sind freylich
sehr viel beträchtlicher, und immer vermehrt worden,
selbst in den ungünstigsten Zeiten. Billig wäre es,
daß auch die Landschaft ihre seit 50 Jahren unverän«
derten Beyträge erhöhete. == Ueberhaupt läßt sich
phne die Ueberzeugung von der hohen Wichtigkeit einer
eigentlichen gelehrten Anstalt , besonders in unsern
practischen Zeiten , wo sie dem seichten Stroine des
Zeitalters einen Damm entgegen stellen muß , damit
wir nicht in dessen Untiefen gerathen 3 ohne die große
Neigung zu den Wissenschaften ; obue bic Gabe, mit
Leichtigkeit die Sachen zu überschen, und schnell zu
Handeln, wo fein Aufschub eintreten kann ; und ohne
Zutrauen, da, wo Zutrauen verdient wird , in Uniyer-
fitäts- Angelegenheiten von Seifen des Curatorii nichts
aufrichten. Eine Universität hat mit einem andern9i:
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Collegiv sehr wenig gemeinz die Maschine ist micht alslein uneadlich zusammengeseßter und weitläustiger,
sondern man wird auch mit einer Universität nie fertig.
Wenn. ein anderes Collegium einmal gut eingerichtet
und gut besetzt ist - so geht es gewdhnlich einige Zeit
von selbst seinen ordentlichen Gaug. Bey einer Unis
versität hingegen kommt so häufig etwas Neues, koms
men häufig unberührte Incidentpuncte vor. Es kommt
manches vor, was man nicht billigen kann , manches,
wogegen man handeln muß , aber auch wieder man-
&lt;es , worüber man nicht einmal seine Misbilligung
recht laut werden lassen darf, um. das Uebel nicht ärger
zu machen. - Nur die lebbafteste Neigung zu den Wise
senschaften, und auch diese nicht immer allein , kann
vor dem Ueberdrusse bewahren, der aus bem mannigs
faltigen Unangenehmen entspringt, das in der Direction
einer Universität sich unvermeidlich darbietet.

3...
Was ist die neue Armenordnung? Predigt am zweyken

Sonntage in der Fasten über das ordentliche Evans
gelium - Matthäi 15, 21 + 28. von D. Georg Des
tharding, Pastior zu St. Jacob , eines geistiichen
Ministerii Senior und Director, und ersten Aufse»
her der Schule daselbst. (Psalm 33, 15. Er (Gott)
lenfet ibnet allen das Herz, und merket auf alle ihre
Werke.) Rosto&gt;, 1803. Gedruckt in der Adlerschen
Officin. Zum Nuten der Schulanstalt. 1 Bog. 8.

Daß die Einwohner Rosto&gt;s die uene Armenordnung
aus allen Kräften zu unterstüßen schuldig sind. Eine
Predigt , gehalten am Sonntag Judica 1803 von
D. Samuel Sottlieb Lange, Rosio&gt;, gedruckt
y. zu haben in der Adlerschen Officln, 1805. 1 509.8.

Weber Gott woblgefällige Opfer, wodurch Christen dem
Bilde ibres Eridsers ähnlich werden. Eine. Predigt
am Sonntag Judica über die Epistel Hebr. 9- v. 114
15. gebalten von Johann Christian Petersen,
Prof. der Theol. und Nachmitkagspred. an der Jas
cobskirche in Rostoc&gt;. Rostoc&gt;, gedruckt in der Müls
lerschen Officiny 1803, xX Bogen in Detgv. 5on
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(zm im Jahre 1738 tvard eine allgemeine, die Ab»stellung der -bisherigen Betteley hewirkende Ur-
nienordnung für die Stadt in Vorschlag gebracht. die
Pamatiye' Subscription: fiel aber fo geringe qus; daß
die Sake sogleich aufgegeben werden iuüte (1 B. S.
14.) Vermuthlic trug däzu am meissen-ben, daß däs
Publicum von der hisheiigen Verwaltung der Armen»rdumigkeine vortheilhafte Meinüngenhegte. Nachdem
die allgemeine Landesverordnung wegen Abstellung der
Betteley diese Angelegenheit wieder zu einem Gegenstans-
Te dffentlicher Anordnungen gemacht haf, ist "beh dersel-
ben mehrere Vorbereitung angewandt. Die künftige
i word vorher dur&lt; einen gedrucktenntwurfder Armen Ordnung för die StadtR0»
ín S5ogen (ti Start) befumnt germadt, an jesetiFyn: aufgefodert , Erinnerungen darüber zu machen,
(dergleichen doch nichf- eingegangen fb) audi gu
gleich, um alles Mistrauen wegen zweckmäßiger Verwen»
dudg.des Fonds su:Hdben;: eine völlige Publicität der jähr
lichen Beyträge und der Hebung. jebes Arnten, imgleichen
des Rechnuügsabschlusses versichert. Diese Einleitung
bat beam aud); verbunpeit: mit einiger Nebenursachen,
jetteinereichlihere Subjcriptivn bewirket; Daszugleich
«i die hiefigen:Prediger. ergangene Erfuchen; diese gute
Anstalt durch ihre Empfehlungen zu unterkäüken, hat die
angeführten. Predigten und deren. Abdru&gt;k  veravtässet.
Hr. Dvet..Derharding war zwar gewilliget, noch zwey
Predigten überxben diejen Gegenstand, nämlich 1) Was
iscdiv A. O in Ausxhung der Einwohner Rostö&gt;s? und
2)Was ist sie für die Nachwelt ? abdrucken zu lassen. Die
ersie muß aber so. wenigen Abgang gefunden haben, daß
erin der Folge; um wegen der Kosten gesichert zu seyn,
Prännmeratkoy : verlangte, "Da auf biet aber: oft
eben so wenig zu'verhnen ist, fo werden beyde Predigten
vielleicht.ungedkutfthleiben ; die mir unbekannte Schyl-
anstalt wird alfo schwerlich des ihr zugedachten 0
(dente sich zu erfrenen Geiegenheit haben,
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Den 19+ Sul, 18093.

ll.

System der &lt;rifilichen Thevlogie - von D. Samuel
Sottlieb Lange. Erster Theil. Leipzig und
Rosto&gt; , bey K. C. Stiller , 1803. I Aiph: 3 o
gen in Otfav.

Sysiem: der theologischen Moral, von D. Samuel
Gottlieb Lange. 3c.

u$ beo Lectionsverzeichnissen (9 B. S. 345. 10
B. S. 249. kt B. S. 24x.) ist zu ersehen;
daß der Hr. Verf. seither Vorlesungen über

die Religions-Wissenschaft gehalten hat. Vielleicht
wird manchem Leser , fo wie mir) ein genauer Begriff
von diesen Vorlesungen mangeln. Jegt aber giebt
die Vorrede zu diesem Lehrbuche darüber schon eine
ausflihrlichere Auskunft. Der Dr. Verf theilet die
Hrifliche Theologie, im engern Sinne, in drey Theile,
1) in die theologische Moral / 2) in' die theologische
Religions - Wisseuschaft- und 3) in das kirchliche Sy
stem der Dogmatik. Der erste Theil dieses Ganzen
ist bekannt. Der zweyte , welcher noch neu und. biß
jekt nicht anerkanut ist - soll in der Form der theolos
gischen. Moral ganz ähnlich werden, und nach der Ab»
ficht des Hrn. Verf. für die &lt;hristliche Glaubenslehre
das Nämliche leisten, was bisher durch die theologischeMoral als eine blöß aus philosophischen Grundsäßen
und biblischen. Yussprüchen zysammengeseßte Wissen-
schaft, für. Vir. . rissige Sittenlehre geleistet Sy TT, BP, EHE u á
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Gleich dieser wird sie denn von der Philosophie nicht
bloß die Priacipien , sondern auch die Anordnung, ja
selbst die volltändige Entwieelung des Systems borgen.
Die Grundlage ist cine ausführliche philosophische
Religions - Wissenschaft 1 bey welcher die Lehren der
Schrift an ihrer gehdrigen Stelle eingeschaltet , mit
den Aussprüchen der Vernuvst verbunden , und durch
diese Verknüpfung zu einem Ganzen vereinigt werden,
welches wegen seiner innern Haltung und durchgängis
gen Consequenz den Nahmen einer Wissenschaft mit
Recht verdient. Hicbey bleibt natürlich das kirchliche
System der Glaubenslehren oder die kirchliche Dogs
mati? immer noch bey Seite liegen: diese bildet erst
die dritte Disciplin der &lt;ristlichen Theologie, in
welcher das dogmatische System unserer lutherischen
Kirche ganz unverfälscht aufgestellt, 'mit den kirchlichen
Beweisen unterstükt , und jedes einzelne Dogma mit
einer furzen Geschichte desselben begleitet wird. Die
Einleitung macht eine Geschichte der Dogmatik.

Das System der theologischen Morat hat folgende
Abtheilungen. 1. Einleitung. x Abschn. . Von
der Moral überhaupt, und der theologischen Moral
insbesondere. 2, Abschn. Geschichte der theologis
schen Moral. 11. Reine Moral. x Th. Von der
Natur des freyen Willens endlicher vernünftiger Wesen
überhaupt, und zwar als reiner Vernunftwesen betrach»
tet. 2 Th. Von der allgemeinen Geseßgebung , die
für jeden freyen Willen endlicher vernünftiger Wesen
gilt, insoferne man sie blos als reine Vernunftwestn
betrachtet. 131, Angewandte Moral, x Th. Von
der Natur des menschlichen Willens, 2 Ch. Von der
Geseßgebung für den Willen des Menschen, als Wil
len eines unter dem reinen Vernunftgeseß stehenden
Wesens. 1 Abschn. Begründung des Princips derangewandten Moral. 2 Abschn. Von den einzeinen
Pflichten des Menschen gegen Gott, gegen sich sclb|t,
und gegen andere Menschen. Der Hr. Verf. bemerkt
Hiebey, daß er grösßtentheils der Bahn gefolgt. sey, wel-
Ge Rant der practischen Philosophie vorgezeichnetat;
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batz. daß. er aber doch auch bisweilen von ihm abwei»
dic, und diese Abweichungen besonders zur Prüfung
empfeble.

Auf die Anordnung.des Ganzen , kommt es bekannt
lich bey einem Buche dieser Art hauptsächlich an: itv
deß wird es doch nicht ganz zwecdlos seyn , zu „bemer?
ken; daß der Jurist bey einigen, in anderer Hinsicht
auch zu seinem Fache gehdrigen Nebensachen / z+ B.
daß die theol. Moral nur (oldye Ehen / bey welchen
eine vdllige Gemeinschaft der Güter herrscht, für pflichte
mößig erkenne, $ 185, unb bic Leibeigenschaft untere
sage, 5 190, schwerlich unbeschränkt beypflichten könnt,

„2

Gy die ersie Dotirung der restaurirken Universikät' zuDorpat mit sechs und funfzig tausend
Rubeln (9B. S. 383.) und das Gehalt der Profess
soren von 1509 Rudeln nicht hinreichend gesunden ift:
fo Dat ber jet regierende Kayser auf Vorstellung der
Universität deu Fond verdoppelt, das Gehalt der Pro»-
fessoren erhöhet - bie Rechte derselben erweitert - und
einige Vorschriften des vorigen Plans veräadert. Nache
stehende aus dem 38 Stücde oe. Inzelligenzblazts. der
allg. Litteratur » Zeitung entlehnte Ukase ergiebt darü»
ber das Weitere.

Wir v. GO. G. Alexander 1 Kayser und Selbst-
herrscher aller Reußen) 2€. 26. 26-

Zufolge der wohlthätigen Absichten Unsers vielge-
liebten SBaterá , des Kaysers Paul 1, glorreichen und
gesegneten Andenkens, errichten Wir durch gegenwär-
tiat Fundation&amp;Acte ; auf ewige Zeiten, sür die Pro»
vinzen Lief- Ehst- und Rurland eine Universität,
deren Siß Wir in der Stadt: Dorpat bestimmen.
Und weil es Uns am Herzen liegt, dieses Heiligthum
der Wissenschafin in einenblühenden Zustand zu ver-seßen , jo ertheilen Wir dieser Universität Unsern bes
sondern Schutz und Profection. :

Da diese Anstalt die Erweiterung der menschlichen
Kenntnisse in unserm Reiche und die Bildung der Jus
gend zum Dienste des Vaterlandes vorzüglich bezwerft :"2 0
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so haben Wir es nothwendig erachtet, ihr die zur Er-
reichung diescs wichtigen Zwecks erfoderlichen "Mittel
zu gewähren. Jn dieser Absicht ertheilen Wir dieser
Universität folgende unbewegliche Güter und Vorrechte:

1) Wir schenfen ihr den Plaß der alten d&amp;rpt:
schen Festung , der Dom genannt, den Plaß der ger
wesenen schwedischen Kirche, "nit dew beyderseitigen
Appertinentiea , und anßerdem vön dew Krongätern
240 liefländische Haaken, schwedischer-Revision. Weil
aber die Universität nicht auf einmal von diesen Gütern
Besitz nehmen kann, so weisen Wir ihr bis auf Vas
canz derselben eine jährliche Revente von einbusms
dert und zwanzig tausend Rubeln, Bco Ass,
auf den Reichsschaz an, von dem 23. Apr. d.'J., als
dem Eröffnungstage dieser Universität angerechnet :
dergestalt, daß, so wie die Universität in den Besiß
dieser vacant werdenden Göter tritt, der- Reichsfchaß
von der oberwähnten Summe für jeden Haaken 509
Rubel B. A. abzunzichen hat.

"2) Der Adel jener drey oberwähnteri Provinzen,
welcher zur Errichtung dieser Universität beytragen
wird, bat das Recht, einen Curator zur Führung der
Bconomischen- Geschäfte bey der Universität zu ernen-
nen. Diese Curatoren werden , solange fie im quac
tion bleiben , zur fünften Klasse gerechnet ; ihre mid:
ten sind übrigens ín Den Ctatuten-ber llaiverfitàt zu
bestimmen, |

3) Die Universität führt , gemeinschaftlich mit den
Cyratoren, die Verwaltung der ihr bestimmten Güter,
und bestimmt auch, ünter Oberaufsicht des Ministers
des dffentlichen Unterrichts, die Verwendung aller ihrer
Einkünfte, indem fie diesem durch das Sptitalieb bet
Schulcommission , dem die sveciellere Fürsorge für
diese Universität Unserer Ukase vom 8 Sept, gemäß
übertragen werden wird, jährlich von allem eine Nech«
nung abtegt, die auch dem Publicum durch den Druck
bekannt zu machen ist.

4) Die Universität steht unter dem Minister des
öffentlichen Unterrichts, und dem Mitgliede der Schul-

come
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tommission bem die Sorgfalt für diese Universität
defonders aufgetragen wird- Uebrigens hat sie das
Recht, alle für nüßlich erachtete Beränderüngen in ihs
ret: innern Verfassung , insofern. es ihre« Einkünfte
erlauben ; vyrzunehmen: worüberindessen dem Minis
ster" des -dffeatlichen Unterrichts durch das Mitgtied der
Schu'commission derjenigen Abtheilung , zu welcher
die Universität: gerechnet wird / zur Bestätigung Bes
richterstattet werden sol. &gt; 7 T
18) Die Universirätlertheilt nach Art deriausländischen
Universitäten academische Würden. Die-von derselben
eraminirren “und graduirten Candidaten haben -das
Recht 78 allen Aetitern in fhköin Fäche zu "gelangen;
ohne sich einer anderweitigen Prüfung zu unkerwerken.
:76).-Die-:Universität hat ihre innere Gerichtsbarkeiß

und obrigkeitliche Auctorität über alle ihte Mitgliedes
und Untergebenen, und deren bey der Universität gegen-
wärtige Familien , sowohl in persönlichen Angetegens
heiten als auch in Schuldsachen: dergestalt, daß im
Fall eines Processes zwischen einem Mitgliede :oder
einem Untergebenen der Universität und irgendeinem
andern Individuum öder einer Corporation die Sache
entweder von der Universität , wenn nämlich der B&amp;
klagte zu derselben gehdrt / oder von der gewöhnlichen
gerichtlichen Behörde entschfeden wird: älle etwauige
Grundbesißungen betreffende Processe ausgenommen,
welche vor das Forum der dortigen competenten 86
Hdrden gehören. In Criminalsachen aber stellt die
Universität die summarische Untersnchung an; und ver!
fendet sie mit Beylegung ihrer Meynung an die Be-
hörde , wohin der Verbrecher gehdrt. Uebrigens. wird
von den Sprüchen des Universitätsraths nur an den
dirigirenden Senat appellirk. D

7) Die Universität hat ihre eigne Censur für alle
von ihr oder einem Mitgliede herausgegebene- Schrifs
ten; wie für die von ihr zu ihrem Gebrauch aus dem
Auslande verschriebenen Bücher, Die Einfuhr dersel-
den " sowohl zu Wasser als zu Lande ungehinderterlaubt.

8)



334 Atmnalen-der. Rostockschew
8) Die Universität hat eine Buchdrucerey: und eiue

Buchbandlung zu ihrer völligen Disposition, - Die bar
n gehdrigen . Personen stehen unmittelbar unter der
Universität, und genießen die der Universität ertheilten
Prüvitegien. | :

-.:9) Die Universität wählt wit Unserer Besiättigung
aus den Professoren den Rector. Die Professoren,
Lehrer und- Beamte werden ebenfalls.von dem Univer«
fitätsrath erwählt, und dem Minister des öffentlichen
Unterrichts: durch -das fürsorgende Mitglied zur Beo
Sßättigung-vorgesellt. - m

1. 10) Weil Det Sector ber Lniverfitdt. be(onberé-pete
pflichtet ist 7 für die Erhaltung der guten Ordnung bey
der Uninersität in allem zu wachen , so wird ihm das
Necht-extheilt» in wichtigen “Fällen yon dem Chef des
Militairs Hitlfe zu -fodern. .
„ I1) Alle ausländische Professoren und Beamte der
Universität sind auf immer von jeder persönlichen Ab-
gabe befreyt ,- und haben das Recht, das Neich zu ver»
Lassen 5. -ohne irgend eineBermögensteuer an die Krone
zu eatrichten. Bey-ihrem Eintritt in das Reich darf
jeder -von ihnen das ersie Mal Essecken oder Sachen
8009 Rubel an Werth zollfrey mit sich hereinführen,
gder uach seiner Ankfyntt verschreiben.

12) $üc bie ersien 310 Jahre bestimmen Wir den
jährlichen Gehalt eines ordentlichen Professors auf
2000 Rubel B. A. Der -Rector erhält als Zulage
den vierten Theil, und der Decan jeder Facultät den
zehnten. Theil des oberwähuten jährlichen Gehalts,
:' 33) Jeder Professor, der 25 Jahre lang seinem
Amte mit Eifer und Fleiß vorgestanden Hat, erhält,
wenn:er. nicht länger bey der Universität zu bleiben
wünscht» aus den Einkünften derseiben seinen Gehalt
als lebens!ängliche Pension, und er kann ihn genießen,wo er es für gut befindet. Eben so erhalten diejenigen
Professoren und Lehrer , welche nach dem Zeugnisse
des Universitätsraths wegen irgend einer unbeilbaren
Krankheit ihrem Dienste nicht mehr vorzustehen im
Stande sind, die Hälste ihres Gehalts: aber für aus

9e
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gezeichnete Verdienste, und auf ein vorzügliches Zeugs
nig der Universität wird ihnen ihr ganzer Gehalt als
Pension zuerkannt. In diesem letzteren Fall: macht
auf Vorstellung des fürsorgenden Mitgliedes der .Miv-
nisier des Öffentlichen Unterrichts Uns eine Unterlegung
zur Bestättigung. e.

14) DieWittwen der Professoren und Lehrer, und
deren unmündige Kinder, erhalten einmal den Gehalt
des Verstorbenen , oder außerdem noch eine Pensivn.
Das Recht auf Erhaltung der Pension wird folgendet-
gestalt bestimmt: Wenn ein Professor und Lehrer mit
Eifer und Fleiß 5 bi 15 Sjabr bep ber tlaiverfitát ge
dient hat, und nach seinem Tode eine Frau oder.umw
mündige Kinder hinterläßt, so wird außer der einma-
ligen Auszahlung des Jahrgehalts sowohl der Witb-
we , als auch den Kindern besonders , der fünfte £beil
des Jahrgehalts als Pension fesigesc&lt;&gt;t. Wenn aber
der Professor oder Lehrer stirbt, nachdem er mehr als
15 Jahr bey der Universität gedient hat , so erhalten
dessen Frau und Kinder außer der einmaligen Auszab»
lung des Jahrgehalts den vierten Theil desselben als
Pension. Diese bestimmte Pension hört indessen aufs,
sobald die Wittwe sich aufs neue verheyrathet , oder. die
Kinder 2x Jahr alt werden, pber ment aud) bor die
sem Alter die Töchter heyrathen und die Söhne in
Dienste treten. Die Wittwen und Kinder der'verfior-
benen Professoren und Lehrer, die weniger als-:5 Jahr
Fedient haben, erhalten ein für allemal den ganzen
Gehalt: es sey denn, daß ausgezeichnefe Verdienste des
Verstorbenen die besondere Aufmerksamkeit der Univer-
fität für ihre Waisen verlangen. In diesem Falle
macht sie dem Minister des öffentlichen Unterrichts eine
Vorstellung , um die Hinterlassenen auf eine'den Ver-
diensten des Verstorbenen angemessene Art dure eine

Bensen ju belohnen , welche indessen nicht den fünftenTheil des Jahrgehalts äbersteigen dar...
15) Die Professoren der Universität stehen in “der

fiebenden Klasse; erhalten das Patent über den entspre
chenden Character » und: genießen sowohl für sich ais-&amp;
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auch für: ihre Nachkommen-'der in unserm Reiche mit
diesein:Rangso, verbundenen Vorzüge, , Dex Rector ges
Hdrtzuz fünften Klasse, solange er als [older functio»
nirtz- die Secretaire gehören zur neunten Klasse, die
von3 der“ Universität-graduirten Doctoren zur achten,
die Magister zur neunten. Studenten, welche sich nach
dem „Zeugnisse. der Facultät durch Fortschritte in den
Wissenschaften und durch autes Betragen ausgezeiche
net haben , erhalten: bey ihrem Eintritt ig den Civile-
dienst den Oberofficiers - Character. |
: 46); Alle der Universität gehbrige Gebäude, wie auch
jedes.-von- einem Professor bewohnte Haus ist von mb
lätgirischer Einquartirung befreyt. =
- „I2) Die-Universität hat das Recht - Studenten aus

allen: Ständen, Einheimische und Ausländer, aufzuneh»
men, die-indessen über ihren Stand schriftliche Zeugnisse
vorzeigen wülsen. Jeder Unserer Unterthanen in-den ob
erwöhnten Provinzen Kief: Ehst- und Rurland ift vet
pflichtet, -3 Jahre auf diejer oder irgend einer andern in
Unserm Reiche errichteten Universitdt zu studiren, um zu
ätgend einem Amte, wozu juristische oder andere Studien
erfoderlich sind, in diesen 3 Provinzen zu gelangen z diejes
nigen Beamten ausgenommen) bíe auf lufermnamentli,
&lt;en-Befehl angestellt werden. Jedech toll diese Berord-
nung, bie Beseßung der Aemter betreffend, erst nach 5
Jährenvon der Eröffnung der Universität augerechnetky
in Ansübung gebracht werden. |

Endlich empfehlen Wir djese Unsere. Kayserl. Univers-
tät zu-Dorpäat der Rechtschassenheit ivrer Mitglieders
der Sorgsgalt ihrer Vorgesetzten, der Achtung aller Unse-
rer getreuen. Unterthanen, und der allerböpßen. Protec»
tion Unsers Thronfolgers. n ,

Zur Urkunde dessen, und um dieser Fyndationsacte für
jekt fowshi als für die Zukunft dip;gesekliche Kxaftund
Festigkeit zu ertheilen,- hoben Wir allergnädigst gexyheb,
sie allerhöchst eigenhändig zu:unterschreiben, und zugleich
befobten, fie mit dem Reichsfiegel zu bekräftigen, und;die-
fesDriginal dem 4niversitätbrathe zur ewigen Aufbewah-
ximgzu übergeben. Gegeben in der Retdenzstadt St
Petersburg, den 12, Dee. 1802.
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1,

Olnnalen der meklenburgischen Landwirthschafts ; Ge
* sellschaft. Erster Theil. Rosto&gt;, bey K. €. Stil-

ler, 1803. 143 Bogen in Octav
ach dem voranstehenden Plane werden diese Annqse

' jen immer in sieben Abschnitte abgetbeilt seyn)
in welchen man, 1) die periodischen Nachrich»

fen von der Einrichtung der Gesellschaft , dem Perso«
nale, den Preisaufgaben und Preisvertheilungen, u. d. 9.
a) Resultate solcher Versuche, welche sitatutenmäßig
von den Mitgliedern der Gesellschaft vorgenommen
worden, 3) Erfahrungen einzelner Landwirthe , auch
solcher, die nicht zur Gesellschaft gehören, 4) Vor«
schläge Einzelner, 5) Gemeinndhige Aufsäße, Aua
züge und Beurtheilungen, 6) Anfragen , und 7) Be-
antwortungen der Anfragen, vorfinden wird. Den
Nnuhalt dieses ersten Theils ergiebt folgende genauereAnzeige. 1 Erdfaung der Gesellschaft, Die von
benden Regierhäusern gebilligten Statuten. Die zu
Schwerin abgeschlagene und zu Strelitz bewilligte
Posifreyheit. Erste Preisaufgabe, (16 B S. 130.)
und Bestimmung kleinerer Preise für solche Einländer,
die weder Gutsbesiker noch Pächter großer Landgüter
(inb. Erste Preisvertheilung: Den Preis erhielt der
Hr. 'v. Tornow auf Preetzen, (10 VB. S. 129.)
das Accessit Hr. I, C, Sischer, banndverscher Kamyv m
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mer Conbuctear zu Insterburg. Zwepte Preis:
aufgabe : “Welches wären die zwecmäßigsien Anstals
“ten, durc&lt; welcge der: mel. Landbegüterte sowohl
“gls der Kapitalist sich in den Stand geseßt sähen,
«“« gegen gehörige Sicherheit zu jeder Zeit, ohne die
“«fosibare Vermittelung der Geidunterhändter, zu mäßl«
“gen Zinsen Kapitalien zu erhalten und auszuleihen ?
« Yon welcher Art müßte das Institut jeyn, dcm je-
“der Ansländerund Einländer Kapiralien anvertiauen
« ynd von dem der Grundbesißer solche gegen hinlängs

&lt;&lt; [sche Sicherheit erhalten könnte , durch welches Ins
&lt;« stitut also auch die im Lande- unbenußt vorhandenen
&lt;« der Circulation wieder übergeben würden? Würde
“« zu diesem Endzweck auf die-Errichtung: einer Bank,
es Credit -Association oder anderer ähnlichen Institute
&lt;« angetragen: so erwartet die Gesellschaft dann aus-
«“führliche Vorschläge, auf welche Weije der Credit
“derselben dauerhaft zu fundiren? welche festgestellte
“« Principien dem Gläubiger hinreichende Sicherheit
"ffr Kapital und Zinsen gewähren dürften ? und vurch
“welche Einrichtungen der Geldverkehr möglichst in
«aqllen seinen Theilen für Geldgebende und Geldneh-

&lt;&lt; nehmende , der Sicherheit unbeschadet, erleichtert
« würde? Endlich, ob das: Institut sich auf Anleihen
&lt;&lt; mid Augsleihen von Kapitalien allein beschränken,
“poder ob selbigem gleichfalls andere mercantilische
e&amp; Operationen , der Sicherheit desselben unbeschadet,
“&lt;zu verstatten , und welches denn diese bey der Lage
“ des mel. Commerzes seyn dürften ?"' ( Sollte die
Gesellschaft ivohl im Ernste erwarten, den in diesen
gefünstelten Fragen angedeuteten Zweck je zu erreichen ?
und könnte das dem Ganzen vortheilhaft seyn? Wex
nicht anders Landgüter kauft, als wenn er wenigstens
ein Drittheil des Kaufgeldes baar aus eigenem Ver«-
mögen zu bezahlen im Stande ist; wer nicht'mehr
dafür giebt, als daß er im Durchschnitt günstiger und
ungäntiger Jahre auf 4 p. Ct. Revenüen für sein eige-
nes, und auf 5 p- Ct. für das dazu angelichene Geld
rechnen kann; wer sich selbst mit ber eigenen Bewirth-haf:
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schaftung derselben nicht befaßt;als werner dieLandwirth-
schaft zuvor gehörig erlernt bats wer unnöthigen-Auf:
wand und Hasardspiele vermeidet ; und wer sich uicht
dadurch, daß er weniger als 5 p-Ct. Zinsen geben mill,
selbst beständigen. Versuren ausseßt, der wird weder
große Provisionen zu geben nöthig baben, noch der
Erkünstelungen imaginairer Sicherheit"bedürfen.) Go
schenke anModellen, Werkzeugen und Büchern, weiche
bey der Gesellschaft eingegangen sivd. 11. Resultate
der Versuche, 1) über das Kasten des Getraides,
2) über das Eagen dcs berei:s aufgelaufenen Hafers,
3) über die Blapmeiersche Methode , Kleeben zu
machen - 4) ob es vortheilhafter.fey; den Dünger gleich
unterjucggen, ober ihn'so lange auf dem Acker liegen
zu lassen , bis er allenfals durchgewachsen? 5) ob.die
Kartosseln durch Beraubung ihrer Blüthen im Ertrage
ergiebiger werden? 6) über einen dauerhaften Holze
anstrich. 111- Erfahrungen: - 1) Ueber die Ver-
tilgzung des Hederichs oder Küdi&gt;s , 23 Versuche mit
Brachprodueken von W. Piper, Prediger zu Bese:
ris , 3) Verfahren des Hosconditors Rauer zu
Deustadf, edle und. gesunde Obstbäume in kurzer
Zeit zu erziehen und tragbar zu: machen / 4) über das
Einsäuern des Klees, von . Hrn, Prof. Ratsten.
IV. Vorschläge: . x) auf einem; und demselben led
Landes in einem Sommer eine gedsppelte Sattoffcl
erndte zu gewinnen- 2) eine vortheilhafte Dünger:
vermehrung, vom: Hrn. A. Sibeth. V. Preisschrift
pe8 rn. $,-&amp; Sischer, mit einigen Anmerkungen
des Hrn. H. R. Berlin auf Liepen. VI. Eilf Au
fragen. VIT. Beantwortungen von Hrn. I. Hampe
zu Lantow, Hrn. H. Reinhold, Pred. zu Staven,
Hrn, Pred. Plitt zu Neuenkirchen ; Hrn. Pred. Wüst:
ney zu Basedow, und einem: Ungenannten.

2,

Cw habe in-diesen Blättern--mehrere Meinungen
+ fiber die Verschiedenheit angeführt welche sich
zwischen den Universitäten auf dev-einen - und .den Se8392 cietás
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detáten ber. Wissenschaften und ähnlichen Gesellschafs
ken auf der andern Seite findet. Diese Verschieden-
beit ist auch der Gegenstand einer Vorlesung gewesen,
welche der Hr. G. J. R. Heyne zu Söttingen im No-
vember v. J, in der Societät der Wissenschaften ge»
halten hat. Da diese vor der Hand noch nicht abge«
drückt werden mögte : so liefere ich den in Nr. 191 bet
dortigen gelehrten Anzeigen enthaltenen Auszug , den
der Hr. Verf. wahrscheinlich selbst gemacht bat.

“ Auf Universitäten werden die Wissenschaften 'fär
diefenigen gelehrt , welche theils die Elementar-Kennt«
nisse zu erlernen wünschen, indem sie über das Come
pendium derseiben lesen hören, theils die Wissenschaf
ken systematisch studiren wollen, Aber für diejenigen,
welche nach den academischen Jahren eine Wise
senschäft weiter zu ihrem Studium machen , ihre Fore
schungen weiter verfolgen, die Summe der fennts
nisse mit eig'nen Einsichten vergrößern , Beobachtune
gen und Versuche anstellen, und zu höhern Einsichten
und Erweiterung der Wissenschaften fortschreiten moli
len , haben wir keine Anttalten. Dazu sind die Uni-
versitäten: nicht eingerichtet; sie find Lehranstalten, und
vom Lehrer als Lehrer kann bloß verlangt werden, daß
er seine Wissenschaft gründlich versichet, und andern
vorzutragen weiß; allenfalls , daß ex Erweiterungen
der Kenntnisse, welche von andern gemacht werden)
fich bekannt macht, in seinen Vortrag einträgt oder
Eeinflicht, und seine Einsichten dadurch berichtiget. Ss
qud) diejenigen , welche den Unterricht genossen haben,
gehen von der Universität zur Anwendung des Erler»
fen im practischen Leden über ; verfolgen aber nicht fer«
ner die Wissenschaft a18 Wissenschaft. Wenn indeß der
Lehrer selbst in Kn BI durch eigenes Stydium fortgehet, eigene Forschungen, Versuche und
Erfahrungen anstellet, leistet er dies als Gelehrter,
Daß heydes mit einander verbunden seyn kann , soll
und tünß  verstehet sich? allein die Lage und Pflicht
eines Lehrers schränkt das Andere gar schr ein. Nun
gícót es ader eine große Zahl Gelehrte auch außer, denNiven
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Unsversitäten , welche sich aus edlem Triebe mit höbern
Geisteskrästen , lebendigen Forschungstrieb, ticfern
Einsichten , bessern Hdlfsmitteln und Werkzeugen , bey
mehr Ruhe und in einer günfligern Glüdslage, der
eigentlichen Erweiterung und Ausbildung der Wissens
schaften» insonderheit der physischen , &lt;emischen, me
&lt;anischen; astronomischen, widmen, und bey mehr
Aufmunterung noch mehr widmen würden. Für diess
fehit es fast überall an Vereinigungspuncten und Vero
einigungspläßen, und dazu ndthigen Anstalten - und
das müßten Societäten, Academien der Wissenschafe
ten / und andere gelehrte Gesellschaften seyn, die außer
und. neben den Universitätsstäbten. errichtet werden
mößten. Es erhellet nun leicht, was d'e Stiftung
der Societät der Wissenschaften auf der Universität zu
Göttingen seyn kounte und mußte, Sie sollte ein
Ersatzimnittel für dasjenige sevn, was in einem so grö»
ßen Theile von Deutschland noch fehlt , eine Bes
förderung des weitern Fortgangs der Universitätssiye
dien der Lehrer seldst, und ein Mittel zu der Vereini-
gung auswärtiger, außer der Universität 'iebender Ge,
Jehrten mit den Universitäts » Gelehrten : indem
beyde durch Mittheilung neu erworbener Einsichten
si&lt; an einander schlössen , da die Mittheilung neu er»
worbener Kenntnisse und Einsichten ein so dringen»
des Bedürfniß des menschlichen Geistes, und auf der
andern Seite ein so wirksames Reizmittel ist, die
schlafenden Geisteskräfte zu. wecken. Daß eine solche
Fortrückung und Erweiterung der Kenntnisse nicht tn
allen Wissenschaften gleich dringend und stark seyn kann»
und daß Studien 7 die sich auf Beobachtungen und
Versuche gründen, oder die tiefe gelehrte und weitläufe
tige Forschungen von Belesenheit verlangen , sich mehr
als andere , welche entweder auf positive oder bloß spe,
eulative Wahrheiteu eingeschränkt sind, dazu eignen, ver?
sicht sich. Wenn das vorgestekte Ziel nicht vdllig ere
reicht worden , so liegt es nicht an dem Plan, sondern
an Zeiten und Menschen. Eine Gesellschaft der Wiss
senschaften. auf Universitäten widersireltet alsy feines:

ARCHIV wegt
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weges dem Sinn und Wesen einer Lehranstalt, ist auch
nicht mit derselben einerley : sondern kann unb full cin
wirksames. Hülfsimittel seyn , daß jene nicht zu einer
bloßen Lehranstalt herabsinkt , vielmehr zugleich als ein
Vcreinigungspunct von wissenschaftlichen Studien und
wissenschaftlichen Gelehrten betrachtet werden könne,
zumal , da es in unsern Staaten keine andere giebt.
Unstreitig würde eine Vercinigung von reichen Privakt-
personen, besonders aus dem Adel, die ihre
Musse und Glücksvortheile den Wissenschaften widmen
wollten und könnten, eine weit wirksamere Anstalt
Werben; zumal in Verbindung mit der academischen.'

Da die Vorliebe für die göttingischen Einrichtun
gen den Hrn. Verf. von dem richtigen Wege abgeleitet
Hat, so vergleiche man damit folgende Bemerkungen.
I. Weil sich in den 3 oder 4 Jahren , die die meisten
Studirenden auf den Academien zubringen, keine Wis«
senschaft in dem gewöhnlichen Umfange gründlich er
lernen läßt: so muß jeder Stüdirende nach beendigter
academischen Laufbahn sein Studium durch eigenen
Fleip und mit Hülfe einer brauchbaren Handbibliothek
fortseßen. Hiebey kommt aber eine Societät der Wis-
senschaften gar nicht in Anschlag: sie sollte nur auf dies
jenigen sehen , die mehr leisten können und wollen,
als die meisten Gelehrten leisten können. 11, Dies
wird sie nur mit Erfolg thun , wenn sie Leuten, denen
die vorauszuseßenden vorzüglichen Talente und Kennk-
nisse nicht abgehen , die Musse und die Hülfsmittel
verschafft, die Wissenschaft zu erweitern und zu berichti-
gen&gt; Dazu wird aber ein beträchtlicherer Fond;erfo-
dert, ass für die Societät und Academie der Wissen«
schaffen in Göttingen und Berlin ausge'egzt ist,
311, Wenn man eine solche Gesellschaft mit einer Aca-
demie verbindet, so ist das. eigentlich Grfparung. cun
die Hülfsmittel sind auf der Academie ohnehin vorhan-
ben, oder sollten es wenigstens seyn: man darf.sie also
nicht doppelt anschaffen. Und da die Professoren über»
dem, nicht.allenfalls , sondern unbedingt, verpflich
tet sind , die Wissenschaft, für welche may fie-berufen

at,
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Dat, qu Fennen, zu erweitern und zu berichtigen , so
bedarf es nur einer mäßigen Gehaltsznlage, um ihnen,
besonders auf einer stärkbeseßten Universität, die nb
thige Musse zu verschaffen 3 und einer Vergütung für
kostbare Experimente, Reisen und ähnliche Verwendun-
gen; IV. Dies gilt inzwischen bloß von den Mitglie»
dern einer solchen Societät, die an Ort und Stelle vors
handen sind. Für die auswärtigen Mitglieder thut
die göttingische Societät der Wissenschaften , so wie
manche andere , soviel ich weit, nichts, als daß sie
ihnen den Titel ihres Mitgliedes oder Correspondent-
ten giebt. Dieser verschaft aber weder Hülfsmittel
noch Musse. Wer darauf irgend einen Werth seket,
den mag dies wohl einmal bestimmen , eine kleine Be-
mühung zu übernehmen, die er sonst nicht übernommen
haben würde. In der Regel aber würden diese aus-
wärtigen Mitglieder auch ohne die Verbindung mit
der Societät even das für die Wissenschaften thun, und
baben gewöhnlich sc&lt;on davon Beweise abgelegt, ehe
sie zu Mitgliedern aufgenommen worden. V. Was
Gelehrten dieser Art ein solc&lt;er sogenannter WVereini«
gungspunct für einen erheblichen Vor:heil gewähre,
vermag ich nicht cinzuschen. Unsere jeßt im Ucber!
fiuß vorhandenen Zeitschriften bieten ein sicheres Mik-
tel dar, einzelne Beobachtungen und Fortschritte früs
her und bequemer bekannt zu machen, als in dem Com»
mentarien der Societät mdglich ist. VI. Die Socie-
tät zu S. hat also wohl mehr den Zweck / der Acades
mie auswärtige Studirende und Geschenke für ihre
Gammlungen zu verschaffen, (11 B. S. 290.) als die
Erweiterung und Berichtigung der Wissenschasten zu
besdrdern. VI. Es ist mithin eine ganz unrichtige
Meinung des Hrn Heyne, (bafi fie verhindern solle,
daß GS. nicht zu einer bloßen Lehranstalt herabsinke.
Die dortige Universität hat für die Wissenschaften viel
geleistet» die Socictät nach Verhältniß wenig, wie
man sich überzeugen kann, wenn man bic. Commenta-
rien der Societät, für die man nicht einmal immer
einen Verleger gefunden, mit den sonstigen Schriften

dortiger
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dortiger Gelehrten vergleicht. Und überhaupt sind
Eocietäten der Wissenschaften , wenn man sie nach den
bisher bekannten beurtheilen darf, nicht allein für den
Staat, sondern auch für die Wissenschaften selbst, viel
entbebrlicher als Universitäten,

j* zi

Feyerlichkeiten bey dem Einzuge des Durchlauchtigstea
Erbprinzen von Sachsen - Gotha mit Deroseiben Frau
Gemahlin Durchl. Zweyte mit einem Anhange ver-
mehrte Auflage. Gotha , bey Jusius Perthes, 1797.
5 Bogen in Octav.

Nachtrag zu den Feyerlichkeiten bey dem Einzuge des
Durc&lt;l. Erbprinzen von Sachsen - Gotha mit Ders»
seiben Frau Gemahlia Durc&lt;l. Gotha, bey Iu-
stus Perthes , 1797. 13 Bogen in Ortay

gur den beyden schon bey der ersten Auflage (8 B,
++ S. 79.) befindlichen Nachträgen sehe ich bey der

zwenten keinen Anhana, mit dem sie vermehrt seyn
könnte. Ob beyde Auflagen in. andern Kieinigkeiten
verschieden sind, kann ich nicht angeben, da ich die
erfsie Auflage nicht zur Hand habe: erheblich wers
den sie wohl nicht seyn, da die Bogenzahl nicht vergrbs
fert worden,

4 .

Robdem dur&lt; ein Refcripk vom 11 May der Urs
bergang des Hrn. H. R. Rönnberg zur fürsil.

Professur (11 B. S 224.) anderweitig verfüget wor
den: so ward diese Veränderung am 1 Jun., wie gei
wöhnlich, durch ein Patent bekannt gemacht. Einer
Reception ins Conceiiium bedurfte es nicht, da dexs
selbe vorlängst ein Mitglied des Coneilif gewesen.

Sr:rudfeblzetn
ad viersigfte Citüd blefed Bandes ist zwar int feinen Go;Pad wiegen mit der richtigen Zahl versehen. + hat aber

guf der ersten Seite in seiner Inschrift die Nummer 38.
bgaleich die ju [eicht zu verbessern ist: so demerke ichfe body nody für diejenigen, die nicht sogleich darauf achten;

vnd nac&lt;bin glauben mögten daß ihnen das 4oste St, fehle,
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Annalen der Universität zu Wittenberg. Von Jo»-
hann Christian August Srohmann. Erster,
zweyter und dritter Theil. Meisjen, 180' ; 802%
hey Carl Friedrich Wilhelm Erbstein. Zusammen
2 Alph. in Octav:

ECA“ im vorigen Jahre eingefallene Jubelfeyer der$ Uaiversität veranlaßte den Verf., thre Geschichte
auszuarbeiten. Er theilt sie in drey Perioden

die erste von 1502 bis 1586, die zweyte von 1586 bis
1694 , und die dritte von 1694 bis 1735. Als Ursa-
&lt;e, warum er die Geschichte nicht noh weiter fortge
setzt hat, führt er in der Vorrede zum dritten Theile
an, daß die Begebenheiten und SchiFsaäle zu nahe an
die gegenwärtigen Zeiten gräuzen, um sie ganz unpars
thevisch darzustellen 3 eine Ursache , die mir nicht hins
länglichen Grund zu haben scheint. Jede dieser drey
Perioden ist in einem Theile abgehandelt, und wieder
in drey Abtheilungen gebracht : 1) Geschi t.te der Stifs
tung, der Privilegien und der Einkünfte, 2) von den
müden Stiftungen und der äußern und innera Einrich-
fung, 3) von dem religidsen, wissenschaftlichen morali-
schenund politischen Zustande der Universität Sit
Rücksicht auf dagjenige , was in diesenBl ttern, (bes
sonders 6 B. S. 108.) von Wittenberg schon an-
geführt ist, will ich das jezt kurz auszieben / was auf

die Verfassung Bezug bat y
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Erster Theil. x Rap. Die Universität erhielt bey

ihrer Stiftung oder in der Folge die Jurisdiction *)
über ihre Mitglieder , jedoch mit Ausschluß eigentlich
peiniicher Fälle ; und die Erbgerichte auf ihren Dör-
fern. Sie erhielt ferner die Jmmunität von den all»
gemeinen Yandesabgaben, nur daß dabey einige Male
dringende große Bedürfnisse doch eine Ausnahme ver»
anlaßten, und von vielen städtischen Abgaben, jedoch
mit Beschränkung auf Ein Haus und auf die Unterlass
sung bürgerlicher Nahrung. -- Beym ersten Anfange
unterhielt der Churfürst die Universität aus seiner Kasse:
aber schon 1507 incorporirte er derselben die reiche
Steiftskirche mit allen ihren Gütern und Dörfern, und
verband außerdem damit 3 Probsieyen und Parochie
folchergestalt / daß die Professösren sie durch Vicarien
verwalten lassen konnten. Damals betrugen aber doch
die reinen Einkünfte der Stiftskirche nur noch 2561 Fl.
r ggr., und die Besoldungen der Professoren 3795 Fl.
das Fehlende mußte also auf die Klöster angewiesen wer»
den Indessen vermehrten die Landesherren auf. man
&lt;erley Weise die Einkünfte der Universität. Im Jahre
1569 betrug die baare Einnahme schon 5054 Fl.

14 ggr.

*) Beyläusig äußert der Hr. 8etf, , baf (it bie acabemia
sche Jurisdiction über die Studirenden nur durch die
moralise&lt;e Unmündigkeit dieser Personen , d. h. durch
den Leichtsina und die Lebhaftigkeit des jugendlichen Als
kers rechtfertigen lasse; daß daher die Strafen der acas-
bemifden Syuríóbiction gelinder fepn müften, al&amp; bet
bürgerlichen , solange nur die Verbrechen nicht so gtof
sind , daß die moralische Unmündigkeit nicht weiter als
Entschuldignags: und Linderungsgrund angeführt wer,
den kann , indem sonst der Staat bey dieser Nachsicht
zu große Gefahr liefe, und die Menschheit, d. h. die
moralisc&gt;e Bestimmung derselben selb| , dargus keinen
großen Vortheil ziehen könnte ; daß foldlich die döhge
gcademische Strafe nur in einer negativen Disciplin,
nämlich in dem Consilio abeundi und der Relegation bes
stehen könne, zu größern Strafen der Verbrecher aver
an die bürgerliche Jurisdiction ausgeliefert werden
müsse. =- I&lt; muß gestehea , daß dies alles für mich
unverständlich ist.
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I4 095. 7 pf. und außerdem erhob bie Universität jähr!
lich 2804 Schfl. Roc&gt;ken- 7 Schfl. Waizen, 803 Schfl.
guten Hafer , 285 S&lt;fl. rauhen Hafer und 80 e«dfi.
Gerste , auch erhielt ie noch einige andere Naturalien
und allerhand Dienste, 2 Rap. In diesem Zeitrau-
me wurden 18 Stipendien von Privatpersonen gestiftet.
Fasbesondere schenkte aber Churf. August 39950 Fl. zu
27 Stipendien : von den 4500 Fl. Ziusen sollten näm«
lich 4 studirende Theologen jeder 90 Fl., 2 Juristen
und ein Mediciner jährlich 100 Fl, und, 20 Artisten
jeder 40 Fl. haben. Er gab ferner 3000 Fl. an die
Universität, um von Luthers Erben das Äugnustiner-
Kloster wieder anzukaufen, -und dasselbe theils zu freven
Wohnungen für mehr als 100 Studirende einzurich-
ten und zu erweitern, theils darin ein Convictorium
anzulegen, das anfänglich zu 150 Personen berechnet
tar, aber nur (üv 120 Gonvictorífien zureichte. Zur
Unterstüßung derer, die in diesen Collegio. wohnten,
setzte er nachhin noch 2824 Fl. jährticher Hebungen
aus; und schenkte ein Kapital von 1000 Fl., von des-
sen Zinsen kranke Studirende verpfleget, und ein Arzt
für sie besoldet werden sollte. In diesem Zeitraum
ward auch die erste ansehnliche Universitäts-Bibliothek
gestiftet, welche in der Folge nach Jena kam. = Bis
zur Resormation war die Verfassung der Academie
hierarchisch; der Rector, welcher unverheyrathet seyn
mußte, spielte mit den ihm zugeordneten 3 Resorina-
foren über seine academischen Sdhne einen kleinen
Pabst; seit Verbindung der Stiftskirche waren deren
Canonici und Vicarien zugleich die Professoren, denen
noch ein Medicus zugeordnet ward. Wer in den ersten
Zeiten Doctor der Theologie werden wollte, mußte
vorher Biblicus, Formatus , Sententiarius , Licentia-
tus, 13. s. 1v. geworden seyn? und so war es auch ver
hältnißmäßig in der Jurisprudenz, In der Folge er-
Hielt die Universität eine mehr monarchische Verfassung.
Die Zahl der Professoren wurde vermehrt; 1536 wa-
ren schon 4 Theologen , 4 Juristen , 3 Mediciner und
LL Artisien angesiellt, und 1572 Frhiell auch ein

Xx 2 Sprache,
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Sprachmeister für den Unterricht im Sranibfifden und
Itaiiänischen 100 Fl. Pension, Der Rector ward
halbjährig aus den Doctoren , Licentiaten oder vier-
jährigen Magistern nach der Ordnung der Facultäten
gewählt. Mit den 3 Reformatoren *) zusammen machte
er zuerst die höchste Justanz, an welche die academischen
Bürger appelliren konnten, wenn sie fich bey den Aus-
sprüchen nicht beruhigen wollten, welche der Necetor
aslein oder mit den 4 Decanen erließ. Sep (rlebis
gung der Professuren hatte die Universität das Stemis
nations - Recht. Die Gebühren für Inscriptionen und
Promotionen waren, so wie die Besoldungen, geringe:
leßtere mußten in diesem 3citraume (don erbóbet mers
den. Der Rector erhielt den dritten Theil der In-
scriptions- Gebühren , und für jede Unterschrift eines
Nescripts oder Berichtes 5 ggr., auch eine Kleinigkeit
von den Promotionen. Der erste Studenten Eyd
ward gegen das Ende dieser Periode in jeiner Fassung
abgeändert. Mehrere von den Professoren wurden bey
dem Consistorio und Hofgerichte mitangestellt. 3 Rap.
Die Geschichte der Reformation, welche auf dieser
Universität dur&lt; Luthern und ÜWielandbton ibven
Anfang nahm, und ihrer mannigfachen Folgen für ans
dere Theile der Gelehrsamkeit. enthält zugleich die
hauptsächlichsten Data des wissenschafttichen und res
ligidsen Zustandes. Die Zahl der Gtüdenten war zu
Zeiten über 2000, und die Mittelzahl derer, die in
diesem Zeitraum jährlich inscribiret wurden, ungefähr
700. Die Sitten der Studirenden waren roh und
zügellos: 1512 ward sogar der Rector von einem Res
legívten, der sich heimlich wieder eingeschli&lt;men hatte,
ermordet, und der Mörder enthauptet. Wegen der
Pest verließ die Universität die Stadt zwar viermal,
jedoch nur auf einige Zeit,

Swey
—

*) Gi auere Nachricht von diesen %;eformatoren fin;? gu dm bloß deyl fig wird im àwepten Theile
no&lt; einiges yon dem anzeführt, was sis zu besorgen
hatten.
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Zweyter Theil. 1 Zap. In der zweyten Pe

riode erhielt die Academie keine erhebliche neue rivis
legten: mannigfache Streitigkeiten mit dem Stadtrathe
und dem Amte über die Gränzen der Jurisdiction und
der Immunitäten gaben vielmehr zu deren Beschrän«
Fung und genauerer Bestimmung Anlaß. Die Ober-
gerichte auf ihren Dörfern wurden ihr zwar gegen eine
jährliche Recognition von 20 Fl. überlassen : aber im
übrigen erhielt sie die Criminal - Jurisdiction nicht in
gleicher Maaße, wie Leipzig. Doch wurde ihr die
erste Notion in peinlichen Sachen zugessanden : und in
Disciplinsachen wurden alle Appellationen und Defen-
sionen für unzulässig erkläret. Bey den Immunitäten
unterschied man incorporirte Mitglieder der Universio
tät, die aus dem tsco fundationms besoldet wurden,
und die übrigen immatriculirten Mitglieder, zu denen
ausdrückiich auch die Adjuncte der Facultäten und die
Privat- Docenten gerechnet wurden : den letzteren ward
die den ersieren bestättigte Befreyung in Absicht der
Abgaben von ihren Grundstücken und einigen städtischen
Anlagen ganz abgesprochen ; au) ward nur den In-
corporirten die Einquartirungs- Freyheit auf das von
ihnen bewohnte Haus zugestanden. Ferner mußte die
Universität bey den Drangsalen des dreyßigjährigen
Krieges dreymal zu den allgemeinen Nunlagen bey:ras
gen. =- Für den Fond der Academie war dieser Krieg
schr verderblich. Die Grundstücke, auf welche die
Zinsen und Hebungen hafteten, wurden größtentheils
ruinirt, und von den Kornhebungen wurden 8000 Schfl.
för die Soldaten weggenommen. Ueber die Hälfte
der Letzteren erhielt sie in der Folge erscht: aud) et
theilte ihr der Churfärst eine Versicherung auf 15000
NMthlr., die hr aus künftig eröffneten Lehnen zufallen
sollten, und wies ihr 5000. Nthlr. aus den Stipendia-
tenresten und 5009 Rthlr. von den beym Hofgerichte vor“
kommenden Strafen an. Dies alles war aber nicht
sofort zu erheben. Auf die 15000 Rihlr. wurden 1657
für das der Academie käuflich überlassene Sriedeholz
3840 Fl+ Abgerechnet, und erst 2695 erhielt sie aus

Nn eb



350 Annalen der Rosto&gt;kschen
einem erdffneten kleinern Lehn noch 4083 Rkhlr, r8 agr,
Außerdem wurden ihr 1675 500 Fl. jährliche He-
bungen und 1677 wieder 2090 Fl. Kapital geschenket.
Das alles war aber um so weniger ein Ersatz für ih-
xen in dieser Periode erlittenen Verlust, weil zugleich
die Preise der Dinge beträchtlich gestiegen waren. 2
Rap. Bey der innern Einrichtung trat schon 1588
die große Abänderung ein daß die drey Reformatoren
oder Conservatoren, (Commislarii perpetui ,) welche
bis dahin die Oberaufsicht über die ganze Universität,
und selbst über den Rector gehabt hatten , welche die
Besoldungen anstheilten , die Lehrstunden anordneten,
und überhaupt andere wichtige Einrichtungen trafen,
abgeschafft wurden. Die academischen Angelegenheiten
wurden nun von dem Nector und den Decanen oder
den gesammfen Professoren besorgt; es ward ein Syn-
dicus bestellet, und die bisherige monarchische Regi»
mentsform verwandelte sich also in eine republikanische.
uch die Studirenden erhielten in diesem Zeitraume
schon mehrere Freyheit: und die große Menge der
Disputationen und Declamationen ward vermindert.
Die Erlaubniß , daß einige Professoren der Juristien-
Facultät ihre Vorlesungen dur&lt; Substituten halten
ließen, ward wegen des eingetretenen Mißbrauchs. ganz
aufgehoben. Beym Augusteo ward der noch jetzt vors
Handene botanische Garten angelegt; der aber zu klein
und auf allen Seiten von hohen Gebäuden und Mau»-
ern eingeschlossen ist. Eben so ward das anatomische
Theater angelegt. Das vorgeschlagene Observatorium
kam wegen der Kosten nicht zu Stande. Und die Bie
bliothek blieb ganz unbedeutend, da der gewdhnliche
jährliche Fond nur 30 Fl. gewesen zu seyn scheint,
Die Besoldungen der Professoren waren noc: immer
geringe. Das Convictorium mußte, umaeachtet seine
jährliche Einnahme mit 110 Fl. 239 S&lt;fl. Korn und
50 Klafter Holz vermehrt wurde, von 30 Tischen zu
25 abgemindert, und die Zahl der Stipendiaten auf75 herabgeseßt werden. Zwey der Universität geböri-
ge Hospitalien , davon das eine mit beträchtlichen Korein
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sten neu eingerichtet war; wurden im Kriege demolirk.
Sechs Perjonen stifteten übrigens noch Privat- Stipen»
dien. 3 Rap. Die Theologie ward in diesem Zeit«
raume als die Hauptwissenschaft behandelt , und: nachs
dem Dielanchtons und Chemnitzens Lehrbücher
verdrängt waren / erhielt die Dogmatik und Polemik
ihre nachtheilige Gestalt. An den dadurch veranlaßten
Streitigkeiten über Orthodoxie und Heterodorie nahm
die theologische Facultät vorzüglichen Antheil: und
Zutter, Calov und Quenstädt zeichneten sich durch
ihre Schriften vor andern ans. Mehrere Professoren,
die man der calvinischen Lehre verdächtig hielt, wur»
den abgeseßt, und manche Bücher wurden confisciret.
Von den übrigen Wissenschaften wurden die Physik
und Naturgeschichte noch wohl am meisten , zum Theil
sogar auf Veranlassung der theologischen Streitigkei«
fen, ausgebildet. =- Das sittliche Betragen der Sty-
direnden läßt fid) nicht rühmen, Als die ersie , den
Fürstenschulen ähnliche Einrichtung der Academie sich
veränderte, un» ein freyerer Geist des Studirens aus»
gieng , ward freylich hiedurch für die Wissenschaften
gewonnen. Aber es verschwand auch das enge Band
zwischen den Lehrenden und Lernenden, und man ver-
lor die einzelnen Individuen mehr aus dem Gesichte.

C Das Uebrige künftig. )

2,

Vniuerfitatis celebratae Ienenfis illuftriffimis, amplif-
fimis, doctiffimis Dominis, Seniori; Decano, caete-
risque Ordinis Profefforum Iuris, collegioque Doc-
torum eiusdem Facultatis, reuelata. delata, pro-
bata fraus in opinione Autoris, — caufa Dui a
Botb Locatoris, ejusque Iudicis praedialis, Frankii,
adv. Molendini Scharfftorfienfis Conductorem , —

adiectis in caufa dicta Actis authenticis publice edi-
tis, — additis litteris humillimis ad Duces Sere-
niffimos Saxoniae, Vniuerfitatis Ienenfis Dominos,
Patronos, Comferuatores, 4 Bogen in Quart, Auf

u
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A" diesem Bogen ist nur die Zuschrift an. die Juris4 sten-Facultät zu Jena abgedruckt z biejenige,
welche an die Grbalter der Unsversität gerichtet gewe
(m, findet sich nicht dabey , wie man nach dem Titel
vermuthen sollte.;. die Acta authentica publice. edita
bezeichnen aber den Abdruck der ersten Acten, (141'B.
S. 32. ) wovon drey Exemplare mit eingesandt sind.
Gihwerlich wird die Facultät durch die hier vorge!brachten Gründe die Ueberzeugung erhalten, daß ihr
Erkennitniß (1x B. S. 248.) nicht anpassend sey.
Warum diesmal die lateinische Sprache gewählt wor»
ben, ift nicht! ersichtlich : der verworrene Titel zeigt,
daß der Hr. C. R. A „ der sonst ehedeß Theologie stuys-
diret hat,- und in der Fvige , dem Vernehmen nach,
Hauglehrer dey einem Banquier in Amsterdam ge
wesen , besser bey seiner Muttersprache geblieben wäre,
Folgende den Abdruck der Acten betreffende Stelle mag
hier noch ihren Plaßz finden: Siltere editionem publi-
cam actorum vel ex 18: Menf. ratum mihi vifum, ne

nimia publicitate nimis animos mouerem; nec reifamiliari. aduerfariorum-noceret5tranquillitatemdenique ad eam adípirans , quáe rei domefticae con:
grua, vt'et tenti. pronae ad quae humanitas et indul-
gentia fuadent, ^Vude vel hoe temporis fpatium,
quo lis dicta ad hunc vsque diem Protracta, et ex ac.
torum Bozhii et Frankii animo dictisque vltro pro-trahenda, non filentio praetereundum.|Etenim,vbinon amplius verecundia prodeft, vi publicae famae
malitia: coercendd, dum omnés Boni, ficut in patria,
ita et per Germaniam, eaufae patroni exoriantur.

3.

Gy! Fond der Universität zu Halle, welcher unterder Regierung des vorigen Königs durch eine
jährliche Hebung von 7000 Rthlr. vermehrt ward,
(6 B. S. 34.) ist in diesem Jahre vom jetzigen $t»
wige abermals durc&lt; eine jährliche Zulage von 8000
Rthlr. vergrößert worden.
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I&gt;

Pattiotisches Archiv der Herzogthümer Mecklenburg,
zur Aufbewahrung kleiner Abhandlungen und Aufs
sätze, nüglicher Vorsetfäge 1c. und zur Vorberei!unggemeinvüßiger Kenntnisse: 4803. Fünften Bandes
erstes Stück. Rosto&gt; , bey Karl Chrisioph Stiller.
18 Bogen in Octav.

$ watt: x) Fragimenke und Anecdoten aus der
AS Geschichte ter Stadt Schwerin, 2? Beaut-wortung der Frage: Müssen die Pfandträger
ritterschaftlicher Güter in Mecklenburg zu den Landt
gen mitberufen werden ? und haben sie Stimms und
Wahlrecht auf denselben ? vom Hru. G. A. R. Evers.
= Der Verf. verneint diese Frage : und dies hat seit
dem Landesvergleiche, der Vollmachten ausschliert,
wohl die meisten Gründe für sich, wenn man nur ba»
gegen den Pfandgeber, gescht auch, daß er sonst un
ansässig st, auf dem Landtage zuläßt. Bevläufin be-
merke ich, daß über diesen Gegenstand ein von dem Hin.
H. R Schnaubert in Jena abgerfaßtes Erachten vot-
handen seyn soll» das ich aber nicht aelesen habt,
3) Etwas zur Weckung der Indüstrie der Landbegüter-
ten in Mecklenburg. == Nicht das, was man nach der
Ueberschrift erwartet, sondern eine der gewöbrlichen
Klagen eines Predigers , daß es an dem zweck mäßigen
Religions - Unterrichts auf den adlichen Gütern tehle.

Y y 4) Etwas
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4) Etwas über Judüstrieschmlen in Mecklenburg , vom

Hry. Pred. S L. Reinhold. -- Der Hr. Verf,bemerkt, dafbey uns die Jydöstrieschulen in dex AUs«
dehzungegar nicht indglichisind, wie se x denimit $obriken versehenen Orten Statt finden können. Im
Sommer kann bey uusnur die Gartenarbeit, das Zu-
sammenbringen des verkörnen Mistes, das Sammeln
der Aporheker- und Färbefräuter , das Pflücken der
Hagebutten und Hafelnüsse , das Kratzen und Spin»
nen der Wolle, das Flachsjäten , Steinsammeln und
Federreißen : fim Winter aber für Knaben das Be,
senbinden , das Bürstenbinden , das Reifspinnen , das
Schneiden der Kellen und Löffel, das Flechten der
Körbe und Bienenkörbe, und das; Ayshauen der Egge-
zähne; für Mädchen. hingegen das Spinnen, ba$ Ctrb
een » das Bandweben , das Flechten . der Fukde&gt;en
vnd Kaloschen, das Nähen, und das Aysbessern der
Kleider. in Anschlag kommen; Zu demjenigen , was
die Kinder bey ihren Reltern und Pflegeältern hievon
erlernen können, bedarf es keiner Judüstrieschule. 5) Be-
antwortung der Erinnerungen über den Aufsaß, die
Verbesserung der väterländischen Landschultn bet effend
(xx-B. S. 66. 147.) vom Hrn, P. Wundemani
ju YOalfenoorf. 6) Weber die Obstcultur in Me&gt;-enburg, vom-Hra. A. V. Michelsen jm fieubth
ow. 7) Einige Bemerkungen zu Hagemceistersinleifung in das mecklenburgische Staatsremt. Miteini»
en Anmerkungen cines Andern. =-- Bemerküngeny

mulie uno Grlduterigen ju biefem Draud)baren febr
buche werden immer ihren Nuten haben , wenn sie von
fachkundigen Männern abgefaßt werden. Es ist das
her zu wünschen , daß mehrere sich dieser Bemühung
unterziehen. 8) Hexen-Prozeß in Mekienburg beym
Anfange des 18 Jahrhunderts. Beschluß. (11B.S,
146. 216.) — Die Hexe ward nicht verbrannt. 9) Gb
was vom Rechte der Ehrenverleihungen , und inwie-
ferne von einem Landesherrn dergleichen von auswärts
ertheilte Ehrenverleihungen zu dulden und anzuyerken-
nen sind. =&gt; Erfodert eine viel genauere Erörterung,

10) In
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x0) Inwiefern darf ein Lawdprediger seinen Gingepfarty
ken ärztliche Hülfe leisten? 13) Ueber den Aufsaß iu
ber f'iinevoc: Sei Gebraud) bec &amp;nute; 1c. SBonr rin.
A. H. Passow zu Rühn. It bereits in Hrn Prof.
Wehnerts Provinzial Blättern (rr B S. 280.)
abgedruckt. x3) Mordscenen , zur Warnung dier ev
zählt, von. D. V. Lorenz. &gt;= Eine unbedeutende
Declamatton gegen die mit Medicin umheraehenden
Ungern. 13) Merkwürdige Nachricht von dem am
22 August 1802 erfolgten Absterben eines gelehrten
Landsmannes des Hrn. Prof. 197.C. Curtiuszu Diar:
burg. --- Aus bem deutschen Mercur wieder ab;
gebrudt 14) Anzeige neuer.äm Laufe dieses Jahres
erschienener Bücher. 15) Nachtrag zur vorherigen
Anzeige der Schrift des Hin. D. Detbardings
Ist in der Bibel 26. = Die erste Anzeige dieser Scorift
befindet fich unter den übrigen Anzeigen neuer Schrife
ten. (1x -B. S. 69. 1.) Der Verf. derselben iß
gleichfals der Meinung , daß der Hr. Doct. Dethar»
ding der alleinige Verf. deriekbeu fey. Jeßt holt ex
die Anzeige des auf Neujahr vertheilten Bogens (11 5;
S. 231.) nach: und führt dabey an; daß Ht. D.
D. wahrscheinlich die persifsirende Anzeige in den theol;
Annalen für baares Lob angenommen , und durch die»
feu großen Mißgriff bewogen worden, sie dem bicfigen
Publico zu seiner vermeinten Rechtfertigung vorzulegen:
16) Pränumeratious - Anzeige. = Dr. 9 5, L. Reini
bolo mill eine Fidel drucken lassen,

2,

ZZeschluß des Auszugs aus Srobhmanns An:nalen der Universität zu Wittenberg. +
Dritter Theil, 1 Rap. Der Fond der Universität
erhielt in dem dritten Zeitraume feine erbeblide Ver»
mehrung. Von den auf erdfnete Lchne angewiesenen
15000 Rthlr. erhielt sie zwar wieder 1050 Rthir., ==
zu den noch vüdfldnbigen 9296 Sitblr. ó Gr. hat sich
bis jekt die Gelegenheit noch nicht finden wollen) , =

y 2 es
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es ward aber auch einiges von den ihr einsiweilig bet»
gelegten Kornhebungen wieder eingezogen. Die Cri-
minal - Jurisdiction ward auf gegebene Veranlassungen
noch etwas mehr eingeschränkt ; vorzüglich aber wat»
den nach Erlassung des geschärften Duell - Edicts auch
die Untersuchungen über Verbal» Jnjurien der Studen«
ten dem Amte beygelegt. Die Eintührung-der Gene-
ral - Consumtions - Accise bewirkte, daß den Professoren
für ihre bieherige Accisefrenheit das ganz unverhält-
nißmäßige Surrogat von 20 Fl. zugetbeilet ward.
Die Einquartirungs - Freiheit der Jucorporirten und
ihrer Witiwan ward zwar für die von ihnen bewohn-
ken Häuser bestättigt : ihnen aber für ibre Gartenfáus
ser abgesprochen. Jm übrigen blieb alles im Wesent»,
lichen in dem vorigen Stande. 2 Rap. Die acas
demische Bibliothek, welche 1691 nur noch aus 4390
Büchern bestand, erhielt auch in dieser Periode keinen
größern Fond: indeß ward sie durch manche Geschenke,
und vor.üglich durch ein Vermächtniß des Probstes
Dassow zu Rendsburg von ungefähr 30060 exeges
tischen, orientalischen und historischen Werken vermehrt.
Dem anatomischen Theater schenkte der König im Jahs
re 1733 die beträchtliche Sammlung von Präpara-
ken und andern naturhistorischen Seltenheiten , die
ehedeß Ruyych gehabt. --- Die ehemalige ansidhige
Depofition angehender Studenten hatte veranlaßt,
daß bis 1733 noch ein eigener Depositor geduldet ward.
Ais der le&amp;te damals starb , erbat sich die philosophi-
sche Facultät diejenigen 16 ggr., welche jeder neuan-
Fommende Student diesem disher gegeben : und ver»
sprach dagegen, den Ankommenden zu examiniren, und
ihn zur besten Anwendung seiner academischen Jahre
zu ermahnen. Dies ward bewilligt, und ist der Ur-
sprung des Gebrauchs, daß der Student, ehe er im
eribirt wird, einen Depositionsschein beym philosophi-[m Decan idsen muß. =- In diesen Zeitraum fallem

I3 Vermächtnisse und Stiftungen von Stipendien,
Freyfischen und Wittwenpensionen, von denen die
Wolframmosdorfische Stiftung »on 13960 9tblr.

zu
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zu 12 Freytischeu , und die Marschallische Stiftung
von 10560 Rthlr. zu 10 Freytiichen , imgleichen die
Casjaische Stittung von 5169 kthir.. 3I- gar. zu 14
Stipendien für flubirenbe Ungern, die hauptsächlichsien
sind. Noc&lt; ward 1696 eine academische Wittwen» und
Waisenkasse errichtet, aus weicher die Professoren-
Wittwen oder Kinder jekt jährlich 24 Rthir erhalten.
3 Rap. Der religidse und wissenschaftliche Zustand
litte no&lt; keine große Veränderung: die Theologen
stritten noh immer für die vermeinte Unfehlbarkeit
ihrer Dogmatik, Das Betragen der Studirenden
besserte sich, aber man fing an, sich auf das Brodsiudium
zu beschränken ; und die Zahl derselben, die schon in
den Zeiten des dreyßigjährigen Krteges sehr abgenoms»
men hatte, nachhin aber doch 600 bis 800 geblicben
war , verminderte sich merkiich wieder. .Judeß erging
endlich 1720 der Befehl , daß die Landeskinder bioß
in Leipzig und Wittenberg studiren sollten.

Aus diejem Auszuge desjenigen, was dem Zwecke
dieser Blätter gemäß ist, wird man schon ersehen , daß
di s Buch höchst unvolliändig sey. Zum Theil mag
das wohl daran liegen. daß es an den ndthigen HAlfss
mitteln fehlte, und daß der Hr. Verf. mit den ihm
mitgetheilten Acten niht mit Fertigkeit umzugehen
wußte. Aber zum Theil ist dies denn. doch sicher auf
Rechnung des Mangels der zu einem solchen Buche
nàtbigen: SBorarbeitung, unb ber lebereilung in ber
9fusarbtitung, zu seen. Die Anordnung des Buches

hi" fid) daher so wenig rühmen, al8 bet tocít(d)meifigegttrag.
Ein Anhang über den gegenwärtigen wissen-

schaftlichen Zustand der Universität hat gleich»
fats nur ein geringes Interesse. Er besteht -aus fol-
genden kleinen Aussäßen verschiedener Verfasser; x) Ue-
ber den gegenwärtigen Zustand der Academie, == In
W. ist jekt der Mißbrauch, daß man die Studiren-
den verbindlich macht, den ganzen philosophischen Cur-
sum bey einem Lehrer zu hören. 2) Ueber die Me,
tfobe, nad) welcher die Rechtswissenschaft vorgetragenwir
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wird. 3) Ueber dasSkudium:ber Inatomit; —Sce deo,
fessor, der die Anatomie lehrt, muß die crfoderlichen
Cadaver“ größtentheils auf seine. Kosten auschaffen,
hur zwey: Vermächtnisse. von 300 und 200 „Rthlr.
erleichtern ihm seit 176x die Anschaffung der Secti-
viisSinstrumente, und seit 1790 ift endlich auch ein Pro»
sector angesiellt. 4) Ueber das klinische Justitut. ==
Es ist eine Privatanstalt des Doct, Rreisig, Eig
Vermächtniß von 2000 Rthir hat verantasset, daß der
Magistrat ein Krankenhaus anlegen will, 5) Beschrei
bung der na'urhisiorischen , dconomischen , pbysischen
und medicinischen Sammlungen des Prof. Langguth.
=“ Beyltäufig wird bemerkt, daß der zwewidrig
angelegte botanische Garten x seiner Erhaltung undfür den Särtner doch 100 Rthjr Repenüen dat; und
daß dem nach alter Art augelegten Theatro anatomwico
durch die hohe Wallmauer Licht und gesunde Luft ents
zogen wird. 6) Doct. S. R. Böhmer. 7) Ueber
Doct. Cbladnis musicalische Erfindungen und Schrif-
ten. 8) Ueber die Errichtung der Professur der Oe-
conomie und Kameral - Wisseuschaften. 9) Des
Universitäts Mechanikers Schkuhr botanischer Garten.
30) Ueber den gegenwärtigen Zustand der academischen
Bibliothek. =- Die Bibliothek befindet sich in einem
von den zwey großen , der Universität gehörigen, 'auf
der Collegienssraße befindlichen Gebänden. Sie nimmt
im Augusteo den rechten Stügel in zwey Stockwerkenbeynahe ganz ein. Unten finden sich in einem Vorsaale
von 30 FußLänge und 15 Fuß Breite die besondern
Vermächtnisse von Nürnberger, v. Brinken, und
Titius von 646, über 1000 und über 4000 Bänden,
Eu dem ankioßenden großen Saale von 40 Fuß Breite
und über 70 Fuß Länge ist dieursprängliche academische
Bibliothef , die hauptsächlich durch neuere Geschenke
vnd Vermächtnisse zu 220090 Bänden angewachsen ist.
In dem eben so großen Fürstensaale des zweiten Stocks
werks ist die ponikauische Bibliothek aufgestellt 3 die
auf Sachsen Bezug habenden Schriften betragen
1I bis 13000, die Miscellan - Schristen 3. bis 4000

Bäade
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Bände: 11) Ueber das academische Leben, = “ Es
“ [assen sich heißt es gleich Antangs, “ über kein Ver»
-“ hältniß des menschlichen. Lebens so ernsihafte Betrach-
“tungen, zugleich aber so viele hogarthsche Gemälde
&lt;« gyfstelten , alb über das sogenannte academische £e
“hen, ? Weil aber auf diesen sieben Seiten weder jolc&lt;s
Betrachtungen noch solc&lt;e Gemälde vorzufinden sind,
so begnügte imd mich x no“ die Schlußperiode herzu ses
gen ;; +Die academischen Lehrer Leben, wie die ehemalis
“get freyen Bürger der Shweiz. Ein jeder hat
“ein Heines Stück Feld,- das er bearbeitet) und von
«bom er im Schweiße: seines Angesichts sein Brod ißt.

« en hat er die Aussicht anf bobe Serge, tiefe&lt;&lt;“Shäler und weite Ebenen."

Ae
Proömemoria, den. Sphum 9 des Reichs- Depukations-

Sütcefjed de dato Jiegetiébura ben 22 9t ovember 1802)
und die darin gedachte „Halbinsel Priwall betref.
fend , der hochansehnlichen und erlauchten außer«
ordentlichen Reichs, Deputation in Regensburg ehre
erbietigst gewidmet von Michael Gottfried Ec&gt;keri
mann, als Besiker und Eigenthümer des im Here
zogthum Mecklenburg belegenen Lehnguts Johan!
nistorf» und der dazu als Pertinenz gehörenden ob»
genannten Halbinsel Priwall. Mit Anlagen Nr. 1
bis 12. 1803. 872 Bogtt in Folio.

n dem 5 9 des erwähnten Recesses , der jekt noc&lt;
tnter mebreren Daten angeführt wird , ist dem

Herzoge von Mecklenburg Schwerin für die Cas
nonicate in Strasburg, yo wie für seine Ansprüche
auf die Halbinsel Priwall in der Trave, deren
ausschließliches Eigenthum der Stadt Lübeeb bleibts
das Recht und Eigenthum des [lübeck'ey Hospitals in
den Dörfern Warnekenhagen , Altenbukow und
"rummbroof, unb an ber Insel Pöhl , imgleichen
eine immerwährende Rente von 10000 Fl. auf die
Schiffartsoctroi zugestanden. Dem zufolge war der
Hr. K, D. Brüning beauftraget, den Priwall

an
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an einen Deputirten des Magistrats zu Lübeck fdrm:
lich zu cediren. Bey dieser am 20 Jan. d. J. geschebe-
nen Uebergabe entstand zuerst eine Contestation wegen der
Grányn, die aber dahin verglichen ward, daß matt
auf mel. Seite zu der bisherigen Gränze  auf.der
Erdzunge noch 10 Ruthen zugab: Demnächst entstand
aber noch ein? zwente Contestation über die der Stadt
L. zuzueignenden Rechte. Ihr Deputirter behauptete,
daß die Stadt nach dem Recesse das ausschließliche
Eigenthum .des Priwalls zukomme ; Hr. K.D. Brüs
ning hatte aber den Auftrag, die Landesherrlichen
Rechte und Ansprüche an diese. Halbinsel abzutreterwz
und r. [E, reseroirte sein Privat» Eigenthum an dieses
Grundstük. Obgleich die -Cession nur nach Maaße-
gabe des me&gt;l. Commissorit geschahe, so übte doch
die Stadt 2. nachher ein Pfandungsrecht gegen Ora.
E. aus, sobald er Vieh auf den D. zur Weide treiben
ließ. Er har sich in diesem PM, an die Reichsdepu-
tation gewandt, und sich eine authentische Erklärung
des Recesses erbeten, indem seiner. Meynung nach das
Wort, deren, auf die unmittelbar vorher benännte
Trave 'gehet, oder wenn dies nicht wäre , dennoch
nach dem Grundsaße, daß Privat, Personen ihr Eigens
thum in den zur Entschädigung bestimmten Ländern
nicht verlieren, ihm das seinige am Priwall auch
verbleiben müsse, wenn dieser gleich unter eine ans
dere Territoral - Hoheit übergegangen ist. Wermuth-
lich wird indeß dies vom 3 May dafirte PM, vor Aufs
lófung ber Deputation nicht eingegangen seyn, Unter
den Anlagen findet sich ein am 14 Jan. 1670 erkanntes
Mandat des Kammergerichts de restituendo et non
amplius turbando , bag mar aud) be$ Drívvallo er,
wähnt, hauptsächlich aber die Fischeren auf dem Dass
sower See (9 B. S. 369.) zum Gegenstande hat.
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Den 16, August 180Z«

Ae

Mecklenburgische gemeinnützige Blätter, fiebenken Bayt-
des erstes - zweytes und drittes Heft, oder Me&gt;-
lenburgische Provinzial - Blätter, fünften Bandes
erstes, zweytes und drittes Heft. Herausgegeben
von I. €. 177. Wehnert. Parchim , ?c. Janttary
Februar , März, 1803. 103 Vogen in Oct-y.
$ utat: 1) Wegebesserung auf den Gütern des

y Gr. v. Molte auf YOoloe. =- Aniiact förm-liche Gräben zu machen , die sich leicht verstops
fen, und mit der Zeit nicht selten eine Erniedrigung
des eigentlichen Weges veranlassen , wird der Weg.in
der Mitte erhdhet, und gegen die Seite ein mäßiger
Abhang in der sonstigen Richtung der Gräben gemacht,
(Sollte dies wohl erheblichen Nutzen schaffen ?) 2) Be-
merkangen über Güstrow , vom Hrn. 8. Bauer,
3) Uever die beträchtliche, und unnütze Hoizconsumtion
zu Särgen. -- Der Verf. berechnet, daß in Ureck-
Lenburg jährlich 224000 Bretter zu Särgen ver-
braucht werden. 4) Nachtraa. zu den Bemerkungen
über einen Aufsalß in der VTinerva. (11 B. S. 279.)
--- Hr. A. H Passow schi&gt;te den in diesen- Blättern
abgedruckten Aufsatz auch an den'Hrn. v. Arbenholz
in, um ihnin der 277. zur Berichtigung des ersten Aufs-

jages abdrucken u lassen, Dies verweigerte aber der
Hr.. v. A. aus dem febr feltiamen Grunde , weil
«ein Mann - dsx in der- gelehrten Weit sich einen

3 z € «Ruf
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« Ruf erworben, und seinen Namen unter eine Schrift
“seßt , seiner Sache gewiß seyn müsse ; auch er kein
s« Wort gesagt, was nicht in den Acten stehe." Hr.
YA. H. P. erwiederte hierauf, daß diese Gründe nicht
genügten z vielmehr der Aufsaß unrichtig ) und für
manche Beamte beleidigend sey, indem vieie von ihnen
eine solche Peitsche nicht gebraucht, als sich zu Wa-
rin gefunden, und das medicinische Erachten der Her-
ren Graumann und Lemke nur auf die letztere sich
beziehe. Zur allgemeinen Notiz hat Hr. P, diese Cor-
respondenz mit einigen Nebenanmerkungen abdrucken
loffen. (Pr. v. 2f. bat Dierüber ín bíc tT. 1803,
Febr. S. 336 , mit der Aufschrtft, LTachtrag zur
Geschichte der Rnute in Deutschland ,/ cine Ct
Nlärung einrücken lassen, die ebenfalls sonderbar ist.
Er meldet, daß ihm von einem Manne , dessen Name
er aus Schonung nicht nennen will, eine Art
Schandschrift zur Vertheidigung des Rnuten - Sy-
stems, und zwar zum Dru zugeschickt worden; ein
possirliches Opus, dessen Verf. von dem Gutachten
sachverständiger Aerzte wahrscheinlicm (?) nichts
wußte. Er habe diese einer Aufnahme nicht würdi-
digen können , weil er seine Nachrichten aus Schwer
rin von einem vornehmen, durch Rang und
aufgeklärte Denkart gleich ehrwürdigen Mann
erhalten , und der Buchstabe A. in der 277. nie leicht
finnig unterzeichnet werde. Zum Ueberfluß läßt er noch
das Erachten der Hrn. Graumann und Lemke
(a1 „BD. S. 279.) abdrucken. -- Wer mit der Sache
selbt nicht unbekannt ist, den wird dies Benehmen be-
fremden müssen. Von einer Schonung für den Hry.
A. H.P.durfte hier die Rede nicht feyn? wohl aber
mogte Hr. v. A. für sich selbst eine Schonung ndthig
finden. Er selbst batte fid) überellt: wnb ber vorneb
me und aufgeklärte Mann, der sein Gewährsmann
seyn soll, aber nicht genannt wird, haf ihm sicher das
nicht berichtet» was er in der 177, schrieb. " Jener feo
wer er wolle, so wird er schwerlich behauptet haben,

daßKnotenpeitschen gleicher Art überall im Lande dbigewesen
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gewesen ; und sicher: hat nicht unser Landsmann , for
Hr. v A selbst sich den argen Mißgriff zu Schulden
kommen lassen , daß.er die hiefige Rnortenpeitsche
und die russische Route mit einander verwechselte.)
5) Nachtrag zu einem vormaligen Aufsaße über das
GSchulmeistera der Prediger und das Predigen der
Schnimeister, von Hrn P. Simonis- (11 B.S. 38.)
—  Unerhebtich. 6) Vaterländische Geseßgebung,
7) Vaterländische Litteratur. 8) Berichtigter Haupt-
schluß der außerordentlichen Neic&lt;sdeputation vom 25
Febr, d. J. -=- Ein Ausderjenigen vier saragrai
phen , weiche Meleaburg .betressen., in deutscher und
französischer Sproche: 9) Iddüstrieschule zu Barne
Foyo, von Hrn. Cand, Srapengießer. 10) Rosio-
de Schiffahrtsliste von 3802. 41) Nekrolog. =&gt;
Sranz Ulx: Cheod. Aepinus; (Mit seinem 25rip
ber unterhielt er. allerdings, -so-lange dieser. lebte,
eine freandschaftliche,“ wenn gleich jährlich auf ein oder
zwey Briefe- beschränkte. Correspyndeuz. ) Sam. Sim.
Witte. 13) Berichtigung der ehrmatigen Bemerkun-
gen, die Knotenpeitsche auf der Vestung Dömitz be
tresseud. (11 B. S, 180.) Stm Hru. Prof. Weh-
nert, =- Die Beschreibung dieser Peitsche ist freytich
übertrieben gefunden; inzwischen. baben doch die seit
kurzem erfolgten dffentlichen Arußrrungen über dieselbe
erwirkt , daß. die Herzogl' Regkerung befohlen bat,
dies Zächtigungs Instrument da doch ein Mißbrauch
desselben leicht möglic&lt; sey» mit: einer andern Peitsche
von bloßem“ Leder und ohne Knoten zu vertauschen.
13) Chromk der Regierbäuser. 14) Chronik des kan-
des überhaupt - 3) Edle Handlungen. b) Beförde,
rungen und Avancements.: &lt;). Ertheilte Charaetert«
&amp;) Todesfälle, €) Unglüsfäle. €) „Meckl. land?
wirtbschaftticheGesellschaft. =» Unter den gewählten
Chrenmitgiiedern ist auch.der Hr. H. R. Norrmann.
82) Miscellen; == Unter andern. eine Warnung des
Hry. Doct: «Petermann vor dem sogenannten (Ge
sundbrunnen zu Röbel, eine:Nachricht / daß«die Rei»

sebeschreibung des Hra Prof iLinE (102: €, D iM$2 tam
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Franzdsische und Englische übersekt sey; und eine Er,
kundiqung nach einem Intelmanschen Stipendio.
16) Chronik der Städte insbefondere. 16) Preista»
belle des Getraides , 1c.

2.

A die fürzlich (11 B. S. 331.) gelieferte russisch:
kayserliche Ukase, durch welche die Einrichtung

der Universität Dorpat weiter bestimmt wird, ist un
term 24 Januar :803. eine andere Ukase „gefolgt, wel-
ee die vorläufigen Regeln der Volksaufklärung
sanctionirt. Sie beziehen fich auf die gesammten Schu-
len des Reihs, nämlich 1) auf. die Pfarrschylen,
2) auf die Kreisschulen, 3) auf die Gouvernements
fdulen ober. Gomnafien, tab 4) auf bie Llnibet(itá:
ten , melde a Gattungen in eine engere Verbindung
gebracht worden, als sie in Deutschland haben;- Dies
jenigen Puncte, welche die leßteren betreffen , will ich
Hier :afszichen : das Ganze findet sich in der 66 Nr.
des Intelligenzblatts zur allgem. Litteratur»Zeitung.

1. Abschn. Von Errichtung der Schulen. =
5 14. Jn diesen (grdßern) Bezirken werden zum Vor»,
krage der Wissenschaften in den höhern Stufen) Unis
versitäten errichtet, deren jeßt 6 festgeseßt,. werden,
nämlich außer den in Moskwa, Wilna und Dorpat
schon existirenden , in dem Bezirk von St. Peters»
burg, in Kasan und in Charkow, in Röcsicht
aufden von dem Adel und den Bürgern dieses Gow
vernements hiezu vorgeschlagenen patriotischen Beytrag.
Hernach "werden noch folgende Städte dazu ' bestimmt ,
Riew, Tobolsk, Ustiug:Welikji; und.andere mehr,
nach dem Maaße der Mittel + die hiezu bequem toer,
den befunden werden, Die Bezirke dieser Leßztern wer»
den zu seiner Zeit aus den nabe gelegenen Gouvets
nements zusammengesetzt, 6 15. Jede Universität bat
eine besöndere Verwattung, Das Präsidium derselben
hat der Rector der Universität. Er wird von der all

gemeinen Versammlung der Universität Bd von as
es
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Oberschuldirection, durch den Minister der Volksauf-
Flärung gewählt, und Sr. Kayserl. Majestät zur Be-
stättigung vorgestellt.“ F 16, Die Professoren werden
zu dieser Function. von der allgemeinen Versammlung
der Universität gewählt , und auf Vorstellung des Cu-
rators von dem Minister der Auftiärung bestättigt. Zu
den Vorlesungen in der Thevlogie werden bey jeder
Universität vom heiligen Synod Geistliche angestellt.
Die ordinairen Professoren stehen in der fiebenten, unb
der Rector , solange er diesem Amte vorsicht, in der
fünften Klasse. 8 17. Die Universität schickt jährlich
einen oder einige ihrer Glieder zur persönlichen Besich-
tigung der unter ihrer- Direction stehenden. Schulen,
und zur Untersuchung der Fortschritte berfelben. $ 18.
Der Rector, als Chef der Universität erhält von den
Gymnasien Berichte über alle Gegenstände, die auf
den Unterricht und auf die dconomischen Verfügungen
der in dem Bezirk dieser Universität bestehenden Schus
len Bezug haben ; und. rapportiret darüber aa das
Mitglied der Oberschuldirection, das von Sr. Kayserl.
Majestät zum Curator dieser Universität und deren
Bezirk. ernannt ist. = 8 25. Die Universitäten haben
das Necht , gelehrte Grade oder Würden zu ertheilen,
jedoch nur nach strengem Examen in den Kenntnissen.
6 26. Die Universitäts - Grade sind folgende z der erste
oder die Wärde eines Candidaten Keht in der zwölften,
der zweyte oder die eines Magisters in der neunten,
der dritte oder die eines Doctors in der achten Klasse ;
zu dieser gehören auch die Adjuncten der Universität.
-- 5 27. Diejenigen , die gelehrte Grade haben, wer»-
den nach Vorzeigung der ihnen gegebenen Zeuguisse/
sobald sie in dem ihren Kenntnissen entsprechenden Fahr
in Dienst treten, mit dem Range derjenigen Klasseaufe
genommen , in welcher fie sieben. Hingegen erhalten
diejenigen / die direcke von ihrem gelehrten Amte um
ihren Abschied anhalten , wenn sie die Zahl der Jahre
ausgedient haben , die durch die Geseke zum Avan,
cement fesigeseßt worden, bey ihrer Entlassung den
folgenden Civil - Rang. s- 28. Den Universitäten

wird



366 Annalen der Rostockschen
wird die innere Rechkspflege über die derselben unrer-
gebenen Personen äusschltießlich überlassen. Ueber
die von-dem Conseil der Universität gefällten Urtheile
känn bloß an den dirigirenden Senat appellirt werden,
Im Fall eines Criminal - Verbrechens fertigt die Unt»
verfitäk - nachdem sie die Sache voriäufig untersucht
Hat, den Schuldigen mit ihrer Meynung nach der Bes
hörde ab, um ihn daselbst zu richten , und mit ihm
nach den Gesetzen zu verfahren. 5 29. Die Universi»
täten vergleichen sich in Berichtsertheilung an die Ges
richts: Instanzen mit den Collegien. 6 30. Die Cen-
für alley Bücher , die im Gouvernement gedruckt wer-
ben, haben einzig und allein die Universitäten , sobald
ste in den Bezirken errichtet sind. $ 3c. Für die Uni-
versitäten und Gymnasien und für die übrigen Schulen
werden befondere Reglements erlassen werden, in- de«
nen alles, was zu denselben gehöret , erklärt wird.

11. Abschn. Von der Einrichtung der Schw
len in Hinsichtdes Lehrfachs. -- 5 37, In den Univ
versitäten formiren die Professoren, zur Ordnung und
zu den gelehrten Berathschlagungen, besondere Abthei-
lungen oder Facultäten in den Fächern over Wissenschaf-
ken ;von denen eine jede nach Mehrheit der Stimmen
ihren Aeltesten [Decan) auf eine bestimmte Zeit wählt.
Diese Aeltesten machen zugleich mit dem Rector die
Direction der Universität, und die. Professoren aller
Abtbeisungen insgesammt die allgemeine Versammlung
der Universität aus. 5-38. Zum Unterricht in den
Pfarr + und Kreis « Schulen und in den Gymnasien
werden einförmige Bücher gebraucht: und is jeder
Universität werden die Mittel und die Gegenstände der
Vorlesungen von der allgemeinen Versammlung der
Professoren entworfen , upd dem Cyrator zur Prüfung
Untergelegt. 5 39. Jede Unwersität muß ein Lehrer«
ober Pädagogen - Justitut haben. Die Studeuten,
die in dasselbe aufgenommen werden, erhalten den
Grad eines Candidaten, welcher mit besondern Vor«
theilen im Unterhalte verknüptt wird, 6 40, Die festge«
setzte“ Anzahl dieser Candidaten wird vorzugsweisa

mí
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mit Kronzöglingen ergänzt. Sie können nicht vhne
wichtige Ursachen den Lehrstand aufgeben, bevor fie
nicht in demselben, -von der Anstellung beym Posten
angerechnet, wenigstens sechs Jvhre gedienet haben.
9 4x. Unter der Aufsicht der Öberschuldirection wird
ein periodisches Werk herausgegeben, welches bestimmt
ist, algemeine Nachricht über die Fortschritte der
Volksauftlärnung zu geben.

111. Aöschn. Von der Binrichtung der Schw
ken i:1 Absicht des öconomischen Fachs. -- 5 47.
Alle höhern Schulen haben ihre Bibliotheken , die zu
bestimmten Zeiten für die Gäste offen sind; eben ss
auch eine Sammlung von Natur - und Kunst -Produe-
ten, eine Druckerey, und was dem ähnlich ist; zu deren
Unterkialtung in dem Etat Summen werden bestimmt
werden.

3.

Nachtrag zu . den Betrachtungen über die Herzogl.
Mecki. Lehns - Constitution vom 12 ie H PA
5 Bogen in Octav, ohne besonderes Titelblatt,
und mit fortlaufenden Seitenzahlen und Signaturen.

Sen diesem Nachtrage macht eine Sottfegnng der in
a dem dritten Abschnitte der Betrachtungen (t1 B.

S. 169.) gelieferten Geschichte dieser Declarator'Conm«stitution den Anfang. Dann folgen einige Bemerkung
gen zu andern Stellen der Hauptschrift , die vorzitg-
lid auf die Erklärung des Hrn. v. Ramprtz, (11 Y.
S. 2009) nebenher aber auch auf andere Neuerungen
Bezug haben. Das Ganze ist auch diesmal nicht mit
kalter und sorgfältiger Unbefangenheit abgefaßt. Noch
sind 10 Anlagen hinzugefügt. Unter denselben ist die
Erklärung des Hrn, v. Bülow anf Leezen zum
Landtags - Protocoll, daß er die Appellation(1x -B. S.
142) nicht-weiter prosequiren werde,

A.

Neyeste Gesel - Sammlung für die Herzogl, Meden
burg -Schwerin» und Süstrowschen Lande, seit den

[11
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leßteren Viertheil des jänastverflossenen Syabrbutt:
derts und bis auf den heutigen Tag. Zweiter Theil,
Erste Lieferung. Cammer - und Domanial - —
Jagd- und Forst: =- Zoll« — 9oft; — Münz
Lotterie: -- auch Militairsachen. Schwerin, 1803.
Gedruckt bey des Hofbuchdruckers J. W. Bären
sprungs Wittwe. - 2 Alph. 13 Bogen in Quart.

Vo" dieser Sammlung, die einen raschern Fortgang
bat, als wailand die vorige Sammlung, an tel»

&lt;e sie sich anschließt, enthält diese dritte Lieferung 62
Stücke, die zu den Kammer - und Domanialsachen,
37, die zu den Jagd - und Forstsachen, 50, tieu ben
Zollsachen, 20, die zu den Posisachen, 4, die zu den
Münzsachen , 9, die zu den Lotteriesachen, und 37,
die zu den Militairsachen gerechnet sind.

5e

IZ" der durch den Uebergang des Hrn. H. R. Rönn-
berg zu einer fürstlichen Professur in der philo»-

sophischen Facultät entstandenen Vacanz wiederholte
diese Facultät ihren vormaligen Vor'&lt;lag, (11 B.
S. 224.) mit einigen nun erfoderlichen Abänderungen.
Sie nominirte nämlich jeßt, 1) den rn. Cubrectot
I. €. Dietz in Güstrow , 2) den Hrn. Prof. 10,
T Rrugin Srankfurt, 3) den Hrn. Prof. I.G (E.
Maaß in Halle, 4) den Hrn, Pred. S. A. Mellin in
Magdeburg, 5) den Hrn. Prof. €. L. Pörschke
in Aónigeberg, uab 6) bem Órn. Prof. I S.
Vater in Halle. Aus ihnen wählte das Concilium
die Herren Dietz, Rrug und Pörschke zum weis
teren Vorschlage an E. E, Rath,

m vorigen Jahre ist der Uhkiversikät zu Tübingen
eine über 49000 Fl. hinausgehende Einn -hme jur

Errichtung eines medicinisch « &lt;irurgischen Hospitals
und einer Accouchir -Anstalt angewiesen. Auch ist der
Fond der öffentlichen Bibliothek vermehrt,

6.
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Sen 23 Xug. 1803.

le

| m 24 Jun. ward der Hr. H. R. Norrmann
zum Rector der hiesigen Academie für bas fol»
gende Jahr erwählt, und trat das Amt am x

Jul. an. Im engern Concilio bleiben Hr. €. R. tNar-
rini als abgehender Rector, und Hr. Prof. Posse
als nunmehriger ordentlicher Assessor. Leßterer erhielt
auch die Juspection des Convicetorii , und die Inspec-
tion der Stipendien behielt Hr. Prof. Hecker. Jm,
matriculi:t sud vom abgehenden Rector 30 Sty-
denten , und die Auzahl gesammter Studirenden betrug
nach dem in der Mitte des Junius eingelieserten ges
wöhnlichen Verzeichnisse 92. Das Decanat der Facul-
táten ifl an ben fora. €. Xi. flrartint, Dun. rof. Doffe,
$n. H. R. Vogel und Hru. Prof. Schadelooc&gt;
übergegangen: in der philosophischen Facultät hatte es
nach dem Absterben des Hrn H. R. Witte dessen Bot
gänger, der Hr H. R. Rönnberg, wieder übernom-
men, unb bisher verwaltet.

2.

Abriß einer Geschi&lt;te der Leipziger Universität im Laufe
des acmtzehnten Jahrhunderts, nebst Rückbliken auf
die frübern Zeiten. Aus handschriftlichen und ge
druckten Nachrichten. verfaßt von M Johann Das
niel Schulze, Privatlehrer der Philosophie und

Raa Theo
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Theologie in Leipzig. Nebst einer vorangeschitfen
Abhandlung über die Frage: Hat Sachsen im 18ten
Jahrhundert an Devkfreyheit gewonnen? von Rarl
Adolph Cäsar , ord. Prof. Leipzig, bey August
Lebrecht Reineke , 3802. 4 Alph. 30 Bogen in

ctab,
x ür die vaterländische Gelehrten - Geschichte mag dies

Buch vielleicht einigen Nuten haben: aber für
Juswärtige hat es ein schr geringes Jateresse. Auch
ist es kein Abriß einer Universitäts- Geschichte, sondern
eine Comp'lation von allerhand zu einer Geschichte
nicht hinreichenden Materialien, wie folgende Angabe
der einzelnen Abschnitte» aus denen ich hin und wieder
einzelne Nachrichten heyfüge, zkiget. 1. Abschn. Ver-
änderungen des Regenten und Lehrer: Per-
sonals. Meistens bloße Namen - Register , mit beyge»
fügten Jahrzahlenz beydes nicht ganz vollständig.
Il. Abscy. Von den Studirenden, Die Liste
der Juscriptionen, und. ein Verzeichniß der Prinzen
und Grafen , wriche seit 1780 dort studirt haben. =-
Jh ziehe aus dem ersieren die Zahl aus , welche in den
lezten ro Jahren im Winter- und Sommer- Rectorat
immatriculirt ift.

179t, W. 287. S. 77.
1792, — 249. — 149.

17931 179. — 77.
1794; 200. — gr.

1795, 205. 9r.
1796, 188. — 118.
1797, 168. 75.
1798, - 197. — 100.

1799, — 146, — 72.
1800, — 159.

II, Abschn. Verdienste der Churfürsten um
die Universität. Sie stifteten mehrere neue Profess
inen (bie aber anfbeinlid) nicht alle fortgebauerthaben , und von denen einige, andern Nachrichten zu-
folge, mit einem sehr geringen Gehalte versehen waren.)
Sriedrich August 1, verlich als Reichsvicar "ber Jurijien
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risten - Facultät das Recht, Notarien zu creiren, und
Sriedrich August 11, der philo:ophischen das Rc&lt;t,
Dichter zu frdnen 3; lekterer verlieh auch der Universis
tät das Recht , die Kalender zu machen ynd zu vet:
kaufen , schenkte der Universitätsbibliothek einen Theil
der Büchersammlung des lezten Herzogs von Weißen:
(elo, unb stellte das Präsentations Recht der Facultä-
ten zu den Professuren der ältern Stiftung wieder her,
dergestalt, daß sie drey oder mehrere Subjecte vor-
schlagen, aus deuen der Shurfürst einen erwählt. Prinz
Xaver hewirkte, daß die Landstände zum Ersatz der
im siebenjährigen Kriege verloren gegangenen Zinsen
des academischen Fiscus, des Betraas von 85600 Sitblr.,
einige 1000 Rthlr, zu milden Stiftungen bestimmten,
und nachhin nog 12009 Rthlr vergüteten, (Der Hr,
Verf. nennt dies einen reichlichen Ersaß; wie mag
das zu versiehen seyn?) Sriedrich August 111, ver»
prdnete, daß alle, die ein Amt erhalten, oder als IUs
xisten und Aerzte practiciren wollen, academische Zeuge
nisse beybringen müssen. Er bewilligte mehrere Gehalte,
Pensionen und Geschenke, kaufte e'ne Sammlung pby-
sicalischer Insirumente für den Professor der Physik ams
der sie jedoch auf seine Kosten in gutem Stande erhal-
ten muß, und errichtete mit beträchtlichen Kosten die
Sternwarte» Für die Mediciner sorgte ev, burd) Ans
stellung eines bestäudigen Prosectors wit 200 Rehlr.
Gehalt , durch den Ankauf einer Präparaten » Samm?
lung, und durch Bewilligung einer jährlichen Hebung
von x00 Rthlr. zu deren Erhaltung; bewirkte auch
die Errichtung des klinischen Instiruts durch seine Ver-
wendung und Beyhülfe. Ferner ließ er der Universität
40000 Rthlr. auszahlen, die ihr s&lt;on 1652 aus den
ersten eröfneten Lehnen versichert. waren. Ein Anbang
handelt von der Censur und der Bücher - Commission,ene ist unter mehrere Professoren vertheilt ; ber Geus
for soll nichts ausstreichen. oder verändern , als was
gegen dev Staat, den Landesherin, die LandeFreligion
pbcr bie guten Sitten gerichtet ist, Diese bestehet a s
einem hiezu ernannten Professor, und einem Mitgliede

Rga3 des
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des Raths: sie/ stehet unmittelbar untex dem Kirchen
Yathe in Dresden. (Ihr eigentlicher Zweck ist nicht
angegeben.) IV. Absirn. Von den Verdiensten
der Professoren um die Universität. Gie errichs
feten einen Fiscus tür ihre Wittwen und für Kinder
tínfer bem 2r Sabre; diesem Beyspiele sind nachhin
noch die Facultäten , jede für sich, gefolgt. ic be
wirkten die Wiedereinrichtung der wüste fehenden Paus
liner Kirche , und die Verbesserung mehrerer academi-
schen Gebäude. Die Universitäts - Bibliothek ward
ver ihnen zum allgemeinen Gebrauch eröffnet : und
mehrere Professgren vermachten und schenkten dazu ihre
Bücher oder einen Theil derselben , welches anch von
einigen andern Gelchrten und Freunden der Wissen-
Harten geschabe. Diese Bibliothek hat zugleich vom

andesherrn eine jährliche Hebung von r35 Rthir.
und durch verschiedene Vermächtnisse und Geschenke
ein K pital von 2000 Rthlr, erhalten. V. Abschn.
Gelehrte Gesellschaften. 1) das montägige große
Prediger Collegium , 2) dos donnersiägige Prediger!
Collegium, 3) das wendische Prediger. Collegium,
3) daß polnische Prediger - Collegium, 5) Predio
ger : Gesellschaften in ver Nähe von Leipiig, 6) zwey
verschiedene Prediger + Collegia unter Direction eines
P'ofessors, 7) das walchische collegium hiltoriae
Hiterariae, 5 das Collegium gellianum und antho-
Jogicum, 9) das Collegium philobiblicum , 10) vtt»
schiedene Dichter - Gefellschaften , - TI') die deursche
Gesellschaft , 12) die jablonowsfische Gesellschaft,
I3) ba$ Triersche Collegium heraldicum, 14) die
Beceksche pinos jd Gesellschaft, 15) bie Lud:
Wwigsche naturforschende Gesellschaft» 16) eine m6
bicintfde Disputirgesellschaft ; 17) verschiedene Red»ner- Gesellschaften,18)dieGesellschaftderfreyenKünste, u. |. w. - ( Yon diesen sind mehrere wieder
eingegangen.) VI. Abschn. Verdienste des Stadt,
raths um die Univerfität. Er stiftete- das Semi-
narium Petrinum, gab'der Rathsbibliothek ihre gegen»
wärtige Einrichtung, und errichtete zulekt nos die

RS rey»
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queen (die do&lt; mit der Un'versität in gat keinerBerbindung steht.) VII. Abschn. Ukikde Stiftum«
gen für die Universität. Von den Professoren
undb thren Angebdrigen vermachten - 23) V. Srioerici
ein Legat sy Wittwen der Professoren der Philofopdie,
einen Freytijch im Convietorio, und 900 Mfl, für die
Universität z b) IJ. Born ein Kapital , um jährlich
neue juristische Bücher anzukaufen, und ein Stipendium
das nachher von seinem Eohne vergrößert ift; c) €.
Ludovici, freye Wohnungen im Paulino und Holz
und arme Etudirende; d) M. H. Griebner , ein

Vermächtniß für Wittwen , besonders der Puristen,
und einen Studiosum lüris , 2c. dem seine Erbin noch
ein Vermächtniß für 2 Wittwen , und für 2 Vespertis-
ner am Paulino hinzufügte; e) P, G. Schacher,
einige kleine Stipendien sür arme Studirendez; f) A.
S. Walter, drehStipendien, eines vom 100, bie ám
dern von 56 Nthlr. für studirende Mediciner; g) F-
Menz , ein Vermächtniß für den Wittwen- Fiscus der
phil. Facultät ; h) S.-T. Quellmalz, ciu Gtípen:
dium für studirende Mediciner; i) C- 8, Hommel;
ein Gestift *) zum Bestien der Universtätz; k) I. GS.
Böhme, zwey Stipendien, 1) Jgfr. 8. S. Rivi-
nin , 8000 Rthir. zu 9 Stipendien von 40, 37 und
20 Rthlr. m) Jafr. S. 8. Ernesti , eine Gumme
zur jährlichen Feyer des Andenkens ihres Vaters, I.
A. Brnesti, durch eine Rede, (das A. W. Ernesti
noch mit 520 Rthlr vermehrte, ) und ein Stipendium
für studirende Theologen; n) H. G. Sranre, ein
Stipendium für seine Familie; 0) I. L. 8. Pütt-
mann , 1000 Rthlr, für den Wittwen - Fiscus der
juristischen Facultät , 1000 Rthlr für die Armen der
Universität, und 500 Rthlr, für die Pauliner Kitche z
p) I. A. Dathe, ein Kapital zur Reparatur der
Pauliner Kirche , und ein Stipendium für einen siud

ren

Foá—-NERrrrW-———
*) Genauet f(t e&amp; im99ude nit amgedeben, itebern bey vielen Pottien die PRÉ haupt
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renden Theologen, welcher der arabischen Sprache kun«
dig ist; 3) G. H. Borz, 1000 zu einem Stipenvio
für einen Ostpreußen oder Schlesier ; zu selnem Erden
sette er übrigens das Frauen - Collegium ein. r) Kaye
ser Leopold schenkte bey seiner Anwesenheit in Pills
nitz 1000 Ducat, zu einem Stipendio für Söhne
evangelischer Prediger aus den K. K. Erblanden , die
in Leipzig oder Wittenberg studiren. Außerdem
vermachten , 1) I. GS. Herrmann, eine jährliche Bee
Jobnung für denjenigen, der die herkömmliche Rede am

Reformations - Feste hält; ) A. G. SchubartEine Bergeltung für deujenigen , der die Vorlesungen
Über die Augenkrankheiten und deren Heilart hält, und
Gtipendien für 4 Mediciner, die denseiben beywohnen z
2 €. S. Rregel v. Sternbach, 5000 3ttblr. zutipendien, und eine ansehnliche Sammlung von Büe
dern unb Justrnmenten für die Sternwarte , imglei-
&lt;en 2000 Rthir. deren Zinsen theils für den Observa»-
kor und dessen Gehülfen , tbeils für studirende Mathes
matifer bestimmt sind; v) der Buchhändler Wend-
Ler, 3900 Rthlr für die Vespertiner an der Pauliner
Kirche, 40059 Rthlr. für die Wittwen, und 2000
Rehlr. für den Armen - Fiscus, w) R FE. Bax. v.
Silverstein, 11500 Rthlr. zu Stipendien ür 2 Meiße
ner» 2 Lausiker und 2 Schlesier , und 400 Rihir. an
3 Facultäten für die Aufsicht, x) die Wittwe Schütz,
2 Gtipendien für die Familien SHürz und v. Gero;
dorfz y) die Wittwe von Diesenrhal, ein Stipen-
dium; z) die Gräfin v. Bestuchef - Rumin , ein
Anrecht an ihren Nachlaß, wofür die Universität durch
einen Vergleich 15000 Rthlr. erhielt; aa) 2f. S. v.
Bastineller, 1000 Rthir. zu einem Stipendio ; bb)
C. S. Matthesius , ein Stipendium, &lt;c) I. G.
Bosse&gt; , 600 Rthlr. zu einem Stivendio; dd) C.
Schneider , ein Stipendium; - ec) IJ 5, Amthor
ynd seine Frau / ein beträchtliches Kapital ; ff) 097.
Thomasius , ein Stipendium, dessen Kapital die
Erben verdoppeln mußten, weil sie es unterdrückt hat-
(m3 gg) I. A. Hölzel, ein Stipendium, hh) I,

8. Meyer
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S. Meyer, 4000 Rthlr, zu einem Ctipenbio; ii)
C. G. Brückner , 3000 Rthlr. zu zwey Stipendien ;
kk) IJ. C. Rüchler , ein fleines Stipeniium; 11)
I. €. Müller, 1600 Rthlr. zu einem Stipendio für
Mediciner; ww) IJ. C. Hebenfireit, 1000 Rthlr.
zu einem Stipendio ; nn) I. Graf, ein Stipendium
für 2 Studirende; 00) I. S. Akermann, ein
Stipendium für einen Juristen; pp) H Vogel,
Kaufmann in London, 22000 Rthir. zu : Stipen-
dien für Verwandte; qq) I. 8. Richter, 2009
Rthlr. zu Stipendien; rr) I. G. Quandt, 4900
Rthltr. zu Stipendien; M) Frau L. M7. Weid-
mann, 3000 Rthlr. zu Stipendien; tt) Witwe
TJ. S. Rob, 2000 Rthlr. zu Stipendien. Noch sind
13 Vermächtnisse für den Almosen -Fiscus angegeben,
worunter eines von 2000 Rthlr. und eines von 1600
Rthir. , und neun Vermächtnisse für einen oder mehrere
Convictoristen ; imgleichen die Stiftung des Hoben-
thalschen Freytisches , (an welchen nur Sonntags
Fleisch oder Braten gegeben wird,) sär 13 Studirende.
(I&lt; habe von diesem Abschnitt einen vollständigen Außs-
zug gemacht, damit man theils die Beträchtlichkeit, theils
die Bestimmung dieser Vermächtnisse überschen kann.)
vL Abschn. Academische Seyerlichkeiten. Aus
dieseni Abschnitt führe ich bloß folgende Stelle an:
&lt;« Oeffentliche Disputationen der Studirenden unter
dem Vorsit eines Professors waren synst sebr häufig,
aber jetzt find dergleichen Disputationen, da der Druck
viel mehr als sonst kostet, leider abgekommen " =-
Wenn ich uun no&lt; hinzufüge , daß fast durc&lt;gängig
bie uninterefjanteren Gegenfldnbe am umflánblidflet,
die erfeblichern bingegen desto kürzer behandelt sind, so
ß wird man dadurch eine hinlängliche Notiz von die-em Buche haben. == Jn der Vorrede ist der Vor-
wurf, daß in L. nicht eine gleiche Denk - und Lehrirey-
Heit, als auf den meisten protestantischen Acgdemien/'
herrsche, nicht genügend abgelehnt.
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Versuch einer Geschichte der Leibeigenschaft in Pom,
mern und Rügen. Rebst einer Einleitung in die
alte teutsche Leibeigenschaft. Von Ernst mMorigz
Arndt. (Ja einem freven Staate mössen Zunge
und Geist frey seyn. Rayser Tiberius.) Biriin,
1803. Im Verlage det Realschuibuchbandtung.
18 Bogen in Octav.

Dy der großen Uebereinstimmung der Leibeigen,
schaft in Pommern und H7ecklenburg pfle-

gen wir die in dem einen Lande über diesen Grgenstand
geschriebenen Bücher in dem andern als Hülfsmittel
anzuschen, und als Erläuterungen zu benußen. Aber
das vorliegende Buch ist für uns zu diesem Behuf nicht
braucgbar : Nachrichten, die aut 177. einen speeiellen
Bezug hätten, finden sich darin nur wenige und urer-
Hebliche. Eher mögten einige allgemeinere Ansichten,
3. E. die Meynungen des Hrn. Verf. über die Slaven
an der Osisee , über die Bevölkerung der von ihnen
besessenen Länder ; und über die Perioden , in denen
sich die Lage der Leibeigenen veränderte , einige Rück-
sicht verdienen ; für manches finde ich indeß hiebey
keine hinlängliche Gründe angetührt. Dag Buch (st
in folgende Abschnitte getbeilt: I. Nllgemeine Heber»
sicht der deutschen Leibeigenschaft. 11. Efze der Uy-
kerjochungs - Geschichte der deutschen Slaven, votiüg:
lich der an der Ostsee wohnenden , und ihrer Sitten
und Cultur. 111. Ueber die Leibeigenschaft in poni
mern und Rügen bis zum 17 Cjabrbunpert ober big
zum dreyßigjährigen Kriege. 1V, Periode vom Ende
des dreyßigjährigen Krieges bis zum Anfanae des 19
Jahrhunderts. V, Aphorismen äber die Aufhebung
der Leibeigenschaft und die Einstellung des Bayery-egets.
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4. 8. Büschings kurzgefaßte. Vorbereitung zur eu
“ropäischen. Länder - und -Staatenkunde - nebst einer
siatistischen Uebersicht “des jetzigen Europa. „Zum
Gebrauch: beym Unterricht. -herausgegeben von GS.
P.: H. Worrmann , Hofrath und Professor zu
Rostoe&gt;&gt;. Hamburg, bey €. F.. Bohn, -1803. „05
Bogen in Octay. D

ies ist der angekündigte Ausjug aus: derm grö-
$ ßern Werke, (11 B.'S. 225.) welchem zweh

'e%- etwas ausführlichere „Anhänge deygefdat sind,
der eine, über die Besikingen und den'Handel der
Europäer in und mit den übrigen Erdtheilew:; der ars
dere, eine Uebersicht der Hauptvetänderüngen in Deutsche
land durch. den Frieden zu Lüneville und durch das
Entschädigungssysiem.

2.

En einem Decrete. des gesehgebendeh Korps der
AS italiänischen Republik über den fentlichen nnm
terricht, welches von der Regierung zum Geseß erhoben,
— und in dem 58 Stück des leipziger "allgemeinen
Intelligenzhlatts für Lirrerorur und Kunst überscht
geliefert ist, = find folgende Bestimmungen Über die
Universitäten enthalten: | |

I Citel. Allgemeine Bintbeilung. „Art 1.
Der dffentliche Unterricht theilt sich in Ansehung der

Bbb 0 Scono-
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Bconomifben Gintbeilung in National - Departemen-
tal ennd Communal Unterricht; und in Anschung der
wisseaschaftiichen Eintheilyng fü höhern , mittlern und
Elementar Unterricht. Art, 2, Der National - Unter
richt betrift, auer dem National - Institut, die Unis
versitäten, die Academien der schönen Künste, und die
Specialschulen. Die Kosten kür diese Anstalten trägt
die Nation. Art. 3, Der Departemental-Unterricht
betrift die Lyceen, und die Kosten desselben werden von
den Departements getragen. Art. 4. Der Communal-
Unterricht betrift die Gymnasien und die Elementar-
Schulen ; er wird von den Commünen getragen.
“ IE Titel Vow den Universitäten. Art. 5 Es
sind jwes hohe Schalen?over. Universitäten für die
ganze Wepublif, 'die“eine zu "Pavia , die. anders zu
Bolögna. Ju beyden'wird dasselbe System und gleiche
Mcthode“ beobachtet, Sie haben ausschließlich- das
Recht /““ academische Grade . aller Art zu „ertheilen.
Art. 6. Brera's Observatorium gehört ausschließlich
Der Universität zu Pavia zu'- und macht einen Theil
Diosex hoben Schule aus. .. Art. 7.. Der wisseaschaft-
Aide : Mnterrict auf beyden. Universitäten. wird .in 3
Klassen. getheilt, nämlich eine. physische und mathema-
tische. Klasse x: -eine Klasje der. Moral und Politik, ünd
Line; Klasje- der. Litteratur, „Art. 8, Die- Anzahl der
Profsssoren. ür jede von beyden Universitäten ist- auf30 bestimmt. Die Regierüng bestimmt die, Vertbei-
lung der Professoren in die verschiedenen Klässen, und sie
kann, wenn das Bestie des Unterrichts es verlangt,
auf jedep.von beyden Universitäten noch 2 Lehrstühle
errichten.Art 9. Das jährliche Gehalt der Professoren
kann, nicht. üuter 3005 mailändische Liren, nebst 400
Liren zur Miethe für diejenigen,seyn, welchekein eignes
Haus in der Commüne haben , wo die Universität sich
befindet. -Die Regierung bestimmt den höhern Gehalt
nach dem Verdienste und den Umständen. Art, 10.
Die Kosten für beyde Universitäten werden durch das
unten beygefügte Verzeichniß bestimmt. Die beson-
dern Stiftungen werden dazu geschlagen werden tel

. Cite
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II Titel. Von den Academien der schönen

Künste und den Special : Schulen. Art. 11.
(Es sind 2 Academitu der schönen Künste zu Mailand
und Bologna. = Art. 13. Die ganze Summe der
Kosten kann jährlich für jede nicht 30000 Liren übers
steigen. ==. Art. 15. Für die ganze Republ;k lind
4 Special - Schulen : eine für die Metallurgie, eine
für die Hydrostatik, eine für die Oeconomie, und eine
vierte för die Viebarzneykunde. = Art. 16. Die
metallurgische Schule hat einen Professor dex Chemie
und einen der Mineralogie; in der hbydrofiatischen
Schule lehrt ein Professor die Hydrautik und ein ande-
rer die Hydrometrie ; in der Sconomischen Schule ist
ein Professor der Zeichenkunst und cin Professor der
Baukunst ; in der V-charzneyschule ist uur ein Professor.

1Vv. Titel. Von Lyceen und Gymnasien. =-
V. Titel. Von den Societäten für den

Landbau und die mechanischen Rünste. --
vl. Titel. Von den Elementar - Schulen. --
vIL Titel. Von den Bibliotheken, Tiuseen,

und andern wissenschaftlichen Sammlungen.
Arr. ar. Die Unterhaltung aller wissenschaftlichen
Depots auf beyden Universitäten , als Bibliotheken,
Museen , physicalische , anatomische und naturhistori-
sche Kabinette, &lt;emische Laboratorien, Observatorien,
so wie die Unterhaltung alles desjenigen, was beyden
National - Academien zugehört, wird von der Nation
bestritten. Art. 42. Die Regierung bestimmt die
Fonds den Umständen nach, weiche für die Kosten jedes
dieser wissenschaftlichen Gegenstände für die Universitä»
ten zu verwenden sind , nach der allgemeinen Taxe/

N in dem unten beygefügten Verzeichnisse angegeben
ist. =“

VvIIL Titel. Von den academischen Graden.
Art. 45. Da der öffentliche Nuten verlangt / daß
der Unterricht in den höheru Wissenschaften, und die
Ausübung einiger Handthierungen , welche wichtiger
als die übrigen sind, Personen von anerkannter Fäbhig-
keit anvertrauet werde z so ist es ndthig, daß derjenige,

Bddb2z2 der
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der sich mit Gegenständen , welche auf den höhern Un-
terricht Beziehung haben, abgeben will, auf einer von
den beyden Nattonal -Universitäten Doctor geworden
sey. -- Art. - 47. Jm Fall einer außerordentlichen
Celebrität in irgend einer Wissenschaft oder Kunst kann
die Regierung von dieser Bedingung jemanden frey
sprechen. Art. 48. Der Doctorgrad und resp. die
Approbation sind nöthig, 1) bey der Ansübung der
Advocatur, 2) für Notarien, 3) bey Ausübung der
Arzneywissenschaft, 4) der Wundarzneykunst, 5) der
Pharmacie , 6) der bürgerlichen Baukunst. Ferner
für Ingenieurs, für 3Bafferbaufifnbige unb für Feld-
messer. Art. 49. Den Doctorgrad und die Appro»-
bation ertheilen die Professoren der tefp. Sacultáten
auf bepben Universitäten. Art. so. Die Approba-
tion ist nach den verschiedenen Facyitäten und nach den
verschiedenen Ausübungsgraden derselben Facultäten
verschieden. Art. 51. Die Regierung bestimmt die
Gegenstände der Prüfung ; die Ceremonien für die Er,
theilung des Doctorgrades und der Approbation, und
den Cursus der ndthigen Wissenschaften , um sie zu
erhalten, Sie bestimmt ferner, zu welchen Aemtern
der Doctvprgrad, und zu welchen nur die Npprobation
erfoderlich ist. Art, 52. Der Doctorgrad und die
Approbation werden unentgeldlich ertheilt.- Der Can-
didat trägt bloß die Kosten für die Aufnahme.

IX. Titel. Von der Art, die Professoren und
die Lehrer zu wählen. Art. 53. Die Professo-
ren auf beyden Universitäten == werden das. ersie Mal
von der Regierung, und in der Folge auf nachsiehende
Art gewählt: 1) Wenn ein Lehrstuhl erledigt wird,
so versammeln sich die Professoren vor dem Präfect,
und schlagen mit Stiühmenmehrheit 3 Subdjecte zu
diesem Lehrstühle aus den Professoren der Lyceen oder
Gymnasien vor. 2) Die 3 Nahmen werden an dasNational « Justitnk geschickt, welches sie auf 2 reducirt ;
und die Befugniß hat, einen auswärtigen Candidaten, von
dem es bekannt ist, daß er nicht gewöhnliche Kennt-
nisse besikt / * auf die Liste zu seßen , indem es nyx einen

von
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von den 2 Vorgeschlagenen auf der Liste läßt; 3) diese
2 Nahmen werden der Regierung überreicht, welche
aus den beyden vorgeschlagenen Candidaten einen
definitiv zu der Stelle wählt. = Art. 57. Die Pros
fessoren der Universitäten , Lyceen und Gymnasien sind
als für 3 Jahr gewählt anzuseben ; am Ende 'dersel-
ben können fie von denjenigen, die sie ernannt haben,
abgedankt werden. Nach diesen 3 Jahren bleiben (ie
für immer ; wenn sie nicht das öfsentliche Zutrauen
durch ein schweres Verbrechen verlieren. Dieses Ver»
brechen sol von einer von der Regierung, ernannten
Commission untersucht, und der Angeklagte gehört wer»-
den , um seine Vertheidigung beyzubringen, |

X. Titel. Von den Gebaltsvermehrungen
und den Pensionen der Professoren. Art. 58.
Die Professvren auf beyden Univerlitäten = erhalten
alle 5 Jahre eine Gehaltsvermehrung von 500Liren.
-- Art. 60. Alle Professoren und Lehrer haben nach
20 Jahren, wenn sie es wünschen, Ansprache auf ihre
Dimission mit der Hälfte ihres Gehalts, am Ende
von 25 Jahren auf zwey Drittel desselben, und auf
die gauze Besoldung als Pension nach 30 Jahren.

X1. Citel. Allgemeine Anwendungen. Art.
„o. Eine Commission von 3 Individuen / welche die
Regierung aus den Mitgliedern des National - Instio
tuts wählt, ist beauftragt, Vorschläge zu allem demje-
nigen zu thun , was sie zu den Fortschritten des Sture
direns för nüßlic&lt; hält: und zu dem Ende jedes Jahr
einen Beri&lt;ht von dem allgemeinen Zustande des
Unterrichts in der Republik einzureichen. Art. 7x.
Diese Commission wird alle 3 Jahre erneuert, und
die Mitglieder derselben können erst 3 Jahre nachher
wieder gewählt werden.

Verzeichniß der Rosten der ation für den
öffentlichen Unterricht. Besoldung der Professo-
ren, Gehalt der Aufseher , Unterhaltung der wissen-
schaftlichen Kabinette, der botanischen Gärten , und
der Observatorien auf beyden Universitäten , 400009
Liren ; Pensionen und allmälige Gehattsvermehrungener
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der Professoren , 90000 L. 3; Die beyden Academien der
schönen Künste, 100000 L, ; Die 4 Specialschulen,
36000 L. z; Zu außerordentlichen Gratificationen, zum
Ankauf vpn Maschinen und Efsfecten für die wissen-
schaftlichen Kabinette , 20000 L.; zu Preisen für neue
Entdeckungen beym Landbau und in den mechanischen
Künsten , 20000 L. Zusammen 666000 Liren.

3*
Abhandlung von den Mecklenburgischen Münzen,

Maaßen und Gewichten, und deren Vergleichung
mit auswärtigen Münzen, Maaßen und Gewichten z
imgleichem mit dem neuen franzdsischen Maaß - und
Gewichtsystem, von Joh. Jac. Heinr. Westphal,
Orgagisten au der Neustädter Kirche, und Screib-
und Rechenmeister au der Domschule zu Schwerin.
Schwerin und Wismar, in der Bödnerschen Buch-
dandlung | 1803. 9 Bogen in Duart.

Ein" im Ganzen nükliches Buch , dessen Jnhalt sich
' aus folgender Angabe seiner einzelnen Rubriken

am besten übersehen läßt: 1) Von den meckl. Münzen.
2) Von dem mec&gt;|. Gewichte. 3) Von dem mel.
Getreidemaaße. 4) Von den me&gt;l. Maaßen flössiger
Dinge. 4) Von den mel. Längen - Flächen : Feld-
und Körper » Maaßen. 6) Von zählenden Gütern
vder Dingen, a) insgemein , b) bey Berechnung der
Zeiten, c) bey dem Papierhandel, 4) bey Schiffsbes
frachtungen , e) bey dem Holzhandel mit Nugtholz.
7) Vergleichung der meckl. Maaße und Gewichte mit
dem neuen franzdsischen Maaß - und Gewichtsystem. 8)
Vergleichungs- Tabelle der französischen neyen Münze
mit der alten Münze , 'imgleichen mit dem Achtzehn»
und Zwanzig Guldenfuße, oder mit NI a. 32 fl. unb
Louisd'or a 5%E 9) Vergleichungs » Tabelle des me&gt;l.
Gewichts mit dem cdlnischen Gold nud Silber- Ge-
wichte. 10) Bergleichung..des fremden Handels - Ges
wichts gegen das mel. Gewicht. 11) Vergleichung
der Ellen -Maaße verschiedener Derter und Länder mit
der me&gt;|. Ellen-Maabe- 42) Vergleichung der gui

nn
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und Ruthen - Maaße verschiedener Oerter und Länder
mit der meckl. Fuß- und Ruthen-Maaße 13) Ber-

leichung der Meilen- oder Wege- Maaße verschiedener
Länder» und Oerter mit der mec&gt;l. Meile von 2000
rheinländischen Ruthen , (nach der Angabe des Gr.
v. Gdmettau. ) 14) Vergleichung verschiedener Land-
und Feld - Maaßen mit me&gt;!l. Quadratruthen. 15)
Vergleichung der Maaßen flüssiger Dinge verschiedener
Oerter und Länder mit dem mel, Pottniaaß. 16)
Vergleichung des Kornmaaßes verschiedener Oerter
und Länder mit der mec&gt;kl. Kornmaaße. 17) Gewtcht«
tafel von verschiedenen Metallen , Steinen, Wassern
und Holzarten nach ihrem Kdrperntaaße. 18) Zwey
Tabellen , welche das Gewicht der mec&gt;l. und einiger
andern Geldsorten von 50 %E bis 100007 inine&gt;l.
Pfunden und Lothen enthalten. 19) Verzeichniß , wie
das Gold und Silber bey den Gold- und Silberarbei-
tern in Geschirren, u.s.w. nach seinem innern Gehalk
pflegt bearbeitet zu werden, 20) Bestimmung des
Werths der bekanntesten in - und ausländischen Mün-
zen in Passir - Pistolen 3 5 2%S oder dem Zwanzig:
Guldenfußund in N2 a 32 [3. Den imaginairen Werth ei-
ner catasteirten Hufe hätte der Hr. Verf. aus dem Buche
des seel. Jargow (7 B. S. 39.) nicht aufnehmen
sollen. In der Vorrede verspricht er noch ein anderes
Werk, das für die Einwohner unsers Landes nicht
unwichtig seyn soll, aber nicht näher bezeichnet wird.

4.
Caledonia. Von der Verfasserin der Sommersiunden.

In drey Theilen. Hamburg, 1802 und 1803-bey B. G. Hoffmann. 2 Alph 43 Bogen in Octav.

User: jekige Landsmännin, die Frau D, R. Har
- Mes, vormalige Hofrichterin v. Berlepsch/ mad

te im Jahre 1800 eine Reise durch den obern Theil
von Schottland. Eine Beschreibung dieser Reise,
in welcher die geographischen und statistischen Nachrich“
ten weniger Raum einnehmen, als Beschreibungen von
Naturschönheiten und Ansichten, macht cine Theilieses
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dieses. Buchs aus. Noch mehr Raum aber nehmen
allerhand fremdartige Zusäße weg, die vielleicht andery
zum Theil angegehm, jsepu mögen, mir aber meistens
schr langweilig scheinpn,. „So, findet sich a, 33. aufden 4 lekten Bogen desFsien Theils zuerst eine-Decla«
mation über den .Whysky, eine Art Körnbranntweig,und über die, Trünkenheit.. Sieschließt wit folgender
Steller “I&lt; mache keine Enkschuldigung wegen der
längen Digression, zu dex mich , sonderbar genug,
der. Whvsky verleitet hat, Wir sind 'wphl darüber
einperstanden / daß es nicht! gänz unnüß" seyn mögte,
mitten zwischen allem "dem sublimen Kram von Kate»-
Korien, allgemein geltenden. Säken , kransscendentalen
JIchheiten, "ec. er zur Universalbeilkunde. des menschslichenGeschlechts ausgeftellt ist in aller Demuth des
merklich zu machen, wie vielMillionen dieser sich selbt
seßenden und in sich jelbst das große weite All erschafs
fenden Jhs noch in einer skläglichen Abhängigkeit von
sehr gering scheinenden Umständen , von Nahrungstmit»-
tein , Gewohnheiten und Vorurtheilen angekettet
schmachten ; mehr dem Thier ähnlich , als dem Gott,
mehr. einer sorgfältigen Vormundschaft und Diätetik
bedürftig, als der fimmernden blißenden Erleuchtung
specglgtiver Philosophie, die nur den kleinen Fehler
hat, daß sie meistens gerade dahin leüchtet , wo keine
Lebenspfade gehen. ' Dann folgt eine Nachricht
von. dem dem Trunke ergeben gewesenen Dichter
Robert Burns und seinen Gedichten. Ahnliche
Abschweifungen finden sich allenthalben , und haben
veranlasset. , daß die Vrrf. in den zuerst bestimmten
drey Theilen nicht bis ans Ende ihrer Reise fortgerü&gt;t
ist, sondern noch ein vierter Theil nachfolgen wird,

Berichtigung
It den Annalen der. me&gt;l. Landwirthschafs : Gesellschaft

f|f der Verf. eines Auffakes in der '7 Abtheilung Zampe satt
Stumpe genannt worden, Da dieser DruFfehler aus dem
Buckeauc&lt;h in diese Blätter, S. 239, 8 3. von unten, übers
getragen worden , so will ich denselben hiemit berichtigen.
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D. Johann Ludwig Schmidts -- prackisches Leht«-
buch von gerichtlichen Klagen und Einreden. Sech-
ste verbesserte Ausgabe,/ mit einigen Zusäßen und
Berichtigungen von D. Adolph Dieterich Weber,
Professor zu“ Rostoc&gt;k. Mit Chyrfürstl. Sächs gnä-
digster Freyheit. Jena, im Verlag der Crökerschen
Buchhandlung - 1802 2 Alph. 22 Bogen in

Oetav,
ermöge. der - Vorrede isi bey dicser sechsten Aus

gabe vorzüglich dafür gesorgt worden, die new
ern Schriften, welche zur Berichtigung und

nähern Erläuterung dienen , nachzuweisen , und beson-
ders. ist auf Sammlungen recht!1. Gutachten und Enk»
scheidungen Rücksicht genommen. Durch einige Abkür-
zungen des Vortrags und durch Weglassung äiterer
Citaten ist auch no&lt; zu einigen andern Zusäßen in den
Noten etwas Raum gewonnen. Im übrigen verweise
id auf meine Anzeige der vorhergehenden Ausgabe-
(8 B. S. 381.)

2.

i GS. Schpfs historisch. statistischer Beschrei2) bung dev Hochstifts Wirzburg, Hildburgsb.
1802 befindet sich eine umständliche Nachricht von
der Universität in der Hauptstadt dieses Hochstifts, dcc a
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aus ich das , was für den Zweck dieser Blätter brauch.
bar ist, hier anführe, (8 B, S. 92.)

Die Universität ward zwar 1402 errichket, sie gerieth
aber durch Unruhen mancherley Art schon 14 Jahre
nachher in gänzlichen Verfall. Ein im Jahre 1561
aus bem Kilarissen - Kloster zu St. Agyes errichtetes
Gymnasium ward 1582 von Bischof Julius wieder
zur Universität umgeformet, und sowohl vom YPabste
als vom Kayser privilegiret. Die theologische und
philosophische Facultät ward den Jesuiten übergeben,
welche auch die Stellen bis zu ihrer 1773 erfolgten
Aufhebung beschten: es ward ihnen das Kloster nebst
einigen andern Gebäuden zur Wohnung eingeräumt,
und der Fond des Klosters mit 30000 Fl. vermehrt.
Die juristische Facultät erhielt 20000 Fl. und die
medicinische gewisse Stipendien, nebst der Erloubniß
für junge Mediciner, nach vollendeten Studien andere
Länder auf Kosten der Universität zu besu&lt;en. Im
dreybigjährigen Kriege hatte sie abermals die widrig-
sien Schicksale , und ob sie gleich nicht ganz eingieng,
fo fam sie doch erst nach 1734 wieder in Flor. Durch
einen besondern , nachbin auch abgedruckten Plan zur
Reform wurden damals die Vorlesungen zwemäßiger
eingerichtet, die Besoldung der Professoren vermehrt,
und diesen der Titel und Rang wirklicher Hofräthe er-
theilt. In der Folge ward ein Museum für die Gy
perimental - Physik angelegt, und eine jährliche Sum-

me zu dessen Vermehrung angewiesen. Im Jahr 1757ward auf dem Thurm der Universitätskirche ein Obser-
vatorium errichtet, welches aus 2 übereinander liegen-
den Sälen besteht. In dem obern , dessen Fenster 30
Schuh ho&lt; find , findet man , außer den Tubis, Te-
lescopen und andern Instrumenten, 2 Mauerqua«
dranten, einen südlichen und einen nórblid)en; unb in
dem untern Saale zeichnen sich eine genaue Mittagslinie
mit einer verticalen beweglichen Säule an ihrem -Ans
fange, daran ein Quadrant mit einem heweglichen Tu-
bo befestigt ist, und einige guteUhren aus. Mit dem
Julius- Hospitale sind zwey berühmte clinische von ein-

ander
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ander abgesonderte Anstalten verbunden , nämlich die
&lt;irurgische und die medicinische, durch welche auch
für das Ausland viele junge Leute gebildet werden.
Das 1788 eingeweihte neue anatomische Gebäude ist
130 Schuh lang und 63 breit: es enthält einen großen
Hörsaal zu den anatomischen Demonstrationen / der
Tx50 Zuhdrer schr bequem faßt, zwey Nebenkabinette
zu den anatomischen Präparaten, und 3 Hinterzimmer,
von denen eines zum Aufenthalte des Professors und
Prosectors, auch zu anatomisch - &lt;irurgischen privat:
vorlesungen, das zweyte zu Sectionen und &lt;hirurgishen
Operationen an Leichnamen, und das dritte jur Sob»
tenkammer bestimmt ist. Zur Waceration und Kn0v»-
&lt;enbileiche ist noch ein besonderes Gebäude von 2 Eta»
gen, 54 Schuh lang und 16 breit eingerichtet. Die
nicht unbeträchtliche Anzahl von Leihnamen erhält man
meistens aus dem Hospitale. Bischof Julius stiftete
schon das Collegium chilianeum für junge Geistliche,
die zur Seelsorge vorbereitet werden sollen: jekt ist
dies Seminar des Weltpriesterstandes in das geräu-
mige Jesuiter - Collegium verlegt, wo 60 bis 70 geist»
liche Älymnen auf Kosten des Staats erhalten werden,
also einen großen Vorzug vor denen genießen , die an
andern Orten auf eigene Kosten studiren, und in ibrem
Candidatenstande kümmerlich leben müssen. Eine
Pflanzschule für den jungen Adel / gemeinhin das alte
Seminarium genannt, ist wahrscheinlich aus dem
Collegio Mariano entslanden, das Julius für studi-
rende Theologen und Philosophen stiftete. Jetzt stehet
dieser Stiftung ein Regent nnd mehrere Präfecten
vor: die adelichen Jünglinge haben Wohnung , Tisch
und Kleidungssid&gt;ke frey , und können bis zur Vollen-
dung des philosophischen Cursus hier bleiben. Eins
zelne Stipendien sind hier mehrere, meistens von 40
bis 60 Fl. jährlich. Die Academie hat nicht nur die
bürgerliche - sondern auch die Criminal -Gerichtshar-
keit in vollem Umfange ; die Appellation von den Ur-
theilen des academischen Senats ergeht unmittelbar
und allein an den Landesherrn, der nach Belieben

cca Zi
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einen Commissair zur Nevision ernennt, An Professo-
ren hatte vie Univerktät 1802 in der. theologischen
Facultät 6, in der juristischen 7; in der medicinischen
9 Professoren und einen Prosector, in der philosophie
schen 8 und einen Privatdocenten. Buchhandlungen
waren daselbst 4, und eben so viele Buchdrukereyen«

I.

Mc&gt;lenburg. Ein Lese- Buch, den MeKlenburg - Schwer
rinischen Landjchulen yorzüglich gewidmet. Schwes
rin und Wismar, im Verlag der Bödaerschen Buche
handlung, 1803. 6 Bogen in Octav.

Die Absicht des Verfassers, den Kindern in den
; Landschulen eine allgemeine Kenntniß ihres Va-
kerlandes zu verschaffen , ist schr gut, unb von vielen
mit Recht empfohlen. Aber mit der Anlage nnd-Aus-
führung des Buchs kaun man nicht zufrieden seyn:
es scheint vielmehr in der Bücherfabrike eines bekann
fen Predigers.seinen Ursprung erhalten zu haben , und
liefert den Beweis , daß dem Verfahser seibst eine ge
naue Kenntnik seines Gegenstandes abgehe , auch der
nöthige Fleiß nicht einmal angewandt worden, Eine
Anzeige der einzelnen Nbtheilungen und der Seiten-
zahlen, aus welchen sich das Verhältniß derseiben zum
Ganzen ersehen läßt, begleitet mit einigen von den
vielen Bemerkungen , die sim allenthalben machen lie-
ßen, wird dies näher darlegen. 1. Vaterland.
S. 1 - 4, ]J, Hiekklenburg- Schwerin. Eig-
zelne Theile des Landes, Lage, Klima, Producte, cbe
malige unglückliche Zeiten, angränzende. Nachbaren,
Seen und Flüsse. S. 5 - 9. IIT, KK anbeever(af,
sung. S. 10. xx, IV. Justiz-Pflege..S. 12 -- 17,
a Der Richter muß “ so viel mdglic&lt; des Morgens
 yder des Vormittags die Gerichte anseßen , zumal
“ wenn jemand Einen Eid schwören soll. Jerem.
“21, 12," = “Der höchste Gerichtshoff des Lan»
“des ist das Hof- und Landgericht zu Güstrow, wo»
“Hin man. allenfalls sich wenden kann, wenn man mit

&amp;$ im
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dem Ausspruch der Kanzley in Schwerin und Rosto&gt;
«nicht zufrieden ist." (Der. Schüler wird also glou-
ben mössen , daß man sich von andern Gerichten / als
den benden Kanzleyen , unb in erster Instanz nicht bà:
hin wenden kand. ) V- Besondere Landesgesetze.
S. 18- 28. = “Merkwürdig und heilsam sind
«“porzüglich auch diejenigen, welche seit einiger Zeit

&amp; dffentlich von den Kanzeln abgelesen werden /" (und
bier umfiändlich angesüäbrt find. Gollte aber in allen
übrigen Gesetzen nichts enthalten seyn, was bem £anps
manne zu wissen udthig ist? Und hätte dies nicht eher
einen Plaz verdient, als dasjeuige , was ibm in der
Kirche ohnehin jährlich vorgelesen wird ?) VI. Hobe
Herzogl. Collegia, S. 39. 49, " Außer der fo
* bei Seryogl. Siegicrung zu Schwerin ist daseldst auch
« 1) das Herzogliche Kammer « Collegium , unter. tocl

“ hem an die 49 pups Beamte siehen , und 2) das
* Herzogliche. Forst - Collegium. =&gt; 3) Die Oberge-
«richte oder die Herzogl. Kanzeleyen in Schwerin
« ynd Rostock , wo die Klagesachen abgetban were
^en." (Das Hofgericht ist diesmal übergangen.)
vil. Hocbstlöbliche und beilsame Anstalten im
Lande. S. 431 -- 45. =- Dahin rechnet der Verf,
vorzüglich, 1) das Waisenhaus in SHwerin, 2) däs
Werk: oder Ärbeitshaus daselbst, 3).das. Zuchthaus it
Dömitz - 4) das svygenannte Armenrecht, und 5) die
Policen , “eine gar vortreflihe Anstalt im Lande,"
vIH. Religion. S. 46. 47. IX, Birc&lt;hen und
Schulen, S. 48. 49- X, Herzogliche und ritv
terschaftliche Süter und Unterthanen. S. 50. 51.
XL Rauf- und Handelsleute, Künstler , Pro»
fessionisten und Handwerker. S. 52-56. ==
(in bloßes Verzeichniß nach dem Staatscatender,
X11. Jahrmärkte. 'S. 57. 58. Xl, Die B7ünze.
S. 59 - 61. XIV, Der Aberglaube, S. 62-- 74.
„-- (Also der tängsie Artikel. ) XV. Vesondere
Begräbniß . Sebräuche. S. 75 -- 80. XV1. Be
völkerungs Liste, S. 81. XVil. Regeln, wichtig
und bemerfenowertb aud) für alle diejenigen

in
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in Mecklenburg, welche glücklich ; frob und
zufrieden ihreTage verleben wollen. S.81.--88.
— Moralische Lebensregein und Sprüchwörter, die
auf das Land keinen besondern Bezug haben.

ae

$5" der Universität zu Lund finde ich in Eck's
Bemerkungen auf einer Reife durch einen Theil

Schwedens im Sommer des lahrés 1799. folgenbe
Nachricht. Sie ward 1668 eingeweihet, und nach ihrem
Stifter Academia Carolina Gothorum genannt. Die
ehemalige Wohnung des Erzbischofs macht jekt das
academische Gebäude aus. Auf der Südseite desseiben
befindet sich gleich einem Vorhofe ein wohlangelcgter,
mit schönen Alleen von den in Schweden wildwache
senden Bäumen besetzter Spazierplaß , der Lunde:
gato heißt. Auf der Nordseite ist der ansehnliche bo-
fanisc&lt;he Garten, welcher 1753 eingerichtet wurde,
Beyde sind zugleich mit dem academischen Gebäude mik
einer hohen Steinmauer umgeben. In dem botani-
schen Garten , und im Zusammenhaage mit gedachter
Mayer, sicht ein wohlaufgeführtes Orangeriehaus,
worüber sich der Anatomie - Saal befindet. Hinter dem
Botanischen Garten befindet sich die dconomische Anpflan-
zung , Paradies - LyFa genannt, die aus den pev

schiedensten Holzarten besteht, und aus welcher von 1755is 1782 über 16000 junge Bäume an verschiedene der
eifrigsten und fleißigsten Bauern unentgeldlich abgege-
ben worden. (Eine nähere Nachricht vou dem Zwerke
und der Einrichtung dieser Arvpflanzung findet sich nicht.)
ER dem mittlern Theil des academischen Gebäudesnbet man die Bibliothek und das Naturalienkabinet,
Dieses hat neuerlich einen sehr schäßbaren Beytrag
durch eine Menge von Mineralien erhalten, welche der
Bergrath v. (Torberg gesammelt, unb ber jetigeKdnig der Universität geschenkt bat. Auf der Biblios
ehe? ist eine ziemlich reiche Sammlung römischer und
griechischer Münzen. Unter den in guter Ordnung

auf,
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aufgestellten Büchern sind vortrefliche Werke. Die
Bibliothek sieht in geräumigen Zimmery. Im ober-
sten Theile des academischen Gebäudes befinden sich
ein physicalischer Apparat, und das Observatorium.
Oben auf der Sternwarte ist eine mit einem eisernetz
Geländer umgebene Plattjorme , worauf sich ein Re«
genmesser befindet ; es wären ihr mehr und bessere Im
strumente zu wünschen. Im ersten Stockwerke ist ein
größeres und ein kleineres Auditorium. Nicht weit
davon ist das Zimmer, worin sich der academische Se-
nat ( Consistorium ) versammelt. Das &lt;emische Labo-
ratorium , der Concertsaal zur Uebung der Studiren»
den in der Musik, und das Bücherauctions- Zimmer
sind in einem besondern Gebäude; in einem andern
Hause ist der Fechtsaal, worauf auch im Winter Assews
bleen und Bälle gehalten werden. Die Unzahl der
Studirenden beläuft sich auf x50. Die Zahl derer,
welche alle 3 Jahre hey der philosophischen Facultät
die Magisterwürde erhalten , ist auf 40 bestimmt. Die
Examina in der juristischen und philosophischen Facul-
tät gescheben bey offenen Thüren, und über die Fragen
und Antworten wird ein Protocoll geführt. Einer der
vornehmsien Beamten des Reichs ist allemal Kanzler :
der academische Senat wählt denselben, und der König
bestätigt ihn. Der jedesmalige Bischof von Scho
nen und Blekingen istallezeit Prokanzler. Jeßt sind
daselbst 15 Professoren, (das Lehramt der Geschichte
ist eben unbesetzt, ) x3 Adjuncten , 14 Magiftri legen-
tes, oder, wie man hier zu sagen pflegt, &lt;docentes,
Die Besoldungen bestehen in Getreide, und jeder Pro«
fessor bekommt 300 Tonnen, Zu dieser guten Besol-
dung kommt bey einigen noch, daß sie Pfarren auf dem
dem Lande haben, durch deren Einkünfte ihr Gehalt
anfebnlid) vermebtt wird: die Besorgung derselben
fällt ihnen nicht schwer , weil sie fich einen Kapellan
balten, ber bie 9Imtsarbeiten (ür fie verrichtet, und
eine gegen die gufe Einnahme der Pfarre geringe. 8e
soldung erhält. Jst eine Professur erledigt, so soll
der academischs Senat drep tüchtige Männer vorschla-

gen
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(en, wövon der König einen wählt. Von Johannis
bis zum Octobet haben Professoren und Studenten

erien, und diese reisen dann größtentheils nach ihrer
eymath oder zu Verwandten und Freunden. Den

Universitäts - Gelehrten wird dadurch eine Musse ge-
stattet, von der man billig die schönsten und größten
Geisteswerke erwarten könnte. Wie glürklich würden
sich viele deutsche Gelehrte schäßen, wenn ihnen diese
Zeit vergönnt wäre , und sie nicht von häufigen Amts-
arbeiten und andern oft ganz verschiedenartigen Be-
schäftignngen niedergedrückt würden ! Durch das Ver-
reisen der Studirenden wird Qund noch einsamer
und stiller. Es hat nicht mehr als einige zwanzig
massive und ganz gut gebaute Häuser; die übrigen sind
von Holz. Alle kind nicht hoch, und bestehen mehreu-
theils: ans einem Erdgeschoß. Ueberhaupt hat- die
Stadt sehr viel Ländliches , und das Ansehen eines
großen Dorfs. Das Pflasier ist schieht, und fehlt au
manchen Orten gänzlich : im nassen Herbste farm mat
deswegen fast gar nicht fortkommen, daher auch die
meisten Professoren Wagen und Pferde halten.

Be

IA 4 Anqust verstarb der Hr. Professor Herm.
Jac. Lasius im 88sien Jahre seines Alters.Schonseit mehreren Jahren hinderte ihn körperliche

GSchwäche, Vorlesungen zu halten, und sich mit wissen-
schaftlichen Arbeiten zu beschäftigen : sein Geist äber
behielt nd&lt; lange einen ziemlichen Grad der Krafft,
Qulegt aber verlor sich auch diese, und er 6ntschlief an
einer odlligen Entkräftung..
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Den 43. Cept, 1803.

ju

Schlußerinyerung,

[8 ich vor 15 Jahren diese Zeitschrift anfing,
. dachte ich mir das, was in dem Fortgange der-

selben ihr hauptsächlicher Juhalt werden sollte,
anders / als der Erfoig bewährt hat. Damals schien
es als allgemein bekannt vorastsgesekt werden yu for
nen, daß es der hiesigen Academie bis zum Jahre
1760.an zwey Haupterfodernissen gefehlet, an einem
Hinlänglichen Fond, und an einer zutreffenden innern
Einrichtung. Ix dem damals abgeschlossenen Erbver-
kfrage ward die Nothwendigkeit anerkannt, daß diesen
beyden wesentlichen Bedürfnissen abgeholfen werden
müsse. Zu dem Behuf ward nicht allein in Absicht der
Salarien ( 2 38. $188,) nnb in Absicht der
übrigen Bedürfnisse ( 2 B. S. 79. 8 200. ) die erste
vorläufige 9fbrebe getroffen, fonbern auch die Ueber-tragung, der.BüßowschenPrivjlegienaufdiehiesigeYcademie ( 2 B. S. 23. 6 185.) und die Revision der
hiesigen Statuten ( 2 B. S. 62. ß 294.) als das
Mittel zu einer neuen Organisation bestimmet. Und
in eben demselben Serie wodurch die "iu5
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Academie eröfnet ward, (xt B. S, 211, IV, ) ward
noch dem Conceilio der Auftrag gemacht, über diese
Gegenstände ihr Erachten schriftlich vorzulegen ; wels
&lt;es auch sogleich damit den Anfang machte. Bedayu-
erlich ward aber die weitere Regulirung dem Hrn, V.
K. Loccenins übertragen , dem alle Kenntniß acades
mischer Einrichtungen durchaus abging , und dabey
die Neigung fehlte, sich diese Kenntniß, so weit es ihm
möglich gewesen seyn mögte , zu verschaffen. Zugleich
ergab sich, daß wegen der zu den academischen Lehr-
anstalten erfoderlichen Kosten hier eben die Schwierig-
keiten gemacht wurden, die man in Bützow schon
erfahren hatte : und aus diesen Blättern sind mehrere
Beyspiele ersichtlich, da man der Academie zu ihren
Bedürfnissen kleine Geldbewilligungen versagte, wenn
einzelne Privatpersonen beträchtliche Unterstüßnngen er»
hielten. Dä sich mut ohne Geld' keine academische
Anstalten einrichten lassen? so habe ich freylich weder
davon bisher Nachrichten ertheilen, noch selbige mit den
Einrichtungen anderer Academien vergleichen können,
wie eigentlich meine Absicht war, als ih zuerst (2 B.S. 18.) die Bemerkungen von andern Ycademien aufs
nahm. Eben so wenig ließ sich aber voraus feben,
daß eine solche Menge meistens unberyfener Schriftz
steller die academischen Einrichtungen zum Gegen:
stande ihrer Büchermacherey wählen; und theils mit
unnöthigen und unausführbaren Verbesserungsvor»-
schlägen hervorgehen , theils eine Meuge ungegrön-
deter und zum Theil 1ängst widerlegter Meynungen zu
verbreiten Neigung finden könnte. Michaelis hatte
schon einmal mehrere solche Federn in. Bewegung ge-sekt; das Publicum nahm aber diese Ykoducte damals
mit so wenigem Beyfall auf, daß fie bald aufhörten.

Indeß haben diese. zufälligen Ereignisse denn doch
dieje. Zeitschrift nicht überfldssig gemacht, Man wird
daraus ersehen können , daß es wenigstens an den hiesis
gen Professoren nicht lag, wenn in einem Zeiträume,
wo allenthalben erhebliche 'Verbesserungen der Lehram
stalten eintraten; bey uns wenig geschahs. Und wenn

' gle
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gleich jeßt eine Vergleichung und Rechtfertigung bie!
siger Einrichtungen mit auswärtigen noch) nicht möglich
(it; (o mir fie dieselbe für die Zukunft erleichtern,
auch die Schriften nachweisen, in denen man hierüber
nützliche Belehrungen finden kann. Aber vielleicht
wird man so umständliche Nachrichten, als die Auszüge
aus Meiners und Brandes / und den vollständigen
Abdruck der Unordaungen für die restaurirte Academie
zu Dorpat, nnndthig halten. Für einen Theil meiner
Leser würde ich mich freylich kürzer fassen können : aber
ein anderer Theil, der die Bücher selbst uicht nachse-
ben kann, wird darin doch manches finden , was zur
Berichtigung seines eigenen Urtheils dient, und ihm
die Verschiedenheit der Meinungen anderer überzeugend
vor Augen legt. Man gönne also diesen Aufsäken
ihren Platz: -sie werden mit derZeit eine vollständigere
Ausicht von acadeinischen Gegenständen bewirken, alb
man sich aus andern einzeinen Schristen füglich ver“
schaffen kann.

2.

Archiv für die Nechtsgelahrtheit in den Herzoglich-
Mecklenburgischen Landen. Herausgegeben von
Christian Carl Sriederich Wilhelm Sreyberrn
von £Xettelblaot , Herzoglich Mecktenburg- Schwes
rinischen Kanzleyrath in Rosto&gt;. Erster Band. Ro?
(toi unb Leipzig, bey Karl Christoph Stiller, 1803.
1 Alph. 2 Dogen in Octav.

Rs der am Schlusse vorigen* Jahres vertheilten( Ankündigung soll dies Archiv vier Abschnitte ents
halten: 1) Rechtsfälle, 2) Abhandlungen und Auf
säge ,' 3) Gescßgebung, und 4) Litteratur. Die
Rechtsfälle sollen von einem mecklenburgischen Gerichte
gesprochen; und aus dem melenburgischen Rechte gs
nommen seyn, oder über dasselbe Erläuterung geben.
Nur peinliche Rechtssprüche sollen mit aufgenommen
werben, menu fie auch nicht auf das einheimische Recht
fid begeben: unb eben so Eatscheidungen eines Landes

Ddd2 gerichts
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SRM fiber eine gemeinrechtliche Controverse. DieIbhandlungen hingegen sollen ohne Ausnahme das
meckl. Recht zum Gegenstande haben. In dem Ab»
schnitte über die Gesetgebung werden die in Justizsa-
&lt;hen ergehenden normirenden Sicferipte, insoferne
ihre Mittheilung dem Hrn, Verf. erlaubt ist)
un? er fie erlangen kann, einen, Platz finden. Die
Fkitteratur wird keine weitläuftige Recensionen enthalten.
 Wie dieser Plan , bey welchem Rleins Annalen
vorzüglich zum Muster genommen zu seyn scheinen, im
ersten Theile ausgeführt worden, wird folgende genaue
re Inhalts-Anzeige ergeben. 1. Rechtsfälle. 1) Eine
Hebamme bedient sich bey einer Entbindung einer
Dechtsangel. 2) Ein Doctor der Medicin verrichtet
tíne Gutbinpuug mit einem stumpfen Brodtmesser und
einem drenzackigten Haken. 3) Ein Maler begeht eis
nen Todschlag, der ein Jahr nachher durch einen ut
Inopf und ein Buch entde&gt;t wird. 4) Ueber den Um
terschied zwischen dffentlichen und Privat - Jnjurien.
(Diese vier Criminalfälle haben kein wissenschaftliches
Interesse, Das ist nun freylich auch bey vielen von
denen der Fall, die Rlein, Paalzow, u. a. in ihren

Samtnlungen haben abdrucken lassen : aber hierin soll-ke man ihrem Beyspiele nicht folgen.) 5) Die mel.
Familien von altem oder recipirten Adel. haben vor
den nicht recipirten in Rücksicht der Wahl zum Amts-
deputirten keinen Vorzug, (wie auf dem Grunde einer
Stelle im Landtags-Protocoll von 1746 behauptet teer;
den wollte.) 6) I. W., L7. Schulz wird wegen eines
Diebstals zum Strange verurtheilt, “(Auch dieser
Nechtsfal ist ohne wissenschaftliches Interesse, und ba;ey viel zu umständlich. In einer Vorerinnerung des
Hrn. Herausgebers finden sich einige Aeußerungen, de-
ren Richtigkeit ich bezweifle ; vermuthlich wird sich bey
der Fortseßung des Buchs noch Gelegenheit finden,
darauf zurückzukommen.) 7) Sammlung einiger im

ahr 1802 von der hiefigen Justizfanztey erkannten
nformatorien , hin und wieder mit kurzen factischen
ofizen und rechtlichen Bemerkungen begleitet,-

1.
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11, Abhandlungen, Aufsätze und Vradrid»

ten. 1) Ueber den 42 Yrtitel der Reversalen von
j621, vom Hrn. Doct, Burchard, d. IJ. (Es wird
gezeigt, daß dieser Artikel den Adel nicht vom persön
lichen Erscheinen in fiscalischen Sachen befreye : und
darin hat der Hr. Verf. Recht, insoferne persdnliches
Erscheinen überhaupt nöthig ist. Daraus folgt aber
nicht , daß das persdniiche Erscheinen allemal noth-
wendig sey , daß es sogleich nach erhobener ficali»
schen Klage erfoderlich sey, und daß der Richter dem
Fiscal die Abfassung der Fragen überlassen könne.)
2) Kurze Nachricht von der in Güstrow angeordne»
ken Inquisitions-Commission/ vom Hrn. H. R. Piper.
(Derjenige, den diese Nachricht interessirt, würde auch
wohl die Fragen beantwortet wünschen, woher es ei-
ner Commission bedurfte? und warum fie vom Hofge-
richte bestellet ward ?) 3) Ueber die Verfolgung der
ad separatum verwicsenen Einreden nach geendigtem
Executiv-Proceß, vom tu, Doct. Wiese. (Da das
mel. Recht hierhber nichts bestimmt , so gehörte die-
ser Aufsaß eigentlich nicht hieher, Bekannt ist eb)
daß man gewöhnlich mit den sächsischen Juristen ans
nimmt ,/ eine zur besondern Erörterung und Entschei-
dung verwiesene Einrede müsse demnächst als Klage
behandelt werden ; unb diefer Meyunng ist auch der
Hr. Verf., der zu ihrer Bestättigung ein darnach ab-
gefaßtes Hofgerichts-Decret abdrucken läßt. Das ist
aber nach gemeinem Rechte nicht zu behaupten z; viele
mehr bleibt eine Einrede auch dann / wenn fie die Lei-
stung des Eingeklagten nicht aufhalten soll , immer
noch eine Einrede, und sie kann in dem gewöhnlichen
Wege füglich und viel kürzer zum Effect gebracht wers
den; wenn der Kläger darauf besonders replieiret, und
dana der Proceß seinen gewöhnlichen Gang i"
Weder Gesetze -- denn das sächsische Gesch gilt bev
uns nicht, =- no&lt; Rechtsgründe erfodern die ganz
zwecklose Verwandlung in eine Klage : die vielmehr
die Folge haben würde , daß gegen eine ad separatum
verwiesene Einrede wieder Einreden gemacht werden
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könnten; die vermittelst einer Replik nicßt fiatt findet.)
4) Wenn .ia einem in Mecklenburg ausgestellten Wechs
sel keine Zahlungszeit ausgedruckt ist, so bedarf es einer
vorgängigen halbjährigen Kündigung , (die jedoch auf
Antonit.- oder Trinitatis nicht nothwendig geschehen
darf, wenn der Wechsel in eben diesen Terminen nicht
ausgestellt ist.). 5) Ueber das besondere Recht einzelner
meckl. Städte. Ein Beytrag, deu ich zu diesem Archivegeliefert Hhabe.. Er enthält das Reglement für die
Stadt .Srevesmüblen vom Jahr 1749. 6) Einige
die Justizkanzley zu Rostoc&gt;k «betreffende Notizen. ==
Im Jahre 1802 wurden 3746 Decrete, mit Ausschluß
der bloßen Communicate und der Citationen zum Ro-
tulíren umb zur Auhödrung der Urtheln, 193 Bescheide,
21 Proclamata. und 55 Certificate erkannt, auch in 1oco
55 Urtheln und 78 Informatoria abgefaßt... . (Dik
Zahl der von Spruchcollegien eingeholten Erkenntnisse
ist nicht angegeben.) m

I11. Gesetzgebung. Unfer dieser Rubrik fito vets
schiedene HICHoly Berichte, u. d. g. über fölgende
Gegenstände-gesammelt. 1x) Ueber die Förmlichkeiten
bey Ableistung der Judeneyde, CHiebey it auch ein
Ruszug aus einem Erachten des Hrn. K. R. Tychsen,
darin aber dem Vernehmen nach mehrere ebräische
Worte dur&lt; Schreib- oder Druckfehler entstellt sind.)
2) Ueber den Beweis und Gegenbeweis. (Hätten wir
nicht in Mecklenburg die nach allgemeinen Grundsäken
gar nicht empfehlbare Meynung angenommen, daßder Beweistermin peremtorisch sey, so wären alle diese
Berichtserfoderungen und Rescripte, die von einander
so sehr abweichen , und manches Suspensivmittel, er-
sparet worden.) 3) Ueber die rechtliche Wirkung der
Adjudicate. (23 B, S,. 216.)== Der vierte Abschnitt
ist diesmal übergangen.

3.

Ideen zur sittlichen Verbesserung der Universitätet,
mit besonderer Rücksicht auf die Universität Halle,
von einem genauen Kenner des Eentm
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Berlin, 1803, in der Himburgschen Buchhandlung.
93 Bogen in Octay,

€ Verf. fiudirte zu Halle , als dyrk bie Llanosmannschaftlichen Kränzchen verboten wurden, Er
fand , daß kie demungeachtet insgeheim fortdauerten,
and glaubte, daß man nicht den rechten Weg gewählt
habe, Duelle und andere Unordnyngen unter den Stu-
denten zu verhüten. * “Er entwarf also einen andern
Plan, der sicherer zu solchem Zwecke führen sollte: und
legt denselben jeßt nach mehreren Jahren zur Prüfung
vor. Nach seiner Meynung soll man die Landsmann»
schaften beybehalten ,/ aber in jeder aus den Mitglie
Pern einen oder mehrere Deputirten ernennen, die eine
Art von Aussicht über alle zur Landsmannschaft gehd-
rige Studirenden führen, und bey ihren Streitigkeiten
die Vermittelung übernehinen. Gesammte Deputirten
äfter Landsmannschasten svllen aber auch unker Züzier
bung und Leitung eines ihnen beyzuordnenden Rechks»-
gelehrten das:Friedens&amp; und“ Sittengericht der Univer»
sität ausmachen. Die Wahl der Deputirten soll von
der Landsmannschaft geschehen : der academische Senak
äber ein -Verwerfüngsrecht haben. Das Amt eines
Deputirten soll nur ein Vierteljahr dauern; da es doch
immer etwas vom "Studiren abhält. == Zu läungnen
ist es nun freylichwohl nicht, daß die Studenten von
demjetigen, was in ihren Cirkeln vorgeht, gewöhnlich
vine genauere Kenntniß haben , als die Professoren ex-
latgen können. Dagegen gehen ihnen aber anc&lt; die
übrigen: Eigenschaften eines Aufsehers und Richters in
der Regel so sehr ab , :und Anstalten dieser Art passen
so wenig zu unsern fibrigen Einrichtungen , daß ich sie
nicht für zwe&gt;mäßig achten kann. =- Den übrigen
Theil dieser Bogen-fällt eine Widerlegung der Schrift:
Ueber die Universitäten in Deutschland , be:
sonders in den preußischen Staaten, (8 B. S-
337.) in der freylich ganz andere Grundsäte angenom»
men sind. Diese Widerlegung enthält aber nichts,
was nicht allgemein bekannt oder unzutreffend wäre.
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Sue te starken Erhöhung ihres jährlichen Fonds(11 B, S. 332.) hat die Universität zu Dorpat
zu ihrer ersten Einrichtung eine berächilicze Enmme
angewiesen erhalten. Ein. Schreiben des Han, v.
Rlinger in Petersburg an die Academie , das ig
Nr. 115 des Jntelligenzblatts zur jenaischen Litterag-
turzeitung vollständig zu finden ist, enthält darüber
folgende wesentliche Nachrichten ; ,/J&lt; habe die Ehre,
der Universität die höchstglückliche Nachricht mitzuthei-
len; daß Se. Kayserl. Majestät , unser erhabner Mo-
narch, allergnädigst geruhet hat , die 120000 Rubel
ur Ausführung des Plans zu den ndthigen Gebäuden

TI bíe Maiperftát , fo míe aud) qur 9Inídaffung: ber
wissenschaftlichen Apparate, nach dem an mich von ber
Universität eingesandten Plane und Berichte “vom 3
April, zu bewilligen, =- Es wird nun nöthig deodaß die Universität eine Committee aus ihrer Mittx
ernenne, die die Contracte- so vortheilhaft al8 möglich,
und nach den Ukasen, schließe, und dann das Bayuge«
schäft überhaupt führe. =“ I&lt; danke dem Hrn, Prof.
Rrause für seine zwe&gt;mäßigen und geschmackvollen
Plane; und hoffe, er wird das Werk, das er so schön
auf dem Papier entworfen , nun selbst aussähbren.

Die Universität hat einen iode Genuß , da ficnicht allein selbst das zwekmäßigste aussinnen konnte,
sondern es auch selbst in diesem Sinne ausführen kann.
d^ sende hiemit die Plane zurück , empfehle streygeufsicht auf die Ausführung und Solidität der Wers
ke, und eben so strenge Aufmerksamkeit auf die mög,
lichste Oeconomie bey dem-Werk.“
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